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Kapitel 1: Ausgangssituation 

Der Diskurs um Migration stellt sich schon seit Jahrhunderten als schwierig und stark um-

kämpft dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Migration als tatsächliches Geschehen regel-

mäßig intensiv diskutiert. Teil dieser Diskussion ist oftmals das Recht: entweder als aktives 

Gestaltungs- oder Problemlösungsmittel z. B. wenn Recht als Problemlösungsmittel für gesell-

schaftliche Probleme dargestellt wird – oder als passiver Spielball von Politik oder gesellschaft-

lichen Diskussionen – z. B. als Grundlage für weitere politische Verhandlungen wie bezüglich 

des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik Türkei über die Rück-

übernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt.1 Das Recht nimmt danach einen festen 

Platz in der Migrationsdiskussion ein und ist oft mit dem gesellschaftlichen und interdiszipli-

nären Diskurs und tatsächlichen Problemen verknüpft. In diesem Zusammenhang stellt sich 

aufgrund dieser oftmals bestehenden Verknüpfung die Frage, ob die Verbindung zwischen tat-

sächlichem Migrationsgeschehen und relativem Zugriff des Rechts für rechtswissenschaftliche 

Ansätze in der Migrationsrechtsforschung zur „Verbesserung“ von Recht als Problemlösungs-

mittel für tatsächliche Probleme nutzbar gemacht werden kann. Unterstützt wird die Überle-

gung der Nützlichkeit einer solchen Nutzbarmachung nicht zuletzt durch den Eindruck, dass 

Teile des Migrationsrechts trotz eines erheblichen Neuerungs- und Gesetzgebungsdrangs der 

letzten Jahre in seiner Struktur festgefahren sein könnten. Es ist deshalb zu untersuchen, ob ein 

Perspektivwechsel im Migrationsrecht in Richtung der Verknüpfung mit dem tatsächlichen 

Migrationsgeschehen dazu dienen könnte, auf der einen Seite einen rechtswissenschaftlichen 

Beitrag zur Auflösung bestehender Probleme bezüglich der Migration zu erarbeiten, und auf 

der anderen Seite die Stellung des Rechts als effektive Problemlösungsmethode im interdiszip-

linären Diskurs zu stärken.  

Diese Stellung des Rechts wird ebenfalls von den Vertreter:innen des Konzepts des „Law in 

Society“ oder „Socio-Legal Studies aufgenommen, die gerade darauf hinweisen, dass Recht in 

diesen interdisziplinären Räumen betrachtet und verstanden werden sollte.2 Durch diesen Per-

spektivwechsel ergeben sich neue Analysemöglichkeiten auch für rechtswissenschaftliche For-

schungsbereiche.3 Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Arbeit feststellbare Migrati-

onsprobleme herausgearbeitet und der Versuch unternommen werden, für diese einen rechts-

wissenschaftlichen Lösungsbeitrag, der die tatsächlichen Gegebenheiten und Probleme sowie 

die Komplexität des tatsächlichen Migrationsgeschehens einbezieht, zu schaffen. 

 
1 Abkommen vom 7.7.2014 zwischen der Europäischen Union und der Republik Türkei über die Rückübernahme 
von Personen mit unbefugtem Aufenthalt. 
2 Feenan (Hrsg.), Exploring the 'Socio' of Socio-Legal Studies; Friedman, Stanford Law Review 38 (1986), 763. 
3 Vgl. Silbey, What Makes a Social Science of Law? Doubling the Social in Socio-Legal Studies, 20. 
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I. Problemlage 

Es kann beobachtet werden, dass gerade durch die „Flüchtlingskrise“ von 2015, die sich bis 

heute auswirkt, das Thema Migration im Allgemeinen vermehrt in den Fokus der öffentlichen 

Diskussion getreten ist, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Allerdings ist mit-

nichten davon auszugehen, dass diese politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 

Diskussionen ohne Grund vorangetrieben wurden, sondern die „Flüchtlingskrise“ viel mehr 

tatsächliche Probleme aufdeckte, die teilweise durch die Gesetzgeber:innen gelöst werden 

mussten. Aus deutscher Sicht stand unter anderen Problemen die Gefahr der Überlastung der 

Asylverwaltung, aber auch die effektive Regulierung der Migration im Vordergrund.4 Teil-

weise können diese Gefahren anhand von Daten verdeutlicht werden, die vor allem für das Jahr 

2018 gut zusammengefasst sind. Der Grund dafür ist, dass sich im Jahr 2018 die „Flüchtlings-

krise“ von 2015 noch zahlenmäßig auswirkt, sich die Zahlen allerdings schon wieder zu einem 

Vorkrisenstatus zurückentwickeln und gleichzeitig schon Gesetzesneuerungen, die Verände-

rungen versprechen, in Kraft sind. Konkret bedeutet dies, dass sich gerade der Ausschlag im 

Jahr 2015 mit mehr als einer Million Asylanträgen im Jahr 2018 wieder zu einem „Vorkrisen-

status“ zurückentwickelt und stabilisiert.5 Daneben gelten zu diesem Zeitpunkt bereits das 

Asylpaket I (Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz) und Asylpaket II (Einführung beschleu-

nigter Asylverfahren), die am 13. Oktober 2015 und am 17. März 2016 in Kraft traten.6 Die 

Zahlen von 2018 bieten demnach ein diverses Bild der Migrationsproblematik für den unter-

suchten Migrationsbereich und bieten sich deshalb als ein erster Anhaltspunkt zur Darlegung 

der Problemlage an. 

Wird das Migrationsgeschehen nach Deutschland insgesamt betrachtet, kann festgehalten wer-

den, dass im Jahr 2018 rund 1,16 Millionen Menschen nach Deutschland kamen, womit sich 

ein Trend, der wie dargelegt nur 2015 unterbrochen wurde, weiterentwickelte.7 Nach wie vor 

stellen Unionsbürger:innen die größte Anzahl von Migrierenden mit einem Anteil von 60 % an 

den Zuzügen und damit einer Gesamtsumme von ca. 635.000 Zuzügen nach Deutschland dar.8 

Allerdings befindet sich unter den Top 5 der Herkunftsstaaten für Zuzüge auch Syrien mit rund 

 
4 Beispielshaft dafür: Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Masterplan Migration. 
5 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 80. 
6 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBI. S. 1722); Gesetz zur Einführung beschleu-
nigter Asylverfahren vom 11. März 2016 (BGBI. S. 390). 
7 Die Zahlen beschreiben die Zuzüge nach Deutschland ohne die Wegzüge. Bis auf wenige Ausnahmen, wie Dä-
nemark oder die Niederlande besteht grundsätzlich ein positiver Wanderungssaldo, weshalb auf eine genauere 
Betrachtung der Fortzüge vorliegend verzichtet werden kann; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bun-
desamt in Zahlen 2018, S. 80, 84; Vgl. Bundesamt für Migration Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2020, 
S. 7. 
8 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 84. 
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44.000 Zuzügen.9 Unter den Top 10 der Herkunftsstaaten befinden sich die Drittstaaten Türkei, 

Indien und China mit insgesamt 87.000 Zuzügen.10 Der Großteil der nach Deutschland migrie-

renden profitiert demnach aufgrund der EU-Freizügigkeitsrechte. Im Bereich der Drittstaatsan-

gehörigen erweist sich das Feld der Einreisegründe dahingegen divers. Aus Syrien, dem her-

kunftsstärksten Drittstaat, erfolgte die Einreise (und der daraus resultierende Aufenthaltstitel) 

mit ca. 50 % Anteil meist aus humanitären Gründen oder als Familiennachzug.11 Dies unter-

scheidet Syrien von den nachfolgenden Drittstaaten Türkei, Indien und China, deren Staatsan-

gehörige oft zu Studienzwecken oder zur Erwerbstätigkeit einreisten, was im Folgenden als 

Arbeitsmigration zusammengefasst wird.12 Konkret liegt der Anteil der so definierten Arbeits-

migration für Einreisende aus der Türkei bei ca. 28 % Arbeitsmigrierenden bezogen auf die 

unterschiedlichen Aufenthaltserlaubnisse, bei ca. 69 % Arbeitsmigration aus Indien und ca. 

73 % Arbeitsmigration aus China.13 Im Vergleich dazu liegt die Arbeitsmigration nach Aufent-

haltserlaubnissen aus Syrien bei 1,74 %.14 

Das Spektrum der Einreisegründe aus anderen Herkunftsstaaten zeigt sich demnach zwar di-

verser und die unterschiedlichen Arten von Migration nehmen eine unterschiedlich großen An-

teil ein, allerdings ist die Arbeitsmigration mit ca. 100.000 Zuzügen im Vergleich zur Einreise 

aus humanitären Gründen von ca. 25.000 Zuzügen von größerer Bedeutung für Drittstaatsan-

gehörige.15 Die Migration nach Deutschland gestaltet sich demnach unterschiedlich. Einen gro-

ßen Teil macht die Migration innerhalb der EU aus, welche durch Primärrecht und Sekundär-

recht geregelt ist. Daneben treten die Verpflichtungen Deutschlands zum internationalen Schutz 

aus dem Völkerrecht und die legale Arbeitsmigration, welche ebenfalls Ausbildungszwecke 

beinhaltet. Dennoch verdeutlicht die Betrachtung dieser Einreisezahlen nicht die Auslöser für 

die eingangs erwähnten Diskussionen. 

Einen Grund für die Debatten könnten aber die Anerkennungszahlen zu internationalen Schutz-

status geben.16 Im Jahr 2018 haben in Deutschland unter einer teilweise bereinigten 

Schutzquote (Erst- und Folgeentscheidungen des BAMF ohne formelle Entscheidungen bei-

spielsweise nach dem Dublin-Verfahren und ohne gerichtliche Entscheidungen) nur ca. 32 % 

der Antragsteller:innen einen internationalen oder nationalen Schutzstatus zugesprochen 

 
9 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 81; Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2020, S. 7. 
10 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 81; Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2020, S. 7. 
11 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 86; Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2020, S. 7. 
12 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 86. 
13 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 86. 
14 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 86. 
15 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 86. 
16 Also ein Asylstatus, subsidiären Schutz oder Schutzstatus nach nationalem Recht. 
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bekommen.17 Für 4,4 % der Antragsteller:innen wurde ein Abschiebeverbot nach § 60 V, VII 

AufenthG festgestellt.18 Vor 2015 lag diese Anerkennungsquote in Deutschland teilweise sogar 

unter 30 % oder 20 %.19 Dies bedeutet, dass ca. zwei Drittel der Personen im Asylkanal keinen 

nationalen oder internationalen Schutzstatus durch das BAMF erhielten.20 Selbst eine wohl sta-

tistisch signifikante gerichtliche Nachkorrektur kann die genannte Schutzquote nicht wesent-

lich verändern.21 Im Umkehrschluss kann diese geringe Anerkennungsquote aber darauf hin-

weisen, dass Migrierende einen für sie nicht idealen Migrationskanal ausgewählt haben könn-

ten, da sie keinen Anspruch auf einen solchen Status haben, sondern aus anderen Gründen nach 

Deutschland gekommen sind.22 Dieser Drang in die Asylsysteme könnte eine Überlastung des 

Asylverfahrens auslösen, die vermeidbar sein könnte, wenn Personen schon vor Beginn der 

Migration einen aus gesetzgeberischer Sicht erfolgversprechenderen Migrationspfad wählen 

würden. Solche tatsächlichen Probleme des Asylkanals bilden eher die Grundlage der in der 

Öffentlichkeit geführten Diskussionen. 

Verknüpft mit der geringen Anerkennungsquote zeigt sich ein weiteres Problem. Die Ausgaben 

für Asylbewerber:innen in Deutschland betragen pro Jahr mehrere Milliarden Euro, wobei diese 

Ausgaben notwendigerweise von der Anzahl der Asylbewerber:innen abhängen.23 Eine Sen-

kung der Antragszahl durch die Umlenkung von Migrierenden auf andere Migrationspfade 

könnte auch zu einer Verringerung des finanziellen Aufwands führen. Demzufolge ist das der-

zeitige Asylsystem ein kostspieliges System, welches aber aufgrund der internationalen Ver-

pflichtung von Deutschland ausgeführt werden muss. Diese Beispiele verdeutlichen, dass auf 

der tatsächlichen Ebene für den deutschen Staat als ein wesentlicher Akteur im Migrationsge-

schehen Probleme bestehen, die gelöst werden sollten. In diesem System mehrerer Akteur:in-

nen ist der deutsche Staat ein erster Akteur (1) im dargestellten tatsächlichen Migrationsgesche-

hen. Weitere Akteur:innen sind die Migrierenden selbst (2). Daneben kommen als weitere Ak-

teur:innen die Herkunftsstaaten (3) in Betracht. Außer den debattenanstoßenden Herausforde-

rungen, denen der deutsche Staat gegenübersteht, können auch bei den anderen Akteur:innen-

gruppen spezifische Probleme bestehen, deren Analyse die Darstellung der Problemlage 

 
17 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 50,52. 
18 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 52. 
19 Vgl. von 2009 bis 2014: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 52. 
20 Wobei der nationale Schutzstatus mit beispielsweise 5% Annerkennungsquote in Deutschland im Jahr 2018 
vernachlässigbar ist; Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2018, S. 37. 
21 Vgl. Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung, auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, 
Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Ergänzende Informationen 
zur Asylstatistik für das Jahr 2020Drucksache 19/28109, S. 51. 
22 Vgl. zu allen Migrierenden in der EU: Europäische Kommission, Einwanderung in die europäische Gesellschaft 
- eine Momentaufnahme. 
23 Vgl. Thym, Administrative Dimension and Indirect Implementation by Member States (in Veröffentlichung). 
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vereinfachen und einen Hinweis auf die bestehenden Probleme im tatsächlichen Migrationsge-

schehen geben können. 

Seitens der zweiten Gruppe, also der Migrierenden ist festzuhalten, dass die Migrationszahlen 

von Jahr für Jahr ansteigen.24 Die Menschen verlassen ihre Heimat aus den unterschiedlichsten 

Gründen, welche oftmals nicht von internationalen Schutzstatus gedeckt sind.25 Problematisch 

für eine umfassende Analyse ist auch, dass die Kontextfaktoren einer Migrationsentscheidung 

äußerst individuell sind und einen unterschiedlichen Bedeutungsgrad für die tatsächliche Ent-

scheidung zur Migration haben können. Dies führt dazu, dass selten ein einzelner Faktor, wie 

z. B. ein geringes Einkommen, bereits die Migrationsentscheidung auslöst.26 Viel mehr besteht 

ein Konglomerat von Faktoren, wie beispielsweise zusätzliche Informationen von Social Me-

dia, die zur Migrationsentscheidung führen.27 Diese Beispiele verdeutlichen auf der einen Seite 

die Breite an Kontextfaktoren.28 Auf der anderen Seite ist festzuhalten, dass die Zusammenset-

zung der Kontextfaktoren von Individuum zu Individuum variiert und selbst beim Vorliegen 

gleicher Kontextfaktoren die individuelle Disposition variiert, sodass sich manche Personen zur 

Migration entscheiden und andere nicht.29 Aufgrund dieser Komplexität und mangelnder Kon-

trollierbarkeit erscheint es wenig fruchtbringend, die individuellen Migrationsentscheidungen 

infrage zu stellen.30 Gerade eine grundsätzliche Betrachtung der Migrationshistorie verdeut-

licht, dass Migration Teil der Menschheitsgeschichte ist.31 Daraus ist abzuleiten, dass Migration 

grundsätzlich nicht verhindert werden kann, weshalb allenfalls ihre Modalitäten verändert wer-

den können.32 Festzuhalten ist demnach, dass Migration und die Migrationsentscheidung von 

unterschiedlichsten Gesichtspunkten geprägt sind, die unbekannt (welcher Faktor hat Einfluss 

auf welches Individuum?) oder unkontrollierbar (Höhe des Einkommens in Drittstaaten) sein 

können. Die Migrationsentscheidung an sich, also ob eine Person geht oder nicht, ist schwer 

 
24 Vgl. Internationale Organisation für Migration, World Migration Report 2020; Internationale Organisation für 
Migration, Death in the Mediterranean, https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-
2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall; Vgl. UNHCR, Global Trends, https://www.unhcr.org/5ee200e37/. 
25 Europäisches Parlament, Was sind die Ursachen von Migration?, https://www.europarl.eu-
ropa.eu/news/de/headlines/world/20200624STO81906/was-sind-die-ursachen-von-migration; Jakobeit, Klima-
wandel, Migration und Vertreibung; Verimsky, Zeitschrift für Politikwissenschaft 28 (2018), 173. 
26 Vgl. Borjas, Journal of Economic Literature 32 (1994), 1667-1717. 
27 Vgl. Crawley/Hagen-Zanker, International Migration 57 (2019), 20-35; Schapendonk, Societies 2 (2012),  
27-41. 
28 Vgl. zu weiteren Faktoren: Europäisches Parlament, Was sind die Ursachen von Migration?, https://www.eu-
roparl.europa.eu/news/de/headlines/world/20200624STO81906/was-sind-die-ursachen-von-migration; Haug, 
Klassische und neuere Theorien der Migration; Vgl. Jakobeit, Klimawandel, Migration und Vertreibung; 
Verimsky, Zeitschrift für Politikwissenschaft 28 (2018), 173; Wagner, Anthropos 104 (2009), 41. 
29 Vgl. Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes, Entscheidungstheorie, Zur Einführung in die Entscheidungstheorie Ka-
pitel 1, zur Variabilität der Entscheidungsfaktoren Kapitel 2.2.2. 
30 Vgl. Abdalla, African Voices from the Ground; Haug, Klassische und neuere Theorien der Migration. 
31 Bader (Hrsg.), Historische Migrationsforschung; Fata, Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit; Vgl. 
Fisher, Migration; Oltmer, Globale Migration; Preiser/Kapeller/Reinfandt/Stouraitis (Hrsg.), Migration histories 
of the medieval afroeurasian transition zone. 
32 Bader, Historische Migrationsforschung, 206. 
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beeinflussbar und versuchte Einflussnahme (gerade durch Recht) muss nicht von Erfolg geprägt 

sein. Aufgrund dieser Unsicherheiten und Komplexitäten erscheint es wenig sinnvoll oder gar 

möglich, einen Problemlösungsansatz an die individuelle Migrationsentscheidung zu knüpfen, 

weshalb dies in der vorliegenden Arbeit nicht weiter berücksichtigt wird. 

Dennoch stellen die Migrierenden die besonders wichtigen zweiten Akteur:innen bei Fragen 

des Migrationsrechts dar, sodass zu untersuchen ist, inwiefern in dieser Perspektive weitere 

Probleme im tatsächlichen Migrationsgeschehen seitens der Migrierenden zu verorten sind. 

Wie dargelegt, sind die Umstände der einzelnen Migrationsentscheidung komplex und divers 

und können deshalb schwer vorhergesagt werden. Dennoch bietet Recht in Form des Asylrechts 

und des Aufenthaltsrechts einen Rahmen, in den das Migrationsgeschehen aus gesetzgeberi-

scher Sicht in Migrationspfade eingeordnet werden könnte. Wie bereits dargelegt, findet ein 

Großteil der Migration nach Deutschland innerhalb der EU statt, welche durch grundlegende 

Rechte wie die Unionsbürgerschaft und die Grundfreiheiten gesichert ist. Sobald keine Union-

bürgerschaft vorliegt, verändert sich der Zugang zu den gesetzlich geregelten Migrationspfaden 

nach Deutschland. Zwar bestehen Migrationswege in Form von legaler Migration,33 ein Blick 

in die Mittelmeerregion verdeutlicht allerdings eindrücklich, dass die Migration in die EU und 

nach Deutschland mit massiven Defiziten und Problemen zu kämpfen hat, denn das Mittelmeer 

stellt mittlerweile die tödlichste Außengrenze der Welt dar.34 Aber auch andere Orte auf dem 

Weg nach Europa sind mit tödlichen Gefahren verbunden.35 Eine spontane Migration nach Eu-

ropa (eine Migration, die durch den tatsächlichen Akt der Aus- und Einreise geprägt und nicht 

durch Recht legalisiert ist), kann demnach mit erheblichen Gefahren für das Leben der Migrie-

renden verbunden sein. Trotzdem wagen jedes Jahr Tausende diese Wege.36 Dies zeigt ein er-

hebliches Risiko für die Migrierenden auf. Die dargelegten Anerkennungszahlen verdeutlichen 

aber auch, dass nach dieser spontanen Migration nicht unbedingt Perspektiven in Deutschland 

eröffnet werden können, sondern die Migrierenden eher mit einem ablehnenden Bescheid rech-

nen müssen und dann oft ohne Status in Deutschland verbleiben oder abgeschoben werden 

 
33 Vgl. beispielsweise: Einreise aufgrund eines Studiums, Einreise aufgrund einer Ausbildung, Blaue Karte EU, 
Saisonarbeit, unternehmensinterner Transfer, Forschungsaufenthalte, Familiennachzug. 
34 Vgl. Brot für die Welt, Europa hat die tödlichste Außengrenze der Welt, https://www.brot-fuer-die-
welt.de/blog/2017-europa-hat-die-toedlichste-aussengrenze-der-welt/; Internationale Organisation für Migration, 
Death in the Mediterranean, https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-
reach-1283-world-deaths-fall; Pijnenburg, European Journal of Migration and Law 20 (2018), 396; Pro Asyl, Tod 
an Europas Außengrenzen, https://www.proasyl.de/thema/tod-an-den-aussengrenzen/; UNO Flüchtlingshilfswerk, 
Flüchtlingskrise Mittelmeer, https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/mittelmeer/. 
35 Vgl. Gilbertson, Weniger Tote auf dem Meer bedeuten mehr Tote in der Wüste, https://www.zeit.de/politik/aus-
land/2018-06/migration-afrika-fluechtlinge-europa-mittelmeer-agadez-wueste; Jakob, „Einfach in der Wüste ab-
gesetzt", https://taz.de/Helfer-ueber-tote-Migranten-im-Sahel/!5636758/; UNO Flüchtlingshilfswerk, Flüchtlinge 
in Libyen, https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/libyen/. 
36 UNO Flüchtlingshilfswerk, Flüchtlingskrise Mittelmeer, https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-welt-
weit/mittelmeer. 
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sollen.37 Seitens mancher Migrierender besteht somit eine gefährliche, aber perspektivlose Mig-

ration, was die Problematik innerhalb der zweiten Akteur:innenperspektive aufzeigt. 

Aber nicht nur diese beiden Akteur:innen von Ankunftsstaat und Migrierenden können Einfluss 

auf das tatsächliche Migrationsgeschehen ausüben, sondern auch die Akteur:innengruppe der 

Herkunftsstaaten. Ein Aspekt bei einer starken Abwanderung von Personen aus einem Staat 

könnte die Gefahr des dauerhaften und negativen Braindrain darstellen, der den Heimatstaaten 

das „Humankapital“, z. B. in Form von gut ausgebildeten Personen, die auswandern, entzieht 

und die Entwicklung des Heimatstaats hemmen kann.38 Eine starke und vor allem dauerhafte 

Abwanderung könnte unter gewissen Umständen nicht im Interesse der Herkunftsstaaten lie-

gen. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass die Perspektive der Herkunftsstaaten durch-

aus vielschichtig ist, darauf aber nicht weiter eingegangen werden kann. Die Nennung der Ak-

teur:innen dient ausschließlich der Verdeutlichung eines komplexen Akteur:innendreiecks mit 

anscheinend entgegenstehenden Interessen. 

Diese drei spezifischen Beispiele verdeutlichen eine Problemlage im tatsächlichen Migrations-

geschehen, die aufgrund ihrer Komplexität nur angerissen werden kann, die allerdings von ver-

schiedenen Aspekten beeinflusst wird. Wie gezeigt, beinhaltet die Problemlage diverse Ak-

teur:innen, die abweichende Interessen haben, bei denen aber auch unterschiedliche Probleme 

verortet werden können. Zusätzlich sind für das tatsächliche Migrationsgeschehen weitere tat-

sächliche Faktoren wie die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation der Her-

kunftsländer, der Transitländer und auch der Aufnahmeländer von Bedeutung.39 Aber auch 

rechtliche Faktoren wie Absprachen mit Transitländern, das Seerecht und europäische Men-

schenrechte aus dem nationalen Recht oder den internationalen Organisationen können Einfluss 

auf das tatsächliche Migrationsgeschehen haben.40 Wie bereits erwähnt können diese Faktoren 

Einkommen, Informationen, aber auch die Verfügbarkeit von Schleppern sein. Nicht zuletzt 

entscheiden oft auch Glück, Wetter, Wissen und/oder persönliche Gegebenheiten der Migrie-

renden, wie z. B. das Vermögen, über den Migrationserfolg.41 Diese Darstellung verdeutlicht 

das Geflecht von Interessen, Problemen, bekannten, aber auch unbekannten Faktoren sowie 

beherrschbaren und unbeherrschbaren Aspekten, die sich in einem komplexen tatsächlichen 

 
37 Die Möglichkeit der nachträglichen Legalisierung des Aufenthalts durch andere Mittel besteht zwar, löst dabei 
allerdings nicht das Problem der Lebensgefahr auf der Migrationsreise. 
38 Langthaler/Hornoff, Braindrain und seine Auswirkungen auf Entwicklungsländer, S. 10f. 
39 Abdalla, African Voices from the Ground; Bossong, Der Ausbau von Frontex; Europäisches Parlament, Was 
sind die Ursachen von Migration?, https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/world/202006 
24STO81906/was-sind-die-ursachen-von-migration; Jakobeit, Klimawandel, Migration und Vertreibung; 
Verimsky, Zeitschrift für Politikwissenschaft 28 (2018), 173; Wagner, Anthropos 104 (2009), 41. 
40 Vgl. EGMR, Urt. v. 23.02.2012, Nr. 27765/09, Hirsi Jamaa and Others v. Italy; Angenendt, Migration, Mobilität 
und Entwicklung; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Ansätze zur Kontrolle von Migration und 
Flucht aus Ländern der MENA-Region. 
41 Abdalla, African Voices from the Ground. 
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Migrationsgeschehen widerspiegeln. Demzufolge wurde an dieser Stelle nur der Versuch un-

ternommen, die bestehende Problemlage im tatsächlichen Migrationsgeschehen ansatzweise 

und schematisch darzustellen, um einen Überblick über die bestehenden einzelnen Probleme zu 

erhalten. Gleichzeitig muss allerdings festgehalten werden, wie diffus diese Problemlage ist 

und wie diese von verschiedenen bekannten und noch unbekannten Variablen geprägt wird. 

Eine umfassende Darstellung der Migrationslage mit allen Problemen ist schlichtweg nicht 

möglich, sondern es muss auf beispielhafte schematische Darstellungen vor allem anhand der 

Akteur:innenperspektive zurückgegriffen werden. 

Abb. 1: Darstellung der beschriebenen schematisierten Problemlage im tatsächlichen Migrati-

onsgeschehen anhand der Akteur:innenperspektive (eigene Darstellung) 

 

Dennoch verdeutlicht diese schematische Darstellung, dass die Sachlage im tatsächlichen Mig-

rationsgeschehen den genannten Akteur:innen nicht umfassend nutzt, sondern teilweise erheb-

liche Probleme (Kosten seitens Deutschland für das Asylsystem) und Gefahren (Lebensgefahr 

für Migrierende auf einigen Migrationsrouten) bestehen. Vorliegend könnte demnach in dem 

dargestellten Bereich des tatsächlichen Migrationsgeschehens von einer Lose-lose-lose-Situa-

tion gesprochen werden, bei der alle drei genannten Akteur:innengruppen unter bestimmten 

Bedingungen Nachteile aus der bestehenden Situation ziehen. Gerade die eingangs erwähnten 

Diskussionen entspringen einer tatsächlichen Problemlage auf unterschiedlichen Ebenen. 

Ankunftsstaat:
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II. Ansatz dieser Arbeit zur Lösung der Problemlage 

Der vorangegangene Abschnitt verdeutlicht eine Problemlage im tatsächlichen Migrationsge-

schehen. Gerade die massiven und drastischen, da lebensbedrohlichen Gefahren seitens der 

Migrierenden erfordert eine Optimierung von Lösungsansätzen in manchen Bereichen des Mig-

rationsgeschehens. Aus diesem Grund muss in einem nächsten Schritt überlegt werden, wie ein 

Beitrag zur Auflösung oder Abmilderung dieser Probleme entwickelt werden kann. 

Ausgangspunkt für einen verbesserten Lösungsansatz ist die tatsächliche Problemlage in Form 

der Lose-lose-lose-Situation. Anknüpfungspunkt muss deshalb ein Lösungsansatz sein, der bes-

tenfalls Probleme bei allen Akteur:innen beseitigt, um so eine effektive Win-win-win-Situation 

herzustellen, die von allen Parteien akzeptiert und genutzt wird. Dies bedeutet auch, dass aus-

gehend von einem tatsächlichen Problem eine Verbindung zwischen diesem Problem und ei-

nem rechtlichen Verbesserungsansatz geschaffen werden muss. 

Ein möglicher und in der Theorie bereits entwickelter Ansatz zur Herstellung einer Win-win-

win-Situation könnte die Umsteuerung in Form einer Umlenkung von Migrierenden in besser 

für sie geeignete Migrationspfade darstellen.42 Dies würde konkret bedeuten, dass rechtliche 

Anreize gesetzt werden würden, die dazu führen, dass Migrierende, die heute noch in den nati-

onalen Asylkanal migrieren, obwohl sie als Arbeitsmigrierende zu klassifizieren sind, dann in 

einen rechtlich definierten Arbeitsmigrationskanal umgelenkt werden. Ideen zu solch einer Um-

lenkung entspringen oftmals wirtschaftlichen Interessen und sollen dazu dienen, dringend be-

nötigte Migration effektiver zu gestalten und zu steuern, um mehr Arbeitskräfte für den deut-

schen Arbeitsmarkt gewinnen zu können.43 Diese Arbeitskräftegewinnung soll vor allem auch 

durch die Bereitstellung effektiver Einreisemöglichkeiten für unterschiedlich qualifizierte Per-

sonen geschaffen werden.44 Aber auch unabhängig von wirtschaftlichen Interessen treten Um-

lenkungsbemühungen als Vorschlag zur Ordnung des Asyl- und Arbeitsmigrationsrechts her-

vor.45 Im Ergebnis ist die Umlenkung und aktive Steuerung von Migrierenden beliebter Wunsch 

 
42 Vgl. Sachverständigenrat für Integration und Migration, Sichere Herkunftsstaaten: SVR empfiehlt, Beschrän-
kung des Asylwegs mit Öffnung des Arbeitsmarkts zu verbinden, https://www.svr-migration.de/presse/presse-
svr/sichere-herkunftsstaaten-svr-empfiehlt-beschraenkung-des-asylwegs-mit-oeffnung-des-arbeitsmarkts-zu-ver-
binden/. 
43 Brückner, Information zur Raumentwicklung (2014), 571, 576 f.; Friedrich Ebert Stiftung, „Wir brauchen eine 
intelligente Steuerung der Migration aus Drittstaaten“, https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-in-
novation/artikelseite-dgi/wir-brauchen-eine-intelligente-steuerung-der-migration-aus-drittstaaten. 
44 Vgl. Angenendt, Die Steuerung der Arbeitsmigration in Deutschland, S. 60; Schäfer, Wirtschaftsdienst 94 
(2014), 168, 171f. 
45 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Alternativen zum Asylantrag?, S. 7. 
Vgl. Sachverständigenrat für Integration und Migration, Sichere Herkunftsstaaten: SVR empfiehlt, Beschränkung 
des Asylwegs mit Öffnung des Arbeitsmarkts zu verbinden, https://www.svr-migration.de/presse/presse-svr/si-
chere-herkunftsstaaten-svr-empfiehlt-beschraenkung-des-asylwegs-mit-oeffnung-des-arbeitsmarkts-zu-verbin-
den/. 
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zur Lösung von tatsächlichen und rechtlichen Migrationsproblematiken. Zwar sind Umlen-

kungseffekte bis jetzt schwer nachzuweisen, dennoch muss festgehalten werden, dass dies nicht 

bedeuten muss, dass keine Umlenkung möglich ist, sondern bislang keine effektiven Umlen-

kungsmechanismen bestehen.46 

In der Theorie kann eine Umlenkung von Migration von Asylkanal zu Arbeitsmigration dazu 

dienen, die kostspieligen und verwaltungsaufwendigen Probleme in Deutschland zu beseitigen, 

da durch die Herauslenkung aus dem Asylkanal die Personenzahl in diesem verringert wird. 

Auf der Seite der Migrierenden können diese von der Umlenkung profitieren, da sie aufgrund 

der Arbeitseinreise den gefährlichen Migrationskanal umgehen und sich perspektivisch sicher 

in Deutschland aufhalten können. Dem Vorschlag einer theoretischen Umlenkung von Migra-

tion folgend, versucht die vorliegende Untersuchung, die tatsächliche Problemlage im Migrati-

onsgeschehen durch effektive Umlenkungsmechanismen im Recht zu unterstützen. Aber auch 

wenn die Umlenkung von Migration etablierter Lösungsversuch ist, muss doch genauer analy-

siert werden, ob Umlenkung einer Lösung der tatsächlichen Problemlage umfassend dienen 

kann. Dies wäre vor allem dann der Fall, wenn durch eine Umlenkung der Migrierenden durch 

Recht die Problemlage theoretisch umfassend aufgelöst werden könnte und Probleme aller Ak-

teur:innen innerhalb der Lose-lose-lose-Situation beseitigt oder zumindest abgemildert werden 

könnten. Aus diesem Grund muss überlegt werden, ob eine Umlenkung im Sinne der genannten 

Umsteuerungshypothese dazu in der Lage wäre. 

Eine mögliche Steuerung besteht darin, einen Großteil der Migrierenden (solche, die eher keine 

Chance auf einen Asylstatus haben) direkt von einem irregulären Weg der Asylmigration zu 

einem legalen Arbeitsmigrationskanal zu lenken.47 Dies könnte in der Theorie dazu führen, dass 

aufgrund der geringeren Anzahl von Asylsuchenden der Asylkanal der Ankunftsländer in Be-

zug sowohl auf den Verwaltungsaufwand als auch auf die Kosten entlastet wird, was eine Be-

seitigung der schematischen Lose-Situation für Deutschland darstellt. Daneben könnten Mig-

rierende im Optimalfall direkt in den Ankunftsstaat migrieren und müssten keine gefährlichen 

Routen auf sich nehmen. Dadurch würden sie beispielsweise in Deutschland nicht in den eher 

perspektivlosen Asylkanal integriert werden, sondern hätten bereits einen Aufenthaltstitel, was 

auch die Lose-Situation für die Migrierenden beseitigen könnte. Letztlich können solche Um-

steuerungsansätze auch Regelungen bereithalten, welche im Fall bestehender Probleme die 

 
46 Vgl. Clemens/Gough, Can Regular Migration Channels reduce irregular Migration?; Laczko, Journal for Inter-
national Migration and Integration 5 (2004), 343, 349. 
47 Vgl. Laczko, Journal for International Migration and Integration 5 (2004), 343, 349. 
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Interessen der Herkunftsländer wahren.48 Es zeigt sich demnach, dass eine Steuerung im Rah-

men dieser Umsteuerungshypothese dazu in der Lage sein könnte, die Lose-lose-lose-Situation 

umfassend, also für alle Akteur:innen zu verbessern. 

Dies bedeutet auch, dass ein grundsätzlich auf die Auflösung der Problemlage bezogener Steu-

erungsansatz im tatsächlichen Migrationsgeschehen sinnvoll sein kann.49 Festzuhalten ist da-

her, dass eine Umlenkung von Migrierenden unter der dargelegten Umsteuerungshypothese 

theoretisch dazu in der Lage wäre, die dargelegte Problemlage im tatsächlichen Migrationsge-

schehen umfassend zu verbessern. Deshalb scheint es zielführend zu sein, solch eine Umsteue-

rung als Anknüpfungspunkt für rechtliche Vorhaben zu erwägen. Aus diesem Grund ergibt sich 

daraus auch der erste Aspekt für den rechtswissenschaftlichen Beitrag zur Problemauflösung. 

(1) Ein rechtlicher Zugriff auf das tatsächliche Migrationsgeschehen soll durch eine Konzep-

tualisierung eines Steuerungsansatz geschaffen werden, mit dessen Hilfe eine Win-win-win-

Situation für alle Akteur:innen erzielt werden kann. 

Neben der grundsätzlichen Frage, welche Art von Ansatz für eine rechtliche Problemlösung 

vorliegend verwendet werden kann, ist auf die Problematik hinzuweisen, dass es sich bei der 

beschriebenen Problemlage um ein tatsächliches Problem handelt, während sich die Rechts-

wissenschaft oft auf die Fragen um festgelegte oder anerkannte Normen der Rechtsordnung 

beschränkt.50 Im Fokus einer rechtswissenschaftlichen Untersuchung muss demnach dieser Be-

zug bestehen bleiben.51 

Daraus ergibt sich die Fragestellung, ob die Verknüpfung von tatsächlicher Problemlage und 

Recht als Rechtsproblem aufgefasst, und analysiert werden kann. Vor der Beantwortung der 

Frage ist festzuhalten, dass Recht im vorliegenden Fall auch als ein Mittel zur Auflösung der 

Probleme im tatsächlichen Migrationsgeschehen verwendet wird. Dennoch besteht Optimie-

rungsbedarf auf der tatsächlichen Ebene der Lose-lose-lose Situation. Diese Umstände könnten 

unter Steuerungsgesichtspunkten auf eine partielle Ineffektivität der Normen unter Steuerungs-

betrachtung hinweisen. Diese beschriebene Ineffektivität des Rechts könnte besonders dann ein 

Problem darstellen, wenn gerade neue Normen als Problemlösungsansatz vorgestellt und ein-

geführt werden.52 Ineffektivität bei einem Problemlösungsansatz könnte nicht nur zur Absen-

kung des Vertrauens in das Recht führen, sondern auch zur Unzufriedenheit mit Recht, weil das 

 
48 Vgl. Angenendt, Entwicklungspolitische Perspektiven temporärer und zirkulärer Migration; Schneider/Wies-
brock, Circular migration: A triple win situation? Wishful thinking or a serious option for a sustainable migration 
policy?, 123. 
49 Thym, Zeitschrift für Ausländerrecht 38 (2018), 193, 194. 
50 Horn, Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie, S. 4ff; Petersen, Der Staat 49 (2010), 435. 
51 Hailbronner, Die Bedeutung der Rechtstatsachenforschung im Völkerrecht, 113; Vgl. Nußbaum, Die Rechtstat-
sachenforschung., S. 5f. 
52 Vgl. Horn, Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie, S. 4ff; Laczko, Journal for Internatio-
nal Migration and Integration 5 (2004), 343, 349; Petersen, Der Staat 49 (2010), 435. 
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erkannte Problem nicht gelöst wurde und weiterhin besteht. Die beschriebene Situation muss 

demnach gleichfalls als ein rechtliches Problem befunden werden, da das Recht als gewähltes 

Mittel zur Problemlösung nicht wie erwartet wirkt. Aufgabe der Arbeit muss es daher sein, die 

Verknüpfung zwischen tatsächlichem Migrationsgeschehen und Recht herzustellen, um daraus 

ein besseres und wirksame(re)s Recht als Problemlösungsansatz erstellen zu können. Im Zent-

rum der Arbeit steht deshalb eine Auseinandersetzung mit dem relativen Zugriff des Rechts auf 

die dargestellte Problemlage und eine Untersuchung seiner Effektivität in der Realität, um da-

raus einen rechtswissenschaftlichen Beitrag zur Gesamtlösung abzuleiten. 

Fraglich ist aber auch, durch welche Methodik dieser Zugriff auf die tatsächliche Ebene der 

Problemlage geschaffen werden kann. Grundsätzlich bedient sich die Rechtswissenschaft der 

rechtlichen Dogmatik.53 Der juristischen Dogmatik liegen vor allem die Fragen nach juristi-

schen Begriffen und deren Systematik außerhalb des Gesetzeswortlauts sowie die Frage nach 

problematischen Rechtsfällen und deren Lösung oder Beschreibung zugrunde.54 Die juristische 

Dogmatik befasst sich eher mit Problemen, die sich aus dem Recht an sich ergeben und gerade 

weniger mit den Fragen zu den Auswirkungen der Normen auf die Realität.55 In der aufgeris-

senen Problemlage handelt es sich indes nicht um ein Rechtsproblem als solches, sondern um 

ein in der Gesellschaft und zwischen den Staaten vorliegendes tatsächliches Problem, welches 

aufgrund seiner Verknüpfung mit dem Recht als Problemlösungsmittel (auch) als Rechtsprob-

lem aufgefasst werden kann.56 Zur Lösung dieser Problemlage müsste demnach eine Methodik 

gefunden werden, mit deren Hilfe die Frage nach der Wirkung und den Zusammenhängen des 

Rechts innerhalb dieser Problemlage und den Revisionsmöglichkeiten beantwortet werden 

könnten. Mit dieser Wirkung von Recht kann sich die Rechtsdogmatik allerdings nicht oder nur 

in eingeschränktem Maß beschäftigen.57 

Mit der Frage der tatsächlichen Wirkung des Rechts in der Realität beschäftigt sich demgegen-

über die Rechtstatsachenforschung.58 Diese ist nach Nußbaum „die systematische Untersu-

chung der sozialen, politischen und anderen tatsächlichen Bedingungen, aufgrund derer ein-

zelne rechtliche Regelungen bestehen, und die Prüfung der sozialen, politischen und sonstigen 

 
53 Vgl. Möllers, Juristische Methodenlehre, 113ff., 315ff; Reimer, Juristische Methodenlehre, S. 91ff; Rüthers/Fi-
scher/Birk, Rechtstheorie und Juristischer Methodenlehre, S. 399ff; Zippelius, Juristische Methodenlehre, S. 35ff. 
54 Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, S. 308; Brohm, Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den 
Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, 246. 
55 Möllers, Juristische Methodenlehre, S. 41ff; Reimer, Juristische Methodenlehre, S. 27; Rüthers/Fischer/Birk, 
Rechtstheorie und Juristischer Methodenlehre, S. 7ff. 
56 Kapitel 1. 
57 Dreher, Grundsätzliche Überlegungen zur sozialrechtlichen Rechtstatsachenforschung, 21; Vgl. Nußbaum, Die 
Rechtstatsachenforschung, S. 3ff. 
58 Nußbaum/Rehbinder (Hrsg.), Die Rechtstatsachenforschung, S. 48; Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, 
S. 15ff. 
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Wirkungen jener Normen“.59 Die Rechtstatsachenforschung soll es ermöglichen, die tatsächli-

chen Auswirkungen rechtlicher Normen in der Gesellschaft zu messen und zu beurteilen, indem 

der Forschungsbereich der Rechtswissenschaft erweitert wird.60 Dies führt auch dazu, dass die 

angewandte Methodik sich von der klassischen Rechtsdogmatik unterscheiden kann. Allerdings 

können keine allgemeingültigen Aussagen über ein feste Methodik getroffen werden, da sich 

aufgrund des weiten Forschungsfeldes der Rechtstatsachenforschung die jeweilige Methodik 

am Untersuchungsgegenstand ausrichten muss.61 

In der vorliegenden Situation ergeben sich die zu lösenden Probleme aus dem bereits darge-

stellten tatsächlichen Migrationsgeschehen.62 Lösbar wäre diese Problematiken durch Recht 

nur dann, wenn der tatsächliche Effekt von Rechtsnormen beurteilt und verändert werden 

könnte. Zur Lösung der konkreten Probleme kann es demnach vorteilhaft sein, die Ansätze der 

Rechtstatsachenforschung in Form der Nutzung verschiedenster Methodiken – auch aus ande-

ren Wissenschaftsdisziplinen – zu nutzen, um einen rechtswissenschaftlichen Beitrag zur Prob-

lemlösung zu leisten.63 Die Rechtstatsachenforschung bietet die Möglichkeit, Methodik an die 

dargelegte Problemlage anzupassen.64 Ein rechtswissenschaftlicher Beitrag zur Lösung der ein-

gangs beschriebenen Problemlage muss sich in Bezug auf das Problemlösungsmittel auf recht-

liche Handlungsformen, und zwar insbesondere Gesetze beschränken, die angewendete Metho-

dik kann aufgrund der Tatsächlichkeit der zu lösenden Probleme im Sinne der Rechtstatsachen-

forschung von einer rein rechtlichen Dogmatik abweichen.65 Daraus ergeben sich zwei weitere 

Voraussetzungen für einen strukturierten rechtswissenschaftlichen Beitrag zur Problemlösung: 

(2) Eine Konzentration auf das Recht (Normen) als rechtswissenschaftliches Problemlösungs-

ansatz ist sinnvoll, um einen rechtswissenschaftlichen Beitrag leisten zu können und die Kom-

plexität des Lösungsvorschlages nicht überzustrapazieren. (3) Aufgrund der Tatsächlichkeit 

der Problemlage kann im Sinn der Rechtstatsachenforschung methodisch versucht werden, ei-

nen Zugang des Rechts außerhalb der reinen Rechtsdogmatik zu schaffen. 

Allerdings ist der Bereich des Migrationsrechts weit, sodass unterschiedlichste Normen für ei-

nen Lösungsvorschlag in Betracht kommen könnten. Einfacher erscheint es daher, auf schon 

vorliegende Lösungsversuche zurückzugreifen. Vorteilhaft an diesem Ansatz ist auch, dass 

keine vollständig neuen Normen geschaffen werden müssen, was die Realisierungschancen der 

 
59 Nußbaum, Die Rechtstatsachenforschung., S. 6, 11 Nußbaum/Rehbinder (Hrsg.), Die Rechtstatsachenforschung, 
S. 9f. 
60 Dreher, Grundsätzliche Überlegungen zur sozialrechtlichen Rechtstatsachenforschung, 21f. 
61 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 58ff; Nußbaum/Rehbinder (Hrsg.), Die Rechtstatsachenforschung, S. 76. 
62 Vgl. Kapitel 1, I. 
63 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S. 18f. 
64 Vgl. Nußbaum/Rehbinder (Hrsg.), Die Rechtstatsachenforschung, S. 76. 
65 Kapitel 1, II. 
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Optimierungen erhöhen könnte, weil gleichzeitig die bereits bestehenden Optionen effektiver 

zu nutzen wären. Zudem erleichtert die Nutzung bereits bestehender Normen den Zugriff durch 

die von der Rechtstatsachenforschung geleistete Erweiterung der Methodik, da der Stand der 

Steuerung untersucht werden kann, um von diesem aus Optimierungen anzustreben. Daraus 

ergibt sich als weiterer Aspekt für den Lösungsbeitrag zur dargelegten Problemlage, dass 

(4) der Lösungsbeitrag keine vollständig neuen Konzepte erarbeiten muss, sondern schon vor-

liegende Konzepte genutzt werden können, da es vor allem um eine Optimierung der Steuerung 

von Migration gehen muss, nicht aber um eine vollständige Neugestaltung. 

Somit ergeben sich vier Aspekte, wie ein Ansatz für einen effektiven relativen Zugriff des 

Rechts auf das tatsächliche Migrationsgeschehen geschaffen werden kann, um die eingangs 

beschriebenen Teilprobleme der Akteur:innen durch Optimierung des rechtlichen Durchgriffs 

auflösen zu können. Abgezielt wird damit auf einen Beitrag zur Optimierung der Steuerungs-

fähigkeit von Migrationsrechtsnormen. 

III. Aufbau der Untersuchung 

Aus der beschriebenen Problemlage und dem dargestellten Ansatz für einen Lösungsbeitrag 

ergibt sich für den Aufbau der Untersuchung, dass in einem ersten Schritt ermittelt wird, inwie-

fern methodisch eine Verbindung zwischen rechtlichen Vorschriften und dem tatsächlichen 

Migrationsgeschehen geschaffen werden muss, um die Steuerungsfähigkeit von bestehenden 

Normen zu untersuchen und dann zu verbessern. Dazu werden aus anderen Wissenschaftsdis-

ziplinen wie den Sozialwissenschaften Methoden aufgegriffen und auf die vorliegende Unter-

suchung übertragen. Dafür muss eine Verknüpfbarkeit zwischen Recht und Methodik bestehen, 

die eine Analyse der bereits vorliegenden Steuerungsfähigkeit von Normen durchzuführen er-

möglicht, sodass Schwachpunkte innerhalb der Rechtslage aufgezeigt und Strukturen heraus-

gearbeitet werden können, die der Problemlösung dienlich und/oder nicht dienlich sind. Am 

Ende der Untersuchung steht eine genaue Analyse dieser schwachen, aber auch steuerungsfä-

higen Regelungsstrukturen des Rechts und der sich daraus ergebenden Verbesserungsvor-

schläge. Diese theoretischen Ergebnisse über den Stand der Steuerungsfähigkeit von bestimm-

ten Migrationsrechtsnormen bilden die Grundlage für den zweiten Teil der Untersuchung, die 

Optimierung der bestehenden Normen. 

Mittels Auslegung und eines Rechtsvergleichs wird des Weiteren versucht, das Steuerungssys-

tem anderer Normen, die vorteilhafte Faktoren beinhalten, auf den Untersuchungsgegenstand 

zu übertragen. Zum einen wird der Untersuchungsgegenstand mit den jeweiligen Migrations-

rechtsnormen anderer EU-Länder verglichen. Zum anderen bieten sich aber auch fachfremde 
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Normen an, welche einer steuerungsfähigen Regelungsstruktur entsprechen. Am Ende dieser 

umfassenden Untersuchung zur Optimierung der Steuerungsfähigkeit bestimmter Migrations-

rechtsnormen wird ein Vorschlag über die Veränderung dieser Normen erstellt. Diese verbes-

serten Normen sind allerdings nicht als Endergebnis der Untersuchung zu verstehen, weil sich 

an die Empfehlungen zur verbesserten Gesetzgebung eine Analyse zur Vereinbarkeit der neuen 

Normen mit dem Grundgesetz, aber auch den europäischen Grundrechten sowie der damit ein-

hergehenden Rechtsprechung anschließen. Erst dann kann eine Aussage über einen realisti-

schen Vorschlag zur Optimierung der Steuerungsfähigkeit der untersuchten Normen getroffen 

werden. Außerdem ist zu fragen, wie diese Revisionsvorschläge rechtlich etabliert werden kön-

nen, damit die größtmögliche Effektivität gewährleistet werden kann. Dazu werden Aussagen 

über die Allgemeingültigkeit solcher Normen und Optimierungsvorschläge getroffen. Daher 

schließt sich an die interdisziplinär orientierte Untersuchung ein eher klassischer rechtswissen-

schaftlich-dogmatischer zweiter Teil an, welcher die Untersuchung abschließen wird. Am Ende 

der Untersuchung stehen Vorschläge zur Optimierung des Migrationsrechts, die einen rechts-

wissenschaftlichen Beitrag zur Lösung der bestehenden Problemlage darstellen können. 

IV. Zusammenfassung 

Die einführenden Darlegungen verdeutlichen eine komplexe Problemlage im tatsächlichen 

Migrationsgeschehen, die von unterschiedlichen Akteur:innen und Faktoren geprägt ist. Gerade 

massive Probleme für Migrierende auf ihren Migrationsrouten, aber auch für die Aufnahmes-

taaten verdeutlichen, dass es bis jetzt noch keinen umfassenden Lösungsvorschlag gibt. Jedoch 

liegt in der Theorie mit der Umsteuerungshypothese ein Ansatz vor, der zur Optimierung der 

tatsächlichen Gesamtsituation umfassend beitragen kann. Dies ist vor allem darin begründet, 

dass die Umsteuerung nach der aufgestellten Hypothese dazu in der Lage ist, die Einzelproble-

matiken für alle beteiligten Akteur:innen abzumildern oder zu beseitigen und insofern einen 

Lösungsbeitrag darstellen kann, der aufgrund einer möglichen hohen Akzeptanz einen effekti-

ven Ansatz zur Gesamtlösung beitragen kann. Konzept der vorliegenden Arbeit muss es deshalb 

sein, einen rechtlichen Anknüpfungspunkt zu finden, welcher die Umsteuerung von Migrieren-

den unterstützt und somit zur Problemlösung im tatsächlichen Migrationsgeschehen beitragen 

kann. Dazu wurden vier Einzelaspekte bestehend aus dem Steuerungsansatz, der Analyse recht-

licher Normen, der methodischen Erweiterung durch die Rechtstatsachenforschung und der An-

knüpfung an bestehende rechtliche Normen herausgearbeitet, welche die Gestaltung eines 

rechtlichen Ansatzes zur Umsteuerungshypothese ermöglichen sollen. 
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Kapitel 2: Interdisziplinärer Verknüpfungsansatz 

Wie bereits ausgeführt, muss zu Beginn der Untersuchung die bestehende Steuerungsfähigkeit 

von Migrationsrechtsnormen analysiert werden, um eine Grundlage zur Umsetzung der Um-

steuerungshypothese setzen zu können. Allerdings muss in einem ersten Schritt zunächst dar-

gelegt werden, wie eine solche Untersuchung der Steuerungsfähigkeit für den Bereich des Mig-

rationsrechts gestaltet werden kann. In den folgenden Ausführungen wird daher gezeigt, wie 

eine solche Untersuchung grundsätzlich möglich ist. 

I. Grundlagen 

Um zu analysieren, wie die Steuerungsfähigkeit einzelner Normen beurteilt werden kann, ist es 

sinnvoll, problemorientiert von den Erfordernissen der zu lösenden Problemlage auszugehen, 

um sicherzustellen, dass ein Lösungsansatz gewählt wird, welcher einer effektiv Problemlösung 

dient. Eckpunkte der beschriebenen Problemlage sind zunächst einmal die wesentlichen As-

pekte der Lose-lose-lose-Situation für die beteiligten Parteien.66 Zur weiteren Konkretisierung 

ist die Konzentration auf das Recht nötig.67 Fraglich ist demnach, in welchem Bereich des Ak-

teur:innendreiecks sich die rechtliche Grundlage befindet, die herausgearbeitet werden kann. 

Die rechtliche Beziehung der genannten Akteur:innen werden durch das Migrations-

recht, welches zumeist von den deutschen Gesetzeger:innen erstellt wird, geregelt.68 Solche 

rechtlichen Normen bilden die Grundlage für eine Migration nach Deutschland.69 Das Recht 

stellt eine Verbindung zwischen den einzelnen Akteur:innen her. Ein Lösungsansatz könnte es 

daher sein, die Steuerungswirkung dieser verbindenden Normen zu analysieren. Zu fragen ist, 

ob Möglichkeiten bestehen, diese Verbindungsnormen zu untersuchen, um daraus Ergebnisse 

ableiten zu können. Zur Beantwortung dieser Frage wurde zwar festgehalten, dass diese auf-

grund der Tatsächlichkeit eines anderen methodischen Zugangs bedarf, dennoch könnte auf 

Erkenntnisse und Ergebnisse der Rechtstatsachenforschung zurückgegriffen werden, die bereits 

begonnen hat, die Methodik anderer Disziplinen für den rechtswissenschaftlichen Bereich  

 
66 Kapitel 1, I. 
67 Kapitel 1, II. 
68 Beispielhaft dafür die Asylpakete I, II, das Migrationspaket, aber auch Mobilitätspartnerschaften oder bilaterale 
Migrationsabkommen, die zusammengefasst das Akteur:innendreieck nachbilden, da sie eine rechtliche Verbin-
dung zwischen den drei Akteur:innen herstellen. Vgl. dazu: Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration, Alternativen zum Asylantrag?. 
69 Beispielsweise das Aufenthaltsgesetz, welches verschiedene Migrationsmöglichkeiten festlegt. 
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nutzbarzu machen.70 Aus diesem Grund muss im Folgenden untersucht werden, ob bereits 

rechtswissenschaftliche Bemühungen bestehen, die sich mit der Frage der Steuerungsfähigkeit 

von Normen auseinandersetzen. 

II. Die „neue Verwaltungsrechtswissenschaft“ 

Zu untersuchen ist, ob sich ein Hinweis auf eine angemessene Methodik aus der Rechtswissen-

schaft ableiten lässt. Zurückgegriffen werden könnte auf die Erkenntnisse der „neuen Verwal-

tungsrechtswissenschaft“. Zu Beginn der 1990er-Jahre entwickelte sich unter Hoffman-Riem, 

Schmidt-Aßmann und Voßkuhle die Forderung nach einer Reformierung zu einer „neuen Ver-

waltungsrechtswissenschaft“.71 Grundlage dessen sollte die Ergänzung der klassischen juristi-

schen Methodiken um weitere Methodiken und Ansätze sein, die einer genaueren Analyse der 

Realität dienen könnten.72 Im Fokus stand auch die Erneuerung und Weiterentwicklung der 

juristischen Methodik durch inter- und transdisziplinäre Methoden, beispielsweise den Steue-

rungstheorien der Sozialwissenschaften.73 

Voßkuhle beschreibt, dass für die Forderung zur Reformierung der Rechtswissenschaft nach 

dem Vorschlag der Autor:innen eine Krise des alten Ordnungsrechts, ausgelöst durch empiri-

sche Studien, ausschlaggebend war.74 Diese Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Gesetz auf-

grund verwaltungsrechtlicher Vollzugsdefizite nicht die erhoffte Wirkung erreichten.75 Zusätz-

lich stellte der gesellschaftliche und technische Wandel das klassische Ordnungsrecht vor neue 

Herausforderungen.76 Aber auch Reformbestrebungen und nicht zuletzt die zunehmende Euro-

päisierung führten zu Veränderungen, die sich auf das Ordnungsrecht auswirkten.77 Damit wird 

eine Konstellation beschrieben, in der das Recht nicht mehr auf die in der Praxis und Gesell-

schaft aufkommenden Probleme reagieren kann und deshalb eine Abkehr vom Recht besteht, 

wodurch Steuerungsziele nicht mehr erreicht werden.78 Dies beschreibt die Situation einer Ab-

koppelung von Recht und Praxis der Gesellschaft.79 

 
70 Kapitel 1, II. 
71 Fehling, Die "neue Verwaltungsrechtswissenschaft" - Problem oder Lösung, 65; Gärditz, Die "Neue Verwal-
tungsrechtswissenschaft" - Alter Wein in neuen Schläuchen?, 105, 106f; Zusammenfassend: Starck, Juristen Zei-
tung 65 (2010), 1170; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 8ff. 
72 Burgi, Intradisziplinarität und Interdisziplinarität als Perspektiven der Verwaltungsrechtswissenschaft, 33; Vgl. 
Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 5ff., 19f. 
73 Franzius, Die Verwaltung 2006, 335, 180; Vgl. Panke, Research design and method selection, S. 85ff; Thym, 
Migrationsverwaltungsrecht, S. 32; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 21ff., 33f. 
74 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 9. 
75 Aufgelistet in Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 10 Fußnoten 48. 
76 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 11ff. 
77 Starck, Juristen Zeitung 65 (2010), 1170; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 16ff. 
78 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 10. 
79 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, Kapitel 5; Voßkuhle, Neue Verwaltungs-
rechtswissenschaft, 1, 10. 
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Problematisch daran ist vor allem, dass Recht zu einem gewissen Anteil gerade dem Zweck 

dient, gesellschaftliche Probleme zu lösen oder die Gesellschaft als solche weiterzuentwickeln 

– nicht zuletzt auch zur Gewährleistung der Aufrechterhaltung von Demokratie, Grundrechten 

und Freiheit.80 Aber auch die rechtssoziologischen Ziele des Rechts als regulatives und integ-

ratives Recht sowie die Effektivierung des Rechts zur Überwindung gesellschaftlicher Prob-

lemlagen ist durch diese Situation gefährdet.81 Damit das Recht seine Funktion erfüllen kann, 

muss ein gewisser Einfluss auf die Gesellschaft vorhanden sein. Um die Verbindung zwischen 

dem Recht als praktischem Problemlösungsansatz und der Gesellschaft wiederherzustellen, 

versucht die „neue Verwaltungsrechtswissenschaft“ mit Einbeziehung von Methodik einen er-

weiterten rechtlichen Zugang zu schaffen.82 

Ein Vorschlag der „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ besteht darin, die sozialwissen-

schaftlichen Steuerungstheorien für diesen Zweck in die juristische Methodik zu integrieren.83 

Diese Steuerungstheorien beschreiben, inwiefern der Staat durch bestimmte Instrumente, in 

diesem Fall das Recht, die Gesellschaft lenken kann.84 Durch die gezielte Untersuchung der 

Steuerungsfähigkeit und der dahin gehenden Gestaltung von Normen unter den Aspekten der 

Steuerungstheorien soll die Effektivierung des Rechts wiederhergestellt werden.85 Ergebnis 

sollte eine Verwaltungsrechtswissenschaft sein, die sich von einer „anwendungsbezogenen In-

terpretationswissenschaft“ im Rahmen der rechtswissenschaftlichen Dogmatik zu einer „rechts-

setzungsorientierten Handlungs- und Entscheidungswissenschaft“ weiterentwickelt hat.86 

Fraglich bleibt allerdings, ob die Steuerungstheorien der Sozialwissenschaften generell 

in die Rechtswissenschaften übertragen werden können und ob die Vorschläge der „neuen Ver-

waltungsrechtswissenschaft“ ebenfalls im Migrationsrecht angewendet werden könnten. Dazu 

soll in einem ersten Schritt dargelegt werden, inwieweit die Vertreter:innen der „neuen Ver-

waltungsrechtswissenschaft“ in der Übertragung der Steuerungstheorie Potenzial für das Ver-

waltungsrecht sehen, aber auch, an welcher Stelle ihrer Auffassung zufolge Probleme auftreten 

können. In einem zweiten Schritt soll untersucht werden, inwiefern sich diese Erkenntnisse der 

„neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ auf den Bereich des Migrationsrechts mit der beste-

henden Problemlage übertragen lassen. 

 
80 Bundeszentrale für Politische Bildung, Funktionen des Rechts, https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deut-
sche-demokratie/39388/funktionen-des-rechts. 
81 Franzius, Die Verwaltung 2006, 335, 337ff; Rehbinder, Die gesellschaftliche Funktion des Rechts, 354ff. 
82 Fehling, Die "neue Verwaltungsrechtswissenschaft" - Problem oder Lösung, 65, 67; Voßkuhle, Neue Verwal-
tungsrechtswissenschaft, 1, 21ff. 
83 Franzius, Modalitäten und Wirkungsfaktoren der Steuerung durch Recht, 179, 180; Reimer, Das Parlamentsge-
setz als Steuerungsmittel und Kontrollmaßstab, 585; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 21. 
84 Braun, Steuerungstheorien, 611ff; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 23. 
85 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 25. 
86 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee; Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 
S. 108; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 19. 
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1. Anwendung der Steuerungstheorien im (Verwaltungs-)Recht 

Zur Frage, ob die Steuerungstheorien geeignete Theorien für die Rechtswissenschaft sind, hal-

ten die Beiträge zur „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ fest, dass die Eingliederung der 

Steuerungstheorien von der klassischen Verwaltungsrechtswissenschaft eine Neuorientierung 

verlangt, die in eine folgenorientierte Verwaltungsrechtswissenschaft mündet.87 Dies könnte 

dahingehend problematisch sein, dass sich die Verwaltungsrechtswissenschaft nicht auf die 

Funktion eines Steuerungsinstruments beschränkt oder konzentriert, sondern eine „materiale 

Werteordnung“ darstellt, welche an die Verfassung und damit auch die Grundrechte gebunden 

ist.88 Eine einseitige Beschränkung nur auf die Fähigkeit zur Steuerung des Rechts darf auf-

grund verfassungsrechtlicher Vorgaben nicht geschehen.89 Diesem Umstand ist allerdings, wie 

in Kapitel 1 III über den Aufbau der Untersuchung gezeigt, insofern Rechnung getragen, als in 

der vorliegenden Untersuchung die überarbeiteten Normen zur Steuerungsfähigkeit einer ver-

fassungsrechtlichen und somit grundrechtlichen und menschenrechtlichen Kontrolle unterzo-

gen werden.90 Dadurch lassen sich die neu entwickelten Ansätze der Verwaltungsrechtswissen-

schaft als steuerungsorientiertes Recht und die zu berücksichtigenden Grundsätze des Rechts 

miteinander verbinden. Die Gefahr der Verfassungswidrigkeit ist demnach gering. 

Darüber hinaus soll eine Steuerung nach den Steuerungstheorien grundsätzlich dann möglich 

sein, wenn ein Steuerungssubjekt (der Staat) bei einem Steuerungsobjekt (die Gesellschaft als 

Adressat:in der Norm) ein Steuerungsziel durch ein Steuerungsinstrument (Recht) verwirkli-

chen will.91 Eine Vergleichbarkeit der dargestellten Theorien mit den einzelnen Aspekten, die 

es möglich macht, diese auf den Kontext des Rechts zu übertragen, wäre demnach gegeben. 

Allerdings müssen auch gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse über die Verbindung 

zwischen Steuerungshandeln und Steuerungsergebnis bestehen, das Steuerungswissen.92 Dies 

könnte problematisch sein. Wie dargelegt bestehen auch im Bereich des Migrationsrechts un-

bekannte Variablen wie Wissenslücken im Verwaltungsrechtsbereich oder hinsichtlich der 

Migrationsauslöser oder Umweltfaktoren, die es unmöglich machen, genügend Steuerungswis-

sen zu erlangen.93 Dennoch kann versucht werden, durch weitere sozialwissenschaftliche Stu-

dien gezielt konkrete Wissenslücken zu schließen. Dies und der Umstand der Gefährdung von 

 
87 Franzius, Modalitäten und Wirkungsfaktoren der Steuerung durch Recht, 179, 231ff. 
88 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 26f. 
89 Fehling, Die "neue Verwaltungsrechtswissenschaft" - Problem oder Lösung, 65, 72; Voßkuhle, Neue Verwal-
tungsrechtswissenschaft, 1, 26f. 
90 Kapitel 1, III. 
91 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 23. 
92 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 23. 
93 Beispielhaft dafür das Wissemsproblem im Asylrecht: Mitsch, Das Wissensproblem im Asylrecht; Daneben, 
Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Die Datenlage im Bereich der internationalen Migration. 
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Menschenleben führt zu dem Schluss, dass eine solche Untersuchung zumindest versucht wer-

den sollte, selbst wenn gewisse unbekannte Variablen berücksichtigt und akzeptiert werden 

müssen. 

Ein weiterer kritischer Punkt, der in der „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ gesehen wird, 

ist der hohe Abstraktionsgrad der Steuerungstheorien bzw. die selektive Verzerrung der Realität 

der sich daraus ergebenden Modelle.94 Diese Problematik stellt einen wichtigen Kritikpunkt 

dar, da die Anwendung der Steuerungstheorien, die zu einer genaueren Wahrnehmung der Re-

alität verhelfen sollte, ad absurdum geführt werden könnte. Die dargestellten Zweifel sollten 

aber insofern kein Argument für die grundsätzliche Nichtanwendung der Steuerungstheorien in 

den Rechtswissenschaften liefern, als Theorien immer einen hohen Abstraktionsgrad inneha-

ben, um die komplexe Realität erfassen zu können.95 Zur Spiegelung dieser Komplexität bedarf 

es einer hohen Komplexität der Theorie. Mit dem Argument des zu hohen Abstraktionsgrades 

würde demnach der Anwendung der meisten Theorien eine Absage erteilt werden. In diesem 

Fall würde vernachlässigt, dass Theorien grundsätzlich nur die Gedankengrundlagen für an-

wendbare Modelle bieten, die den Abstraktionsgrad herabsetzen können.96 Daraus wird abge-

leitet, dass die Steuerungstheorien nicht direkt auf das Recht angewendet werden können, da 

sie zu abstrakt und komplex sind. Diese Problematik stellt sich nicht nur im Bereich der Rechts-

wissenschaften, sondern grundsätzlich bei der Anwendung der Steuerungstheorien und letzt-

endlich allen Theorien.97 Aus diesem Grund bestehen auch Lösungsmöglichkeiten, die einen 

zu hohen Abstraktionsgrad verhindern können. 

Solch ein klassischer Lösungsweg ist die Anwendung von Modellen, die aus den Theorien ab-

geleitet werden und die Fokussierung von Problemlagen ermöglichen.98 Voßkuhle bemängelt 

bei diesen allerdings im Gegensatz zu den Theorien eine zu starke Modellierung, welche die 

tatsächliche Realität ausblendet.99 Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass in diesem ver-

meintlichen Nachteil gerade die grundlegenden Vorteile von Modellen zu finden sind. Wie dar-

gelegt handelt es sich im Bereich der Untersuchung um ein komplexes System von Problemen, 

die von unterschiedlichen Akteur:innen, deren Interessen, aber auch nicht beherrschbaren und 

auch unbekannten Variablen geprägt ist.100 Es wird demnach nicht möglich sein, einen Lö-

sungsvorschlag zu gestalten, der sämtliche Aspekte beinhaltet, da in manchen Bereichen 

 
94 Vgl. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 26. 
95 Vgl. Kuß, Marketing-Theorie, S. 46f. 
96 Vgl. Saam/Gautschi, Modellbildung in den Sozialwissenschaften, 15, 22ff. 
97 Vgl. Saam/Gautschi, Modellbildung in den Sozialwissenschaften, 15, 22ff. 
98 Saam/Gautschi, Modellbildung in den Sozialwissenschaften, 15, 22ff; Troitzsch, Modellbildung und Simulation 
in den Sozialwissenschaften, S. 6. 
99 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 26. 
100 Vgl. dazu abstrakte rechtliche Variablen Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontrollmaß-
stab, 585, 659ff., Kapitel 1, I. 
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Wissen über bestimmte Faktoren fehlt. Dies muss allerdings nicht negativ aufgefasst werden 

und steht einem Problemlösungsansatz auch nicht im Weg. Vielmehr kann der Vorteil von Mo-

dellen, komplexe Sachverhalte so zu fokussieren, dass sie analysiert werden können, genutzt 

werden, um einen Lösungsansatz zu formulieren.101 Nur so können Teilaspekte untersucht wer-

den, die nach ausreichender Forschung nach einem „Puzzleteil-Prinzip“ zu einer Gesamtlösung 

zusammengesetzt werden können. Aus diesem Grund handelt es sich bei den aufgezeigten 

Problemen um solche, die für die Untersuchung hinnehmbar oder vorteilhaft sein können. 

Daran anschließend muss aber die Frage gestellt werden, wie die Ergebnisse einer Un-

tersuchung konkret begriffen werden dürfen. Festzuhalten ist, dass die fokussierten Ergebnisse 

auf das Recht keinen Gesamtlösungsansatz für die Problemlage darstellen können, sondern ein 

Puzzleteil bezüglich der Steuerungsmöglichkeit unter bestimmten Steuerungstheorien beisteu-

ern können.102 Für die Praxis bedeutet dies, dass die alleinige Anwendung der Ergebnisse nicht 

automatisch und mit Sicherheit zu einer Auflösung der Problemlage führen würde, sondern nur 

den Rahmen für einen rechtlichen Problemlösungsansatz setzen könnte.103 Außerdem sind die 

unbeherrschbaren oder unbekannten Variablen zu berücksichtigen, die eine Gesetzesfolgenab-

schätzung unmöglich machen.104 Aus diesem Grund können die Evaluierung und weitere Un-

tersuchungen nur durch eine experimentelle Anwendung der neu gestalteten Normen durchge-

führt werden.105 Aus diesem Grund dürfen die entstandenen Ergebnisse auch nur als ein wis-

senschaftlicher Beitrag zur Lösung der dargestellten Problemlage verstanden werden, der auf-

grund seiner Modellhaftigkeit als vielversprechender Versuch, allerdings nicht als sichere Lö-

sung verstanden werden darf. Zusammenfassend lässt sich dennoch sagen, dass für die Anwen-

dung der Steuerungstheorien im Bereich der Verwaltungsrechtswissenschaften einige Punkte 

sprechen und Kritikpunkte entkräftet werden können. 

2. Anwendung der Steuerungstheorien im Migrationsrecht 

Neben der Frage, inwiefern die Steuerungstheorien im Bereich der Verwaltungsrechtswissen-

schaft angewendet werden können, ist zu untersuchen, ob die gleichen Voraussetzungen für das 

Teilgebiet des Migrationsrechts gelten. Migrationsrecht wird vorliegend als das Recht definiert, 

 
101 Saam, Modellbildung, 517; Saam/Gautschi, Modellbildung in den Sozialwissenschaften, 15, 18; Vgl. Troitzsch, 
Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 2ff. 
102 Troitzsch, Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 4f; Vgl. Voßkuhle, Neue Verwal-
tungsrechtswissenschaft, 1, 26. 
103 Troitzsch, Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 4f. 
104 Franzius, Modalitäten und Wirkungsfaktoren der Steuerung durch Recht, 179, 238; Vgl. Voßkuhle, Neue Ver-
waltungsrechtswissenschaft, 1, 32. 
105 Franzius, Modalitäten und Wirkungsfaktoren der Steuerung durch Recht, 179, 243; Troitzsch, Modellbildung 
und Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 3; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 31. 
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welches sich mit dem rechtlichen Status von Personen befasst, die ihren Lebensmittelpunkt 

räumlich verlegt haben.106 Dies betrifft vor allem das Ausländer-, Asyl-, Staatsangehörigkeits- 

und Vertriebenenrecht.107 

Als Ausgangspunkt für die Frage, inwiefern die Erkenntnisse der „neuen Verwaltungsrechts-

wissenschaft“ in der vorliegenden Untersuchung angewendet werden können, soll nochmals 

auf die Entstehung der Vorschläge eingegangen werden. So war der Auslöser für die Neuerun-

gen die „Krise des Ordnungsrechts“, wobei die Verbindung zwischen dem bestehenden Recht 

und der gesellschaftlichen Realität abgebrochen wurden.108 Für eine Anwendung der Steue-

rungstheorien in der Untersuchung ist demnach zu überlegen, ob eine ähnliche Situation in der 

Problemlage besteht. Dazu ist festzuhalten, dass bereits durchaus Migrationsrecht besteht, wel-

ches die Migration in ihren Teilbereichen regeln sollte.109 Die Anerkennungsquote im Asylbe-

reich deutet allerdings darauf hin, dass die Normen nicht optimal genutzt werden.110 Insofern 

könnte eine vergleichbare Situation von Abkoppelung von Gesetz und Realität bestehen, was 

für eine Anwendung der Steuerungstheorien auch im Migrationsrecht spricht. 

Wohl noch von den diskursanstoßenden Studien geprägt, fokussiert sich die „neue Verwal-

tungsrechtswissenschaft“ bei der Fragestellung der Steuerungsfähigkeit und Fortentwicklung 

von Recht allerdings vor allem auf die Frage der Effektivierung der Verwaltung.111 Nach der 

Feststellung des Verwaltungsdefizits in mehreren Bereichen ist diese Schwerpunktsetzung auch 

erster Anhaltspunkt für eine Revision der Situation. Auch im Bereich des Migrationsrechts kann 

ein solches Migrationsverwaltungsrecht definiert werden, welches dem besonderen Verwal-

tungsrecht zugeordnet werden kann.112 Nach dem Vorbild der „neuen Verwaltungsrechtswis-

senschaft“ könnte dies bedeuten, dass im Rahmen der Steuerungstheorien die Migrationsrechts-

verwaltung nach ihrer Steuerungsfähigkeit im Sinne einer Effektivierung dieses Verwaltungs-

rechts untersucht wird. Wie dargelegt, muss Anknüpfungspunkt für die Untersuchung das Mig-

rationsrecht und auch das Migrationsverwaltungsrecht bleiben.113 Diesem Umstand steht der 

Bereich, der durch die „neue Verwaltungsrechtswissenschaft“ bearbeitet wird, nicht im Wege. 

Dennoch ist zu betonen, dass die Analyse der Problemlage eben nicht allein ein Problem des 

Migrationsverwaltungsrechts ergeben hat, sondern die Steuerungskrise des Migrationsrechts zu 

 
106 Zu hier angelegten Definition: Bundeszentrale für Politische Bildung, Definition von Migration und von der 
Zielgruppe "Migranten", https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57302/definition-von-migra-
tion. 
107 Vgl. Thym, Migrationsverwaltungsrecht, S. 8. 
108 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 9. 
109 Als umfassende Gesetze dazu das AufenthG oder AsylG. 
110 Anerkennungsquote wie dargelegt bei ca. 30 %; Kapitel I, 1. 
111 Zusammenfassend Thym, Migrationsverwaltungsrecht, S. 31ff; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissen-
schaft, 1, 12ff. 
112 Thym, Migrationsverwaltungsrecht, S. 45. 
113 Kapitel 1, II. 
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einer tatsächlichen Problemlage mit mehreren Akteur:innen geführt hat. Diese tatsächlichen 

Probleme und die Ineffektivität des Rechts sind so miteinander verknüpft, dass ein sinnvoller 

Lösungsbeitrag nur dann erarbeitet werden kann, wenn diese Verknüpfung in die Untersuchung 

einbezogen wird. In dieser Hinsicht muss die vorliegende Untersuchung weiter gehen, als es 

die Vorschläge der „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ vorsehen. Die Steuerungstheorien 

sollen zwar nach dem Vorbild der „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ als Hilfsmittel zur 

Effektivierung des Rechts verwendet, dabei allerdings an der dargelegten Problemlage orien-

tiert werden. Im Ergebnis muss die Untersuchung das rechtliche Problem der ineffektiven Nor-

men und der tatsächlichen Problemlage unter Zuhilfenahme der Vorschläge der „neuen Ver-

waltungsrechtswissenschaft“ lösen. Daher kommt es auf die Frage einer grundsätzlichen An-

wendbarkeit der Steuerungstheorien an, sodass die Kenntnis ihrer allgemeinen Grundsätze hilf-

reich sein könnte. 

Nach den Steuerungstheorien soll ein Steuerungsobjekt (oft die Gesellschaft oder Teile davon) 

durch ein Steuerungssubjekt (oft der Staat) zu einem konkreten Handeln veranlasst werden.114 

Solch eine Situation sollte sich in vergleichbarer Weise im Untersuchungsfeld der Migrations-

problemlage wiederfinden, um entscheiden zu können, ob eine Anwendung der Steuerungsthe-

orien in der Untersuchung sinnvoll ist. Vorliegend wurde festgehalten, dass eine Ordnung der 

Migration mit dem Mittel des Asyl- und Migrationsrechts, bei der die Migrierenden auf be-

stimmte Migrationspfade gelenkt werden, zur Problemlösung beitragen könnte. Dies würde auf 

abstrakter Ebene bedeuten, dass der Staat die Migrierenden dahingehend beeinflussen würde, 

dass sie einen bestimmten Migrationspfad, der durch Recht definiert ist, nutzen, was nach der 

abstrakten Definition der Steuerungstheorien ein Ziel darstellt. In dieser grundlegenden Form 

könnten die Steuerungstheorien demnach für das Migrationsrecht als Problemlösungsansatz 

nutzbar gemacht werden. 

Dem könnte allerdings Kritik der „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ entgegengehalten 

werden, dass es sich bei Problematiken im Bereich der Steuerung oft nicht tatsächlich um Steu-

erungsproblematiken, sondern um Probleme handelt, die fälschlicherweise einem Steuerungs-

defizit zugeordnet werden.115 Die Lösung solcher Probleme anhand der Steuerungstheorien 

würde damit insbesondere eher zur Gewissensentlastung der Akteur:innen als zur tatsächlichen 

Problemlösung führen, hätten ansonsten aber nicht den gewünschten Effekt.116 Aus diesem 

Grund muss untersucht werden, ob es sich bei der vorliegenden Problemlage überhaupt um ein 

 
114 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 22. 
115 Vgl. Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontrollmaßstab, 585, 652ff. 
116 Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontrollmaßstab, 585, 658. 
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Steuerungsdefizit nach der „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ handelt, bei der die An-

wendung der Steuerungstheorie eine Lösung bereithalten könnte. 

Reimer stellt fest, dass sich Steuerungsdefizite vor allem aus einer Diskrepanz zwischen „sorg-

fältig reflektierten Steuerungserwartungen und tatsächlichen Steuerungswirkungen“ erge-

ben.117 Fraglich und zu untersuchen ist demnach, ob auch im Migrationsrecht eine solche Steu-

erungserwartung formuliert wurde, die nicht eingehalten werden konnte. Eine solche Steue-

rungserwartung könnte sich aus dem Aufenthaltsgesetz ergeben. In § 1 I 1 AufenthG heißt es, 

dass das Aufenthaltsgesetz der Steuerung von Ausländern in die Bundesrepublik dient. Vorlie-

gend wird demnach direkt der Begriff der Steuerung verwendet. Fraglich ist allerdings, was mit 

dem Begriff der Steuerung im Aufenthaltsgesetz genau gemeint ist und ob dieser als konkreter 

Versuch der Einflussnahme wie in den Steuerungstheorien verstanden werden kann. 

Steuern in einem nicht technischen, sondern auf das Verhalten von Menschen bezogenen Sinn 

bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch die Beeinflussung des Verhaltens von Personen zu 

einem vorbestimmten Verhalten.118 Dieser Sprachgebrauch könnte auch in den Bereich des 

Migrationsrechts übertragen werden, indem Steuerung in diesem Fall bedeuten soll, dass Mig-

rierende durch Gesetze so beeinflusst werden, dass die vom Gesetzgeber verfolgten Steuerungs-

ziele erreicht werden.119 Dennoch bleibt fraglich, ob der Begriff der Steuerung im Rahmen von 

§ 1 I 1 AufenthG als tatsächlicher Steuerungsauftrag verstanden werden kann oder der Wortlaut 

in einem gewissen Effektivitätsrahmen ausgelegt werden muss, wobei die Frage, worin der Un-

terschied zwischen der Effektivität und der Steuerungsfähigkeit von Normen liegt und welchen 

Begriff der Wortlaut von § 1 I 1 AufenthG abbilden soll, ebenfalls zu klären ist. Diese ist so zu 

beantworten, dass die Effektivität einer Norm allein nach dem Befolgen oder Nicht-Befolgen 

einer Norm fragt und diesen Umstand untersucht.120 Die Frage nach der Steuerungsfähigkeit 

beschäftigt sich allerdings auch mit dem Normzweck, der von Gesetzgeber:innen festgelegt 

wurde.121 Eine Steuerungsuntersuchung fragt nicht ausschließlich danach, ob sich eine Person 

an die bestehende Gesetzgebung gehalten hat, sondern auch, ob dadurch der Normzweck er-

reicht wurde.122 

Im Bereich des Migrationsrechts bedeutet dies, dass es nicht nur um die Frage der Befolgung 

der Normen zur Einreise geht, sondern vor allem auch um die Frage, ob dadurch die Ziele des 

Migrationsrechts erfüllt werden. Fraglich bleibt also, welches die Steuerungsziele des Gesetzes 

 
117 Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontrollmaßstab, 585, 656. 
118 Duden, steuern, https://www.duden.de/rechtschreibung/steuern_lenken_fuehren_dirigieren. 
119 Kapitel 1, II.  
120 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 249. 
121 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 249; Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontroll-
maßstab, 585, 603. 
122 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 249. 
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sind, zu denen die Migrierenden beeinflusst werden sollen. Wenn ein solcher Zweck mit dem 

Begriff der Steuerung in Zusammenhang gebracht wird, dann würde es sich um einen im Gesetz 

verankerten Steuerungsanspruch und nicht nur um einen bloßen Effektivitätsanspruch handeln. 

Auffällig ist, dass der Begriff der Steuerung in § 1 I 1 AufenthG mit der Begrenzung 

der Einwanderung in einen Zusammenhang gesetzt wird.123 Bei der Migration soll daneben 

nicht nur die Integrationsfähigkeit, sondern auch die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands 

berücksichtigt werden. Demzufolge ist der Begriff der Steuerung gemäß § 1 I 1 AufenthG auch 

mit einem wesentlichen Selbstzweck Deutschlands verknüpft. Daraus kann abgeleitet werden, 

dass der Begriff der Steuerung auch von einem Begrenzungsziel von Migration im Allgemeinen 

bestimmt ist, also mit einem weiteren Normziel verknüpft ist. Der Begriff kann systematisch 

nicht separat betrachtet werden, sondern verfolgt einen mit ihm verbundenen Normzweck, wel-

cher für eine echte Steuerungserwartung des Rechts spricht. 

Daneben sollte § 1 I 1 AufenthG allerdings nicht allein betrachtet, sondern es sollte gleichzeitig 

die Systematik des Aufenthaltsgesetzes beachtet werden. Auffällig ist, dass sich die einzelnen 

Normen des Aufenthaltsgesetzes immer an einen bestimmten Personenkreis und Gruppen rich-

ten.124 Daneben verdeutlicht die Systematik des Aufenthaltsgesetzes ein Regel-Ausnahme-Ver-

hältnis, bei dem die Ausnahmen, die eine Einreise zulassen, definiert sind und eine Einreise nur 

nach den Voraussetzungen des Aufenthaltsgesetzes möglich ist.125 Steuerung im Sinne des Auf-

enthaltsgesetzes bedeutet der Systematik folgend demnach auch die Beeinflussung der Migrie-

renden durch den Staat mit dem Mittel der Gesetze, festgeschriebene Migrationskanäle zu nut-

zen, wobei der Steuerung ebenfalls einen migrationseinschränkenden Charakter zukommen 

soll. Demnach legt § 1 I 1 AufenthG nicht nur fest, inwiefern sich Migrierende an das Aufent-

haltsgesetz zu halten haben, sondern legt auch Ziele in Form eines Normzwecks fest, wie die 

Migration durch die Migrierenden geschehen soll. Dieser Anspruch ist an die bestehenden Ge-

setze gerichtet und soll durch die Anwendung der Normen erfüllt werden. Somit richtet § 1 I 1 

AufenthG in seiner Gesamtsystematik eine sehr konkrete Steuerungserwartung an das gesamte 

Aufenthaltsgesetz, welche durch die Definition des Begriffs Steuerung geprägt ist. Der Wort-

laut und die Systematik des Aufenthaltsgesetzes an sich verdeutlichen zwei unterschiedliche 

Steuerungserwartungen des Gesetzes. Auf der einen Seite steht der Begriff der Steuerung als 

aktive Möglichkeit, Migration beschränken zu können. Auf der anderen Seite stellt Steuerung 

in einer Gesamtbetrachtung die Funktion dar, Migration in vorgeschriebene Bahnen zu lenken. 

Beides dient nicht zuletzt einem Selbstzweck. 

 
123 Vgl. Kluth/Heusch (2019)-Eichenhofer, § 1 AufenthG. 
124 Grabitz/Hilf et. al.-Thym, Art. 79 AEUV, Rn. 15. 
125 Hofmann-Bender, § 1 AufenthG, Rn. 20. 
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Daneben könnten gerade auch die Rechtsänderungen wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

verdeutlichen, inwiefern der Begriff der Steuerung des Aufenthaltsgesetzes eine Steuerungser-

wartung errichtet. Im Gesetzesentwurf zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz heißt es ebenfalls, 

dass die Rechtsänderung einer „gezielten und gesteuerten Zuwanderung“ dient.126 Demnach 

wird an dieser Stelle der Begriff der Steuerung ebenfalls aufgegriffen. Allerdings stellt der Ge-

setzesentwurf deutlich heraus, dass Migration zur Fachkräftegewinnung nur eine Fachkräftege-

winnung aus dem Inland „flankieren“ soll.127 Gesamtziel des Gesetzentwurfs bleibt dennoch, 

den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern und zu stärken und somit allgemeinen Wohl-

stand zu sichern.128 An dem Gesetzesentwurf wird deutlich, dass die Steuerung durch das Fach-

kräfteeinwanderungsgesetz vor allem einem wirtschaftlichen Selbstzweck Deutschlands dient. 

Dennoch ist festzuhalten, dass die damaligen Oppositionsparteien FDP, Grüne und LINKE sich 

gegen eine solch rein zu wirtschaftlichen Zwecken dienende Steuerungsinterpretation positio-

nieren und klarstellen, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz grundsätzlich einen migrati-

onsordnenden Charakter einnehmen sollte, bei dem die wirtschaftlichen, aber auch die gesell-

schaftlichen Interessen Deutschlands sowie die der Migrierenden berücksichtigt werden.129 

Dennoch sind die wirtschaftlichen Interessen im Gesetzesentwurf von großer Bedeutung und 

ergänzt damit die bereits dargelegte systematische Interpretation des Steuerungsbegriffs von 

§ 1 I 1 AufenthG um eine neue Perspektive und stellt wiederum gerade den Selbstzweck der 

Steuerung von Migration heraus. 

Der Steuerungsbegriff des Aufenthaltsgesetzes wird aber nicht nur vom Fachkräfteeinwande-

rungsgesetz mitgeprägt. Auch das EU-Recht ist gemäß Präambel des Aufenthaltsgesetzes wich-

tig. Gerade manche der genannten Richtlinien wie die Saisonarbeiterrichtlinie nehmen in ihren 

Erwägungsgründen ebenfalls den Begriff der Steuerung auf.130 Interessant ist daran vor allem, 

dass in dieser der Wortlaut einer Primärrechtsnorm des EU-Rechts gespiegelt wird. So wird der 

Begriff der Steuerung ebenfalls in Art. 79 AEUV verwendet, dessen Wortlaut den Begriff der 

Steuerung anders als das Aufenthaltsgesetz in den Kontext der Steuerung von 

 
126 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 
vom 13.03.2019, S. 1. 
127 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 
vom 13.03.2019, S. 1. 
128 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 
vom 13.03.2019, S. 1. 
129 Gesetzesentwurf der Grünen zur Einführung eines Einwanderungsgesetzes, Drucksache 19/6542 vom 
14.12.2018, S. 1; Antrag der LINKE für eine offene, menschenrechtsbasierte und solidarische Einwanderungspo-
litik, Drucksache 19/9052 vom 04.04.2019, S. 1; Antrag der FDP für einen konsequenten Ansatz in der Einwan-
derungspolitik – Eckpunkte eines umfassenden Einwanderungsgesetzbuches, Drucksache 19/9924 vom 
07.05.2019, S. 1. 
130 Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Bedingun-
gen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer, 
Erwägungsgrund 2. 
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Migrationsbewegung setzt und den aktiven Lenkungscharakter verdeutlicht, welchen das EU-

Recht einnehmen möchte. Zudem verknüpft Art. 79 AEUV die Steuerung mit anderen Faktoren 

wie das Aufenthaltsgesetz, nämlich der Verhinderung von illegaler Einwanderung und Men-

schenhandel. Einerseits wird die Steuerung mit einem humanitären Aspekt verknüpft, der vor 

allem den Interessen der Migrierenden dienen könnte. Andererseits stellt eine Steuerung zur 

Verhinderung der irregulären Einwanderung eine Steuerung dar, welche sowohl Migrierenden 

als auch den Ankunftsstaaten zugutekommen könnte. Das Ziel der Verringerung von illegaler 

Migration verdeutlicht auch den ordnungsstiftenden Charakter, welchen das Migrationsrecht 

einnehmen soll, indem Migrierende von der illegalen Migration abgebracht werden sollen. Das 

EU-Recht stellt ebenfalls einen humanitären Ansatz in den Kontext der Steuerung, der im deut-

schen Recht weniger zutage tritt. Daneben verdeutlicht das EU-Recht den ordnungsstiftenden 

Charakter, der auch in § 1 I AufenthG besteht. 

Diese Analyse verdeutlicht, dass der Begriff der Steuerung von unterschiedlichen Auslegungs-

methoden geprägt sein kann, die auch durch Rechtsänderungen oder das EU-Recht, mitgeprägt 

sein können. Eine Steuerungserwartung kann zwar klar aus dem Gesetz herausgelesen werden, 

es zeigt sich aber auch, dass das Aufenthaltsgesetz mehr als ein Steuerungsziel verfolgt. Dies 

ist für das Vorliegen eines tatsächlichen Steuerungsproblems nach Reimer allerdings nicht aus-

schlaggebend. 

Für das Bestehen eines echten Steuerungsdefizits dürfte neben dem Vorliegen eines Steue-

rungsziels aber zudem die Steuerungswirkung nicht zur Genüge vorliegen. Freilich kann an 

dieser Stelle kein vollständiger Beweis angetreten werden, dass die Steuerungsfähigkeit des 

Aufenthaltsgesetzes vollkommen fehlgeht. Dies dürfte schon deshalb nicht möglich sein, weil 

wohl nie eine perfekte Steuerungsfähigkeit von Normen erwartet werden darf.131 Allerdings 

bestehen Aspekte, die dafürsprechen, dass in diesem Bereich die Steuerungsfähigkeit zumin-

dest vermindert oder nicht zufriedenstellend ist.132 Auf der einen Seite bieten dafür die neuen 

Gesetzgebungsbemühungen des deutschen Staates Hinweise, mittels derer seit 2015 Teile des 

Migrationsrechts umgestaltet wurden. Beispielhaft dafür kann erneut das erwähnte Fachkräf-

teeinwanderungsgesetz herangezogen werden. Außerdem liegen empirische Befunde und Da-

ten vor, die darauf hindeuten, dass die bestehenden Migrationswege nicht optimal genutzt wer-

den.133 Demnach bestehen mehrere Hinweise auf eine unzureichende Steuerungswirkung, die 

verbessert werden soll.134 Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass durchaus ein Steu-

erungsdefizit, das aus Steuerungserwartung und fehlender Steuerungswirkung besteht, im 

 
131 Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontrollmaßstab, 585, 653. 
132 Kapitel 1, II. 
133 Kapitel 1, I. 
134 Kapitel 1. 
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Aufenthaltsgesetz vorliegen könnte, weshalb die grundsätzliche Anwendung der Steuerungs-

theorien nach Reimer auch angebracht sein könnte.135 

Neben den Problematiken, die für eine Anwendung der Steuerungstheorien im Bereich des 

Migrationsrechts abgelehnt werden konnten, besteht allerdings zudem ein wesentliches Argu-

ment für die Anwendung der Steuerungstheorien, welches sich aus der „neuen Verwaltungs-

rechtswissenschaft“ ergibt. So stellt Voßkuhle unmissverständlich fest, dass die Verwaltungs-

rechtswissenschaft für eine Effektivierung des Rechts den Realbereich, in den das Recht hin-

einwirkt, nicht vernachlässigen darf und grundsätzlich auch Folgen und Wirkung des Rechts 

berücksichtigen muss.136 Aus diesem Grund wird die Funktion von Empirie und anderen wis-

senschaftlichen Methodiken gestärkt, da diese bei der Evaluation vorteilhaft sein können.137 

Die „neue Verwaltungsrechtswissenschaft“ bezieht sich damit auch auf die Lösung realer Prob-

leme, sieht das Recht nicht losgelöst von diesen und schlägt die sozialwissenschaftlichen Steu-

erungstheorien als Problemlösungsansatz vor. Da es sich bei der Untersuchung gerade um die 

Erarbeitung eines Lösungsvorschlages für tatsächliche Probleme handelt, erscheint es deshalb 

umso sinnvoller, den Vorschlägen der „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ zu folgen und 

die Steuerungstheorien für einen Lösungsvorschlag zu nutzen. 

III. Sozialwissenschaftliche Steuerungstheorien 

Nachdem festgestellt wurde, dass eine Anwendung von Steuerungstheorien in der Untersu-

chung sinnvoll sein kann, um die Steuerungsfähigkeit von Normen zu beurteilen und daraus 

Erkenntnisse für die Problemlage abzuleiten, ist nun zu analysieren, wie solch eine Untersu-

chung durchgeführt werden kann.138 Zu diesem Zweck muss zuerst dargelegt werden, welche 

Steuerungstheorien sich in diesem Zusammenhang anbietet. 

Der sozialwissenschaftliche Forschungsbereich der Steuerungstheorien hat bereits eine Viel-

zahl von steuerungstheoretischen Ansätzen entwickelt, die Steuerung unterschiedlich definie-

ren und den Steuerungsvorgang unterschiedlich beschreiben.139 Um diese Erkenntnisse für die 

Lösung der Problemlage nutzbar zu machen, muss untersucht werden, welche der Steuerungs-

ansätze sich für eine Anwendung eignen/t. Zunächst müssen diese unterschiedlichen 

 
135 Beginn, Kapitel 2, II, 2. 
136 Starck, Juristen Zeitung 65 (2010), 1170; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 27ff. 
137 Buchholtz, Der Staat 57 (2018), 407, 408; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 27f. 
138 Kapitel 2, II. 
139 Gawron, Steuerungstheorie, Policy-Forschung und Governance-Ansatz; Vgl. Görlitz/Burth, Politische Steue-
rung, S. 77ff; Morgan/Yeung, An introduction to law and regulation, S. 16ff; Sauer, Gesellschaftliche Steuerungs-
chancen durch Elitenintegration?, S. 39ff; Zu den Begriffen Konzept, Theorie und Modell: Schubert/Bandelow, 
Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 7ff; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter 
Netzwerke, S. 31ff. 
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Theorieansätze vorgestellt und beurteilt werden, um darlegen zu könne, welche/s Konzept/e 

eine Steuerungstheorie so aufbauen können, dass sie an das Migrationsrecht angepasst werden 

kann. Daher wird ein historischer Überblick über den Themenbereich gegeben.140 

1. Planungskonzepte 

Die Steuerungstheorien haben sich in der Politikwissenschaft ursprünglich aus den politischen 

Planungskonzepten entwickelt.141 Diese Konzepte lassen sich in unterschiedliche Ansätze un-

terteilen: Policy-Making-Ansätze, entscheidungstheoretische Ansätze, kybernetisch-system-

theoretische Ansätze und gesellschaftspolitische Ansätze.142 

Gemein ist den sozialwissenschaftlichen Ansätzen das Steuerungsverständnis nach dem politi-

schen Planungskonzept. Demzufolge dient Steuerung in Form von politischer Planung dazu, 

die Rationalität und den Handlungsspielraum der staatlichen Entscheidungsträger zugunsten 

einer gesellschaftlichen Lenkung gegenüber einer komplexer werdenden Gesellschaft zu si-

chern.143 Allerdings gelten die Planungskonzepte heute nicht mehr als ein Teil der politikwis-

senschaftlichen Steuerungstheorien,144 weil die Konzepte Mitte der 1970er-Jahre aus verschie-

denen Gründen als in der Praxis nicht anwendbar eingestuft wurden.145 Beispielsweise gilt eine 

fehlende Anknüpfung an das Individuum und ein eingeschränktes Verständnis von Rationalität 

in Form der Kategorisierung des Menschen als Homo oeconomicus146 als unrealistisch.147 Zu-

dem verwenden die Planungskonzepte einen die gesamte Gesellschaft umfassenden hierar-

chisch-kausalen Steuerungsbegriff, der nach neusten Studien ebenfalls nicht der Komplexität 

der Gesellschaft entspricht.148 Dieses unrealistische Verständnis der Gesellschaft und Politik 

führt zu einer eher ineffektiven politischen Steuerung, welche nur geringen Einfluss auf die zu 

 
140 Die Darstellung erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da dies aufgrund der hohen Anzahl an Steu-
erungstheorien nicht möglich ist. Die Darstellung beschränkt sich auf mehrfach erwähnte Steuerungstheorien 
durch die Sozialwissenschaften, weil dadurch angenommen werden kann, dass diese etablierte und diskutierte 
Konzepte darstellen. 
141 Zu anfänglichen Entwicklung in der Praxis: Schatz, Auf der Suche nach neuen Problemlösungsstrategien: Die 
Entwicklung der politischen Planung auf Bundesebene, 9. 
142 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 81; Lau, Theorien gesellschaftlicher Planung, S. 96ff; Schweizer, Poli-
tische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 35ff. 
143 Furgler, Politische Planung zwischen Anspruch und Realität, 11, 12; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 
81; Lau, Theorien gesellschaftlicher Planung, 11, 25; Scharpf, Planung als politischer Prozess, 167; Scharpf, Po-
litische Planung zwischen Anspruch und Realität, 21, 22. 
144 Fürst, Neues Archiv für Niedersachsen 2 (1993), 105, 107; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 80; Hesse, 
Planung, 380, 385. 
145 Furgler, Politische Planung zwischen Anspruch und Realität, 11, 13; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 
110; Scharpf, Politische Planung zwischen Anspruch und Realität, 21. 
146 Franz, Grundlagen des ökonomischen Ansatzes: Das Erklärungskonzept des Homo Oeconomicus, S. 4ff. 
147 Schönwandt, Denkfallen beim Planen, S. 12; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, 
S. 40. 
148 Lau, Theorien gesellschaftlicher Planung, S. 20; Mayntz, Zur Selektivität der steuerungstheoretischen Perspek-
tive, 17, 18; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 40. 
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steuernde Gesellschaft hat.149 Diese Einstufung als unrealistisch führte dazu, dass die Konzepte 

aus der Steuerungsdiskussion verschwanden und durch neue Steuerungsansätze zur Steuerung 

der Gesellschaft ersetzt wurden.150 Aus den genannten Gründen soll deshalb auf eine genauere 

Darstellung der Thematik der Planungskonzepte in diesem Rahmen verzichtet werden, da diese 

Konzepte für das praktische Beispiel keine genaue Aussage über die Steuerungsfähigkeit tref-

fen können. 

2. Staats- und gesellschaftstheoretische Ansätze 

Im Zentrum der Staats- und Gesellschaftstheorien stehen die Konzepte von Staat und Gesell-

schaft als wesentliche Komponenten und Steuerungsakteur:in grundsätzlich im Fokus. Vor al-

lem die Ausgestaltung der Stellung des Staates für die Steuerung wird von verschiedenen Strö-

mungen im Verlauf der Entwicklung der Ansätze unterschiedlich definiert.151 

Unterschieden werden können die staatstheoretischen von den gesellschaftstheoretischen An-

sätzen. Die Staatstheorien setzen als handelnde Steuerungskraft den Staat in den Fokus, wäh-

rend bei den Gesellschaftskonzepten die Steuerung von der gesellschaftlichen Komponente 

ausgeht.152 Im Folgenden sollen die Grundlagen der Staats- und Gesellschaftstheorien, die für 

den Bereich der Steuerung relevant sind, dargestellt werden, um zu untersuchen, inwiefern 

diese auf die Problemlage angewendet werden könnten. 

a. Staatstheoretische Ansätze 

In den Staatstheorien steht der Staat im Vordergrund der unterschiedlichen Positionen sowohl 

in Bezug auf seine Beziehung zur Gesellschaft als auch bezüglich seiner Handlungs- und Steu-

erungsmöglichkeiten.153 Außerdem steht er in den verschiedenen Strömungen stets in einem 

Spannungsverhältnis von Minimierung und Maximierung der Staatsfunktionen.154 Für den Be-

reich der Steuerungsdiskussion öffnet sich die Staatstheorie dahingehend, dass sie nicht von 

einem feststehenden Staatsbegriff ausgeht, sondern ihn als von moderneren Erkenntnissen über 

den Aufbau von Staat und Gesellschaft geprägt versteht.155 Ein solcher flexibler und immer 

 
149 Furgler, Politische Planung zwischen Anspruch und Realität, 11, 13; Lendi, Vorwort, 7, 8; Schweizer, Politische 
Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 40. 
150 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 111; Mayntz, Zur Selektivität der steuerungstheoretischen Perspektive, 
17, 18; Scharpf, Politische Planung zwischen Anspruch und Realität, 21. 
151 Vgl. Voigt (Hrsg.), Staatsdenken. 
152 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 41. 
153 Anter/Bleek, Staatskonzepte; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 116f; aus juristischer Perspektive: Vesting, 
Staatstheorie; Voigt (Hrsg.), Staatsdenken. 
154 Sandkühler, Recht und Staat nach menschlichem Maß, S. 316; Voigt (Hrsg.), Staatsdenken. 
155 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 117f; Voigt, Steuerung und Staatstheorie, 133, 136ff. 
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wieder modernisierter Ansatz könnte sich aus diesen Gründen auch für die Anwendung auf eine 

konkrete Untersuchung anbieten. Allerdings besteht auch Kritik an den staatstheoretischen 

Steuerungsansätzen. 

So stellt die Verknüpfung von Staatstheorie und Steuerungstheorie eine besondere Herausfor-

derung dar, die noch nicht endgültig gelöst zu sein scheint.156 Dies hängt auch mit der Definition 

des Staates innerhalb der Staatstheorie zusammen.157 Ohne diese grundlegende Definition ist 

es allerdings nur schwer möglich, die Theorie auf konkrete Probleme zu übertragen, da der 

Platz der Definition bei der Theorieanwendung nicht gefüllt werden kann. Daneben besteht 

zudem die Gefahr der Entkoppelung von Theorie und konkreter Problemlage, wenn eine Defi-

nition gewählt werden sollte, die Staat und Gesellschaft nicht umfassend beschreiben kann.158 

Diese Problematik könnte durch die Einbeziehung von neokorporatistischen Zugängen 

in den staatstheoretischen Ansatz allerdings abgemildert werden. Der Neokorporatismus setzt 

auf Kooperation mit Akteur:innen außerhalb des Staates und versucht ein Repräsentationssys-

tem einzelner Interessenten zu etablieren, um einen kleinen Kreis von Entscheidungsträger:in-

nen jenseits des Staates zu bilden.159 Diese Zusammensetzung könnte das Fehlgehen einer zu-

grundeliegenden Definition und damit die Fehlinterpretation der Stellung des Staates verhin-

dern. Dennoch kann eine solche Verbindung im Rahmen dieser Arbeit nicht geschaffen werden, 

weshalb das Fehlen dieser Zusammensetzung von Staatstheorie und Steuerungstheorie die An-

wendung für die vorliegende Arbeit verhindert. Staatstheorie in Form eines steuerungsspezifi-

schen Ansatzes ist für die konkrete Anwendung im vorliegenden Fall weniger geeignet. 

b. Gesellschaftstheoretische Ansätze 

Im Gegensatz zur Staatstheorie steht bei der Gesellschaftstheorie die gesellschaftliche Perspek-

tive im Vordergrund. Sie beschreibt wie die Staatstheorie für den Staat die Gesellschaft und 

ihre Ordnungsfunktion und definiert Gesellschaft und ihre Handlungsmöglichkeiten.160 Für 

eine effektive Beschreibung von Steuerung bedeutet diese Parallelität zur Staatstheorie, dass in 

die Gesellschaftstheorie ein Steuerungsaspekt einbezogen werden muss, um diese Theorie für 

 
156 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 43; Voigt, Steuerung und Staatstheorie, 
133, 143. 
157 Anter/Bleek, Staatskonzepte, S. 9; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 116ff; Isensee, Staat, 327; Voigt, 
Steuerung und Staatstheorie, 133, 143; Voigt (Hrsg.), Staatsdenken. 
158 Beispielsweise die Definition der alten Planungstheorien. 
159 Heinze, Neokorporatistische Strategien in Politikarenen und die Herausforderungen durch neue Konfliktpoten-
ziale, 137, 138ff; Rüegg, Neokorporatismus in der Schweiz, III; Schimank/Glagow, Formen politischer Steuerung: 
Etatismus, Subsidiarität, Delegation und Neokorporatismus, 4, 20; Schmitter, Neokorporatismus: Überlegungen 
zur bisherigen Theorie und zur weiteren Praxis, 62f. 
160 Vgl. Bonß et. al., Gesellschaftstheorie. 
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die Steuerungsforschung nutzbar zu machen.161 Bei diesen Versuchen sind ebenfalls verschie-

dene Strömungen zu erkennen, die Steuerung auf der Grundlage der Gesellschaftstheorie be-

schreiben wollen. 

So versuchen beispielsweise Schimank und Lange mit einer komplexen aus der Gesellschafts-

theorie abgeleiteten Definition von Gesellschaft, diese für Erkenntnisse zur Frage von Steue-

rung der Gesellschaft zu nutzen.162 In eine ähnliche soziologische Richtung tendiert Gotsch mit 

seinem Modell der sozialen Steuerung, bei dem sich die Steuerung ebenfalls an den gesell-

schaftlichen Akteur:innen orientiert.163 Einen ähnlichen Weg geht Münch, indem er ebenfalls 

Gesellschaft genauer zu definieren versucht und Gesellschaft nicht mehr als einen Gesamtkom-

plex, sondern als ein System aus Subsystemen versteht, die über bestimmte Medien kommuni-

zieren können.164 Durch die genaue Beschreibung von Gesellschaft soll es demnach möglich 

sein, Steuerung von Gesellschaft besser erklären zu können, um dies in der Praxis effektiv um-

zusetzen. 

c. Kritik 

Zu überlegen bleibt nach der Darstellung dieser Steuerungsansätze, ob sie sich für eine Anwen-

dung innerhalb der Problemlage und zur Analyse der Steuerungsfähigkeit von Normen eignen 

würden. Wie bereits dargelegt, besteht im Bereich der Staatstheorie das Problem, dass noch 

keine effektive Verknüpfung zwischen dieser und den Steuerungsansätzen erfolgt ist.165 Eine 

Erarbeitung dieser kann allerdings auch nicht durch eine rechtswissenschaftliche Arbeit er-

bracht werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass noch keine ausgereifte staats-

theoretische Steuerungstheorie besteht, die für eine Analyse verwendet werden könnte. Dem-

nach können die staatstheoretischen Ansätze nicht für die vorliegende Analyse verwendet wer-

den. 

Anders könnte es aber bei den gesellschaftstheoretischen Steuerungsansätzen sein, da in diesem 

Bereich bereits konkretere Vorschläge vorliegen. Allerdings besteht auch zusätzliche Kritik an 

den Gesellschaftstheorien. So müssen einige Ansätze kritisiert werden, da sie den Menschen 

 
161 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 41f. 
162 Vgl. Schimank, Determinanten sozialer Steuerung - akteurstheoretisch betrachtet; Schimank/Lange, Gesell-
schaftsbilder als Leitideen politischer Steuerung, 221, 241. 
163 Gotsch, Soziologische Steuerungstheorie, 27. 
164 Münch, Legitimität und politische Macht, III; Münch, Risikopolitik; Münch, Politische Steuerung in Kontext 
von Netzwerken, Institutionen, Professionen und Kulturen, 187; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisier-
ter Netzwerke, S. 46ff. 
165 Vgl. Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 42f. 
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als Individuum für die Steuerung vollständig außer Betracht lassen.166 Dies ist vor allem inso-

fern problematisch, als vor allem die Individuen in der Gesellschaft eine handelnde Rolle ein-

nehmen.167 Dieser Kritikpunkt ist auch für die vorliegende Untersuchung besonders relevant. 

So wurde dargelegt, dass die Individuen in Form der Migrierenden eine zentrale Rolle in der 

Entstehung, aber auch bei der Beseitigung der Problemlage nach einem Umsteuerungsansatz 

sind.168 Der Lösungsvorschlag knüpft zu einem wesentlichen Teil an der Verhaltensänderung 

der Migrierenden an. Für die Lösung der Problemlage wird es demnach besonders relevant sein, 

eine Steuerungstheorie zu wählen, die diesen Aspekt des menschlichen Handelns einbeziehen 

kann. Ein Ansatz, der das Individuum nicht berücksichtigt, bietet sich daher für eine Anwen-

dung in der Untersuchung nicht an. 

Indes liegen auch an Gesellschaftstheorien anknüpfende Ansätze vor, die das Individuum nicht 

vernachlässigen.169 Bei diesen besteht allerdings die Gefahr, dass „steuerungstheoretische Im-

plikationen“ falsch abgeleitet werden, was zu einer Verfälschung des Gesamtergebnisses füh-

ren würde.170 Es ist demnach eher schwer, diese Steuerungsansätze anzuwenden, und außerdem 

besteht die Gefahr eines vollständigen Fehlgehens der Lösungsansätze. Dieses Risiko ist gerade 

bei einer interdisziplinären Arbeit als besonders hoch einzuschätzen. 

Aus diesem Grund soll nicht das Risiko einer falschen steuerungstheoretischen Implikation ein-

gegangen werden, sofern Steuerungstheorien bestehen, die sich in den Rechtswissenschaften 

besser anwenden lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gegenüber den staatstheore-

tischen und gesellschaftstheoretischen Steuerungsansätzen verschiedene Kritikpunkte geäußert 

werden, die sie für eine Anwendung im Bereich der Problemlage nicht ideal erscheinen lassen. 

Die Nutzung von Staats- und Gesellschaftstheorien für die Lösung der Problemlage erscheint 

deshalb eher abwegig. 

  

 
166 Münch, Legitimität und politische Macht; Münch, Risikopolitik; Münch, Politische Steuerung in Kontext von 
Netzwerken, Institutionen, Professionen und Kulturen, 187; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter 
Netzwerke, 57, 80-85. 
167 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 56f. 
168 Kapitel 1, I, III. 
169 Schimank/Lange, Gesellschaftsbilder als Leitideen politischer Steuerung, 221; Schweizer, Politische Steuerung 
selbstorganisierter Netzwerke, S. 57. 
170 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 57. 
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3. Policy-analytische Ansätze 

Im Fokus von Policy-Analysen stehen grundsätzlich die Inhalte politischer Debatten.171 Für die 

Policy-analytischen Steuerungsansätze bedeutet dies, dass die Etablierung bestimmter Policies 

dazu genutzt werden kann, politisch in unterschiedlichen Bereichen zu steuern und vor allem 

Steuerung zu erklären.172 Als Ziel wird auch die Optimierung der Durchsetzung von Policies 

bestimmt, was mit dem Ziel der Steuerung vergleichbar ist.173 Aus diesem Ziel lassen sich Steu-

erungsansätze ableiten. Auch im Bereich der Policy-analytischen Steuerungsansätze können 

verschiedene Ansätze wie der Policy-Zyklus-Ansatz oder Netzwerkansätze festgestellt wer-

den.174 

a. Prozessansätze 

Prozessansätze beschreiben Steuerung als Verlauf in mehreren linearen Stufen, unterscheiden 

sich dabei allerdings darin, ob diese Steuerung einmalig (Policy-Making) oder in einem wie-

derkehrenden Zyklus (Policy-Cycle) vonstattengeht.175 Die einzelnen Stufen können beispiels-

weise die Initiation einer Steuerung aufgrund eines Problems (Problemerkennung), die Estima-

tion von Handlungsalternativen, die Selection (Programmbildung), die Implementierung dieser 

Lösungsvorschläge sowie die nachfolgende Evaluation der Lösungen mit dem anschließenden 

politischen Lernen sein.176 Durch die Unterscheidung der Stufen und deren mögliche Evalua-

tion sollen politische Steuerungsprozesse einfacher untersucht werden können.177 Diese Mög-

lichkeit der kleinschrittigen Evaluation könnte auch für die vorliegende Untersuchung nützlich 

sein. 

Problematisch ist allerdings, dass die einzelnen Stufen des Steuerungsprozesses in der Praxis 

nicht genau wie in der Theorie definiert werden können, weil sie dort nicht streng linear 

 
171 Blum/Schubert, Politikfeldanalyse, S. 3; Knill/Tosun, Einführung in die Policy-Analyse, S. 11; Schu-
bert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 4ff; Wenzelburger/Zohlnhöfer, Konzepte 
und Begriffe in der vergleichenden Policy-Forschung, 15; Windhoff-Héritier, Die Policy Science, 267f; Windhoff-
Héritier, Policy-Analyse, S. 10ff. 
172 Burth/Görlitz, Politische Steuerung in Theorie und Praxis, 7, 11; Héritier, Policy-Analyse. Elemente der Kritik 
und Perspektiven der Neuorientierung, 9, 11; Wenzelburger/Zohlnhöfer, Konzepte und Begriffe in der verglei-
chenden Policy-Forschung, 15, 16. 
173 Burth/Görlitz, Politische Steuerung in Theorie und Praxis, 7, 11 Héritier, Policy-Analyse. Elemente der Kritik 
und Perspektiven der Neuorientierung, 9f; Windhoff-Héritier, Die Policy Science, 267. 
174 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 58. 
175 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 141ff. Jann/Wegrich, Phasenmodelle und Politikprozesse: Policy-Cycle, 
97ff. S. Münch, Interpretative Policy-Analyse, S. 47ff; Wenzelburger/Zohlnhöfer, Konzepte und Begriffe in der 
vergleichenden Policy-Forschung, 15, 16ff; Windhoff-Héritier, Policy-Analyse, S. 64. 
176 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 142f.; Windhoff-Héritier, Policy-Analyse, S. 65; Jann/Wegrich, Phasen-
modelle und Politikprozesse: Policy-Cycle, 97, 105. 
177 Blum/Schubert, Politikfeldanalyse, S. 153; Jann/Wegrich, Phasenmodelle und Politikprozesse: Policy-Cycle, 
97, 117. 



46 
 

verlaufen, wie der Ansatz dies verlangt.178 Hinzu kommen andere Problemfelder wie die feh-

lende Ausstattung der staatlichen Adressat:innen, fehlendes Wissen beim Steuerungssubjekt, 

die sich verändernden oder verflochtenen Policies und/oder eine fehlende analytische Verknüp-

fung der einzelnen Stufen.179 Zusammengenommen führen diese Probleme zu dem Umstand, 

dass die Prozessansätze Steuerung nicht realitätsnah beschreiben können und deshalb mehrfach 

empirisch widerlegt wurden.180 Diese fehlende Kompatibilität mit den in der Realität vorzufin-

denden Prozessen ist für die vorliegende Begutachtung allerdings deshalb besonders problema-

tisch, weil es bei einer Problemlösung durch Umsteuerung gerade darum geht, die Realität zu 

beschreiben und zu verändern, weshalb ein möglichst genauer Ansatz vorliegen muss. Ein von 

der zu verändernden Realität abgekoppelter Ansatz wird für die vorliegende Untersuchung kei-

nen umfassenden Effekt haben können. Die Anwendung eines bloß auf die Prozesse bezogenen 

Ansatzes scheidet deshalb aus. 

b. Netzwerkansätze 

Für ein realitätsnäheren Ansatz könnten die Netzwerkansätze in Betracht gezogen werden. Die 

aus der Soziologie stammenden Netzwerkmodelle erweitern die Policy-Making-Ansätze nicht 

nur wie die Policy-Zyklus-Ansätze um eine zeitliche Ebene, sondern auch um eine horizontale 

vernetzende Ebene.181 Dabei sollen Netzwerke mit staatlicher Beteiligung etabliert werden, die 

im Feld der Policy-Analyse der Entwicklung und Durchsetzung bestimmter Policies dienen 

sollen.182 Die Anordnung der Netzwerke und die Stellung und Bedeutung der beteiligten Ak-

teur:innen können je nach Steuerungsziel etabliert werden, um zielgerichtete Steuerung zu ge-

währleisten.183 Dieser Ansatz berücksichtigt vor allem die Komplexität der Gesellschaft in öf-

fentlichen und privaten Bereichen, welche durch die unterschiedlichen Netzwerke beschrieben 

werden soll. Gerade aufgrund der detaillierten Gesellschaftsbeschreibung könnte dieser Ansatz 

wieder näher an die Realität rücken und sich somit als Analysewerkzeug für den Bereich der 

Untersuchung eignen. 

 
178 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, 59, 68; Windhoff-Héritier, Policy-Analyse, 
S. 66. 
179 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 145ff; Schumann, Neue Wege in der Integrationstheorie, S. 27; Schwei-
zer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 68. 
180 Blum/Schubert, Politikfeldanalyse, S. 202ff; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 146; Jann/Wegrich, Pha-
senmodelle und Politikprozesse: Policy-Cycle, 97, 101; Münch, Interpretative Policy-Analyse, S. 4f; Schweizer, 
Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 68. 
181 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 148; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 
154; Windhoff-Héritier, Policy-Analyse, S. 45. 
182 Blum/Schubert, Politikfeldanalyse, S. 84f; Mayntz, Policy-Netzwerke und die Logik von Verhandlungssyste-
men, 39, 41; Schumann, Neue Wege in der Integrationstheorie, S. 28; Windhoff-Héritier, Policy-Analyse, S. 45. 
183 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 169; Héritier, Policy-Netzwerkanalyse als Untersuchungsinstrument im 
europäischen Kontext: Folgerungen aus einer empirischen Studie regulativer Politik, 432, 433; Schneider, Akteur-
konstellationen und Netzwerke in der Politikentwicklung, 259; Windhoff-Héritier, Policy-Analyse, S. 46. 
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c. Kritik 

Eine wesentliche Kritik vor allem an den Prozessansätzen der Policy-analytischen Ansätze ist, 

dass sie empirisch nicht belastbar sind, weshalb sie für eine solche Untersuchung der Realität 

ausscheiden könnten. Hinzukommend weisen die Ansätze und Modelle teilweisen unterschied-

liche Mängel wie „unpräzise Analyseraster“ auf, die bei praktischer Anwendung zu Ungenau-

igkeiten führen können oder nur Teilanalysemöglichkeiten beinhalten, die nicht den gesamten 

Bereich der Problemlage abdecken.184 

Neben diesen kleineren Problemen einzelner Modelle tritt jedoch ein wesentlicher Kritikpunkt. 

So wird die Policy-Analyse als eine Theorie testende Methode verstanden, die sich verschiede-

ner Theorien bedient, diese allerdings nicht selbst aufstellt.185 Auch wenn diese Kritik nicht von 

allen Autor:innen zur Gänze geteilt wird, führt dies dennoch dazu, dass die Entwicklung einer 

tatsächlichen Steuerungstheorie, die Steuerung definieren und beschreiben kann, eher schwie-

rig ist.186 

Für die interdisziplinäre Arbeit bedarf es demgegenüber einer methodischen Grundlage, die 

insofern gefestigt ist, als sie in die rechtswissenschaftliche Disziplin übertragen und dort mit 

Daten belastet und getestet werden kann. Im Bereich der steuerungstheoretischen Policy-Ana-

lyse kann nach den erfolgten Ausführungen dies nicht immer garantiert werden. Aus diesem 

Grund ist festzuhalten, dass die Grundlagen der steuerungstheoretischen Policy-Analyse zwar 

grundsätzlich vielversprechend für die Anwendung in der Problemlage sind, aufgrund derzeit 

noch unzureichender Bestätigung der Belastbarkeit der Theorieansätze für eine konkrete Prob-

lemanwendung kann die Untersuchung nicht ausschließlich auf einer Policy-Analyse aufgebaut 

werden. 

4. Zusammenfassende Kritik an den dargelegten Steuerungsansätzen 

Die dargestellten Steuerungsansätze beschreiben in einem theoretischen Rahmen die Möglich-

keit einer politischen Steuerung. In den einzelnen Abschnitten wurden schon spezifische Kri-

tikpunkte geäußert, die dazu führen, dass eine Anwendung dieser Ansätze für die vorliegende 

Untersuchung problematisch ist. Diese Kritikpunkte stehen aber neben anderen Punkten, die 

allgemein gelten müssen. Die dargelegten Ansätze markieren die Anfänge der Diskurses der 

Steuerungstheorien.187 Die meisten Ansätze folgen daher einem klassischen Steuerungsbegriff, 

 
184 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 68f. 
185 Gsänger, Policy Netze, Policy Ströme und Cognitive Turn, 337. 
186 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 175; Gsänger, Policy Netze, Policy Ströme und Cognitive Turn, 337; 
Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 69. 
187 Vgl. Kapitel 2, III, 1. 
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der äußerst hierarchisch geprägt ist. Erst mit der Weiterentwicklung werden zunehmend private 

Akteur:innen auf einer fast horizontalen Ebene in den Steuerungsprozess eingebunden (Netz-

werke).188 Wie dargelegt weisen die dargestellten Theorieansätze praxisbezogene Schwierig-

keiten auf, die sich vor allem darin zeigen, dass die Komplexität, die in der realen Gesellschaft 

vorherrscht, (noch) nicht theoretisch abgebildet werden kann.189 Außerdem ist fraglich, inwie-

fern den Ansätzen ein realistischer und untersuchbarer Gesellschaftsbegriff zugrunde liegt.190 

Nicht zuletzt ist es problematisch, dass die klassischen Ansätze das Individuum als Adressat:in 

von Steuerung in ihren Überlegungen vernachlässigen.191 Zudem wird auch insofern wissen-

schaftstheoretische Kritik geübt, als die Policy-Analyse im Bereich der Steuerung keine eige-

nen Theorien entwickelte, sondern nur andere Theorien übernehme und teste.192 Zudem stellt 

sich grundsätzlich die Frage nach der bestehenden empirischen Überprüfbarkeit der Ansätze.193  

Gemein ist den Ansätzen zudem, dass sie Steuerung als einen eher hierarchischen, aber 

bestimmbaren Prozess definieren. Aufgrund dessen bestehen jedoch allgemeine Probleme, die 

den Ansätzen anhaften und die in einer Analyse der Praxis berücksichtigt werden müssen.194 

Gerade in Bezug auf eine hierarchische Steuerung von Staat auf Gesellschaft bestehen Zweifel, 

ob diese tatsächlich in der Realität möglich ist.195 Dies kann damit zusammenhängen, dass hie-

rarchische Steuerung für die Steuerungsobjekte leicht zu ignorieren oder nicht wahrnehmbar ist 

(„Varietät“).196 Darüber hinaus ist fraglich, inwiefern ein solcher Steuerungsbegriff die Realität 

der vielschichtigen Gesellschaft abbilden kann, die eben nicht als ein zusammenhängender 

Block, sondern als eine komplexe Struktur verstanden werden muss.197 

Außerdem wird im Bereich eines hierarchischen Steuerungsbegriffs die Problematik fehlenden 

Steuerungswissens nicht gelöst, sodass sich die Ansätze von der Realität entfernen. Dadurch 

kann es insbesondere schwierig werden, diese Realität und deren Probleme mit den dargestell-

ten Ansätzen überhaupt zu untersuchen.198 Wie dargelegt ist es für die vorliegende Untersu-

chung besonders relevant, dass die genutzte Steuerungstheorie gesellschaftliche Steuerung in 

 
188 Vgl. Kapitel 2, III, 3, b. 
189 Vgl. Kapitel 2, III, 3. 
190 Kapitel 2, III, 4. 
191 Vgl. Kapitel 2, III, 2. 
192 Kapitel 2, III, 3, c. 
193 Kapitel 2, III, 2, 3. 
194 Börzel, Der "Schatten der Hierarchie" - Ein Governance-Paradox?, 118. 
195 Berr et. al., Landschaftsgovernance, S. 3; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 111f; Willke, Systemtheorie 3. 
Steuerungstheorie: Grundzüge einer Theorie der Steuerung komplexer Sozialsysteme, S. 66ff; Zürn, Governance 
in einer sich wandelnden Welt - eine Zwischenbilanz, 553, 563; Benz et. al., Einleitung, 9. 
196 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 113; Görlitz/Voigt, Rechtspolitologie, S. 28. 
197 Benz et. al., Einleitung, 9; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 113; Scharpf, Planung als politischer Prozeß, 
S. 77; Willke, Systemtheorie 3. Steuerungstheorie: Grundzüge einer Theorie der Steuerung komplexer Sozialsys-
teme, S. 66ff. 
198 Böhret, Grundriß der Planungspraxis, S. 20; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 113. 
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der Realität besonders genau beschreiben kann, um daraus Erkenntnisse für die reale Problem-

lage ableiten zu können.199 Bei den vorgestellten Ansätzen ist dies durch den hierarchischen 

Steuerungsbegriff schon problematisch. Aus diesem Grund bietet sich die Anwendung der dar-

gestellten Ansätze zur Steuerungstheorie für die vorliegende Untersuchung nicht an. 

5. Selbstorganisatorische Steuerungsansätze 

Vorschläge zur Neugestaltung von Steuerungsansätzen knüpfen an bekannte Steuerungstheo-

rien, -konzepten und -modellen der Naturwissenschaften – vor allem der Biologie – an und 

versuchen diese auf die Sozialwissenschaft zu übertragen, um dadurch Steuerung auch für diese 

Wissenschaftsdisziplinen beschreibbar zu machen.200 Dadurch sollte das genannte Problem, 

dass die klassischen Steuerungsansätze die gesellschaftlichen Vorgänge nicht richtig abbilden 

konnten, behoben oder zumindest partiell gelöst werden. Als Grundlage diente auch das Auto-

poiesis-Modell, welches von den Biologen Maturana und Varela als analytisches Modell ent-

wickelt wurde.201 Bei diesem Modell geht es um die Frage, wie Systeme auf Einflüsse reagie-

ren.202 Ergebnis des für die Steuerungsdiskussion relevanten Teils des Autopoiesis-Modells war 

vor allem, dass sich alle Systeme der Welt in ihrer Organisation gleichen und nur in ihrer Struk-

tur (z. B. Fisch/Mensch) unterscheiden.203  

Zudem ist eines der ausschlaggebenden Ergebnisse, dass alle Systeme sich selbst organisie-

ren.204 Dies bedeutet, dass die Systeme in ihrem Handeln abgeschlossen sind und Veränderun-

gen nur aufgrund von Veränderungen des Systems vonstattengehen können.205 Impulse von 

außen durch Medien, die mit dem System interagieren, werden als Störungen des Systems 

wahrgenommen und regen nur Selbstregulierung an.206 Wichtig ist auch, dass die einzelnen 

Systeme in einen interaktiven Kontakt treten und so weitere Strukturen aufbauen können, 

 
199 Kapitel 1, II. 
200 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 197; Mußmann, Komplexe Natur - Komplexe Wissenschaft, S. 161ff; 
Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 72. 
201 Flämig, Naturwissenschaftliche Weltbilder in Managementtheorien, S. 158f; Görlitz/Burth, Politische Steue-
rung, S. 203; Huber, Autopoiesis, 73f; Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklich-
keit, S. 148ff; Maturana/Varela, Der Baum der Erkenntnis; Maturana/Varela/Beer, Autopoiesis and cognition; 
Scheeff, Politische Steuerung sozialer Prozesse, S. 283f; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netz-
werke, S. 85. 
202 Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit, S. 141f; Vgl. Maturana/Va-
rela/Beer, Autopoiesis and cognition, S. 15ff. 
203 Flämig, Naturwissenschaftliche Weltbilder in Managementtheorien, S. 160ff; Görlitz/Burth, Politische Steue-
rung, S. 205ff; Maturana/Varela, Der Baum der Erkenntnis, S. 54. 
204 Maturana/Varela/Beer, Autopoiesis and cognition, S. 48; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter 
Netzwerke, S. 101. 
205 Maturana/Varela, Der Baum der Erkenntnis, S. 50ff; Mingers, Self-producing systems, S. 17; Schweizer, Po-
litische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 105. 
206 Maturana/Varela, Der Baum der Erkenntnis, S. 259; Maturana/Varela/Beer, Autopoiesis and cognition, S. 48; 
Mingers, Self-producing systems, S. 10; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 105. 
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sodass sich Systeme höherer Ordnung bilden können.207 Alle lebenden Systeme organisieren 

und erhalten sich selbst und diese Organisation ist in den einzelnen Systemen gleich. Die Re-

gulierung eines Systems ist deshalb nie Reaktion, sondern aufgrund einer Selbstregulierung 

immer Aktion.208 Diese und weitere Erkenntnisse des Autopoiesis-Modells wurden von der So-

zialwissenschaft interpretiert und übertragen, um sie auf den Bereich der Gesellschaftssteue-

rung anwenden zu können. Besonders hervorzuheben sind Autoren wie Luhmann,209 Teubner210 

und Willke,211 die das Autopoiesis-Modell interpretiert haben, sodass deren Erkenntnisse unter 

dem Begriff der Ansätze zu selbstreferenzieller Systeme zusammengefasst werden können.212 

a. Selbstreferenzielle Ansätze 

Die Ansätze der Selbstreferenzialität wurden vor allem im Rahmen der von Luhmann erarbei-

teten Systemtheorie entwickelt.213 Er übertrug die Erkenntnisse zu Selbstregulierung bzw. 

Selbststeuerung auf soziale Systeme innerhalb der Gesellschaft.214 Diese gesellschaftlichen 

Systeme sind selbstreferenziell, also autopoietisch und regulieren sich selbst.215 Die Kommu-

nikation mit Medien (Umwelt) ist von der Art des gesellschaftlichen Systems abhängig und 

kann deshalb variieren.216 Luhmann zeichnet allerdings so große Unterschiede zwischen den 

einzelnen Systemen, dass er nach Ende der Übertragung des biologischen Systems zu dem Er-

gebnis kommt, dass die Gesellschaft als solche nicht steuerbar ist, wovon er später abrückt.217 

Dem widersprechen zumindest teilweise andere Autoren, allerdings ebenfalls mit Ein-

schränkungen. Sie kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass eine Gesellschaft sich nicht durch 

direktes und hierarchisches Steuerungshandeln lenken lässt, sondern dass einzelne Systeme zu 

Selbstkontrolle und Selbststeuerung fähig sind.218 Die politische Ebene kann ihre Ziele aller-

dings durch „politische Supervision“ verfolgen.219 Steuerungsziel ist dann eine Kontextsteue-

rung der Interaktionsprozesse zwischen den einzelnen Systemen und gerade nicht mehr eine 

 
207 Maturana/Varela/Beer, Autopoiesis and cognition, S. 49; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter 
Netzwerke, S. 105ff. 
208 Maturana/Varela/Beer, Autopoiesis and cognition, S. 49. 
209 Luhmann, Soziale Systeme. 
210 Teubner, Recht als autopoietisches System; Teubner/Willke, Zeitschrift für Rechtssoziologie 5 (1984). 
211 Willke, Entzauberung des Staates. 
212 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 210. 
213 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 211; Huber, Autopoiesis, 73, 74. 
214 Hejl, Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme, S. 71ff; Huber, Autopoiesis, 73, 74; Luh-
mann, Systemtheorie der Gesellschaft, S. 8; Luhmann, Soziale Systeme, S. 43. 
215 Hejl, Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme, S. 98; Luhmann, Systemtheorie der Gesell-
schaft, S. 8; Luhmann, Soziale Systeme, S. 92ff. 
216 Luhmann, Soziale Systeme, S. 92ff. 
217 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, 217, 219; Luhmann, Zeitschrift für Rechtssoziologie 12 (1991), 137, 143; 
Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, S. 345f. 
218 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 217; Teubner/Willke, Zeitschrift für Rechtssoziologie 5 (1984), 13ff. 
219 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 218; Willke, Prinzipien politischer Supervision, 51, 72-78. 
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gezielte hierarchische Steuerung der Gesellschaft, die nach den selbstreferenziellen Ansätzen 

grundsätzlich nicht möglich ist.220 Die selbstreferenziellen Ansätze gestalten demnach den Ge-

sellschaftsbegriff gegenüber den zuvor vorgestellten Ansätze grundsätzlich um und versuchen 

dadurch, ein den tatsächlichen gesellschaftlichen Realitäten näheres Bild der Steuerungsmög-

lichkeiten zu schaffen. Eine Theorie, dem dieser moderne Gesellschaftsbegriff zugrunde liegt, 

könnte sich demnach grundsätzlich für eine Anwendung im Bereich der Untersuchung eignen.  

Allerdings besteht auch Kritik an den Erkenntnissen der Autoren. So ist die empirische 

Belastbarkeit in allen Ansätzen eher zweifelhaft und könnte nur mit der Akzeptanz theoretischer 

Widersprüche innerhalb der Ansätze hergestellt werden.221 Daneben ist es innerhalb der An-

sätze nicht gelungen, das Zusammenspiel von offenen und geschlossenen Systemen nach dem 

Autopoiesis-Modell genau auf den sozialwissenschaftlichen Forschungsbereich zu übertragen, 

was dazu führt, dass sowohl gesellschaftliche als auch politische Systeme eher undurchsichtig 

sind, was wiederum zu einer mangelnden Aussagekraft über die einzelnen Systeme führt.222 

Dies führt zu eher undifferenzierten Aussagemöglichkeiten über Steuerung von Gesellschaft 

im Allgemeinen, weshalb die Beschreibung von Steuerung nicht weit über den Bereich von 

bereits vorgestellten Steuerungsansätze hinausgehen könnte.223 Zusätzlich bestehen gerade an 

den Theorien von Luhmann weitere wissenschaftstheoretische Zweifel, wie z. B. die Vermi-

schung von empirischer und analytischer Ebene und Widersprüche innerhalb bestimmter Aus-

sagen bestehen.224  

Dennoch kann festgehalten werden, dass die neu entwickelten Ansätze grundsätzlich eine ge-

sellschaftliche Steuerung besser beschreiben und möglich machen können als die früheren hie-

rarchischen Steuerungsansätze.225 Fraglich ist aber, ob sie als Grundlage für die Untersuchung 

dienen können. Angesichts der Kritik an den Ansätzen ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen 

Probleme zu einem eher undurchsichtigen theoretischem Konstrukt führen, die nur mit 

 
220 Teubner/Willke, Zeitschrift für Rechtssoziologie 5 (1984), 18; Willke, Regieren als die Kunst systemischer 
Intervention, 35, 47ff. 
221 Braun, Politische Vierteljahresschrift 34 (1993), 348, 351; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 220; 
Lange/Braun, Politische Steuerung zwischen System und Akteur, S. 77; Münch, Globale Dynamik, lokale Lebens-
welten, S. 54; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 133. 
222 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 221; Lange/Braun, Politische Steuerung zwischen System und Akteur, 
S. 77; Luhmann, Systemtheorie der Gesellschaft, S. 8; Versuch einer Umdeutung: Ulrich, Politische Steuerung, 
S. 172ff. 
223 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 222; Hejl, Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme, 
S. 98; Ulrich, Politische Steuerung, S. 184ff. 
224 Görlitz/Adam, „Strukturelle Kopplung“ als Steuerungstheorie: Rekonstruktion und Kritik, 271; Haferkamp, 
Autopoietisches soziales System oder konstruktives soziales Handeln?, 51; Haferkamp/Schmid/ (Hrsg.), Sinn, 
Kommunikation und soziale Differenzierung; Huber, Autopoiesis, 73, 74; Lange/Braun, Politische Steuerung zwi-
schen System und Akteur, S. 76ff; Ludewig/Maturana, Gespräch mit Humberto Marturana, S. 39; Münch, Risiko-
politik, S. 34; Schmid, Autopoiesis und soziales System: Eine Standortbestimmung, 25, 34ff; Schweizer, Politische 
Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 133; Willke, Stand und Kritik der neueren Grundrechtstheorie, S. 75ff. 
225 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 222f. 
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unterschiedlichen Ausnahmen nutzbar gemacht werden können.226 Den Ansätzen fehlt dem-

nach Stringenz und es ist fraglich, ob sie überhaupt empirisch belastbar sind. Für die vorlie-

gende Realitätsuntersuchung ist es allerdings ausschlaggebend, dass zumindest keine wissen-

schaftstheoretischen Bedenken gegenüber der empirischen Belastbarkeit bestehen, sodass sie 

in der konkreten Problemlage Anwendung finden können. Eine solche solide Grundlage kann 

nach der angeführten Kritik in den selbstreferenziellen Ansätze nicht uneingeschränkt gesehen 

werden, weshalb eine Anwendung dieser Ansätze ausscheiden muss. 

b. Ansätze struktureller Koppelung 

Neben den Ansätzen zu selbstreferenziellen Systemen haben sich aber ebenfalls Ansätze der 

strukturellen Koppelung aus dem Autopoiesis-Modell entwickelt.227 Durch die Anwendung des 

Systemgedankens in den Bereich der Gesellschaft, also die Akzeptanz von verschiedenen ge-

sellschaftlichen Systemen und die Übertragung des Ansatzes der strukturellen Koppelung als 

Äquivalent zur Kooperation zwischen System und Medien und zwischen den Systemen, wird 

die Grundstruktur des Autopoiesis-Modells auf die Gesellschaft übertragen.228 Aus dem Grund-

gedanken der strukturellen Koppelung können verschiedene Steuerungsstrategien innerhalb der 

Koppelung abgleitet werden, sodass der Ansatz der strukturellen Koppelung so formuliert wer-

den kann, dass es auch empirisch anzuwenden ist.229 Die Ansätze sind durch Zuhilfenahme des 

Makro-Mikro-Makro-Erklärungsmodells dazu in der Lage, die Steuerungsprozesse zwischen 

politischen und gesellschaftlichen Systemen zurückzuverfolgen und zu charakterisieren und 

auch das Individuum im Steuerungsprozess zu berücksichtigen.230 Die Ansätze gehen davon 

aus, dass Steuerung nur dann genau untersucht und beschrieben werden kann, wenn das Han-

deln einzelner Akteur:innen im Kontext der kooperierenden Systeme analysiert wird.231 

 
226 Vgl. Beginn Kapitel 2, III, 6, a. 
227 Burth, Steuerung unter der Bedingung struktureller Koppelung; Burth, Eine metatheoretische Analyse politik-
wissenschaftlicher Steuerungstheorie, 163; Burth/Starzmann, Der Beitrag des Theoriemodells Struktureller Kop-
pelung zur instrumententheoretischen Diskussion in der Policy Analyse, 49, 59f; Druwe, Rekonstruktion der "The-
orie der Autopoiese" als Gesellschafts- und Steuerungsmodell, 35-58; Görlitz/Burth, Politische Steuerung. 
228 Burth, Steuerung unter der Bedingung struktureller Koppelung, S. 239ff; Druwe, Rekonstruktion der "Theorie 
der Autopoiese" als Gesellschafts- und Steuerungsmodell, 35-40; Görlitz/Adam, „Strukturelle Kopplung“ als Steu-
erungstheorie: Rekonstruktion und Kritik, 271, 283; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 223; Schweizer, Poli-
tische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 113. 
229 Burth, Steuerung unter der Bedingung struktureller Koppelung, S. 240ff; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, 
S. 223. 
230 Burth, Steuerung unter der Bedingung struktureller Koppelung, S. 246ff; Gilleßen/Mühlau, Grundzüge struk-
turell-individualistischer Theorienbildung, 26, 27ff; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 227ff; Schweizer, Po-
litische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 114. 
231 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 231f; Mayntz/Scharpf, Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen 
Sektoren, 9, 11; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 116. 
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Untersucht werden die Kooperationen der einzelnen Systeme in Bezug auf die Steuerung.232 

Da auch das Individuum als ein autopoietisches System begriffen wird, muss wiederholt wer-

den, dass individuelles Handeln nicht automatisch als Folge eines externen Reizes aufgefasst 

werden kann.233 Das Individuum muss deshalb als ein/e Akteur:in innerhalb der Gesellschaft 

nach einem Stimulus-Organism-Response-System der Handlungstheorien verstanden wer-

den.234 Im Ergebnis wird ein Deutung des Menschen unter einem Homo Generalis Verständnis 

zugrunde gelegt.235 Der Ansatz der strukturellen Koppelung fokussiert sich zur Analyse der 

Steuerung auf die Interaktion des politischen mit dem gesellschaftlichen System. Auch hier 

muss der klassische hierarchische Steuerungsbegriff vollständig aufgegeben werden, um diesen 

durch einen autopoietischen Begriff zu ersetzen.236 Politische Akteur:innen können demnach 

nur steuern, indem sie zur „systemischen Selbststeuerung“ durch Kooperation anregen.237 Diese 

Steuerung soll in Form von Steuerungsstrategien stattfinden.238  

Schweizer ergänzt eine weitere Ebene aus der Netzwerkforschung, um die Ansätze der struktu-

rellen Koppelung auch im Bereich der Politikwissenschaften anschlussfähig zu machen.239 Bei 

dieser Steuerungsart handelt es sich um eine Anreizsetzung zur Selbststeuerung durch verschie-

dene Steuerungsstrategien des steuernden Systems gegenüber dem zu steuernden System. 

c. Kritik 

Gegenüber den frühen Ansätzen der Selbstorganisation bestehen unumwundene wissenschafts-

theoretische Kritik, über die nicht hinweggesehen werden kann und weshalb sie aus der vorlie-

genden Untersuchung ausscheiden müssen.240 Anders stellt es sich bei den Ansätzen der struk-

turellen Koppelung dar, welche auch empirisch überzeugen können.241 Gerade auch die Kom-

bination von Systemtheorie und akteurszentrierter Theorie sollen für die Praxis Nutzen bringen, 

 
232 Burth/Starzmann, Der Beitrag des Theoriemodells Struktureller Koppelung zur instrumententheoretischen Dis-
kussion in der Policy Analyse, 49, 61, 63; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 241; Mayntz/Scharpf, Steuerung 
und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, 9, 24. 
233 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 235; Maturana/Varela, Der Baum der Erkenntnis. 
234 Esser, Soziologische Anstöße, S. 79ff; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 235; Reimann, Hauptprobleme, 
S. 102ff; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 123. 
235 Burth, Steuerung unter der Bedingung struktureller Koppelung, S. 255; Esser, Soziologische Anstöße, S. 79ff; 
Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 237. 
236 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 241. 
237 Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 241; Mayntz/Scharpf, Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen 
Sektoren, 9, 12; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 113. 
238 Vgl. Burth/Starzmann, Der Beitrag des Theoriemodells Struktureller Koppelung zur instrumententheoretischen 
Diskussion in der Policy Analyse, 49; Görlitz/Burth, Politische Steuerung, S. 244; Mayntz/Scharpf, Steuerung und 
Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, 9, 19. 
239 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 148ff. 
240 Vgl. Braun, Zur Steuerbarkeit funktionaler Teilsysteme: Akteurstheoretische Sichtweisen funktionaler Diffe-
renzierung moderner Gesellschaft, 199, 217f. 
241 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, 135, 144. 
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da die Handlungsmöglichkeiten des Staates zur Steuerung in einem realistischen Rahmen dar-

gestellt und nicht beschönigt werden.242 Auch knüpft der Ansatz von struktureller Koppelung 

an das autopoietische Individuum an, welches als Adressat:in der Steuerung nicht von der Un-

tersuchung ausgeschlossen werden darf und in Übereinstimmung mit dem ursprünglich biolo-

gischen Modell steht.243 Dies hat für die vorliegende Untersuchung den Vorteil, dass es die 

Theorie zur strukturellen Koppelung es schafft, die Komplexität des Untersuchungsgegenstan-

des in einem gewissen Rahmen zu halten und sich auf den Bereich der Steuerung zu konzent-

rieren. Durch die Verankerung der verschiedenen Ebenen könnte gleichzeitig die Realität – vor 

allem der Migrierenden – ebenfalls abgebildet werden.  

Da die Ansätze der Selbstorganisation vor allem im Bereich der Soziologie besprochen wurden 

und eine Übernahme von der Politikwissenschaft anfangs nur in geringem Umfang und partiell 

erfolgte, wurden sie nicht umfassend in den Sozialwissenschaften diskutiert.244 Dies liegt eben-

falls daran, dass der Steuerungsanspruch der Ansätze eher gering ist und keine durchschlagende 

Steuerung von den Theorien erwartet wird.245 Dem ist entgegenzuhalten, dass spätestens mit 

der Untersuchung von Schweizer der Aspekt der politischen Steuerung auch in die Ansätze 

struktureller Koppelung integriert wurde.246 Die Ansätze der strukturellen Koppelung verbes-

sern einige Problematiken der beschriebenen Ansätze in Bezug auf eine realistischere Beschrei-

bung der Steuerungsfähigkeit der Gesellschaft zu den verknüpften Systemen. Aus diesem 

Grund ist es auch nicht ausgeschlossen, dass sich ein solcher Ansatz für die vorliegende Unter-

suchung eignen würde.  

  

 
242 Braun, Zur Steuerbarkeit funktionaler Teilsysteme: Akteurstheoretische Sichtweisen funktionaler Differenzie-
rung moderner Gesellschaft, 199f; Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 136. 
243 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke, S. 138. 
244 Vgl. Braun, Zur Steuerbarkeit funktionaler Teilsysteme: Akteurstheoretische Sichtweisen funktionaler Diffe-
renzierung moderner Gesellschaft, 199, 218; Mai, Der "blinde Fleck" der autopoietischen Gesellschaftstheorie 
Bemerkungen aus steuerungstheoretischer Perspektive, 167 186, 186. 
245 Braun, Politische Vierteljahresschrift 38 (1997), 406, 409. 
246 Schweizer, Politische Steuerung selbstorganisierter Netzwerke. 
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6. Governance-Ansätze 

Neben den Ansätzen der strukturellen Koppelung kommen aber auch Ansätze in Betracht, die 

unter dem Begriff der steuerungsorientierten Governance-Theorien zusammengefasst wer-

den.247 

a. Inhalt 

Der Begriff Governance ist sehr weit gefasst und lässt sich nicht allgemeingültig definieren.248 

Er wird allerdings von politikwissenschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Seite ge-

prägt und beschreibt Steuerung grundsätzlich als Steuerung durch Organisation.249 Der Gover-

nance-Ansatz ergänzt die auf Akteur:innen und deren Kooperationen fokussierten Steuerungs-

ansätze, indem er die an der Steuerung beteiligten Strukturen und die Organisation in den Vor-

dergrund stellt.250 

Entwickelt wurden die Governance-Theorien auch aus den Erfahrungen der Steuerungswissen-

schaft, dass rein hierarchisch geprägte Steuerungsvorhaben scheiterten und es Steuerungstheo-

rien bedarf, welche die Pluralität und Struktur der zu steuernden Gesellschaft reflektieren kön-

nen.251 Dieser Umstand wurde von den Governance-Theorien aufgegriffen und zu lösen ver-

sucht. Ergebnis war ein steuerungstheoretischer Aspekt der Governance-Theorien, der die „Re-

gelung gesellschaftlicher Sachverhalte“ durch eine nicht hierarchische, sondern kooperative 

Steuerungsform zwischen Staat und privaten Akteur:innen möglich machen sollte.252 Ähnlich 

wie die Ansätze zur strukturellen Koppelung steht die Kooperation als Steuerungshandlung im 

Fokus der Theorien.253 

Dieses Handeln kann aber nicht nur auf einer Kooperation zwischen staatlichen und privaten 

Akteur:innen beruhen, sondern muss gleichermaßen von selbstreferenziellen privaten 

 
247 Vgl. Peters, Governance als Political Theory, 19. 
248 Benz et. al., Einleitung, 9; Schuppert, Governance - auf der Suche nach Konturen eines "anerkannt uneindeuti-
gen Begriffs", 24ff; Lattemann, Forschungsfeld Governance, 29; Vgl. Lynn Jr, The many faces of governance: 
adaptation? Transformation? Both? Neither?, 49; Möltgen-Sicking/Winter, Governance: Begriffe, Varianten, Steu-
erungsformen, Akteure und Rollen, 1, 3; Zürn, Governance in einer sich wandelnden Welt - eine Zwischenbilanz, 
553. 
249 Benz et. al., Einleitung, 9, 10ff; Chotray/Stoker, Governance theory and practice, S. 1; Mayntz, Über Gover-
nance: Institutionen und Prozesse politischer Regelung, S. 17; Schuppert, Governance - auf der Suche nach Kon-
turen eines "anerkannt uneindeutigen Begriffs", 16f; Zürn, Governance in einer sich wandelnden Welt - eine Zwi-
schenbilanz, 553. 
250 Börzel, Der "Schatten der Hierarchie" - Ein Governance-Paradox?, 118; Mayntz, Governance Theorie als fort-
entwickelte Steuerungstheorie?, 11ff; Mayntz, Von der Steuerungstheorie zur Global Governance, 43, 45ff. 
251 Bevir, Key concepts in governance, S. 3; Mayntz, Von der Steuerungstheorie zur Global Governance, 43, 45; 
Zürn, Governance in einer sich wandelnden Welt - eine Zwischenbilanz, 553, 563. 
252 Benz et. al., Einleitung, 9, 14; Mayntz, Von der Steuerungstheorie zur Global Governance, 43, 45; Mayntz, Über 
Governance: Institutionen und Prozesse politischer Regelung, S. 13. 
253 Benz et. al., Einleitung, 9, 14; Schuppert, Governance - auf der Suche nach Konturen eines "anerkannt unein-
deutigen Begriffs", 33f. 
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Akteur:innen oder dem Staat im Sinne einer Impulsgebung ausgehen.254 Dennoch sind die 

Governance-Theorien in der Lage, nicht allein die Kooperationen zwischen einzelnen Ak-

teur:innen zu beschreiben, sondern beziehen auch die Strukturen und Besonderheiten dieser 

oftmals institutionellen Akteur:innen in die Beschreibung der Steuerung ein.255 Durch diese 

jüngeren Untersuchungen von Steuerung werden die zwingend zu inkorporierenden For-

schungsabschnitte sowohl der Akteur:innen als auch der Kooperationen neu definiert.256 Bei-

spielsweise wird das Feld der möglichen Steuerungskooperationen besonders weit definiert, 

ohne sich nur auf bindende und hierarchische Strukturen zu beschränken, weil sie beispiels-

weise auch Marktstrukturen einbeziehen.257 Diese Erweiterung von möglichem Steuerungshan-

deln führt auch dazu, dass die Begriffe von Steuerungsobjekt und -subjekt aufgebrochen werden 

müssen und Steuerung als gesamtgesellschaftliches Phänomen verstanden wird.258 

Diese Offenheit bezüglich der Steuerungsmittel und -akteur:innen führt dazu, dass die Gover-

nance-Theorien besonders flexibel auf die Komplexität der realen Steuerung innerhalb der Ge-

sellschaft reagieren können. Aus diesem Grund können sie auch Sachverhalte mit europarecht-

lichen Bezügen ebenfalls gut beschreiben.259 Wichtig ist aber auch, dass im Bereich der Gover-

nance-Theorien eine absichtsvolle Steuerung durch, beispielsweise den Staat durchaus möglich 

bleibt.260 Bei den Governance-Theorien handelt es sich um Ansätze, wie Steuerung durch kol-

lektive Handlungskooperationen von verschiedensten Seiten erfolgen kann.261 Durch diese mo-

derne Art eines Steuerungsverständnisses könnten die Governance-Theorien deshalb auch adä-

quates Untersuchungsmethodik für die vorliegende Untersuchung darstellen. 

 
254 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 78; Mayntz, Von der Steuerungstheorie zur Global Gover-
nance, 43, 45; Stoker, International Social Science Journal 68 (2018), 15; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als 
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255 Benz et. al., Einleitung, 9, 15f; Stoker, International Social Science Journal 68 (2018), 15. 
256 Börzel, Der "Schatten der Hierarchie" - Ein Governance-Paradox?, 118, 119f; Vgl. Schuppert, Governance - 
auf der Suche nach Konturen eines "anerkannt uneindeutigen Begriffs", 15; Stoker, International Social Science 
Journal 68 (2018), 15. 
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258 Mayntz, Von der Steuerungstheorie zur Global Governance, 43, 45ff; Schuppert, Governance - auf der Suche 
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rechtswissenschaftliches Analysekonzept, 173, 175; Zürn, Governance in einer sich wandelnden Welt - eine Zwi-
schenbilanz, 553, 557. 
259 Mayntz, Von der Steuerungstheorie zur Global Governance, 43, 49; Mayntz, Über Governance: Institutionen 
und Prozesse politischer Regelung, S. 13; Schuppert, Governance - auf der Suche nach Konturen eines "anerkannt 
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b. Kritik 

Vorteilhaft an den Governance-Theorien ist die Beseitigung eines Problems der Steuerungsthe-

orien, indem sie die künstliche Trennung von Steuerungssubjekt und Steuerungsobjekt aufhe-

ben, die in der Praxis nicht genau gezogen werden kann, da nach neuesten Erkenntnissen alle 

beteiligten Akteur:innen sowohl Steuerungsobjekt als auch Steuerungssubjekt sein können.262 

Auch dadurch können die Governance-Theorien besser auf die Internationalisierung von Steu-

erungshandeln und die Globalisierung eingehen.263 So befassen sich die Steuerungstheorien 

häufig mit der Steuerung auf nationaler Ebene.264 Die Governance-Theorien hingegen erkennen 

auch internationale Akteur:innen wie die EU als Steuerungssubjekt aufgrund der Darstellung 

von Steuerung im Mehrebenensystem an.265 Dies könnte für die Probleme im tatsächlichen 

Migrationsgeschehen besonders erfolgversprechend sein, da es sich bei Migration vor allem um 

ein globales, nicht nationales Thema handelt, das auf internationale Kooperation angewiesen 

ist. Eine Theorie, die solche Kooperationen abbilden kann, kann demnach besonders vorteilhaft 

sein. 

Auch können die Governance-Theorien analytisch verwendet werden, also die Steuerung an-

hand von verschiedenen Kriterien und Hypothesen untersuchen.266 Vor allem die Frage, ob ein 

förderliches Steuerungsinstrument für das bestehende Problem bzw. die bestehende Aufgabe 

gewählt wurde und ob ein effektives Steuerungssubjekt (Nationalstaat oder EU) gehandelt hat, 

kann durch die Governance-Theorien besser analysiert und beantwortet werden.267 Gerade für 

den Bereich der Untersuchung ist es ausschlaggebend, dass eine Theorie gewählt wird, die ana-

lytische Funktionen übernehmen kann, um Ergebnisse für die rechtliche Praxis ableiten zu kön-

nen. Die Governance-Theorien sind im Gegensatz zu den Steuerungsansätzen, die sich unter 

Berücksichtigung der Akteur:innen auf Kooperation fokussieren, in der Lage, sich auf die Steu-

erungsmittel an sich zu konzentrieren.268 Dieser sich auf die Wirkung der Steuerungsmittel 

 
262 Engi, Der Staat 47 (2008), 573, 579; Grande, PVS Politische Vierteljahresschrift 53 (2012), 565, 566; Mayntz, 
Über Governance: Institutionen und Prozesse politischer Regelung, S. 53; Schuppert, Governance - auf der Suche 
nach Konturen eines "anerkannt uneindeutigen Begriffs", 19. 
263 Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung, Internationale Institutionen und nichtstaatliche Akteure in der Glo-
bal Governance| APuZ, https://www.bpb.de/apuz/32562/internationale-institutionen-und-nichtstaatliche-akteure-
in-der-global-governance; Vgl. Zürn, Global Governance, 121ff. 
264 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 78; Zürn, Global Governance, 121. 
265 Börzel, European Governance - nicht neu, aber anders, 72; Bundeszentrale für Politische Bildung, Internationale 
Institutionen und nichtstaatliche Akteure in der Global Governance | APuZ, https://www.bpb.de/apuz/32562/in-
ternationale-institutionen-und-nichtstaatliche-akteure-in-der-global-governance; Dose, Governance als problem-
orientierte Steuerung., 79; Grande, PVS Politische Vierteljahresschrift 53 (2012), 565, 570. 
266 Benz et. al., Einleitung, 9, 17f; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 83; Trute/Kühlers/Pilniok, 
Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, 173. 
267 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 83; Mayntz, Governance Theory als fortentwickelte Steu-
erungstheorie?, S. 16. 
268 Benz et. al., Einleitung, 9, 19; Mayntz, Governance Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie?, S. 16. 
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fokussierende Perspektivenwechsel könnte für die vorliegende Untersuchung besonders hilf-

reich sein, da das Recht als Steuerungsmittel analysiert werden muss. So könnten die bestehen-

den Migrationsgesetze daraufhin untersucht werden, ob sie ein geeignetes Steuerungsinstru-

ment für die bestehenden Probleme darstellen oder inwiefern sie nachgebessert werden müssen. 

Zudem scheint es durch die Analyse von Steuerungsinstrumenten möglich zu sein, sich genauer 

mit den zur Verfügung stehenden Steuerungsinstrumenten befassen und deren Effektivität be-

urteilen zu können. Zu klären ist jedoch noch, ob die Governance-Theorien mit der Struktur des 

Rechts grundsätzlich zu vereinbaren sind. 

So lehnen die Governance-Theorien überwiegend eine hierarchische Steuerung vollständig 

ab.269 Bestehende Steuerungsvorhaben und gerade auch das Recht folgen allerdings eher einem 

hierarchischen Aufbau. Gerade bei Strafnormen versucht der Staat durch Aufbau von hierar-

chischem Druck, das Verhalten von Bürger:innen zu ändern, und auch im Migrationsrechts legt 

der Staat Regelungen fest, die von gesellschaftlicher Seite befolgt werden müssen.270 Hierarchie 

scheint bei rechtlichen Zugriffen immer noch von erheblicher Bedeutung zu sein.271 Fraglich 

ist demnach, inwiefern die Governance-Theorien dies abbilden können. 

Zu unterscheiden ist deshalb zwischen einem engen Governance-Begriff (hierarchische Steue-

rung wird ausgeschlossen) und einem weiten Governance-Begriff (hierarchische Steuerungs-

mittel werden als möglich angesehen).272 Auch wenn es teilweise umstritten war, welcher 

Governance-Begriff grundsätzlich zugrunde gelegt werden müsste, hat sich doch überwiegend 

die Ansicht durchgesetzt, dass hierarchische Steuerungsstrukturen nicht vollkommen aus der 

Steuerungsdiskussion ausgeschlossen werden dürfen.273 Dies liegt nicht zuletzt an der beste-

henden Realität, dass hierarchische Steuerung weiter praktiziert wird und ihr die Steuerungsfä-

higkeit nicht grundsätzlich abgesprochen werden kann. Hierarchische Steuerung muss für ein 

umfassendes Bild von Steuerung demnach ebenso berücksichtigt werden. Darin kann gerade 

auch der Vorteil der Governance-Theorien gesehen werden, da diese dazu in der Lage sind, 

verschiedenste Arten von Steuerung zu identifizieren und zu analysieren.274 Außerdem muss 

sich auch eine heterarchische Steuerung durch Recht nicht ausschließen. So kann Recht die 

Umrahmung für eine Selbstregulierung, wie sie von den Governance-Theorien vorgesehen ist, 

 
269 Kapitel 2, III, 7, a. 
270 Mayntz/Scharpf, Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, 9, 23. 
271 Vgl. Börzel, Der "Schatten der Hierarchie" - Ein Governance-Paradox?, 118, 126; Mayntz/Scharpf, Steuerung 
und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, 9, 23. 
272 Dinter, Internationale Infrastrukturprojekte im Telekommunikationssektor, S. 21ff; Möltgen-Sicking/Winter, 
Governance: Begriffe, Varianten, Steuerungsformen, Akteure und Rollen, 1, 3; Siehe auch Trute/Kühlers/Pilniok, 
Rechtswissenschaftliche Perspektiven, 240, 241. 
273 Börzel, Der "Schatten der Hierarchie" - Ein Governance-Paradox?, 118, 126f; Zürn, Governance in einer sich 
wandelnden Welt - eine Zwischenbilanz, 553, 557. 
274 Chotray/Stoker, Governance theory and practice, S. 226; Schuppert, Governance - auf der Suche nach Konturen 
eines "anerkannt uneindeutigen Begriffs", 25. 
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vorgeben.275 Gerade die Einnahme einer solchen umrahmenden Rolle zeigt die Bedeutung wel-

che Recht im Rahmen der Governance-Theorien bekommen könnte und beschreibt, wie effek-

tive rechtliche Steuerung nach diesen Theorien umgesetzt werden kann. Von daher sind die 

Governance-Theorien unter Verwendung des weiten Governance-Begriffs durchaus in der 

Lage, hierarchische Steuerungsmittel zu analysieren und zu beurteilen, das Recht aber auch so 

eingesetzt werden kann, dass es sich als Rahmenbildung zur Selbstregulierung versteht. 

Einzubeziehen ist, ob eine Strömung der Governance-Theorien zugrunde gelegt werden sollte, 

welche den Begriff Governance nach den Voraussetzungen der „Good-Governance“ normativ 

auflädt.276 Dies könnte aus dem Grund sinnvoll sein, da im Bereich des Migrationsrechts auf 

dogmatischer rechtswissenschaftlicher Ebene verfassungsrechtliche und menschenrechtliche 

Grundsätze einbezogen werden müssen und dies schon bei der Modellanwendung einer Good-

Governance-Theorie einfließen könnten.277 Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass in der 

vorliegenden Untersuchung die Theorie in erster Linie der Analyse eines bestehenden Ist-Zu-

stands der Steuerung dient. Diese Analyse soll die Realität so genau wie möglich erfassen kön-

nen, wobei eine normative Wertung nach Good-Governance dies beeinflussen könnte, weil in-

sofern eine Diskursverschiebung erfolgt, als angenommen wird, dass politische Akteur:innen 

immer für das Gemeinwohl arbeiten würden, was wenig realistisch ist.278 Gleichwohl darf der 

Blick nicht vor den Grundsätzen der Good-Governance verschlossen werden. Diese Untersu-

chung ist allerdings nach der Analyse der Steuerungsfähigkeit im Rahmen eines rechtswissen-

schaftlichen Abgleichs mit Grund- und Menschenrechten ebenfalls gewährleistet.279 

Neben diese speziellen Problematiken können aber auch grundlegende Probleme im Bereich 

der Governance-Theorien bestehen, die sie für die vorliegende Untersuchung ungeeignet ma-

chen. So muss erwähnt werden, dass es sich bei den Governance-Theorien immer noch um sehr 

junge Steuerungsansätze handelt, die noch nicht umfassend empirisch untersucht wurden, so-

dass auch ihre grundsätzliche Leistungsfähigkeit noch nicht bewiesen werden konnte.280 Dem 

muss indes entgegengehalten werde, dass diese Problematik nicht nur im Bereich der 

 
275 Vgl. Trute, Hans-Heinrich, Deutsches Verwaltungsblatt 111 (1996), 954. 
276 Benz et. al., Einleitung, 9, 17f; Dolzer/Herdegen/Vogel (Hrsg.), Good governance; Hill, Good Governance - 
Konzepte und Kontexte -, 220; Vgl. Trute/Kühlers/Pilniok, Rechtswissenschaftliche Perspektiven, 240, 241. 
277 Dolzer, Good Governance, 13f; El-Kosheri, Good Governance aus der Perspektive der Empfängerländer, 36; 
Herdegen, Der Beitrag des modernen Völkerrechts zu Good Governance, 107; Ruck, Good Governance aus Sicht 
der Entwicklungspolitik, 45. 
278 Benz et. al., Einleitung, 9, 19; Hilz, Governance in der Kritik, 269, 271; Terhalle, Zeitschrift für Politik 62 
(2015), 263, 267. 
279 El-Kosheri, Good Governance aus der Perspektive der Empfängerländer, 36; Vgl. Herdegen, Der Beitrag des 
modernen Völkerrechts zu Good Governance, 107; Kapitel, 1, III. 
280 Benz et. al., Einleitung, 9, 18; Chotray/Stoker, Governance theory and practice, S. 48; Grande, PVS Politische 
Vierteljahresschrift 53 (2012), 565, 571; Hilz, Governance in der Kritik, 269, 281; Mayntz, Governance Theory 
als fortentwickelte Steuerungstheorie?, S. 17; Mayntz, Über Governance: Institutionen und Prozesse politischer 
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Governance-Theorien vorliegt, sondern auch für andere Steuerungstheorien gelten muss.281 Im 

Gegensatz zu manchen Steuerungstheorien wurden die Governance-Theorien allerdings nicht 

empirisch widerlegt, sondern entspringen sogar dieser Problematik als Verbesserungsversuch. 

Klar ist, dass Theorien grundsätzlich nicht als Allheilmittel verstanden werden dürfen, aller-

dings sollte die spärliche empirische Forschung keine Begründung dafür bieten, die Theorien 

noch weniger oder gar nicht mehr empirisch zu überprüfen. 

Einen weiteren Kritikpunkt stellt die grundsätzliche Vereinbarkeit der Governance-Theorien 

mit demokratischen Grundsätzen dar.282 Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass die 

Governance-Theorien verlangen, Steuerungsmacht auf verschiedene Akteur:innen zu übertra-

gen, was (1) die demokratische Legitimation gefährden könnte, (2) zu Machtungleichgewicht 

zwischen den Akteur:innen führen könnte und (3) zu einer Ableitung der Steuerungspflicht vom 

demokratischen Staat zu nicht demokratisch legitimierten Akteur:innen führen kann.283 Auch 

wenn diese Kritik an einer generellen Anwendung der Governance-Theorien äußerst ernst ge-

nommen werden muss, ist doch zu erwähnen, dass eine Einzelfallabwägung für die Etablierung 

von Governance-Strukturen in diesem Bereich Abhilfe schaffen kann.284 So muss, wie darge-

legt, gerade in den Rechtswissenschaften eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Gover-

nance-Strukturen gegenüber dem Grundgesetz und auch dem EU-Recht durchgeführt wer-

den.285 Gerade die Grundrechte stellen eine Grenze für entstehende Missverhältnisse dar, die 

nicht überschritten werden darf. Eine solche Einzelfallabwägung kann dazu in der Lage sein, 

Missverhältnisse und Machtumverteilungen zu verhindern, und ist deshalb auch äußerst wichtig 

für die vorliegende Untersuchung. Gleichzeitig rechtfertigt eine solche Einzelfallabwägung 

auch eine grundsätzliche Anwendung der Governance-Theorien. 

Schließlich fehlt es den Governance-Theorien im Gegensatz zu anderen Theorien an einer kon-

kreten theoretischen Grundlage, wodurch ihre Aussagen oft unbestimmt bleiben.286 Dies kann 

allerdings vorteilhaft für die vorliegende Untersuchung sein, da sich diese auf die Steuerungs-

fähigkeit von Recht in einem speziellen Bereich des Migrationsrechts beziehen muss, um die 

Komplexität der tatsächlichen Problemlage untersuchbar zu machen. Daneben kann das flexible 

theoretische Gerüst der Governance-Theorien eine Übertragung auf andere Wissenschaftsdis-

ziplinen wie die Rechtswissenschaften erleichtern, da sie leichter an diese angepasst werden 

 
281 Haus, Politische Vierteljahresschrift 51 (2010), 457, 459f. 
282 Chotray/Stoker, Governance theory and practice, S. 49; Engi, Der Staat 47 (2008), 573, 581. 
283 Hilz, Governance in der Kritik, 269, 284f; Nölke, Zeitschrift für Internationale Beziehungen 7 (2000), 331, 341; 
Terhalle, Zeitschrift für Politik 62 (2015), 263, 272ff. 
284 Auch: Nölke, Zeitschrift für Internationale Beziehungen 7 (2000), 331, 347. 
285 Kapitel 1, III. 
286 Grande, PVS Politische Vierteljahresschrift 53 (2012), 565, 579; Hilz, Governance in der Kritik, 269, 288-192. 
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können. Die Governance-Theorien können die vorliegenden Untersuchung demnach darin un-

terstützen, in den richtigen Teilbereichen offen oder selektiv zu sein. 

Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass die Governance-Theorien einige Vorteile für 

die Untersuchung mit sich bringen würden und ihre Nachteile sich im Bereich einer rechtswis-

senschaftlichen Untersuchung nicht auswirken würden oder Probleme sogar beseitigt werden 

könnten. Die Governance-Theorien können demnach auch mögliche Methodik für die vorlie-

gende Untersuchung sein. 

7. Ergebnis der Ansatzanalyse 

In diesem Kapitel wurden einige Steuerungsansätze sowie deren Stärken und Schwächen in 

Bezug auf die Untersuchung vorgestellt. In Tabelle 1 sind diese nochmals zusammengefasst. 

Tab. 1: Zusammenfassung der Steuerungsansätze (eigene Darstellung) 

Ansatz Pro Kontra 

1. Planungskon-
zepte 

 
 Modernität des Steuerungsbe-

griffs aus Steuerungsdebatte 
ausgeschieden 

2. Staats- und ge-
sellschaftstheore-
tische Ansätze 

 

 hierarchische Steuerung 
 wenig realistischer Gesell-

schaftsbegriff 
 hohe Komplexität 

3. Policy-analyt-
ische Ansätze 

 kontrollierte Komplexität durch 
festgelegten lineare oder zykli-
schen Aufbau 

 hierarchischer Steuerung 
 praxisfern 

4. Selbstorganisa-
torische Ansätze 

 realistisches Gesellschaftsbild 
mit realistischer Systemform 

 Anwendung als Analysewerk-
zeug möglich 

 hohe Komplexität aufgrund 
Mehrebenensystem zur Erklä-
rung einer realistischen Gesell-
schaft 

5. Governance-
Ansätze 

 Herabsetzung der Komplexität 
durch Problembezug und Fokus-
sierung auf das Steuerungs-
instrument 

 realistisches Gesellschaftsbild 
 Anwendung als Analysewerk-

zeug möglich 
 Flexibilität 

 

In den Steuerungsansätzen hat sich eine Entwicklung abgezeichnet, die praktische Probleme 

der älteren Steuerungsansätzen bewältigen sollten.287 Daraus kann geschlussfolgert werden, 

dass sich eher die neueren und überarbeiteten Ansätze für eine Anwendung in einem prakti-

schen Bereich eignen. Insbesondere ältere Ansätze weisen grundlegende Probleme auf, weil sie 

 
287 Vgl. Kapitel 2, III, 4, 6. 
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beispielsweise aufgrund von wissenschaftstheoretischen Mängeln empirisch nicht nachgewie-

sen werden können.288 Außerdem beinhalten einige der älteren Ansätze unrealistische Reali-

tätsbeschreibungen, sodass die tatsächlichen Umstände so schematisiert werden, dass sie die 

Realität nicht mehr abbilden können.289 Diese Problematik besteht auf der einen Seite für An-

sätze, die einen unrealistischen Gesellschaftsbegriff folgen (manche Systemtheorien) oder für 

Theorien, die wesentliche Faktoren wie das zu steuernde Individuum komplett aus der Analyse 

der Steuerung, herausnehmen (staats- und gesellschaftstheoretische Ansätze, manche Sys-

temtheorien).290 Vorliegend soll allerdings die komplexe Realität im Bereich des Migrations-

rechts untersucht werden, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und Optimierungen für die 

bestehende Realität zu erarbeiten. Aus diesem Grund muss ein Ansatz, welches als Analyse-

werkzeug herangezogen werden soll, diese Realität auch widerspiegeln können und darf nicht 

durch Überschematisierung den Untersuchungsgegenstand verzerren. Aber auch modernere 

Ansätze sind problembehaftet, was sie als Analysewerkzeug in der Praxis schwer anwendbar 

macht.291 Beispielsweise kann die Vermischung von analytischer und empirischer Ebene bei 

Luhmanns Übertragung des Autopoiesis-Modells auf die Sozialwissenschaft ein Problem für 

die empirische Analyse, wie sie vorliegend geschehen muss, darstellen.292  

Aus der historischen Analyse, die verdeutlicht hat, welche Ansätze Probleme aufweisen, ergibt 

sich demnach, dass sich vor allem die Ansätze der strukturellen Koppelung und die Gover-

nance-Theorien als Analysewerkzeug für eine komplexe Ausgangslage eignen.293 Beide An-

sätze zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht allein die Steuerungsfähigkeit des Staates, son-

dern auch die Steuerbarkeit der Gesellschaft analysieren, indem sie ein realitätsnahes Gesell-

schaftsverständnis zugrunde legen. Dies führt dazu, dass der Begriff der Steuerung an sich über-

dacht werden muss und Steuerung aus diesem Grund nicht mehr als Intervention der staatlichen 

Akteur:innen, sondern als Kooperation zwischen Staat und Gesellschaft verstanden wird.294 

Aus diesem Grund können beide Ansätze ein besonders umfassendes und realitätsnahes Bild 

von Steuerung aufzeigen und die Frage nach der Steuerungsfähigkeit bestimmter Steuerungs-

instrumente zu beantworten helfen. Aus diesem Grund soll die Entscheidung darüber, welcher 

Ansatz auf den vorliegenden Sachverhalt angewendet werden kann, zwischen dem Ansatz der 

strukturellen Koppelung und den Governance-Theorien getroffen werden. 

 
288 Kapitel 2, III, 1-3. 
289 Kapitel 2, III, 3. 
290 Kapitel 2, III, 1-3. 
291 Kapitel 2, III, 6. 
292 Kapitel 2, III, 6, a, c. 
293 Kapitel 2, III, 6 b, 7 a. 
294 Vgl. Kapitel 2, III, 7, a. 
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8. Ansatz der strukturellen Koppelung versus Governance-Theorien 

Fraglich ist, welcher Ansatz sich für das vorliegende Vorhaben besser eignen könnte. Diese 

Frage kann beantwortet werden, wenn wiederum an der dargelegten Problemlage angeknüpft 

wird, um etwaige Erfordernisse für eine Problemlösung herauszuarbeiten. 

Wie schon dargelegt, handelt es sich um eine äußerst komplexe Problemlage im Migrationsbe-

reich, die schwer zu überblicken ist. In den letzten Jahren wurde jedoch durch verschiedene 

Maßnahmen versucht, Optimierungen zu erzielen.295 Ein Beitrag zur Lösung kann in dieser 

Untersuchung deshalb nur gelingen, wenn die Komplexität der Problemlage so reduziert wird, 

dass Steuerung in einem Teilbereich untersucht werden kann. Dafür bietet sich die Konzentra-

tion auf das Recht im Allgemeinen an und im Besonderen das im Fokus der Problemlage ste-

hende Recht.296 Zuletzt muss es sich um ein Ansatz handeln, welches Steuerung erklären 

kann.297 Dies ist sowohl beim Ansatz der strukturellen Koppelung als auch bei den Governance-

Theorie der Fall. 

Bezüglich des Komplexitätsgrades bestehen in beiden Ansätzen Vor- und Nachteile, was die 

Herabsetzung der Komplexität betrifft. So ist Ansatz der strukturellen Koppelung zwar dazu in 

der Lage, sich auf den Bereich der Steuerung zu fokussieren, um ein realitätsnahes Bild von 

Steuerung zu erhalten, es ist allerdings notwendig, verschiedenen Ebenen und Theorien einzu-

beziehen, was die Komplexität der theoretischen Grundlage wiederum steigert.298 Anders sieht 

dies im Bereich der Governance-Theorien aus, die wie gezeigt zugunsten von Flexibilität auf 

strenge theoretische Vorgaben verzichten.299 Dies hat allerdings auch zur Folge, dass der Be-

griff der Steuerung, wie er von den Governance-Theorien definiert ist, sehr breit angelegt und 

deshalb komplex ist. Im Gegensatz zu der Komplexität des Ansatzes der strukturellen Koppe-

lung, die theoretisch angelegt ist und deshalb zu einer schwierigen Anwendung in einer inter-

disziplinären Arbeit führen kann, liegt bei den Governance-Theorien Komplexität insbesondere 

im Bereich der Steuerungsdefinition vor, was für die vorliegende Untersuchung aber auch vor-

teilhaft sein kann. So wurden im Bereich der Problemlage verschiedene Nachbesserungen ver-

sucht, die als klassische Steuerungsmuster interpretiert werden können. Es könnte demnach 

sinnvoll sein, eine Theorie zur Anwendung zu bringen, die auf der einen Seite diese klassischen 

Muster nach ihrer Steuerungsfähigkeit beurteilen kann und auf der anderen Seite weitere 
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Möglichkeiten bereithält, die zu Steuerung führen können. Durch den weiten Steuerungsbegriff 

der Governance-Theorien ist dies möglich. 

Außerdem ist zu erläutern, welches der Ansätze sich vor allem gut auf den Bereich des Migra-

tionsrechts beziehen kann. Auf den ersten Blick könnte der Theorieansatz der strukturellen 

Koppelung besonders sinnvoll sein, da es die Steuerung von Kooperation besonders zwischen 

den Akteur:innen fokussiert. Dies erscheint nützlich, da die Analyse der Problemlage zeigt, 

dass die Akteur:innen eine wesentliche Rolle einnehmen können und das Recht zwischen die-

sen analysiert werden kann.300 Eine Konzentration auf die klassischen Steuerungstheorien wird 

im Gegensatz zu den Governance-Theorien auch von rechtswissenschaftlicher Seite präferiert, 

da Recht wie gezeigt eher hierarchisch zu steuern versucht, was von Steuerungstheorien besser 

beschrieben werden könnte als von den Governance-Theorien.301 Das gerade Genannte ver-

kennt allerdings, dass im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung nicht die Akteur:innen 

oder das Recht an sich stehen, sondern diese nur Mittel für einen rechtswissenschaftlichen Bei-

trag zur Lösung der tatsächlichen Problemlage sind. Im Fokus steht also die Frage, wie Recht 

zur Problemlösung beitragen kann. Dabei ist es allerdings besonders von Vorteil, wenn sich die 

zugrunde gelegte Theorie vollkommen auf das zu untersuchende Steuerungsmittel (Recht) und 

dessen Stärken und Schwächen fokussieren kann, um am Ende ein Ergebnis über die Steue-

rungsfähigkeit des Rechts zu erhalten. Die Akteur:innen sind zwar bei der Eingrenzung des 

Untersuchungsbereichs von Relevanz, allerdings für den intendierten Lösungsbeitrag zur Opti-

mierung der Steuerungsfähigkeit von Recht nur von untergeordneter Bedeutung.302 Daneben 

weisen die bislang eher erfolglosen Verbesserungsversuche darauf hin, dass eventuell andere 

kreative Wege zur Steuerung von Migration gefunden werden müssen, die aufgrund der Offen-

heit des Governance-Begriffs von den Governance-Theorien besser berücksichtigt werden kön-

nen. Hinzu kommt, dass die Governance-Theorien Steuerung ebenfalls problemorientiert be-

schreiben und diese zu optimieren versuchen.303 

Aus der Problemorientiertheit der Analyse und der Tatsächlichkeit der zu lösenden Probleme 

ergibt sich demnach, dass die Verwendung der Governance-Theorien für einen Lösungsvor-

schlag bestimmte Vorteile gegenüber dem Ansatz der strukturellen Koppelung bereithält. Aus 

diesem Grund sollen die Governance-Theorien als Grundlage für die Untersuchung der Steue-

rungsfähigkeit herangezogen werden. 

 
300 Kapitel 1. 
301 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 61. 
302 Vgl. Kapitel 1. 
303 Mayntz, Von der Steuerungstheorie zur Global Governance, 43, 55. 
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9. Anwendung der Governance-Theorien in der Problemlage 

Nachdem herausgearbeitet wurde, dass die Governance-Theorien inhaltlich verschiedene Vo-

raussetzungen bereithalten, sodass sie auch für den Bereich der Problemlage einem Lösungs-

vorschlag zugrunde gelegt werden könnten, muss in einem nächsten Schritt dargelegt werden, 

wie die Governance-Theorien zur Problemlösung herangezogen werden können. 

a. Nutzung nach rechtswissenschaftlichen Vorgaben 

Zu analysieren ist daher in einem ersten Schritt, inwiefern die Rechtswissenschaft Vorschläge 

bereithält, wie die Governance-Theorien für rechtliche Fragen nutzbar gemacht werden könn-

ten. In Betracht kommt die Übertragung durch den Begriff der Regelungsstruktur.304 Rege-

lungsstrukturen können als „rechtswissenschaftliches Begriffsäquivalent“ zu den bereits er-

wähnten Governance-Strukturen aufgefasst werden und umfassen beispielsweise Hierarchie, 

Markt und Netzwerke.305 

Durch den Begriff der Regelungsstrukturen ist es möglich, sich auf die Steuerungsmittel zu 

konzentrieren, die allerdings von den einbezogenen Akteur:innen gestaltet werden müssen, 

weshalb durch diese Kombination die Kritik der „neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ mit 

den Vorzügen der Governance-Theorien verbunden werden kann.306 Im Ergebnis können unter 

dem Begriff Regelungsstruktur auch rechtliche Steuerungsmittel zusammengefasst und analy-

siert werden.307 Mithilfe des Begriffs der Regelungsstruktur können Sozialwissenschaften und 

Rechtswissenschaft miteinander verbunden werden, sodass die Überlegungen der Governance-

Theorien für die Rechtswissenschaft besser angewandt werden können.308 Durch Recht in Re-

gelungsstrukturen können Governance-Strukturen bereitgestellt werden, die gesellschaftliche 

 
304 Hoffmann-Riem, Austrian Law Journal 2014, 3, 7f; Schuppert, Governance und Rechtsetzung, S. 101-104; 
Schuppert/Wahl, Archiv des öffentlichen Rechts 133 (2008), 79, 103; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als ver-
waltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, 173, 175; Trute/Kühlers/Pilniok, Rechtswissenschaftliche Per-
spektiven, 240, 245; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 61. 
305 Franzius, Governance und Regelungsstruktur, S. 4; Hoffmann-Riem, Austrian Law Journal 2014, 3, 7f; Ma-
yntz/Scharpf, Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, 9, 16; Schuppert, Governance und Recht-
setzung, S. 104; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, 
173, 174; Veljanovski, Strategic use of regulation, 87, 94ff. 
306 Franzius, Governance und Regelungsstruktur, S. 11; Schuppert/Wahl, Archiv des öffentlichen Rechts 133 
(2008), 79, 100f; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, 
173, 177; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, 1, 61. 
307 Franzius, Governance und Regelungsstruktur, S. 13f; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als verwaltungs-
rechtswissenschaftliches Analysekonzept, 173, 175. 
308 Franzius, Governance und Regelungsstruktur, S. 14; Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdis-
ziplinen, 371, 373; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, 
173, 175. 
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Steuerung unter der Prämisse des gesetzlichen Regelungswillens entfalten könnten.309 So 

könnte Recht dazu verwendet werden Steuerung nach den Governance-Theorien anzustoßen.310 

Zu diesem Zweck bedarf es der konkreten Definition von rechtlichen Regelungsstrukturen, die 

zu einer verbesserten Steuerung etabliert werden müssten.311 Konkret könnten rechtliche Rege-

lungsstrukturen durch Handlungsnormen, Regeln und Prinzipien, aber auch Zweckprogramme 

durchgesetzt werden.312 Dadurch wird es möglich, rechtliche Steuerungsvorhaben in Form der 

Regelungsstrukturen auf ihre Steuerungsfähigkeit hin zu analysieren.313 Diese Fokussierung der 

Regelungsstrukturen (Governance-Strukturen) für die Steuerung könnte auch für die vorlie-

gende Untersuchung vorteilhaft sein.314 

So wurde bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass es für die Untersuchung einer Fokussie-

rung auf das Recht als Steuerungsmittel bedarf. Um Steuerung im Bereich der Problemlage 

beschreiben und analysieren zu können, bedarf es der Erkenntnisse der Governance-Theorien. 

Die Übertragung des Begriffs der Regelungsstruktur ermöglicht es, die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen und die Erkenntnisse der Governance-Theorien zu berücksichtigen, indem Rege-

lungsstrukturen als rechtlicher Steuerungsanstoß verstanden werden. Solche Regelungsstruktu-

ren könnten im Bereich der Problemlage dazu verwendet werden, die Steuerung von Migration 

durch Recht konkret zu analysieren und zu verbessern.315 Die Definition der Regelungsstruktur 

kann eine Brücke von den Governance-Theorien zu einer Untersuchung der Steuerungsfähig-

keit des Rechts nach den Governance-Voraussetzungen schlagen.316 Die Governance-Theorien 

können vor allem als problemorientiertes Analysewerkzeug für das Recht innerhalb der Prob-

lemlage dienen.317 

 
309 Franzius, Governance und Regelungsstruktur, 19, 28; Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschafts-
disziplinen, 371, 384f; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekon-
zept, 173, 178. 
310 Franzius, Governance und Regelungsstruktur, S. 20; Hoffmann-Riem, Austrian Law Journal 2014, 3, 4f; Möl-
lers, Methoden, 123, 159f; Willke, Kontextsteuerung durch Recht? Zur Steuerungsfunktion des Rechts in poly-
zentrischer Gesellschaft, 3, 11. 
311 Hoffmann-Riem, Austrian Law Journal 2014, 3, 8; Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdiszip-
linen, 371, 386; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, 
173, 179f; Veljanovski, Strategic use of regulation, 87, 99; Willke, Kontextsteuerung durch Recht? Zur Steuerungs-
funktion des Rechts in polyzentrischer Gesellschaft, 3. 
312 Franzius, Modalitäten und Wirkungsfaktoren der Steuerung durch Recht, 179, 182ff; Hoffmann-Riem, Juristen 
Zeitung 62 (2007), 645, 650; Hoffmann-Riem, Austrian Law Journal 2014, 3, 9f; Trute/Kühlers/Pilniok, Rechts-
wissenschaftliche Perspektiven, 240, 245; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance als verwaltungsrechtswissenschaft-
liches Analysekonzept, 173, 178. 
313 Hoffmann-Riem, Austrian Law Journal 2014, 3, 6; Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdiszip-
linen, 371, 388f. 
314 Franzius, Governance und Regelungsstruktur, S. 17. 
315 Hoffmann-Riem, Austrian Law Journal 2014, 3, 6. 
316 Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdisziplinen, 371, 373; Trute/Kühlers/Pilniok, Governance 
als verwaltungsrechtswissenschaftliches Analysekonzept, 173, 174. 
317 Hoffmann-Riem, Juristen Zeitung 62 (2007), 645, 650; Hoffmann-Riem, Austrian Law Journal 2014, 3, 17; 
Schuppert/Wahl, Archiv des öffentlichen Rechts 133 (2008), 79, 104. 
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b. Nutzung im Migrationsrecht 

Zunächst muss dargelegt werden, inwiefern die Governance-Theorien gleichermaßen für das 

Migrationsrecht fruchtbar gemacht werden können und ob bereits Ansatzpunkte bestehen, die 

eine Verknüpfung mit dem Migrationsrecht ermöglichen. Für den Bereich des Migrationsrechts 

gilt zunächst das Gleiche wie für andere Bereiche des Rechts, dass es eher hierarchisch an Ak-

teur:innen orientiert, zu steuern versucht.318 Die Etablierung von Governance-Strukturen, bei-

spielsweise durch Kooperation mit Drittstaaten, steht in zögerlichen Anfängen.319 Dies liegt 

unter anderem an verschiedenen Problemen, wie z. B. die Frage der Souveränität von Staaten 

oder der Kooperationsmöglichkeiten, die im Bereich des Migrationsrechts besonders proble-

matisch sein kann.320 Dennoch ist auch im Migrationsrecht ein Wandel zu mehr Kooperation 

auszumachen.321 Diese Entwicklung, die vor allem auf internationaler Ebene angestoßen wurde, 

wird nicht zuletzt in Mobilitätspartnerschaften deutlich.322 Auch wenn die Ergebnisse dieser 

Kooperationen nicht die größte Effektivität aufweisen, so verdeutlichen diese eine grundsätzli-

che, wenn auch zögerliche Offenheit gegenüber Governance-Grundsätzen.323 Zusammenfas-

send ist das Migrationsrecht wohl nicht Vorreiterin für die Etablierung von Governance-Struk-

turen, steht diesem Wandel aber nicht ablehnend gegenüber.324 

Für die Begutachtung bedeutet dies, dass zwar nicht auf eine hohe Anzahl von Vorbildern für 

Governance-Strukturen im Migrationsrecht zurückgegriffen werden kann, das Migrationsrecht 

sich den Governance-Theorien aber auch nicht vollständig verschließt, was die vorliegende Un-

tersuchung möglich macht. Daneben verdeutlichen diese Anfänge eine weiter bestehende Leer-

stelle von Governance-Forschung im Bereich des Migrationsrechts, zu deren Schließung die 

vorliegende Untersuchung einen Beitrag zu leisten versucht. 

 
318 Thym, Towards International Migration Governance? The European Contribution, 289, 290ff. 
319 Betts, The global governance of migration and the role of trans-regionalism, 23, 25; Vgl. Ferris/Donato, Refu-
gees, migration and global governance; Hunger/Rother, Internationale Migrationspolitik, S. 274; Köhler, What 
government networks do in the field of migration: an analysis of selected Regional Consultative Processes, 67; 
Kunz/Lavenex/Panizzon, Introduction: Governance through partnerships in international migration, 1; Vgl. 
McGregor, A history of global migration governance. 
320 Betts, Global migration governance, S. 2; Hunger/Rother, Internationale Migrationspolitik, S. 271; Kunz/Lav-
enex/Panizzon, Introduction: Governance through partnerships in international migration, 1, 2f; Thym, Towards 
International Migration Governance? The European Contribution, 289, 301f. 
321 Köhler, What government networks do in the field of migration: an analysis of selected Regional Consultative 
Processes, 67; Kunz/Lavenex/Panizzon, Introduction: Governance through partnerships in international migration, 
1, 6ff; Thym, Towards International Migration Governance? The European Contribution, 289, 293ff. 
322 Betts, The global governance of migration and the role of trans-regionalism, 23, 35; Carrera/Hernandez i Sa-
grera, Mobility Partnerships, 97; Hunger/Rother, Internationale Migrationspolitik, S. 271ff; Lavenex/Stucky, 'Part-
nering' for migration in EU external relations, 116; Thym, Towards International Migration Governance? The Eu-
ropean Contribution, 289, 293. 
323 Vgl. Kunz/Lavenex/Panizzon (Hrsg.), Multilayered migration governance; Thym, Towards International Migra-
tion Governance? The European Contribution, 289, 298f. 
324 Betts, Global migration governance, S. 1ff; Kunz/Lavenex/Panizzon, Introduction: Governance through part-
nerships in international migration, 1; McGregor, A history of global migration governance. 
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c. Nutzung nach sozialwissenschaftlichen Vorgaben 

Fraglich ist auch, ob sich aus dem Bereich der Sozialwissenschaften Vorgaben für eine Nutzung 

der Governance-Theorien grundsätzlich oder für die Rechtswissenschaften ergeben. Dies hängt 

vor allem von dem Umstand ab, ob die Governance-Theorien als Theorie großer, mittlerer oder 

geringer Reichweite verstanden werden muss.325 

Theorien großer Reichweite sind abstrakt formuliert und versuchen hyperkomplexe Sachver-

halte abschließend zu beschreiben (bspw. Systemtheorie).326 Solche Theorien müssen unwei-

gerlich empirisch konkretisiert werden, um sie auf einen Sachverhalt anwenden zu können, da 

sie grundsätzlich nur einen analytischen Rahmen für diese Sachverhalte bieten.327 Dies bedeu-

tet, dass die Voraussetzungen der Theorien meist erst durch Konkretisierung und Fokussierung 

durch aus der Theorie abgeleiteten Modellierungen für spezielle Probleme anwendbar gemacht 

werden müssen. Theorien mittlerer Reichweite sind demgegenüber spezialisierter auf einen um-

grenzten Bereich von Sachverhalten und versuchen diese zu beschreiben (bspw. Korporatis-

mustheorie).328 Diese Theorien müssen allerdings Realitätsannahmen treffen, die oft nur unter 

bestimmten Rahmenbedingungen vorliegen.329 Übrig bleiben Theorien geringer Reichweite, 

die so sehr auf tatsächliche Sachverhalte beschränkt sind, dass sie zwar diese Sachverhalte kon-

kret beschreiben können, die Komplexität der Realität allerdings unberücksichtigt bleibt (bspw. 

die Theorie der Anspruchsspirale im deutschen Gesundheitswesen).330 

Je nach Theorietyp unterscheidet sich demnach, wie mit dieser Theorie umgegangen werden 

kann. Fraglich ist, wie die Governance-Theorien zu kategorisieren sind. Sicher ist, dass es sich 

nicht um Theorien von geringer Reichweite handelt, da die Governance-Theorien grundsätzlich 

Fachübergreifen in jeglichen Steuerungsbereichen angewendet werden könnte. Zu klären ist 

deshalb, ob die Governance-Theorien eine Theorie weiter oder mittlerer Reichweite darstellt. 

Für eine mittlere Reichweite könnte die teilweise starke Konzentration auf die Frage der Steu-

erung sprechen, die in den Governance-Theorien angelegt ist. Es handelt sich bei den Gover-

nance-Theorien immer noch um eine Art Steuerungstheorie, die einen bestimmten Bereich 

 
325 Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 12f; Vgl. Tent/Ziegler, A course in 
model theory. 
326 Gaiser, Das Potential und Design von Universaltheorien, S. 129; Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Di-
mensionen und Fragestellungen, 11f; Troitzsch, Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften, 
S. 136. 
327 Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 12. 
328 Merton, Social theory and social structure; Zur Kritik an dem Begriff: Schmid, Berliner Journal für Soziologie 
20 (2010), 383; Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 13. 
329 Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 13. 
330 Vgl. Gildemeister, Doing Gender: eine mikrotheoretische Annäherung an die Kategorie Geschlecht, 409; Vgl. 
Knapp, Kaufentscheidungen — Ihre „Erklärung“ in Mikrotheorie und Marketing, 131; Schubert/Bandelow, Poli-
tikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 12f. 



69 
 

gesellschaftlichen Handelns abbilden soll. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass das be-

sondere Merkmal der Governance-Theorien ist, Steuerung durch unterschiedlichste Mittel und 

Akteur:innen berücksichtigen zu können. Wie bereits dargelegt ist gerade der Bereich der mög-

lichen Steuerungsmittel sehr weit gefasst und unterliegt kaum Einschränkungen.331 Auch im 

Vergleich zur Korporatismustheorie, die als Theorie mittlerer Reichweite gilt und sich nur auf 

gesellschaftliche Teilhabe an politischen Prozessen fokussiert, wirken die Governance-Theo-

rien viel weiter angelegt.332 So ist der Korporatismus neben anderen Steuerungsmitteln sogar 

Teil der Governance-Theorien. Ergänzend zu dieser Abgrenzung ist ein Beispiel für Theorien 

weiter Reichweite die Systemtheorie, die ebenfalls bereits als Steuerungstheorie vorgestellt 

wurde und die deshalb in eine ähnliche Kategorie der Reichweiten fallen dürfte wie die Gover-

nance-Theorien, da beide Steuerung umfassend beschreiben wollen.333 Zudem lassen sich die 

Governance-Theorien weder zeitlich noch geografisch eingrenzen, sondern sie gelten umfas-

send, was auch die Ansätze der Global-Governance zeigen.334 Zusammenfassend lässt sich da-

her sagen, dass die Governance-Theorien in ihrem Wirkungs- und Definitionsumfang eine sol-

che Reichweite aufweisen, dass sie als Theorie großer Reichweite verstanden werden müssen. 

Die Governance-Theorien stellen aufgrund dessen vor allem einen analytischen Rahmen 

dar, der Steuerung von Gesellschaft so genau wie möglich beschreiben soll.335 Daraus ergeben 

sich allerdings Schwierigkeiten für die Anwendung auf konkrete Sachverhalte. So besteht im 

Bereich von Theorien mit großer Reichweite das grundsätzliche Problem der Abkoppelung von 

Theorie und Praxis, da aufgrund der Komplexität der Theorien die Einzelbestandteile der Rea-

lität nicht mehr untersucht werden können.336 Durch diese abstrakte Weite und fehlende Be-

weisbarkeit bleiben bestimmte Bereiche der Theorie in der praktischen Anwendung „unausge-

füllt“.337 Theorien weiter Reichweite sind deshalb grundsätzlich nicht auf zu lösende Probleme 

anwendbar, sofern die Leerstellen nicht durch konkrete empirische Zusammenhänge und An-

nahmen behoben werden können.338 Fraglich ist deshalb, wie diese Lücken gefüllt werden kön-

nen, um Anwendbarkeit herzustellen. 

 
331 Kapitel 2, III, 7, a. 
332 Zur Einordnung: Bundeszentrale für Politische Bildung, Korporatismus, https://www.bpb.de/nachschlagen/le-
xika/politiklexikon/17752/korporatismus. 
333 Gaiser, Das Potential und Design von Universaltheorien. 
334 Reder, Global governance, S. 235ff. 
335 Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 11; Troitzsch, Modellbildung und 
Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 136. 
336 Anhalt, Komplexität der Erziehung, S. 170; Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Frage-
stellungen, 11. 
337 Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 12; Troitzsch, Modellbildung und 
Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 136. 
338 Clarke/Primo, A model discipline, S. 69; Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestel-
lungen, 12; Troitzsch, Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 136f. 
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Dafür kommt eine Modellerstellung aus der Theorie in Betracht.339 Modelle vereinen drei 

Merkmale (Abbildungsmerkmal, Verkürzungsmerkmal und pragmatisches Merkmal), wodurch 

sie die Abstraktheit von Theorien durch Annahmen und gezielte Empirie konkretisieren und 

eine analytische Anwendbarkeit für präzise Probleme schaffen.340 Modelle sind vereinfachte 

Abbildungen der Realität.341 Dies bedeutet, dass Modelle sowohl dazu in der Lage sind sich auf 

zu erforschende Aspekte bestehender Probleme, als auch auf das dafür erforderliche theoreti-

sche Fundament zu fokussieren, um spezielle Forschungsfragen wie die Steuerungsfähigkeit 

von Normen zu untersuchen. Für den Bereich der Untersuchung durch die Governance-Theo-

rien würde dies bedeuten, dass die Governance-Theorien nicht direkt angewendet werden kön-

nen, sondern ein Modell für den konkreten Sachverhalt entwickelt werden müsste, da nur so 

die eingangs beschriebene Problemlage zu analysieren ist.342 Diese Modellierung wird dabei so 

aus den Governance-Theorien erarbeitet, dass sie die essenziellen Vorgaben der Theorien be-

inhaltet und sich gleichzeitig auf die Steuerungsproblematik fokussieren kann. Ein Modell aus 

den Governance-Theorien bietet demnach die Möglichkeit der fokussierten Steuerungsanalyse 

von Normen in der Problemlage. 

IV. Modellanalyse 

Nachdem festgestellt wurde, dass es für eine Untersuchung der Steuerung des Migrationsrechts 

in der dargelegten Problemlage eines aus den Governance-Theorien abgeleiteten Modells be-

darf, soll im Folgenden zuerst festgelegt werden, welche abstrakten Voraussetzungen das Mo-

dell aufweisen muss, um einen Lösungsbeitrag für die eingangs definierte Problemlage leisten 

zu können. Danach muss untersucht werden, wie ein solches Modell erarbeitet oder übertragen 

werden könnte. Im Anschluss daran kann dargelegt werden, wie das Modell konkret anzuwen-

den ist. 

1. Voraussetzungen 

Bevor ein anzuwendendes Modell gewählt werden kann, müssen abstrakt Voraussetzungen 

festgelegt werden, die das Modell für die vorliegende Untersuchung beinhalten sollte. Grund-

sätzlich sind alle Modelle wie aufgezeigt dazu in der Lage, reale Komplexität zu reduzieren und 

 
339 Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 9; Troitzsch, Modellbildung und 
Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 142f. 
340 Anhalt, Komplexität der Erziehung, S. 169; Clarke/Primo, A model discipline, S. 69; Stachowiak, Allgemeine 
Modelltheorie, S. 131ff; Troitzsch, Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften, S. 137. 
341 Anhalt, Komplexität der Erziehung, S. 171. 
342 Vgl. Anhalt, Komplexität der Erziehung, S. 172. 
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sich auf einen zu untersuchenden Teil zu fokussieren.343 Dies ist auch für die vorliegende Un-

tersuchung sehr nützlich, da in der Problemlage Komponenten bestehen, die unbekannte Vari-

ablen344 beinhalten könnten und die Problemlage selbst so komplex und unübersichtlich ist, 

dass sie als Ganzes nicht zu analysieren ist.345 Diese Komplexität, die von den Governance-

Theorien gespiegelt wird, kann durch ein Modell herabgesetzt werden. Die Wahl eines Modells 

wird die Problemlage demnach für die rechtswissenschaftliche Arbeit beherrschbar und analy-

sierbar machen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Modell insofern allgemeingültig sein sollte, als es sich 

nicht auf vollkommen fremde Politik- oder Rechtsbereiche fokussiert, die eventuell mit dem 

Migrationsrecht nur schwer zu vergleichen wären. Daneben muss das Modell aber auch fähig 

sein, sich nicht nur auf Steuerung gemäß den Governance-Theorien zu konzentrieren, sondern 

vor allem einen Fokus auf Steuerung durch Recht legen zu können. Das Recht einschließlich 

dessen Steuerungskraft muss durch das Modell beschrieben werden können und es darf sich 

nicht um ein Modell handeln, welches nur den engen Governance-Begriff abbildet. 

Zudem entspringt die gesamte Begutachtung der Aufgabe eine Problemlösung für die eingangs 

beschriebene tatsächliche Problemlage zu gestalten. Fokus der gesamten Untersuchung ist das 

konkrete Problem. Daraus folgt, dass es für die Lösung eines Modells bedarf, das wiederum 

ebenso problemorientiert arbeitet, als Ziel ebenfalls die Problemlösung von Steuerungsproble-

men definiert und deshalb nicht nur ein bloß beschreibendes Modell zur Steuerung darstellt. 

Daraus ergeben sich vier Grundvoraussetzungen für die Auswahl eines Analysemodells: 

 Das Modell muss die Komplexität der Problemlage so weit herabsetzen, dass diese im Rah-

men einer rechtswissenschaftlichen Untersuchung gelöst oder verbessert werden kann. 

 Das Modell muss allgemein formuliert sein und soll sich nicht auf bestimmte Rechtsberei-

che beziehen. 

 Das Modell muss sich auf einen rechtlichen Zugriff und demnach Recht als Steuerungsmit-

tel fokussieren können. 

 Das Modell muss problemorientiert angewendet werden können. 

  

 
343 Kapitel 2, III, 9, d. 
344 Wie gezeigt die Zusammenhänge von Migrationsursachen, Klima, Wetter etc. die so individuell sind, dass sie 
in dieser Untersuchung nicht alle berücksichtigt werden könnten. 
345 Anhalt, Komplexität der Erziehung, S. 172; Stachowiak, Allgemeine Modelltheorie, S. 131ff. 
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2. Auswahl 

Für die vorliegende Untersuchung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Modell zur 

Problemlösung herangezogen werden könnte. Einerseits könnte ein eigenes Modell mit ange-

messenen Vorgaben aus den Governance-Theorien entwickelt werden. Andererseits ist es auch 

möglich, auf schon vorliegende Modelle zurückzugreifen, wenn sie die genannten Vorausset-

zungen erfüllen. 

So leitet Glohr beispielsweise ein Modell aus den Governance-Theorien ab, dass Steuerung von 

IT-Organisationen beschreiben und analysieren soll.346 Dieses ist allerdings explizit auf den IT-

Bereich zugeschnitten und nicht allgemein formuliert. Eine Anwendung auf das Migrations-

recht wäre demnach eher schwer. Dieses Problem liegt ebenfalls bei Pfaffenzeller vor, der 

Governance in einem unternehmerischen Kontext in Bezug auf Non-Profit-Organisationen be-

handelt.347 Und auch für den Bildungsbereich bestehen verschiedene Modellgrundlagen.348 

Diese Beispiele zeigen, dass Modelle nach ihrem Zweck oft direkt auf konkrete Sachverhalte 

angewendet werden, weshalb sie speziell für diese entwickelt wurden. Dies ist allerdings für 

die vorliegende Untersuchung problematisch, weil so ein Modell aus einem fachfremden Gebiet 

auf das Migrationsrecht angewendet werden würde.349 

Anders ist es aber im Fall des New-Governance-Ansatzes von Dose,350 der ebenfalls die Prob-

lematik der Steuerungstheorien erkennt, dass Steuerung nur in eingeschränktem Maß überhaupt 

beschrieben werden kann.351 Aus diesem Grund sieht er das Erfordernis, einen allgemeingülti-

gen Ansatz zu erarbeiten, der Steuerung effektiv beschreiben kann.352 Sein Ansatz ist nicht auf 

konkrete tatsächliche Sachverhalte bezogen, sondern versucht, um Allgemeingültigkeit herzu-

stellen, unterschiedliche Aspekte einzubeziehen.353 Daraus ergibt sich ein allgemeiner Ansatz, 

dessen es in der vorliegender Untersuchung bedarf.354 

Dose teilt seine Arbeit in verschiedene Schritte der Steuerungsuntersuchung ein, indem er in 

einem ersten Anwendungsschritt zu analysieren vorsieht, ob gesellschaftliche Probleme vorlie-

gen, die Steuerungsdefizite auslösen können.355 Ausgehend von den festgestellten steuerungs-

defizitauslösenden Problemen ordnet er diesen Steuerungsinstrumente zu, die nach einer 

 
346 Vgl. Glohr, Governance-Modelle, 87. 
347 Vgl. Pfaffenzeller, Die Governance von Nonprofit-Organisationen. Ein institutionenökonomischer Ansatz. 
348 Vgl. Schrader et. al. (Hrsg.), Governance von Bildung im Wandel. 
349 Kapitel 2, IV, 1. 
350 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung. 
351 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 18; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 75. 
352 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 19ff. 
353 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 23. 
354 Kapitel 2, IV, 1. 
355 Dose, Problemorientierte politische Steuerung, 315, 317; Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 
S. 24. 
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umfassenden Analyse besonders geeignet für die Lösung dieser Probleme sein werden.356 Diese 

Steuerungsinstrumente werden genau kategorisiert und beschrieben, da auch eine effektive An-

wendung dieser Steuerungsinstrumente gewährleistet werden muss.357 Dose vereinfacht den 

Steuerungsprozess also, indem er Steuerungsinstrumente von den jeweiligen Problemen abhän-

gig macht.358 Ausgangspunkt sind immer die gesellschaftlichen Probleme, die gelöst werden 

sollen.359 Der Autor erfüllt damit zwei weitere der eingangs genannten Voraussetzungen.360 Auf 

der einen Seite reduziert er die Untersuchung der Steuerungsfähigkeit auf wenige Anwendungs-

schritte, was die Komplexität herabsetzt und deshalb eine Problemanalyse ermöglicht. Auf der 

anderen Seite ist es Ziel der Arbeit, gesellschaftliche Probleme zu lösen, und Dose arbeitet 

durchgehend problemorientiert mit der gesellschaftlichen Problematik als Ausgangspunkt. Au-

ßerdem sind die Steuerungsinstrumente, welche Dose in seiner Arbeit analysiert, grundsätzlich 

durch Recht anwendbar und der gesamte Ansatz konzentriert sich auf den verbesserten Einsatz 

dieser Steuerungsinstrumente, weshalb die letzte Voraussetzung für ein anzuwendendes Mo-

dell, die Möglichkeit der Konzentration auf Recht, ebenfalls gegeben ist. Dieser Ansatz würde 

deshalb die Voraussetzungen – Komplexitätsherabsetzung, allgemeine Formulierung, Fokus-

sierung des Rechts und Problemorientierung – erfüllen. 

Problematisch könnte sein, dass Dose selbst nicht von Modell, sondern Ansatz spricht. Dem 

kann zwar entgegengehalten werden, dass die Begriffe von Theorie, Modell und Ansatz oft 

nicht stringent benutzt werden und es deshalb nicht allein auf die Begrifflichkeit ankommt, 

sondern auf die tatsächlichen Gegebenheiten.361 Dennoch bedeutet dies für die stringente Ver-

wendung der Begrifflichkeiten in dieser Untersuchung, dass zuerst überprüft werden muss, ob 

es sich bei Doses Arbeit um ein Modell unter der hier genannten Definition handelt. Wie bereits 

dargelegt, sind die allgemeinen Merkmale von Modellen Abbildung, Verkürzung und Pragma-

tismus.362 Das Abbildungsmerkmal beschreibt, dass Modelle grundsätzlich natürliche oder 

künstliche Originale abbilden.363 Das Modell von Dose bildet die Steuerungsmöglichkeiten von 

Steuerungsinstrumenten und deren Problembezug ab. Es ist demnach ein in der Komplexität 

herabgesetztes Abbild von Steuerung der Gesellschaft. Außerdem erfassen Modelle durch ihr 

 
356 Dose, Problemorientierte politische Steuerung, 315, 325f; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 
S. 24f. 
357 Dose, Trends und Herausforderungen der politischen Steuerungstheorie, 19, 39; Dose, Problemorientierte staat-
liche Steuerung, S. 25; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 85ff. 
358 Dose, Trends und Herausforderungen der politischen Steuerungstheorie, 19, 39; Dose, Problemorientierte staat-
liche Steuerung, S. 25. 
359 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 20. 
360 Vgl. Kapitel 2, IV, 1. 
361 Schubert/Bandelow, Politikfeldanalyse: Dimensionen und Fragestellungen, 7f. 
362 Krcmar, Modellierung, 31; Rophol, Philosophische Rundschau 25 (1978), 133, 135; Stachowiak, Allgemeine 
Modelltheorie, S. 131ff. 
363 Anhalt, Komplexität der Erziehung, S. 178; Stachowiak, Allgemeine Modelltheorie, S. 131. 
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Verkürzungsmerkmal nicht alle Komponenten, die in der Realität bestehen.364 Wie bereits dar-

gelegt verkürzt Doses Darstellung Steuerung auf drei wesentliche Aspekte, die auf einen Prob-

lembezug ausgerichtet sind. Verkürzt werden muss die Realität beispielsweise vor allem durch 

die Annahme, dass effektive Mechanismen zur Steuerung vorliegen (bspw. eine effektive Ver-

waltung) und die Steuerungsmaßnahmen grundsätzlich demokratisch legitimiert sind.365 Der 

Ansatz von Dose arbeitet demnach ebenfalls mit Verkürzungen, um die komplexe Lage zu ana-

lysieren. Pragmatismus als drittes Merkmal beschreibt, dass Modelle ihren Originalen zwar zu-

geordnet werden können, sie sich aber zur Untersuchung bestimmter Bereiche von diesen lösen 

können, um sich auf bestimmte Zeitpunkte, Subjekte oder Operationen (Untersuchungsgegen-

stand) beziehen zu können.366 So liegt es auch bei Dose. Grundlage seiner Arbeit sind Erkennt-

nisse der Governance-Theorien, da er auf diese Bezug nimmt und auch seinen Ansatz als New-

Governance beschreibt.367 Für den Bezug zu den Governance-Theorien spricht auch die Aus-

wahl der Steuerungsinstrumente, die eher auf Kooperation als auf hierarchische Steuerung aus-

gerichtet sind.368 Dennoch ist laut Dose die zentrale Aufgabe die Erstellung eines allgemeinen 

Analysewerkzeugs für die Untersuchung der Steuerungskraft von Instrumenten, weshalb er sich 

teilweise zu Analysezwecken aus dem Bereich der Governance-Theorien entfernt und Policy-

analytische Aspekte einbezieht.369 Er folgt also pragmatisch seinem konkreten Ziel, weshalb 

auch das pragmatische Merkmal der Modelldefinition erfüllt ist. 

Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass es sich bei dem Ansatz von Dose um ein Governance-

Modell mit dem Ursprung in den Governance-Theorien handelt. Besonders vorteilhaft ist die 

Zugrundelegung des Steuerungsbegriffs der Governance-Theorien, der aufgrund seiner Weite 

die rechtswissenschaftlichen Steuerungsbegriffen gemäß § 1 I AufenthG und Art. 79 AEUV 

beinhaltet.370 Es handelt sich um ein Modell, welches die eingangs aufgestellten Voraussetzun-

gen erfüllt. Aus diesem Grund soll das New-Governance-Modell von Dose Grundlage für die 

Untersuchung der Steuerung in der Problemlage sein. 

  

 
364 Anhalt, Komplexität der Erziehung, S. 179; Krcmar, Modellierung, 31; Stachowiak, Allgemeine Modelltheorie, 
S. 132. 
365 Dose, Problemorientierte politische Steuerung, 315, 325; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 21. 
366 Stachowiak, Allgemeine Modelltheorie, S. 132f. 
367 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 422; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung, 78. 
368 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 265ff. 
369 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 135ff; Vgl. Marin, Introduction, 13. 
370 Kapitel 2, II, 2. 
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3. Anwendung in der Rechtswissenschaft 

Obwohl sich das New-Governance-Modell für eine Untersuchung der Problemlage eignet, 

muss vor seiner Anwendung allerdings untersucht werden, in welcher Form solche Modelle aus 

anderen Disziplinen in den Rechtswissenschaften angewendet werden können. Es gibt seitens 

der Rechtswissenschaften keine genauen Regelungen, unter welchen Voraussetzungen inter-

disziplinäres Wissen oder Methodik übertragen werden könnte.371 Einigkeit besteht jedoch da-

rin, dass eine Übertragung von fremder Methodik grundsätzlich schwierig ist, da durch die 

Übertragung und Anpassung Fundamente der Wissenschaftsgebiete (bspw. Rechtswissen-

schaftliche Dogmatik) verschwimmen oder ausgeschlossen werden.372 Dies hätte ungenaue 

oder unbrauchbare wissenschaftliche Ergebnisse zur Folge und würde deshalb auch im Kontrast 

zu dem Ziel besserer Untersuchungsmöglichkeiten durch Methodikadaption stehen. Im Ergeb-

nis müssen deshalb diese Fundamente bei der Übertragung gewahrt und die einzelnen Metho-

diken und Untersuchungen im Kontext sowie der Erkenntnisstand der einzelnen Wissenschafts-

gebiete bzw. -disziplinen berücksichtigt werden.373 

Ein Ansatz, um dieses Konstrukt zwischen Wahrung der Eigenständigkeit der Wissenschafts-

gebiete und gleichzeitiger Verbindung der Methodik zu einer einheitlichen Untersuchung zu 

gewährleisten, könnte die Integration von nicht juristischem Wissen nach dem Vorbild der Kol-

lisionsnormen aus dem Internationalen Privatrecht sein.374 Häufig werden Normen anderer 

Rechtsordnungen durch deutsche Gerichte angewandt, ohne dass sie Bestandteil der deutschen 

Rechtsordnung werden würden.375 Daraus ergibt sich ein Nutzen für die Problemlösung eines 

bestimmten Sachverhalts, ohne dass das Fundament der deutschen Rechtsordnung infrage ge-

stellt werden würde.376 

In dieser Form könnte ebenso das New-Governance-Modell integriert werden. So müssten die 

sozialwissenschaftlichen Zusammenhänge der Untersuchung in ihren einzelnen Stufen weiter 

berücksichtigt werden, um überhaupt Steuerung sozialwissenschaftlich, aber auch als 

 
371 Vgl. Augsberg, Multi-, inter-, transdisziplinär?, 3; Möllers, Vorüberlegungen zu einer Wissenschaftstheorie des 
öffentlichen Rechts, 151; Röhl/Arnauld/Volkmann (Hrsg.), Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode durch In-
ternationalität und Interdisziplinarität. 
372 Augsberg, Multi-, inter-, transdisziplinär?, 3, 16; Möllers, Vorüberlegungen zu einer Wissenschaftstheorie des 
öffentlichen Rechts, 151, 158; Röhl/Arnauld/Volkmann (Hrsg.), Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode durch 
Internationalität und Interdisziplinarität, S. 27. 
373 Augsberg, Multi-, inter-, transdisziplinär?, 3, 15; Möllers, Vorüberlegungen zu einer Wissenschaftstheorie des 
öffentlichen Rechts, 151, 158; Röhl/Arnauld/Volkmann (Hrsg.), Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode durch 
Internationalität und Interdisziplinarität, S. 27. 
374 Augsberg, Multi-, inter-, transdisziplinär?, 3, 25. 
375 Augsberg, Multi-, inter-, transdisziplinär?, 3, 25. 
376 Augsberg, Multi-, inter-, transdisziplinär?, 3, 25; Möllers, Vorüberlegungen zu einer Wissenschaftstheorie des 
öffentlichen Rechts, 151, 172ff; Röhl/Arnauld/Volkmann (Hrsg.), Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode 
durch Internationalität und Interdisziplinarität, S. 16. 
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rechtlichen Zugriff beschreiben zu können. Dies beinhaltet auch, dass die sozialwissenschaftli-

chen Definitionen beispielsweise der kategorisierten gesellschaftlichen Probleme weiterhin im 

sozialwissenschaftlichen Kontext verstanden werden müssten, um eine Untersuchung der Steu-

erungsfähigkeit nach dem Standard des Modells sicherstellen zu können. Dadurch könnten die 

Grenzen der sozialwissenschaftlichen Seite gewahrt werden. Die Grundstruktur des New-

Governance-Modells stellt die „anzuwendende Kollisionsnorm“ aus dem Beispiel des Interna-

tionalen Privatrechts dar. Diese Grundstruktur muss als Mittel zur Problemlösung in die rechts-

wissenschaftliche Problemanalyse integriert bzw. in gewisser Weise subsumiert werden. Dies 

kann auf der einen Seite dadurch geschehen, dass sich der Untersuchungsgegenstand streng am 

Recht, also an konkreten Normen, orientiert, die durch die übertragene Methodik untersucht 

werden sollen. Auf der anderen Seite kann eine Eingliederung dadurch erfolgen, dass gemein-

same Anknüpfungspunkte (wie beim Kollisionsrecht) gefunden werden, um die Verbindung 

zwischen Sozialwissenschaft und Rechtswissenschaft an diesen Punkten herzustellen, sodass 

eine verknüpfte Untersuchung entsteht, ohne dass sich die Wissenschaftsbereiche zu sehr ver-

mischen.377 Dies kann beispielsweise durch rechtswissenschaftliche Regelungsstrukturen ge-

schehen, die durch sozialwissenschaftliche Ergebnisse definiert werden.378 Dadurch entsteht 

eine Untersuchung, in der unterschiedliche Wissenschaftsgebiete Hand in Hand gehen und 

diese dennoch in Synthese und Untersuchung getrennt sind.379 Konkret bedeutet dies, dass die 

Stufen des New-Governance-Modells sozialwissenschaftlich definiert werden, diese allerdings 

zur Analyse von Normen eingesetzt werden und eine Verbindung zwischen Methodik und Un-

tersuchungsgegenstand an Anknüpfungspunkten geschehen soll, die sich aus einer Subsumier-

barkeit zwischen sozialwissenschaftlichem Modell und Rechtswissenschaften ergeben. 

V. Modellanwendung des New-Governance-Modells 

In einem nächsten Schritt wird das New-Governance-Modell auf den Untersuchungsgegenstand 

angewendet werden, um ein Modell für die bestehende Problemlage im Migrationsrecht zu er-

halten. Dazu soll zuerst das New-Governance-Modell genauer vorgestellt werden, um beschrei-

ben zu können, welche konkreten Voraussetzungen es beinhaltet und welche davon auf das 

Migrationsrecht übertragen werden müssen. Dargelegt wird auch, wie die Erkenntnisse aus dem 

Bereich des New-Governance-Modells für das Migrationsrecht nutzbar gemacht werden kön-

nen. Danach sollen diese konkreten Voraussetzungen im Bereich der Problemlage und des 

 
377 Vgl. Augsberg, Multi-, inter-, transdisziplinär?, 3, 16. 
378 Kapitel 2, III, 9, b. 
379 Röhl/Arnauld/Volkmann (Hrsg.), Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode durch Internationalität und Inter-
disziplinarität, S. 16. 
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Untersuchungsgegenstands angewendet werden, was einer Untersuchung von Normen mittels 

des Modells entspricht. Aus dieser Modellanwendung folgen Optimierungsvorschläge für die 

Steuerungsfähigkeit des Untersuchungsgegenstands, welche anschließend der rechtswissen-

schaftlichen Überprüfung unterzogen werden können. 

1. Ziele und Anwendungsvoraussetzungen des New-Governance-Modells 

Das New-Governance-Modell wurde von Dose im Rahmen seiner Habilitationsschrift entwi-

ckelt.380 Ausgangspunkt seiner Überlegungen war, dass trotz des starken Pessimismus, welcher 

die Steuerung von Gesellschaft in den Sozialwissenschaften betraf, eine Steuerung trotzdem 

unbedingt notwendig sei und deshalb neue Wege und Modelle entwickelt werden müssten.381 

Der Autor legt Probleme in der Steuerungsforschung dar, welche dazu führen, dass keines der 

vorliegenden Modelle umfassende und aussagekräftige Ergebnisse im Bereich der Steuerungs-

fähigkeit geben kann.382 Ziel seiner Arbeit ist es daher, ein Modell zu entwickeln, das die be-

stehenden Probleme weitestgehend beseitigt und gleichzeitig ein Tool für die Wissenschaft auf-

gezeigt wird, welches eine „aufgeklärte Steuerung“ möglich macht.383 Als Ergebnis soll das 

Modell die Steuerungsfähigkeit verschiedener Steuerungsversuche bewerten können.384 Zur Er-

stellung dieses Modells verwendet Dose einen weiten Governance-Begriff, welcher die Frage 

nach der Verfassungsmäßigkeit nicht vollkommen ausblendet.385 

Als Ansatzpunkt für die Revision durch Modelle sieht Dose, dass zu wenig Wissen über die 

Wirkungszusammenhänge und Problematiken innerhalb der Gesellschaft bestehen.386 Dieses 

fehlende Wissen führt dazu, dass eine Steuerung der Gesellschaft oft nicht möglich sein kann.387 

Daraus folgt aber auch, dass ein neues Modell problemorientiert gerade diese gesellschaftlichen 

Probleme aufgreifen muss, damit der Problemlösungsansatz im Vordergrund des neuen Mo-

dells stehen kann.388 

 
380 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung. 
381 Dose, Trends und Herausforderungen der politischen Steuerungstheorie, 19; Dose, Problemorientierte staatliche 
Steuerung, S. 17; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 77. 
382 Dose, Trends und Herausforderungen der politischen Steuerungstheorie, 19, 32ff; Dose, Problemorientierte 
staatliche Steuerung, S. 18f; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 77. 
383 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 19ff. 
384 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 125. 
385 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 19ff; Dose, Governance als problemorientierte Steue-
rung., 78. 
386 Dose, Trends und Herausforderungen der politischen Steuerungstheorie, 19, 38; Dose, Problemorientierte staat-
liche Steuerung, S. 135. 
387 Böhret, Folgen; Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 135; Görlitz (Hrsg.), Umweltpolitische 
Steuerung; Landfried, Politikorientierte Folgenforschung; Voigt (Hrsg.), Politik und Recht. 
388 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 135ff; Dose, Governance als problemorientierte Steue-
rung., 80; Scharpf, Handbuch der Verwaltung 1974, 1. 
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Beginnend mit der Frage nach Wirkungszusammenhängen und gesellschaftlichen Probleme 

muss nach Dose in einem ersten Analyseschritt versucht werden, diese Zusammenhänge zu 

identifizieren und zu ordnen.389 Zur Ordnung und Konkretisierung dieser hypothetischen Wir-

kungszusammenhänge verwendet er Kausal-, Interventions- und Aktionshypothesen.390 Ausge-

hend von diesen kann festgelegt werden, welche Wirkungszusammenhänge nach dem Steue-

rungsziel bestehen sollen, welche dann anhand seines Modells auf die Steuerungsfähigkeit hin 

untersucht werden können.391 Diese Hypothesen sollen dabei helfen, den erwarteten Wirkungs-

zusammenhang zwischen der Steuerungshandlung und dem damit verbundenen Zweck darzu-

stellen.392 Die Aufteilung in die drei genannten Hypothesenarten ist notwendig, um die kom-

plizierten Zusammenhänge besser darstellen zu können.393 Nachdem die Hypothesen für den 

Bereich des zu untersuchenden Migrationsrechts formuliert wurden, können sie anhand seines 

Modells getestet werden. 

Neben der Darstellung der Wirkungszusammenhänge, welche bei der Steuerung bestehen sol-

len, ist es genauso relevant, die Probleme, die in der Gesellschaft herrschen, schematisch zu 

untersuchen.394 Dazu zeigt Dose diese gesellschaftlichen Probleme, welche die Steuerungsde-

fizite explizit auslösen können systematisch auf und bezieht diese in den Hypothesentest ein.395 

Für die vorliegende Arbeit müssten demnach die gesellschaftlichen Probleme anhand 

des Untersuchungsgegenstandes, welche die Steuerungsdefizite auslösen, untersucht werden. 

Dies bedeutet konkret, dass für die vorliegende Untersuchung die systematisierten Probleme 

des Modells in Normen sichtbar gemacht werden müssen. Dies kann dadurch gelingen, dass 

durch den vorgeschlagenen Zweischritt aus dem Internationalen Privatrecht zuerst die systema-

tisierten gesellschaftlichen Probleme des New-Governance-Modells nach diesen definiert wer-

den. Im Anschluss muss in einer Art Subsumtion (durch empirische Forschung) untersucht und 

dargelegt werden, inwiefern die Probleme aus dem sachfremden Modell im rechtlichen Unter-

suchungsgegenstand vorliegen. Erst nach dieser Analyse der Probleme kann nach Doses Modell 

in einem nächsten Schritt untersucht werden, welche Steuerungsinstrumente (Governance-

 
389 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 135. 
390 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 23; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 
81ff; Vgl. Rossi/Lipsey/Henry, Evaluation; Wright, Quantitative methods and statistics. 
391 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 23; Wright, Quantitative methods and statistics. 
392 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 125ff. 
393 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 125ff; Vgl. Rossi/Lipsey/Henry, Evaluation; Vgl. Wright, 
Quantitative methods and statistics. 
394 Dose, Problemorientierte politische Steuerung, 315, 317. 
395 Dose, Problemorientierte politische Steuerung, 315, 317; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 
S. 138ff. 
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Strukturen, Regelungsstrukturen) für die identifizierte Problematik angemessen sind, um diese 

zielorientiert zu lösen.396 

Diese Frage, welche Steuerungsinstrumente in welcher gesellschaftlichen Problematik ange-

wendet werden können, untersucht Dose anhand verschiedener Kriterien.397 Sein Ergebnis sind 

Problem- und Instrumentenpärchen, die das gesellschaftliche Problem aufheben können.398 Do-

ses Analyse der Steuerungsfähigkeit hat seine Grundlagen in der Governance-Forschung, wird 

aber von etablierten Analysemethoden der Policy-Forschung ergänzt.399 Dem Modell und der 

Übertragungsmethode des Internationalen Privatrechts folgend, müssen demnach nach der 

Problemanalyse die möglichen Steuerungsinstrumente auch im Recht lokalisiert und eventuell 

angepasst werden. Dazu müssten die Steuerungsinstrumente im jeweiligen Kontext des Modells 

definiert werden (Definition), um im rechtswissenschaftlichen Kontext zu analysieren, ob 

Äquivalente dieser Definitionen im Untersuchungsgegenstand vorliegen (Subsumtion). Im Er-

gebnis können Aussagen über das Vorliegen etwaiger Steuerungsinstrumente im Untersu-

chungsgegenstand getroffen werden. 

Als letzten und ebenfalls entscheidenden Schritt legt Dose für die einzelnen Steuerungsinstru-

mente aber auch Erfolgsfaktoren fest.400 Er kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass die bloße 

Etablierung von Steuerungsinstrumenten nicht genügt.401 Vielmehr müssen diese ebenfalls 

problemorientiert umgesetzt sein, um tatsächliche Probleme, welche die Steuerungsdefizite ver-

ursachen, lösen zu können.402 Bei dieser problemorientierten Etablierung helfen die Erfolgsfak-

toren, die bestimmte Voraussetzungen festlegen, damit ein Steuerungsinstrument in der Praxis 

auch effektiv steuert.403 Für die Modellanwendung bedeutet dies, dass bestehende Steuerungs-

instrumente auch anhand der Erfolgsfaktoren auf ihre Effektivität hin untersucht werden müs-

sen. Konkret müssen die Erfolgsfaktoren so wie die Steuerungsinstrumente im Kontext des 

Modells definiert werden, um dann in den rechtswissenschaftlichen Kontext subsumiert zu wer-

den. 

Dose hat mit dem New-Governance-Modell ein Modell entwickelt, welches gesellschaftlichen 

Problemen ein Steuerungsinstrument zuordnet, welches die Steuerungsfähigkeit 

 
396 Dose, Problemorientierte politische Steuerung, 315, 322ff; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 
S. 135. 
397 Dose, Problemorientierte politische Steuerung, 315, 325ff; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 
S. 241ff. 
398 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 409ff. 
399 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 135, 241; Dose, Governance als problemorientierte Steue-
rung., 77. 
400 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 241ff; Vgl. Dose, Governance als problemorientierte Steue-
rung., 77. 
401 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 241. 
402 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 241. 
403 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 433ff. 
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ursachenadäquat verbessern kann.404 Daraus ergibt sich ein Analysetool, welches in der vorlie-

genden Untersuchung angewendet werden kann. Konkret bedeutet dieser Dreischritt des Mo-

dells für die Anwendung mit rechtlichem Bezug, dass die steuerungsdefizitauslösenden Prob-

leme, welche von Dose beschrieben wurden, für die Normen des Untersuchungsgegenstandes 

analysiert werden müssen. Nachdem diese Probleme für die untersuchten Normen herausgear-

beitet wurden, kann analysiert werden, inwiefern ein angemessenes Steuerungsinstrument für 

die Probleme aus Doses Modell bereits im Gesetzestext vorliegt und inwiefern die Erfolgsfak-

toren erfüllt sind oder nicht. Ähnlich wie im Internationalen Privatrecht bedeutet dies, dass die 

Definitionen und die methodische Einbettung im sozialwissenschaftlichen Kontext (fremdes 

Recht) geschehen, während die Subsumtionsleistung durch die Analyse unter den geschaffenen 

Definitionen in der Rechtswissenschaft geschieht. Dadurch ergibt sich unter Wahrung der je-

weiligen wissenschaftlichen Kontexte eine Verknüpfung beider Wissenschaften. 

Abb. 2: Dreischritt des Modells mit rechtswissenschaftlicher Nachvollziehungsebene  

 

2. Übertragungsherausforderungen des New-Governance-Modells 

Die abstrakte Darlegung der Funktionsweise des New-Governance-Modells allein gibt zwar 

Vorgaben für seine Anwendung im rechtswissenschaftlichen Kontext. Allerdings sollte kon-

kreter festgehalten werden, welche Auswirkungen die direkte Modellanwendung auf die rechts-

wissenschaftliche Diskussion hat und auf welche rechtliche Ebene das Modell nach seiner 

Struktur zugreifen kann. 

 
404 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 84. 

Steuerungsdefizit 
auslösendes Problem

• Analyse vorliegender gesellschaftlicher Probleme im Rahmen des 
rechtlichen Untersuchungsgegenstandes

passendes 
Steuerungsinstrument

• Analyse des Vorliegens der passenden sozialwissenschaftlichen 
Steuerungsintrumente im rechtlichen Untersuchungsgegenstand

Erfolgsfaktor

• Analyse des Vorliegens passender Erfolgsfaktoren im rechtlichen 
Untersuchungsgegenstand



81 
 

Wie dargelegt lässt sich das Modell in Problemanalyse, Instrumentenwahl und Erfolgsfaktoren 

unterteilen. Alle drei Analyseschritte können Hinweise auf die Zugriffsmöglichkeiten des Mo-

dells auf die rechtliche Ebene geben. Auf der Problemebene behandelt das Modell gesellschaft-

liche Steuerungsprobleme wie externe Effekte, Anpassungsmängel oder auch Informations-

mängel.405 Gerade Anpassungsmängel von Migrierenden können sich in ihrer Qualifikation wi-

derspiegeln, die nicht den Migrationspfaden, welche oft hohe Qualifikationen erfordern, ent-

spricht.406 Dieses Beispiel deutet darauf hin, dass das New-Governance-Modell dazu in der 

Lage sein könnte, auf das Thema einer Norm (z. B. Einreisemöglichkeit für Forscher:innen oder 

Einreisemöglichkeit für gering Qualifizierte) zuzugreifen und dies in steuerungswissenschaft-

licher Perspektive zu beleuchten. Daraus könnten sich beispielsweise konkrete Erkenntnisse 

über die in Zukunft benötigten Einreisemöglichkeiten in Form von unterschiedlichen Migrati-

onspfaden ergeben oder auch die Frage beantwortet werden, welche Personengruppen tatsäch-

lich von den geltenden Normen gesteuert werden können. Dennoch ist festzuhalten, dass die 

Problemanalyse für die Frage, auf welcher Ebene das New-Governance-Modell auf das Recht 

zugreifen kann, eher zweitrangig ist. 

Wesentlicher Faktor für die Beantwortung der Frage muss die Modellebene sein, die auch die 

tatsächliche Lösung bereithält. Das Optimierungsmittel im New-Governance-Modell sind aber 

die (an die Probleme angepassten) Steuerungsinstrumente. Nur die implementierten effektiven 

Steuerungsinstrumente können (1) Aussagen über die Steuerungsfähigkeit von Normen treffen 

und (2) die Steuerungsfähigkeit durch einen modellbasierten Einsatz der Steuerungsinstrumente 

in den Normen verbessern. Die Steuerungsinstrumente sind demnach der ausschlaggebende 

Anknüpfungspunkt, der die verschiedenen Ebenen des Modells verbindet und gleichzeitig in 

der Lage ist, Aussagen über die rechtlichen Normen zu treffen. Die (nicht) etablierten Steue-

rungsinstrumente stellen demnach die Verknüpfung zwischen Modell und Rechtswissenschaf-

ten dar, die eine rechtliche Analyse unter Zugrundelegung interdisziplinärer Theorie möglich 

macht. Für die Frage, auf welche Ebene das Modell in rechtlichen Normen zugreifen kann, sind 

demnach die verwendeten Steuerungsinstrumente relevant. 

Bei den Steuerungsinstrumenten des New-Governance- Modells, wie beispielsweise Netzwerk-

bildung, Organisationssteuerungen des Staates oder sozialwissenschaftlich komplexe Informa-

tion fällt auf, dass diese vor allem strukturbildende Ansätze sind.407 Netzwerkbildungen bei-

spielsweise lassen sich im Recht weniger durch das Thema einer Norm widerspiegeln, auf die 

die Problemebene des Modells in Form der Anpassungsmängel noch einen Zugriff hatte. Zwar 

 
405 Kapitel 2, V, 5. 
406 Kapitel 2, V, 5 (5). 
407 Kapitel 2, V, 6. 
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können Netzwerke auch inhaltlich bei der Durchsuchung von Gesetzestexten ausgemacht wer-

den, allerdings betreffen die Steuerungsinstrumente eher eine strukturelle inhaltliche Ebene ei-

ner Norm als die Themenebene. Daher ist festzuhalten, dass das New-Governance-Modell auf-

grund der bestimmten Struktur der Steuerungsinstrumente nicht auf alle inhaltlichen Ebenen 

von Normen, die Bestandteil rechtswissenschaftlicher Diskussionen sind, zugreifen, sondern 

vor allem den strukturellen Inhalt einer Norm in steuerungswissenschaftlicher Perspektive ana-

lysieren kann. Diese Einschränkung auf einen bestimmten inhaltlichen Aspekt von Normen 

verdeutlicht allerdings auch eindrücklich den Verkürzungseffekt von Modellen. 

So schließt die Konzentration auf die strukturelle inhaltliche Ebene unter Ausschluss der The-

menebene wesentliche rechtswissenschaftliche Diskussionen aus.408 Gerade das erwähnte Bei-

spiel, die Problematik der Einreise von gering qualifizierten Migrierenden und die fehlenden 

oder beschränkten Einreisemöglichkeiten für diese geringqualifizierte Personengruppe ist ein 

wichtiger und bereits aufgenommener rechtswissenschaftlicher Diskurs.409 Die Schaffung von 

solchen Einreisemöglichkeiten, die grundsätzlich ein essenzielles Thema der Arbeitskräftege-

winnung ist, aber auch für die Umsteuerungshypothese ein offensichtlicher Ansatzpunkt sein 

kann, muss aufgrund der Steuerungsinstrumente unberücksichtigt bleiben, auch wenn die Prob-

lemanalyse des New-Governance-Modells darauf Zugriff hätte, denn das Modell kann lediglich 

Probleme in diesem Bereich darstellen, aber keine thematischen Lösungsvorschläge bereitstel-

len. Es kann daher sein, dass einfachere Lösungsansätze durch die Verkürzung des Modells 

übersehen werden. 

Zusätzlich erzwingt die Struktur des New-Governance-Modells bei einer rechtswissenschaftli-

chen Analyse die Fokussierung auf einzelne und bestimmte Normen oder Maßnahmen, da für 

jede einzeln die bestehenden Probleme und das Vorliegen etwaiger angemessener Steuerungs-

instrumente untersucht werden muss. Der Aufwand der Modellanwendung schließt deshalb die 

Möglichkeit einer Gesamtanalyse aller bestehenden Steuerungsmaßnahmen im Migrationsrecht 

aus und die Analyse der Steuerungsfähigkeit kann vorliegend nur für einen beschränkten Ab-

schnitt des Migrationsrechts durchgeführt werden. Dieses Vorgehen verkürzt auch die rechts-

wissenschaftliche Analyse, da bestimmte Normen zwar detailliert untersucht werden können, 

praktische Kontexte wie die Anwendung in Behörden, aber auch Kampagnen außerhalb des 

Gesetzes ausgeschlossen werden. Das New-Governance-Modell beschränkt daher in der kon-

kreten Anwendung die Steuerungsuntersuchung auf festgelegte Normen des Untersuchungsge-

genstandes und Ergebnisse können nicht ohne vorherige Problemanalyse auf andere 

 
408 Vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Alternativen zum Asylantrag?. 
409 Vgl. Laczko, Journal for International Migration and Integration 5 (2004), 343 ff.; Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration, Alternativen zum Asylantrag?. 
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Maßnahmen übertragen werden. Das Modell verschließt sich aber natürlich nicht gegen weitere 

Untersuchungen nach dem vorliegenden Vorbild. 

Daneben verkürzen die anzuwendenden Lösungsoptionen in Form der Steuerungsinstrumente 

den rechtwissenschaftlichen Untersuchungsbereich nicht nur in Anbetracht des Untersuchungs-

gegenstandes, sondern auch methodisch. Eine Analyse des Vorliegens von bestimmten Steue-

rungsinstrumenten in zuvor klar definierten Normen wird die rechtswissenschaftliche Analyse 

auf die Untersuchung des Wortlauts der spezifischen Normen beschränken. Zwar können Sys-

tematik und Telos einer Norm insofern von Bedeutung sein, als sie beispielweise die Funktion 

eines eventuell identifizierten Steuerungsinstruments definieren und Aufschluss über die Um-

setzung der Erfolgsfaktoren geben. Allerdings wird für die Untersuchung des Vorliegens von 

Steuerungsinstrumenten der Wortlaut das ausschlaggebende Kriterium darstellen müssen. Ein-

schränkend kann aber festgehalten, werden, dass sich diese Eingrenzung der Auslegungsme-

thodik nur auf die Analyse der Steuerungsinstrumente bezieht. Sobald Steuerungsinstrumente 

im Gesetz verankert sind, dann sind diese für die Auslegung durch die Gesetzesanwender:innen 

vollumfänglich offen. Die Verknüpfung von New-Governance-Modell und Recht ist somit 

zwar durch die Schnittstelle der Steuerungsinstrumente möglich, da Normen dahingehend un-

tersucht werden können, ob in diesen Steuerungsinstrumente für die analysierten gesellschaft-

lichen Steuerungsprobleme vorliegen. Allerdings schlägt das Verkürzungselement, welches 

Modellen zugrunde liegt, auch auf die rechtswissenschaftliche Analyse durch. 

Obwohl die Übertragung des Modells also große Auswirkungen auf die rechtswissenschaftliche 

Analyse haben kann, stehen den Nachteilen aber auch Vorteile gegenüber, die ein weiteres Vor-

gehen mehr als rechtfertigen. Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass das Verkürzungs-

merkmal eines Modells für gewöhnlich durch weitere Forschung so weit wie möglich aufgeho-

ben wird und die Gesamtforschung zu gleichen Gegenständen ein Gesamtbild ohne Verkürzun-

gen formen kann. Darüber hinaus gibt die Konzentration auf die strukturelle inhaltliche Ebene 

im Gegensatz zur Konzentration auf die Themenebene für die vorliegende Untersuchung aber 

auch Stabilität durch Unabhängigkeit. Die Themenebene eines Gesetzes – wie das angeführte 

Beispiel zur Frage der Schaffung von Einreisemöglichkeiten für geringqualifizierte Personen – 

ist in der endgültigen Umsetzungen vor allem eine politische Frage.410 Studien und Vorschläge 

zur Realisierung dieser Vorhaben liegen bereits vor, sodass es nunmehr Aufgabe der politischen 

Akteur:innen ist, diese aufzugreifen und zu realisieren. Die Frage der Beseitigung von Steue-

rungsdefiziten ist aber unabhängig von der Frage, für welche Personengruppe der nationale 

Arbeitsmarkt geöffnet werden soll. Auch unabhängig von der thematischen Ebene bleibt es 

 
410 Vgl. Laczko, Journal for International Migration and Integration 5 (2004), 343 ff. 
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sinnvoll Steuerungsfähigkeit befördernde Gesetze zu erlassen, um eine größtmögliche Effekti-

vität von Recht zu schaffen. Ein von politischen Erwägungen unabhängiger struktureller Zu-

gang bietet demnach die Möglichkeit, Steuerungsdefizite auf einer generellen Ebene zu besei-

tigen. 

Mit dieser Stabilität geht auch ein weiterer Vorteil in Form einer gewissen Allgemeingültigkeit 

einher. Zwar muss jede Norm separat untersucht werden, aber die angewendeten Steuerungs-

instrumente bleiben so abstrakt, dass sie auf alle Normen, Verordnungen oder anderweitige 

Maßnahmen angewendet werden können. Die Verwendung von abstrakten und strukturell wir-

kenden Steuerungsinstrumenten stellt deshalb ein gutes Mittel dar, um unterhalb der themati-

schen Ebene Steuerungsdefizite zu beseitigen. Denn selbst wenn auf thematischer Ebene ver-

sucht werden würde, Steuerungsdefizite zu beseitigen, indem z. B. Einreisemöglichkeiten für 

Geringqualifizierte geschaffen werden würden, könnte die Situation eintreten, dass die Steue-

rungsdefizite auf struktureller Ebene (wie Informationsmängel) auch in diesen neuen Normen 

weiter bestehen. Eine thematische Anpassung ist deshalb kein Garant für eine umfassende Steu-

erung. Erst eine Ergänzung durch die strukturelle inhaltliche Ebene, wie sie das New-Gover-

nance-Modell vorschlägt, kann zu einer umfassenden Herstellung von Steuerungsfähigkeit füh-

ren. Gerade unter dem Aspekt, dass die rechtwissenschaftliche Diskussion vor allem themati-

sche Veränderungen beachtet, kann die vorliegende Anwendung des Modells auf einer struktu-

rell inhaltlichen Ebene eine Forschungslücke schließen, die bis jetzt von den Rechtswissen-

schaften weniger beachtet wurde. Dies ist vor allem deshalb interessant, weil die bloß themati-

sche Analyse von Umlenkungsbemühungen bislang nicht die erwünschten Effekte mit sich 

bringen konnte.411 Eine strukturelle Revision, welche die ursprünglichen Erwägungen unter-

stützt, kann demnach äußerst sinnvoll sein. Das Verkürzungsmerkmal des Modells bietet in der 

vorliegenden Untersuchung den Vorteil, Aspekte der Steuerung von Recht zu analysieren, die 

(1) strukturell, aber unabhängig von thematischen Schwankungen der Rechtsnormen wirken 

können und (2) eine Ergänzung zu den schon begonnenen Überlegungen einer effektiveren 

Steuerung durch Recht darstellen können. Die Untersuchung des Wortlaut der Normen bietet 

in diesem Zusammenhang die logische Fortsetzung dieser Konzentration auf den strukturellen 

Rahmen von Normen und spiegelt so die Vorteile eines Modells auch im rechtswissenschaftli-

chen Untersuchungsabschnitt wider. 

Aber nicht nur aus der sozialwissenschaftlichen Methodik ergeben sich Übertragungsheraus-

forderungen für die vorliegende Untersuchung. Recht ist grundsätzlich im Wandel und durch 

Gesetzesänderungen relativ schnell veränderbar. Dies bedeutet insofern grundsätzliche 

 
411 Vgl. Clemens/Gough, Can Regular Migration Channels reduce irregular Migration?; Laczko, Journal for Inter-
national Migration and Integration 5 (2004), 343. 
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Nachteile für eine sozialwissenschaftliche Analyse, als sich der Untersuchungsgegenstand in 

Form von rechtlichen Normen recht häufig ändern kann. Eine zwischen sozialwissenschaftli-

cher Methodik und rechtswissenschaftlichem Untersuchungsgegenstand erfolgende Forschung 

steht immer vor der Herausforderung, etwaige Veränderungen zu berücksichtigen. Teilweise 

dürfte dies bei besonders gravierenden Gesetzesänderungen, wenn diese auch die strukturelle 

inhaltliche Ebene beeinflussen, nicht mehr möglich sein, da sich die Untersuchung nicht mehr 

auf einen Untersuchungsgegenstand festlegen lässt. Bei kleineren Veränderungen, die im vor-

liegenden Fall auch nicht die strukturell inhaltliche Ebene betreffen sollten, könnte eine Über-

tragung zwar möglich sein, die Unterschiede zwischen neuer und alter Fassung müssen aber 

immer transparent gemacht und auf ihre Übertragbarkeit hin untersucht werden. 

Im Ergebnis ist die Verknüpfung des New-Governance-Modells mit dem rechtswissenschaftli-

chen Diskurs mit einigen Hürden verbunden, deren Überwindung oder Umgehung der umsich-

tigen Anwendung des Modells bedürfen. Dennoch bestehen auch große Vorteile, wie z. B. die 

Unabhängigkeit der Ergebnisse von einem politischen Diskurs, einschließlich ihrer Allgemein-

gültigkeit gegenüber diesem, und die Autonomität vom thematischen Bezug der Normen. Dies 

macht es möglich, einen neuen Aspekt in der Migrationsforschung in den Vordergrund zu stel-

len, indem eine strukturelle inhaltliche Ebene von Normen untersucht wird, die bis jetzt weniger 

in Erscheinung getreten ist. Die Modellanwendung scheint dabei auf den ersten Blick wesent-

liche Aspekte substanzieller rechtswissenschaftlicher Diskurse auszuklammern, füllt dadurch 

aber eine weniger offensichtliche Forschungslücke. 

3. Analysehypothesen 

Im Folgenden müssen die benötigten Analysehypothesen auf das geltende Migrationsrecht 

übertragen werden, um den Untersuchungsgegenstand auf das New-Governance-Modell aus-

zurichten. Die Untersuchung anhand dieser Analysehypothesen dient dabei vor allem dem 

Zweck, eine Aussage über die Steuerungsfähigkeit bestimmter Untersuchungsgegenstände tref-

fen zu können.412 Dose schlägt für die Untersuchung gesellschaftlicher Zusammenhänge vor, 

die Analyse der Steuerungsfähigkeit mithilfe von drei Hypothesen durchzuführen.413 Dieses 

Hypothesenbündel soll aus einer Kausalhypothese, einer Interventionshypothese und einer Ak-

tionshypothese bestehen.414 Diese Hypothesen treffen Aussagen zu unterschiedlichen Aspekten 

der Wirkungszusammenhänge einer Steuerung.415 Da die Gesamtuntersuchung anhand von drei 

 
412 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 125. 
413 Vgl. Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 81ff. 
414 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 81ff. 
415 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 130f. 
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Hypothesen erfolgt, kann im Rahmen eines Hypothesentests später genauer dargelegt werden, 

in welchem Bereich der Wirkungszusammenhänge (Einzelhypothese) Steuerungsproblemati-

ken vorliegen.416 Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die jeweiligen Hypothesen 

grundsätzlich nur falsifiziert oder verifiziert werden können.417 Die Hypothesen können dem-

nach nur einen Zustand darstellen, keinen Veränderungsprozess. 

Für eine nachträgliche Analyse von Steuerungsfähigkeit ist es aber dennoch wichtig, durch die 

Hypothesen nicht nur diesen Ist-Zustand zu analysieren, sondern aus diesem auch Plausibili-

tätsabschätzungen für zukünftige Vorhaben ableiten zu können, damit Fehler nicht wiederholt 

werden.418 Dies ist durch die anschließende rechtswissenschaftliche Analyse gewährleistet. Au-

ßerdem ist es für die Hypothesensetzung und deren Analyse aus der Ex-ante-Perspektive hilf-

reich, wenn der Untersuchungsgegenstand klar definiert wurde, um die Hypothesen so exakt 

wie möglich formulieren zu können, damit die Plausibilität besonders gut untersucht werden 

kann.419 Aus diesem Grund muss zuerst genau definiert werden, welcher Bereich des Migrati-

onsrechts sich als Untersuchungsgegenstand eignet, um die Analysehypothesen genau auf diese 

zuzuschreiben. 

a. Untersuchungsgegenstand 

Da festgestellt wurde, dass zu einer ursachenadäquateren Untersuchung die Analysehypothesen 

so akkurat wie möglich formuliert werden sollten, was durch eine genaue Festlegung des Un-

tersuchungsgegenstandes erleichtert wird, soll nunmehr exakt festgelegt werden, welcher Be-

reich des Migrationsrechts auf seine Steuerungsfähigkeit hin untersucht werden soll. Um einen 

geeigneten rechtlichen Untersuchungsgegenstand herausarbeiten zu können, muss wiederum 

an der Problemlage und dem Steuerungsvorhaben angeknüpft werden. Wie dargelegt, bestehen 

die Eckpfeiler der Problemlage in den unterschiedlichen Interessen und Zielen der beteiligten 

Akteur:innen, welche für eine Lösung in Einklang gebracht werden müssen.420 Es wäre dem-

nach vorteilhaft, wenn Normen untersucht werden würden, die bereits einen Lösungsvorschlag 

für diesen Bereich zu formulieren versuchen.421 Im Vordergrund stehen vor allem die Interessen 

der Migrierenden an einer sicheren und perspektivreichen Migration sowie der 

 
416 Creswell/Creswell, Research design, S. 49; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 130f; Dose, 
Governance als problemorientierte Steuerung., 83. 
417 Vgl. Albert, Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 23 (1992), 1; Vgl. Schreyer, Innovationsmanage-
ment in der Hotellerie, S. 179. 
418 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 130; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung, 81. 
419 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 130; Dose, Governance als problemorientierte Steuerung, 81f. 
420 Kapitel 1. 
421 Kapitel 1, II. 



87 
 

Ordnungsanspruch Deutschlands, da sich diese unmittelbar auf die Problemlage beziehen.422 

Die Steuerung von Migration auf sichere und festgelegte Migrationswege könnte beiden Inte-

ressen entsprechen.423 Ein geeigneter Untersuchungsgegenstand wären demnach Normen, die 

diesen Steuerungsanspruch innehaben. 

Die Normen des Aufenthaltsgesetzes werden durch § 1 I 1 AufenthG insgesamt unter das Ziel 

der Steuerung von Migration gestellt.424 Im Rahmen dieser Steuerung von Migration könnte 

auch grundsätzlich eine Steuerung nach der vorgelegten Problemlage entstehen. Problematisch 

könnte allerdings sein, dass das Aufenthaltsgesetz kein einzelnes Steuerungsziel definiert, son-

dern diese divergieren. So stellt die Steuerung nach der Wortlaut-, Telos- und Systematikaus-

legung des Gesetzes vor allem auch ein Selbstzweck zur Sicherung wirtschaftlicher und gesell-

schaftlicher Aspekte dar. Dennoch ist auch die deutsche Perspektive und deren Interessen Teil 

der eingangs definierten Problemlage. Gerade die Kosten stellen einen finanziellen Faktor dar, 

der aus Steuergeldern erbracht werden muss. Die Lösung der Problemlage ist demnach auch 

Selbstzweck und stimmt somit mit den Steuerungserwartungen des Aufenthaltsgesetzes über-

ein. Aber auch die Interessen der Migrierenden werden zumindest insoweit durch die Steue-

rungserwartungen repräsentiert, als das Aufenthaltsgesetz auch einen Ordnungscharakter auf-

weist, bei dem Migration in sinnvolle Kanäle gelenkt werden soll. Gerade dieser Ordnungscha-

rakter des Steuerungsbegriffs kann theoretisch dem vorgeschlagenen Lösungsansatz zugute-

kommen. Aus diesen Gründen ist festzuhalten, dass die theoretischen Steuerungsvorhaben dem 

Steuerungsanspruch des Aufenthaltsgesetzes nicht nur nicht im Wege stehen, sondern sogar 

übereinstimmende Ansätze beinhalten. Demzufolge könnten sich Normen des Aufenthaltsge-

setzes als Untersuchungsgegenstand anbieten.425 

Fraglich ist, welche Normen des Aufenthaltsgesetzes sich konkret als Untersuchungsgegen-

stand anbieten würden. Das Aufenthaltsgesetz ist grob zu unterteilen in die Abschnitte der le-

galen Migration (§§ 16-21, 27-38a AufenthG), die eine Migration regeln, bei der der Aufent-

haltstitel schon im Ausland erteilt und der Aufenthaltsstatus dort festgelegt wurde.426 Darauf 

folgen die Normen zum Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären und politischen Grün-

den (§§ 22-26 AufenthG) und Sondernormen sowie Normen zur Integration (§§ 43-

 
422 Kapitel 1, I. 
423 Kapitel 1, II. 
424 Kapitel 2, II, 2; Ambos/Dau/Dörmann-Gericke, § 1 AufenthG, Rn. 2; Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, 
Rn. 7; Kluth/Heusch-Eichenhofer, § 1 AufenthG, Rn. 8. 
425 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Auf-
enthaltsgesetz - AufenthG) vom 30.07.2004, BGBl. I S. 162. 
426 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 27 AufenthG; Vgl. Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 AufenthG; Vgl. Berg-
mann/Dienelt-Samel, § 16 AufenthG; Vgl. Huber/Mantel-Eichhorn, § 27 AufenthG; Vgl. Huber/Mantel-Hoffmeis-
ter, § 16 AufenthG; Vgl. Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG; Vgl. Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 AufenthG. 
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45a AufenthG).427 Danach folgen Normen zur Beendigung des Aufenthalts in Deutschland und 

Verfahrensnormen, welche für die Einreisemöglichkeit von geringerer Bedeutung sind.428 Eine 

Entscheidung, welche Normen sich als Untersuchungsgegenstand eignen, kann somit zwischen 

den Normen zur legalen Einreise, zum Aufenthalt aus humanitären Gründen und zur Integration 

getroffen werden. Der Abschnitt der Integration berührt dabei allerdings ein Gebiet, bei dem 

sich die Migrierenden schon in Deutschland befinden (vgl. § 43 AufenthG).429 Die Problemlage 

liegt aber im Bereich der spontanen Migration in Form des Ortswechsels, da Personen vor An-

kunft in Deutschland in rechtliche Migrationskanäle gelenkt werden sollen. Eine Untersuchung 

der Frage von Integration würde an der Problemlage vorbeigehen, da sie Umstände innerhalb 

Deutschlands betrifft, weshalb sich der Abschnitt um Integration aus dem Aufenthaltsgesetz 

nicht als Untersuchungsgegenstand eignet. 

Die Steuerung zur Verhinderung der lebensbedrohlichen Migration muss schon im Herkunfts-

staat oder zumindest vor der Migration in ein gefährliches Gebiet geschehen. Ansonsten würde 

die Interessenlage der Migrierenden nicht ausreichend berücksichtigt werden. Demzufolge 

müssen als Untersuchungsgegenstand Normen dienen, die eine Migration aus dem Herkunfts-

staat regeln können und nicht nur den Aufenthaltstitel in Deutschland legalisieren, nachdem die 

Migrierenden den gefährlichen Migrationskanal gewählt haben. Demzufolge können Normen, 

die eine solche nachträgliche Legalisierung durchführen, ebenfalls nicht dem Untersuchungs-

gegenstand angehören (z. B. § 60c AufenthG).430 

Trotzdem soll geklärt werden, ob Normen, welche die humanitäre Migration regeln, als Unter-

suchungsgegenstand infrage kommen. Die Migration aufgrund humanitärer Katastrophen431 

kann erfahrungsgemäß und wie dargelegt nur schwer vorausgesagt werden und stellt zudem 

immer eine absolute Notsituation dar.432 Eine geordnete Steuerung in mehreren Schritten ist in 

diesem Bereich, in dem es oft um schnelle Aus- und Einreise sowie die Sicherheit der Personen 

geht, eher schwer realisierbar.433 Die Ordnung und Verrechtlichung kann in solchen Fällen oft 

 
427 Vgl. Bergmann/Dienelt-Röcker § 22 AufenthG; Vgl. Bergmann/Dienelt-Röcker, § 43 AufenthG; 
Vgl. Kluth/Heusch-Hecker, § 22 AufenthG; Vgl. Kluth/Heusch-Eichenhofer, § 43 AufenthG. 
428 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dollinger, § 50 AufenthG; Vgl. Huber/Mantel- Bergmann, § 50 AufenthG; 
Vgl. Kluth/Heusch-Fleuß, § 50 AufenthG. 
429 Bergmann/Dienelt-Röcker, § 43 AufenthG, Rn. 5; Huber/Mantel-Göbel-Zimmermann/Endres de Oliveira, § 44 
AufenthG, Rn. 2; Vgl. Kluth/Heusch-Eichenhofer, § 43 AufenthG, Rn. 6. 
430 Bergmann/Dienelt-Dollinger, § 60 c AufenthG, Rn. 4; Huber/Mantel-Eichel, § 60 c AufenthG, Rn. 1; Vgl. 
Kluth/Heusch-Breidenbach, § 60 c AufenthG, Rn. 1–2. 
431 Aufgrund einer fehlenden Definition sollen humanitäre Katastrophen allgemein als Umstand mit diversen Aus-
lösern verstanden werden, welche zur einer Herabsetzung des Wohlergehens und der Sicherheit großer Gruppen 
von Menschen führt, Vgl. Malteser International, Humanitäre Krisen, https://www.malteser-internatio-
nal.org/de/themen/humanitaere-krisen.html. 
432 Bergmann/Dienelt-Röcker, § 22 AufenthG, Rn. 8. 
433 Vgl. Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Ein neues Migrations- und 
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erst bei Einreise, nicht allerdings schon bei Migrationsbeginn geschehen. Zudem ist Deutsch-

land durch mehrere völkerrechtliche Verträge, aber auch das europäische Sekundärrecht zur 

Aufnahme nach humanitären Richtlinien verpflichtet und kann nur in eingeschränktem Maß 

ordnend auf Migration aus humanitären Gründen wirken.434 Darüber hinaus handelt es sich bei 

der Gruppe, die gesteuert werden soll, gerade nicht um Personen, die Chancen auf einen inter-

nationalen oder nationalen Schutzstatus haben.435 Aus diesen Gründen sollte das Asylrecht 

selbst nicht angetastet werden, da es wahrscheinlich keine problemadäquate Lösung bereit hält. 

Demzufolge würde einer Analyse dieser Normen an der Struktur der Migrierenden innerhalb 

der Problemlage vorbeigehen. 

Übrig bleiben demnach die Normen zur legalen Migration oder Arbeitsmigration, welche in 

Normen zu bestimmten Aufenthaltszwecken und Normen zur Erwerbstätigkeit unterteilt wer-

den. Über diese könnten effektive Migrationskanäle geschaffen werden, wodurch Migrierende 

direkt und sicher nach Deutschland gelangen könnten, was ebenso dem Ordnungsanspruch des 

Staats dient. Auffällig dabei ist auch, dass es sich zu einem großen Teil um Normen handelt, 

die ihren Ursprung in EU-Richtlinien haben.436 Die neueren Normen haben als Ermächtigungs-

grundlage Art. 79 AEUV, welcher in Abs. 1 gleichfalls die Steuerung von Migration als Ziel 

festlegt und daher auch einen problemorientierten Lösungsansatz für die vorliegende Problem-

lage darstellen kann.437 Zudem haben diese Normen den Vorteil, dass sie in den meisten EU-

Mitgliedstaaten gelten und einen geografisch großen Migrationsbereich abdecken. Von daher 

wäre es interessant, die Ergebnisse einer Analyse der Steuerungsfähigkeit der deutschen Um-

setzungsnormen mit den Umsetzungsnormen anderer Mitgliedstaaten zu vergleichen, um even-

tuelle Verbesserungen für die deutschen Umsetzung und demnach auch die neue deutsche Ge-

setzgebung daraus ableiten zu können. Zudem können bei EU-Normen, die in einem solch gro-

ßen geografischen Gebiet Anwendung finden, bestimmte Steuerungsfaktoren und  

 
Asylpaket, 30.09.2020, https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migra-
tion-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_de, S. 4ff. 
434 Vgl. Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Fest-
legung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zustän-
dig ist (Neufassung); Vgl. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festle-
gung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zustän-
dig ist (Neufassung); Vgl. Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28.06.1951; Kluth, § 3 Ein-
reise, 23, Rn. 7–15. 
435 Kapitel 1, I. 
436 Z. B. Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedin-
gungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensinternen 
Transfers. 
437 Grabitz/Hilf/Athen-Thym, Art. 79 AEUV, Rn. 15. 
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-voraussetzungen eventuell besser untersucht werden.438 Daraus könnten Umkehrschlüsse auf 

Deutschland gezogen werden. Es bietet sich demnach an, gerade die deutschen Umsetzungs-

normen von EU-Richtlinien zu untersuchen. Außerdem sollte es sich bezogen auf die Problem-

lage um Normen handeln, die einen tatsächlichen Zugang zu Deutschland gewährleisten kön-

nen. Als Untersuchungsgegenstand kommen demnach Normen infrage, die einen Migrations-

pfad zur legalen Migration eröffnen. 

Um die Steuerungsfähigkeit dieser Normen allerdings genauer beleuchten zu können, ist es 

besonders von Vorteil, wenn diese einen gewissen Mindestzeitraum in Kraft sind und ange-

wendet werden, da nur so bestehende (langfristige) gesellschaftliche Probleme aufgezeigt und 

analysiert werden können. Dies stellt einen wesentlichen Bestandteil des New-Governance-

Modells dar. Im Aufenthaltsgesetz wurden allerdings durch das Fachkräfteeinwanderungsge-

setz erhebliche Veränderungen auch im Abschnitt zur legalen Migration vorgenommen.439 Da 

diese Änderungen erst seit Anfang 2020 gelten, können daraus entstehende Problem und Er-

kenntnisse derzeit noch nicht umfassend analysiert werden. Aus diesem Grund muss auf die 

alte Fassung des Aufenthaltsgesetzes im Bereich der legalen Migration zurückgegriffen wer-

den, um eine umfassende empirische Problemanalyse gewährleisten zu können. In einem wei-

teren Schritt können die Ergebnisse allerdings auf die neu bestehende Gesetzeslage angepasst 

werden. Daraus ergibt sich eine umfassende Analyse der Steuerungsfähigkeit und Optimie-

rungsmöglichkeiten für die bestehende Gesetzgebung. Somit liegen mehrere Gründe vor, wes-

halb sich der Abschnitt zur legalen Migration gemäß §§ 16 ff. AufenthG a. F. und insbesondere 

die europäisch geregelten Migrationskanäle für eine Untersuchung der Steuerungsfähigkeit an-

gesichts der gegebenen Problemlage eignet. 

Konkret aus dem Aufenthaltsgesetz wären dies: §§ 9a, 16-17b, 18d, 19a-20c und 27 Auf-

enthG a. F., da es sich bei diesen Normen um die Zugangsmöglichkeiten in Form von Migrati-

onspfaden handelt. Allerdings regelt § 9a AufenthG nicht die Einreise nach Deutschland, son-

dern die Verfestigung des Status in Deutschland zu einem Daueraufenthalt. Dafür muss sich 

die migrierende Person allerdings rechtmäßig in Deutschland mit einem bestehenden Titel auf-

halten, der sich aus anderen Normen ergibt, weshalb sich diese Norm nicht als Untersuchungs-

gegenstand nach den vorher dargelegten Grundsätzen eignet. Stattdessen wird eine weitere 

Norm, die nicht im Aufenthaltsgesetz verankert ist, in die Untersuchung einbezogen, und zwar 

§ 15a BeschV a. F., welcher die Einreise aus Gründen der Saisonarbeit regelt. Diese Norm soll 

in die Untersuchung einbezogen werden, da die Erwägungsgründe auch dieser Richtlinie als 

 
438 Beispielsweise: Ist die Wahrnehmbarkeit schon von EU-Normen nicht gegeben, kann eventuell auf eine Nicht-
wahrnehmbarkeit von deutschen Normen geschlossen werden. 
439 Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 13.08.2019, BGBl. I S. 1307. 
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klare Zielvorgabe die Steuerung von Migration vorgeben, welche die deutsche Gesetzgebung 

und Rechtsanwender:innen nach Art. 288 AEUV übernehmen müssen.440 Zudem stellt die EU 

diese Richtlinie innerhalb eines Richtlinien-Pakets zur Thematik der legalen Migration dar und 

stellt demnach selbst eine Ähnlichkeit und Vergleichbarkeit her.441 Der/die deutschen Gesetz-

geber:innen haben sich zwar dazu entschieden, die Saisonarbeit nicht im Aufenthaltsgesetz zu 

regeln, dies ändert aber nichts daran, dass die Norm den anderen in ihren Zielvorgaben sowie 

Sinn und Zweck ähnelt und für eine umfassende Analyse der Umsetzungsnormen zur legalen 

Migration zum Ziel der Steuerung von Migration einbezogen werden muss. Demzufolge sollen 

die Normen zur Einreise aufgrund eines Studiums (§ 16 AufenthG a. F.), zur Teilnahme an 

einem Schulbesuch oder Sprachkurs (§ 16b AufenthG a. F.), zu Ausbildungszwecken 

(§ 17 AufenthG a. F.), zu studienbezogenen Praktika (§ 17b AufenthG a. F.), zur Teilnahme am 

Europäischen Freiwilligendienst (§ 18d AufenthG a. F.), der Blauen Karte der EU (§ 19a Auf-

enthG a. F.), der ICT-Karte (§ 19b AufenthG a. F.), zu Forschungszwecken (§ 20 AufenthG 

a. F.), des Familiennachzugs (§ 27 AufenthG) und der Saisonarbeit (§ 15a BeschV a. F.) auf 

ihre Steuerungsfähigkeit untersucht werden, da sie die Möglichkeit bieten, die Herstellung einer 

Win-win-win-Situation umfassend untersuchen zu können.442 

Die ausgewählten Normen fügen sich zwar thematisch gut in die vorliegende Untersuchung 

ein, unerlässliche Voraussetzung einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung ist aber wie ge-

zeigt, dass diese Zeit zu „wirken“ oder gesellschaftliche Beachtung zu finden hatten. Es kann 

demnach nicht auf die neusten Gesetzesänderungen eingegangen werden, sondern die sozial-

wissenschaftliche Analyse muss sich auf ältere Versionen des ausgewählten Abschnitts des 

Aufenthaltsgesetzes beziehen, deren Ergebnisse anschließend auf den neuen Wortlaut übertra-

gen werden können. Im Folgenden ist daher auf die Version des Aufenthaltsgesetzes vor der 

umfassenden Revision im Jahr 2020 eingegangen werden (Anhang 1).  

 

In § 16 AufenthG a. F. ist eine Migrationsmöglichkeit nach Deutschland zu Studienzwecken 

geregelt (§ 16 I AufenthG a. F.).443 Dazu muss die jeweilige Person an einer deutschen Hoch-

schule für ein Studium, studienvorbereitende Maßnahmen für Pflichtpraktika (§ 16 I 2, 3 Auf-

enthG a. F.) oder zur Studienbewerbung (§ 16 VII AufenthG a. F.) zugelassen sein.444 Diese 

 
440 Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Bedingun-
gen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer, 
Erwägungsgrund 2. 
441 Vgl. Europäische Kommission, Fitness Check on EU Legislation on legal migration. 
442 Der Wortlaut der alten Fassungen befindet sich im Anhang. 
443 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 16 AufenthG, Rn. 2; Beichel-Benedetti- Huber, § 16 AufenthG, Rn. 1; Hof-
mann-Stahmann, § 16 AufenthG, Rn. 1. 
444 Beichel-Benedetti-Huber, § 16 AufenthG, Rn. 6–7; Hofmann-Stahmann, § 16 AufenthG, Rn. 16. 
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Voraussetzungen werden in § 16 VI AufenthG a. F. definiert.445 Zudem muss in bestimmten 

Fällen die Kenntnis der Ausbildungssprache nachgewiesen werden (§ 16 I 4 AufenthG a. F.).446 

Grundsätzlich beträgt die maximale Aufenthaltsdauer zwei Jahre (§ 16 II AufenthG a. F.).447 

Möglich ist es außerdem, Nebentätigkeiten nachzugehen (§ 16 III AufenthG a. F.), und der 

Status kann verlängert werden (§ 16 IV AufenthG a. F.).448 Für Personen, die internationalen 

Schutz genießen, gelten die Regelungen nach § 16 IX AufenthG a. F. Ein Ausschluss zur Er-

teilung des Aufenthaltstitels ergibt sich nach § 16 XI AufenthG a. F. aus § 20 VI Nr. 1-3, 6-8 

AufenthG a. F. und betrifft vor allem Fälle, bei denen die Frage nach anderen Aufenthaltstiteln 

noch nicht geklärt ist oder ein anderer Aufenthaltstitel erreicht werden könnte. 

 

Ebenfalls im Bereich der Ausbildung besteht die Einreisemöglichkeit zur Absolvierung von 

Sprachkursen und Schulbesuchen nach § 16b AufenthG a. F.449 Dies umfasst Schulaufenthalte 

sowie Aufenthalte zur qualifizierten Berufsausbildung (§ 16b I, II AufenthG a. F.).450 Nach 

§ 16b III AufenthG a. F. und §§ 16b IV, 16 IV 1-3 AufenthG a. F. bestehen außerdem unter 

bestimmten Umständen Verlängerungsmöglichkeiten. 

 

Für die betriebliche Aus- und Weiterbildung gelten die Vorschriften von § 17 AufenthG a. F.,451 

bei dem die Besonderheit hervorzuheben ist, dass für diesen Aufenthaltstitel die Bundesagentur 

für Arbeit nach § 39 AufenthG a. F. zustimmen muss, sofern keine Ausnahme besteht.452 Für 

die Verlängerungsmöglichkeiten gelten die gleichen Regelungen wie im Bereich der Schulau-

fenthalte (§ 17 III, § 17 I 3, 16 IV 1-3 AufenthG a. F.).453 

 

Als weiterer Zugangsweg besteht mit § 17b AufenthG a. F. für studienbezogenen Praktika in-

nerhalb der EU.454 In diesem Fall muss auch die Bundesagentur für Arbeit dem Status zustim-

men (§§ 17b I, 39 AufenthG a. F.), sofern keine Ausnahmen bestehen (z. B. § 42 I Nr. 1 Auf-

enthG a. F.) und die Voraussetzungen gemäß § 17b I Nr. 1-5 AufenthG a. F. wie die genaue 

Programmfestlegung des Praktikums (Nr. 2) oder die Einschreibung an einer 

 
445 Beichel-Benedetti-Huber, § 16 AufenthG, Rn. 27; Vgl. Hofmann-Stahmann, § 16 AufenthG, Rn. 53. 
446 Hofmann-Stahmann, § 16 AufenthG, Rn. 17. 
447 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 16 AufenthG, Rn. 16–22; Vgl. Hofmann-Stahmann, § 16 AufenthG, Rn. 30. 
448 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 16 AufenthG, Rn. 28–33; Beichel-Benedetti-Huber, § 16 AufenthG, Rn. 15; 
Hofmann-Stahmann, § 16 AufenthG, Rn. 31-38, 39-45. 
449 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 16 AufenthG, Rn. 2. 
450 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 16 AufenthG, Rn. 2. 
451 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 17 AufenthG, Rn. 2; Beichel-Benedetti-Huber, § 16 AufenthG, Rn. 1. 
452 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 17 AufenthG, Rn. 5–6; Beichel-Benedetti- Huber, § 16 AufenthG, Rn. 1; 
Hofmann-Stahmann, § 16 AufenthG, Rn. 5. 
453 Hofmann-Stahmann, § 17 AufenthG, Rn. 19–20. 
454 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 17 b AufenthG, Rn. 2. 
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Hochschule (Nr. 3), aber auch die gesicherte Kostenübernahme (Nr. 5) vorliegen.455 Der Auf-

enthaltstitel wird auf maximal sechs Monate erteilt (§ 17b II AufenthG a. F.) und es gelten die 

gleichen Ablehnungsgründe wie in Bezug auf den Studienaufenthalt (§§ 17b IV, 20 VI Nr. 1-

3, 6-8 AufenthG a. F.).456 

Als Einreisemöglichkeit, welche den Bereich der Beschäftigung betrifft, gilt die Teilnahme an 

einem europäischen Freiwilligendienst nach § 18d AufenthG a. F.,457 der ebenfalls die Bunde-

sagentur für Arbeit zustimmen muss (§ 18d I AufenthG a. F.); auch die Voraussetzungen wie 

die Beschreibung des Freiwilligendiensts, die Festlegung der Dauer, die Regelung der Betreu-

ung sowie die Kostenlösung müssen erfüllt sein (§ 18d I Nr. 1-5 AufenthG a. F.).458 Die maxi-

male Aufenthaltsdauer beträgt dabei ein Jahr (§ 18d II AufenthG a. F.). Es gelten wieder die 

Ausnahmeregelungen gemäß §§ 18d IV, 20 VI Nr. 1-3, 6-6 AufenthG a. F.459 

 

In § 19a AufenthG a. F. wird die Einreise von hochqualifizierten Personen nach den Voraus-

setzungen für die Blaue Karte der EU geregelt.460 Hochqualifizierte Personen sind laut der Vor-

schrift solche, die einen Abschluss einer mit deutschen Hochschulen vergleichbaren Hoch-

schule oder eine damit vergleichbare mindestens fünfjährige Berufserfahrung nachweisen 

(§ 19a I Nr. 1 a) b) AufenthG a. F.).461 Daneben muss die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls 

zustimmen und ein bestimmtes Gehalt mindestens ausgezahlt werden (§ 19a I Nr. 2, Nr. 3 Auf-

enthG a. F.).462 Die Frage nach der Höhe des Gehalts und der Vergleichbarkeit werden vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt (§ 19a II AufenthG a. F.).463 Die Blaue 

Karte der EU wird erstmalig auf vier Jahre befristet, sofern nicht andere Gründe für eine kürzere 

Dauer vorliegen (§ 19a III AufenthG a. F.).464 § 19a V AufenthG a. F. legt zudem Ausnahmen 

fest, wann keine Blaue Karte der EU erteilt werden kann,465 wie beispielsweise bei geduldeten 

Personen (§ 19a V Nr. 5 AufenthG a. F.) oder Saisonarbeiter:innen (Nr. 4).466 

 

 
455 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 17 b AufenthG, Rn. 2. 
456 Ambos/Dau/Dörmann-Gericke, § 17 b AufenthG, Rn. 1. 
457 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 18 d AufenthG, Rn. 2. 
458 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 18 d AufenthG, Rn. 4. 
459 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 18 d AufenthG, Rn. 6–7. 
460 Bauer/Dollinger/Röcker-Sußmann, § 19 a AufenthG, Rn. 4; Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, Rn. 3. 
461 Bauer/Dollinger/Röcker-Sußmann, § 19 a AufenthG, Rn. 8–16; Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, 
Rn. 5–8. 
462 Bauer/Dollinger/Röcker-Sußmann, § 19 a AufenthG, Rn. 21–25. 
463 Bauer/Dollinger/Röcker-Sußmann, § 19 a AufenthG, Rn. 26–30; Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, Rn. 16. 
464 Bauer/Dollinger/Röcker-Sußmann, § 19 a AufenthG, Rn. 33; Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, Rn. 22. 
465 Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, Rn. 5–34. 
466 Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, Rn. 29, 31. 
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Einreise über eine ICT-Karte nach § 19b Auf-

enthG a. F.467 Danach können Führungskräfte und Spezialist:innen, die ihre Qualifikation nach-

weisen können, innerhalb der unterschiedlichen Niederlassungen eines Unternehmens einen 

Aufenthaltstitel für Deutschland erlangen (§ 19b I AufenthG a. F.).468 In solch einem Fall muss 

die Person schon mindesten sechs Monate im Unternehmen arbeiten und der unternehmensin-

terne Transfer mindestens 90 Tage andauern. Zudem muss ebenfalls die Bundesagentur für Ar-

beit zustimmen und der Arbeitsvertrag muss den Zeitraum des unternehmensinternen Transfers 

umfassen (§ 19b II AufenthG a. F.). Die gleichen Regelungen gelten für Trainees (§ 19b III 

AufenthG a. F.). Die ICT-Karte wird maximal für drei Jahre vergeben (§ 19b IV AufenthG 

a. F.).469 

Ausschlussregelungen bestehen für Unternehmen aus Staaten mit gesonderten Abkommen so-

wie im Bereich Studium und Praktikum (§ 19b V AufenthG a. F.).470 Daneben besteht in 

§ 19b VI AufenthG a. F. eine Missbrauchsregelung, die besagt, dass die ICT-Karte nicht ver-

geben wird, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, welches nur zum Zweck hat, die Ein-

reise nach Deutschland zu ermöglichen, der Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat stattfin-

den soll oder der letzte Antrag noch nicht sechs Monate vergangen ist.471 

 

Außerdem werden die Normen für die Einreise hochqualifizierter Personen durch § 20 Auf-

enthG a. F. für den Bereich der Forschung ergänzt. Danach sind Forschungsaufenthalte dann 

möglich, wenn eine Vereinbarung mit einer Forschungseinrichtung in Deutschland besteht und 

diese sich schriftlich zur Übernahme bestimmter Kosten geäußert hat (Genaueres dazu in 

§ 20 II, III AufenthG a. F., § 20 I AufenthG a. F.).472 Der Forschungsaufenthalt soll mindestens 

ein bis zwei Jahre betragen (§ 20 IV AufenthG a. F.).473 Zudem besteht die Möglichkeit der 

Verlängerung zur Arbeitssuche (§ 20 VII AufenthG a. F.).474 Ausschlussregelungen bestehen 

nach § 20 VI AufenthG a. F. beispielsweise für Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat 

einen Schutzstatus innehaben, aber auch für Promovierende oder Inhaber:innen einer Blauen 

Karte der EU.475 

 

 
467 Bauer/Dollinger/Röcker-Schenk, § 19 a AufenthG, Rn. 2. 
468 Bauer/Dollinger/Röcker-Schenk, § 19 b AufenthG, Rn. 6–8. 
469 Bauer/Dollinger/Röcker-Schenk, § 19 b AufenthG, Rn. 10. 
470 Bauer/Dollinger/Röcker-Schenk, § 19 b AufenthG, Rn. 11–12. 
471 Bauer/Dollinger/Röcker-Schenk, § 19 b AufenthG, Rn. 12. 
472 Bauer/Dollinger/Röcker-Schenk, § 20 AufenthG, Rn. 5; Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann, § 20 Auf-
enthG, Rn. 2–7; Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, Rn. 3, 7, 8. 
473 Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann, § 20 AufenthG, Rn. 6; Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, Rn. 9. 
474 Bauer/Dollinger/Röcker-Schenk, § 20 AufenthG, Rn. 19. 
475 Hofmann-Stiegerle, § 19 a AufenthG, Rn. 12. 
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An anderer Stelle stehen die Normen zum Familiennachzug, weil sich in diesem Fall schon eine 

Person in Deutschland aufhalten muss.476 Dennoch sind für die nachgezogenen Familienmit-

glieder die Aufenthaltstitel schon vor der Migration festgelegt und gesichert, weshalb sie zu 

den Voraussetzungen des Untersuchungsgegenstands passen.477 Da sich das Recht auf Famili-

ennachzug unmittelbar aus Art. 6 GG ableitet, ist vorliegend auch die rechtliche Stellung von 

§ 27 AufenthG unterschiedlich zu den vorherigen Normen zu bewerten.478 So stellt § 27 Auf-

enthG nicht die Ausnahme für eine Einreise dar, sondern lässt die Einreise grundsätzlich zu und 

formuliert nur Ausschlusskriterien, wann eine Einreise ausnahmsweise nicht möglich sein 

soll.479 Diese liegen bei Ehebetrug oder Zwangsehen vor (§ 27 I a) AufenthG).480 Zudem muss 

der Unterhalt für die Familienmitglieder gesichert sein (§ 20 III AufenthG) und die sich in 

Deutschland befindliche Person darf nicht gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung 

und die damit im Zusammenhang stehenden Aspekte stehen (§ 27 III a) AufenthG).481 Die Auf-

enthaltsdauer richtet sich nach dem Aufenthaltstitel des in Deutschland lebenden Familienmit-

glieds (§ 27 IV AufenthG) und § 27 V AufenthG a. F. berechtigt zu einer Erwerbstätigkeit.482 

Aufgrund der besonderen rechtlichen Stellung des Familiennachzugs bietet sich die Norm nicht 

vorrangig zur Steuerung von Migrationsbewegung an. 

 

Als letzte Norm besteht § 15a BeschV a. F., da die ursprüngliche Richtlinie der EU zur Saison-

arbeit ebenfalls das Ziel der Steuerung von Migration beinhaltet und von der EU dem Richtli-

nien-Paket der obigen Normen zugeordnet wird.483 Aus diesem Grund eignet diese Norm, ob-

wohl sie nicht im Aufenthaltsgesetz zu finden ist, als Untersuchungsgegenstand. Nach 

§ 15 I 1BeschV a. F. können Personen als Saisonarbeiter:in unter den Bedingungen einreisen, 

welche die Bundesagentur für Arbeit mit den Arbeitsverwaltungen der Herkunftsländer festge-

legt hat.484 Zur Saisonarbeit zählen nach § 15a I 1 BeschV a. F. die Bereiche Land- und Forst-

wirtschaft, Gartenbau, Hotel- und Gaststättengewerbe, Obst- und Gemüseverarbeitung sowie 

das Regelungsgebiet des Sägewerks. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt sechs Monate 

 
476 Bauer/Dollinger/Röcker-Dienelt, § 27 AufenthG, Rn. 2; Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann, § 27 Auf-
enthG, Rn. 27. 
477 Hofmann-Müller, § 27 AufenthG, Rn. 14. 
478 Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann, § 27 AufenthG, Rn. 1. 
479 Vgl. Hofmann-Müller, § 27 AufenthG, Rn. 14. 
480 Bauer/Dollinger/Röcker-Dienelt, § 27 AufenthG, Rn. 55–70; Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann, § 27 Auf-
enthG, Rn. 3. 
481 Hofmann-Müller, § 27 AufenthG, Rn. 31–32. 
482 Hofmann-Müller, § 27 AufenthG, Rn. 33. 
483 Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Bedingun-
gen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer, 
Erwägungsgrund 2. 
484 Offer/Mävers et. al.-Mävers, §15 a BeschV, Rn. 1, 10. 
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innerhalb eines Jahres (§ 15a I 2 BeschV a. F.).485 Zudem muss eine Krankenversicherung, eine 

angemessene Unterkunft und ein Arbeitsvertrag nachgewiesen werden (§ 15a II BeschV a. F.). 

Die Arbeitserlaubnis zur Saisonarbeit wird allerdings nach § 15a BeschV a. F. beispielsweise 

Personen verweigert, deren Arbeitgeber:in ein Insolvenzverfahren durchläuft, oder wenn die 

maximale Zahl der Arbeitserlaubnisse von der Bundesagentur für Arbeit erreicht ist. 

 

Die dargestellten Normen bieten sich als Untersuchungsgegenstand zur Lösung der beschrie-

benen Problemlage an. Aus diesem Grund wird das New-Governance-Modell auf diese Normen 

angewandt. 

b. Kausalhypothese 

Im nächsten Schritt werden die bereits erwähnten Analysehypothesen definiert und an den Un-

tersuchungsgegenstand angepasst. „Die Kausalhypothese enthält eine Annahme über einen 

kausalen Zusammenhang zwischen einem Phänomen und einem sozialen oder wirtschaftlichen 

Zustand bzw. Verhalten“, wobei eine Veränderung des Phänomens zu einer Veränderung des 

gesellschaftlichen Verhaltens führen soll.486 Diese allgemeine Definition der Kausalhypothese 

kann als Anhaltspunkt für die Erstellung dieser im Bereich des Migrationsrechts und des Un-

tersuchungsgegenstandes dienen. 

Das Phänomen stellen demnach die Normen des Untersuchungsgegenstandes dar. Diese Nor-

men sollen kausal eine Verhaltensänderung (vor allem der Migrierenden) auslösen, um Migra-

tion zugunsten einer Win-win-win-Situation umzusteuern.487 In diesem Zusammenhang könnte 

allerdings die Frage nach der Kausalität problematisch sein. In den Rechtswissenschaften be-

deutet Kausalität nach der Äquivalenztheorie, dass das Handeln nicht hinweggedacht werden 

kann, ohne dass der Erfolg entfiele.488 Es muss demnach ein direkter deterministischer Zusam-

menhang zwischen Akt und Folge bestehen. Es ist allerdings problematisch, ob ein solcher Zu-

sammenhang überhaupt in der Realität nachgewiesen werden kann. Deshalb muss überprüft 

werden, welchen Begriff der Kausalität die Sozialwissenschaft grundsätzlich verwendet oder 

ob im Bereich dieses Untersuchungsgegenstandes ein bestimmter Begriff der Kausalität ver-

wendet werden kann oder muss. 

Grundsätzlich kann auch in den Sozialwissenschaften davon ausgegangen werden, dass Kau-

salität die Folgebeziehung zwischen Aktion und Wirkung beschreibt, welche in einem linearen 

 
485 Offer/Mävers et. al.-Mävers, §15 a BeschV, Rn. 3. 
486 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 81f; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 
125; Rossi/Freeman, Evaluation, S. 119ff. 
487 Vgl. Kapitel 1, II, IV. 
488 Aichele, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 123 (2011), 260, 262. 
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zeitlichen Rahmen eingegliedert sind.489 Die Sozialwissenschaft kann aufgrund fehlender de-

terministischer Gesetze allerdings keinen ähnlich strengen Kausalitätsbegriff wie die Rechts-

wissenschaft anwenden.490 Daher besteht der Begriff der Kausalität im Bereich der Sozialwis-

senschaft „nur“ aus den Komponenten, dass eine zeitlich vorstehende Veränderung eine Situa-

tions- oder Verhaltensänderung auslöst.491 Die Kausalitätshypothese kann und muss demnach 

unabhängig von dem strengen juristischen Kausalitätsbegriff gebildet werden.492 Zusammen-

fassend muss die Kausalhypothese demnach aus einem sozialwissenschaftlichen Kausalitätsbe-

griff gebildet werden, welcher durch das Ziel der Gesetzgeber:innen der Steuerung von Migra-

tion durch Recht (als Phänomen) geprägt ist. Die Kausalhypothese lautet: Eine Effektivierung 

der Steuerungsfähigkeit des Untersuchungsgegenstandes wird zu einer verbesserten Steuerung 

von Migration und zur (Teil-)Auflösung der Problemlage beitragen. 

c. Interventionshypothese 

Die Interventionshypothese des New-Governance-Modells trifft „eine Annahme über einen Zu-

sammenhang zwischen dem Steuerungsimpuls, der durch das Programm/Gesetz bewirkt wird, 

und dem Phänomen, das aus der Kausalhypothese bekannt ist.“493 Sie lautet daher: Die Integra-

tion von problemorientierten Steuerungsinstrumenten wird zu einer Verhaltensänderung der 

beteiligten Akteur:innen führen. 

d. Aktionshypothese 

Die Aktionshypothese verbindet schließlich die vorstehenden Hypothesen mit dem Ziel der 

Gesellschaftsveränderung, indem sie „die Wirkungsketten vom Steuerungsimpuls über die Be-

einflussung des Phänomens bis zur Veränderung des sozialen oder wirtschaftlichen Zustandes 

bzw. Verhaltens“494 beschreibt. Diese Verbindung mit dem tatsächlichen Steuerungsadres-

sat:innen, führt zu folgender Hypothese: Die Integration von problemorientierten Steuerungs-

instrumenten wird zu einer besseren Steuerung von Migration und zur (Teil-) Auflösung der 

Problemlage beitragen. 

 
489 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 125; Opp, Kausalität als Gegenstand der Sozialwissen-
schaften und der multivariaten Statistik, 9, 10f. 
490 Vgl. Bunge, Kausalität, Geschichte und Probleme, S. 7ff; Luhmann, Funktion und Kausalität, 9, 10f; Opp, 
Kausalität als Gegenstand der Sozialwissenschaften und der multivariaten Statistik, 9, 15. 
491 Vgl. Bunge, Kausalität, Geschichte und Probleme; Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 125; 
Vgl. Luhmann, Funktion und Kausalität, 9, 14ff. 
492 Vgl. Kapitel 2 IV, 3. 
493 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 82; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 126; 
Rossi/Freeman, Evaluation, S. 121. 
494 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 82; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 
S. 126f. 
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4. Problemanalyse 

Im nächsten Schritt kann versucht werden, unter Zuhilfenahme der im New-Governance-Mo-

dell systematisierten gesellschaftlichen Probleme die Einzelprobleme der Problemlage zu be-

schreiben und herauszuarbeiten. Zu diesem Zweck sollen die von Dose festgelegten Problema-

tiken dargestellt und untersucht werden, inwiefern diese im Bereich der Problemlage bestehen. 

Inhalt der Problemanalyse ist daher die teilweise Überprüfung der Wirkungszusammenhänge 

aus den bereits aufgestellten Hypothesen.495 

a. Gesellschaftliche Probleme nach dem New-Governance-Modell 

Da es vorliegend im Bereich der Steuerung von Migration um die Frage nach der Steuerung 

von Personen geht, ist zu analysieren, welche etwaigen gesellschaftlichen Probleme im Hinter-

grund stehen, und die Steuerungsdefizite auslösen. Unter Problemen werden im Allgemeinen 

Umstände verstanden, die als Defizit wahrgenommen werden, was im konkreten Fall die dar-

gestellte Lose-lose-lose-Situation ist.496 Dieses Defizit muss vor einer problemorientierten Ana-

lyse allerdings systematisiert werden, was durch die Vorgaben des New-Governance-Modells 

geschehen soll,497 das zwischen gesellschaftlichen Problemen der externen Effekte, Unteilbar-

keit und Irreversibilität, Informations- und Anpassungsmängeln unterscheidet.498 Vorliegend 

muss demnach untersucht werden, welche Probleme das New-Governance-Modell identifiziert. 

(1) Externe Effekte 

Externe Effekte beschreiben Effekte und deren Folgen, welche keine Auswirkungen auf die 

Verursacher:innen, sondern auf andere Gesellschaftsteile haben.499 Problematisch sind externe 

Effekte besonders dann, wenn die Verursacher:innen Vorteile aus den Effekten ziehen, während 

sich diese gleichzeitig ausgesprochen negativ auf andere Gruppen auswirken.500 Dadurch ent-

stehen Ungleichgewichte und tatsächliche Probleme.501 Ziel der Optimierung der Steuerung 

muss es deshalb sein, die externen Effekte in einer Problemlage zu erkennen, zu beseitigen oder 

zumindest herabzusetzen,502 indem die Bestandteile der externen Effekte (Problementstehung, 

 
495 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 135. 
496 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 138. 
497 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 140. 
498 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 141ff; Vgl. Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 
S. 83ff; Vgl. Peters, Ökonomische Kriterien für eine Aufgabenverteilung in der Marktwirtschaft, S. 164ff. 
499 Vgl. Forschungsinformationssystem, Klimawandel als externer Effekt, https://www.forschungsinformations-
system.de/servlet/is/345779/; Lesch, Sozialer Fortschritt 65 (2016), 253, 256. 
500 Woeckener, Marktmacht und externe Effekte, 115, 124. 
501 Beispiel Umweltverschmutzung: Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 141. 
502 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 141. 
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Problemwirkung, Problemlösung) in Einklang gebracht werden.503 So kann es schwierig sein, 

wenn die Problementstehung und Problemwirkung grundsätzlich umfassender sind als die ein-

gesetzte Problemlösungsstruktur.504 Erschwerend ist auch, wenn die Problemlösungsstruktur 

zwar umfassend an die Problemwirkungsstruktur anknüpft, die Problementstehung allerdings 

als noch größeres Problem verstanden werden muss.505 Wirksamer ist es demgegenüber, wenn 

alle drei Komponenten „ausgeglichen“ sind, also die Problemwirkungsstruktur der Problement-

stehung entspricht und die Problemlösungsstruktur mindestens diese umfassen kann.506 Nur so 

kann eine optimale Steuerung zur Herabsetzung von externen Effekten gewährleistet werden. 

Zur Analyse der Probleme von externen Effekten im Migrationsbereich muss deshalb 

untersucht werden, ob solche bestehen und wie sie sich abbilden. Auf der einen Seite kommen 

externe Effekte in Betracht, die durch den deutschen Staat verursacht werden. Durch die Nor-

men des Aufenthaltsgesetzes schützt der Staat sein Recht, souverän über die Einreise nach 

Deutschland zu entscheiden.507 Widergespiegelt wird dieser Souveränitätsgrundsatz in § 1 I 2-

4 AufenthG, indem manche Belange des Landes explizit in den Vordergrund gestellt werden.508 

Diesem Souveränitätsschutz kommt nach der Systematik des Aufenthaltsgesetzes hohe Bedeu-

tung zu, da die Einreisemöglichkeiten nur sehr gering eingesetzt werden.509 Dies führt grund-

sätzlich zu eng begrenzten Einreisemöglichkeiten und dazu, dass Migrierende keine freie Ent-

scheidung über Migration treffen können, sondern vollständig von der bestehenden Gesetzge-

bung abhängig sind. Konkret versucht der deutsche Staat, eigene Interessen zu wahren, 

wodurch er allerdings nachteilige, weil sehr einschränkende Regelungen für Migrierende trifft. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass es durch staatliche Regelungen, an die sich Bürger:innen 

halten sollen, immer zu externen Effekten kommt, was vorliegend durch die Festlegung der 

Migrationskanäle verdeutlicht wird.510 Gerade durch eine Migrationsbeschränkung können ex-

terne Effekte auf die Migrierenden übertragen werden, da diese zwar der Souveränität des Ein-

reisestaats dienen, aber von den Migrierenden nicht beeinflusst werden können.511 Allein durch 

die Festlegung der Migrationskanäle entstehen demnach externe Effekte. 

Demgegenüber kann es aber auch möglich sein, dass die Migrierenden externe Effekte auf den 

deutschen Staat generieren. So wurde eingangs gezeigt, dass die Anerkennungsquoten für Asyl 

 
503 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 143; Mayntz, Common Goods and Governance, 15, 23; 
Vgl. Scharpf et. al., Politikverflechtung, S. 22. 
504 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 143; Vgl. Mayntz, Common Goods and Governance, 15, 24ff. 
505 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 144; Vgl. Mayntz, Common Goods and Governance, 15, 24ff. 
506 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 144; Vgl. Mayntz, Common Goods and Governance, 15, 24ff. 
507 Kluth, § 3 Einreise, 23, 24f. 
508 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 9; Kluth/Heusch-Eichenhofer, § 1 AufenthG, Rn. 2. 
509 Vgl. Kluth/Heusch-Eichenhofer, § 1 AufenthG, Rn. 12. 
510 Schlegel, Ökonomische Analyse und Migrationsrecht: Migration als Zugang zu Institutionsgefügen, S. 19. 
511 Schlegel, Ökonomische Analyse und Migrationsrecht: Migration als Zugang zu Institutionsgefügen, S. 19. 
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im Asylkanal eher gering sind, was dafürspricht, dass ein nicht unwichtiger Teil der Asylbe-

werber:innen aus anderen Gründen „spontan“ migriert.512 Durch diese Migration und die phy-

sische Anwesenheit der Migrierenden wird der deutsche Staat ebenso in eine Handlungsposi-

tion ohne Auswahlmöglichkeiten gedrängt, da ein Asylverfahren durchgeführt werden muss.513 

Durch die Migration wird demnach eine Lose-Situation für den deutschen Staat geschaffen, auf 

deren Ursache (Migrationsentscheidung) er fast keinen Einfluss hat.514 Diese „spontane“ Mig-

ration könnte in den zuvor produzierten externen Effekten des deutschen Staats ihren Ursprung 

haben, weshalb ein Zirkelschluss der durch weitere Gesetzgebungsbestrebungen ausgelösten 

wird bestehen kann. 

Fraglich ist aber auch, ob sich diese externen Effekte negativ auf die Steuerung der Migration 

auswirken, weil die drei genannten Komponenten nicht in Einklang gebracht wurden. Für die 

Problementstehung sind neben den gesetzlichen Vorschriften zwar wie gezeigt auch andere 

Faktoren ausschlaggebend, trotzdem sind die Normen des Untersuchungsgegenstandes von be-

sonderer Bedeutung, da sie die Problemlage mitsteuern und nicht verschärfen sollten. Dies 

könnte problematisch sein, weil die Gesetzgebung an der Problementstehung beteiligt ist. Da-

rauf weist die Problemlage als solche hin, deren Bestehen keine Reduzierung der externen Ef-

fekte durch den Untersuchungsgegenstand indiziert. Diese Komponenten könnten auf fehlende 

starke Steuerungsstrukturen im Untersuchungsgegenstand im Vergleich zu Problementstehung 

und Problemwirkung hindeuten, welche die entstehenden externen Effekte nicht hinreichend 

abfangen könnten. Es bestehen demnach Ansatzpunkte dafür, dass negative externe Effekte 

aufgrund des speziellen Gesetzgebungsansatzes (auch) im Untersuchungsgegenstand bestehen, 

wobei dieser einen zu schwachen Problemlösungsansatz im tatsächlichen Migrationsgeschehen 

aufweist. 

Fraglich ist, ob diese externen Effekte weiter konkretisiert werden können, um auch die Prob-

lematik im Bereich der externen Effekte besser zu definieren. Dies ist vor allem deshalb rele-

vant, weil die Annahme, dass durch jede Gesetzgebung externe Effekte entstehen, zwar richtig, 

allerdings für die rechtswissenschaftliche Ebene weit und ungenau ist. So kann an solchen durch 

die Gesetzgebung verursachten externen Effekten schlecht problemorientiert für konkrete Sach-

verhalte angeknüpft werden. Aus diesem Grund muss untersucht werden, wie sich die externen 

Effekte in der Migrationsgesellschaft abbilden, um an diese problemorientiert ansetzen zu kön-

nen. Die Frage nach konkreten externen Effekten durch den Untersuchungsgegenstand kann 

allerdings nicht aus der Systematik oder dem Aufbau der einzelnen gesetzlichen Normen 

 
512 Vgl. Abdalla, African Voices from the Ground. 
513 Vgl. Kluth/Heusch-Eichenhofer, § 1 AufenthG, Rn. 3. 
514 Vgl. Abdalla, African Voices from the Ground. 
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abgeleitet werden. Vielmehr geht es in diesem Bereich um die Fragestellung der Auswirkungen 

der festgestellten externen Effekten bei den Adressat:innen der Normen. Aus diesem Grund 

muss bei diesen Adressat:innen untersucht werden, wie hoch der Grad der externen Effekte ist. 

i. Studiendesign zur Untersuchung der Steuerungsfähigkeit des Untersuchungsgegen-

standes 

Aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Ableitung bestimmter Faktoren, die sich auf das Be-

stehen der systematisierten Probleme im Untersuchungsgegenstand beziehen, ist es nötig, Da-

ten zu erheben, die Auskunft über das Vorliegen dieser Probleme des New-Governance-Mo-

dells geben können. Die Gesamtuntersuchung ist auf eigene Erhebungen angewiesen, da in vie-

len Bereichen spezielle Zahlen, welche sich explizit auf den Untersuchungsgegenstand bezie-

hen, nicht vorhanden sind, wie beispielsweise bei der Frage nach den externen Effekten bei den 

Adressat:innen, die durch die Normen des Aufenthaltsgesetzes ausgelöst werden können. Aus 

diesem Grund mussten diese Daten für die Arbeit selbst erhoben werden. Im Folgenden soll 

das angewandte empirische Forschungsdesign dargelegt und begründet werden. 

ii. Untersuchungsgruppe 

Zunächst ist zu ermitteln, welche Personengruppe sich als Befragtenkreis eignet, um etwaige 

Probleme im Bereich der Steuerung durch den Untersuchungsgegenstand aufzuzeigen. Wie dar-

gelegt stellt sich das Problem, dass Jahr für Jahr Personen nach Deutschland einreisen, um Asyl 

zu beantragen, obwohl sie wenig Aussicht auf einen internationalen Schutzstatus haben.515 

Diese Migrierenden wählend einen Migrationskanal, welcher für sie nicht geeignet ist, sodass 

es sinnvoller wäre, wenn sie gemäß § 1 I 1 AufenthG auf einem legalen Weg geordnet nach 

Deutschland einreisen bzw. nicht, wenn es keinen geeigneten Migrationskanal für sie gibt.516 

Da die Personengruppe, die in Deutschland Asyl beantragt hat, obwohl sie keine Aussicht auf 

einen internationalen Schutzstatus hat, dennoch nach Deutschland migriert ist, kann die An-

nahme getroffen werden, dass diese Personen nicht von bestehenden Gesetzen gesteuert wur-

den. Gerade dieser Personenkreis soll von der deutschen Rechtsordnung nach § 1 I 1 AufenthG 

jedoch gesteuert werden. Demzufolge bietet sich diese Gruppe für eine Untersuchung im Be-

reich der Steuerungsfähigkeit von Migrationsrechtsnormen an, da an ihr die Problematiken um 

ein Fehlgehen der Steuerung abgebildet werden kann und die einzelnen Gründe der Personen, 

 
515 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2020; Vgl. Jakobeit, Klimawandel, 
Migration und Vertreibung; Vgl. Verimsky, Zeitschrift für Politikwissenschaft 28 (2018), 173. 
516 Kapitel 1. 
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warum sie nicht durch die bestehenden Normen gesteuert werden konnten, herausgearbeitet 

werden können. Solche Personen befinden sich in Deutschland vor allem im Asylverfahren, 

obgleich sie wenig Aussicht auf einen Schutzstatus haben. Es handelt sich demnach um Asyl-

suchende mit schlechter Bleibeperspektive. 

Bei diesem Terminus handelt es sich allerdings nicht um eine offizielle Definition, dennoch 

wird eine Grenze bei ca. 50 % Anerkennungsquote für einen internationalen Schutzstatus gezo-

gen.517 Demzufolge kommen für die Befragung vor allem Personen in Betracht, die aus Staaten 

kommen, deren Anerkennungsquote unterhalb dieser 50 %-Quote liegt. Dies trifft auf die 

20 herkunftsstärksten Länder im Asylbereich bis auf Syrien und Eritrea zu.518 Personen aus 

anderen Staaten können dennoch als Kontrollgruppe fungieren und werden aus diesem Grund 

in einem eingeschränkten Maß mit befragt. Der Fokus liegt aber auf Personen aus Ländern mit 

niedriger Anerkennungsquote. Die Untersuchungsgruppe besteht also aus Personen, welche 

über den Asylkanal nach Deutschland eingereist sind, für die aber aufgrund der geringen Aner-

kennungschance auf einen internationalen Schutzstatus eine schlechte Bleibeperspektive prog-

nostiziert wird und der Asylkanal offenbar keine angemessene Migrationsart war. 

iii. Untersuchungsmethode (Anhang 2) 

In einem weiteren Schritt ist zu beschreiben, wie die benötigten Daten für die Untersuchung 

erhoben wurden. Wie dargelegt bestehen Wissenslücken im Bereich der Frage, wie genau sich 

externe Effekte, aber auch andere Probleme nicht ausschließlich allgemein, sondern auch im 

Adressat:innenkreis zeigen.519 Demzufolge müssen Informationen abgefragt werden, welche 

sich direkt auf die zu untersuchenden Normen des Untersuchungsgegenstandes beziehen und 

für die Untersuchung nach dem New-Governance-Modell von Bedeutung sind.520 Dabei han-

delt es sich vor allem um die Abfrage nach dem Vorliegen der innerhalb des New-Governance-

Modells systematisierten Probleme in der Untersuchungsgruppe. Das Untersuchungsdesign ori-

entiert sich vor allem an den Bedürfnissen und den Voraussetzungen innerhalb der 

 
517 Amnesty International, Die Einstufung nach »Bleibeperspektive« ist bewusste Integrationsverhinderung, 
https://www.proasyl.de/news/die-einstufung-nach-bleibeperspektive-ist-bewusste-integrationsverhinderung/; Zur 
Problematik: Thym, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2015, 1625. 
518 Es bestehen zwar einzelne Schwankungen zwischen den Jahren, die allerdings nicht als massiv verstanden 
werden dürfen Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2020, S. 17; Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge, Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik 2020, 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-be-
standsstatistik-august-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, An-
trags- Entscheidungs- und Bestandsstatistik 2019, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asyl-
geschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-bestandsstatistikl-kumuliert-2019.pdf?__blob=publication-
File&v=15. 
519 Kapitel 2, V, 4, a., (1). 
520 Kapitel 2, V, 4, a., (1). 



103 
 

Befragtengruppe. Es handelt sich bei dem befragten Personenkreis um vulnerable Personen, die 

kurz nach ihrer Flucht stehen und sich gerade noch im Asylverfahren befinden. Dies führte 

gegenüber der Datenerhebung zu massiven Befürchtungen und Bedenken seitens der Befrag-

tengruppe, persönliche Daten weiterzugeben oder über sensible Inhalte, wie z. B. die Migrati-

onsgründe zu sprechen, die auch von staatlichen Asylbehörden abgefragt werden. Aus diesem 

Grund musste die Datenerhebung diese Ängste nehmen können und für die Befragten einen 

maximalen Grad an Sicherheit gewährleisten. 

Die Datenerhebung wurde aus diesem Anlass in Form eines Fragebogens durchgeführt, welcher 

während eines mit den Personen geführten Gesprächs ausgefüllt wurde, wobei aufgrund der 

speziellen Fragen zu den Normen des Untersuchungsgegenstandes auf ein offenes Interview 

verzichtet werden musste.521 Durch die Befragung durch einen Fragebogen konnten indes ver-

schiedene Anonymisierungsmechanismen eingebaut werden, die den Befragten Sicherheit in 

ihrer speziellen Situation geben konnte. So wurde der Fragebogen vollständig anonym ausge-

füllt und nur Befragtenummern vergeben.522 Diese Nummern wurden den Befragten mitgeteilt, 

damit sie bei Bedarf im Nachhinein anonym aus der Befragung aussteigen konnten. Durch den 

Fragebogen und die vorgegebenen Fragen konnte allerdings sichergestellt werden, dass nur tat-

sächlich relevante Antworten für das New-Governance-Modell aufgenommen wurden und pri-

vate Aussagen nur dem Gesprächsfluss, der Verständigung, Erklärung und Diskussion dien-

ten.523 Durch die systematisierten anonymen Daten ist eine Rückverfolgung kaum möglich. 

Durch die offene Gestaltung des Fragebogens und das Gespräch konnte zudem sichergestellt 

werden, dass Verständnisprobleme über die Fragen beseitigt werden konnten.524 Zudem ist der 

Fragebogen eine kostengünstige und praktikable Alternative im Bereich interdisziplinärer Un-

tersuchungen.525 

Der Fragebogen folgt einer Struktur, die es ebenfalls ermöglichte, möglichst wenig Druck (in 

Form von Angst der Datenweitergabe und der Sicherheit der Anonymität) auf die Befragten 

auszuüben.526 So wechseln sich persönliche Fragen, die auch einen Druck auf die soziale Er-

wünschtheit einer Antwort hatten, mit Fragen ohne persönlichen Bezug ab.527 So sollte 

 
521 Zur Problematik: Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 434; Vgl. Schnell/Hill/Esser, Methoden der em-
pirischen Sozialforschung, S. 327. 
522 Vgl. Bortz/Döring, Forschungsmethoden und Evaluation, S. 45. 
523 Dazu auch: Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 542f. 
524 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 514; Im Gegensatz dazu: Scholl, Die Befragung, S. 46. 
525 Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 514; Schnell/Hill/Esser, Methoden der empirischen Sozialfor-
schung, S. 326; Scholl, Die Befragung, S. 44f. 
526 Vgl. Bortz/Döring, Forschungsmethoden und Evaluation, S. 45; Vgl. Schnell/Hill/Esser, Methoden der empi-
rischen Sozialforschung, S. 329. 
527 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 447ff; Scholl, Die Befragung, S. 219. 
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vermieden werden, dass Personen sozial erwünschte Antworten allein aufgrund des Umstands 

gaben, dass sie sich noch im Asylverfahren befanden.528 

Die Fragen wurden in thematischen Blöcken zusammengefasst, um den Befragten eine gedank-

liche Struktur vorzugeben und ihre Aufmerksamkeit sicherzustellen.529 Aufgrund des beabsich-

tigten Abbaus von Druck mussten die Filterfragen für die Untersuchungsgruppe auseinander-

gezogen werden, sodass die Frage nach der Herkunft (als Indiz für eine schlechte Bleibeper-

spektive) und die nach dem tatsächlichen Fluchtgrund an unterschiedlichen Stellen platziert 

wurden.530 Die Zusammenstellung einer Kontrollgruppe gestaltete sich aufgrund der unter-

schiedlichen Faktoren allerdings schwierig, da die verschiedenen Marker wie Bildung und so-

ziale Herkunft beispielsweise die Frage zu den Informationsmängeln zu stark beeinflussen kön-

nen. Die Problematik meinungsloser Personen konnte nicht aus der Umfrage eliminiert werden, 

da diese an unterschiedlichen Stellen und nicht durchweg im Interview vorkamen.531Aus die-

sem Grund wurde die Meinungslosigkeit in die Ergebnisdarstellung aufgenommen. 

Im Bereich der Frageeffekte musste darauf geachtet werden, die komplizierten Voraussetzun-

gen des New-Governance-Modells auch für Personen mit schlechteren Sprachkenntnissen ver-

ständlich zu gestalten.532 Da die Formulierungsmöglichkeiten beschränkt waren, musste auf 

einfache Sprache und präzise Umschreibungen für einfache Sachverhalte zurückgegriffen wer-

den.533 Bei der Formulierung wurde sich vor allem darauf konzentriert, so wenig Druck wie 

möglich auf die Befragten auszuüben. Die Gestaltung des Fragebogens war dennoch darauf 

ausgelegt, diesen so offen wie möglich zu gestalten, um einer Interviewsituation nah zu kom-

men, indem manche Fragen als offene Frage in Skalenform präsentiert wurden.534 Der Frage-

bogen stand in Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung (Anhang 2). Teilweise konnte 

auf Dolmetscher:innen zurückgegriffen werden. 

  

 
528 Vgl. Schnell/Hill/Esser, Methoden der empirischen Sozialforschung, S. 327. 
529 Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 483ff. 
530 Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 484. 
531 Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 454. 
532 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 458ff; Vgl. Schnell/Hill/Esser, Methoden der empirischen So-
zialforschung, S. 329. 
533 Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 479ff; Scholl, Die Befragung, S. 152ff. 
534 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 471f. 
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iv. Untersuchungsdesign anhand des New-Governance-Modells 

Im Folgenden wird darauf eingegangen, welche Aspekte des New-Governance-Modells durch 

die Umfrage untersucht und welche Daten erhoben wurden. Dies soll anhand der Strukturierung 

des Fragebogens geschehen. 

Abb. 3: Fragebogen in deutscher Sprache nach Anhang 2 (eigene Darstellung) 
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Der Fragenkatalog beginnt mit standardisierten persönlichen Fragen über Herkunft und Alter, 

um abzuschätzen, ob die Personen in die Gruppe der Untersuchungspersonen fallen und ob sie 

aufgrund ihres Alters noch für eine Einreise aufgrund des Untersuchungsgegenstandes (haupt-

sächlich Arbeitsmigration) in Betracht kommen.535 

Bei den aufgelisteten Staaten handelt es sich um die 20 am häufigsten vorkommenden Her-

kunftsländer ohne Syrien und Eritrea, da bei diesen Staaten die Anerkennungsquoten für Asyl 

dauerhaft oder oft über 50 % liegen.536 

  

 
535 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 471ff; Vgl. Schnell/Hill/Esser, Methoden der empirischen So-
zialforschung, S. 297ff. 
536 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik 2020, 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-be-
standsstatistik-august-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, An-
trags- Entscheidungs- und Bestandsstatistik 2019, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asyl-
geschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-bestandsstatistikl-kumuliert-2019.pdf?__blob=publication-
File&v=15; Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 479; Panke, Research design and method selection, S. 216. 
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Daran schließen sich Fragen über den Beruf und das Einkommen an, die an Probleme aus dem 

New-Governance-Modell und dem Untersuchungsgegenstandes anknüpfen.537 So können 

durch die Abfrage der Berufe Anpassungsmängel im Bereich der beruflichen Qualifikation für 

bestimmte Migrationspfade abgefragt werden.538 Daneben können Ergebnisse ein Bestandteil 

für die Antwort über das Vorliegen und die Auswirkungen von externen Effekten bei den Mig-

rierenden als Adressat:innen sein. Gleiches gilt für die Frage nach den Unteilbarkeiten, die erst 

in Kombination mit anderen Fragen Aufschluss über deren Vorliegen geben können.539 

  

 
537 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 138ff. 
538 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 158ff. 
539 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 145ff. 
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Die Filterfragen über die Zugehörigkeit zur Untersuchungsgruppe wurden getrennt, da die In-

timität der Fragen einem vorsichtigen Vorgehen bedarf.540 Personen mussten danach befragt 

werden, ob bei ihnen Fluchtursachen vorlagen, da sie dann den geeigneten Migrationskanal 

gewählt hätten und nicht umgesteuert werden müssen. Anschließend werden die Problemati-

ken, die durch das New-Governance-Modell definiert werden, abgefragt. So folgt vorliegend 

ein Block, der subjektive Gemeinsamkeiten zwischen den Migrierten abfragen soll, um daraus 

auf etwaige Irreversibilität oder Unteilbarkeiten schließen zu können, bei denen fraglich ist, ob 

sie durch die bestehende Rechtsordnung verstärkt werden oder ob überhaupt auf diese Um-

stände eingegangen wird.541 

  

 
540 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 447ff. 
541 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 145ff. 
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Darauf folgt ein Fragenblock der sich vor allem mit Anpassungsmängeln gegenüber dem zir-

kulären Modell des Untersuchungsstandes beschäftigt und dort eventuelle Problematiken auf-

zeigen soll. Daneben gibt dieser Abschnitt weitere Auskunft über externe Effekte, die durch das 

Bestehen einer nur temporären Migrationsmöglichkeit auf die Migrierenden übertragen werden 

könnten. 
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Weitere Anpassungsmängel und Hinweise auf externe Effekte werden im Bereich der Bildungs-

qualifikation abgefragt. Der Untersuchungsgegenstand gibt dabei oftmals strikte Vorgaben über 

ein Bildungsniveau, welches Migrierende erreichen müssen, um Einreisen zu können (vgl. § 18 

III AufenthG a. F.). Die Befragung gibt dabei Hinweise, inwiefern dadurch externe Effekte 

generiert werden oder ob sogar Anpassungsmängel in diesem Bereich vorliegen. 
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Der Abschnitt beschäftigt sich primär mit unterschiedlichen Informationsmängeln, die vom 

New-Governance-Modell als problematisch und steuerungshemmend angesehen werden.542 

Dabei wird speziell nach unterschiedlichen Arten der Informationsmängel für den bestimmten 

Untersuchungsgegenstand gefragt, indem gezielt nach dem Wissen oder Nichtwissen zu den 

speziellen Migrationskanälen gefragt wird. 

  

 
542 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 150ff. 
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Da der Bereich der Informationsmängel nach dem New-Governance-Modell divers ist und dif-

ferente Arten von Informationsmängeln vorliegen können, wird dieses Thema auch in der Um-

frage gebührend berücksichtigt. So wurden unterschiedliche Informationsquellen spezifiziert, 

die auch von der Rechtsordnung aufgenommen werden (§ 18 II AufenthG a. F.). Als Gesamt-

bild können daraus auch Anhaltspunkte für das Vorliegen von externen Effekten gewonnen 

werden, die in die Gesamtproblemanalyse einfließen können. 
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Eingebettet wurde die Frage nach den Informationsmängeln in weitere Frage zu anderen Prob-

lemen des New-Governance-Modells, um die Aufmerksamkeit bei der Beantwortung des lan-

gen Fragebogens nicht überzustrapazieren.543 Aus diesem Grund folgen weitere Fragen zu An-

passungsmängeln und externen Effekten. Diese Fragen sind offener gestellt als im vorausge-

gangenen Abschnitt, da sie vor allem der Abfrage von subjektiven Ansichten und persönlichen 

Einschätzungen der Befragten dienen.544 

Gerade diese persönlichen Einschätzungen beinhalten Anhaltspunkte für reale Anpassungs-

mängel und externe Effekte, aber auch Irreversibilität, die bei einer unter eurozentrischen west-

lichen Perspektive erfolgten Gesetzgebung, leicht übersehen werden können.545 

  

 
543 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 483ff; Panke, Research design and method selection, S. 216. 
544 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 480; Panke, Research design and method selection, S. 216; 
Vgl. Schnell/Hill/Esser, Methoden der empirischen Sozialforschung, S. 295. 
545 Panke, Research design and method selection, S. 216. 
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Den Abschluss bildet eine offen formulierte Frage, die nochmals dazu animieren sollte, unab-

hängig über bestehende Migrationsproblematiken zu reden, um eventuell bestehende Probleme, 

die nicht vom New-Governance-Modell erfasst sind, zu ermitteln.546 

v. Ergebnisse der Umfrage (Anhang 3 & 8) 

Bei der Umfrage konnten insgesamt 20 Personen an unterschiedlichen Standorten in Mann-

heim, Heidelberg und Konstanz befragt werden. Die Personen kamen von unterschiedlichen 

Kontinenten, insgesamt überwog die Anzahl der Personen aus Osteuropa. 

Abb. I: Herkunftszusammensetzung (eigene Darstellung)547 

 

  

 
546 Panke, Research design and method selection, S. 216; Vgl. Schnell/Hill/Esser, Methoden der empirischen So-
zialforschung, S. 295. 
547 Die Schaubilder stellen Visualisierungen der in Anhang 3 und 8 zusammengetragenen Ergebnisse dar und wer-
den in Anhang 5 komprimiert dargestellt. 
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Hinsichtlich des Alters der Befragten fällt auf, dass zwar junge Personen interviewt werden 

konnten. Die Gruppe in mittlerem Alter ist dennoch am stärksten vertreten, jedoch konnten 

auch Jugendliche und Personen im Rentenalter befragt werden.  

Abb. II: Altersverteilung (eigene Darstellung) 

 

Das Berufsfeld stellt sich erwartungsgemäß äußerst divers dar, wobei die größte Gruppe Perso-

nen ohne berufliche Tätigkeit in ihrem Herkunftsland ausmacht, wie es in Abbildung III gezeigt 

wird. 

Abb. III: Berufsverteilung (eigene Darstellung) 
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Dies spiegelt sich auch im Bereich des Einkommens wider. 

Abb. IV: Einkommensverteilung (eigene Darstellung) 

 

Der Großteil der Personen hat ihr Herkunftsland aus wirtschaftlichen Gründen verlassen, je-

doch liegen auch politische Gründe unterhalb der anerkannten Verfolgungsgrenze für einen 

Asylstatus vor. 

Abb. V: Übersicht Ausreisegründe (eigene Darstellung) 
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Interessant ist auch, dass sich diese Gründe auf dem Migrationsweg kaum veränderten und der 

Einreisegrund nach Deutschland mit dem Ausreisegrund aus dem Herkunftsstaat in fast allen 

Fällen übereinstimmt. 

Abb. VI: Einreisegründe in Bezug zum Ausreisegrund (eigene Darstellung) 

 

Eine große Bedeutung bei der Aus- oder Einreise hat auch die Familie, wobei viele Befragten 

von manchen Familienmitgliedern begleitet wurden. 

Abb. VII: Familienbegleitung (eigene Darstellung) 
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Auffällig war außerdem die fehlende Nutzung der meisten Informationsangebote, die teilweise 

auch durch den Untersuchungsgegenstand vorausgesetzt wurden. Keine befragte Person konnte 

sich über diese bestimmten Informationsquellen informieren. 

Abb. VIII: Nutzung von Informationsquellen (eigene Darstellung) 

 

Es zeigt sich demnach ein diverses Bild der befragten Personen. Daneben bestehen Punkte in 

der Umfrage, die von hoher Übereinstimmung der Antworten geprägt sind, und andere, bei 

denen sich unterschiedliche Ansichten abzeichnen. Die so erhobenen Daten können nun dar-

über Aufschluss geben, inwiefern Probleme des New-Governance-Modells in der Untersu-

chungsgruppe vorliegen, um Erkenntnisse abzuleiten, wie die Steuerung durch den Untersu-

chungsgegenstand verbessert werden könnte. 

vi. Verlässlichkeit der ermittelnden Daten 

Zu reflektieren ist, wie verlässlich die Aussagen der Stichprobe für die weitere Untersuchung 

sind. Um dies herauszufinden, werden die Daten einem Schätzverfahren unterzogen. Schätz-

verfahren dienen dazu, von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen zu können.548 

Die für diese Arbeit wesentlichen Fragen der Umfrage konnten mit ja oder nein beantwortet 

werden. Dies entspricht einer Bernoulli-Verteilung.549 Auch ist die Stichprobenvarianz grund-

sätzlich eine erwartungstreue Schätzstatistik für die Varianz.550 Das heißt, es wird erwartet, dass 

die Schätzung den richtigen Wert ergibt, also systematisch weder Über- noch Unterschätzung 

 
548 Diaz-Bone, Statistik für Soziologen, S. 155; Fahrmeir et. al., Statistik, S. 338. 
549 Vgl. Fahrmeir et. al., Statistik, S. 213. 
550 Vgl. Diaz-Bone, Statistik für Soziologen, S. 50ff; Vgl. Fahrmeir et. al., Statistik, S. 64ff. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Botschaftsbesuch Arbeitgeberinformation legale Migration

andere Informationsquellen



119 
 

vorliegt.551 Durch diese Stichprobenvarianz können Annahmen über die Verlässlichkeit in der 

Grundgesamtheit getroffen werden.552 Durch diese Standardabweichung kann die Streuung in 

der Abhängigkeit des Erwartungswerts aus den Antworten der Stichprobe dargestellt werden.553 

Die sich daraus ergebenden Grenzwerte sind Grundlage für die Annahmen, wie Antworten in 

der Grundgesamtheit ausfallen könnten.554 

Die Formel für Ermittlung der Standardabweichung der Stichprobe lautet: 555 

�� = ���	 
�� = ∑ 
���� �� − �̅��
� − 1  

Dabei ist �̅ ��	 �	��	������	� �
�� = �� ∑ ������  

= �� = ���	 
�� = ∑ 
���� �� − 
1� ∑ ������� ��
� − 1  

Die Standardabweichung der Stichprobe wird aus den kodiert abgegebenen Antworten der Um-

frage errechnet (Anhang 3).556 Das Ergebnis kann als Grundlage zur Berechnung von Grenz-

werten (Streuung) verwendet werden, die verdeutlichen, in welchem Bereich der Großteil der 

erhobenen Daten liegt und auch die meisten Antworten gegeben wurden.557 Da der Grenzbe-

reich Aufschluss über die Verteilung der Antworten gibt, gilt: Je kleiner der Grenzbereich (also 

die Standardabweichung) ist, desto höher kann auch die Aussagekraft der Antworten für die 

Grundgesamtheit angenommen werden. Aus diesem Grund gilt auch folgende Annahme: Je 

kleiner die Standardabweichung ist, desto größer ist die Aussagekraft der Stichprobe für die 

Grundgesamtheit. 

Für die vorliegende Umfrage liegen die Standardabweichungen der einzelnen Fragen zwischen 

0 und 0,51 (Anhang 4). Es handelt sich um eine eher geringe Streuung, die auch das intuitive 

Ergebnis der Umfrage bestätigt.558 So zeigt sich in der Umfrage, dass sich die Antworten der 

Beteiligten bei den meisten Fragen stark bis sehr stark ähneln, weshalb konkret die Annahme 

getroffen werden kann, dass auch bei der Befragung von noch mehr Personen sich an dieser 

 
551 Fahrmeir et. al., Statistik, S. 340. 
552 Vgl. Fahrmeir et. al., Statistik, S. 64f; Puhani, Statistik, S. 32. 
553 Fahrmeir et. al., Statistik, S. 65; Puhani, Statistik, S. 32. 
554 Vgl. Fahrmeir et. al., Statistik, S. 67. 
555 Diaz-Bone, Statistik für Soziologen, S. 50; Fahrmeir et. al., Statistik, S. 65; Puhani, Kleine Formelsammlung 
zur Statistik, S. 5. 
556 Vgl. Fahrmeir et. al., Statistik, S. 66. 
557 Diaz-Bone, Statistik für Soziologen, S. 50; Fahrmeir et. al., Statistik, S. 67. 
558 Vgl. Fahrmeir et. al., Statistik, S. 67f. 
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Verteilung nicht übermäßig viel ändern würde. Die Umfrage kann demnach als ausreichend 

genau verstanden werden, um aus ihr eine Aussage über das Vorliegen der vom New-Gover-

nance-Modell erfassten Probleme treffen zu können. 

vii.  Externe Effekte anhand des Untersuchungsdesigns 

Als Ergebnis ist festzustellen, dass eine ausreichend genaue Untersuchung der vorliegenden 

Probleme des New-Governance-Modells in der Untersuchungsgruppe durchgeführt wurde. Aus 

diesem Grund können aus den Umfrageergebnissen die bestehenden gesellschaftlichen Prob-

leme abgeleitet werden. Zu untersuchen bleibt danach, zu welchen Ergebnissen die Umfrage 

zur Frage über das Vorliegen von konkreten externen Effekten im Bereich des Untersuchungs-

gegenstandes kommt. 

Externe Effekte können vor allem dann vorliegen, wenn die Normen zu hohe Voraussetzungen 

für eine Einreise definieren oder die Struktur der Migrationsmöglichkeiten ungeeignet für die 

Migrierenden ist, sodass diese aufgrund eines Optionenmangels von der legalen Migration in 

den Asylkanal wechseln und von der legalen Migration Abstand nehmen. Für den Bereich der 

Ausbildung kann angenommen werden, dass einige Befragten die Voraussetzungen, die durch 

den Untersuchungsgegenstand festgelegt werden, erfüllen könnten (§ 16 ff. AufenthG a. F.). 

Abb. XVI: Übersicht Bildungsqualifikation (eigene Darstellung) 
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Allerdings erfüllt keine der gefragten Personen die Anforderungen an das Sprachniveau 

(vgl. § 16 I Nr. 1 AufenthG a. F.). 

Abb. XIII: Übersicht Sprachqualifikation (eigene Darstellung) 
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Darüber hinaus fehlen Zeugnisse oder deren Anerkennungsfähigkeit sowie Weiterbildungs-

möglichkeiten. 

Abb. XVII: Möglichkeit der Zeugnisanerkennung (eigene Darstellung) 

 

Abb. XVIII: Bereitschaft zu Weiterbildung, gesetzesunabhängig (eigene Darstellung) 
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Hinzu kommt, dass die Policies in Form der angelegten zwingenden zirkulären Migration bzw. 

des temporären Aufenthalts oft den Wünsche der Migrierenden entgegenstehen. 

Abb. XIV: Pendelbereitschaft, gesetzesunabhängig (eigene Darstellung) 

 

Abb. XV: Gewünschte Mindestaufenthaltsdauer (eigene Darstellung) 
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Im Zusammenhang mit dem Ergebnis, dass die Migrierenden (1) oft nicht wissen, wie sie über-

haupt mit einem Aufenthaltstitel nach Deutschland gelangen können, (2) sie bereits wissen, 

dass der Aufwand zur Visumsbeantragung zu hoch in Bezug auf das Ergebnis sein kann und 

(3) eher von einer Ablehnung ausgehen, zeigt dies einen massiven Optionenmangel, der durch 

die Struktur der Vorgaben zur legalen Migration ausgelöst wird. 

Abb. XXVI: Wissensfehlstellen bezüglich Handlungsoptionen (eigene Darstellung) 

 

Abb. XXVII: Subjektive Einschätzung zum Aufwand der Visabeantragung 

(eigene Darstellung) 
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Abb. XXIX: Subjektive Einschätzung der Antragsablehnung (eigene Darstellung) 

 

Abb. XXVIII: Subjektive Einschätzung bezüglich eines Optionenmangels (eigene Darstellung) 
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bewirken könnten. Demzufolge verstärken die externen Effekte die Lose-lose-lose-Situation 

und sind als zwingend zu lösendes Problem einzuschätzen. Allein aufgrund der Gesetzgebung 

durch den deutschen Staat bestehen abstrakte externe Effekte, die sich aber auch in konkreten 

externen Effekten widerspiegeln und vor allem in einem Optionenmangel zeigen. 

(2) Unteilbarkeiten 

Mit Unteilbarkeiten sind Situationen gemeint, bei denen es von Nachteil wäre, einzelne Zwi-

schenschritte nacheinander oder unabhängig voneinander zu erlassen, um das vorgegebene Ziel 

zu erreichen, anstelle das Ziel durch einen Gesamtakt zu erreichen.559 Gerade durch wirtschaft-

liche Monopole kann Unteilbarkeit zu Problemen führen.560 Bei den Ausführungen im New-

Governance-Modell zeigt sich, dass der Begriff der Unteilbarkeit eng mit den Wirtschaftswis-

senschaften und der Wirtschaftspolitik verbunden ist.561 Es ist demzufolge fraglich, ob diese 

Begrifflichkeit überhaupt auf das Migrationsrecht angewendet werden kann. Dies soll im Fol-

genden versucht werden. 

Endergebnis der Wirtschaftswissenschaften soll eine möglichst effiziente Zielerreichung sein, 

bei der Kosten durch den Abbau von nachteiligen Unteilbarkeiten reduziert werden.562 Eine 

solche Zielerreichung im Untersuchungsgegenstand kann in der Steuerung von Migration ge-

sehen werden (§ 1 I 1 AufenthG).563 Bei diesem Ziel ist nun fraglich, ob beispielsweise durch 

die Aufstellung von rechtlichen Monopolen Unteilbarkeiten entstanden sind, da auf ineffektive 

Weise nur Teilkomplexe geregelt wurden, anstatt eine benötigte Gesamtlösung zu etablieren.564 

Es ist demnach zu untersuchen, ob im Untersuchungsgegenstand Teilregelungen vorliegen, die 

sich nachteilig auf die Gesamtproblematik auswirken könnten. 

Eine Anfälligkeit des Untersuchungsgegenstandes für Unteilbarkeiten kann sich schon aus der 

monopolhaften Stellung des Staates im Bereich der Antragsanerkennung ergeben (vgl. §§ 18d I, 

19a I Nr. 2 AufenthG a. F.).565 Aus dieser Stellung des Staates könnte sich nach dem New-

Governance-Modell fehlender Druck zur Schaffung effektiver Regelungen ergeben.566 Fraglich 

bleibt nach dieser Feststellung allerdings, in welcher Form Unteilbarkeiten im Untersuchungs-

gegenstand konkret vorliegen könnten. 

 
559 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 145; Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, S. 159f. 
560 Vgl. Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 164-150. 
561 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 145; Vgl. Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 
S. 163f. 
562 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 145ff; Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 
S. 164. 
563 Kapitel 1, III. 
564 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 145. 
565 Huber/Beichel-Benedetti-Huber, § 19 a AufenthG, Rn. 4–5. 
566 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 145. 
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Eine Teilregelung könnte grundsätzlich schon in der ausnahmenhaften Regelung von legaler 

Migration durch das Aufenthaltsgesetz gesehen werden (vgl. § 18 ff. AufenthG a. F.).567 Durch 

die nur sehr begrenzte Möglichkeit eines Zugangs nach Deutschland werden nur Teile der Be-

völkerung (oft von der Bildungsqualifikation abhängig, vgl. § 19a AufenthG a. F.) von der 

bestehenden Rechtsordnung erfasst.568 Andere Teile der Bevölkerung haben nicht die Möglich-

keit, über die bestehende Rechtsordnung einzureisen.569 Diese Teilregelung von Migration für 

vor allem Hochqualifizierte, ohne Alternativen für minderqualifizierte Personen zu schaffen, 

könnte eine solche Teilregelung darstellen. Dem könnte entgegengehalten werden, dass mit der 

Einreisemöglichkeit für Saisonarbeiter:innen aus § 15a BeschV a. F. durchaus eine Möglichkeit 

geschaffen wurde, für Minderqualifizierte einen Zugang zur Arbeitsmigration zu schaffen.570 

Dazu ist allerdings festzuhalten, dass dies die einzige Möglichkeit darstellt, und somit hinter 

die anderen, breiter aufgestellten, legalen Zugangswege zurückfällt. Zudem ist auch die Ein-

reise über die Saisonarbeit stark von Einschränkungen geprägt.571 So sind die Bereiche, in de-

nen gearbeitet werden kann, klein, streng festgelegt und strikt zeitlich begrenzt (vgl. § 15a I 

BeschV).572 Es ist schwer vorstellbar, dass diese Norm allein die große Problematik der irregu-

lären Einreise zu bewältigen vermag. 

Fraglich ist auch, ob es sich außerdem um eine nachteilige Teilregelung im Gegensatz zu einer 

Gesamtregelung handelt. Dies ist nicht zuletzt von dem gesetzten Ziel abhängig. Der Wortlaut 

von § 1 I 1 AufenthG spricht nur von der Steuerung und Begrenzung von Migration.573 In die-

sem Zusammenhang wird keine Unterscheidung zwischen der Herkunft und der Qualifikation 

der Migrierenden gemacht. Eine Präzisierung erfolgt allenfalls in den nachfolgenden Sätzen, 

wobei sich diese nicht auf die Struktur von Herkunft, Ausbildung oder Beruf der Migrierenden, 

sondern auf die Aufnahmesituation in Deutschland bezieht (vgl. § 1 I 2 AufenthG).574 Das Auf-

enthaltsgesetz sieht demnach nach seinem Wortlaut und der Systematik der allgemeinen Norm 

Migration nicht als Migration einer bestimmten Gruppe, sondern als allgemeinen Begriff von 

Personen, die ihr Heimatland verlassen und in Deutschland einreisen möchten.575 Demzufolge 

kann eine ausnahmenbezogene Regelung von Migration unter dem Aspekt der alleinigen Re-

gelung von bestimmten Personengruppen als eine Teilregelung aufgefasst werden. 

 
567 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 4–5; Huber/Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann/Huber, §§ 
18- 22 AufenthG, Rn. 1. 
568 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 5; Vgl. Huber/Beichel-Benedetti-Huber, § 19 a AufenthG, Rn. 3. 
569 Kapitel 2, V, 4, a., (1). 
570 Offer/Mävers et. al.-Mävers, §15 a BeschV, 131, Rn. 2. 
571 Vgl. Offer/Mävers et. al.-Mävers, §15 a BeschV, 131, Rn. 5–10. 
572 Offer/Mävers et. al.-Mävers, §15 a BeschV, 131, Rn. 3. 
573 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 4, 7; Vgl. Huber/Mantel-Huber, § 1 AufenthG, Rn. 2. 
574 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 9. 
575 Ausgenommen sind nach § 1 II AufenthG Unionsbürger_Innen und Personen aus dem diplomatischen Dienst, 
die für die vorliegende Untersuchung allerdings keine Rolle spielen. 
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Des Weiteren ist zu untersuchen, ob sich diese Teilregelung im Vergleich zu einer Gesamtre-

gelung nachteilig auswirkt und deshalb von einer zu lösenden Unteilbarkeit nach dem New-

Governance-Modell gesprochen werden muss. Grundlegende Problematik der eingangs analy-

sierten Problemlage ist, dass viele Menschen über den Asylkanal nach Deutschland einreisen, 

obwohl sie keine Chance auf einen internationalen Schutzstatus haben.576 Diese Personen nut-

zen einen für sie und auch den deutschen Staat nicht idealen Migrationskanal.577 Gerade Perso-

nen, die aufgrund wirtschaftlicher Gründe ihre Heimat verlassen, hätten Kanäle der Arbeits-

migration nutzen sollen.578 Dies spricht dafür, dass in diesen Fällen eine Steuerung nicht er-

reicht wird.579 Die Teilregelung von Migration unterstützt dieses System (wie bei den externen 

Effekten gezeigt) und hilft nicht, dieses zu beseitigen. Um das Gesamtziel der Migrationsteue-

rung zu erreichen, muss die gesamte Migrationsgesellschaft gesteuert werden und nicht nur 

Teile. Eine Teilregelung könnte die Fehlleitung anderer Migrierender eher noch verstärken und 

führt ebenso wenig zu einer Zielerreichung. 

Daneben kann auch auf die bereits dargestellten Ergebnisse der Umfrage verwiesen werden. So 

wurde gezeigt, dass gerade im Bereich der beruflichen Qualifikation und der Art der Regelung 

als zirkuläre Migration Regelungen geschaffen wurden, die zu einem Optionenmangel führen 

(Abb. III, IV, XII, XV, XVI, XXXVIII in Anhang 5). Im Bereich der Unteilbarkeiten weiter 

gedacht bedeutet dies auch, dass nur eine ganz bestimmte Art von Migrationsmöglichkeiten 

(Teilmöglichkeiten) geschaffen wurden, die aus unterschiedlichen Gründen nicht genutzt wer-

den. Dies ist nicht zuletzt deshalb problematisch, weil die Befragten angeben, die Gründe für 

eine Ausreise würden sich in ihrer Unterkunft oder der aufgelisteten Top-20-Herkunftsstaaten 

ähneln. 

  

 
576 Kapitel 1, I. 
577 Kapitel 1, I. 
578 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 7. 
579 Vgl. Kapitel 1, III. 
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Abb. X: Subjektive Einschätzung der Ähnlichkeit der Migrationsgründe in der Unterkunft 

(eigene Darstellung). 

 

Abb. IX: Subjektive Einschätzung der Ähnlichkeit der Migrationsgründe mit den herkunfts-

stärksten Ländern (eigene Darstellung) 
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Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass die Steuerung von Migration nicht allein Ziel des 

Aufenthaltsgesetzes ist, sondern auch einen begrenzenden Charakter aufweist.580 Dies wiede-

rum entspricht den nur begrenzten Einreisemöglichkeiten, indem Migrationsbegrenzung durch 

das Nicht-Eröffnen von Migrationswegen geschaffen wird. Allerdings widerspricht die gegen-

wärtige Art der Begrenzung dem Wortlaut und vor allem Sinn und Zweck von § 1 I AufenthG, 

der die Steuerung der gesamten Migrationsgesellschaft und nicht nur eines Teils fordert. Dabei 

ist auch darauf hinzuweisen, dass Steuerung nicht mit dem Begriff der Einreisemöglichkeit 

gleichzusetzen ist, sondern Steuerung vor allem die Koordinierung der Migrationsbewegung 

meint.581 Die Forderung der Steuerung der gesamten Migrationsgesellschaft widerspricht auch 

nicht dem Wortlaut von § 1 I AufenthG, die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit Deutschlands 

zu berücksichtigen. So besteht auch in Arbeitsbereichen für minderqualifizierte Arbeitskräfte-

bedarf, sodass der Arbeitsmarkt nicht übersättigt ist.582 Gerade könnten allein die Integrations-

fähigkeit und eine allgemeine Aufnahmefähigkeit als Grenze für eine Aufnahme herangezogen 

werden. Diese Begriffe müssen allerdings ebenfalls in einem systematischen Zusammenhang 

gesehen werden und § 1 I 2 AufenthG stellt klar, dass eine Einwanderung für alle Migrierenden 

grundsätzlich ermöglicht werden soll.583 Demzufolge müssen die Einschränkungen als äußerste 

Grenzen der Zuwanderung verstanden werden. Solche sind nur im Bereich der minderqualifi-

zierten legalen Einwanderung wohl nicht ersichtlich. Demzufolge spricht auch der einschrän-

kende Charakter von § 1 I AufenthG nicht dafür, eine Teilregelung nach dem aktuellen Aufent-

haltsgesetz zu schaffen. Daher besteht eine Teilregelung, welche nicht durch die Auslegung des 

Aufenthaltsgesetzes insgesamt und vor allem von § 1 I AufenthG gerechtfertigt werden kann 

und sich zudem nachteilig auf das verfolgte Ziel auswirken könnte. Demnach bestehen sowohl 

abstrakte als auch konkrete Hinweise, die auf eine Problematik im Bereich der Unteilbarkeiten 

nach dem New-Governance-Modell im Bereich des Migrationsrechts sprechen. 

(3) Irreversibilität 

Von Irreversibilität wird gesprochen wenn Situationen (vor allem Kosten) vorliegen, welche 

nicht umkehrbar sind.584 Jedoch kann zwischen Irreversibilität großen und kleinen Ausmaßes 

unterschieden werden, die mit unterschiedlichen Kostenrisiken einhergehen.585 Nach dem New-

 
580 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 7–11; Huber/Mantel-Huber, § 1 AufenthG, Rn. 2. 
581 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 7. 
582 Vgl. Ayan, Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen, S. 2; Vgl. Fuchs, Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsfor-
schung - Gesundheitsschutz 56 (2013), 399; Vgl. Hämel/Schaeffer, Zeitschrift für Sozialreform 59 (2013), 413. 
583 Hofmann (Hrsg.), Ausländerrecht, § 1. 
584 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 145; Vgl. Negrini/Riedl/Wibral, Still in search of the sunk 
cost bias, S. 1; Vgl. Ronayne/Sgroi/Tuckwell, Evaluating the sunk cost effect, S. 2. 
585 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 146. 
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Governance-Modell ist staatliche Steuerung vor allem dann wichtig, wenn im Bereich der Öko-

nomie Irreversibilität zusammen mit Unteilbarkeit auftritt.586 Fraglich ist aber wiederum, ob ein 

Äquivalent zu dieser wirtschaftswissenschaftlich verstandenen Irreversibilität auch im Migra-

tionsrecht ausfindig gemacht werden kann. 

Erkenntnisse über Irreversibilität geringeren Ausmaßes könnten sich aus der durchgeführten 

Umfrage ergeben. Die Ausbildungs- und Berufsqualifikationen der Befragten stimmen nicht 

mit den sich aus dem Untersuchungsgegenstand ergebenden Voraussetzungen überein 

(Abb. III, IV, XVI in Anhang 5). Bei der Frage der Qualifikation der Migrierenden handelt es 

sich allerdings um Gegebenheiten, die vom deutschen Staat kaum oder gar nicht beeinflusst 

werden können. Sie sind demnach zumindest für die nächsten Jahrzehnte hinzunehmen, weil 

sie kurzfristig nicht zu beeinflussen sind. Das Qualifikationsniveau der Migrierenden könnte 

demnach als eine Irreversibilität kleineren Ausmaßes (da theoretisch veränderbar) verstanden 

werden. Ähnlich kann es auch im Bereich der entgegenstehenden Policies sein. So gibt zwar 

jetzt noch der Großteil der Befragten an, nicht offen für ein zirkuläres Migrationsmodell zu sein 

(Abb. XII, XIV, XV in Anhang 5), was durch die Etablierung von effektiven Steuerungsinstru-

menten allerdings abgemildert werden könnte. Hinzukommen aber auch andere entgegenste-

hende Policies. So geben einige Personen an, das „Unrecht“ einer irregulären Migration nicht 

anzuerkennen. 

Abb. XXX: Subjektive Einschätzung zum Unrechtsgehalt irregulärer Migration 

(eigene Darstellung) 

 

 
586 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 146. 
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Dies könnte mit der grundlegenden Struktur von Migrationsrecht insofern problematisch sein, 

als diese die irreguläre Einreise immer als etwas zu Ordnendes beschreibt. Die grundlegende 

Struktur könnte demnach gegen die Bedürfnisse der Migrierenden sprechen, was als Irreversi-

bilität aufgefasst werden kann. Dabei ist allerdings auch zu zeigen, dass diese entgegenstehende 

Policy nicht als allzu schwerwiegend betrachtet werden sollte, da ein Großteil der Befragten 

dennoch angibt, bei einem zweiten Migrationsversuch legal nach Deutschland einreisen zu wol-

len. 

Abb. XXXI, nochmalige Einreise über den gleichen Migrationskanal (eigene Darstellung) 
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587 Vgl. Barskanmaz, Recht und Rassismus; Departement of Economic and Social Affairs of the United Nations, 
World Social Report 2020, S. 22; Vgl. Geulen, Geschichte des Rassismus, S. 7ff; Gomolla/Radtke, Institutionelle 
Diskriminierung, S. 18; Scherr et. al. (Hrsg.), Handbuch Diskriminierung, S. 153ff; Vgl. Wa Baile et. al. (Hrsg.), 
Racial Profiling. 
588 Vgl. Geulen, Geschichte des Rassismus; Vgl. Hund, Wie die Deutschen weiß wurden. 
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Demzufolge besteht Irreversibilität sowohl großem als auch geringerem Ausmaßes, die für den 

Untersuchungsgegenstand relevant sind. 

Problematisch an dem Vorliegen von Irreversibilität ist, dass eine problemorientierte Lösung, 

die nach dem New-Governance-Modell etabliert werden soll, in diesem Bereich oft nicht mög-

lich ist, wie beispielsweise Beseitigung von Rassismus.589 Aus diesem Grund muss auf andere 

Mittel („problemadäquate Lösung zweiten Grades“) in Form von spezifischen Steuerungsin-

strumenten zurückgegriffen werden.590 

(4) Informationsmängel 

Informationsmängel können in unterschiedlicher Weise vorliegen. So wird zwischen Unkennt-

nis und Ungewissheit unterschieden.591 Unkenntnis liegt vor, wenn den Akteur:innen zu wenige 

Informationen vorliegen, obwohl sie diese eigentlich beschaffen könnten.592 Ungewissheit be-

steht dann, wenn die Wahrscheinlichkeit des Eintritts bestimmter Situationen nicht vorherge-

sagt werden kann.593 Aus diesem Grund kann reine Informationsgabe im Bereich der Unge-

wissheit im Gegensatz zur Unkenntnis nicht problemorientiert eingesetzt werden.594 Fraglich 

ist auch bei dieser Problemkategorie, inwiefern sie im Untersuchungsgegenstand vorliegt. 

i. Unkenntnis 

Im Bereich der Unkenntnis ist es vor allem problematisch, wenn Informationen asymmetrisch 

verteilt sind und eine Partei besonders wenige Informationen zur Verfügung hat.595 Es ist des-

halb vor allem zu prüfen, wie sich das Problem der Unkenntnis in der zu steuernden Migrati-

onsgesellschaft darstellt und ob dort ein signifikanter Informationsmangel vorherrscht, der 

diese Asymmetrie auslösen kann. Diese könnte zur Folge haben, dass die Normen des Unter-

suchungsgegenstandes vollkommen an der zu steuernden Migrationsgesellschaft „vorbeige-

hen“.596 Dies hätte eine verringerte Steuerungseigenschaft des Untersuchungsgegenstandes zur 

Folge.597 Für die Untersuchung in der konkreten Problemlage musste demnach analysiert wer-

den, inwiefern die Befragten die Einreisemöglichkeiten durch den Untersuchungsgegenstand 

 
589 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 146. 
590 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 146. 
591 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 150ff. 
592 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 151; Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, S. 262. 
593 Dose, Alte und neue Handlungsformen im Bereich von Forschung und Technologie, 399, 401ff; Dose, Prob-
lemorientierte staatliche Steuerung, S. 156; Knight, Risk, Uncertainty and Profit, S. 197ff. 
594 Dose, Alte und neue Handlungsformen im Bereich von Forschung und Technologie, 399, 400ff; Dose, Prob-
lemorientierte staatliche Steuerung, 151, 156. 
595 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 151. 
596 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 152ff. 
597 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 150ff. 
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kannten, was als eine erste Voraussetzung gelten muss, um diese nutzen zu können. Die Ergeb-

nisse der Umfrage zeichnen dabei ein deutliches Bild. So besteht mit dem europäischen Frei-

willigendienst ein Migrationskanal, den keiner der Befragten vor Einreise nach Deutschland 

kannte (schon davon gehört hatte). 

Abb. XIX: Kenntnisstand zum europäischen Freiwilligendienst (eigene Darstellung) 

 

Aber auch bezüglich anderer Migrationskanäle ist die reine Kenntnis dieser kaum vorhanden. 

Abb. XX: Kenntnisstand zum Au-pair (eigene Darstellung) 
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Abb. XXI: Kenntnisstand zur Blauen Karte der EU (eigene Darstellung) 

 

Abb. XXII: Kenntnisstand zur Saisonarbeit (eigene Darstellung) 
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Und auch andere Informationsquellen wurden von den befragten Personen nicht genutzt. 

Abb. VIII: Nutzung von Informationsquellen (eigene Darstellung) 

 

Das beste Ergebnis in Bezug auf Unkenntnis erzielte der Migrationskanal „Studium“, der acht 

Personen bekannt war. 

Abb. XXIII: Kenntnisstand zu Studium und Ausbildung (eigene Darstellung) 
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Die Umfrage weist insgesamt auf ein erhebliches Informationsdefizit hin, da die Befragten von 

den möglichen Migrationskanälen oftmals nicht einmal gehört hatten und die Existenz von le-

galen Zugangswegen nicht kennen. Es kann demnach angenommen werden, dass ein erhöhtes 

Problem der Unkenntnis besteht. 

Abb. XXIV: Zusammenfassung des Wissensstands über die einzelnen Migrationspfade 

(eigene Darstellung) 

 

ii. Ungewissheit 

In Bezug auf Ungewissheit ist zu analysieren, inwiefern eine solche besteht. Im Gegensatz zur 

Unkenntnis von Migrationskanälen muss im Bereich der Ungewissheit aber genauer differen-

ziert werden, wie sich diese im Untersuchungsgegenstand widerspiegeln kann. So betrifft die 

Ungewissheit vor allem die Unsicherheit über bestimmte Entwicklungen und Eintrittswahr-

scheinlichkeiten.598 Allgemein könnte von einer bestimmten Art der Rechtsunsicherheit gespro-

chen werden. Im Untersuchungsgegenstand betrifft diese Unsicherheit Fragen darüber, wie 

über einen Visumsantrag entschieden werden könnte. Im Ergebnis könnte die Abwägung dieser 

Unsicherheiten durch die Befragten dazu führen, dass legale Migration nicht versucht wird, was 

für den bereits erwähnten Bereich des Optionenmangels wieder relevant ist. So geben mehrere 

Personen an, sie hätten nicht einschätzen können, welche Voraussetzungen für eine reguläre 

Migration vonnöten gewesen wären. 

  

 
598 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 156. 
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Abb. XXVI: Wissensfehlstellen bezüglich Handlungsoptionen (eigene Darstellung) 

 

Abb. XXVII: Subjektive Einschätzung zum Aufwand der Visabeantragung 

(eigene Darstellung) 

 

In Kombination mit einem zu hohen Aufwand der Visabeantragung führt dies zu einem Ge-

samtbild der Ungewissheit, dass der gesamte Visaprozess solche Hürden bereithält, dass dies 

zu einer enormen Unsicherheit über das Ergebnis des Antrags führt und viele Personen diesen 

Weg von vornherein nicht versuchen. 
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Dementsprechend ergeben sich auch die Angaben zur letzten Frage der Umfrage (Anhang 3, 

letzte Frage) die des Öfteren einen einfacheren Zugang zu Arbeitsvisa fordern. Die Umfrage 

verdeutlicht demnach nicht nur das Vorliegen von Ungewissheiten im Untersuchungsgegen-

stand, sondern deutet zudem darauf hin, dass sie zu einer verminderten Steuerung von Migra-

tion führen, da die Befragten diese hohe Ungewissheit (bzw. die Aussichtslosigkeit der Visums-

beantragung) als einen Grund für die irreguläre Migration nennen. 

(5) Anpassungsmängel 

Anpassungsmängel werden im New-Governance-Modell ebenfalls sehr wirtschaftsspezifisch 

und marktbezogen definiert.599 Dennoch geht es um die Frage nach der Anpassungsfähigkeit 

der Steuerungsadressat:innen an bestimmte Maßnahmen,600 also inwiefern und wie schnell sich 

die Adressat:innen auf veränderte Gegebenheiten und Normen einstellen können.601 Ist dies nur 

schwer der Fall, kommt es zu Anpassungsmängeln, die steuerungstechnisch problematisch sein 

können, da Regelung und Realität auseinanderfallen.602 Diese Frage lässt sich auch auf die Mig-

rationsgesellschaft sowie die beteiligten Akteur:innen übertragen, da auch in diesen Fällen von 

Anpassungsmängeln gesprochen werden kann, wenn sich die Normadressat:innen nicht an die 

bestehende Gesetzgebung anpassen können. 

Im Folgenden wird deshalb dargestellt, an welchen Stellen Anpassungsmängel aufseiten der 

Adressat:innen bestehen könnten. Anhaltspunkte für Anpassungsmängel kann ebenfalls die 

durchgeführte Umfrage geben. So könnte ein Anpassungsmangel in der schon dargestellten 

Problematik liegen, dass die vorliegenden Gesetze die tatsächliche Realität der Migrationsge-

sellschaft nicht abbilden können. Die Qualifikation der Migrierenden stimmt häufig nicht mit 

den Voraussetzungen der Normen überein (Abb. III, IV, XII, XVI in Anhang 5) und die Perso-

nen können die erforderliche Bildung aufgrund der Irreversibilität nicht kurzfristig erhalten. 

Die bestehenden Anpassungsmöglichkeiten für den Untersuchungsgegenstand sind demnach in 

diesem Bereich äußerst beschränkt. Ein weiterer Punkt könnte die Frage nach den allgemeinen 

Vorstellungen über die Art der Migration sein, bei der sich die Migrationsgesellschaft nicht an 

die Art von Migration anpassen kann, welche die Bundesrepublik durch ihre Normen vor-

schlägt. 

 
599 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 158ff; Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 
S. 315ff. 
600 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 158. 
601 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 158; Vgl. Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 
S. 34. 
602 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 159ff. 
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Wie bereits dargelegt enthalten viele der Einreisenormen zeitliche Beschränkungen für den 

Aufenthalt in Deutschland (z. B. § 16 II AufenthG a. F., § 15a BeschV a. F.). Die Migration 

nach Deutschland soll folglich auf einen kurzzeitigen Zuzug von Fachkräften beschränkt sein, 

um die in § 1 I AufenthG angeführten Ziele zu schützen. Ein zirkuläres Modell, bei dem die 

Migrierenden zwischen dem Herkunftsstaat und dem Ankunftsstaat „pendeln“, ist allerdings 

nicht ausgeschlossen. Bei der Befragung der Untersuchungsgruppe gaben die meisten Befrag-

ten allerdings an, für länger als fünf Jahre in Deutschland bleiben zu wollen (Abb. XV in An-

hang 5). Daneben besteht nur wenig Pendelbereitschaft zur Arbeitsmigration (Abb. XIV in An-

hang 5). Dies alles deutet darauf hin, dass die Adressat:innenen aus unterschiedlichen Gründen 

noch nicht für das vorgegebene Migrationsmodell bereit sind bzw. an dieses angepasst sind. 

Demnach bestehen Hinweise darauf, dass auch gegenüber dem Gesamtsystem der zirkulären 

Migration Anpassungsmängel bestehen. 

Ein weiterer Punkt der Anpassungsmängel kann auch die bereits dargelegte fehlende Kenntnis 

über die Einreisemöglichkeiten sein, die sich in den Informationsmängeln widerspiegelt 

(Abb. XVII-XXIV, XXVI in Anhang 5). Die Informationsmängel sprechen dafür, dass die Nor-

men in den Herkunftsstaaten noch nicht „angekommen“, geschweige denn etabliert sind. Ohne 

diese grundlegenden Informationen ist es allerdings problematisch, eine Anpassung zu errei-

chen, da die Voraussetzungen nicht bekannt sind. Durch die Informationsmängel können zu-

sätzliche Anpassungsmängel produziert werden. 

Auf einen weiteren Anpassungsmangel deutet die Forderung nach einfacheren Zugängen nach 

Deutschland hin (vor allem für die Arbeitsmigration; vgl. Anhang 3, letzte Frage). Dabei wurde 

vor allem erwähnt, dass die Vorgaben zu kompliziert, zeitaufwendig und teuer sind und die 

Vergabe in den Herkunftsstaaten oft undurchsichtig oder von Korruption geprägt ist. Diese ein-

zelnen Antworten deuten auf Optionenmängel hin, die durch zu hohe Voraussetzungen an die 

Anpassung der Migrierenden generiert werden. Dieser Eindruck wird durch die bereits erwähn-

ten Aussagen zu Optionenmängeln und dem Aufwand zur Visabeantragung ergänzt 

(Abb. XXVII, XXVIII in Anhang 5). Die komplizierten Verfahrensvorschriften und Voraus-

setzungen zur Einreise, welche durch die Struktur der Normen etabliert werden, können nicht 

oder nicht so schnell von den Adressat:innen angewandt bzw. beachtet werden. Die Befragten 

sind der Auffassung, nicht legal einzureisen zu können, was für massive Anpassungsmängel im 

gesamten Migrationsbereich spricht. 

Des Weiteren könnte ein abstrakter Anpassungsmangel in der Frage der unterschiedlichen 

Wertvorstellungen zu den bestehenden Gesetzen gesehen werden. So besteht die deutsche 

Rechtsordnung auf einer Einteilung der Migration in legal und irregulär, wobei die irreguläre 

Einreise als negativ aufgefasst wird und die legale Einreise nur für bestimmte Gruppen 
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zugelassen wird (vgl. § 1 I AufenthG). Durch die juristische Definition der Migrationsmöglich-

keiten im Aufenthaltsgesetz wird in Deutschland ein genaues Bild von Migration gezeichnet. 

Diese Wertbilder könnten in der Migrationsgesellschaft allerdings anders aussehen. Hinweis 

darauf geben die Antworten zu den Fragen, ob Migration ein illegaler Akt sei und wie Personen 

ein zweites Mal einreisen würden, wenn sie die Wahl hätten (Abb. XXX, XXXI in Anhang 5), 

da sich in ihnen abzeichnet, dass die Befragten nicht unbedingt mit den Grundregelungen des 

Untersuchungsgegenstandes übereinstimmen, sondern grundsätzlich eine Migrationsmöglich-

keit für sich bereithalten wollen. Daneben lässt sich ableiten, dass die Überschreitung der deut-

schen Normen für viele der Befragten zumindest kein größeres Problem darstellt. Dennoch be-

stand ein Verständnis für den grundsätzlichen Schutz von Grenzen und die Steuerung von Mig-

ration in geordneten Bahnen. 

Zusammenfassend können folgende Aspekte aus der Umfrage abgeleitet werden. Die Wertvor-

stellungen in der Befragtengruppe gehen eher dahin, dass grundsätzlich Migration für jeden 

möglich sein muss, allerdings wird ein ordnungsschaffendes System anerkannt. Sollte dies al-

lerdings für sie nicht bestehen, sind viele Personen auch bereit, Regelungen zu brechen. Daraus 

könnte nun abgeleitet werden, dass die Wertvorstellungen, welche die deutsche Rechtsordnung 

setzt und welche in der Migrationsgesellschaft vorliegen, nicht übereinstimmen. Diese Wert-

vorstellungen müssten für ein Funktionieren der Rechtsnormen erst aneinander angepasst wer-

den, oder Normen müssten die unterschiedlichen Werte besser widerspiegeln können. Es be-

stehen demnach auch in diesem Bereich Anpassungsmängel, bei denen die Interessen der ein-

zelnen Akteur:innen in Einklang gebracht werden müssten. 

Schließlich könnte sich aus der Umfrage ein Anpassungsmangel anhand der Kosten-Chancen-

Abwägung ergeben. Die Umfrage zeigt in diesem Bereich (Abb. XXVII in Anhang 5), dass die 

Kosten-Chancen-Abwägung (Kosten sind nicht nur finanzieller Art) nicht zugunsten der beste-

henden Normen ausgeführt wird. Der deutsche Staat rechnete demnach mit anderen oder weni-

ger Kosten, als sie in der Realität vorliegen. Dies führt dazu, dass beide Realitäten auseinan-

derfallen können und die Migrationsgesellschaft aufgrund ihrer Realität keine Möglichkeit hat, 

sich den bestehenden Gegebenheiten anzupassen. Vorliegend können also auch dort Anpas-

sungsmängel ersichtlich sein. Somit können einige Ansatzpunkte aus der Umfrage abgeleitet 

werden, die auf das Vorliegen von Anpassungsmängeln hindeuten. Es zeigt sich zudem, dass 

das Spektrum der Anpassungsmängel im vorliegenden Untersuchungsgegenstand weit und di-

vers ist. Einem geeigneten Steuerungsinstrument muss es zumindest gelingen, diese Diversität 

abbilden und einordnen zu können, um die allgemeine Situation verbessern zu können. 
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5. Steuerungsinstrumente im Untersuchungsgegenstand 

In einem nächsten Schritt muss untersucht werden, welche Steuerungsinstrumente das Modell 

vorsieht und inwiefern diese bereits effektiv im Untersuchungsgegenstand etabliert sind. Aus 

diesem Grund sollen die möglichen Steuerungsinstrumente im Folgenden vorgestellt werden 

und analysiert werden, inwiefern sie im Untersuchungsgegenstand bestehen. 

a. Negative finanzielle Anreize 

Als ein Steuerungsinstrument des New-Governance-Modells gelten negative finanzielle An-

reize. Diese können vor allem bei externen Effekten die Internalisierung und demnach Herab-

setzung erleichtern. Ein Anreiz stellt grundsätzlich einen Umstand dar, welcher das Interesse 

einer Person erregt und dazu führt, dass dieser motiviert ist, etwas Bestimmtes zu tun.603 Im 

Bereich eines finanziellen Anreizes kann dies deshalb nur bedeuten, dass diese Motivation 

durch Geld in irgendeiner Form geschaffen werden soll.604 Die Besonderheit im Bereich der 

negativen finanziellen Anreize besteht darin, dass Gelder nicht ausgezahlt, sondern einbehalten 

werden sollen, um die Motivation für ein Handeln zu erreichen.605 Trotzdem gehören sie wie 

alle finanziellen Anreize zu den extrinsischen Motivatoren, da sie von außen ausgelöst wer-

den.606 Konkret stellt Dose zwei Möglichkeiten vor, wie die negativen finanziellen Anreize 

ausgestaltet werden könnten. Den Standard-Preis-Ansatz und das Zertifikatsmodell.607 Im Fall 

des Standard-Preis-Ansatzes wird ein fester Preis für die Nutzung bestimmter Dinge festge-

legt.608 Davon wird erhofft, dass dies einen Effekt auf die tatsächliche Nutzung haben kann oder 

dass die Einnahmen für den Bereich der Zielvorgabe zumindest weiter investiert werden kön-

nen.609 Eine optimale Steuerung entsteht dann, wenn beide Faktoren genutzt werden können.610 

Beim Zertifikatsmodell werden an die Verursacher:innen der externen Effekte Zertifikate ver-

geben oder verkauft und müssen bei Mehrbedarf gehandelt werden.611 

Vorteile bieten die negativen finanziellen Anreize vor allem dahingehend, dass die externen 

Effekte einem Verursacher zugeordnet werden können und auch das Ausmaß des externen 

 
603 Duden, Anreiz, https://www.duden.de/rechtschreibung/Anreiz. 
604 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 290. 
605 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 290ff. 
606 Motzkuhn, Erfolgsfaktor Mitarbeitermotivation – Was taugen Anreizsysteme wirklich?, https://www.fh-mittel-
stand.de/fileadmin/pdf/Schriftenreihe/Heft_2-_Anreizsysteme.pdf. 
607 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 292, 297. 
608 Vgl. Baumol/Oates, The theory of environmental policy; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 292; 
Richter, Wandel im Leitbild von Ökosteuern: Vom Standard-Preis-Ansatz zur Makroneutralität, S. 1. 
609 Vgl. Baumol/Oates, The theory of environmental policy; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 291. 
610 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 291. 
611 Vgl. Dales, Pollution, property (and) prices. An essay in policy-making and economics; Dose, Problemorien-
tierte staatliche Steuerung, S. 297; Endres, Umweltökonomie, S. 132ff. 
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Effekts bestimmt werden kann.612 Dies führt zwar nicht immer zu einer Verhinderung der ex-

ternen Effekte, kann aber zu einer Reduzierung führen.613 

Dennoch sind beide Möglichkeiten des negativen finanziellen Anreizes an Erfolgsfaktoren ge-

koppelt. So ist es für eine Lenkungswirkung essenziell, die Interessen der einzelnen Akteur:in-

nen (Migrierende und deutscher Staat) zu kennen, damit durch die Höhe der Anreize eine Len-

kungswirkung erreicht werden kann (1).614 Zudem bedarf es einer funktionsfähigen Verwal-

tung, welche die Anreize setzen kann (2), wobei für Deutschland angenommen werden soll, 

dass dies grundsätzlich möglich ist.615 Außerdem ist es nützlich, wenn die negativen finanziel-

len Anreize möglichst eng mit der Problematik verbunden sind und sich in diesem Bereich 

abspielen, um Verzerrungen der Lenkung zu vermeiden (3).616 Daneben ist es wichtig, dass die 

negativen finanziellen Anreize nicht im Bereich einer Gefahrenabwehr eingesetzt wer-

den (4).617 Die Gefahrenabwehr macht es eventuell nötig, Gefahren mit Verboten abzuwehren 

und die Lenkung der negativen finanziellen Anreize ins Leere laufen zu lassen.618 Zusätzlich 

sollen negative finanzielle Anreize flexibel gestaltet werden, indem in Regionen mit hoher Be-

lastung diese teurer oder schwerer verfügbar sind, um eine angepasste regionale Lenkung zu 

erhalten (5).619 Außerdem bedürfen negative finanzielle Anreize eines längeren Etablierungs-

prozesses, weshalb diese nicht zu oft verändert werden sollten (6).620 

Für den Zertifikatshandel müssen zudem andere Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden, da die-

ser mit etwas anderen Problemen konfrontiert ist als der Standard-Preis-Ansatz.621 Zunächst ist 

es für den Zertifikatshandel ebenfalls von Vorteil, wenn institutionelle Strukturen bestehen, 

welche diesen Handel organisieren und durchführen können (1).622 Wie beim Standard-Preis-

Ansatz besteht auch die Problematik der Gefahrenabwehr, die notfalls durchgesetzt werden 

muss (2).623 Um den Preis der Zertifikate regeln zu können, sollte zudem ein bestimmter Anteil 

an Zertifikaten zuerst zurückgehalten werden, um diese notfalls nachträglich dem Markt 

 
612 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 301. 
613 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 301. 
614 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 296; Richter, Wandel im Leitbild von Ökosteuern: Vom Stan-
dard-Preis-Ansatz zur Makroneutralität, S. 2; Vgl. Wiesmeth, Der Preis-Standard-Ansatz, 155. 
615 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 296. 
616 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 296. 
617 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 296. 
618 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 296f. 
619 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 297; Vgl. Richter, Wandel im Leitbild von Ökosteuern: Vom 
Standard-Preis-Ansatz zur Makroneutralität, S. 3. 
620 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 297. 
621 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 297ff. 
622 Vgl. Baumol/Oates, The theory of environmental policy, S. 181ff; Dose, Problemorientierte staatliche Steuer-
ung, S. 298; Endres, Umweltökonomie, S. 132ff. 
623 Baumol/Oates, The theory of environmental policy, S. 185ff; Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steue-
rung, S. 299; Vgl. Wiesmeth, Der Preis-Standard-Ansatz, 155f. 
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zuzuführen (3).624 Fraglich ist, ob solche finanziellen Anreize im Untersuchungsgegenstand 

vorliegen. 

Insgesamt müssten die negativen finanziellen Anreize dazu dienen, die externen Effekte abzu-

mildern, also konkret, dass die Migrierenden den bestehenden Einreisenormen „weniger aus-

geliefert“ sind. Die negativen finanziellen Anreize richten sich demnach gegen die Verursa-

cher:innen der externen Effekte, welcher in diesem Fall auch der deutsche Staat (bzw.- die EU) 

ist. Die grundsätzliche Idee ist, den Staat durch negative finanzielle Anreize zur Herabsetzung 

der externen Effekte zu bewegen. Solche negativen Anreize gegenüber dem Staat ergeben sich 

erwartungsgemäß nirgendwo aus dem Untersuchungsgegenstand. Der Staat müsste sich vorlie-

gend eigene Sanktionen auferlegt haben, um die externen Effekte zu reduzieren. Beispielsweise 

könnten solche Sanktionen greifen, wenn bestimmte Ziele der legalen Migration oder der Ver-

waltung nicht eingehalten werden würden. Solche Sanktionen sind allerdings nicht ersichtlich. 

Aber auch in anderen Zusammenhängen (mittelbare externe Effekte durch die Migrierenden) 

sind in den Normen des Untersuchungsgegenstandes keine negativen finanziellen Anreize nach 

dem Vorbild des New-Governance-Modells ersichtlich. 

Die einzige Norm, die als unmittelbare finanzielle Sanktion verstanden werden könnte, ist 

§ 95 AufenthG, der auch Geldstrafen als Sanktion vorsieht, allerdings nicht in einem Zertifi-

katsmodell oder einer Standard-Preis-Festlegung.625 Jedoch könnte die Festlegung, der Lebens-

unterhalt der Migrierenden müsse gesichert sein, als eine Standardpreisfestlegung für die Mig-

ration aufgefasst werden (vgl. § 20 I Nr. 2 a) AufenthG a. F.). Dabei ist allerdings festzuhalten, 

dass diese eher nicht die Einreise über legale Migrationskanäle zulasten der irregulären Migra-

tion fördern würde, sondern gemäß Umfrageergebnis eher als eine weitere Hürde für die legale 

Einreise hinzukommt. Nach dieser Interpretation sind keine negativen finanziellen Anreize 

nach den genauen Beschreibungen des New-Governance-Modells ersichtlich. 

b. Neokorporatistische Absprachen 

Als zweites zu besprechendes Steuerungsinstrument kommen für den Bereich der unterschied-

lichen Informationsmängel neokorporatistische Absprachen in Betracht.626 Unter Neokorpora-

tismus werden Bemühungen verstanden, die Interessen einzelner Akteur:innen durch organi-

sierte (nicht unbedingt dauerhafte) Strukturen zum Konsens (zwischen Staat und 

 
624 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 299. 
625 Bei § 95 AufenthG handelt es sich um eine nachträgliche Sanktion, nicht um einen finanziellen Anreiz zur 
Verhaltensänderung. 
626 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 409. 
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gesellschaftlichem Akteur:in) bringen.627 Ergebnis sollen staatlich beeinflusste Selbstregulie-

rungen der Gesellschaft sein.628 Ziel ist es, mit großen und einflussreichen Verbänden bindende 

Konsensabsprachen zu treffen, die in einem Rahmen der Selbstregulierung durch Standardset-

zung in diese Systeme übernommen werden.629 

Wie bereits genannt, können neokorporatistische Absprachen im Bereich der Informationsmän-

gel helfen. Dies geschieht dadurch, dass innerhalb dieses Zusammenschlusses von Akteur:in-

nen asymmetrische Informationen und strategische sowie sachliche Ungewissheit beseitigt wer-

den.630 Gerade Ungewissheiten können so bei den unmittelbar Betroffenen abgebaut werden.631 

Das System der neokorporatistischen Absprache muss aber so aufgebaut sein, dass Ungewiss-

heit von keiner Seite ausgenutzt werden kann.632 Damit neokorporatistische Absprachen prob-

lemlos und effektiv wirken können, bedürfen diese ebenfalls einiger Vorkehrungen in Form 

von Erfolgsfaktoren, die Probleme beseitigen. So sollten die Parteivertreter:innen, die auch Ad-

ressat:innen der Steuerung sind, eine solche Größe aufweisen, dass sie die Verhandlungspar-

teien monopolartig vertreten, damit eine möglichst hohe Anzahl der Mitglieder zu den Abspra-

chen verpflichtet werden kann (1).633 Durch diese hervorgehobene Stellung soll sichergestellt 

werden, dass diese Verbände die festgelegten Absprachen an ihre Mitglieder weiterleiten – und 

diese die Regelungen auch einhalten.634 Um die Bereitschaft, sich an die erarbeiteten Regelun-

gen zu halten, zu stärken, ist es wichtig, dass die Regelungen durch eine freiwillige Zusammen-

arbeit (2), welche handlungsorientiert (3) und konsensual (4) sein muss, geschaffen werden.635 

Schließlich bedarf es verschiedener Mechanismen, welche ein Ausnutzen der Regelungen nur 

zum Vorteil einer Partei verhindern, da andernfalls die Akzeptanz der Regelungen ab-

nimmt (5).636 

 
627 Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung, Neokorporatismus, https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/hand-
woerterbuch-politisches-system/202076/neokorporatismus; Czada, Verhandeln und Inter-Organisationslernen in 
demokratischen Mehrebenenstrukturen, 67, 81; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 369. 
628 Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung, Vom Korporatismus zum Lobbyismus? APuZ, 
https://www.bpb.de/apuz/25539/vom-korporatismus-zum-lobbyismus; Dose, Problemorientierte staatliche Steue-
rung, S. 369; Lehmbruch, Politische Vierteljahresschrift 37 (1996), 735, 741, 745. 
629 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 369. 
630 Czada, Verhandeln und Inter-Organisationslernen in demokratischen Mehrebenenstrukturen, 67, 82; Dose, 
Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 372. 
631 Czada, Verhandeln und Inter-Organisationslernen in demokratischen Mehrebenenstrukturen, 67, 80; Dose, 
Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 372f. 
632 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 373. 
633 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 371; Lehmbruch, Concertation and the structure of corporatist 
networks, 60, 63; Lehmbruch, Politische Vierteljahresschrift 37 (1996), 735, 737. 
634 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 371; Heinze, Neokorporatistische Strategien in Politikarenen 
und die Herausforderungen durch neue Konfliktpotenziale, 137, 143; Lehmbruch, Concertation and the structure 
of corporatist networks, 60, 63; Willke, Entzauberung des Staates, S. 38. 
635 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 372; Grande/Lang, Österreichische Zeitschrift für Politikwis-
senschaft 11 (1982), 341, 351. 
636 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 372. 
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Zu analysieren bleibt nun noch, ob solche neokorporatistische Absprachen bereits im Untersu-

chungsgegenstand vorliegen. Wie dargelegt stellen solche Absprachen Selbstregelungsinstru-

mente dar. Es ist demnach zwingend nötig, dass die beiden Akteur:innen Migrierenden und 

Staat an diesen Absprachen beteiligt sein müssten, um die Ungewissheit herabsetzen zu können. 

In Betracht kommen eventuell die privaten Arbeitgeber:innen im Bereich der Blauen Karte der 

EU, der ICT-Karte sowie der Forschungseinrichtungen (§§ 19a, 19b, 20 AufenthG a. F.). Die 

Normen des Untersuchungsgegenstandes sind allerdings allgemein gefasst und auf die einzel-

nen Arbeitgeber:innen gezielt zugeschnitten, nicht aber auf die großen Verbände, die diese ver-

treten könnten. Außerdem ist im Untersuchungsgegenstand gerade keine Interessenvertretung 

der Migrierenden vorgesehen, die dazu fähig wäre, bindende Absprachen zu verhandeln. 

Allein die Arbeitsverwaltungen der Herkunftsländer kommen gemäß § 15a BeschV als 

solche Interessenvertretungen der Drittstaaten in Betracht. Problematisch bei diesen ist aller-

dings, dass diese nicht die Migrierenden selbst darstellen. Die Wirkung gerade für den Bereich 

der Ungewissheit kann demnach nicht effektiv aus dem New-Governance-Modell abgeleitet 

werden. Demnach können im Untersuchungsgegenstande bis jetzt keine offensichtlich effekti-

ven neokorporatistische Absprachen nach dem New-Governance-Modell getroffen werden, 

was bedeutet, dass dieses Steuerungsinstrument nicht genutzt wird. 

c. Überzeugung 

Durch Überzeugung wird auf eine Veränderung oder Verstärkung von gewünschten Einstellun-

gen der Steuerungssubjekte durch verschiedene Maßnahmen hingewirkt.637 Daraus folgernd 

bedarf es eines langwierigen Prozesses der Einstellungsveränderung.638 Daneben ist der Grad 

zu undemokratischem Handeln in Form von Propaganda und Manipulation schmal, weshalb 

ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung demokratischer Grundsätze gelegt werden 

muss.639  

Unterschieden werden kann zwischen zwei Arten der Überzeugung, und zwar der emotionalen 

und der rationalen.640 Wie die Begriffe schon zeigen, wird im Bereich der emotionalen Über-

zeugung durch eine auf emotionale Einstellung gerichtete Überzeugungskampagne an eine 

schon bestehende Grundeinstellung appelliert, um diese zu verstärken.641 Da sie die 

 
637 Atkins, Political Campaigns. Mass Communication and Persuasion, 285; Dahme/Grunow, Implementation per-
suasiver Programme, 117, 118; Hood, The tools of government, S. 29. 
638 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 326. 
639 Dahme/Grunow, Implementation persuasiver Programme, 117, 118; Dose, Problemorientierte staatliche Steu-
erung, S. 326; Weiss, Puplic Information, 217, 245ff. 
640 Dahme/Grunow, Implementation persuasiver Programme, 117, 119; Dose, Problemorientierte staatliche Steu-
erung, 327, 329; Windhoff-Héritier, Policy-Analyse, S. 32. 
641 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 327. 
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Grundhaltungen nur verstärken und nicht verändern kann, können durch emotionale Überzeu-

gungen teilweise auch kurzfristig Ziele erreicht werden.642 Des Weiteres kommt aber auch eine 

rationale Überzeugung in Betracht. Diese basiert auf diskutierbaren und überprüfbaren Aspek-

ten, die dazu in der Lage ist, Überzeugungseinstellungen zu ändern.643 Aufgrund der langwie-

rigen Etablierung stellen diese allerdings vor allem gute vorbeugende Maßnahmen dar.644 

Gleich ist beiden Arten von Überzeugung allerdings, dass nicht nur Information bereitgestellt 

werden soll, sondern zusätzlich die Informationsgabe explizit dazu verwendet wird, die Ein-

stellung mittelbar oder unmittelbar auf ein bestimmtes Ziel hin zu verändern.645 Gut etablierte 

Überzeugung kann dann vor allem dabei helfen, den negativen Effekt von externen Effekten 

herabzusetzen, indem die Kosten-Nutzen-Abwägungen der Adressat:innen zugunsten der Re-

gelungen verändert werden.646  

Aber auch zur effektiven Etablierung von Überzeugungsmaßnahmen bedarf es bestimmter Er-

folgsfaktoren. Für eine erfolgreiche Überzeugung muss zunächst klar sein, welche Adressat:in-

nen überzeugt werden sollen oder müssen (1).647 Nur so kann sichergestellt werden, dass die 

Überzeugung auch in den richtigen gesellschaftlichen Kreisen explizit etabliert werden kann.648 

Nachdem klar definiert wurde, welche Adressat:innen angesprochen werden sollen, muss zu-

dem analysiert werden, wie die Adressat:innengruppe strukturiert ist (2).649 Erst eine solche 

Analyse kann aufzeigen, wie homogen oder heterogen eine solche Adressat:innengruppe ist 

und wie diese überzeugt werden kann.650 Außerdem müssen die Überzeugungen als Grundvo-

raussetzung auch von den jeweiligen Adressat:innen verstanden werden können (3).651 Auch 

muss dafür gesorgt werden, dass etwaige Gegenüberzeugungen vorhergesehen und argumenta-

tiv entkräftet werden können, da solche Widerlegungen das Vertrauen in die Überzeugung stär-

ken können (4).652 Daneben bedarf es für die Überzeugungsarbeit ausreichender 

 
642 Dahme/Grunow, Implementation persuasiver Programme, 117, 119ff; Dose, Problemorientierte staatliche Steu-
erung, S. 327. 
643 Dahme/Grunow, Implementation persuasiver Programme, 117, 119ff; Dose, Problemorientierte staatliche Steu-
erung, S. 329. 
644 Dahme/Grunow, Implementation persuasiver Programme, 117, 121; Dose, Problemorientierte staatliche Steu-
erung, S. 329. 
645 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 329f. 
646 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 331. 
647 Vgl. Bonfadelli (Hrsg.), Medienwirkungsforschung II: Anwendungen, S. 112ff; Dose, Problemorientierte staat-
liche Steuerung, S. 334; Weiss, Puplic Information, 217, 240ff. 
648 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 334. 
649 Bonfadelli (Hrsg.), Medienwirkungsforschung II: Anwendungen, S. 109; Dose, Problemorientierte staatliche 
Steuerung, S. 335. 
650 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 335. 
651 Bonfadelli (Hrsg.), Medienwirkungsforschung II: Anwendungen, S. 121; Dose, Problemorientierte staatliche 
Steuerung, S. 336. 
652 Bonfadelli (Hrsg.), Medienwirkungsforschung II: Anwendungen, S. 118ff; Dose, Problemorientierte staatliche 
Steuerung, S. 337. 
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organisatorischer Strukturen, wie z. B. eine funktionierende Verwaltung (5).653 Diese Organi-

sationen müssen auch ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit bei der betreffenden Gruppe in-

nehaben, um effektiv überzeugen zu können, sodass auf Propaganda zu verzichten ist (6).654 

Überzeugungskampagnen, die einfach und klar gehalten sind scheinen das Verständnis effekti-

ver fördern zu können (7).655 Besonders erfolgreich scheinen Kampagnen, die sowohl auf rati-

onale als auch auf emotionale Überzeugung setzen (8).656 Als besonders erfolgreich werden 

Überzeugungskampagnen angesehen, die „vorbildhaftes Verhalten“ vermitteln, anstatt nur die 

negativen Folgen von Fehlverhalten zu vermitteln (9).657 Bei Berücksichtigung des Korrespon-

denzprinzips muss beachtet werden, dass zum einen eine Verhaltensänderung nicht immer be-

wirkt und zum anderen eine zu zielgenaue Veränderung nicht vorhergesagt werden kann 

(10).658 Grundsätzlich stellen Überzeugungen aber wohl eher ein ergänzendes Steuerungsmittel 

dar, da sie auf der einen Seite eher auf langfristige Veränderungen gerichtet sind und auf der 

anderen Seite nicht genau vorhergesagt werden kann, inwiefern sie wirken können.659 

Dennoch muss überlegt werden, ob im Migrationsrecht solche Überzeugungen nicht etabliert 

werden müssen, da die gesetzliche Struktur so auf ein festes Fundament der Überzeugung ge-

stellt werden könnte. Fraglich ist, ob solche Überzeugungskampagnen bereits im Untersu-

chungsgegenstand vorliegen. Allerdings ergeben sich solche Kampagnen nicht unweigerlich 

aus den Normen an sich. Wenn solche Kampagnen vorliegen, sind sie zumindest nicht in der 

festen Normstruktur des Untersuchungsgegenstandes etabliert. Allerdings verweist der Aufbau 

des Aufenthaltsgesetzes mit seiner Regel- und Ausnahmestruktur darauf, dass es unregulierte 

Migration missbilligt, wodurch zumindest die Richtung der Überzeugung vorgegeben wird. 

Ohne die genannten Erfolgsfaktoren ist dies allerdings weniger effektiv. Die Umfrage verdeut-

licht in manchen Bereichen Ansatzmöglichkeiten für Überzeugungen, um externe Effekte her-

absetzen zu können (Abb. XXX, XXXI in Anhang 5). Deswegen kann trotzdem versucht wer-

den, Überzeugung ergänzend im Untersuchungsgegenstand zu etablieren. 

Im Bereich der emotionalen Überzeugung könnte mit einer Überzeugungskampagne versucht 

werden, Migrierende, von einem irregulären Weg der Migration abzubringen und sie von einem 

legalen Weg der Migration zu überzeugen, da bei einigen schon eine positive Grundhaltung zur 

 
653 Vgl. Dahme/Grunow, Implementation persuasiver Programme, 117, 124ff; Dose, Governance als problemori-
entierte Steuerung., 338. 
654 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 338; Hood, The tools of government, S. 38; Vgl. Weiss, Puplic 
Information, 217, 240. 
655 Bonfadelli (Hrsg.), Medienwirkungsforschung II: Anwendungen, S. 118; Dose, Problemorientierte staatliche 
Steuerung, S. 339. 
656 Bonfadelli (Hrsg.), Medienwirkungsforschung II: Anwendungen, S. 121; Dose, Problemorientierte staatliche 
Steuerung, S. 340; Weiss, Puplic Information, 217, 241ff. 
657 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 340. 
658 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 342f. 
659 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 345. 
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legalen Migration besteht (Abb. XXX, XXXI in Anhang 5). Die Umfrage zeigt allerdings, dass 

nicht unbedingt angenommen werden kann, dass die Richtigkeit der legalen Migration grund-

sätzlich als bestehende Grundeinstellung betrachtet werden kann (Abb. XXX in Anhang 5). 

Daraus folgt, dass eine Umgestaltung der Überzeugung nötig wäre und nicht nur eine reine 

Stärkung der bestehenden Einstellung. Dies bedeutet aber auch, dass auch auf langfristig wir-

kende Überzeugung gesetzt werden muss, weshalb die Überzeugungsmöglichkeiten nur ergän-

zend zu anderen kurzfristigeren Mitteln verwendet werden sollten.660 Es sollte demnach nicht 

primär auf die Überzeugung gesetzt werden. Allerdings kann dennoch durch eine Kombination 

aus emotionaler und rationaler Überzeugung an die Vorteile von legaler Migration appelliert 

werden und so immerhin eine langfristige Umgestaltung der Überzeugung initiiert werden. 

d. Regimebildung 

Des Weiteren ist zu untersuchen, ob zur Verringerung der externen Effekte oder bei Ungewiss-

heiten eine Regimebildung im Untersuchungsgegenstandes festgestellt werden kann.661 Unter 

Regimebildung wird die Schaffung von heterarchischen Kooperationsinstitutionen für be-

stimmte Politikbereiche verstanden, die durch verschiedene Regelungen, Normen oder Verfah-

ren ein Verhalten internationaler Akteur:innen dauerhaft steuern sollen.662 Regime sind auf 

kontinuierliche Verhandlung verschiedener verbindlicher Bedingungen ausgerichtet, was dazu 

führt, dass flexibel auf Probleme eingegangen werden kann.663 Unterschieden werden kann 

wiederum zwischen internationalen Regimen (mit staatlichen Akteur:innen) und transnationa-

len Regimen (mit internationalen Organisationen).664 Regimebildung kann bei den externen Ef-

fekten dahingehend helfen, dass sie eine Rückverfolgung der externen Effekte möglich machen 

und somit die Möglichkeit besteht, dass die Problemlösungsstrukturen sowie die Problemwir-

kungsstrukturen zusammengefügt werden, sodass gemeinsame Problemlösungen erarbeitet 

werden können.665 Daneben stabilisieren sie das Verhältnis der beteiligten Parteien, indem sie 

das zukünftige Verhalten der Parteien des Regimes sichtbar machen.666 Im Bereich der Infor-

mationsmängel führen die Regime zudem zum Abbau strategischer Ungewissheit und 

 
660 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 329. 
661 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 395f. 
662 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 386; Motzkuhn, Erfolgsfaktor Mitarbeitermotivation – Was 
taugen Anreizsysteme wirklich?, https://www.fh-mittelstand.de/fileadmin/pdf/Schriftenreihe/Heft_2-_Anreizsys-
teme.pdf; Waschkuhn, Regimebildung und Netzwerke, S. 5; Vgl. Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates. 
663 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 386; Nölke, Zeitschrift für Internationale Beziehungen 1 
(1994), 313, 316f; Waschkuhn, Regimebildung und Netzwerke, S. 7. 
664 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 387; Vgl. Young, Rights, Rules, and rescources in World 
Affairs, 1, 6; Vgl. Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates, S. 170ff. 
665 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 395. 
666 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 396; Vgl. Zürn, Theorie internationale Institutionen, 36. 
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asymmetrischer Unkenntnis, da die Kooperationsform automatisch dazu führt, dass gewisse 

Informationen verbreitet werden müssen.667 

Fraglich bleibt aber, ob es sich auch um ein effektives Regime handelt. Ein solches liegt für die 

Problemlösung nur dann vor, wenn gewisse Erfolgsfaktoren gewährleistet sind. Dabei be-

schreibt Dose in Anlehnung an Zürn folgende Erfolgsfaktoren für Regime:668 (1) Es muss zu-

mindest ein/e unzufriedener Akteur:in bestehen, der/die an der bestehenden Situation und den 

externen Effekten etwas ändern möchte.669 Daneben bedürfen effektive Regime transnationaler 

Expert:innennetzwerke (2), welche die Regime bei ihren Problemlösungen unterstützen.670 

Diese dienen vor allem dazu, die Ungewissheit in der bearbeiteten Problemlage herabzusetzen 

und sicherzustellen, dass Regime tatsächlich wissenschafts- und wissensbasiert an der Prob-

lemlösung arbeiten und der politische Einfluss gering gehalten wird.671 Als ein besonders wich-

tiger Aspekt wird hervorgehoben, dass eine Partei des Regimes die Problemlösungen besonders 

durchsetzungsstark vorantreiben muss, um eine tatsächliche Problemlösung zu gewährleis-

ten (3).672 Sollten solche Akteur:innen nicht vorhanden sein, bedarf es eines Verlustausgleichs 

für manche Parteien in Form von Ausgleichszahlungen und Koppelgeschäften, um die Akzep-

tanz bei allen Regimeparteien zu erhöhen (4).673 Außerdem ist es für Regime positiv, wenn sich 

diese in Bereichen bilden, in denen eine häufige Interaktion der Parteien aufgrund der zu bear-

beitenden Thematik notwendig ist, sodass feste Institutionen entstehen können (5).674 Darüber 

hinaus ist es von Vorteil, wenn die Transaktionsdichte hoch ist (6), die Parteien also auch in 

anderen Bereichen eng zusammenarbeiten und das gegenseitige Vertrauen schon hoch ist, was 

den neuen Regimen ebenfalls zugutekommt.675 Das Angebot einer Kooperationsbereitschaft 

einer Partei ist ein weiterer Erfolgsfaktor, jedoch kann das Angebot zum Aufbau von Verhand-

lungsdruck wieder zurückgezogen werden (7).676 Vorteilhaft ist auch, wenn in Nachbargebieten 

Regime schon erfolgreich waren und zu einer Problemlösung geführt haben (8).677 Ein weiterer 

Vorteil liegt vor, wenn die Regime nicht aus zu vielen Akteur:innen gebildet werden, damit 

 
667 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 396. 
668 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 389; Zürn, Theorie internationale Institutionen; Vgl. Zürn, 
Regieren jenseits des Nationalstaates, S. 182ff. 
669 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 389; Vgl. Gehring/Oberthür, Internationale Regime als Steu-
erungsinstrumente der Umweltpolitik, 9, 14; Zürn, Theorie internationale Institutionen, 33. 
670 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 390; Vgl. Zürn, Theorie internationale Institutionen, 35. 
671 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 390; Vgl. Haas, International Organization 46 (1992), 1, 2ff. 
672 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 390f; Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates, S. 187. 
673 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 392; Gehring/Oberthür, Internationale Regime als Steue-
rungsinstrumente der Umweltpolitik, 9, 14. 
674 Dose, Governance als problemorientierte Steuerung., 393; Zürn, Theorie internationale Institutionen, 34. 
675 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 393; Zürn, Theorie internationale Institutionen, 34. 
676 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 393; Zürn, Theorie internationale Institutionen, 35. 
677 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 393; Zürn, Theorie internationale Institutionen, 35. 
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effektive Kooperation möglich werden (9).678 Als letzter Aspekt ist auch das Verhältnis der 

Parteien ausschlaggebend (10), da es von Nachteil sein kann, wenn immer die gleichen Parteien 

als vermeintliche Gewinner:innen aus der Kooperation hervorgehen.679 

Fraglich ist aber, ob im Untersuchungsgegenstand solche Regimebildungen überhaupt vorlie-

gen. In Betracht kommen können auf der einen Seite die Institutionen, welche sich beispiels-

weise im Bereich der Forschung und des Studiums bilden. Im Bereich des Studiums (§ 16 Auf-

enthG a. F.) oder auch der Forschung (§ 20 AufenthG a. F.) bedarf es neben der Einreiseerlaub-

nis der Annahme an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung. Auch bei Ausbildung 

(§ 17 AufenthG a. F.) und Schulbesuchen (§ 16b AufenthG a. F.) stellen Schule und Ausbil-

dungsstätten Akteur:innen da, welche die Migrierenden aufnehmen müssen. Gleiches gilt für 

die Arbeitgeber:innen im Bereich der Blauen Karte der EU (§ 19a AufenthG a. F.) oder der 

ICT-Karte (§ 19b AufenthG a. F.). Diese Kooperation, bei der die Bewerber:innen bestimmte 

Voraussetzungen (von den privaten Akteur:innen mitfestgelegt) erfüllen müssen, könnte als 

eine Regimeform verstanden werden. 

Problematisch bleibt aber, dass die Migrierenden zwar ebenfalls durch ihre Bewerbung an die-

sen Annahmeverfahren beteiligt sind, allerdings haben diese Verfahrensinstitutionen selbst 

keine Möglichkeit, die Voraussetzungen der Migration vollständig auszuhandeln, sondern die 

Voraussetzungen ergeben sich teilweise direkt aus dem Gesetz (vgl. § 20 AufenthG a. F.) Es 

besteht demnach gerade keine institutionelle Struktur, die es den Akteur:innen erlaubt, mit dem 

Staat über Problematiken und Voraussetzungen der Migration zu verhandeln.  

Als Regimebildung kommen noch die Absprachen der Bundesagentur für Arbeit mit den Ar-

beitsverwaltungen der Herkunftsländer in Betracht. Nach § 15a I 1 BeschV a. F. werden die 

Verfahrensrichtlinien und die Auswahlkriterien für die Saisonarbeit zwischen diesen beiden 

Akteur:innen vermittelt.680 Es handelt sich auf beiden Seiten um staatliche Akteur:innen, die 

bindende Normen und Verfahrensvorschriften im speziellen Gebiet der Saisonarbeit festle-

gen.681 Diese Gespräche können in Vermittlungsabsprachen enden, sodass es sich in diesem 

Fall um ein transnationales Regime unter Federführung staatlicher Akteur:innen handelt. 

Demzufolge erfüllen diese Verbindungen die Definition von Regimebildung. Dieses 

Regime müsste allerdings auch problemorientiert und effektiv zur Aufhebung oder Verringe-

rung von Problemlage und kategorisierten Problemen des New-Governance-Modells beitragen. 

Regime können bei externen Effekten und bestimmten Informationsmängeln helfen. Diese 

Probleme liegen laut Umfrage vor allem zwischen den beiden unmittelbaren Akteur:innen des 

 
678 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 393; Zürn, Theorie internationale Institutionen, 35. 
679 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 393f; Zürn, Theorie internationale Institutionen, 35. 
680 Bundesagentur für Arbeit, Saisonarbeitnehmer und Schaustellergehilfen. 
681 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Saisonarbeitnehmer und Schaustellergehilfen. 
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deutschen Staates und der Migrierenden vor. In Bezug auf den Informationsstand liegt bei den 

Migrierenden ein Defizit vor. Ein Regime sollte daher in diesem Bereich zwischen den Ak-

teur:innen Informationsweitergabe möglich machen. Das erstellt Regime befindet sich aller-

dings nicht zwischen den Akteur:innen, zwischen denen die Problemlage besteht, sondern zwi-

schen dem deutschen Staat und dem Herkunftsstaat. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass 

die Kooperation mit dem Herkunftsstaat zu mehr Information der dortigen Bevölkerung führen 

kann. Dieser Effekt kann allerdings nicht unweigerlich aus dem New-Governance-Modell ab-

geleitet werden, welches die Problemlösung im Regime zwischen den Akteur:innen der kate-

gorisierten Probleme vorsieht. Dennoch muss festgehalten werden, dass ein direkter Informati-

onsfluss, wie es das New-Governance-Modell vorsieht, mit hoher Wahrscheinlichkeit effekti-

ver ist als ein mittelbarer Informationsfluss. Es bedürfte nach den aufgezeigten Erfolgsfaktoren 

eher eines Regime zwischen Migrierenden (in Form von institutionalisierten Vertretungen, 

NGOs etc.) und dem deutschen Staat, um eine effektive Problemlösung nach dem New-Gover-

nance-Modell zu erlangen. 

Durch das bestehende Regime könnten externe Effekte der Lose-lose-lose-Situation zwischen 

Deutschland und Herkunftsstaat verringert werden. Wie erwähnt soll auf diese Beziehung in 

dieser Untersuchung nicht ausführlich eingegangen werden, da das primäre Ziel der Untersu-

chung und des Gesetzes die Umsteuerung der Migrierenden ist, allerdings ist festzuhalten, dass 

das bestehende Regime nicht als vollständig ineffektiv für die Problemlage verstanden werden 

soll und deswegen auch nicht beseitigt werden darf. Zusammenfassend besteht zwar ein Art 

Regime im Untersuchungsgegenstand, das Regime ist allerdings in Bezug auf die identifizierte 

Problemlage nicht hinreichend problemorientiert, weshalb eine effektive Steuerung von Mig-

rierenden durch dieses Regime fraglich ist. 

e. Information und Beratung 

Wie die Befragung gezeigt hat, sind insbesondere Fehlinformationen und fehlende Informatio-

nen ermittelt worden.682 In diesem Feld können Beratung und Information dazu führen, dass 

diese Defizite abgebaut oder verringert werden, sodass wissensbasierte Entscheidungen getrof-

fen werden können.683 Die Bereitstellung von Informationen führt dazu, dass die Personen auf-

grund dieser Informationen eine regulierte Entscheidung zu ihren Gunsten treffen.684 Dabei ist 

vor allem interessant, dass eine Information nicht unbedingt unmittelbar, sondern auch 

 
682 Kapitel 2, V, 4, (4). 
683 Daintith, Law as a Policy Instrument: Comparative Perspective, 3, 28; Dose, Problemorientierte staatliche Steu-
erung, S. 308. 
684 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 308. 
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mittelbar geschehen kann, und auch weniger offensichtliche Informationsgabe kann effektiv 

sein.685 Da Information und Beratung vor allem auch auf die Selbstbestimmung der Personen 

zielen, sind sie auch für Bereiche geeignet, in denen eine Regulierung in verfassungsmäßige 

Rechte eingreifen würde.686  

Abb. 4: Differenzierung des Instruments Information nach Adressat:innen und Quelle der Ak-

tivität zur Informationsgabe687 

 
 

Adressat:in 
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Informations-
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Erlaubnisse 

 Informationen 
für Multipli-
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mation einer 
spezifischen 
Gruppe 
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Botschaften an 
die Allgemein-
heit 

Unterschieden werden kann Informierung, je nachdem welche Akteur:in wie aktiv die Infor-

mation verbreitet.688 Konkret kann also zwischen Informationen unterschieden werden, die auf 

bestimmte Situationen und Adressat:innenkreise maßgeschneidert sind, und um die sich die 

Adressat:innen aktiv bemühen müssen, damit eine Steuerung stattfinden kann,689 solche die von 

Verbänden oder Gruppen gefordert werden müssen,690 und solche, die die Allgemeinheit be-

treffen, aber ebenfalls aktiv abgerufen werden müssen.691 Zu unterscheiden sind davon Infor-

mationsgaben, die nicht aktiv angefordert werden müssen, sondern die der Staat aktiv bereithält 

bzw. vermittelt.692 Auch in diesem Bereich kann zwischen der Informierung von Individuen693 

 
685 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 308f. 
686 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 311; Vedung/van der Doelen, The Sermon: Information Pro-
grams in the Puplic Policy Process - Choices, Effects, and Evaluation, 103, 106. 
687 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 312. 
688 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 312. 
689 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 312; Hood, The tools of government, S. 24. 
690 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 313. 
691 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 313; Hood, The tools of government, S. 27. 
692 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 314. 
693 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 314; Hood, The tools of government, S. 25. 
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oder an Personengruppen unterschieden werden.694 Auch die Information der Allgemeinheit 

durch den Staat kommt in Betracht.695 

Wie dargelegt helfen Informationsgaben vor allem im Bereich der Informationsmängel.696 Ein 

besonderes Augenmerk ist auf die Problematik der Unkenntnis zu legen, bei der eine Informa-

tionsgabe äußerst effektiv sein kann.697 Im Bereich der Ungewissheit wird eine Informations-

gabe wohl nicht den gleichen Effekt erzielen können.698 Dennoch kann eine Informationsgabe 

die Ungewissheit zumindest partiell verringern.699 Eingeschränkt können Informationsgaben 

auch im Bereich der externen Effekte wirksam sein, sofern die Verursacher:innen nichts von 

ihrem externe Effekte auslösenden Verhalten wissen.700 

Wie die anderen Steuerungsinstrumente sind allerdings auch die Informationsgaben an be-

stimmte Erfolgsfaktoren gekoppelt, welche etwaige Probleme verhindern sollen. Aufgrund ver-

schiedenster Problematiken ist es im Bereich der Informationsgabe besonders nützlich, auf un-

terschiedliche Typen der Informationsgabe zu setzen und auch andere Steuerungsinstrumente, 

die Informationsmängel beseitigen können, ergänzend anzuwenden (1).701 Daraus folgt aber 

auch, dass die Zielgruppe genau umschrieben werden muss, damit klar ist, welche Informati-

onsgaben inwiefern nützlich sein können (2).702 Als dritten Erfolgsfaktor ist es besonders aus-

schlaggebend, dass die Darbietung der Informationen an den adressierten Personenkreis ange-

passt werden, gut verständlich sind und zur Verfügung stehen.703 Da die Informationsgabe auf 

das freiwillige Handeln der Personen setzt, ist ein wichtiger Punkt für die Wirksamkeit, dass 

das geforderte Verhalten dem Interesse der Adressat:innen entspricht (4).704 Außerdem müssen 

(staatliche) Organisationen bestehen, welche die Information erarbeiten und weitergeben kön-

nen, was in Deutschland allerdings möglich erscheint (5).705 Daneben können Medien die In-

formation der Allgemeinheit zugänglich machen (6).706 Wichtig ist allerdings auch, dass die 

Informant:innen Glaubwürdigkeit innehaben, damit die Adressat:innen der Information 

 
694 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 314. 
695 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 314. 
696 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 322. 
697 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 322; Weiss, Puplic Information, 217, 233. 
698 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 322. 
699 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 322. 
700 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 322. 
701 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 315ff; Hood, The tools of government, S. 30ff; Ve-
dung/van der Doelen, The Sermon: Information Programs in the Puplic Policy Process - Choices, Effects,, and 
Evaluation, 103, 106ff. 
702 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 318; Weiss, Puplic Information, 217, 226ff. 
703 Vgl. Bonfadelli (Hrsg.), Medienwirkungsforschung II: Anwendungen, S. 121ff; Weiss, Puplic Information, 217, 
227ff; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 318. 
704 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 319. 
705 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 320. 
706 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 321. 
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vertrauen können (7).707 Als letzter (8) wichtiger Punkt, der allerdings häufig problematisch ist, 

müssen vorhandene Informationen auch den Adressat:innen verfügbar gemacht werden.708  

Nachdem festgestellt wurde, welcher Erfolgsfaktoren die Informationsgabe bedarf, 

kann untersucht werden, ob Information und Beratung im Untersuchungsgegenstand vorliegen. 

Problematisch ist, dass der Gesetzestext diesbezüglich keine direkten Hinweise auf Informati-

onsgaben enthält. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass Personen zumindest auf 

Nachfrage bei den zuständigen Stellen, wie z. B. den Botschaften, Hochschulen oder Arbeitge-

ber:innen, informiert werden. Genauer besteht sowohl von staatlicher als auch nicht staatlicher 

Seite die Möglichkeit, Informationen über Websites, Broschüren oder private Kontakte zu er-

halten.709 Die Informationen sind zumeist einfach über das Internet abrufbar und in mehreren 

Sprachen verfügbar.710 In diesem Bereich stellt die Bundesrepublik – nach eigenen Angaben – 

sogar ein Überangebot an Informationen zur Verfügung, was es schwierig machen kann, die 

benötigten Informationen zusammenzutragen.711 Daneben ist es auch vorstellbar, dass Ak-

teur:innen wie Hochschulen oder Arbeitgeber:innen dem Personenkreis unabhängig vom Staat 

aktiv Information geben, wobei eine flächendeckende ausreichende Information nicht automa-

tisch angenommen werden darf. Es könnten demnach zumindest zwei unterschiedliche Formen 

der aktiven und passiven Informationsgabe bestehen. 

Die Umfrage zeigt trotzdem Nachbesserungsbedarf in der befragten Personengruppe 

(Abb. XXIV in Anhang 5). In keinem anderen Bereich sind Mängel bei der Umfrage so stark 

aufgetreten wie im Bereich der Information. Wenn die Bundesrepublik demnach erläutert, dass 

es eigentlich ein Überangebot an Informationen gebe, dann gilt dies offenbar nicht für den un-

tersuchten Personenkreis bzw. scheint dessen Informationsdefizit dem einseitigen Informati-

onsangebot geschuldet zu sein. Die Ergebnisse deuten demnach darauf hin, dass die ergriffenen 

Maßnahmen als zu effektiv angesehen werden. 

Aus diesem Umstand muss geschlussfolgert werden, dass eine Optimierung der Informations-

gabe unter den genannten Erfolgsfaktoren durchaus sinnvoll ist. Auffällig bei der Informations-

gabe ist vor allem, dass die Bundesrepublik vor allem auf den Einsatz passiver Informations-

quellen setzt. Aktive Information ist zumindest von staatlicher Seite nicht flächendeckend vor-

gesehen. Dies kann ein Ansatzpunkt für die Optimierung der Informationsgabe sein. Die Infor-

mation könnte nach den genannten Grundsätzen und Erfolgsfaktoren auf Informationskanäle 

 
707 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 321; Hood, The tools of government, S. 38; Weiss, Puplic 
Information, 217, 240. 
708 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 321; Weiss, Puplic Information, 217, 229f. 
709 Vgl. Europäische Kommission, Germany - Member State summary, S. 2. 
710 Europäische Kommission, Germany - Member State summary, S. 2. 
711 Vgl. Europäische Kommission, Germany - Member State summary, S. 2. 
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verteilt werden, wodurch eine effektivere Informationsgabe gewährleistet werden könnte, die 

dann Steuerungsfähigkeit entfaltet. Demnach besteht Verbesserungsbedarf bei der Art der In-

formationsgabe. 

f. Anzeige- und Genehmigungspflichten 

Unter Anzeige- und Genehmigungspflichten sind Pflichten zu verstehen, die vor „Aufnahme 

von Aktivitäten“ eine vorherige Überprüfung durch bestimmte Behörden voraussetzen.712 Zu 

unterscheiden sind beide Pflichten dahingehend, dass bei den Anzeigepflichten die Aktivität 

der Behörde nur bekannt gegeben werden muss, allerdings im Gegensatz zu den Genehmi-

gungspflichten kein Vorbehalt einer Behörde abgewartet werden muss, sondern die Behörde 

bei Rechtsverstößen selbst aktiv wird.713 Aus juristischer Sicht stellen Genehmigungspflichten 

präventive Verbote mit Erlaubnisvorbehalt dar.714 Den Bürger:innen stehen demnach grund-

sätzlich bestimmte Rechte zur Verfügung, welche allerdings von staatlicher Seite gewährt wer-

den müssen. Dies ist in der Praxis oft dann der Fall, wenn alle Voraussetzungen eines Tatbe-

standes erfüllt sind und Behörden mittels gebundener Entscheidungen eine Genehmigung er-

teilen müssen.715 Diese Definitionen liegen dabei auch dem New-Governance-Modell zu-

grunde. 

Anzeige- und Genehmigungspflichten können grundsätzlich dabei helfen, vorbeugend gegen 

externe Effekte vorzugehen.716 Zudem kann durch beide Pflichten asymmetrische Unkenntnis 

aufseiten der genehmigenden Behörde überwunden werden.717 Jedoch ist auch asymmetrische 

Unkenntnis seitens der Antragsteller:innen möglich, die aber überwunden wird, wenn die Be-

hörden nach der Antragstellung die entsprechenden Informationen vermitteln.718 

Auch hier müssen bestimmte Erfolgsfaktoren vorliegen. So bedarf es aufgrund der Beteiligung 

der Behörden einer gut funktionierenden öffentlichen Verwaltung (1).719 Genehmigungs- oder 

Anzeigepflichten sowie das durchzuführende Verfahren sind schon in den betreffenden Nor-

men eindeutig zu kennzeichnen, um für alle Beteiligten Rechtssicherheit zu schaffen (2).720 

Speziell für die Herabsetzung von Informationsmängeln ist es erfolgversprechend, wenn 

 
712 Dose, Muster von Verwaltungsprozessen mit Ordnungsverwaltung, 111, 121f; Dose, Problemorientierte staat-
liche Steuerung, S. 265. 
713 Kloepfer, Umweltrecht, § 5; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, Rn. 55. 
714 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 266; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Rn. 55. 
715 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 266. 
716 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 270. 
717 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 271. 
718 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 271. 
719 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 270. 
720 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 269f. 
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Informationen durch kooperatives Verwaltungshandeln oder durch Vorgespräche verbreitet 

werden können (3).721 

Zu überprüfen ist nunmehr, inwiefern effektive Anzeige- und Genehmigungsvorschriften be-

reits im Untersuchungsgegenstand gegeben sind. Grundsätzlich stellt das gesamte Aufenthalts-

gesetz die Migration nach Deutschland als verboten dar, wobei diese nur unter den im Gesetz 

genannten Ausnahmen möglich sein soll (vgl. § 1 I AufenthG).722 Es könnte sich bei den Aus-

nahmeregelungen in Form der Migrationskanäle grundsätzlich um genehmigungspflichtige 

Migrationsmöglichkeiten handeln. Dafür sprechen der Wortlaut von § 16 I, 17b, 18d, 19a, 19b, 

20 und 27 AufenthG a. F., die festlegen, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen der Tatbe-

stände die Aufenthaltsgenehmigung erteilt wird (gebundene Entscheidung). Ausnahmen von 

dieser Form bestehen im Untersuchungsgegenstand nur im Bereich von § 16b und 16c Auf-

enthG a. F. sowie § 15a BeschV a. F. Dennoch folgt der Untersuchungsgegenstand größtenteils 

einer Genehmigungsstruktur. 

Daneben treten in § 39 II 3 AufenthG a. F. spezielle Anzeigepflichten für private Arbeitge-

ber:innen und in §§ 16a I 1, 20a AufenthG a. F. für die innere europäische Mobilität von Stu-

dierenden und Forscher:innen, was an das BAMF gemeldet werden muss (vgl. §§ 91c, 91d 

AufenthG). Das BAMF fungiert gleichzeitig als Kontaktstelle zur Information anderer Mit-

gliedstaaten über die innere europäische Migration von Deutschland aus (vgl. §§ 91b, 91c Auf-

enthG). Fraglich ist, ob diese Struktur auch in besagter Problemlage seine Effektivität entfalten 

kann. Wie dargelegt, helfen Genehmigungspflichten bei externen Effekten und der asymmetri-

schen Unkenntnis, die beide in der Problemlage vorliegen. Zu untersuchen ist nun, ob durch die 

festgelegten Genehmigungspflichten genau diese Probleme zumindest partiell gelöst werden 

können. Die Genehmigungspflicht führt dazu, dass eine etwaige Migration dem deutschen Staat 

schon vor dem Migrationsakt selbst angezeigt wird. Es kommt demnach nicht dazu, dass Per-

sonen einfach migrieren und der deutsche Staat vor die Problematik der Versorgung und In-

tegration gestellt ist. In diesen bestimmten Bereichen der legalen Migration werden die mittel-

baren externen Effekte für den deutschen Staat demzufolge herabgesetzt. Würden mehr Perso-

nen über diese Migrationspfade migrieren, würde ein Großteil der Migrierenden „angekündigt“ 

einreisen. Zudem bietet diese Maßnahme den Migrierenden besondere Rechtssicherheit im Be-

reich der asymmetrischen Informationen, wenn es um den Bereich der Chancen zur Migration 

geht, da sie davon ausgehen können, dass sie bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen 

auch migrieren können. Das Gleiche gilt für die spezielleren Anzeigepflichten. Diese zeigen 

 
721 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 270; Ritter, Das Recht als Steuerungsmedium im kooperati-
ven Staat, 70. 
722 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 3–4. 
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dem deutschen Staat zwar etwaiges Migrationshandeln an und verringern die externen Effekte 

und Informationsmängel. Für die externen Effekte und Informationsmängel der Migrierenden 

sind sie allerdings von nur untergeordneter Bedeutung. 

Diese Anzeige- und Genehmigungspflichten sind durch den Wortlaut, der zur Erfüllung der 

Voraussetzungen aufruft, klar gekennzeichnet. Allerdings ist innerhalb der Normen grundsätz-

lich kein kooperatives Verwaltungshandeln ersichtlich, welches den dritten Erfolgsfaktor eben-

falls etablieren würde. Ausnahmen bestehen für die Seite des Staats, bei dem das BAMF eine 

Kooperation mit EU-Mitgliedstaaten eingeht, was allerdings weniger problembezogen bezüg-

lich der Problemlage ist, da dies das Verhältnis Migrierende/Staat nicht widerspiegelt. Diese 

Darstellung zeigt aber auch, dass die Struktur der Normen als Genehmigungspflichten vor allem 

ergänzend sinnvoll sind, da es für die optimale Wirkung dieses Steuerungsinstruments auch 

wichtig ist, dass viele Personen diesen Weg nutzen. Es muss demnach zuerst eine Umsteuerung 

der Migrationsströme stattfinden, bevor die Genehmigungspflichten umfassend wirken können. 

Dazukommend führt eine gesteigerte Rechtssicherheit eventuell dazu, dass mehr Personen den 

Weg der legalen Migration nutzen. Zwar liegt eine Vielzahl von Anzeige- und Genehmigungs-

pflichten vor, die allerdings nur die externen Effekte und Informationsmängel Seitens des Staa-

tes beseitigen. An einer optimalen Nutzung in Form des kooperativen Staates, welche die Prob-

leme auch bei den Migrierenden herabsetzen kann, fehlt es allerdings. Die Anzeige- und Ge-

nehmigungspflichten sind demnach nicht effektiv (problemorientiert) genug. 

g. Normsetzende Absprachen 

Normsetzende Absprachen sind Vereinbarungen, die zwischen einem Staat einerseits und kor-

porativen oder kollektiven Akteur:innen andererseits bestehen und zum Ziel haben, bestimmte 

Sachverhalte zu steuern, ohne dass auf die klassische Rechtssetzung (Gesetze) zurückgegriffen 

werden muss.723 Solche Absprachen bieten den Vorteil, dass die Verfahrensvorschriften für 

Gesetze nicht eingehalten werden müssen und gleichzeitig die Steuerungsfähigkeit der koope-

rierenden Akteur:innen aktiviert werden kann.724 Auch aus rechtlicher Sicht kann zwischen 

zwei Arten dieser Selbstverpflichtung unterschieden werden. Bei den normakzessorischen Ab-

sprachen bestehen bereits gesetzliche Grundlagen, die bei Nichteinhaltung der Selbstverpflich-

tung negative Folgen androhen.725 Dem stehen normantizipierende Absprachen gegenüber, bei 

denen die Erstellung einer Norm für den Fall angedroht wird, dass sich die Akteur:innen nicht 

 
723 Vgl. Dempfle, Die Rechtsnatur normvertretender Absprachen, 46; Dose, Problemorientierte staatliche Steue-
rung, S. 274; Vgl. Schendel, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 20 (2001), 494. 
724 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 274; Vgl. Schendel, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
20 (2001), 494. 
725 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 274f. 
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an die Selbstregulierung halten.726 Normsetzende Absprachen helfen bei externen Effekten.727 

Darüber hinaus helfen sie nach ihrem Abschluss bei Herabsetzung von Ungewissheit, indem 

sie die Rechtssicherheit für die Akteur:innen steigern.728 

Damit die normsetzenden Absprachen effektiv sein können, muss es dem Staat möglich sein, 

als Druckmittel jederzeit die Regelungen gesetzlich zu normieren, um auch den benötigten 

Druck zur Veränderung aufbauen zu können (1).729 Dafür bedarf es auch einer klaren Überprüf-

barkeit der erzielten Erfolge, was voraussetzt, dass Ziele und Maßnahmen genau definiert 

sind (2).730 Eine Kombination aus öffentlichem Druck, beispielsweise von der Gesellschaft, und 

Marktdruck, in Form von wirtschaftlichen Belangen, wirken besonders gut (3).731 Daneben sind 

die Akteur:innen aber auch eher zu einer Einhaltung der Absprachen bereit, wenn sie relativ 

wenige Kosten verursachen (4).732 Vorteilhaft ist darüber hinaus, wenn die Absprachen mit 

einer eher homogenen Gruppe (Verbände) getroffen werden, damit die Ziele der Akteur:innen 

nicht zu weit auseinanderfallen, was eine Umsetzung der Absprachen verhindern könnte (5).733 

Dazu ergänzend sollten die kooperierenden Akteur:innen auch in festeren Strukturen verbunden 

sein und nicht nur Einzelakteur:innen darstellen, um die Einhaltung der Absprachen umfassend 

gewährleisten zu können (6).734 Zu beachten ist aber auch, dass die Ausprägung der „konkor-

danzdemokratischen Tradition“ die Akzeptanz der Absprachen beeinflussen kann (7).735 Trotz 

der Möglichkeit, ein formelles Gesetzgebungsverfahren zu vermeiden, müssen sich die Abspra-

chen für eine wirksamen Anwendbarkeit sich immer im jeweiligen rechtsstaatlichen Rahmen 

bewegen (8).736 Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Absprachen keine externen Effekte 

 
726 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 275. 
727 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 279. 
728 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 279. 
729 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 276. 
730 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 276; Sauer et. al., Voluntary agreements in environmental 
policy, S. 194. 
731 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 276f; Knebel et. al. (Hrsg.), Selbstverpflichtungen und norm-
ersetzende Umweltverträge als Instrumente des Umweltschutzes, S. 521. 
732 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 277; Knebel et. al. (Hrsg.), Selbstverpflichtungen und norm-
ersetzende Umweltverträge als Instrumente des Umweltschutzes, S. 382. 
733 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 277; Knebel et. al. (Hrsg.), Selbstverpflichtungen und norm-
ersetzende Umweltverträge als Instrumente des Umweltschutzes, S. 378ff; Linscheidt, Kooperative Steuerung als 
neues Modell der Umweltpolitik, 169, 185. 
734 Auch unter dem Begriff des Zielgruppenansatzes bekannt, vgl. Brand/Fürst, Sondierungsstudie. Voraussetzun-
gen und Probleme einer Politik der Nachhaltigkeit - Eine Exploration des Forschungsfelds, 15, 83f; Dose, Prob-
lemorientierte staatliche Steuerung, S. 277f. 
735 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 278; Liefferink/Andersen/Enevoldsen, Interpreting joint en-
vironmental policy-making: Between Deregulation and Political Modernization, 3, 18f; Vgl. Schmidt, Demokra-
tietheorien, S. 327ff. 
736 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 278; Sauer et. al., Voluntary agreements in environmental 
policy, S. 98ff. 
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bei Dritten erzeugen dürfen (9).737 Diese Erfolgsfaktoren müssten auch eingehalten werden, 

wenn dieses Instrument im Untersuchungsgegenstand verwendet worden wäre. 

Dies ist im Folgenden zu untersuchen. Zu analysieren ist, ob normierte Grundlagen bestehen, 

die normsetzende Absprachen zulassen. Im Untersuchungsgegenstand ist allerdings nur eine 

Absprache vorgesehen (vgl. § 15a BeschV). Diese besteht aber allein zwischen staatlichen Ak-

teur:innen und beinhaltet die Festlegung bindender Normen und gerade keine reinen Selbstver-

pflichtungen zur Erarbeitung von eigenen Normen, weshalb sie eher als Regime zu klassifizie-

ren ist. Allenfalls können in § 15a BeschV Ansätze von normsetzenden Absprachen erkannt 

werden, bei denen keine Erfolgsfaktoren gegeben sind. Aufgrund fehlender weiterer Angaben 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass normsetzende Absprachen im Untersuchungsge-

genstand vorgesehen sind. 

h. Gebote und Verbote 

Ge- und Verbote als klassisches Mittel des Rechts bieten sich aufgrund der Nähe zur Rechts-

wissenschaft wohl besonders für die Untersuchung an. Dennoch muss dargelegt werden, inwie-

fern sie auch als Steuerungsinstrument nützlich sein können.738 Für den Einsatz im Bereich der 

Steuerung unterscheidet Dose insbesondere zwischen dem Einsatz von Ermessensnormen und 

Nichtermessensnormen, die in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden können.739 Bei 

der Frage, wo Ge- und Verbote effektiv eingesetzt werden können, sticht vor allem der Bereich 

der externen Effekte heraus.740 Gerade auch die Aufhebung von Ge- und Verboten ist von be-

sonderer Bedeutung, die auch dann eingesetzt werden kann, wenn durch bestehende Ge- und 

Verbote Irreversibilität geschaffen wurde.741 Ge- und Verbote können aber auch im Bereich der 

Unkenntnis und Ungewissheit sinnvoll sein, wenn durch Gebote Informationspflichten einge-

führt werden oder zu Kooperationen gesetzlich angeregt wird.742 Aber auch bei bestimmten 

Anpassungsmängeln kann ein adäquater Einsatz von Ge- und Verboten oder gerade der Ver-

zicht darauf zur Herabsetzung dieser Mängel führen.743 Auch diese Problemlösungsansätze sind 

an bestimmte Erfolgsfaktoren gebunden. Bei der Erarbeitung der Erfolgsfaktoren kommt es in 

diesem Bereich zudem darauf an, welche Art von Norm (Abschreckungsnorm oder 

 
737 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 278; Héritier, New Modes of Governance in Europe: Policy 
making without legislating?, 185, 202; Linscheidt, Kooperative Steuerung als neues Modell der Umweltpolitik, 
169, 186f; Rennings et al., Nachhaltigkeit, Ordnungspolitik und freiwillige Selbstverpflichtung, S. 143. 
738 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 247; Windhoff-Héritier, Policy-Analyse, S. 28. 
739 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 247f. 
740 Baumol/Oates, The theory of environmental policy, S. 110ff; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 
S. 260. 
741 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 261. 
742 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 261. 
743 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 259f. 
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Selbstbindungsnorm) gewählt wurde.744 Abschreckungsnormen sind durch ein System von 

Sanktionsmöglichkeiten geprägt, welche eine angemessen hohes Strafmaß und Durchsetzbar-

keit durch den Staat in Beziehung zur „verbotenen“ Tat aufweisen müssen.745 Damit diese Nor-

men effektiv sind, bedarf es vor allem zweier Voraussetzungen.746 

So muss eine gewisse Beratung- und Überzeugungsarbeit (1) durch eine effektive Implementa-

tionsstruktur (Verwaltung) bestehen, die mit beispielsweise genügend personellen Ressourcen 

ausgestattet ist (2).747 Im Fall von Selbstbindungsnormen bedarf es zumindest sozialer Normen, 

welche die normierten Ge- und Verbote bestätigen (1).748 Problematisch ist allerdings, dass 

diese sozialen Normen von Personengruppe zu Personengruppe variieren oder verschwinden 

können, weshalb ebenfalls absichernde Sanktionsmöglichkeiten bestehen müssen (2).749 Frag-

lich bleibt aber, inwieweit die im Untersuchungsgegenstand gegebenen Normen den dargestell-

ten Vorgaben entsprechen. 

Wie bereits erwähnt, stellt das Aufenthaltsgesetz grundsätzlich ein „Verbot“ der Einreise nach 

Deutschland mit den einzeln aufgeführten Ausnahmen des Untersuchungsgegenstands dar. Da-

rin kann demnach auch ein grundsätzliches Verbot der Einreise nach dem New-Governance-

Modell gesehen werden.750 Diese Verbote gehen auch einseitig vom deutschen Staat aus, wes-

halb einer der externen Effekte auf diesen eindeutig zurückzuführen ist.751 Problematisch ist 

allerdings, dass das fehlende Wissen im Bereich der externen Effekte vor allem seitens der 

Migrierenden besteht und die vorgegebenen Verbotsnormstruktur dort keine Abhilfe leisten 

kann. Viel mehr schafft das grundsätzliche Verbot einer Einreise allein mit Ausnahmen keine 

Verbindung zu den Migrierenden, sodass für diesen Bereich keine Internalisierung festgestellt 

werden kann. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das Aufenthaltsgesetz zwar theoretisch 

einem Verbotsaufbau mit Ausnahmen folgt, was aber zumindest für den Bereich der externen 

Effekte keine Reduzierung der Probleme, sondern eher eine Zunahme schafft. 

Daneben ist fraglich, ob Ge- oder Verbote bestehen, die Unkenntnis oder andere Informations-

mängel verhindern können. Als solche könnten beispielsweise die Gebote zur Information über 

das durchzuführende Programm verstanden werden (vgl. § 17b AufenthG a. F.). Dadurch kann 

der Staat genau nachvollziehen, warum und mit welchem Programm sich eine Person in 

 
744 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 250f. 
745 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 251; Görlitz/Voigt, Rechtspolitologie, S. 115; Röhl, Rechts-
soziologische Befunde zum Versagen von Gesetzen, 413, 431. 
746 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 253. 
747 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 253ff. 
748 Normen, die das Rechtsgefühl, dem eine Werteordnung zugrunde liegt, entsprechen: Dose, Problemorientierte 
staatliche Steuerung, S. 259; Lampe (Hrsg.), Das sogenannte Rechtsgefühl; Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 158ff. 
749 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 259; Schöch, Verzicht auf Sanktionsnormen im Straßenver-
kehr - ein Beitrag zur Effektivität von Verhaltensnormen?, 235, 238. 
750 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 5; Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 248. 
751 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 5. 



162 
 

Deutschland aufhält und wann der Aufenthalt endet. Dies führt zu einer detailreichen Informa-

tion über jeden einzelnen Migrierenden, welcher über die Normen des Untersuchungsgegen-

stands einreist. Demgegenüber sind keine Normen ersichtlich, die eine solche Informationsgabe 

für die Migrierenden aufzeigen. Diese Annahme wird auch durch die Ergebnisse der durchge-

führten Umfrage bestätigt, die zeigt, dass die Befragten nicht genügend Informationen zur Mig-

ration erhalten haben (Abb. XXIV in Anhang 5). Demzufolge bestehen zwar Gebote, die Infor-

mationen bereitstellen können, diese orientieren sich allerdings ebenfalls nicht an der bestehen-

den Problemlage, sondern zeigen erhebliche Informationsmängel bei den Migrierenden. 

Zuletzt besteht die Frage, ob Ge- oder Verbote im Bereich der Anpassungsmängel Ab-

hilfe leisten. Wie dargelegt besteht im Bereich des Untersuchungsgegenstands ein großes Prob-

lem durch Anpassungsmängel. Fraglich ist, ob die Normstrukturen von Verbot und Ausnahme 

diese herabsetzen können. Dagegen spricht grundsätzlich, dass Überregulierung zu Anpas-

sungsmängeln führen kann.752 Die Normen des Untersuchungsgegenstandes sind sehr genau 

und detailreich. Allein § 17b AufenthG a. F. weist elf Voraussetzungen aus, die von einem 

Studierenden für ein Praktikum erfüllt werden müssen. Dies erscheint für ein mehrmonatiges 

Praktikum innerhalb eines Studiums viel, da der Bewerbungsprozess bei den Praktikageber:in-

nen noch nicht inbegriffen ist. Die Normen könnten demnach überreguliert sein, was zu einer 

Vermeidung der Nutzung dieser Normen führen kann. Darauf weisen auch die Umfragen hin, 

die verdeutlichen, dass die Normen von den Betroffenen als zu komplex und die Verfahren als 

zu lang und aufwendig wahrgenommen werden (Anhang 5 Abb. XXVII, XXVIII, Anhang 3, 

letzte Frage). Diesem Argument der Überregulierung könnte entgegengehalten werden, dass 

zwar in den Normierungen der Migrationskanäle spezifische Details festgehalten werden, aber 

nur wenige Migrationskanäle etabliert wurden. Allein für die Anzahl der Migrationskanäle 

kann demnach eher keine Überregulierung angenommen werden, die Anpassungsmängel ver-

stärken könnte. In Kombination liegen einzelne, aber stark regulierte Migrationskanäle vor, die 

eine partielle Regelungsdichte erzeugen. Dies könnte dennoch problematisch sein, da die ver-

einzelte Regelung für den Bereich der Steuerung schon problematisch ist, da viele Befragte 

diese Migrationskanäle nicht nutzen können.753 Zu dieser Problematik kommt die Überregulie-

rung der einzelnen Migrationskanäle hinzu. 

Diese Überregulierung verstärkt demnach eher die Anpassungsmängel, als dass sie sie reduzie-

ren könnte (Abb. XXVII, XXVIII in Anhang 5). Zusammenfassend könnte sich die 

 
752 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 261. 
753 Kapitel 2, V, 4, (2), (3). 
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Normstruktur des Untersuchungsgegenstandes negativ auswirken, weshalb eher eine Deregu-

lierung zu einer effektiveren Anwendung der Normen führen könnte.754 

Als weiterer Punkt besteht die Frage des Wertabgleichs bei Selbstregulierungsnormen.755 Am 

Ende müssen sich Migrierende selbstständig für einen Migrationskanal entscheiden. Deswegen 

scheint es vorteilhaft zu sein, wenn die bestehenden Normen im Untersuchungsgegenstand dem 

Rechtsgefühl der Migrierenden entsprechen. Die Umfrage hat diesbezüglich allerdings auch 

gezeigt, dass dies bei einigen der Betroffenen nicht der Fall ist (Abb. XXX, XXXI in Anhang 5). 

Dies weist darauf hin, dass die bestehenden Normen gerade nicht den selbstregulierenden Cha-

rakter aufweisen, wie es eventuell gewünscht ist.756 Dieser Punkt kann vor allem dahingehend 

problematisch sein, dass kaum mit ausgeprägten Sanktionen in Form von Verboten gearbeitet 

wird. Zwar wird die legale Migration durch einen Asylantrag in Deutschland blockiert 

(vgl. § 30 VI AufenthG a. F.), und es besteht eine Norm, die Missbrauch verhindern soll 

(vgl. § 20c I AufenthG a. F.). Allgemein sind strenge Verbotsnormen aber wenig vorhanden. 

Daneben kann als Hinweis darauf, dass diese wenigen Sanktionsmöglichkeiten unzureichend 

sind, wiederum die Umfrage angeführt werden, die doch einen größeren Teil von Personen 

aufdeckt, die wieder irregulär einreisen würde (Abb. XXXI in Anhang 5). Die fehlende mögli-

che Selbstregulierung aufgrund gleicher Wertvorstellungen ohne bestehende Sanktionsmög-

lichkeiten verdeutlicht ebenfalls einen ineffektiven Einsatz von Verbotsnormen.757 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Bereich des Untersuchungsgegenstandes natürlich 

Ge- und Verbote als primär rechtliche Steuerungsinstrumente bestehen. Insbesondere das Auf-

enthaltsgesetz folgt einer ausgeprägten Struktur von Verbot und Ausnahme. Dennoch muss aus 

dieser Struktur der Erfolgsfaktoren des New-Governance-Modells und der durchgeführten Um-

frage abgeleitet werden, dass diese Verbote nicht problemorientiert auf die einzelnen bestehen-

den Probleme in der Problemlage bezogen sind. Zur Optimierung der Steuerung durch Ge- und 

Verbote bedarf es demnach diverser Verbesserungen an verschiedenen Stellen. 

i. Organisationssteuerung des Staates 

Organisationssteuerung des Staates bedeutet, dass der Staat in bestimmten Bereichen unter-

schiedliche öffentliche Organisationen etablieren kann, welche in der Lage sind, ihre Angele-

genheiten selbst zu steuern.758 Diese Selbststeuerungsorganisationen können in Form von 

 
754 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 261. 
755 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 259. 
756 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 259. 
757 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 259. 
758 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 254ff; Teubner, Zeitschrift für Parlamentsfragen 10 
(1979), 487, 489; Voigt, Grenzen Rechtlicher Steuerung, 14, 17. 
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beispielsweise öffentlichen Körperschaften (Gebietskörperschaften, Personalkörperschaften, 

Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts) oder privat (Beliehenen) etabliert werden.759 

Diese Organisationen sind von einer eigenen Rechtsfähigkeit und der Übernahme öffentlicher 

Aufgaben geprägt, welche im Rahmen eines stark selbststeuernden Organisationsaufbaus etab-

liert sind.760 Vorteile ergeben sich aus dieser Art der Steuerung vor allem aus dem spezifischen 

Fachwissen der Organisationen in ihrem speziellen Bereich sowie der einfacheren Selbstkon-

trolle und -optimierung sowie der Entlastung der unmittelbaren staatlichen Verwaltung.761 Sol-

che Organisationssteuerungen können vor allem bei allen Arten von Informationsmängeln hel-

fen, da die Parteien der Organisationen Wissen austauschen müssen.762 Durch die Selbstorga-

nisation von Problemen ist aber auch die Internalisierung externer Effekte möglich.763 Organi-

sationsstrukturen können allerdings auch bei Anpassungsmängeln vorteilhaft sein, da in diesen 

Regelungen einfacher verändert werden können, um gezielt Anpassungsmängel abzuschwä-

chen.764 

Für die effektive Steuerung durch Organisationsstrukturen müssen aber auch in diesem Bereich 

gewisse Erfolgsfaktoren vorliegen. So ist es wichtig, dass den Organisationen für eine effektive 

Selbstregulierung auch ein genügend großer Handlungs- und Entscheidungsspielraum für ihre 

Belange eingeräumt wird (1).765 Durch die Art der übertragenen Aufgaben können verschiedene 

Strukturen der Selbstorganisation entstehen, die mit unterschiedlichen Wirkungen verbunden 

sein können.766 Aber auch der Aufbau und die Kompetenzverteilung innerhalb der Organisation 

können für eine effektive Selbstregulierung entscheidend sein, um den staatlichen Einfluss (und 

dessen Ziele) konkret im Rahmen des selbstorganisatorischen Entscheidungsspielraums integ-

rieren zu können (2).767 Damit einhergehend bedarf es für diese Art von Kontrolle genügend 

Ressourcen auf staatlicher Seite (3).768 Als vierter Erfolgsfaktor muss „ein dem Rechtsstaats-

prinzip verpflichtetes institutionelles Setting“ bestehen, welches eine effektive Rechtsaufsicht 

und die Bindung der Akteur:innen an rechtsstaatliche Grundsätze voraussetzt (4).769 

Zu untersuchen bleibt nun, inwiefern solch eine Organisationssteuerung des Staats im Untersu-

chungsgegenstand vorliegt. Als Organisationen in Betracht kommen können private Arbeitge-

ber:innen (§ 19b AufenthG a. F.), Hochschulen und Forschungseinrichtungen (vgl. §§ 16, 20 

 
759 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 355. 
760 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 355; Voigt, Grenzen Rechtlicher Steuerung, 14, 17. 
761 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, 360, 363; Hendler, Grundbegriffe der Selbstverwaltung, 3. 
762 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 367. 
763 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 367. 
764 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 367f. 
765 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 365f. 
766 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 355; Voigt, Grenzen Rechtlicher Steuerung, 14, 17. 
767 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 366f. 
768 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 367. 
769 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 367. 
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AufenthG a. F.) und die Bundesagentur für Arbeit (§ 17 AufenthG a. F.). Bei den Organisatio-

nen nach dem New-Governance-Modell handelt es sich, wie dargelegt, um Einrichtungen, die 

öffentliche Aufgaben wahrnehmen.770 Es ist demnach zu fragen, ob sich eine Organisations-

steuerung des Staates aus der Stellung der drei Akteur:innen als öffentlich-rechtliche Körper-

schaften ableiten lässt.771 Die privaten Arbeitgeber:innen, die beispielsweise gemäß § 19a I 

AufenthG a. F. beteiligt sind, führen nur private Aufgaben aus, indem sie Arbeitnehmer:innen 

für ihr eigenes Unternehmen aussuchen.772 Dennoch könnte überlegt werden, dass durch die 

Annahme als Arbeitnehmer:in ein faktischer Anspruch auf ein Visum entsteht, sodass die Ar-

beitgeber:innen faktisch über die Visavergabe entscheiden. Selbst wenn dieser Umstand ange-

nommen werden würde, ist der Entscheidungsbereich der Arbeitgeber:innen aufgrund der 

Überlagerung durch die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (vgl. § 19a I Nr. 2 Auf-

enthG a. F.) und das Prüfungsrecht des Staates hinsichtlich der anderen Voraussetzungen (bzw. 

die strenge Vorgabe dieser) eher gering.773 Eine tatsächliche Selbststeuerung ist eher weniger 

gegeben.774 Daneben können die Arbeitgeber:innen auch nicht als Beliehene aufgefasst wer-

den.775 Die Kategorisierung der privaten Arbeitgeber:innen als Organisationssteuerung des 

Staates scheitert an der Übertragung von öffentlichen Aufgaben und im Bereich der Effektivität 

an dem ausreichenden Entscheidungsspielraum. 

Als Organisationen im Sinn des Steuerungsinstruments kommen außerdem Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen in Betracht. So sind nach §§ 16, 20 AufenthG a. F. Forschungsein-

richtungen und Hochschulen am Migrationsprozess beteiligt. Fraglich ist allerdings, ob diese 

als Organisationen verstanden werden können. Dazu müssen sie, wie dargelegt, öffentliche 

Aufgaben in Selbstverwaltung ausüben und ein gewisses Maß an eigenständiger Rechtsfähig-

keit haben.776 Hochschulen gelten als Körperschaften des öffentlichen Rechts, sodass ihnen 

Selbstverwaltungsrechte übertragen wurden.777 Demzufolge könnte automatisch angenommen 

werden, dass es sich bei den Hochschulen auch um Organisationen im Sinn des Steuerungsin-

struments handelt. Problematisch daran ist allerdings, dass den Hochschulen eine Zwischen-

stellung zwischen öffentlicher Körperschaft und privatem Grundrechtsträger zukommt.778 Die 

hoheitliche Selbstverwaltung betrifft daher nur die strukturelle Verwaltung der Hochschulen, 

 
770 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 354f; Voigt, Grenzen Rechtlicher Steuerung, 14, 17. 
771 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 356. 
772 Vgl. Huber/Beichel-Benedetti-Huber, § 19 a AufenthG, Rn. 2. 
773 Huber/Beichel-Benedetti-B. Huber, § 19 a AufenthG, Rn. 4. 
774 Vgl. Huber/Beichel-Benedetti-Huber, § 19 a AufenthG, Rn. 2. 
775 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 357; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
S. 649ff; Wiegand, Die Beleihung mit Normsetzungskompetenzen, S. 85ff. 
776 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 354f. 
777 Maunz/Schmidt-Bleibtreu et. al.-Bethge, § 90 BVerfGG, Rn. 149. 
778 Vgl. Maunz/Schmidt-Bleibtreu- et. al.-Bethge, § 90 BVerfGG, Rn. 149. 
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während Forschung und Lehre nicht dieser staatlichen Selbstverwaltung zugeordnet werden 

kann.779 Fraglich ist demnach, ob die Hochschulen im Untersuchungsgegenstand als staatliches 

Organ oder eher als private Grundrechtsträger handeln. Die Hochschulen haben im Untersu-

chungsgegenstand nach §§ 16 und 20 AufenthG a. F. im Auswahlprozess der Studierenden oder 

Forscher:innen eine ausschlaggebende Bedeutung,780 indem sie durch eigene Vorgaben festle-

gen, welche Personen für ein Studium oder für die Forschung an den Hochschulen zugelassen 

werden, um Studium und Forschung weiter voranzubringen. Es handelt sich demnach um einen 

Bereich von Forschung und Lehre, welcher von den Grundrechten geschützt ist, und gerade 

nicht um einen strukturellen Selbstverwaltungsbereich der Hochschulen.781 Im Untersuchungs-

gegenstand handeln Hochschulen demnach eher nicht als öffentlich-rechtliche Organisation 

und können demnach vereinfacht als Organisationssteuerungen des Staates aufgefasst werden. 

Ähnliches muss wohl für den Begriff der Forschungseinrichtungen gelten. So muss un-

terschieden werden zwischen privaten Forschungseinrichtungen wie der Fraunhofer Gesell-

schaft oder der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren und öffentlich geförder-

ten Forschungseinrichtungen, beispielsweise an den Hochschulen.782 Für diese müsste aber 

ebenfalls das gerade Genannte gelten, dass Forschung nicht vom Bereich der öffentlichen 

Selbstverwaltung umfasst ist. Auch im Bereich der Forschung kann demnach nicht eine Orga-

nisationssteuerung des Staates angenommen werden, da es sich um öffentlich-rechtliche Kör-

perschaften handelt. Daraus könnte sich die Annahme ergeben, dass es sich nicht um Organi-

sationsformen des Staates handelt. 

Dieser Argumentation ist allerdings ein entscheidender Aspekt entgegenzuhalten. Denn die Or-

ganisationsstellung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen könnte sich zwar nicht aus 

der Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts ergeben, aber dennoch aus der im Gesetz 

etablierten Aufgabenstellung der Akteur:innen, die einer Stellung als Organisationssteuerung 

des Staates entspricht. So legt Art. 5 III REST-RL fest, dass bei Vorliegen aller normierten 

Voraussetzungen ein Anspruch auf einen Aufenthaltstitel entsteht.783 Dieses Recht stellt der/die 

 
779 Vgl. Maunz/Schmidt-Bleibtreu- et. al.-Bethge, § 90 BVerfGG, Rn. 149. 
780 Vgl. Huber/Beichel-Benedetti-Huber, § 16 AufenthG, Rn. 6. 
781 Schmidt-Bleibtreu/Klein-Kannengießer, Art. 5 GG, Rn. 30. 
782 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Forschungseinrichtungen, https://www.research-in-ger-
many.org/de/forschungslandschaft/forschungseinrichtungen.htmlhttps://www.research-in-germany.org/de/for-
schungslandschaft/forschungseinrichtungen.html; Fraunhofer Gesellschaft, Profil und Struktur, 
https://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/profil-struktur.html; Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren, Über Uns, https://www.helmholtz.de/ueber_uns/. 
783 Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2016 über die Bedingun-
gen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- und Studienzwecken, zur Ab-
solvierung eines Praktikum, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogramm oder Bil-
dungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair Tätigkeit (Neufassung). 
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Gesetzgeber:in zumindest im Bereich des Studiums ebenfalls nochmals klar.784 Bei Vorliegen 

der Voraussetzungen, die durch das Gesetz und die Hochschulen festgelegt werden, wird meist 

ein Aufenthaltstitel erteilt, was wiederum an eine hoheitliche Aufgabe anknüpft.785 Demzufolge 

könnte die Entscheidung über einen Aufenthaltstitel nicht beim Staat an sich, sondern bei einer 

der genannten Parteien liegen, sofern diese Entscheidungsgewalt innehaben. Nach § 16 Auf-

enthG a. F. bedarf es für die Erfüllung der Voraussetzungen nur der Zulassung an einer Hoch-

schule (§ 16 I 1 AufenthG a. F.) und ein Nachweis der Sprachkenntnis, wenn dies nicht schon 

die Hochschule verlangt (§ 16 I 4 AufenthG a. F.).786 Abgelehnt werden kann der Aufenthalts-

titel nur unter den strikten Bedingungen gemäß § 16 XI AufenthG a. F. Aus diesem Grund legen 

faktisch die Hochschulen mit ihren Annahmeverfahren die Bedingungen, die für einen Aufent-

haltstitel nach § 16 AufenthG a. F. erfüllt werden müssen, fest und entscheiden durch ihre Zu-

lassungen auch wer einreisen darf. Demzufolge liegt fast das gesamte Auswahlverfahren für 

den Aufenthaltstitel in der Hand der Hochschulen. Dies stellt im Gegensatz zu der inländischen 

Annahme von Studierenden allerdings nicht mehr nur ein Zugangsverfahren zur Hochschule, 

sondern gerade ein hoheitliches Verfahren dar, bei dem die Hochschulen für den Bereich des 

Studiums die Migrationsmöglichkeit fast eigenständig regeln. Demzufolge muss sehr wohl da-

von ausgegangen werden, dass den Hochschulen in diesem Bereich teilweise Hoheitsrechte zur 

Eigenverwaltung übertragen wurden, sodass sie als Organisationssteuerung des Staates verstan-

den werden können. Das Gleiche muss für studienbezogene Praktika (§ 17b AufenthG a. F.) 

gelten, jedoch nicht für den Schüleraustausch (§ 16b AufenthG a. F.), da es sich in diesem um 

eine Ermessensentscheidung, also staatliche Entscheidung durch die Verwaltung handelt. 

Das Gleiche wie für die Hochschulen könnte aber auch für Forschungseinrichtungen 

gelten, welche nach § 20 AufenthG a. F. eine Aufnahmevereinbarung und die Kostendeckung 

für den Aufenthalt erstellen müssen und auch dies unabhängig von einer anderweitigen Zulas-

sung machen können.787 Unabhängig davon weisen die Normen der REST-RL zu Forschung 

und Studium aber auch einen entscheidenden Unterschied auf. In Art. 9 REST-RL wird festge-

legt, dass der Staat ein Zugangsverfahren entwickeln kann, welches durchgesetzt werden soll. 

Diese Regelung fehlt für das Studium vollkommen, denn in Art. 11 REST-RL wird nur auf das 

hochschulinterne Verfahren hingewiesen. Dies bedeutet auch, dass von den EU festgelegt 

wurde, dass Hochschulen nach § 16 AufenthG a. F. wohl nicht die gleiche Stellung innehaben 

sollen wie die Forschungseinrichtungen nach § 20 AufenthG a. F., sondern nur den 

 
784 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richt-
linien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration, Drucksache 18/11136 vom 13.02.2017, 29, 40, 41. 
785 Vgl. Huber/Beichel-Benedetti-Huber, § 16 AufenthG, Rn. 6. 
786 Huber/Beichel-Benedetti-Huber, § 16 AufenthG, Rn. 6. 
787 Huber/Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann/Huber, § 20 AufenthG, Rn. 2. 
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Hochschulen ein Selbstverwaltungsrecht zukommen soll. Dies spiegelt sich auch in § 20 I Auf-

enthG a. F. wider, weil darin weitere Voraussetzungen von staatlicher Seite zu prüfen sind. Die 

Unterschiede in der EU-Gesetzgebung und der unterschiedliche Wortlaut sowie die Systematik 

von §§ 16, 20 AufenthG a. F. verdeutlicht, dass den Forschungseinrichtungen keine weitrei-

chende Selbstverwaltung im hoheitlichen Sinn übertragen werden sollte. Aufgrund dieser Un-

terschiede sollen die Forschungseinrichtungen vorliegend nicht als Organisationssteuerung des 

Staates verstanden werden. Demzufolge kann nur im Bereich des Studiums und für die Hoch-

schulen eine Organisationssteuerung des Staates festgestellt werden, nicht aber für die For-

schungseinrichtungen und privaten Arbeitgeber:innen. 

Anders könnte es aber bei der Bundesagentur für Arbeit aussehen. Die Bundesagentur für Ar-

beit ist eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts, welche den gesamten 

Bereich der Arbeitsmarktpolitik selbstverwaltend organisiert und unter der Rechtsaufsicht des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales steht.788 Die Bundesagentur für Arbeit hat dem-

nach einen großen Entscheidungsbereich inne, den sie in Eigenverantwortung gestalten kann, 

und übernimmt zudem öffentliche Aufgaben des Staates. Grundsätzlich nimmt sie deshalb eine 

organisatorische Stellung im Bereich des Arbeitsrechts ein. Fraglich ist allerdings, ob sie auch 

Selbstverwaltungsaufgaben im Untersuchungsgegenstand wahrnimmt. Die Bundesagentur 

muss in bestimmten Fällen dem Aufenthaltstitel zustimmen, sofern nichts anderes geregelt ist 

(vgl. §§ 17, 17b, 18d, 19a, 19b AufenthG a. F., § 15a BeschV a. F.). Die Bundesagentur für 

Arbeit ist somit an fast jeder Entscheidung im Untersuchungsgegenstand beteiligt und kontrol-

liert im Rahmen ihrer Aufgabe als Organ der Arbeitsmarktregelung (vgl. § 39 AufenthG) den 

Zugang von Migrierenden nach Deutschland.789 Nach § 39 AufenthG ist es vor allem Aufgabe 

der Bundesagentur für Arbeit den deutschen Arbeitsmarkt vor Überlastung zu schützen und 

Mindeststandards für die Migrierenden zu gewährleisten (§ 39 I, II AufenthG).790 Sie verwaltet 

die Vergabe von Aufenthaltstiteln im Bereich der legalen Arbeitsmigration eigenständig und 

übernimmt somit für diesen die staatliche Aufgabe der Migrationskontrolle. Die Funktion der 

Bundesagentur für Arbeit im Aufenthaltsgesetzes könnte demnach ebenfalls als Organisations-

steuerung des Staates verstanden werden. Problematisch ist jedoch, dass die Bundesagentur für 

Arbeit vor allem als letzte Kontrollinstanz agiert und weniger tatsächliche Auswahlentschei-

dungen trifft. Dies könnte für einen sehr begrenzten Entscheidungsspielraum und gegen eine 

Organisationssteuerung des Staates sprechen. Dies deutet darauf hin, dass in diesem Bereich 

 
788 Bundesagentur für Arbeit, Rechtsform und Rechtsaufsicht, https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aschaffen-
burg/rechtsform-und-rechtsaufsicht. 
789 Huber/Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann/Huber, § 39 AufenthG, Rn. 2. 
790 Huber/Beichel-Benedetti-Göbel-Zimmermann/Huber, § 39 AufenthG, Rn. 4–13. 
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zumindest zugunsten der Steuerungsfähigkeit der Bundesagentur für Arbeit nachgebessert wer-

den müsste, um ein effektiveres Steuerungsinstrument zu gewährleisten. 

Fraglich bleibt zudem, ob die organschaftliche Steuerung durch Hochschulen und Bundesagen-

tur für Arbeit so etabliert ist, dass sie auch bei externen Effekten und Informationsmängeln 

Wirkung erzeugen können. Durch die Kontrollen und Verfahren scheint es möglich zu sein, 

dass die externen Effekte für Deutschland, die sich aus unkontrollierter Migration ergeben wür-

den, herabgesetzt werden, da die Bundesagentur für Arbeit und die Hochschulen dafür Sorge 

tragen, dass die Arbeitsmigration zu keiner sozialen Belastung führt. Demgegenüber stehen die 

externen Effekte, die auf die Migrierenden übertragen werden und dazu führen, dass diese keine 

Kontrolle über Migrationsmöglichkeiten haben. Die Eingliederung der Bundesagentur für Ar-

beit führt für die Migrierenden nicht zu mehr Mitsprachemöglichkeiten. Eher könnte das Ge-

genteil angenommen werden. Durch das Mitentscheidungsrecht einer weiteren Partei könnte 

die Rechtssicherheit für die Betroffenen noch weiter herabgesetzt werden. Um die externen 

Effekte für die Migrierenden zu verringern, müsste demnach entweder der Aufgabenbereich 

der Bundesagentur für Arbeit zugunsten der Migrierenden erweitert werden oder eine Organi-

sation zugunsten der Migrierenden etabliert werden (Erweiterung des Entscheidungsspiel-

raums). 

Anders könnte es aber bei den Hochschulen aussehen. Die Verfahrensvorschriften zur An-

nahme an einer Hochschule richten sich meistens nach den akademischen Qualifikationen so-

wie außerschulischen und -universitären Leistungen. Diese können von den Bewerber:innen 

zumindest in einem gewissen Maß beeinflusst werden, wobei auch gesehen werden muss, dass 

diese Möglichkeit nur dem Kreis der Studierenden offensteht. Dennoch könnte eine bessere 

Kontrollmöglichkeit von externen Effekten als im Bereich der Normen mit der Bundesagentur 

für Arbeit als Organisationssteuerung gesehen werden. 

Fraglich ist, wie es für die Problematik der Informationsmängel liegt. So werden zwar die In-

formationsmängel seitens des Staates über die Migration und die Migrierenden herabgesetzt, 

indem die Bundesagentur für Arbeit die Migrierenden kennt. Die Migrierenden selbst erhalten 

durch das Entscheidungsrecht der Bundesagentur aber nicht unweigerlich bessere und mehr 

Information. Anders könnte es wiederum im Bereich der Hochschulen aussehen. Die Studie-

renden sind an den Heimathochschulen in einem anderen System untergebracht als andere Ar-

beitsmigrierende. So nehmen sie am universitären Leben teil und werden erfahrungsgemäß an-

gemessen über Auslandsaufenthalte informiert, wenn diese nicht sogar verpflichtend sind. Al-

lein durch diese Struktur ist es nicht ausgeschlossen, dass die Migrierenden besser an Informa-

tionen gelangen. Dies zeigt auch die durchgeführte Umfrage. So sagte ein erheblicher Teil der 

Befragten, dass sie wüssten, dass für ein Studium in die EU oder Deutschland eingereist werden 
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könnte (Abb. XXIII in Anhang 5), was im Verhältnis zu den anderen Migrationswegen positiv 

hervorstach (Abb. XXIV in Anhang 5). Dies weist zumindest auf einen besseren Informations-

fluss in Richtung der Migrierenden. 

Im Bereich der Anpassungsmängel gibt es für die Bundesagentur für Arbeit keine Hinweise, 

dass sie diese Bildungsqualifikationen verändern kann oder besondere Informationen erstellt. 

Bei den Hochschulen kann allerdings festgehalten werden, dass sie die Personengruppe der 

Studierenden durch ihren weiten Entscheidungsspielraum oft beim Erreichen der Migrations-

voraussetzungen automatisch unterstützt, indem die Migrierenden die Abschlüsse oder Noten 

der Hochschulen erreichen. Die Hochschulen helfen ihnen (auch durch ihre spezialisierte Ver-

waltung) dabei, die Voraussetzungen selbst zu erfüllen, was zu erhöhter Akzeptanz und einer 

guten Perspektive für die Migrierenden führen kann. 

Die Eingliederung der Bundesagentur für Arbeit hat demnach positive Wirkung auf die exter-

nen Effekte und Informationsmängel bezüglich des deutschen Staats, allerdings nicht unwei-

gerlich bei den Migrierenden, obwohl die Umfrage zeigt, dass gerade im Bereich der Informa-

tionsmängel der Migrierenden besondere Fehlstellen bestehen. Anders liegt es bei der Organi-

sationssteuerung durch die Hochschulen. Sie beziehen in den Bereichen externe Effekte, Infor-

mationsmängel sowie Anpassungsmängel die Seite der Migrierenden mit ein und könnten be-

züglich der Steuerung eine stärkere Wirkung entfalten. Außerdem sind auch die anderen Er-

folgsfaktoren wie eine spezialisierte und gute Verwaltung sowie ein ausreichender Entschei-

dungsspielraum und ein rechtsstaatliches Setting gegeben. Demzufolge bestehen im Untersu-

chungsgegenstand zwar vielversprechende Ansätze für eine Organisationssteuerung des Staa-

tes, vor allem bei den Hochschulen, diese könnte unter bestimmten Bedingungen aber noch 

verbessert werden oder bedürfen erheblicher Optimierungen, wie bei der Bundesagentur für 

Arbeit. 

j. Positive finanzielle Anreize 

Durch positive finanzielle Anreize soll, beispielsweise durch Fördermittel, zu einem bestimm-

ten Handeln motiviert werden.791 Unterschieden werden kann in diesem Fall zwischen Niveau-

steuerung, welche auf die Aufnahme oder Verstärkung der gewünschten Aktivität gerichtet ist 

und bei der allgemein Institutionen unterstützt und gefördert werden, und den 

 
791 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 282f; Mayntz, Politische Steuerung und gesellschaftliche 
Steuerungsprobleme - Anmerkungen zu einem theoretischen Paradigma, 98; Windhoff-Héritier, Politikimplemen-
tation, S. 56. 
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Richtungssteuerungen, bei der nicht nur grundsätzlich die Zunahme an Aktivitäten gefördert 

werden soll, sondern diese auch ein gewisses Ziel beinhalten.792 

Grundsätzlich können positive finanzielle Anreize im Bereich der Irreversibilität und der abso-

luten Unteilbarkeiten helfen, wobei der Anwendungsbereich eher als klein verstanden werden 

sollte.793 Das Gleiche gilt für den Einsatz von positiven finanziellen Anreizen für die Proble-

matik positiver externer Effekte.794 Zwar wird in der Praxis das Mittel der positiven finanziellen 

Anreize auch oft im Bereich der Ungewissheit angewendet, doch stellt dieses kein ursachen-

adäquates Mittel dar, da es zu unerwünschten Effekten kommen kann.795 Dennoch können von 

positiven finanziellen Anreizen starke Steuerungsimpulse und auch mittelbare Steuerungsim-

pulse ausgehen, die am Symptom ansetzen, wobei diese ebenfalls an bestimmte Erfolgsfaktoren 

gebunden sind.796 

Für eine Richtungssteuerung müsste das Steuerungssubjekt ausreichend Informationen über das 

Ziel der Förderung geben (1).797 Dies ist allerdings insofern äußerst problematisch, als in den 

meistens Fällen dem Steuerungssubjekt ebenso wie dem Steuerungsobjekt diese speziellen In-

formationen fehlen.798 Eine Beschaffung dieser Informationen ist nahezu unmöglich, da sie 

meist auf Prognose beruhen und daher zu massiven Fehlentwicklungen führen können, die am 

Ziel der Steuerung vorbeigehen.799 Für beide Arten der positiven finanziellen Steuerung ist aber 

auch die Höhe der finanziellen Anreize für die Steuerungsleistung von Bedeutung (2).800 Da-

neben müssen die Adressat:innen der Steuerungsmaßnahme über diese sowie deren Gegeben-

heiten und Bedingungen informiert werden (3).801 

Darüber hinaus ist fraglich, ob das Steuerungsinstrument der positiven finanziellen Anreize bis 

jetzt überhaupt im Untersuchungsgegenstand vorkommt. Aus den Normen ergeben sich keiner-

lei Anhaltspunkte dafür, dass der Staat in irgendeiner Form finanziell unterstützend tätig wird. 

Stattdessen verlangt er sogar das Gegenteil, wenn er festlegt, dass die Migration durch eigene 

Mittel ohne staatliche Hilfe gedeckt werden muss (vgl. § 20 I Nr. 1 AufenthG a. F.). Demzu-

folge sind bis jetzt keine Steuerungsbemühungen durch positive finanzielle Anreize ersichtlich. 

 
792 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 283. 
793 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 287. 
794 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 287. 
795 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 288. 
796 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 288. 
797 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 284. 
798 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 284; Vgl. Hasenritter, Staatliche Forschungs- und Entwick-
lungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, S. 145ff; Staudt, Technologiepolitik statt Marktwirtschaft, 214. 
799 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 284; Vgl. Staudt, Technologiepolitik statt Marktwirt-
schaft, 214. 
800 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 285. 
801 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 286; Vgl. Scharpf, Interessenlage der Adressaten und Spiel-
räume der Implementation, 99. 
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k. Netzwerkbildung 

Netzwerke sind davon geprägt, dass betroffene Parteien einer Situation zusammengeführt wer-

den, um für entstehende Probleme bindende Lösungen zu finden,802 die durch feste Verfahrens-

regelungen erzielt werden, um Teilhaberechte und Lösungen rechtlich zu sichern.803 Netzwerke 

sind damit strukturelle Zusammenschlüsse von (relativ) autonomen Akteur:innen, die miteinan-

der verbunden, aber nicht verkoppelt sind.804 Die Akteur:innen müssen zum Verhandeln und 

Kompromisse eingehen fähig sein, wobei sie trotzdem in einem hierarchischen Verhältnis or-

ganisiert sein können.805. Da im Fokus der Problemlage vor allem auch die Migrierenden als 

Individuen stehen, muss der Netzwerkbegriff aus diesem Grund um die Möglichkeit von Indi-

viduen in Netzwerken erweitert werden.806 Dies folgt auch aus der eingangs erläuterten Verän-

derung der Steuerungsforschung zu einem Verständnis der Gesellschaft in Systemen und Sub-

systemen, in denen die Individuen eine hervorgehobene Bedeutung einnehmen.807 

Netzwerke stellen ein Mittel dar, welches gegen viele der vorliegenden Problemkategorien ein-

gesetzt werden kann, denn Netzwerke können bei Informationsmängeln (beispielsweise bei 

sachliche Ungewissheit kann im Netzwerk durch Informationszusammenführung diese besei-

tigt werden), Unteilbarkeiten (durch die Verteilung der Last auf mehrere Akteur:innen) sowie 

externen Effekten (da die Akzeptanz der Verfolgung in Netzwerken wahrscheinlich höher ist) 

und Anpassungsmängeln (da Flexibilität gesteigert werden kann) zur Steuerung beitragen.808 

Aber auch für effektive Netzwerke müssen bestimmte Erfolgsfaktoren vorliegen. Wich-

tig ist für diesen Bereich, dass nur eine lose Verbindung der Akteur:innen im Netzwerk besteht, 

sodass sie weitgehend autonom handeln können (1).809 Um ein Problemlösungen ermöglichen-

des Netzwerk zu gründen, ist darüber hinaus wichtig, dass alle von den Maßnahmen betroffenen 

Parteien in einem ausgewogenen Verhältnis an dem Netzwerk beteiligt sind, da nur so externe 

Effekte erkannt und abgeschwächt werden können (2).810 Außerdem können Netzwerke nur 

 
802 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 377. 
803 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 377. 
804 Aldrich, Organizations and environments, S. 325; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 377; Jan-
sen, Forschungspolitik nach einem wissenschaftlichen Durchbruch. Die Entstehung des "National Program" zur 
Supraleitungsforschung in Großbritannien, 132, 137; Mayntz, Policy-Netzwerke und die Logik von Verhandlungs-
systemen, 39, 43. 
805 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 377; Mayntz, Policy-Netzwerke und die Logik von Verhand-
lungssystemen, 39, 43. 
806 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 377. 
807 Aldrich, Organizations and environments, S. 324f; Mayntz, Policy-Netzwerke und die Logik von Verhand-
lungssystemen, 39, 44ff; Traxler, Regieren die Verbände? Ihr wirtschaftspolitischer Einfluss und dessen Effekte 
im internationalen und intersektoralen Vergleich, 133, 145f. 
808 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 381. 
809 Granovetter, American Journal of Sociology 78 (1973), 1360ff; Nooteboom, Policy Sciences 35 (1999), 793, 
797; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 378. 
810 Brand/Fürst, Sondierungsstudie. Voraussetzungen und Probleme einer Politik der Nachhaltigkeit - Eine Explo-
ration des Forschungsfelds, 15, 82; Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 379f; Héritier, New Modes 
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dann vollständig funktionieren, wenn alle beteiligten Parteien Vorteile aus diesen ziehen, bzw. 

kein Missverhältnis in der Bevorteilung der Parteien vorliegt (3).811 Daneben sind Netzwerke 

vor allem dann möglich, wenn im Konsens entschieden werden kann, was dazu führt, dass in 

Netzwerken oft nur Probleme mit geringem Konfliktpotenzial behandelt werden können (4).812 

Die beteiligten Parteien müssen aber trotzdem dazu bereit sein, gewisse „Dispositionsfreihei-

ten“ auf das Netzwerk zu übertragen (5).813 Als weiteren Erfolgsfaktor muss das Netzwerk eine 

gewisse Autonomie gegenüber anderen Systemen aufweisen (6).814 Schließlich ist es für ein 

Netzwerk relevant, dass es im Problemlösungsprozess zu Ergebnissen gelangt (7), damit diese 

positiven Erfahrungen das Weiterbestehen eines effektiven Netzwerks gewährleisten kön-

nen.815 

Im Untersuchungsgegenstand könnte die Verbindung von Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen mit den Studierenden einerseits sowie von Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen 

jeweils als solch ein Netzwerk verstanden werden (vgl. §§ 16, 19a, 19b, 20 AufenthG a. F.). 

Diese stellen zumindest eine Verbindung zwischen den Migrierenden und einer weiteren Partei 

dar. Problematisch ist allerdings, dass in diesem Verhältnis kein tatsächlicher kooperativer und 

kommunikativer Problemlösungsprozess stattfindet. Vielmehr handelt es sich um einen Bewer-

bungsprozess, bei dem die nicht individuellen Parteien die Verfahrensvorschriften festlegen, 

welche von den Bewerber:innen erfüllt werden müssen. Das Mitspracherecht über Verfahren 

oder Problemlösung der Migration ist demnach nicht in der Hand der Individuen. Demnach 

können in diesen Beziehungen nicht die Grundlagen eines Netzwerks erkannt werden. 

Daneben ist fraglich, ob die Absprachen gemäß § 15a I BeschV a. F. als Netzwerk verstanden 

werden können. In diesem treffen die Bundesagentur für Arbeit und die Arbeitsverwaltungen 

der Herkunftsstaaten Absprachen über die Möglichkeiten der Einreise zur Saisonarbeit. Aus 

dem Wortlaut ergibt sich, dass die Voraussetzungen in einem kooperativen Verhältnis ausge-

handelt werden, was für ein Netzwerk sprechen könnte. 

Daran sind allerdings mehrere Punkte problematisch. Die Migrierenden als Individuen sind 

nicht Teil der Institution, weshalb eine wesentliche Partei für die Problemlage ausgeklammert 

 
of Governance in Europe: Policy making without legislating?, 185, 202; Offe, Berufsbildungsreform, S. 264f; 
Streeck/Schmitter, Community, market, state and associations? The prospective contribution of interest gover-
nance to social order, 1, 21; Teubner, Zeitschrift für Parlamentsfragen 10 (1979), 487, 499; Teubner, Archiv für 
Rechts- und Sozialphiliospohie 68 (1982), 13, 52. 
811 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 380; Heinze, Neokorporatistische Strategien in Politika-
renen und die Herausforderungen durch neue Konfliktpotenziale, 137, 151; Rudolph, Netzwerke als Steuerungs-
rahmen, 73, 85. 
812 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 380f; Heinze, Neokorporatistische Strategien in Politikarenen 
und die Herausforderungen durch neue Konfliktpotenziale, 137, 152f. 
813 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 381; Gäfgen, Diskussionsbeitrag Serie I der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften und Statistik der Universität Konstanz 230 (1987), 2; Offe, Berufsbildungsreform, S. 97. 
814 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 381; Willke, Entzauberung des Staates, S. 27f. 
815 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 381. 
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wird. Daneben handelt es sich bei beiden bestehenden Parteien um (teilweise) staatliche Behör-

den. Die Frage nach der Autonomie ist demnach nicht hinreichend geklärt. Darüber hinaus wer-

den kaum Vermittlungsabsprachen getroffen, weshalb das „Netzwerk“ aufgrund fehlender Er-

folge als eher labil angesehen werden müsste.816 Aus diesen Gründen ist das Konstrukt nach 

§ 15a BeschV a. F. eher nicht als Netzwerk zu kategorisieren, sondern die Zuordnung zu einem 

Regime (mit Ansätzen von normsetzenden Absprachen) bleibt eher bestehen. 

l. Zusammenfassende Darstellung der analysierten Steuerungsinstrumente 

Abschließend lässt sich festhalten, dass grundsätzlich eher wenige Steuerungsinstrumente des 

New-Governance-Modells im Untersuchungsgegenstand (effektiv) etabliert sind. Außerdem 

sind die Steuerungsinstrumente oftmals nicht problemorientiert nach den Vorgaben des Mo-

dells an der zu lösenden Problemlage ausgerichtet. In Tabelle 2 wird ein Gesamtüberblick über 

die Steuerungsinstrumente gegeben, um diese Ergebnisse zusammenfassen.817 

Tab. 2: Zusammenfassung der Steuerungsinstrumente im Untersuchungsgegenstand 

(eigene Darstellung) 

Instrument 
Problemlösung 
für 

Erfolgsfaktoren 
Vorliegen im Untersu-
chungsgegenstand 

1. Negative finanzi-
elle Anreize 
(Schaffung von An-
reizen durch die 
Einbehaltung finan-
ziellen Potenzials) 

Externe Effekte 

(1) Kenntnis der Par-
teiinteressen 
(2) funktionsfähige 
Verwaltung 
(3) enge Verknüpfung 
zwischen Problemlage 
und negativem Anreiz 
(4) keine Anwendung 
im Bereich der Gefah-
renabwehr 
(5) regional flexible 
Gestaltung 
(6) keine schnellen 
Veränderungen des 
Anreizes zur Stabili-
tätsherstellung 
(Zertifikatshandel: 
Notfallzertifikate) 

 § 95 AufenthG 
 Standardpreisfestle-

gung durch Voraus-
setzung des Lebens-
unterhalts? 

 nicht problemorien-
tiert 

2. Neokorporatisti-
sche Absprachen 
(Konsensbildung 
zwischen staatlichen 

Informations-
mängel 
 

(1) monopolhafte Stel-
lung der privaten Ver-
handlungspartei 

 nein 

 
816 Offer/Mävers et. al.-Mävers, §15a BeschV, 131, Rn. 10. 
817 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 433ff. 
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und privaten Ak-
teur:innen) 

(2) Basis ist eine frei-
willige Zusammenar-
beit 
(3) handlungsorien-
tierte Arbeit 
(4) Konsens basierte 
Arbeit 
(5) Anti-Missbrauchs-
mechanismen  

3. Überzeugung 
(demokratische Hin-
wirkung auf eine 
Veränderung oder 
Verstärkung von 
Einstellungen) 

Externe Effekte 

 

(1) Konkretisierung 
der Maßnahme auf be-
stimmten Adressat:in 
(2) Kenntnis über die 
Struktur der Adres-
sat:innengruppe 
(3) Verständnismög-
lichkeit, der der Über-
zeugung in Adres-
sat:innengruppe 
(4) Vorhersehung von 
Gegenüberzeugungen 
(5) funktionsfähige 
Verwaltung 
(6) Glaubwürdigkeit 
der Organisator:innen 
(7) einfache und klare 
Überzeugung 
(8) Kombination von 
rationaler und emotio-
naler Überzeugung 
(9) Vermittlung von 
vorbildhaftem Ver-
halten 
(10) Berücksichtigung 
des Korrespondenz-
prinzip 

 evtl. durch den Re-
gelausnahmecha-
rakter des AufenthG 

 nicht problemorien-
tiert 

4. Regimebildung 
(heterarchische Ko-
operationsinstitutio-
nen, die dauerhaft 
zu spezifischen 
Problemen verhan-
deln) 

Externe Effekte 

Informations-
mängel 

(1) mindestens ein än-
derungswillige/r Ak-
teur:in 
(2) Expertennetzwerke 
zur Problemfindung 
(3) ein durchsetzungs-
starke/r Akteur:in 
(4) Verlustausgleich 
(5) häufige Interaktion 
der Parteien 
(6) hohe Transaktions-
dichte 
(7) Angebot der Ko-
operationsbereitschaft 
(8) Erfolgsvorbilder 

 Regimebildung in § 
15a BeschV 

 nicht problemorien-
tiert 
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(9) so wenige Akteure 
wie möglich 
(10) ausgeglichenes 
Verhältnis der Akteure 

5. Information und 
Beratung 
(mittelbare und un-
mittelbare Vermitt-
lung von Informa-
tion zur Unterstüt-
zung einer eigen-
ständigen wissens-
basierten Entschei-
dung) 

Externe Effekte 

Informations-
mängel 

(1) Kombination un-
terschiedlicher Infor-
mationstypen 
(2) Konkretisierung 
des Adressat:innen-
kreises 
(3) Anpassung der 
Darbietungsform 
(4) Berücksichtigung 
der Interessen der Ad-
ressat:innen 
(5) funktionierende In-
formationsbereitstel-
lung 
(6) breite Presse 
(7) Glaubwürdigkeit 
der Informationen 
(8) Verfügbarkeit der 
Informationen 

 Informierung bei 
Botschaften und 
Hochschulen, Ar-
beitgeber:innen 

 nicht effektiv prob-
lemorientiert 

6. Anzeige- und Ge-
nehmigungspflichten 
(Pflichten, die vor 
Aufnahme einer 
Maßnahme die Ak-
tion einer Behörde 
voraussetzen) 

Externe Effekte 

Informations-
mängel 

(1) funktionierende 
Verwaltung 
(2) klare Kennzeich-
nung der Pflichten und 
Verfahren im Gesetz 
(3) kooperatives Ver-
waltungshandeln 

 Anzeige- und Ge-
nehmigungspflich-
ten mit integrierten 
Erfolgsfaktoren be-
stehen 

 nicht problemorien-
tiert hinsichtlich der 
Probleme der Mig-
rierenden 

7. Normsetzende Ab-
sprachen 
(Absprachen zwi-
schen Staat und an-
deren Akteur:innen, 
die außerhalb einer 
Gesetzesform zu 
Steuerung führen 
sollen) 

Externe Effekte 

Informations-
mängel 

(1) Gesetzliche Nor-
mierung möglich 
(2) Überprüfbarkeit 
(3) Kombination von 
öffentlichem- und 
Marktdruck 
(4) möglichst wenige 
Kosten 
(5) homogene Grup-
pen 
(6) Kooperation inner-
halb fester Strukturen 
(7) Vorteil, wenn kon-
kordanzdemokratische 
Tradition besteht 
(8) rechtsstaatlicher 
Rahmen 
(9) keine Erzeugung 
von nachteiligen 

 nein 
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externen Effekten bei 
Dritten. 

8. Gebote und Ver-
bote 
(Ge- und Verbote als 
klassische rechtliche 
Mittel) 

Externe Effekte 

Informations-
mängel 

Anpassungs-
mängel 

(1) Beratungsarbeit 
(2) funktionierende 
Verwaltung 
(3) soziale Normen 
(4) Sanktionsmöglich-
keit 

 Struktur des Auf-
enthG folgt einem 
Verbots und Ge-
botsaufbau 

 Im Bereich der ex-
ternen Effekte und 
Informationsmän-
gel teilweise prob-
lemorientiert für die 
Seite des Staats 

 Im Bereich der An-
passungsmängel ge-
ringe bis keine 
Problemorientie-
rung 

9. Organisationssteu-
erung des Staats 
(Übertragung öf-
fentlicher Aufgaben 
auf öffentliche 
Strukturen zur 
Selbstregulierung) 

Externe Effekte 

Informations-
mängel 

Anpassungs-
mängel 

(1) ausreichend großer 
Handlungs- und Ent-
scheidungsspielraum 
(2) Struktur des Selbst-
regulierungsakteur 
(3) ausreichend Kon-
trollkapazitäten 
(4) Verpflichtung zu 
rechtsstaatlichem 
Handeln 

 in Form der Hoch-
schulen und (teil-
weise) der Bunde-
sagentur für Arbeit 

 Herabsetzung der 
externen Effekte 
und Informations-
mängel für den 
Staat, Herabsetzung 
der externen Effekte 
und Informations-
mängel für Migrie-
rende durch Hoch-
schulen, Herabset-
zung der Anpas-
sungsmängel durch 
Hochschulen 

 fehlende Problem-
orientiertheit und 
eingeschränkter 
Entscheidungsspiel-
raum bei Bunde-
sagentur für Arbeit 

10. Positive finanzi-
elle Anreize 
(Anreizschaffung 
durch die Ausschüt-
tung finanziellen Po-
tenzials) 

Externe Effekte 

Irreversibilität 

Unteilbarkeiten 

(1) Informierung über 
das Ziel der Förderung 
(2) Höhe des finanziel-
len Anreizes 
(3) Informierung der 
Adressat:innen 

 nein 

11. Netzwerke 
(Strukturelle Zu-
sammenschlüsse 
von autonomen Ak-
teur:innen zur 

Externe Effekte 

Informations-
mängel 

(1) autonomes Handeln 
der Akteur:innen 
(2) Alle betroffenen Par-
teien müssen am Netz-
werk beteiligt sein 

 nein 
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Problemlösungsfin-
dung) 

Unteilbarkeiten 

Anpassungs-
mängel 

(3) jede Partei muss 
Vorteile aus dem Netz-
werk ziehen 
(4) Konsensentschei-
dungen 
(5) Bereitschaft zur 
Übertragung von Dispo-
sitionsfreiheiten auf das 
Netzwerk 
(6) Autonomie gegen-
über anderen Systemen 
(7) es müssen Erfolge 
bestehen 

Die Tabelle zeigt, dass zwar manche Steuerungsinstrumente des New-Governance-Modells im 

Untersuchungsgegenstand etabliert worden sind, allerdings kristallisiert sich auch heraus, dass 

diese weder abstrakt problemorientiert nach den Voraussetzungen des Modells noch konkret 

problemorientiert zu der definierten Problemlage umgesetzt sind. Außerdem wurden manche 

Steuerungsinstrumente nicht genutzt. 

6. Ergebnis aus dem Anwendungsfall 

In den vorausgegangenen Ausführungen wurde das Vorliegen effektiver und problemorientier-

ter Steuerungsinstrumente im Untersuchungsgegenstand anhand der Voraussetzungen des 

New-Governance-Modells untersucht. Dazu wurden in einem ersten Schritt die bestehenden 

Einzelproblematiken der Migrationsproblemlage analysiert, um Klarheit darüber zu gewinnen, 

welche Steuerungsinstrumente grundsätzlich für eine Optimierung der Steuerungsfähigkeit in 

Betracht kommen können.818 Im Anschluss daran wurden die Normen des Untersuchungsge-

genstandes daraufhin untersucht, inwiefern solche effektiven Steuerungsinstrumente nach dem 

New-Governance-Modell bereits vorliegen.819 Im Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass ei-

nige der Steuerungsinstrumente zwar durch den Untersuchungsgegenstand verwendet werden, 

diese allerdings nicht problemorientiert und effektiv nach dem Modell unter Ausrichtung an der 

Problemlage etabliert sind.820 

  

 
818 Kapitel 2, V, 4. 
819 Kapitel 2, V, 5. 
820 Kapitel 2, V, 5, l. 
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Fraglich ist, ob sich diese Ergebnisse vor allem im Kausal- Interventions- oder Aktionsbereich 

auswirken.821 Erst dieser Transfer der erzielten Ergebnisse kann Klarheit darüber schaffen, in 

welchen Bereichen der Problemlage die größten Einzelproblematiken zu verorten sind, um 

diese dann gezielt lösen zu können.822 Es ist demnach darzulegen, welche der Analysehypothe-

sen falsifiziert oder vorläufig verifiziert werden kann. 

Tab. 3: Übersicht Analysehypothesen (eigene Darstellung) 

Kausalhypothese 
Eine Effektivierung der Steuerungsfähigkeit des Untersuchungsgegen-
standes wird zu einer besseren Steuerung von Migration und demnach 
zur (Teil-)Auflösung der Problemlage beitragen. 

Interventionshy-
pothese 

Die Integration von problemorientierten Steuerungsinstrumenten wird 
zu einer Verhaltensänderung der beteiligten Akteur:innen führen. 

Aktionshypo-
these 

Die Integration von problemorientierten Steuerungsinstrumenten wird 
zu einer besseren Steuerung von Migration und damit zur (Teil-)Auflö-
sung der Problemlage beitragen. 

Aus der Analyse der Steuerungsinstrumente im Untersuchungsgegenstand kann die vorläufige 

Annahme formuliert werden, dass die Hauptproblematik bei der Frage der Etablierung von 

problembezogenen Steuerungsinstrumenten liegt.823 Wie die Ergebnisse für die einzelnen Steu-

erungsinstrumente verdeutlichen, fehlt es bei den meisten allerdings schon an einem konkreten 

Problembezug in Form der Grundvoraussetzungen der Steuerungsinstrumente, sodass auch eine 

detaillierte Prüfung der einzelnen Erfolgsfaktoren oft nicht möglich war.824 Dieser Punkt der 

Problemorientierung ist als Phänomen Bestandteil aller drei Hypothesen. Demnach fehlt inner-

halb der Analyse der Problemlage schon der erste Ansatzpunkt (Grundlage) für eine effektive 

Steuerung nach den Analysehypothesen des New-Governance-Modells. Ohne diese Grundlage 

ist nach dem New-Governance-Modell eine effektive Steuerung nicht möglich. 

7. Bedeutung der Ergebnis für die Problemlage 

Wie dargelegt können die Analysehypothesen des New-Governance-Modells in der vorliegen-

den Untersuchung anhand des Untersuchungsgegenstands aufgrund eines fehlenden Problem-

bezugs gemäß dem kritischen Rationalismus nur falsifiziert werden. Fraglich ist, was dies für 

die zugrunde liegende Lösung der eingangs analysierten Problemlage bedeutet. Die Untersu-

chung anhand des New-Governance-Modells hat gezeigt, dass eine umfassende Steuerung von 

Migration durch den Untersuchungsgegenstand zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich 

 
821 Kapitel 2, V, 3. 
822 Kapitel 2, V, 3. 
823 Kapitel 2, V, 5. 
824 Vgl. Kapitel 2, V, 5, b. 
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ist.825 Dies ist insofern für die Problemlage bedeutsam, als eingangs untersucht wurde, dass eine 

Umsteuerung von Migration die Problematiken der Akteur:innen in der Lose-lose-lose-Situa-

tion herabsetzen und so ein Teil der komplizierten Problemlage aufgelöst werden könnte.826 

Die Analyse anhand des New-Governance-Modells kann allerdings nicht nur Aussagen 

über die Steuerungsfähigkeit eines Untersuchungsgegenstandes treffen. Aufgrund der Ausge-

staltung als „Tool“ in Form der Kategorisierung von Problem-Steuerungsinstrument-Erfolgs-

faktoren bietet das Modell gleichzeitig die Möglichkeit, die Steuerung nach den Vorgaben des 

Modells zu verbessern.827 So kann auch an den bereits vorgestellten Ergebnissen genau abge-

lesen werden, welche Steuerungsinstrumente ihr Potenzial noch nicht entfalten konnten.828 Die 

Untersuchung gibt demnach genaue Hinweise darauf, wie eine Steuerungsfähigkeit des Unter-

suchungsgegenstandes verbessert werden kann, damit das Gesamtziel der (Teil-)Auflösung der 

Problemlage realisiert wird. Aus diesem Grund soll in einem nächsten Schritt untersucht wer-

den, wie andere Steuerungsinstrumente effektiv in den Untersuchungsgegenstand integriert und 

wie die bestehenden Steuerungsinstrumente problemorientierter gestaltet werden können, um 

die Problemlage mithilfe effektiver Steuerung zu verbessern. 

VI. Zusammenfassung 

Zu Beginn des Kapitels stellte sich die Frage, wie ein Steuerungsansatz in einer rechtlichen 

Behandlung widergespiegelt werden kann. Dazu wurden Konzepte der „neuen Verwaltungs-

rechtswissenschaft“, welche sozialwissenschaftliche Steuerungstheorien nutzbar macht, aufge-

griffen. Die Integration von Steuerungstheorien in die vorliegende Untersuchung konnte nutz-

bringend dafür sein, die Steuerungsfähigkeit von Normen zu untersuchen und Steuerung gezielt 

im Sinn der Umsteuerungshypothese zu gestalten. Dabei müssen seitens der Rechtswissen-

schaft verschiedene Kriterien beachtet werden, welche gegeben sind oder sogar spezielle Vor-

teile für die Untersuchung der Problemlage im tatsächlichen Migrationsgeschehen mit sich 

bringen. Festgestellt wurde auch, dass das Migrationsrecht und die sich anschließende Prob-

lemlage tauglicher Untersuchungsgegenstand unter den Ideen der „neuen Verwaltungsrechts-

wissenschaft“ sind, da Hinweise auf eine Separierung von Recht und Realität bestehen. Dane-

ben stellt gerade das Aufenthaltsgesetz strukturell die Gegebenheiten bereit, um eine verbind-

liche Untersuchung des Verhältnisses von Steuerungstheorien und Migrationsrecht möglich zu 

machen. Dennoch ergibt sich aus der realen Problemlage, dass die Untersuchungen durch 

 
825 Kapitel 2, V, 6. 
826 Kapitel 1, II. 
827 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 20. 
828 Vgl. Kapitel 2, V, 5, g. 
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Steuerungstheorien vorliegend weiterführen müssen als vorgeschlagen und dass das tatsächli-

che Problem in den Mittelpunkt des Lösungsansatzes gestellt werden muss. Im Ergebnis spre-

chen die juristischen Ansätze zur Integration der Steuerungstheorien für eine problemorientierte 

Anwendung bei der Untersuchung des vorliegenden tatsächlichen Migrationsgeschehens. 

Aus der fokussierten Problemorientiertheit ergibt sich des Weiteren aber auch die Not-

wendigkeit einer Analyse verschiedener Steuerungsansätze, um zu ermitteln, welche sich zur 

Anwendung auf die dargelegte Problemlage eignen würde/n. Aufgrund der problemorientierten 

Erwägungen, die vom sozialwissenschaftlichen Diskurs bezüglich der Ansätze ergänzt wurden, 

kristallisierte sich ein Ansatz unter den Governance-Theorien als für vorliegende Untersuchung 

tauglich heraus, indem auch festgestellt wurde, dass das Migrationsrecht für eine sozialwissen-

schaftliche Analyse zwar offen ist, sich aus den Governance-Theorien und der sozialwissen-

schaftlichen Einbettung allerdings Aspekte ergeben, die bei einer weiteren Untersuchung zwin-

gend zu beachten sind. 

Daneben stellen die Governance-Theorien selbst aufgrund ihre Komplexität kein taugliches 

Werkzeug zur konkrete Problemanalyse dar, wie es für die Analyse des tatsächlichen Migrati-

onsgeschehens nötig wäre. Erkannt wurde, dass die Theorien, um überhaupt angewandt werden 

zu können, auf die Problemlage im tatsächlichen Migrationsgeschehen fokussiert werden muss. 

Dies geschieht im sozialwissenschaftlichen Rahmen üblicherweise durch Modellierungen, wel-

che aus den Theorien gebildet werden und deshalb Annahmen zur Konkretisierung der Theo-

rien, aber auch der Realität setzen. Aus der Problemorientiertheit und dem rechtswissenschaft-

lichen Bezug ergeben sich für ein derartiges Modell verschiedene Voraussetzungen, sodass es 

sich zwar um ein bereits bestehenden Modell handeln kann, welches allerdings so allgemein 

gestaltet ist, dass es sich auf die Problemlage anwenden lässt und es sich auf der anderen Seite 

auf das tatsächliche Problem im Migrationsgeschehen unter einem Steuerungsansatz der Gover-

nance-Theorien fokussieren kann. 

Ergebnis der Analyse des theoretischen Fundaments ist die Feststellung, dass das New-Gover-

nance-Modell von Dose geeignet für die problemorientierte Steuerungsanalyse ist. Für die An-

wendung des Modells auf einen rechtswissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand ergeben 

sich aber gewisse Grenzen, welche eingehalten werden müssen, um Fehlübertragungen zu ver-

meiden. Konkret ergibt sich daraus, dass Definitionen und das Vorliegen von Steuerungsdefi-

ziten nicht voreilig übernommen werden, sondern erst untersucht werden musste, inwiefern 

sich Definitionen im Migrationsrecht widerspiegeln können, um so die Vorgaben des New-

Governance-Modells zu reflektieren. Hinzu kommen weitere Übertragungsherausforderungen, 

welche teilweise nur beachtet werden müssen, allerdings auch solche, welche in der 



182 
 

Modellanwendung im rechtlichen Kontext eine Berücksichtigung nötig machen. Aus den ver-

schiedenen Faktoren ergibt sich ein Plan, wie eine Modellübertragung gestaltet werden kann 

und muss. 

Auch beantwortet werden musste die Frage, welche Normen sich für eine Steuerungsanalyse 

eignen. Problemorientiert an das Aufenthaltsgesetz anknüpfend kristallisieren sich Normen zur 

legalen Arbeitsmigration heraus, welche Ideen der Umsteuerungshypothese unterstützen kön-

nen. Ausgehend vom Untersuchungsgegenstand in Verbindung mit dem Steuerungsansatz 

konnten anschließend Analysehypothesen für die vorliegende Untersuchung formuliert werden, 

welche nach Erarbeitung der Ergebnisse Aussagen über steuerungswirksame Zusammenhänge 

geben können. Beginnend mit dem ersten Schritt des dreischrittigen Modells musste analysiert 

werden, inwiefern die Begrifflichkeiten der gesellschaftlichen Probleme sich in einem rechts-

wissenschaftlichen Kontext widerspiegeln lassen. Außerdem musste die Übertragbarkeit auf 

den rechtswissenschaftlichen Kontext geklärt werden. 

Im Ergebnis ließen sich die systematisierten steuerungsdefizitauslösenden Probleme auch in 

einem rechtswissenschaftlichen Kontext darstellen, deren Systematik als theoretisches Funda-

ment für die vorliegende Untersuchung dienen kann. Zur konkreten Analyse der Problemlage 

im tatsächlichen Migrationsgeschehen mussten in das theoretische Fundament spezifische Da-

ten zur Problemlage einbezogen werden. Dies geschieht üblicherweise durch empirische Da-

tenerhebung, wie sie im dargelegten Studiendesign durchgeführt wurde. Im Ergebnis konnten 

durch die empirische Erhebung bei den systematisierten steuerungsdefizitauslösenden gesell-

schaftlichen Problemen Hinweise auf deren Vorliegen im Untersuchungsgegenstand aufgezeigt 

werden. Dieses Ergebnis bedeutet auch, dass alle zugeordneten Steuerungsinstrumente des 

New-Governance-Modells für die vorliegende Untersuchung nutzbar gemacht werden können. 

Für den Transfer auf den rechtswissenschaftlichen Kontext musste das jeweilige Steuerungs-

instrument im Sinne des New-Governance-Modells ausgelegt werden, wobei auch die Darstel-

lung etwaiger Erfolgsfaktoren wichtig war, deren Vorliegen in den rechtlichen Normen eben-

falls festgestellt werden musste. Zwar bestehen keine Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass 

eine solche Übertragung der Steuerungsinstrumente nicht möglich ist, allerdings zeigt sich im 

Ergebnis, dass nur wenige Steuerungsinstrumente im Untersuchungsgegenstand genutzt wer-

den. Daneben zeigt sich in der Analyse ein weiteres Problem: Den etablierten Steuerungsin-

strumenten fehlt es an Problemorientiertheit, insofern sie für ein nicht angemessenes Problem 

nutzbar gemacht werden, oder wichtige Erfolgsfaktoren unberücksichtigt bleiben oder nicht 

realisiert werden. 

Die Analyse des Untersuchungsgegenstandes anhand des New-Governance-Modells hat erge-

ben, dass die Normen keine bis wenige effektiven steuerungsfähigen Faktoren beinhalten. 



183 
 

Steuerung scheint in jeglicher Perspektive – auch unabhängig von der Umsteuerungshypothese 

– nach dem Modell kaum möglich zu sein, jedoch besteht das Potenzial für Verbesserung. Der 

fehlende Problembezug verdeutlicht solch einen massiven Steuerungsfehler, dass die eingangs 

erstellten Analysehypothesen falsifiziert werden. Im Untersuchungsgegenstand kann demnach 

nicht von einer Steuerung durch Normen gesprochen werden. Dennoch bietet die Ausgestaltung 

des New-Governance-Modells die Möglichkeit zur Optimierung der Steuerungsfähigkeit an-

hand der Steuerungsinstrumente. 
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Kapitel 3: Rechtswissenschaftlicher Optimierungsansatz 

Nachdem festgehalten wurde, dass die Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchung Rück-

schlüsse auf eine zielgerichtete Optimierung der Steuerungsfähigkeit bieten, soll im Folgenden 

Kapitel eine solche angestrebt werden. Aufgrund der genauen Vorgaben des New-Governance-

Modells können verschiedene Methoden für eine solche Revision infrage kommen.829 Dazu ist 

in einem ersten Schritt zu überlegen, wie Optimierungen methodisch gestaltet werden können, 

um danach diese anhand dieser Analysemethode herauszuarbeiten. Als Ergebnis sollen der Un-

tersuchungsgegenstand nach den herausgearbeitet Vorgaben modifiziert werden, von denen 

sich nach dem New-Governance-Modell eine erhöhte Steuerungsfähigkeit erhofft wird. 

I. Optimierung der Normstruktur durch Auslegung 

In einem ersten Schritt könnte versucht werden, die bereits bestehenden Steuerungsinstrumente, 

die allerdings nicht problemorientiert ausgestaltet sind, durch Auslegung so zu variieren, dass 

die Erfolgsfaktoren des New-Governance-Modells erfüllt sind.830 Dies erfordert im Wesentli-

chen die Erfüllung zweier Voraussetzungen. Zum einen müssten die Normen für solche Ausle-

gungen offen sein, die nicht die Grenzen des Wortlauts oder andere Auslegungsmethoden über-

schreiten. Zum anderen dürfen auch die fehlenden Komponenten der Erfolgsfaktoren nicht so 

weitreichend ausfallen, dass sie nicht mehr durch Auslegung integrierbar sind. Beide Voraus-

setzungen sind allerdings äußerst problematisch. So wurde bereits in den Ausführungen zu den 

Ge- und Verboten erläutert, dass der Untersuchungsgegenstand von sehr präzisen und vielen 

Regelungen geprägt ist, was gerade auch Probleme durch Überregulierung verursachen kann.831 

Es bestehen demnach nicht sehr viele Stellen, die für eine Auslegung offen sind (vgl. § 18d I 

AufenthG a. F.). Diese präzise Regelungen führen auch dazu, dass viele Begriffe recht eindeutig 

geregelt sind und nur wenig Spielraum für Interpretation lassen (vgl. § 19a I Nr. Auf-

enthG a. F.). Dennoch könnten sich kleinere Spielräume ergeben, die dann durch Auslegung 

gefüllt werden könnten, wenn durch das New-Governance-Modell nicht zu starke Veränderun-

gen verlangt werden. Aber auch dieser Aspekt ist problematisch. Wie gezeigt wurden manche 

Steuerungsinstrumente von gesetzgeberischer Seite nicht verwendet.832 Und auch bei anderen 

Steuerungsinstrumenten liegen wesentliche Erfolgsfaktoren nicht vor.833 

 
829 Vgl. Kapitel 2, V, 7. 
830 Vgl. Nußbaum/Rehbinder (Hrsg.), Die Rechtstatsachenforschung, S. 57ff. 
831 Kapitel 2, V, 5, h. 
832 Kapitel 2, V, 5. 
833 Kapitel 2, V, 5. 
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Besonders häufiges Problem ist die vollständige Ausklammerung der Seite der Migrierenden 

als Adressat:innen.834 Diese müssten beispielsweise umfassender in § 15a BeschV a. F. inte-

griert werden.835 Dies ist allerdings nicht durch bloße Auslegung der Norm möglich, da der 

Wortlaut nur auf die Bundesagentur für Arbeit und die Arbeitsverwaltungen der Herkunftsstaa-

ten, jedoch nicht auf Migrierendenvertretungen verweist. 

Ein ähnliches Problem zeigt sich auch bei Ge- und Verbote oder den Anzeige- und Genehmi-

gungspflichten, die so umgestaltet (reduziert) werden müssten, dass sie nicht mehr vom Wort-

laut gedeckt sind.836 Gerade auch der Zugriff des New-Governance Modells auf die strukturell 

inhaltliche Ebene erfordert Änderungen der Gesetzesstruktur, die nicht nur durch Auslegung 

erreicht werden können. In Kombination führen diese beiden Kritikpunkte dazu, dass eine Aus-

legung, die zu einer Effektivierung der Steuerungsfähigkeit nach dem New-Governance-Mo-

dell führen soll, eher schwer vorstellbar ist. Aus diesem Grund müssen zur Sicherstellung der 

Optimierung der Steuerungsfähigkeit des Untersuchungsgegenstandes andere Methoden ver-

wendet werden. 

II. Weitere Methoden zur Optimierung der Normstruktur 

Aufgrund der genauen Angaben, welche das New-Governance-Modell bietet, könnte nach der 

Analyse des Untersuchungsgegenstand auch versucht werden, die Voraussetzungen des New-

Governance-Modells heuristisch in die bestehende Gesetzesstruktur zu integrieren. Dies ver-

langt allerdings aufwendige Überlegungen über die Umstrukturierung, und es kann dabei zu 

Neuschaffungen kommen, die in der Praxis nicht angewendet werden könnten. Vorteilhafter ist 

es demnach, auf schon bestehende Strukturen zurückzugreifen, welche die Voraussetzungen 

des New-Governance-Modells erfüllen, und diese in den Untersuchungsgegenstand einzufü-

gen. Intention ist infolgedessen, Leitbilder oder vorbildhafte Normen zur Verbesserung des Un-

tersuchungsgegenstands heranzuziehen. Dieser Vergleich mit anschließender Übertragung 

könnte als Rechtsvergleich durchgeführt werden.837 

  

 
834 Kapitel 2, V, 5, d, f. 
835 Kapitel 2, V, 5, d. 
836 Kapitel 2, V, 5, f, h. 
837 Vgl. Sacco, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 25f. 
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1. Grundlagen der Rechtsvergleichung in der Untersuchung 

Im Rahmen einer Rechtsvergleichung werden grundsätzlich Übereinstimmungen und Unter-

schiede verschiedener Rechtsordnungen untersucht.838 Wichtig ist dabei, dass nicht nur thema-

tisch gleiche Normen gegenübergestellt und nur auf die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede 

hin untersucht werden, sondern dass Normen untersucht werden, welche die gleichen Ziele in-

nerhalb der Gesellschaft ansteuern und damit einen Lösungsvorschlag für identischen Proble-

matiken darstellen,839 was eine funktionelle Rechtsvergleichung leisten würde.840 Bei der 

Rechtsvergleichung muss versucht werden, die jeweilige Entsprechung der zu untersuchenden 

Norm in einer anderen Rechtsordnung dieser gegenüberzustellen, um Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten analysieren zu können.841 Aus dieser Vergleichung könnten nach kritischer 

Analyse positive Leitbilder einbezogen werden.842 Für die durchzuführende Rechtsverglei-

chung bedeutet dies, dass die zu vergleichenden Normen dem funktionalen Ziel des Untersu-

chungsgegenstandes entsprechen müssen. 

Wie dargelegt befasst sich der Untersuchungsgegenstand ausschließlich mit der Regelung von 

legaler Migration zur Steuerung von Migration.843 Ziel ist die Regelung dieser bestimmten Art 

der Migration.844 Als Mittel für die Zielerreichung dient die Bereitstellung von legalen Migra-

tionspfaden, die von den Personen, die kein Recht auf einen internationalen Schutzstatus haben, 

genutzt werden sollen.845 Abstrakter gesprochen geht es um Steuerung insofern, als Normad-

ressat:innen zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden sollen. Daraus folgend müssen 

solche Entsprechungen innerhalb anderer Rechtsordnungen identifiziert werden. 

Erster Ansatzpunkt können ebenfalls Normen des Migrationsrechts darstellen, welche explizit 

oder implizit legale Migration regeln. Identifiziert werden müssen demnach die Regelungen 

über den Zugang zu einem Staat durch legale Migration innerhalb anderer Rechtsordnungen. 

Fraglich ist allerdings, ob ein solcher funktionaler Rechtsvergleich für das bestehende Unter-

suchungsziel genügt. 

 
838 Rabel, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1 (1927), 5, 7; Wieser, Vergleichendes Ver-
fassungsrecht, S. 20. 
839 Blankenagel, Die Zukunft der Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht, 1402, 1413ff; Constantinesco, Die 
rechtsvergleichende Methode, S. 81; Ebert, Rechtsvergleichung, S. 23ff; Frankenber, Harvard International Law 
Journal 26 (1985), 411ff; Großfeld, Kernfragen der Rechtsvergleichung, S. 12; Örücü, The Enigma of Compara-
tive Law, S. 59; Rusch, Jusletter 2006, 1; Schieber, Komplementärer Schutz, S. 117; Sommermann, Die öffentliche 
Verwaltung 1999, 1017, 1023; Starck, Juristen Zeitung 52 (1997), 1021, 1026f; Strebel, Zeitschrift für ausländi-
sches öffentliches Recht und Völkerrecht 24 (1964), 405, 419f; Wieser, Vergleichendes Verfassungsrecht, S. 24ff. 
840 Mincke, Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 1984, 315, 323f; Rusch, Jusletter 2006, 1; Wieser, 
Vergleichendes Verfassungsrecht, S. 23; Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 33ff. 
841 Örücü, The Enigma of Comparative Law, S. 59; Vgl. Sacco, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 2. 
842 Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre; Band I, S. 44; Vgl. Siems, Comparative law, S. 2f. 
843 Kapitel 2, V, 3, a. 
844 Kapitel 2, V, 3, a. 
845 Kapitel 1, II, Kapitel 2, V, 3, a. 
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Durch den strukturell inhaltlichen Zugriff des New-Governance-Modells auf das Recht gibt 

dieses genaue Vorgaben über die Strukturen, die im Gesetz verankert sein müssen (z. B. die 

Stellung von Hochschulen, die Etablierung von Informationsgaben), die zur Steuerung beitra-

gen sollen, und weniger über den/das funktionale/n Inhalt/Thema des Gesetzes. Verglichen 

werden muss demnach nicht primär dieser Inhalt des Gesetzes, sondern die etablierten struktu-

rellen Unterschiede in Form der Governance-Regelungsstrukturen und Steuerungsinstrumente. 

Ein funktionaler Rechtsvergleich allein, der sich vor allem auf den funktionalen Inhalt bezieht, 

könnte die zu identifizierenden Steuerungsinstrumente übersehen.846 Darüber hinaus birgt eine 

Auswahl von Vergleichsstaaten in ausschließlich funktionaler Perspektive die Gefahr in sich, 

dass strukturelle Unterschiede einzelner Staaten nicht in diese Vorüberlegungen einbezogen 

werden und aus diesem Grund nicht das volle Potenzial des Rechtsvergleichs ausgeschöpft 

werden würde.847 Aus diesem Grund muss überlegt werden, ob der funktionale Rechtsvergleich 

noch durch eine weitere Art der Vergleichung ergänzt werden muss. In Betracht kommt daher 

die Ergänzung durch einen „strukturellen Rechtsvergleich“.848 

Nach verschiedenen Vorschlägen ist diesem gemein, dass die zu vergleichenden Normen auch 

im Zusammenhang mit deren jeweiligen Systemen (Staat, Bürger, Rechtssystem) untersucht 

werden müssen, um strukturelle Besonderheiten herauszuarbeiten.849 Beispielsweise können in 

einem strukturellen Rechtsvergleich die angewandten Policies verglichen werden.850 Für den 

vorliegenden Fall würde dies bedeuten, dass vorliegende Regelungsstrukturen anderer Staaten 

und Rechtsordnungen in Anlehnung an Policies konkretisiert durch die Vorgaben des New-

Governance-Modells verglichen werden könnten. Durch die Einbeziehung struktureller Über-

legungen könnte demnach sichergestellt werden, dass unterschiedliche Steuerungsinstrumente 

und Regelungsstrukturen nach dem New-Governance-Modell erkannt werden und zudem bei 

der Vergleichsländerauswahl eine strukturelle Varietät sichergestellt ist.851 Durch eine Analyse 

unterschiedlicher Systemen könnte sichergestellt werden, dass möglichst strukturell unter-

schiedliche Systeme analysiert werden würden, um die Chance auf Identifikation unterschied-

licher und effektiver Regelungsstrukturen zu erhöhen. Zudem bildet eine solche Art von 

Rechtsvergleich die Möglichkeit, unabhängig von der Funktionalität der Rechtsordnung oder 

 
846 Vgl. Siems, Comparative law, S. 37. 
847 Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Methos, S. 96; Siems, Comparative law, S. 37. 
848 Vgl. Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Methos, S. 96ff; Siems, Comparative law, 
S. 293ff. 
849 Berthelot, L' intelligence du social, II; Vgl. Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Methos, 
S. 97ff; Siems, Comparative law, S. 297ff. 
850 Vgl. Siems, Comparative law, S. 297f. 
851 Vgl. Nelken, Defining and Using the Concept of Legal Culture, 109, 116f; Vgl. Samuel, An Introduction to 
Comparative Law Theory and Methos, S. 106f; Siems, Comparative law, S. 297f. 
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auch dem Rechtsgebiet gezielt nach etablierten Steuerungsinstrumenten zu suchen und diese 

mit dem Aufenthaltsgesetz zu vergleichen. 

Aus dem gerade Gesagten lässt sich schlussfolgern, dass für die Frage der Länderauswahl und 

der gezielten Suche nach Steuerungsinstrumenten und Regelungsstrukturen sich aus dem struk-

turellen Rechtsvergleich ergebende Überlegungen den funktionellen Teil ergänzen sollen, um 

strukturell ein Bild von europäischer Gesetzgebung zu zeichnen und Regelungsstrukturen in 

Form der Steuerungsinstrumenten zu erkennen. Bei der Auswahl der zu untersuchenden Nor-

men und deren Analyse wird ebenfalls eine Kombination aus funktionalem und strukturellem 

Rechtsvergleich angewendet, um effektive Steuerungsinstrumente aus dem Bereich der legalen 

Migration zu erfassen. 

Bei diesem Vorgehen könnte allerdings die Situation der unterschiedlichen Sprachen besonders 

problematisch sein, da Staaten ausschließlich nach ihrer Rechtsstruktur ausgewählt werden.852 

Vorteilhaft an der speziellen Situation, vor allem effektive Steuerungsinstrumente des New-

Governance-Modells ausfindig machen zu müssen, ist allerdings, dass in den Vergleichsgegen-

ständen nach klar festgelegten Regelungsstrukturen gesucht werden soll, welche unabhängig 

von der Sprache sind. Es soll demnach versucht werden, zuerst in einer englischen Übersetzung 

(wenn vorhanden) diese Regelungsstrukturen auszumachen, um diese dann nachträglich mit 

der Originalsprache abzugleichen.853 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der vorliegende 

Untersuchungsgegenstand sowie die Forschungsfrage einer spezifischen Form des Rechtsver-

gleiches bedarf. Aus den genannten Gründen werden deshalb funktionaler Rechtsvergleich und 

struktureller Rechtsvergleich kombiniert. 

2. Auswahl der Vergleichsstaaten und -normen 

Gemäß den Ausführungen wird bestehendes Migrationsrecht, welches die Regelung von legaler 

Migration zum Ziel hat, verglichen.854 Um zielgerichteter eine Auswahl treffen zu können, soll 

zuerst aus funktionaler Perspektive überlegt werden, welche Normen für einen Vergleich in 

Betracht kommen, danach soll eine weitere Einschränkung durch strukturelle Überlegungen 

ermöglicht werden. Für den Untersuchungsgegenstand im Migrationsrecht würde es sich an-

bieten, die Umsetzungsnormen des Untersuchungsgegenstandes in den anderen EU-Mitglied-

staaten zu untersuchen. Diese stellen inhaltlich ebenfalls legale Migrationswege bereit, welche 

 
852 Groot, Legal translation, 538; Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre; Band I, S. 100. 
853 Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre; Band I, S. 44. 
854 Kapitel 3, III, 1. 
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genutzt werden sollen, und haben teilweise das Steuerungsziel gemäß Art. 79 AEUV imple-

mentiert.855 

Problematisch daran ist allerdings, dass einige Staaten die für den Untersuchungsgegenstand 

zugrundeliegenden Richtlinien (noch) nicht umgesetzt haben, also nationale Äquivalente vor-

zeigen konnten.856. Festgehalten werden kann aber, dass auch die nationalen Äquivalente den 

Zielvorgaben der Richtlinien entsprechen müssen und deshalb zumindest eine funktionale Zie-

leinheit gegeben ist (Art. 288 AEUV). Aus diesem Grund sind die bestehenden Umsetzungs-

normen erster Anhaltspunkt, allerdings müssen ggf. auch nationale Normen zur legalen Migra-

tion untersucht werden. Die Regelungen zur legalen Migration anderer EU-Staaten sind dem-

nach funktionales Äquivalent und Vergleichsmaßstab. 

Außerdem soll auch eine strukturelle Komponente einbezogen werden, um möglichst sicher-

stellen zu können, unterschiedliche Formen der Regelungsstruktur und damit auch von Steue-

rungsinstrumenten identifizieren zu können. Zu klären ist daher, wie eine Länderauswahl diese 

strukturellen Unterschiede zur Geltung bringen kann. Dies kann durch die Auswahl der Staaten 

anhand ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Rechtskreisen geschehen. Rechtskreise weisen sich 

dadurch aus, dass die Staaten eines Rechtskreises von ähnlichen Strukturen innerhalb der je-

weiligen Rechtsordnung geprägt sind.857 Die Rechtskreise werden anhand verschiedener Krite-

rien zusammengefügt.858 Für die vorliegende Untersuchung sind diese Rechtskreise oder 

Rechtsfamilien dahingehend interessant, dass sie unterschiedlichen Normsetzungsstrukturen 

folgen, die sich aus der Historie, aber auch dem Rechtssystem ergeben.859 Die Annahme ist, 

dass sich in den unterschiedlichen Rechtskreisen unterschiedliche Formen der Einführung von 

Regelungsstrukturen in Form der Steuerungsinstrumente gemäß des New-Governance-Modells 

ausfindig machen lassen, die ggf. von der deutschen Rechtsordnung übernommen werden könn-

ten. Aus diesem Grund scheint es sinnvoll zu sein, die Auswahl der zu untersuchenden Staaten 

so zu gestalten, dass jeder europäische Rechtskreis abgedeckt ist und systematische Besonder-

heiten in Bezug auf die Regelungsstrukturen des New-Governance-Modells berücksichtigt wer-

den können. Auch wenn die Einteilung aufgrund der Heranziehung unterschiedlicher Kriterien 

zur Einordnung in europäische Rechtskreise etwas variiert, kann dennoch eine Aufteilung Eu-

ropas in den romanischen Rechtskreis (z. B. Frankreich und Spanien), einen germanischen 

 
855 Vgl. Kapitel 1. 
856 Bspw. eindeutig gekennzeichnet: Europäische Kommission, Malta - Member State summary; Europäische 
Kommission, Legal Migration Fitness Check - Evidence base for practical implementation. 
857 Grote, Archiv des öffentlichen Rechts 126 (2001), 10; Zur Kritik: Husa, Revue internationale de droit comparé 
56 (2004), 11; Kischel, Rechtsvergleichung, S. 217; Örücü, A General View of 'Legal Families' and 'Mixing Sys-
tems', 169; Steinert, Die Rechtskreise, 19. 
858 Örücü, A General View of 'Legal Families' and 'Mixing Systems', 169; Siems, Comparative law, S. 76ff. 
859 Kischel, Rechtsvergleichung, S. 217; Vgl. Siems, Comparative law, S. 76. 
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Rechtskreis (z. B. Österreich und Griechenland), den nordischen Rechtskreis (z. B. Finnland 

und Schweden), den Common-Law-Rechtskreis (Großbritannien und Irland) und den gemisch-

ten römisch-germanischen Rechtskreis (z. B. die Niederlande und Polen), vorgenommen wer-

den.860 Demnach bestehen in Europa circa fünf Rechtskreise, die von unterschiedlichen Syste-

men geprägt sind.861 

Fraglich ist zudem, welche Staaten als Vergleichsstaaten untersucht werden sollen. Wie darge-

legt, sollten alle Rechtskreise vertreten sein. Aufgrund des Brexits ist es allerdings sehr wahr-

scheinlich, dass sich die Normen der Common-Law-Staaten in den nächsten Jahren massiv ver-

ändern werden, da die Migration zwischen den Inseln neu geregelt werden muss. Um zu ver-

hindern, dass alte Normen untersucht werden, die dann nach kurzer Zeit nicht mehr von Rele-

vanz sind, soll deshalb auf eine Untersuchung von Großbritannien und Irland verzichtet werden. 

Bedacht werden muss auch, dass das United Kingdom andere Migrationsbewegungen zu regeln 

hat als kontinentaleuropäische Staaten. Eine unmittelbare Vergleichbarkeit könnte aus diesem 

Grund für die spezifischen Problematiken der Ausgangssituation nicht gegeben sein. Außerdem 

ist eine weitere Einschränkung erforderlich: Am sinnvollsten scheint es zu sein, wenn aus den 

jeweiligen Rechtskreisen grundsätzlich die Staaten mit den höchsten Migrationszahlen ausge-

sucht werden, um sicherzustellen, dass die Problematik um die Regelung von Migration auch 

in dem jeweiligen Land relevant ist und zu lösen versucht wird. Allerdings sollen zwei Ein-

schränkungen dieser Regel bestehen. So soll anstelle Frankreichs Spanien untersucht werden. 

Dies hängt damit zusammen, dass Frankreich das Gesetz über die Migration, den Code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nur auf Französisch veröffentlicht hat.862 

Zwar ist es auch möglich, diesen zu analysieren. Allerdings ist die spanische Gesetzgebung auf 

Englisch veröffentlicht, was eine Einheitlichkeit im Rechtsvergleich herstellen würde, da auch 

die anderen Normen in der englischen Version analysiert werden müssen, weshalb ein Verzicht 

auf Frankreich die Vergleichbarkeit besser gewährleistet. Zudem sind Spanien und Frankreich 

bezüglich der Migrationszahlen ebenfalls vergleichbar, weshalb ein Wechsel auf Spanien ge-

rade als EU-Grenzstaat nicht negativ beurteilt werden darf. Daneben soll neben den Niederlan-

den aus dem gemischten Rechtskreis Polen unabhängig von seinen Asylzahlen untersucht wer-

den. Dies dient einer Ausbalancierung, weil Polen als osteuropäischer Staat das größte Land 

 
860 Vgl. Kischel, Rechtsvergleichung, S. 554ff; Vgl. Örücü, A General View of 'Legal Families' and 'Mixing Sys-
tems', 169, 177ff; Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre; Band I, S. 189ff; Zweigert/Kötz, Einführung in die 
Rechtsvergleichung, S. 73ff. 
861 Kischel, Rechtsvergleichung, S. 554ff; Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre; Band I, S. 189ff; Vgl. Zwei-
gert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 73ff. 
862 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vom 22.02.2005. 
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mit einer EU-Außengrenze ist. Aus dem gerade Genannten ergibt sich folgende Auswahl:863 

Für den romanischen Rechtskreis Spanien und Italien, für den germanischen Rechtskreis Ös-

terreich und Griechenland, für den nordischen Rechtskreis Schweden und Finnland und für den 

germanisch-römischen Rechtskreis die Niederlande und Polen. 

3. Vergleichsmaßstab 

Nachdem festgelegt wurde, wie die Rechtsvergleichung grundsätzlich durchgeführt und mit 

welchen Rechtsordnungen oder Themenbereichen verglichen werden soll, muss noch der Ver-

gleichsmaßstab für die folgende Untersuchung dargelegt werden. Denn es müssen nicht nur 

Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten der einzelnen Normen herausgearbeitet werden, son-

dern aus dem New-Governance-Modell ergeben sich auch genaue Vorgaben (Erfolgsfaktoren), 

wie effektive Steuerungsinstrumente gestaltet sein müssen.864 Daher und aufgrund des Ziels, 

die Steuerungsfähigkeit des Untersuchungsgegenstands zu verbessern, ergibt sich, dass nicht 

nur ein Vergleich zwischen den Rechtsordnungen gezogen werden soll, sondern in der zu ver-

gleichenden Rechtsordnung gezielt nach effektiven Regelungsstrukturen gesucht werden muss. 

Für den Vergleichsmaßstab bedeutet dies, dass die Normen der anderen Rechtsordnungen auf 

ihr Vorliegen von effektiven Regelungsstrukturen in Form von Steuerungsinstrumenten hin un-

tersucht werden. Anschließend muss geprüft werden, ob an diesen Stellen in der deutschen 

Rechtsordnung keine effektiven Steuerungsinstrumente vorliegen. Als dritter Schritt kann an 

den ausgemachten Fehlstellen versucht werden, die effektiven Steuerungsinstrumente nach 

dem analysierten Vorbild der anderen Rechtsordnung/en in den deutschen Untersuchungsge-

genstand zu integrieren. So kann eine Optimierung der Steuerungsfähigkeit aufgrund der In-

tegration zusätzlicher Steuerungsinstrumente nach bestehenden Leitbildern erzielt werden. 

III. Rechtsvergleich mit dem europäischen Migrationsrecht 

Im Folgenden soll unter den bereits genannten Voraussetzungen und dem Vergleichsmaßstab 

eine Rechtsvergleichung durchgeführt werden. Begonnen werden soll mit der Untersuchung 

der EU-Mitgliedstaaten, welche die Normen des Untersuchungsgegenstands ebenfalls relativ 

umfassend umgesetzt haben. Untersucht werden die Normen auf das Vorliegen von Steuerungs-

instrumenten. Wie auch in Deutschland sind die Normen meist in bestehende Gesetze integriert 

worden und müssen deshalb auch in deren Kontext analysiert werden. Aus diesem Grund sollen 

 
863 Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung, Flüchtlinge und Asylbewerber – Aufnahmestaaten, 
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/135828/fluechtlinge-und-asylbewerber-aufnahmes-
taaten. 
864 Kapitel 2, V, 5. 
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die Normen auch im Zusammenhang mit diesen Gesetzen verstanden und der Gesamtnormen-

komplex auf Steuerungsinstrumente hin geprüft werden. Zunächst werden die relevanten Nor-

men der zu untersuchenden Rechtsordnung kurz vorgestellt, um in der sich anschließenden 

Analyse auf die Steuerungsinstrumente einzugehen. 

1.  Länderbericht Schweden 

Schweden hat den Untersuchungsgegenstand in den Rechtsakten Utlänningslag (Aliens Act 

Sweden) und Utlänningsförordningin (Aliens Ordinance Sweden) umgesetzt.865 Der Aliens Act 

Sweden behandelt eher allgemein die Voraussetzungen, die von den Migrierenden für eine Ein-

reise erfüllt werden müssen.866 Die Aliens Ordinance Sweden konkretisiert die abstrakten Er-

läuterungen des Aliens Act Sweden.867 Aus diesem Grund soll zuerst der Aliens Act Sweden 

auf seine Steuerungsinstrumente hin untersucht werden. Danach wird die Aliens Ordinance 

Sweden untersucht. 

a. Aliens Act Sweden (AAS) 

Der Aliens Act Sweden legt, wie bereits erwähnt, die groben Voraussetzungen für die Einreise 

nach Schweden fest.868 So heißt es beispielsweise in Kapitel 3 Section 1 AAS, dass es für den 

Visumantrag eines Reisedokuments bedarf.869 Fraglich ist, ob sich aus der Struktur des Alien 

Act Sweden auch Steuerungsinstrumente ergeben. Untersucht werden muss, in welchen Berei-

chen genau diese vorliegen könnten. 

Als erster Bereich könnte Kapitel 5 Section 18 AAS in Betracht kommen, in dem Ausnahmen 

(in Form von Geboten) für den Visumantrag aus dem Ausland gemacht werden.870 Diese Ge-

bote könnten dabei helfen, etwaige Anpassungsmängel zu beseitigen, insoweit es Migrierenden 

aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist, den Antrag aus dem Ausland zu stellen. Dies 

scheint auch grundsätzlich ein adäquates Mittel zu sein, allerdings sind die Ausnahmen sehr 

eng gehalten und deshalb auf die meisten Migrierenden nicht anwendbar. Für den Bereich der 

Problemlage würde sich demnach wohl eine fehlende Problemorientiertheit ergeben, da die 

 
865 Utlänningslag (2005:716) vom 15.06.2015; Utlänningsförordning (2006:97) vom 12.06.2021. 
866 Vgl. Utlänningslag (2005:716) vom 15.06.2015, Chapter 1. 
867 Vgl. Utlänningsförordning (2006:97) vom 12.06.2021, Chapter 1. 
868 Garner, "They are not Swedes, they do not fit into Sweden": An examination of 'valid'grounds for migration in 
the Swedish Aliens Act, S. 15; Vgl. Schiratzki, International Journal of Law, Policy and the Family 14 (2000), 
206, 210. 
869 Schweden verfolgt grundsätzlich eine liberale Einwanderungspolitik: Parusel, Lessons from Sweden, 145. 
870 Der Visumsantrag kann dann im Inland gestellt werden. 



193 
 

Seite der Migrierenden, wie auch oft im deutschen Recht gesehen, nicht einbezogen wird.871 

Der Effekt dieser einzelnen Ausnahme muss demnach als gering eingeschätzt werden, aller-

dings beinhaltet die Struktur an sich ein Gebot, welches für die Optimierung einer Steuerung in 

Bezug auf Anpassungsmängel sinnvoll erscheint. 

Für den Bereich des Studiums und der Forschung ist auffällig, dass in Kapitel 5 Section 22 und 

23 AAS festgelegt wird, dass der Staat die Entscheidungsmacht über die Ausstellung eines Vi-

sums innehat. Im Gegensatz zur deutschen Rechtsordnung wird die Entscheidungsmacht der 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen wohl bewusst gering zu halten versucht. Diese ex-

plizite Festlegung wird darüber hinaus auch an anderen Stellen des Gesetztes erwähnt (Kapitel 

6 Section 5, Section 8 AAS), weshalb sich dieses streng hierarchische Top-down-Verhältnis 

durch die schwedische Rechtsordnung zu ziehen scheint. Aus Sicht der Steuerung erscheint 

dies problematisch, da wie gezeigt eine Übertragung von Entscheidungsgewalt in Form einer 

Organisationssteuerung des Staates für die steuerungstheoretische Perspektive sinnvoll sein 

kann. 

Allerdings bestehen auch Ausnahmen wie in Kapitel 6 Section 7 AAS, der besagt, dass auch 

andere Behörden mit der Aufgabe, über die Arbeitserlaubnis zu entscheiden, betraut werden 

können. Allerdings ist in diesem Bereich nicht erwähnt, dass eine Enthierarchisierung dadurch 

erfolgen soll, dass bereits kooperierende private Akteur:innen einbezogen werden können. 

Vielmehr geht es darum, dass auch andere Behörden die Entscheidung treffen können. Es liegt 

demnach keine weitere Verankerung von kooperativen Steuerungsinstrumenten nach dem 

New-Governance-Modell vor. 

Eine solche Kooperation könnte aber in Kapitel 9 Section 3-3f AAS gesehen werden. Danach 

sind die Transporteur:innen der Migrierenden dazu verpflichtet, die Einreisedokumente zu 

überprüfen, um sicherzugehen, dass eine legale Einreise erfolgt. In diesem Bereich übernehmen 

die Transporteur:innen also eine Aufgabe des Staates in Form einer (Teil-)Grenzkontrolle. Es 

könnte sich um eine Organisationssteuerung des Staates handeln. Problematisch ist allerdings, 

dass eine effektive Organisationssteuerung des Staates einen größeren Bereich der privaten Ak-

teur:innen verlangt, indem diese eine eigenen Entscheidungsmacht innehaben. Vorliegend ha-

ben die Transporteure:innen aber keine Entscheidungsmacht aus dem staatlichen Bereich. Statt-

dessen kontrollieren sie nur das Vorliegen einer behördlichen Entscheidung. Allein die an-

schließende Entscheidung über Befürwortung oder Ablehnung des Transportes nach dieser Prü-

fung, ist allerdings keine staatliche, sondern eine private. Die Eingliederung der 

 
871 Vgl. für den Bereich der Kinderrechte: Schiratzki, International Journal of Law, Policy and the Family 14 
(2000), 206, 221f. 
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Transporteur:innen ist demnach kein Steuerungsinstrument in Form der Organisationssteue-

rung des Staates, sofern ihnen nicht mehr Entscheidungsmacht übertragen werden würde. 

Wenn sich die Transporteur:innen allerdings nicht an diese Pflicht halten, treffen sie 

nach Kapitel 19, vor allem in Section 5 AAS Strafverfolgungsmaßnahmen. Diese Gebote oder 

Verbote könnten im Zusammenhang mit der Kontrollpflicht aber ein effektives Steuerungsmit-

tel darstellen. Die Kombination ermöglicht eine Kooperation von Privaten (Transporteur:innen) 

und Migrierenden, die aber vom Staat überwacht wird. Eine ähnliche Konstellation findet sich 

beispielsweise auch in § 16 AufenthG a. F. und könnte demnach gleich effektiv sein. Dem ist 

allerdings entgegenzuhalten, dass die Effektivität dieser Konstellation, wie in der Beschreibung 

von § 16 AufenthG a. F. gezeigt wurde, vor allem mit der Stellung der Hochschulen als Orga-

nisationssteuerung des Staates zusammenhängt. Da es sich wie dargelegt vorliegend nicht um 

eine Organisationssteuerung des Staates handelt, ändert auch die Aufsicht durch Strafverfol-

gung nichts. Bei der Konstellation in der schwedischen Rechtsordnung handelt es sich nicht um 

ein effektives Steuerungsinstrument nach dem New-Governance-Modell. Allerdings könnten 

Aspekte in die deutsche Rechtsordnung übertragen und zur besseren Effektivität nach den Er-

folgsfaktoren modifiziert werden. 

Die Einbeziehung der Transporteur:innen endet an dieser Stelle allerdings noch nicht vollstän-

dig. In Kapitel 12 Section 5 AAS wird festgelegt, dass bei Zuwiderhandlungen Geldstrafen 

direkt gegenüber den Kapitän:innen erlassen werden könnten. Dabei kann es sich um einen 

negativen finanziellen Anreiz handeln. Dessen Effektivität ist allerdings entgegenzuhalten, dass 

sich die Maßnahme nicht direkt gegen die Migrierenden richtet, sondern gegen Dritte in Form 

der Transporteur:innen. Insofern könnte dies die Effektivität herabsetzen und kein vollständiges 

Steuerungsinstrument nach dem New-Governance-Modell darstellen. 

Darüber hinaus werden in Kapitel 17 AAS explizit Informationspflichten festgelegt. Diese sind 

sehr abstrakt gehalten, stellen aber durchaus eine aktive Informationspflicht dar. Problematisch 

ist allerdings, dass dies nur gegenüber dem Staat gilt. Es handelt sich faktisch gesehen eher um 

Anzeigepflichten gegenüber dem Staat. Für die Informationsmängel aufseiten der Migrierenden 

ist aufgrund dessen, dass keine Informationen zu ihnen fließen, der Effekt dieser Maßnahme 

eher fraglich. 

b. Aliens Ordinance Sweden (AOS) 

Die Aliens Ordinance Sweden legt bestimmte Bereiche des Untersuchungsgegenstandes kon-

kreter fest und definiert einige Bereiche des Aliens Act Sweden. Aus diesem Grund muss auch 

auf diese hinsichtlich ihrer Steuerungsinstrumente genauer eingegangen werden. 
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In Kapitel 3 Section 10 AOS wird festgelegt, dass die Entscheidung über ein Visum auch auf 

andere Gruppen übertragen werden kann, welche in Section 11 und 12 AOS weiter behandelt 

werden. Dies könnte auf ein kooperatives Steuerungsinstrument hinweisen. Problematisch ist 

allerdings, dass Section 11 und 12 AOS nur auf andere unmittelbar staatliche Akteur:innen, wie 

z. B. die Botschaften, hinweisen und sich demnach kein Steuerungsinstrument nach dem New-

Governance-Modell ergibt. 

In Kapitel 4 ab Section 7a AOS wird auf den Bereich der Einreise von Forscher:innen einge-

gangen. Danach sind die Voraussetzungen für einen Forschungsaufenthalt hauptsächlich an die 

Annahme als Forscher:in an einer angenommenen Forschungseinrichtung geknüpft. Diese Re-

gelung würde dazu führen, dass die Forschungseinrichtungen faktisch ohne Einschränkungen 

selbst über die Vergabe eines Visums entscheiden dürften. Dies wird allerdings dadurch abge-

mildert, dass im Aliens Act Sweden in Kapitel 5 Section 23 AAS die tatsächliche Entscheidung 

beim Staat liegt. Dennoch ist der Entscheidungsspielraum der Forschungseinrichtungen sehr 

groß, was in diesem Fall für eine Organisationssteuerung des Staates zumindest in der Form 

wie sie auch in § 16 AufenthG a. F. gegeben ist, spricht. Demnach könnte in der schwedischen 

Rechtsordnung im Gegensatz zu den deutschen Normen auch bei der Forschung eine Art der 

Organisationssteuerung des Staates angenommen werden, die allerdings ähnliche Erfolgsprob-

lematiken aufweist wie § 16 AufenthG a. F. 

Darüber hinaus müssen nach Kapitel 5 Section 5 und 6 AOS bei problematischen Entscheidun-

gen über die Genehmigung eines Visums andere Organisationen wie das Nationale Labour 

Market Board in die Entscheidung einbezogen werden. Bei diesen handelt es sich allerdings 

ebenfalls um unmittelbar staatliche Akteur:innen, weshalb hier auch kein Steuerungsinstrument 

nach dem New-Governance-Modell angenommen werden kann.872 

Demgegenüber setzt Kapitel 5 Section 7 und 8 AOS fest, dass bei Entscheidungen über ein 

Visum, welches ein Präzedenzfall darstellt, Arbeitgeber:innenverbände und Arbeitnehmer:in-

nenverbände ein Äußerungsrecht besitzen. Aufgrund der Ausnahme, die solche Beteiligungen 

etablieren, könnte in diesem Bereich ein Netzwerk oder eine Regimebildung angenommen wer-

den. Allerdings ist aufgrund des Ausnahmecharakters eine Institutionalisierung, wie es beide 

Steuerungsinstrumente in unterschiedlichem Maß voraussetzen, mehr als fraglich. Zudem ent-

falten die Entscheidungen nur für den Einzelfall nicht die generelle Regelungsmacht, wie sie 

beispielsweise von Regimen ausgehen. Durch diese Ausnahme sind die Steuerungsinstrumente 

von Netzwerken und Regimen eher nicht im Gesetz angelegt. Übrig bleibt als Steuerungsmittel 

 
872 Government Offices of Schweden, Labour Markte, https://www.government.se/government-policy/labour-mar-
ket/; Olsson, Welcome to the Swedish National Labour Market Board, http://www.learn-empower-
ment.org/opencms/opencms/system/galleries/download/EU-lemp/LearnEmpowerment_Conference06P3.pdf. 
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aus diesem Grund nur die Organisationssteuerung des Staates, die allerdings ebenfalls ausschei-

det, da die Verbände nur ein Äußerungsrecht, aber keine eigene Entscheidungsmacht haben. 

In Kapitel 6 in Section 8-13 AOS werden verschiedene aktive Informationspflichten 

festgelegt, die beispielsweise Flugzeugkapitän:innen (Section 8 AOS) oder Schiffskapitän:in-

nen (Section 9 AOS) zu einer aktiven Auskunft über Migrierende an Board verpflichtet. Diese 

Informationspflicht kann in der Lage sein, die Informationsmängel seitens des Staates herabzu-

setzen. Problematisch ist allerdings, dass dies nichts an den Informationsmängeln der Migrie-

renden ändert. Demnach wird nur das Problem der Informationsmängel auf einer Seite der 

Problemlage beseitigt. 

Diese Informationspflichten werden aber ergänzt durch weitere aktive Informationspflichten in 

Kapitel 7 AOS. Danach werden verschiedene staatliche Stellen (Polizei in Section 1 AOS, Ge-

richte in Section 9 AOS) dazu verpflichtet oder erhalten das Recht, Informationen über die 

Migrierenden an andere staatliche Stellen weiterzuleiten oder diese einzuholen. Auch wenn 

diese umfangreiche Absatz einen großen Abschnitt mit etablierten Information darstellt, ist al-

lerdings weiterhin problematisch, dass diese Informationspflichten nur gegenüber und inner-

halb des Staates gelten. Der Informationsfluss und die Informationsgewinnung des Staates sind 

demnach offenbar gesichert, die Informationsmängel der Migrierenden werden durch diese Re-

gelung allerdings nicht beseitigt. Das Steuerungsinstrument der Informationsgabe wirkt vorlie-

gend deshalb ebenfalls nur einseitig und berücksichtigt nicht das Problem der Informations-

mängel der Migrierenden, welches durch die Umfrage identifiziert wurde. 

Als weiteres Steuerungsmittel kommt Kapitel 8 Section 5 AOS in Betracht, der festlegt, dass 

in speziellen Bereichen die Kosten für die Antragstellung zum Visum entfallen, wobei es sich 

um einen positiven finanziellen Anreiz handeln könnte. Auf den ersten Blick bestehen für die-

sen Gebührenwegfall zwar zahlenmäßig viele Ausnahmen, allerdings sind diese sehr speziell, 

(z. B. Studierendenförderung, Section 5 Nr. 7 AOS) und demnach nicht für die Mehrheit der 

Migrierenden beantragungsfähig. Aus diesem Grund fehlt es in diesem Bereich wohl auch an 

der Problemorientiertheit. Demzufolge sind die Ausnahmen eher selten oder gelten nur für ei-

nen geringen Anteil der Migrierenden. Dennoch kann das Steuerungsmittel des positiven finan-

ziellen Anreizes in einer solchen Form grundsätzlich effektiv sein. 

c. Fazit 

Die schwedische Rechtsordnung hat in beiden Gesetzen, die den Untersuchungsgegenstand 

mitregeln, einige Ansätze von Steuerungsinstrumente nach dem New-Governance-Modell in-

tegriert. Allerdings gehen diese teilweise nicht über die deutschen Regelungen hinaus, da sie 
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die gleichen strukturellen Probleme aufweisen und nur eine Seite der Problemlage lösen.873 

Jedoch bestehen Ansätze, die zwar nicht alle Erfolgsfaktoren eines effektiven Steuerungsinstru-

ments nach dem New-Governance-Modell beinhalten, die aber dennoch mit Modifizierungen 

sinnvoll und effektiv in die deutsche Rechtsordnung übernommen werden könnten, um die 

Steuerungsfähigkeit des Untersuchungsgegenstandes zu verbessern.874 

Auffällig ist allerdings auch, dass sich ein ähnliches Problem wie in der deutschen Rechtsord-

nung zeigt. So bestehen zwar einige Ansätze von Steuerungsinstrumenten (z. B. Organisations-

steuerung des Staates), allerdings liegen bei diesen schon die Grundvoraussetzungen nicht vor 

(Definition der Organisationssteuerung des Staates), sodass es schon deshalb nicht zu einer 

Prüfung etwaiger Erfolgsfaktoren kommen kann.875 Dies zeigt, dass auch in Schweden die 

Etablierung von Steuerungsinstrumenten im Migrationsrecht ebenfalls in einer Anfangsphase 

ist.876 

2. Länderbericht Finnland 

Finnland hat die Regelungen zur legalen Migration im Wesentlichen in einem Rechtsakt zu-

sammengefügt. Dem Ulkomaalaislaki (Aliens Act Finland).877 Aus diesem Grund wird dieser 

im Folgenden auf Steuerungsinstrumente gemäß New-Governance-Modell untersucht. 

a. Der finnische Aliens Act (AAF) 

Finnland hat verschiedene Normen des Untersuchungsgegenstands im Aliens Act umgesetzt 

(z. B. Section 77 AAF). Der Aliens Act Finland beinhaltet nicht nur Regelungen für die legale 

Migration, sondern stellt ein umfassendes Gesetz für Migration dar, auch für die internationalen 

Schutzstatus (Section 106 ff. AAF).878 Auffallend ist, dass der Aliens Act Finland schon in 

Section 1 AAF festgelegt, dass in diesem Gesetz die Richtlinien der good governance einbezo-

gen werden sollen,879 bei der es sich wie gezeigt um eine Form von Governance handelt, die 

rechtsstaatliche und menschenrechtliche Prinzipien als Grundvoraussetzung für Governance 

beinhaltet.880 Der Aliens Act Finland erscheint deshalb vielversprechend für 

 
873 Kapitel 3, IV, 1, b. 
874 Kapitel 3, IV, 1, b. 
875 Kapitel 3, IV, 1. b. 
876 Vgl. Parusel, Lessons from Sweden, 145, 149f; Vgl. Spång, Sweden: Europeanization of Policy, but not of 
Politics?, 116, 131. 
877 Ulkomaalaislaki (1991/378) vom 22.02.1991. 
878 Vgl. Heikkinen, The New Aliens Act of Finland - Human rigths Standards of Asylum Seekers under Revision; 
Vgl. Jatoi, Effect of new Aliens Act of Finland on the fair trial in asylum cases. 
879 Vgl. Pehkonen, Finnish Yearbook of Population Research 2006, 113, 114f. 
880 Kapitel 2, III, 7. 
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Regelungsstrukturen nach Governance-Vorgaben und Steuerungsinstrumente nach dem New-

Governance-Modell. 

Zudem legt Section 1 AAF fest, dass das Gesetz ebenfalls der Steuerung von Migration unter 

den Voraussetzungen internationalen Schutzes dient. Demnach besteht eine ähnliche Zielset-

zung wie im deutschen Aufenthaltsgesetz, auch wenn die Einschränkungen dahingehend unter-

schiedlich ausfallen, dass der Aliens Act Finland auch internationale Schutzstatus regelt. Den-

noch soll der gesamte Aliens Act Finland auf eventuell bestehende Steuerungsinstrumente hin 

untersucht werden, um ein möglichst breites Feld untersuchen zu können und den Gesetzestext 

nicht künstlich auseinanderzureißen. 

Zunächst fällt beispielsweise auf, dass Section 7 II AAF festlegt, dass bei nicht ordnungsgemä-

ßer Durchführung des Verfahrens (Antragstellung) durch die Ausländer:in von finnischer 

(staatlicher) Seite explizit darauf hingewiesen werden muss. Für diesen speziellen Bereich nach 

dem Verfahrensbeginn wird demnach eine Informationspflicht auferlegt, was eine weitere 

Komponente zur Informationsgabe hinzufügen kann und der Herabsetzung von Informations-

mängeln hilft. Solche Informationspflichten bestehen häufig an unterschiedlichen Stellen des 

Gesetzestextes (vgl. auch Section 69c, 75, 95a AAF), sodass sich ein Gesamtkonzept ergibt, in 

dem für jeden Migrationspfad im Gesetz festgeschrieben ist, dass nach Antragseinreichung spe-

zielle Informationen automatisch an die Migrierenden ausgegeben werden müssen. Diese ex-

plizite Festlegung im Gesetzestext könnte dabei unterstützen, etwaige Informationsmängel zu 

beseitigen, da es sich um eine aktive Form der Informationsgabe handelt und somit passive 

Informationen auf Websites ergänzt werden können. Durch die häufige und normierte Festle-

gung dieser Informationspflicht wird auch der Stellenwert dieser Verpflichtung deutlich, der 

zeigt, dass es sich bei der Informationsgabe um einen wesentlichen und wichtigen Verfahrens-

schritt handelt. 

Problematisch könnte allerdings sein, dass diese Informationspflicht immer erst nach Antrag-

stellung der Migrierenden eintritt. Demnach müssen die Migrierenden schon in Kontakt mit 

dem Aufnahmestaat gekommen sein. Es handelt sich deshalb auch nicht um eine Information 

über mögliche Migrationswege, wie es für die Beseitigung der bestehenden Informationsmän-

gel nötig wäre. Vielmehr handelt es sich um Informationen über die folgenden Verfahrens-

schritte und den Stand des Prozesses, wenn die Migrierenden sich schon für eine legale Einrei-

semöglichkeit entschieden haben. Diese Form entspricht demnach nicht vollkommen der vo-

raussetzungsunabhängigen aktiven Informationsgabe gemäß dem New-Governance-Modell. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Finnland an einigen Stellen zwar eine aktive In-

formationsgabe festlegt, diese allerdings „einen Schritt zu spät“ geschieht. 
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Daneben stechen aber auch andere Regelungen heraus. So besteht in Section 49 AAF eine Aus-

nahmeregelung, wenn Personen ohne vorherigen Aufenthaltstitel einreisen. Diese Ausnahmere-

gelung gestattet es den Migrierenden, eine befristete Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen 

(Section 49 II AAF). Diese Ausnahmen sind zwar eng allerdings bestehend auch Ausnahmen 

im Sinne der Interessen der Migrierenden und der Arbeitgeber:innen (Section 49 I 3) AAF), die 

miteinbezogen werden.881 Diese Norm verdeutlicht, dass es bei der Einreise oft nicht allein um 

die Frage der ordnungsgemäßen oder irregulären Einreise gehen kann, sondern der Gesetzestext 

legt explizit Ausnahmen fest, die sich aus dem privaten Bereich der Migrierenden ergeben.882 

Diese Ausnahmeregelungen in Form eines Gebots, die eine spontane Migration unter sehr en-

gen Bedingungen trotzdem zulassen, könnte allerdings die Möglichkeit beinhalten, die externen 

Effekte für die Migrierenden zu reduzieren. Durch die Ausnahmen könnten in diesem Bereich 

die externen Effekte in Form der Vorgaben zur Migration fast vollständig auf null gesetzt wer-

den. Dafür werden Voraussetzungen einbezogen, die aus der Sphäre der Migrierenden stammen 

und demnach von ihnen beeinflusst werden könnten.883 Demnach kann der Druck der externen 

Effekte und teilweise der Anpassungsmängel in zweierlei Hinsicht reduziert werden und eine 

solche Ausnahmeregelung könnte sich auch für die deutsche Rechtslage anbieten. 

Dennoch ist festzuhalten, dass es sich auch wie bei ähnlichen schwedischen Normen oder auch 

deutschen Äquivalenten eher um eine Art des „Spurwechsels“ handelt, da sich die Migrierenden 

schon in Finnland aufhalten müssen.884 Die Regelung setzt demnach ebenfalls nach der bereits 

irregulär erfolgten Migration einen Schritt zu spät ein. Solche Ausnahmeregelungen müssten 

demnach in Bezug auf die Ausgangslage problemorientiert gestaltet werden. 

Eine ähnliche Ausnahme enthält außerdem Section 52d AAF. Diese Ausnahme knüpft aber 

nicht an die persönliche Lage von Migrierenden oder Arbeitgeber:innen an, sondern an persön-

liches Verhalten der Migrierenden (Kooperation). Im Umkehrschluss handelt es sich deshalb 

ebenfalls um eine Herabsetzung der externen Effekte, die vorliegend sogar durch das eigene 

Verhalten herbeigeführt werden könnte. Es ist allerdings zu betonen, dass es sich in diesem 

Bereich um die Aufklärung von Schwarzarbeit oder Ausbeutung handelt, und es nicht Ziel einer 

Gesetzgebung sein darf, die Personen zuerst in ein Abhängigkeitsverhältnis zu treiben, um 

ihnen dann den Aufenthalt zu gewähren. Die Einführung einer solchen Norm nach finnischem 

Vorbild wäre demnach nur sinnvoll, wenn es auch in Deutschland ein Problem mit 

 
881 Beispielsweise wenn die Versagung einer Arbeitserlaubnis besondere Härte für die Migrierenden oder Arbeit-
geber:in bedeutet (Section 49 I Nr. 3 AAF). 
882 Vgl. Pehkonen, Finnish Yearbook of Population Research 2006, 113, 115. 
883 Vgl. Fagerlund/Brander, Country Report: Finland, S. 21. 
884 Kapitel 3, IV, 1. 
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Schwarzarbeit und Ausbeutung von irregulär eingereisten Migrierenden geben würden.885 Als 

Steuerungsmittel für die Ausgangslage fehlt es aber an der übereinstimmenden Zielorientiert-

heit. Als exaktes Leitbild eignet sich die Norm daher weniger. Demzufolge bedarf der Aliens 

Act Finland einer weitergehenden Prüfung der Steuerungsinstrumente auf ihre Eignung. 

Beispielsweise könnten durch die Einbeziehung unterschiedlicher Akteur:innen Steue-

rungsinstrumente nach dem New-Governance-Modell eingeführt worden sein. In Section 54a 

II AAF wird beispielsweise der Innovation Funding Agency Business ein Äußerungsrecht ge-

stattet, ob bestimmte Voraussetzungen beim Bewerbungsprozess vorliegen. Bei der Innovation 

Funding Agency Business handelt es sich um eine Agentur zur Arbeitsmarktförderung.886 Es 

könnte sich um eine Regimebildung, eine Organisationssteuerung oder um eine Netzwerkbil-

dung handeln. Diesen Strukturen ist allerdings gleich, dass sie auf Dauer angelegt sind und 

kontinuierlich Verhandlungen führen oder Entscheidungen treffen. Dies kann wiederum nicht 

aus Section 5a AAF abgeleitet werden. Nach der Systematik und dem im Text angedeuteten 

Sinn und Zweck handelt es sich eher um ein Hilfsorgan, welches beratend tätig ist, aber ansons-

ten keinem nennenswerten Einfluss auf den Migrationsprozess hat. 

Um eines dieser gerade erwähnten Konstrukte könnte es sich hinsichtlich der Eingliederung bei 

den External Services nach Section 69b AAF handeln. Diese stellen Services dar, die bei der 

Visabeantragung und anderen migrationsbezogenen Themen helfen können,887 indem sie in 

Verbindung mit Section 28 AAF dazu genutzt werden, die Durchführung mancher Verfahrens-

schritte in bestimmten Themenbereichen auf Dritte zu übertragen. Die durchzuführenden Ver-

fahrensschritte sind in Section 69c AAF aufgelistet. Zu ihnen gehören Informationsweiterga-

ben, aber auch die Annahme der Antragsgebühren, die Identifikation der Migrierenden sowie 

die Terminvergabe bei den finnischen Botschaften. Daneben legt der Aliens Act Finland in 

Section 69e AAF genau fest, wer eine solchen Service anbieten darf. Daraus geht allerdings 

hervor, dass es sich bei diesem Serviceanbieter:innen um eine Organisation handeln soll, die 

„vertrauenswürdig“ ist und den strengen Datenschutz berücksichtigt. 

Fraglich bleibt aber, ob es sich bei dieser Integration auch um die Etablierung eines Steuerungs-

instruments nach dem New-Governance Modells handelt, wobei eine Regimebildung wohl aus-

geschlossen werden muss, da keine dauerhafte Verhandlung dieser Services im Vordergrund 

steht. Auch neokorporatistische Absprachen sollen erst einmal ausgeschlossen werden, da 

 
885 Wobei das Problem in Finnland ebenfalls gering sein dürfte: Similä, Immigration in Europe: Issues, Policies 
and Case Studies, Bilbao: University of Deusto 2003, 97, 110. 
886 Europäische Kommission, The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation; The European Net-
work of Innovation Agencies, Business Finland, https://taftie.eu/content/business-finland-finland. 
887 Maahanmuuttovirasto, Migrationsverket, Finnish Immigration Service, Finnish Immigration Service, 
https://migri.fi/en/services. 



201 
 

zumindest für die Services keine Monopolstellung besteht und eine Netzwerkbildung scheidet 

aus, da nicht alle betroffenen Parteien Teil des Konstrukts sind, sondern die Services nur als 

Bindeglied zwischen Staat und Migrierenden fungieren. 

In Betracht kommt aber die Organisationssteuerung des Staates, also die Übertragung staatli-

cher Aufgaben auf Private. Teile der staatlichen Verpflichtungen hinsichtlich des Migrations-

verfahrens werden auf die privaten Services übertragen. Fraglich ist, ob diese Übertragung den 

Services einen ausreichenden Handlungs- und Entscheidungsspielraum gibt, damit diese als 

Organisationssteuerung anerkannt werden können. Nach Section 69c AAF kommen den Ser-

vices jedoch vor allem Hilfstätigkeiten wie Informationspflichten und Organisation des Prozes-

ses zu. Die Entscheidung über die Migration wird allerdings weiterhin von den Botschaften 

getroffen. Section 69c I 9) AAF deutet zwar darauf hin, dass die Services ihre Einschätzung 

mitteilen können, trotzdem wird definiert, dass sie selbst keine Entscheidung treffen können. 

Die Organisation des Verfahrens liegt bei den Services demnach nicht in einem Umfang vor, 

wie es für eine Organisationssteuerung nötig wäre. Es handelt sich demnach nicht um ein Steu-

erungsinstrument nach dem vorliegenden Modell. 

Trotzdem könnte aus der Etablierung der Services etwas für die deutsche Rechtsordnung abge-

leitet werden. Die Eingliederung der Services dient wohl dazu, die finnischen Botschaften im 

Ausland zu entlasten sowie Migrationsverfahren schnell und effektiv zu ordnen und abzuarbei-

ten. Leicht verändert könnte dies als Organisationssteuerung etabliert werden, und im vorlie-

genden Fall zur Abschwächung von externen Effekten, Informationsmängeln und vor allem 

Anpassungsmängeln beitragen. Gerade mit der Etablierung einer vertrauenswürdigen Organi-

sation könnte so Abhilfe geschaffen werden. Die Eingliederung privater Services soll demnach 

nicht vollständig abgelehnt werden, sondern könnte nach dem New-Governance-Modell modi-

fiziert effektive Steuerungswirkung entfalten. 

Darüber hinaus setzt im Bereich der Kooperation Section 71 AAF auf die Absprachen mit La-

bour Market Organisations (Gewerkschaften). Diese gesellschaftlichen Akteur:innen sollen be-

ratend darin unterstützen, sinnvolle Voraussetzungen für die Einreise festzulegen.888 Gesell-

schaftliche Akteur:innen sollen demnach dauerhaft an der Erarbeitung von Voraussetzungen 

beteiligt werden, wie beispielsweise durch normsetzende Absprachen, deren Ergebnisse bei ex-

ternen Effekten und Informationsmängeln helfen könnten. Nach Section 71 AAF bilden die 

Ergebnisse der Verhandlungen Policies, die zu nationalen Richtlinien (durch den Staat) führen 

können, sodass die Ergebnisse der Verhandlungen zu beachtende Richtlinien darstellen. 

 
888 Labor Market Organisations, Labour Market Organisations, http://reittikartta.valtikka.fi/en/labour-market-or-
ganisations/index.html; Tekniikan Akateemiset, How the Finnish market is organised, https://www.tek.fi/en/ser-
vices/working-life-finland-0. 
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Es könnte sich bei der Etablierung aber auch um neokorporatistische Absprachen handeln, die 

im Konsens getroffen werden sollen. Gleich wäre beiden, dass es sich um Regelungsstrukturen 

nach dem New-Governance-Modell handelt, die gegen Informationsmängeln, dem wohl größ-

ten Problem im Untersuchungsgegenstand, vorgehen können. Unabhängig davon, welche Art 

von Regelungsstruktur angenommen werden würde, würde die Etablierung allerdings wiede-

rum nur zur direkten Herabsetzung von Informationsmängeln auf staatlicher und Arbeitge-

ber:innenseite führen. Auch wenn in diesem Fall immerhin ein/eine gesellschaftliche/r Ak-

teur:in beteiligt wird, sind die Adressat:innen, die Migrierenden, nicht involviert. Demnach 

würde eine Informationsverbesserung nur in diesem Bereich stattfinden und nicht in dem kriti-

schen Bereich zwischen Staat und Migrierenden. Ein solches Mittel könnte demnach etabliert 

werden, es müsste aber ergänzt werden. 

In Section 73 AAF wird dem Employment and Economic Development Office (Agentur für 

Arbeit auf regionaler Ebene) zudem das Recht auf Teilentscheidungen im Verfahrensprozess 

zugeordnet.889 Die Stellung in der Norm erinnert auch an die Stellung der Bundesagentur für 

Arbeit in Deutschland. Problematisch ist jedoch, wie dargelegt, dass solche Etablierungen als 

Organisationssteuerung des Staates wiederum nur die externen Effekte und Informationsmän-

gel seitens des Staates herabsetzen, nicht aber seitens der Migrierenden.890 

Abseits von etwaigen Kooperationsmechanismen legt Section 78 AAF fest, dass Personen, die 

einen Aufenthaltstitel besitzen auch das Recht haben, in Finnland zu arbeiten. Es wird demnach 

nicht unterschieden zwischen Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis. Dieses Zusammen-

ziehen kann partiell zur Herabsetzung von externen Effekten führen, da die betroffenen Mig-

rierenden von weniger Regelungen betroffen sind. Daneben bestehen von dieser Regelung in 

Section 79 AAF sogar Ausnahmen, wobei die Migrierenden für die Arbeit nicht einmal einer 

Aufenthaltsgenehmigung bedürfen. Dieses Gebot in Form der Ausnahme kann, wie die zuvor 

beschriebenen Ausnahmen ebenfalls für diese bestimmten Fälle zur Herabsetzung der externen 

Effekte führen. 

Es werden aber noch weitere Akteur:innen in den Bereich des Migrationsverfahrens eingeglie-

dert. So haben auch Arbeitgeber:innen nach Section 86a AAF verschiedene Verpflichtungen, 

wie z. B. die Pflicht, zu überwachen, dass alle Arbeitnehmer:innen eine Aufenthaltsgenehmi-

gung haben. Diese Einbeziehung könnte eine Herabsetzung von staatlichen Strukturen auf Pri-

vate darstellen und der Steuerung förderlich sein. Wichtig ist aber, dass den Akteur:innen in 

Section 86a AAF vor allem Pflichten auferlegt werden. Es handelt sich daher eher um eine 

 
889 Valtiolle, Employment and Economic Development Offices, https://www.valtiolle.fi/en-US/Employ-
ers_and_employees/Ministry_of_Economic_Affairs_and_Employment/Employment_and_Economic_Develop-
ment_Offices/Employment_and_Economic_Development_Offi(54135). 
890 Vgl. Kapitel 2, V, i. 
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Kontrollnorm für den Staat als tatsächliche Teilhabe für die Arbeitgeber:innen. Demnach kann 

dieses Konstrukt auch keinem Steuerungsinstrument zugeordnet werden und bei der Strafan-

drohung bleibt die Wirkung auf die Steuerung auch gegenüber Privaten unklar. 

Interessant erscheint auch die Ausnahme gemäß Section 157 AAF. Danach sind Personen aus 

nordischen Ländern dazu berechtigt, ohne Pass und Registrierung einzureisen. Auch wenn eine 

solche Regelung aufgrund des Schengen-Raumes nicht übertragen werden könnte, scheint die 

Regelung trotzdem steuerungstheoretisch interessant zu sein, da sie geografische Nähe als An-

satzpunkt für Sonderregelungen festlegt. 

In Section 172a AAF folgen weitere Strafnormen, die vor allem dahingehend untersucht werden 

sollten, da sie beispielsweise in Section 173 ff. AAF vor allem Transporteur:innen Pflichten 

bezüglich irregulär Eingereister übertragen, weil sie vollumfänglich für den Rücktransport zu-

ständig sind. Aus diesem Grund könnte es sich um eine Organisationssteuerung des Staates 

handeln, weil die Zurückführung eine staatliche Aufgabe sein könnte. Diese Regelungen sind 

allerdings für den Untersuchungsgegenstand weniger relevant, da dieser sich mit der Einreise 

und nicht mit der Ausreise beschäftigt und Überlegungen, dass Transporteur:innen bei Bestehen 

bestimmter Strafnormen die Einreise strenger kontrollieren würden, nach dem New-Gover-

nance Modell nicht beurteilt werden können. Die alleinige Fokussierung darauf wäre demnach 

äußerst unsicher. 

Jedoch kann es sich ergänzend um wirksame negative finanzielle Anreize handeln, da die 

Transporteur:innen auch dazu verpflichtet werden, die Kosten für den Rücktransport selbst zu 

tragen. Die Strafnormen zielen auf eine Reduzierung des finanziellen Vermögens bei Zuwider-

handlungen ab und können demnach grundsätzlich als negative finanzielle Anreize verstanden 

werden. Zu analysieren bliebt, ob diese auch problemorientiert auf die Steuerung der Adres-

sat:innen, also der Migrierenden gerichtet ist. Dagegen spricht nämlich, dass der negative fi-

nanzielle Anreiz nicht bei den Adressat:innen, sondern den Transporteur:innen ansetzt. Die 

Entscheidung der Migrierenden bleibt insofern unbeeinflusst und sie werden eher Spielball zwi-

schen Transporteur:in und Staat. Da sich der negative finanzielle Anreiz nicht direkt gegen die 

Adressat:innen richtet, kann nach dem New-Governance-Modell nicht mit Sicherheit gesagt 

werden, ob dies einen Steuerungseffekt hat, weshalb diese Strafnormen nicht vollständig als 

effektives Steuerungsmittel gewertet werden können. 
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b. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Finnland durchaus eine Vielzahl von Steuerungsin-

strumenten nach dem New-Governance-Modell zumindest teilweise etabliert hat und auch sol-

che, die vielversprechend für eine Übertragung auf deutsches Recht sein können. Die Präambel 

des finnischen Alien Act hält die Forderungen nach Good-Governance-Strukturen ein. Auffäl-

lig ist auch die Einbeziehung vieler unterschiedlicher (privater) Akteur:innen, die allerdings 

nicht alle vom New-Governance-Modell beurteilt werden können. Ergänzt werden diese Instru-

mente von schon bekannten Konstrukten aus der deutschen Rechtsordnung, die allerdings nicht 

über dieses Steuerungsmaß hinausgehen. 

Von daher zeigt sich eine Vielzahl von Governance-Kooperationen, die über die deutschen 

Normen hinausgehen. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass die meisten dieser Steu-

erungsinstrumente ebenfalls die Voraussetzungen des Modells nicht vollständig erfüllen und 

deshalb eine Subsumtion unter den Instrumentenbegriff schon schwerfällt oder die Instrumente 

nicht problemorientiert etabliert sind. Es gilt daher wieder, dass Ansätze für Steuerungsinstru-

mente nach dem New-Governance-Modell aus der finnischen Rechtsordnung abgeleitet werden 

können, diese aber ebenfalls der Modifikation bedürften. 

3. Länderbericht Griechenland 

Wie Deutschland gehört auch Griechenland zum germanischen Rechtskreis, indem nach deut-

schem Vorbild einige Steuerungsinstrumente vermutet werden. Griechenland hat 2014 aller-

dings den Bereich der (legalen) Migration im ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (Immigration and Social Integra-

tion Code and other provisions) vollkommen neu zusammengefasst und dabei einige EU-Richt-

linien umgesetzt.891 Die Untersuchung kann sich deshalb auf dieses Gesetz beschränken. 

a. Immigration and Social Code and other provisions (ISC) 

Der Immigration and Social Code and other provisions regelt in weiten Teilen die legale Mig-

ration, zusätzlich sind auch Regelungen über die Internationalen Schutzstatus sowie der Son-

derbereich des Menschenhandels aufgenommen.892 In Bezug auf die Steuerungsinstrumente 

können verschieden Konzepte analysiert werden. 

 
891 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (Law 
4251/2014) vom 01.04.2014. 
892 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (Law 
4251/2014) vom 01.04.2014, Kapitel I. 
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Nach Art. 11 II ISC werden an der Festlegung von Migrationskontingente für die legale Mig-

ration verschiedene, auch nicht staatliche Akteur:innen wie Arbeitgeber:innenvertretungen be-

teiligt, die in regelmäßigen Abständen die Ministerien bei der Festlegung dieser Kontingente 

beraten.893 Dabei könnte es sich demnach um normsetzende oder neokorporatistische Abspra-

chen handeln. Neokorporatistische Absprachen setzen aber einen Konsens voraus, der nach der 

Struktur von Art. 11 ISC so nicht verlangt wird. Zudem sind die privaten Verhandlungs-

partner:innen nach der Systematik nur beratend tätig, die tatsächliche Entscheidung liegt beim 

Ministerium und wird zusätzlich von Fakten wie der Arbeitslosenzahl geprägt. Die privaten 

Akteur:innen haben eher nicht die Verhandlungsmacht, auf einen Konsens zu drängen. Den-

noch kommen normsetzende Absprachen in Betracht, da die Ergebnisse zur Festlegung des 

Migrationskontingents führen. 

Diese können bei externen Effekten oder Informationsmängeln helfen.894 Durch ausschließliche 

Einbeziehung der Arbeitgeber:innenseite werden aber vor allem die externen Effekte und In-

formationsmängel für Staat und Arbeitgeber:innen beseitigt, nicht aber für die Migrierenden. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Problematiken nur aufseiten dieser Akteur:innen her-

abgesetzt werden, aber nicht für die Adressat:innen. Die Regelungen stellen demnach ein Steu-

erungsinstrument dar, gehen aber kaum über die nicht problemorientierte Regelungsstruktur 

des deutschen Rechts hinaus. 

In den in Art. 12 I und 13 I ISC folgenden Normen werden die zuständigen Behörden behandelt, 

bei denen es sich allerdings nur um unmittelbar staatliche Akteur:innen (Behörden) handelt, 

sodass keine Steuerungsinstrumente ersichtlich sind, die in ihrer Kooperation problemorientier-

ter sind und über die deutschen Regelungen hinausgehen würden. Beispielsweise wird in 

Art. 18 b) v) ISC mehrfach auf Absprachen mit anderen Drittstaaten hingewiesen, weshalb es 

sich ebenfalls um ein kooperatives Steuerungsinstrument wie eine Netzwerkbildung oder eine 

Regimebildung handeln könnte. Problematisch ist daran allerdings ebenfalls, dass diese nur 

zwischen dem Herkunfts- und dem Ankunftsstaat bestehen würden und die vom New-Gover-

nance-Modelle erfassten Probleme nur in diesem Bereich, allerdings nicht in Bezug auf die 

Migrierenden beseitigt werden könnten. 

In Art. 18 h) ISC wird allerdings auch festgelegt, dass Studierende ein Visum oder ein Trainee-

ship erhalten, sofern sie von einer Institution angenommen wurden. Dies zeigt, dass in diesem 

Bereich wie in Deutschland eine Organisationssteuerung des Staates gegeben sein könnte, da 

faktisch die Einrichtungen über die Einreise entscheiden. Dieser Bereich wird in Section A 

 
893 Vgl. Ermis, Greek Manpoyer Employment Organisation, http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/ermis/pub-
licBodies?p_topic=9656. 
894 Kapitel 2, V, 5, g. 
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Chapter A weiter definiert. Zuerst ist auffällig, dass dieser Abschnitt weit umfassender geregelt 

ist, als dies im deutschen Aufenthaltsgesetz a. F. der Fall ist. Dies könnte dafürsprechen, dass 

den Hochschulen weit weniger Rechte zugestanden werden und der Staat mehr eingreift. Bei 

genauerer Betrachtung fallen die Regelungen aber nicht so präzise aus, wie es zu erwarten sein 

könnte, und gehen nicht deutlich über die Regelungen von § 16 AufenthG a. F. hinaus. Statt-

dessen gleichen sich die deutsche und die griechische Rechtsordnung in vielen Bereichen. Im 

Bereich des Studiums ist demnach wohl ebenfalls die Annahme an einer griechischen Hoch-

schule ausschlaggebend und diese entscheidet faktisch über die Einreise der Migrierenden. Es 

handelt sich somit wie in Deutschland um eine Organisationssteuerung des Staates. Allerdings 

sind keine Ansatzpunkte dafür ersichtlich, dass die griechischen Regelungen über die deutschen 

Normen hinausgehen würden. Die gleichen Regelungen gelten für den europäischen Freiwilli-

gendienst nach Art. 38 ISC. Danach bestehen neben der Annahme bei einer Organisation keine 

wesentlichen weiteren Voraussetzungen. Dies ist ebenfalls mit den deutschen Regelungen in 

Art. 18d AufenthG a. F. vergleichbar. 

In Art. 45- 47 ISC schließen sich Einreisemöglichkeiten mit noch herabgesetzteren Vorausset-

zungen an. Diese gelten aber für besondere Bereiche wie die Erteilung einer bestimmten natio-

nalen Förderung und stellen demnach absolute Ausnahmen dar. In Art. 23 I ISC werden zudem 

negative finanzielle Anreize direkt gegenüber den Migrierenden gesetzt, sollten diese nicht ihre 

Darbringungspflichten erfüllen. Diese können die externen Effekte bei effektiver Etablierung 

zumindest für den griechischen Staat reduzieren. Für die Migrierenden kann eine solche Redu-

zierung nicht unweigerlich angenommen werden. 

In Kapitel H ISC folgen ebenfalls verschiedene Strafandrohungen, sowohl gegenüber Arbeit-

geber:innen (Art. 26-18 ISC) als auch Transporteur:innen (Art. 30 ISC). Diese zielen unter an-

derem auf Strafzahlungen bei Verstößen gegen das Gesetz ab und beinhalten ebenfalls negative 

finanzielle Anreize. Wie bereits dargelegt lösen diese allerdings nicht sämtliche Problematiken, 

die bei der Anwendung des New-Governance-Modells gezeigt wurden, sondern nur eventuelle 

Probleme in Form von externen Effekten aufseiten der Ankunftsstaaten, aber auch nur insofern, 

als die Strafandrohung gegenüber Dritten eine Auswirkung auf die Migrierenden hat. Wenn 

nicht und die Migrierenden durch ihre Migration trotzdem die externen Effekte auf die An-

kunftsstaaten ausüben können, sind die Regelungen für den Bereich der Steuerung nach dem 

New-Governance-Modell nicht nützlich. 

In Section C schließen sich die Regelungen für die Einreise von Forscher:innen in Art. 59 ISC 

an. Daneben besteht eine Einschränkung nach Art. 60 I A ii) ISC, dass die Qualifikation der 

Forschenden:innen den Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle entsprechen muss. In der 

deutschen Regelung liegt diese Entscheidung nach dem Wortlaut des Aufenthaltsgesetzes im 
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Bereich der Forschungseinrichtung und wird laut Gesetzestext nicht von staatlicher Seite kon-

trolliert. Die griechische Regelung nimmt demnach im Gegensatz zu der deutschen Regelung 

Kompetenzen zurück bzw. kontrolliert Voraussetzungen strenger. Dieser Umstand kann dazu 

führen, dass die Forschungseinrichtungen in ihrer Auswahl nicht mehr so frei sind, was das 

Kernelement der Organisationssteuerung des Staates in der deutschen Regelung ist. Ob dadurch 

die griechischen Forschungseinrichtungen direkt den Status einer Organisationssteuerung 

durch den Staat verlieren, bleibt dahingestellt, es kann allerdings festgehalten werden, dass die 

griechische Regelung bezüglich der Entscheidungsfreiheit der Forschungseinrichtungen zu-

mindest hinter der deutschen Regelung zurückbleibt. 

In den Regelungen zur Blauen Karte der EU (§ 19a AufenthG, Art 115 ISC) wird in der grie-

chischen Norm auf weitere staatliche Instanzen – wie der Bundesagentur für Arbeit in Deutsch-

land – verzichtet. Dadurch besteht eine staatliche Entscheidungsstelle weniger, die Einfluss auf 

den Aufenthaltstitel haben kann, was die externen Effekte für die Migrierenden reduzieren 

könnte.  

In Kapitel B werden in Art. 130 ff. ISC mehrere kooperative Verbände vorgestellt, die unter-

schiedliche Aufgaben innehaben und im Folgenden auf das Vorliegen von Steuerungsinstru-

menten hin untersucht werden. In Art. 130 ISC wird zuerst das Migration Policy and Social 

Integration Coordinating Committee vorgestellt, welches nach Art. 130 II ISC die Aufgabe hat, 

die Entwicklung der (legalen und irreguläre) Migration zu beobachten und eventuell effektive 

Maßnahmen zur Regelung zu erarbeiten.895 Bei den Beteiligten handelt es sich dabei nach 

Art. 130 I ISC um staatliche Akteur:innen, bestehend aus Vertreter:innen der zuständigen oder 

betroffenen Ministerien. Aus diesem Grund kann aus diesem Committee allein kein Steue-

rungsinstrument abgeleitet werden. Nach Art. 131 ISC soll dieses Committee allerdings durch 

ein Scientific Committee mit jeweiligen Expert:innen ergänzt werden. Dieses soll konkrete 

Vorschläge zur Lösung von Problemen darlegen, die vom Minister:innenkomittee umgesetzt 

werden können. Es könnte sich deshalb eventuell um ein Netzwerk oder eine Regimebildung 

handeln. Problematisch ist allerdings, dass die Beteiligten des Scientific Committee vom Mi-

nister:innenkomittee ernannt werden und daher kein autonomes Organ darstellen. Dies ist für 

eine heterarchische Kooperation allerdings unabdingbar. In diesen Komitees nach 

Art. 130 f. ISC können demnach keine Steuerungsinstrumente gesehen werden. 

Daneben benennt Art. 134 ISC weitere Committees, die nach Art. 134 I ISC ebenfalls sowohl 

aus staatlichen als auch nicht staatlichen Akteur:innen bestehen und demnach ein Kooperati-

onsorgan darstellen könnten. Diese sind allerdings für die Frage der Steuerungsinstrumente 

 
895 Vgl. Europäische Kommission, Governance of Migrant Integration in Greece, https://ec.europa.eu/migrant-
integration/governance/greece. 
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insofern nicht relevant, als sie nur Fragen zum Daueraufenthalt klären sollen, also wenn Perso-

nen schon legal nach Griechenland eingereist sind. Die Committees behandeln demnach ein 

anderes Problem als das des Untersuchungsgegenstandes. So kann allein der strukturelle Auf-

bau für den Bereich der Steuerung der legalen Migration Bedeutung erlangen. Interessant an 

diesen Committees ist zwar, dass teilweise private Vertreter:innen beteiligt sind, allerdings han-

delt es sich dabei wiederum nicht um Vertreter:innen von Migrierenden, weshalb die Herabset-

zung von Problematiken nicht vorhergesagt werden kann. 

b. Fazit 

Die griechischen Regelungen beinhalten einige Steuerungsinstrumente des New-Governance-

Modells. Allerdings sind die Normen denen der deutschen Rechtsordnung sehr ähnlich, wes-

halb die Steuerungselemente nur in einigen Fällen über die deutschen Regelungen hinausgehen. 

Außerdem zeigt sich erneut, dass die Problematik der fehlenden Einbeziehung der Migrieren-

den in vergleichbarer Häufigkeit auftritt. Zusammenfassend bedeutet dies, dass die Normen der 

griechischen Rechtsordnung ebenfalls fehlende Problemorientiertheit nach dem New-Gover-

nance-Modell aufweisen. Dennoch bestehen im Vergleich zu den deutschen Normen kleinere 

Unterschiede wie ein fehlendes Äquivalent zum Zustimmungsrecht der Bundesagentur für Ar-

beit, bei denen überlegt werden muss, ob sie eine sinnvolle Regelung für Deutschland darstellen 

könnten. 

4. Länderbericht Österreich 

Österreich hat Normen bezüglich der Einreise von Studierenden, von Forscher:innen und die 

Regelungen zur Blauen Karte der EU umgesetzt.896 Diese befinden sich im Fremdenpolizeig-

esetz (Federal Act on the Conduct of Aliens Police Operations, the Issue of Documents for 

Aliens and the Granting of Entry Permits)897, dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (Act Gov-

erning the Employment of Foreign Nationals)898 und dem Niederlassungs- und Aufen-

thaltsgesetz (Federal Act concerning Settlement and Residence in Austria).899 Diese Gesetze 

werden im Folgenden auf bestehende Steuerungsinstrumente hin untersucht.900 

 
896 Bock-Schappelwein/Bremberger/Huber, Migrationsmanagement Band 1 2011, 117, 118; Vgl. Europäische 
Kommission, Austria - Member State summary, S. 1f. 
897 Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die 
Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 – FPG) vom 16.08.2005. 
898 Ausländerbeschäftigungsgesetz vom 20.02.1975. 
899 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (Nr. 100/2005) vom 30.12.2005. 
900 Feik, Fremdenrecht, 77, 82. 
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a. Fremdenpolizeigesetz (FPG) 

Das Fremdenpolizeigesetz beinhaltet hauptsächlich Zuständigkeiten und Befugnisse der öster-

reichischen Polizei und Behörden, welche für den Bereich Migration relevant sein können 

(vgl. §§ 3-10 FPG).901 Dadurch wird zwar ein Sanktionsmechanismus etabliert, für die Analyse 

von Steuerungsinstrumenten eignen sich diese Abschnitte allerdings weniger, da sie kaum die 

Beziehung zu den Migrierenden selbst regeln. In §§ 20 ff. FPG werden allerdings die Voraus-

setzungen für die Einreise von Saisonarbeiter:innen und Beschäftigten sowie Arbeitssuchende 

eingeführt.902 Daneben treten in § 26 FPG Regelungen zum Familiennachzug. Das Fremden-

polizeigesetz folgt einem anderen Aufbau als das deutsche Aufenthaltsgesetz, indem es in 

§§ 15 FPG festlegt, dass es für die Einreise nur eines gültigen Visums bedarf. Daraus kann sich 

ergeben, dass eine Einreise nach Österreich grundsätzlich erlaubt ist, wenn ein Visum vorliegt, 

anders als in Deutschland, wo das Aufenthaltsgesetz eine Einreise bis auf wenige Ausnahmen 

grundsätzlich nicht erlaubt. Auffällig ist, dass §§ 20 ff. FPG und vor allem § 26 FPG sehr we-

nige Voraussetzungen für die Visumsbeantragung beinhalten.903 Dies kann Klarheit schaffen 

und setzt die Anstrengung für eine Visumsbeantragung herab.904 Demzufolge könnte sich bei 

den Migrierenden die Kosten-Chancen-Abwägung positiv verändern. Auf der einen Seite kann 

ein so klarer und einfacher Aufbau zu Rechtssicherheit und geringem Aufwand führen.905 Auf 

der andern Seite nutzt das Fremdenpolizeigesetz kaum Steuerungsinstrumente nach dem New-

Governance-Modell. Dies könnte wiederum dann problematisch werden, wenn auf Steuerungs-

defizite reagiert werden muss, da auch Österreich zumindest allgemein den Vorgaben gemäß 

Art. 277 AEUV entsprechen muss.906 Dennoch kann im Grundaufbau der Normen in § 15 FPG 

ein Gebot zur Visumsbeantragung gesehen werden. Dieses Gebot würde demnach im optimalen 

Fall dazu führen, dass externe Effekte (in Form der spontanen Migration) beseitigt werden 

könnten (ähnlich wie in Deutschland). Für Informationsmängel ist die Wirkung dieses einzel-

nen Gebots allerdings fraglich, da die Norm vollkommen alleinsteht und keine anderen Arten 

von Informationsgaben bestehen. Auch eine effektive Wirkung dieser einzelnen Norm auf die 

bestehenden Anpassungsmängel bleibt eher fraglich. 

Besonders positiv hervorzuheben ist § 28 FPG. Dieser besagt, dass bei Vorliegen einer Famili-

ennachzugssituation automatisch ein Visum ausgestellt wird, und zwar ohne „further 

 
901 Vgl. Feik, Fremdenrecht, 77, 92ff; Hanschitz, Angewandtes Migrationsmanagement in Österreich und der Eu-
ropäischen Union, S. 180. 
902 Nationaler Kontaktpunkt Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk, Die Gestaltung der Asyl- und Mig-
rationspolitik in Österreich, S. 32. 
903 Feik, Fremdenrecht, 77, 90. 
904 Kapitel 2, V, 5, h. 
905 Kapitel 2, V, 5, h. 
906 Vgl. Feik, Fremdenrecht, 77, 81. 
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formality“. Der Wortlaut deutet demnach recht eindeutig darauf hin, dass der Familiennachzug 

zumindest formal keine Schwierigkeiten bereiten soll. Gerade weil viele Personen in der Um-

frage angaben, dass die Voraussetzungen vieler Normen zu hoch sind, können Normen wie 

§ 26 FPG mit ihrer Einfachheit entgegenwirken (vgl. Anhang 3, letzte Frage). Klar ist allerdings 

auch, dass der Familiennachzug auch eine Sonderstellung einnimmt, da sich eine Person der 

Familie schon in Europa auffällt, welche einen formalen Prozess durchlaufen hat. 

Außerdem erwähnt beispielsweise § 24a I Nr. 2, IV FPG die Ansprechstelle des Arbeits-

marktservice, dessen Integration in die Normen ein Steuerungsinstrument darstellen könnte. 

Die Ansprechstelle des Arbeitsmarktservice wacht darüber, ob die Voraussetzungen von 

§ 12 Annex A des AuslBG eingehalten wurden. Dabei setzt § 12 Annex AuslBG bestimmte 

Voraussetzungen (Punktesystem) fest, welche für eine Einreise als Arbeitnehmer:in erfüllt sein 

müssen. Diese Voraussetzungen behandeln vor allem die Frage nach der Ausbildung, dem Ge-

halt, sowie den Sprachkenntnissen der Migrierenden.907 Der Arbeitsmarktservice ist eine öster-

reichische Bundesorganisation, die aus Vertreter:innen der Gewerkschaften und Kammern be-

steht.908 Der Arbeitsmarktservice wirkt grundsätzlich an „der Gestaltung der Arbeitsmarktpoli-

tik mit“ und ist Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts.909 Seine Stellung könnte 

demnach mit derjenigen der Bundesagentur für Arbeit vergleichbar sein. Der Service prüft das 

Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 12 Annex A AuslBG. Nach der Prüfung teilt der Ar-

beitsmarktservice mit, ob die Voraussetzungen vorliegen oder nicht. Bei Nichtvorliegen wird 

kein Visum erteilt (vgl. § 24a IV FPG). Der Arbeitsmarktservice könnte demnach als ein Re-

gime unter Einbeziehung der Migrierenden verstanden werden. Dies würde auch bedeuten, dass 

in Österreich das Regime problemorientiert zwischen den „richtigen“ Akteur:innen etabliert 

wurde. Obwohl der Arbeitsmarktservice in der Arbeitsmarktpolitik tätig ist, gibt § 24a FPG ihm 

keine Möglichkeit zu Verhandlungen. Ein Regime wurde in § 24a FPG demnach nicht etabliert. 

Auch ist § 24a FPG nicht auf eine Konsensbildung ausgelegt, sondern es werden nur die Vo-

raussetzungen geprüft, weshalb auch neokorporatistische Absprachen ausscheiden. Und das 

strenge Prüfungsverhältnis mit alleiniger Darlegungspflicht der Migrierenden (vgl. § 24a II 

FPG) schließt eine Problemlösungsfindung im Sinn der Netzwerke aus. 

In Betracht kommt dann nur noch eine Organisationssteuerung des Staates, wie sie in Deutsch-

land bei den Hochschulen und der Bundesagentur für Arbeit teilweise vorliegt. Österreich folgt 

einem ähnlichen System. Allerdings gibt § 24a FPG dem Arbeitsmarktservice nicht die gleichen 

 
907 Vgl. Hanschitz, Angewandtes Migrationsmanagement in Österreich und der Europäischen Union, S. 171. 
908 Arbeitsmarktservice Österreich, Organisation, https://www.ams.at/organisation/ueber-ams/organisation. 
909 Arbeitsmarktservice Österreich, Organisation, https://www.ams.at/organisation/ueber-ams/organisation; Nati-
onaler Kontaktpunkt Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk, Die Gestaltung der Asyl-und Migrations-
politik in Österreich, S. 22. 



211 
 

Rechte zur Selbstverwaltung. Viel mehr fungiert der Arbeitsmarktservice als reine Prüfstelle, 

damit die Verfahrensprüfung auf eine bestimmte Behörde ausgelagert werden kann. Die Prü-

fung stellt jedoch nur einen Teil der Antragstellung dar und sagt noch nichts über die Erteilung 

eines Visums aus, weil noch weitere zu prüfende Aspekte in der Verwaltung des Arbeits-

marktservice vorliegen. 

Zusammenfassend entspricht die Eingliederung des Arbeitsmarktservice in Österreich nach 

§ 24a FPG allenfalls – wenn überhaupt – der Stellung der Bundesagentur für Arbeit im Aufent-

haltsgesetz und geht ebenfalls nicht über diese Regelungen hinaus. Es ist insofern nicht klar, 

wie die Wirkung dieses Konstrukts auf den Bereich der Steuerung ist. Aus diesem Grund kann 

nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass es sich um ein effektives Steuerungsmittel 

handelt, weshalb dieses nicht als Leitbild für deutsche Gesetzgebung dienen sollte. Das Frem-

denpolizeigesetz beinhaltet keine besonders weitgehenden Steuerungsvorbilder für das deut-

sche Recht. 

b. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) 

Das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz beginnt mit einem allgemeinen Kapitel, auf wel-

ches bei den speziellen Einreisemöglichkeiten, die auch Teil des Untersuchungsgegenstands 

sind, zurückgegriffen wird (vgl. §§ 63 ff. NAG).910 In diesem Kapitel werden allgemein Vo-

raussetzungen aufgeführt, welche von Migrierenden erfüllt werden müssen. Nach dem Wortlaut 

von § 11 NAG erwächst für die Migrierenden bei Vorliegen dieser Voraussetzungen nicht un-

bedingt ein Recht auf ein Visum, da die Norm nur festlegt, wann Aufenthaltstitel erteilt werden 

dürfen. Interessant bei diesen allgemeinen Regelungen ist das Bestehen einer Quotenregelung 

(vgl. § 12 NAG). Quoten werden nach § 13 I NAG jährlich für verschiedene Bereiche des 

Migrationsrechts festgelegt (vgl. § 13 II NAG) und in Absprache mit den Kammern bestimmter 

Berufsgruppen und den kommunalen Verbänden getroffen (vgl. § 13 III NAG). Demnach be-

steht in dieser Quote eine Regelung, welche auf mehreren Ebenen Steuerungsinstrumente ent-

halten könnte. 

Auf der ersten Ebene kommt ein gewisses Mitspracherecht bestimmter Kammern und Vereini-

gungen über die Quote als Steuerungsinstrument in Betracht. In den nach § 13 III NAG mit-

spracheberechtigten Vereinigungen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Akteur:innen.911 

Es könnte sich um ein Regime oder eine Organisationssteuerung des Staates handeln. Zu un-

terscheiden sind beide dahingehend, dass in Regimen dauerhaft zu bestimmten Problematiken 

 
910 Feik, Fremdenrecht, 77, 105; Vgl. Hanschitz, Angewandtes Migrationsmanagement in Österreich und der Eu-
ropäischen Union, S. 170. 
911 Academic, Wirtschaftskammer Österreich, https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1519995. 
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verhandelt wird, während bei Organisationssteuerungen des Staates öffentlich-rechtliche Auf-

gaben zur Selbstverwaltung übertragen werden.912 Der Wortlaut von § 13 III NAG deutet aber 

darauf hin, dass die Verbände nur beratend für die jährliche Quote tätig werden und gerade 

keine Selbstverwaltungstätigkeit innehaben. Demnach muss eine Organisationssteuerung des 

Staates ausgeschlossen werden. Es kommt dennoch ein Regime in Betracht, denn die Verbände 

verhandeln bei der Erstellung der Quote regelmäßig mit den österreichischen Bundesorganen 

über die Quotenhöhe, wobei der Bedarf der einzelnen Verbände offenbar Verhandlungsgrund-

lage ist (vgl. § 13 NAG). 

Dennoch müsste das Regime als effektives Steuerungsmittel etabliert worden sein. Zur Wie-

derholung können Regime im Bereich der externen Effekte und Informationsmängel hilfreich 

sein.913 Diese Problematiken bestehen zwischen den Ankunftsstaaten und den Migrierenden. 

Vorliegend besteht das Regime aber zwischen den österreichischen Bundesbehörden und öf-

fentlich-rechtlichen Verbänden (vor allem Arbeitgeber:innenvertretungen). Bei dieser Art von 

Regime kann nicht automatisch angenommen werden, dass es für die Steuerungsfähigkeit ef-

fektiv gestaltet ist. Demzufolge besteht auch hier zwar ein Regime, dieses kann eventuell aber 

ebenfalls nicht seine volle Steuerungsfähigkeit für die Problemlage entfalten. 

Des Weiteren kommt die Quotenregelung an sich als negativer finanzieller Anreiz in Betracht. 

So könnte die Quotenregelung zwar als eine Anreizschaffung verstanden werden. Problema-

tisch bleibt allerdings, dass zwar eine Anreizschaffung nicht ausgeschlossen werden kann, diese 

aber nicht finanzieller Art ist. Die Migrierenden erhalten keinen finanziellen negativen Anreiz 

bei Nichteinhaltung, weshalb die finanzielle Komponente des Steuerungsinstruments fehlen 

würde. Durch die Quotenregelung kann als Nebeneffekt jedoch eine Anzeige- und Genehmi-

gungspflicht eingeführt worden sein. Nach § 12 II NAG werden alle Migrierenden in ein Quo-

tenregister eingetragen. Ist die Quote erschöpft, müssen die Visagesuche versagt werden 

(vgl. § 12 IV NAG). Auch wenn der Wortlaut in § 12 NAG nicht explizit darauf hindeutet, 

entfaltet die Registrierung doch eine Art genehmigenden Charakter, da nur dann ein Visums-

antrag angenommen werden kann, wenn die Quote noch nicht erfüllt ist. Demnach könnte die 

Quote im Bereich der externen Effekte und der Informationsmängel für die Steuerung hilfreich 

sein. 

Wie auch die deutsche Regelung unterstützt sie aber vor allem die Abfederung der mittelbaren 

externen Effekte und der Informationsmängel seitens des Ankunftsstaats. Durch die Meldung 

im Quotenregister wird zwar für den österreichischen Staat klar, wer nach Österreich migrieren 

möchte, was auch eine Informationslücke schließt, für die Migrierenden werden die externen 

 
912 Kapitel 2, V, 5, d, i. 
913 Kapitel 2, V, 5, d. 
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Effekte allerdings nicht geringer. Eventuell kann sogar vermutet werden, dass sich diese für die 

Migrierenden noch erhöhen, da nun nicht mehr nur externe Effekte in Form der bestehenden 

Gesetzgebung wirken, sondern individuell jedes Jahr die Quoten eine Möglichkeit der Migra-

tion bereithalten oder auch nicht. Die Migrierenden entscheiden demnach nicht mehr durch 

Qualifikation oder Antragstellung über Migration, sondern es kommt ein Faktor hinzu, welcher 

nicht von ihnen beeinflusst werden kann. Die Quotenregelung erhöht die externen Effekte für 

die Migrierenden, ohne dass sie einen größeren Vorteil für den Ankunftsstaat bieten würde als 

die deutschen Regelungen, weshalb die Quotenregelung eher weniger als effektives Leitbild für 

die bestehende Problemlage herangezogen werden sollte. Daneben bestehen weitere Regelun-

gen, die für den Bereich der Steuerung interessant sein könnten. 

So legt § 23 NAG fest, dass Migrierende über sinnvollere Migrationspfadwechsel informiert 

werden müssen. Der österreichische Staat macht sich demnach nicht nur eine passiven, sondern 

in diesem bestimmten Bereich auch einer aktiven Informationsgabe zunutze. Die Information 

wird in diesem speziellen Bereich des Pfadwechsels effektiver nach dem New-Governance-

Modell genutzt. So kann zur Schließung von Informationslücken beigetragen werden. Das ös-

terreichische System zeigt demnach zumindest eine Stelle aktiver staatlicher Informationswei-

tergabe. 

Eine weitere Integration eines Steuerungsmittels könnte die Stellung des Arbeitsmarktservice 

in § 41 II NAG darstellen. Danach müssen für die Erteilung des Äquivalents der Blauen Karte 

der EU zuerst die Voraussetzungen des ersten Kapitels (vgl. § 41 I NAG) erfüllt sein und zudem 

Mitteilungen des Arbeitsmarktservice vorliegen (vgl. § 41 I, II NAG), die das Vorliegen der 

Voraussetzungen geprüft hat (vgl. § 20d AuslBG). Demnach wird der Arbeitsmarktservice in 

den Vorgang der Migration erneut einbezogen, sodass er selbstständig das Vorliegen der Vo-

raussetzungen prüft und darüber Meldung abgibt, was in den Erteilungsprozess einfließt. Wie 

bereits dargelegt, nimmt der Arbeitsmarktservice bei seiner Tätigkeit grundsätzlich ähnliche 

Aufgaben wahr wie die Bundesagentur für Arbeit. Es könnte sich demnach in diesem Bereich 

auch um eine Organisationssteuerung des Staates handeln, um gegen externe Effekte, Informa-

tionsmängel und Anpassungsmängel vorzugehen. Dennoch würde dieser Eingliederung des Ar-

beitsmarktservice die gleichen Mängel anhaften wie der Eingliederung der Bundesagentur für 

Arbeit in Deutschland, da durch die Meldung und Prüfung zwar externe Effekte und Informa-

tionsmängel seitens des österreichischen Staates beseitigt oder herabgesetzt werden könnten, 

für den Bereich der Migrierenden dies allerdings nicht unweigerlich festgehalten werden kann, 

da der Arbeitsmarktservice nur als Prüfstelle fungiert. Positiv kann aber festgehalten werden, 

dass in § 68 NAG auch Hochschulen die Auswahl ihre wissenschaftlichen Personals und For-

schungskandidat:innen selbst überlassen wird. Dies folgt einem ähnlichen System der 
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teilweisen Organisationssteuerung des Staats durch die Hochschulen wie in Deutschland. Die 

Befugnisse scheinen allerdings nicht über das in Deutschland gegebene Maß hinauszugehen. 

Besonders bleiben aber die in § 77 NAG angedrohten Strafen. Danach muss je nach 

Vergehen 200 bis 3000 Euro Strafe gezahlt werden, wenn beispielsweise Benachrichtigungen 

an Behörden ausbleiben (§ 77 I Nr. 1 NAG) oder falsche Aussage über bestimmte Vorausset-

zungen getroffen werden (§ 77 II Nr. 2 NAG). Durch die Androhung eines Bußgeldes handelt 

es sich um einen negativen finanziellen Anreiz. Sie könnte bei externen Effekten sinnvoll sein. 

Durch die Strafen sollen Antragsteller:innen davon abgehalten werden, falsche Angaben zu 

machen oder Veränderungen nicht unverzüglich mitzuteilen, was die österreichischen Behör-

den mehr Zeit und Geld kosten würde, da sie unwissentlich vor neue Situationen gestellt wer-

den. Durch die Androhung der Strafe kann versucht werden, solche Situationen nicht entstehen 

zu lassen. Die Androhung könnte dabei helfen, die Behörden vor externen Effekten zu schützen. 

Zwar fehlt bei dieser Regelung im Gegensatz zu den deutschen Normen der Schutz der Migrie-

renden vor externen Effekten, jedoch wird aber eine Problematik verringert. Geldstrafen dieser 

Art könnten als Leitbild zur Verringerung externer Effekte für Behörden implementiert werden. 

Zusammenfassend ist daher zu sagen, dass das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 

oft keine signifikant effektiveren Leitbilder zur Steuerung von Migration bereithält, welche auf 

das deutsche Recht übertragen werden könnten. Zu beachten sind allerdings die negativen fi-

nanziellen Anreize, die durch Strafandrohungen gesetzt werden. Diese könnten zur Verringe-

rung externer Effekte in bestimmten Bereichen in den deutschen Untersuchungsgegenstand 

übernommen werden. 

c. Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz tritt im Bereich der legalen Migration neben die zuvor dar-

gestellten Normen. Außer der Bewilligung eines Aufenthaltstitels bedürfen einige Migrierende 

einer Beschäftigungsbewilligung nach den Voraussetzungen von § 3 I AuslBG. Das Auslän-

derbeschäftigungsgesetz ist deshalb so interessant, weil es Regelungen für den Untersuchungs-

gegenstand, beispielsweise die Blaue Karte der EU (§ 12c AuslBG) oder den unternehmensin-

ternen Transfer (§ 18a AuslBG) bereithält. Aus Sicht der Steuerungsmodelle werden auch im 

Ausländerbeschäftigungsgesetz verschiedene Akteur:innen des österreichischen Staates inte-

griert. So sind verschiedene Ministerien beteiligt (§ 13 AuslBG) sowie diverse Organe des Ar-

beitsmarktservices (vgl. § 13 II AuslBG, der Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservices; § 20 II 

AuslBG, die Regionalbeiräte des Arbeitsmarktservices). Insbesondere der Arbeitsmarktservice 

wird in den Normen öfter genannt als die Bundesagentur für Arbeit im deutschen 
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Untersuchungsgegenstand, was für eine wichtigere Funktion sprechen könnte. Aber nicht nur 

daraus kann sich eine besondere Stellung des Arbeitsmarktservices ergeben. Der Arbeits-

marktservice (und vor allem die regionalen Geschäftsstellen) haben an unterschiedlichen Stel-

len Entscheidungsmacht über den Bewilligungsprozess (vgl. § 20 I AuslBG, § 4 III Nr. 1 Aus-

lBG, § 20e III AuslBG). Daneben treten weitere Pflichten und Verfahrensaspekte, wie Anhö-

rungsrechte (§ 20 II 1 AuslBG), das Recht zur Festsetzung von Ausnahmeregelungen (§ 20 II 3 

AuslBG), Bescheinigungspflichten (§ 20b II AuslBG) sowie Prüfrechte und -pflichten (§ 20c I 

AuslBG), aber auch ein Kooperationsrecht mit anderen Behörden (§ §§ 20e I, 20f I 4 AuslBG). 

Der Arbeitsmarktservice nimmt dieser Systematik und den verschiedenen Aufgaben zufolge 

demnach wichtigere Funktionen im Bewilligungsprozess des Arbeitstitels ein als das deutsche 

Äquivalent. Dafür spricht auch eine explizite Festlegung von Rechtsmitteln, gegen die Ent-

scheidungen der Regionalbüros des Arbeitsmarktservices in § 20g AuslBG vorzugehen. 

Fraglich ist aber, ob sich diese Stellung auch positiv auf die Steuerung auswirken kann. 

Der Arbeitsmarktservice kann als Organisationssteuerung des Staates aufgefasst werden, da er 

selbstständig organisatorische Aufgaben im Bereich der Arbeitsmigration wahrnimmt. Dieses 

Steuerungsinstrument kann bei externen Effekten Informationsmängel und Anpassungsmängel 

helfen. Die Bestätigungs-, Prüf- und Anhörungsrechte des Arbeitsmarktservice laufen parallel 

zu den Regelungen in Deutschland, weshalb in diesem Bereich keine großen Unterschiede er-

wartet werden. Interessant ist allerdings das Recht des Regionalbeirats nach § 20 II 3 AuslBG, 

bei der Nichterfüllung bestimmter Voraussetzungen Ausnahmen gewähren zu können. Dem-

nach können theoretisch etwaige Anpassungsmängel berücksichtigt und nach Prüfung des kon-

kreten Falls außer Acht gelassen werden. Eine solche Maßnahme könnte nach dem dargestellten 

Verständnis zur Herabsetzung von schwerwiegenden Anpassungsmängeln führen. Daneben 

werden jedes Jahre etwaige Mangelberufe festgelegt (§ 13 I 1 AuslBG), wofür der Arbeits-

marktservice zu hören ist (§ 13 II AuslBG) und bei der Gelegenheit Anpassungsmängel (bei-

spielsweise die Qualifikation) einbezogen werden. Durch dieses Handeln könnten für den Ein-

zelfall auch externe Effekte für Migrierende herabgesetzt werden. Eine Stärkung der Stellung 

der Bundesagentur für Arbeit könnte sich in den richtigen Bereichen ebenfalls positiv auswir-

ken. 
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Neben der Stellung des Arbeitsmarktservice können aber noch andere Möglichkeiten der Steu-

erung treten. So nutzt Österreich für die Definition der Voraussetzungen ein Punktesystem 

(bspw. § 12 AuslBG). Dabei werden nach den Vorgaben der Anlage A für besondere Qualifi-

kationen Punkte vergeben.914 Ein solches Punktesystem könnte als eine Art Information ver-

standen werden, da sie die Entscheidungsgrundlage und die Möglichkeiten vollkommen offen-

legt und für jede/n einsehbar macht. Informationsgaben können, richtig ausgeführt, bei Infor-

mationsmängeln und im Bereich der externen Effekte hilfreich sein. Positiv bei dieser Informa-

tionsgabe ist, dass es sich um eine im Gesetz verankerte Offenlegung von Information handelt, 

da dies eher selten ist. Diese Informationsgabe könnte zumindest für Rechtssicherheit sorgen, 

da die Grundlagen, aber auch Veränderungen für jeden einsehbar sind (zumindest auf Deutsch 

und Englisch). Problematisch ist allerdings, dass es sich dabei nur um eine Art der passiven 

Informationsgabe handelt, weshalb keine umfassende Information von dieser Anlage erwartet 

werden darf. 

Diese Anlage mit dem Punktesystem kann aber auch einen Einfluss auf externe Effekte haben. 

Zu wiederholen ist, dass externe Effekte automatisch dann generiert werden, wenn Gesetzge-

ber:innen tätig werden, da sie dann Verursacher:innen einer Situation sind, die zumeist die Bür-

ger:innen allein betrifft. Durch die Festlegung der genauen Voraussetzungen und Punktzahlen 

werden externe Effekte auch auf die Migrierenden übertragen, indem nun genau festgeschrie-

ben ist, welche Qualifikationen sie zu erfüllen haben. Anders ist dies beispielsweise in Deutsch-

land. Für die Blaue Karte der EU werden in § 19a I AufenthG zwar auch Voraussetzungen und 

Qualifikationsmerkmale festgelegt, diese sind allerdings weniger und eingeschränkter. Daraus 

muss geschlossen werden, dass die Auswahl und die zugehörigen Kriterien für die Qualifikation 

sowie das Alter etc. von den Arbeitgeber:innen festgelegt werden und diese individueller und 

berufsbezogen sind. Solche Voraussetzungen könnten eventuell (gerade im gleichen Berufs-

feld) einfacher zu erreichen sein als allgemein festgelegte Kategorien eines Punktekatalogs. Es 

ist demnach nicht auszuschließen, dass sich die externen Effekte aufgrund eines Punktekatalogs 

noch erhöhen können (wobei ein Gleichbleiben nicht ausgeschlossen werden darf). Jedenfalls 

führt diese Erkenntnis zumindest zu dem Schluss, dass eine Übertragung des Punktesystems in 

bestimmten Bereichen für eine Optimierung der Steuerung nicht unbedingt sinnvoll ist. 

Neben die genannten Arten der Steuerung treten auch diverse Anzeigepflichten, bei-

spielsweise in §§ 26, 27a AuslBG, sowohl von Arbeitgeber:innenseite, als auch von staatlicher 

Seite, die allerdings vor allem Informationsmängel und externe Effekte seitens des österreichi-

schen Staats herabsetzen werden und deshalb wohl nicht über die deutschen Regelungen 

 
914 Hanschitz, Angewandtes Migrationsmanagement in Österreich und der Europäischen Union, S. 202. 
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hinausgehen würden.915 Außerdem gelten durch § 29 AuslBG strenge Sanktionsregelungen vor 

allem für Arbeitgeber:innen, die den gleichen Effekt wie die Sanktionen anderer bereits darge-

legter Normen haben könnten und deshalb durchaus positiv für den Bereich der externen Ef-

fekte zu beurteilen sind.916 Im Bereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes können demnach 

positive Merkmale für die Optimierung der Steuerungsfähigkeit gesehen werden. 

d. Fazit 

Die österreichischen Regelungen zeigen viele Parallelen zum deutschen Untersuchungsgegen-

stand auf, was aufgrund der gemeinsamen europäischen Grundlage nicht weiter verwunderlich 

ist. Doch zeigen die österreichischen Normen auch an manchen Stellen, wie die Steuerung von 

Migration strukturell verbessert werden könnte. So könnten Sanktionsmöglichkeiten zu einem 

weiteren Herabsetzen der externen Effekte für den deutschen Staat führen.917 Zudem könnte 

eine Stärkung der Stellung der Bundesagentur für Arbeit in speziellen Bereichen dazu führen, 

dass Anpassungsmängel und externe Effekte für die Migrierenden herabgesetzt werden könn-

ten, woran es nach der anfänglichen Analyse im deutschen Untersuchungsgegenstand fehlt.918 

Zusätzlich bestehen in der österreichischen Gesetzgebung Regelungen, die zielgerichtet 

auf Deregulierung aufbauen und damit im Vergleich gerade zur deutschen Rechtsordnung an 

bestimmten Stellen externe Effekte herabsetzen könnten.919 Die österreichischen Normen bie-

ten demnach zumindest Ansatzpunkte für eine Übertragung auf deutsches Recht. Gleichzeitig 

zeigt sich allerdings das schon mehrfach erwähnte Problem einer teilweise nicht problemorien-

tierten Etablierung mancher Steuerungselemente, die sich auch in anderen Rechtsordnungen 

schon gezeigt hat. 

5. Länderbericht Spanien 

Spanien hat die Normen des Untersuchungsgegenstandes im Gesetz über die Förderung von 

Investitionen, dem Ley de Emprendedores (Entrepreneurs Bill), vor allem in Titel V umgesetzt, 

welcher im Folgenden auf Steuerungsinstrumente im Migrationsrecht untersucht werden 

soll.920 

 
915 Vgl. Feik, Fremdenrecht, 77, 115. 
916 Kapitel 3, IV, 4. 
917 Kapitel 3, IV, 4, c. 
918 Kapitel 3, IV, 4, c. 
919 Kapitel 3, IV, 4, a. 
920 Ley de Emprendedores (Law 14/2013) vom 27.09.2013. 
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a. Entrepreneurs Bill 

Auffällig an diesem Gesetz ist, dass es nicht vorrangig dazu dienen soll, Migration zu regeln. 

Viel mehr entspringt das nationale Gesetz laut seiner Präambel den Folgen der Wirtschaftskrise 

wie die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien oder der Rückgang der wirtschaftlichen Kraft, 

die mit neuen Regelungen abgemildert werden sollen.921 Dazu sollen auch die Regelungen des 

Untersuchungsgegenstands dienen, mit denen hochqualifizierte Personen angeworben werden 

sollen, um die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. In Art. 61 ff. der Entrepreneurs 

Bill werden die Voraussetzungen für die Einreise der Hochqualifizierten dargelegt. Die Entre-

preneurs Bill dient nicht vorrangig der Regelung von Migration, sondern der Stärkung der Wirt-

schaft. Aus diesem Grund befinden sich darin auch Regelungen, die nichts mit dem Migrati-

onsrecht zu tun haben (beispielsweise Steuerregelungen und Investitionsregelungen). Aufgrund 

der Funktionalität des Rechtsvergleichs sollen diese vorerst unberücksichtigt bleiben und nur 

der Bereich des Migrationsrechts beleuchtet werden, bei dem allerdings auffällt, dass es kein 

einziges Steuerungsinstrument des New-Governance-Modells aufweist. Stattdessen sind die 

Normen betont einfach gehalten und stellen nur die einzelnen Voraussetzungen vor, wobei häu-

fig direkt auf die zugrundeliegenden EU-Richtlinien verwiesen wird (vgl. Art. 62 II Entrepre-

neurs Bills). Die Normen informieren nicht über viel mehr als die Voraussetzungen, die von 

den Migrierenden erfüllt werden müssen, und dass ein solcher Antrag gestellt wird, über den 

der Staat entscheidet (Art. 76 Entrepreneurs Bill). Dies könnte der Situation geschuldet sein, 

dass die Normen gerade nicht in einem Migrationskontext zu verstehen sind, sondern in einem 

ausschließlich wirtschaftlichen Kontext bezüglich der Stärkung der Wirtschaft. Es bedeutet 

aber auch, dass für die vorliegende Untersuchung keine Verbesserungsvorschläge aus den spa-

nischen Umsetzungsnormen übertragen werden können. 

b. Fazit 

Spanien sieht die Umsetzungsnormen in einem anderen Kontext als beispielsweise Deutsch-

land, Österreich oder Finnland. Dies oder auch andere Gründe könnten daran beteiligt sein, dass 

die Struktur der Ausgestaltung der Umsetzungsnormen schlicht und mit anderem Fokus gestal-

tet ist, was aber auch bedeutet, dass keine Steuerungsinstrumente aus der spanischen Rechts-

ordnung abgeleitet werden können. 

 
921 Vgl. für den unterschiedlichen spanischen Ansatz im Migrationsrechtsbereich: Fauser, Selective Europeaniza-
tion: Europe's Impact on Spanish Migration Control, 136, 145ff. 
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6. Länderbericht Italien 

Italien gehört wie Spanien zum romanischen Rechtskreis und hat die Normen des Untersu-

chungsgegenstandes in zwei Gesetzen, dem Testo Unico sull'Immigrazione (Legislative Decree 

286/1998 und im Decree of the President of the Republic 394/1999) umgesetzt.922 Das ergän-

zende Gesetz liegt allerdings nicht in englischer Sprache vor, weshalb auf eine Analyse ver-

zichtet werden muss. Dies ist allerdings insofern unproblematisch, als die meisten Umsetzungs-

normen im Decree 286/1998 zu finden sind. 

a. Decree 286/1998 

Das Decree 289/1998 beinhaltet unterschiedliche Regelungen zur Migration nach Italien, die 

auf der einen Seite die Einreisemöglichkeiten regeln, auf der anderen Seite aber auch Integra-

tionsnormen oder Strafnormen bei Zuwiderhandlungen beinhalten. Wie auch in Spanien gibt es 

kaum Vorschriften, die Steuerungsinstrumente enthalten. So wurde zwar laut Art. 2-bis Decree 

289/1998 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich aus einem Minister:innenrat ergibt. Diese 

ist allerdings direkt dem Staat zuzuordnen, weshalb genauer untersucht werden muss, ob sie die 

Stellung eines Steuerungsinstruments nach dem New-Governance-Modell innehat. 

Dieser Minister:innenrat arbeitet nach Art. 3 Decree 289/1998 mit verschiedenen anderen 

Gruppen wie Regionalvertretungen sowie Integrationsbeauftragten und Arbeitgeber:innenver-

bänden zusammen.923 Diese verhandeln über die Bedürfnisse und Regelungen für Migration, 

aber auch Aufnahmekapazitäten (Art. 3 III 286/1998), die zu bindenden Verträgen unterschied-

licher Art führen können, beispielsweise auch mit Herkunftsstaaten. Bei diesem Gremium 

könnte es sich um die Etablierung einer Struktur für normsetzende Absprachen oder um eine 

Netzwerkbildung handeln. Problematisch bleibt, dass die Seite der Migrierenden wie auch in 

der deutschen Gesetzgebung ebenfalls außer Betracht bleibt. Wie bei der Analyse der deutschen 

Normen aufgezeigt wurde, müssen die Steuerungsinstrumente problemorientiert an den Adres-

sat:innen des Untersuchungsgegenstandes, also den Migrierenden, ausgerichtet sein. Dies ist 

vorliegend nicht der Fall, da wie in Deutschland Regelungen über die Migrierenden nicht mit 

den Migrierenden getroffen werden. Ob es durch solche Kooperationen zu einem Informations-

fluss kommen kann, ist nicht aus dem New-Governance-Modell ableitbar, das andere Erfolgs-

faktoren für viele Steuerungsinstrumente festlegt. 

 
922 Testo Unico sull'Immigrazione vom 25.07.1998. 
923 Pannia/Federica/D'Amato, Italy – Legal And Policy Framework Of Migration Governance, S. 66; Perna, Legal 
migration for work and training: Mobility options to Europe for those not in need of protection. Italy case study, 
S. 15. 
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Ansonsten lässt sich festhalten, dass grundsätzlich den Regionen durch Gesetz Mitsprache-

rechte übertragen werden (z. B. auch Art. 21 4-ter, 24 V Decree 289/1998), wobei nach dem 

New-Governance-Modell nicht abgesehen werden kann, inwiefern dies für die Steuerung nütz-

lich ist. Art. 4 II Decree 289/1998 beinhaltet eine Vorschrift zur Informationsbereitstellung, die 

allerdings erst in Kraft tritt, wenn die Migrierenden mit dem italienischen Staat in Kontakt tre-

ten. Auch den Arbeitgeber:innen wird durch Art. 5 Decree 289/1998 keine größere Funktion 

zugeschrieben (Arbeitsvertrag wie in der deutschen Rechtsordnung). Wie in anderen Rechts-

ordnungen bestehen allerdings Strafnormen (Art. 10-bis ff. Decree 289/1998), die negative fi-

nanzielle Anreize in Form von Strafzahlungen für Schlepper:innen beinhalten, sich also nicht 

auf die Migrierenden beziehen. 

Die Regelungen zu Einreise und Arbeit für Forscher:innen sind in der italienischen Rechtsord-

nung (Art. 27-ter Decree 289/1998) nahezu identisch mit der deutschen (§ 20 AufenthG a. F.). 

In beiden Staaten dürfen zwar die Forschungseinrichtungen über die Auswahl der geeigneten 

Kandidat:innen entscheiden, daneben treten aber noch Rechtsvorschriften, wie der genaue An-

nahmevertrag (§ 20 I a) AufenthG; Art. 27-ter III Decree 289/1998) oder die Verpflichtung der 

Forschungseinrichtungen zur Übernahme der Kosten (§ 20 II AufenthG; Art. 27-ter II c) Decree 

289/1998).924 

Interessant ist noch, dass in Art. 12 ff. Decree 289/1998 ein ganzer Abschnitt der Vorbeugung 

von irregulärer Migration gewidmet ist. Diese besteht allerdings fast nur aus den zuvor genann-

ten Strafnormen und ist ansonsten vollkommen frei von Steuerungsinstrumenten nach dem 

New-Governance-Modell. 

b. Fazit 

Wie die spanische Rechtsordnung weist die italienische wenige Steuerungsinstrumente auf. 

Teilweise bestehen bestimmte Ansätze, die in der Analyse dargestellt wurden, allerdings blei-

ben diese weit hinter den Regelungsstrukturen der deutschen Rechtsordnung zurück. Aus die-

sem Grund können eher wenige Vorbilder aus dem italienischen Gesetz abgeleitet werden, wel-

che die Steuerungsfähigkeit der deutschen Normen erhöhen könnten. 

 
924 Vgl. Perna, Legal migration for work and training: Mobility options to Europe for those not in need of protec-
tion. Italy case study, S. 13. 
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7. Länderbericht Polen 

Polen hat die Regelungen zur Migration im Ustawy o cudzoziemcach (Act on Foreigners) fest-

gehalten.925 Dieser enthält verschiedene Normen zu unterschiedlichen Arten legaler Migration 

sowie zum Asylrecht.926 

a. Act on Foreigners (AoF) 

Der Act on Foreigners ist ein sehr umfassendes Gesetz, welches detailreich verschiedene As-

pekte der Migration regelt.927 Zu untersuchen bleibt aber, inwiefern Steuerungsinstrumente ein-

bezogen wurden. Auffällig ist, dass zu Beginn in Art. 7 AoF auf die zuständigen Autoritäten 

verwiesen wird, die für den Bereich der Migration zuständig sind. Bei diesen handelt es sich 

ausschließlich um unterschiedliche staatliche Akteur:innen, was eher auf ein streng hierarchi-

sches Top-down-Gesetz schließen lässt als auf einen heterarchischen Aufbau.928 Dieser erste 

Eindruck wird auch durch weitere Normen wie Art. 12, 16 ff. oder 21 f. AoF bestätigt, die 

ausschließlich staatliche Akteur:innen eine Handlungskompetenz zusprechen. Dadurch werden 

problemorientierte kooperative Steuerungsinstrumente wie neokorporatistische Absprachen, 

aber auch Netzwerke eher erschwert. 

Dennoch sind spezielle Informationspflichten an verschiedenen Stellen wie Art. 22 VIII und 

85 III- VIII AoF implementiert. Allerdings handelt es sich ebenfalls nur um Informationspflich-

ten gegenüber dem polnischen Staat, die wie dargelegt die Informationsmängel der Migrieren-

den nicht herabsetzen können, oder um Informationspflichten gegenüber der EU, die in der 

Problemlage nur von untergeordneter Bedeutung ist. 

Im Bereich der Forschungsaufenthalte nach Art. 151 AoF werden ähnliche Vorgaben wie in 

Deutschland gemacht die sich aus der EU-Richtlinie ergeben. Besonders ist aber, dass gerade 

in Absatz I und VI weitere Voraussetzungen hinzugefügt werden, die den Entscheidungsspiel-

raum der Forschungseinrichtungen verringern, weshalb in Zweifel gezogen werden kann, ob 

noch ein Ansatz für eine Organisationssteuerung des Staates besteht. Denn außerdem werden 

in Art. 152 II AoF Prüfungsrechte des Staates, welche die Forscher:innen betreffen, festgelegt, 

was dazu führt, dass die Entscheidungsmacht, wer von der Forschungseinrichtung eingestellt 

wird, nicht mehr allein bei den Einrichtungen liegt, sondern der Staat diese Entscheidungen 

 
925 Ustawy o cudzoziemcach vom 12.12.2013. 
926 Vgl. Skowrońska, Serving or controlling? Conflicting logics of migration policy in Poland after the 2013 Act 
on Foreigners, S. 117. 
927 Vgl. Radlinska, Roczniki (Annals) 2019, 372. 
928 Vgl. Kicinger/Weinar/Gòrny, Advanced yet Uneven: the Europeanization of Polish Immigration Policy, 181, 
189f; Skowrońska, Serving or controlling? Conflicting logics of migration policy in Poland after the 2013 Act on 
Foreigners, S. 119. 
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kontrolliert. Diese Regelungen schränken den Entscheidungsspielraum der Forschungseinrich-

tungen erheblich ein, indem es die Kernkompetenz der Einrichtungen in diesem Bereich der 

Migration unter staatliche Kontrolle stellt. Ein Steuerungsinstrument in Form der Organisati-

onssteuerung des Staates scheint demnach eher unwahrscheinlich zu sein oder tritt zumindest 

hinter die Regelungen aus Deutschland zurück. 

Nach den für die Untersuchung relevanteren Regelungen zur Forschung folgen weitere Rege-

lungen zur Informationsgabe wie in Art. 219 AoF, die allerdings nicht über die deutschen Re-

gelungen hinausgehen. Auffällig ist, dass an keiner Stelle des Gesetztes ein Kooperationsver-

hältnis – auch nicht mit Arbeitgeber:innen – etabliert ist.929 In Art. 459 ff. AoF folgen Normen, 

die zum einen den Transporteur:innen die Pflicht auferlegen, die Einreisedokumente zu kon-

trollieren, und zweitens Strafen bei Nichtbeachtung festlegen.930 Diese Struktur ist schon aus 

anderen Rechtsordnungen bekannt, die jeweiligen Ausführungen haben aber auch gezeigt, dass 

die Integration der Transporteur:innen in den Kontrollprozess kein Steuerungsinstrument nach 

dem New-Governance-Modell darstellt.931 Darüber hinaus ist der negative finanzielle Anreiz 

für Dritte nach den aufgestellten Erfolgsfaktoren nicht so effektiv, als wenn er sich gegen die 

Adressat:innen der Normen richten würde. 

b. Fazit 

Es handelt sich bei dem Act on Foreigners um ein umfassendes und systematisches Gesetz, was 

sicherlich auch der Neuschaffung im Jahr 2013 geschuldet ist. Dennoch arbeitet das Gesetz fast 

gar nicht mit Regelungsstrukturen in Form von Steuerungsinstrumenten des New-Governance-

Modells, was für solch ein neues Gesetz ebenfalls erstaunlich ist. So bestehen zwar einzelne 

Steuerungsinstrumente, diese gehen in ihren Erfolgsfaktoren allerdings nicht über die in 

Deutschland bestehenden Regelungen hinaus oder die nationale Gesetzgebung setzt Erfolgs-

faktoren, die in den Richtlinien durchaus angelegt sind, außer Kraft, indem sie die staatliche 

Einflussnahme gegenüber Privaten erhöht. Aus diesen Gründen eignet sich die polnische 

Rechtsordnung weniger als Vorlage zur Optimierung der Steuerungsfähigkeit des Untersu-

chungsgegenstandes, da die Regelungen nicht über die des deutschen Untersuchungsgegenstan-

des hinausgehen. 

  

 
929 Vgl. Skowrońska, Serving or controlling? Conflicting logics of migration policy in Poland after the 2013 Act 
on Foreigners, S. 119f. 
930 Kowalczyk/Prus, Administrative Sanctions in Immigration Law According to the Act on Foreigners (Poland), 
S. 162ff. 
931 Vgl. Kapitel 3, IV, 2, 3, 4. 
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8. Länderbericht Niederlande 

Die Niederlande hat die Normen des Untersuchungsgegenstandes in Vreemdelingencirculaire 

2000 (Aliens Act 2000) und Wet Arbeid Vreemdelingen (Foreign Nationals Employment Act/ 

Ausländerbeschäftigungsgesetz) geregelt.932 Aufgrund dessen sollen im Folgenden diese bei-

den Gesetze untersucht werden.933 

a. Aliens Act 2000 

Der Aliens Act 2000 regelt wie andere dargestellte Gesetze allgemein die Migration in die Nie-

derlande, sowohl für den Bereich der legalen Migration als auch des Asyl. Auffällig ist, dass 

an sehr vielen Stellen auf Minister:innenkompetenzen oder andere Normen verwiesen wird, die 

beispielsweise Verwaltungsnormen erstellen sollen (vgl. Part 1 Section 2 Aliens Act 2000). 

Fraglich ist aber, inwiefern im Aliens Act 2000 Steuerungsinstrumente angelegt sind. In Sec-

tion 2 Aliens Act 2000 ist die Rede von einem Advisory Committee on Aliens Affairs, welches 

beratende Tätigkeiten für die Entscheidungsträger:innen innehat (vgl. Section 2 IV Aliens Act 

2000), bei dem es sich um eines der kooperativ angelegten Steuerungsinstrumente handeln 

könnte. Nach Section 2 II Aliens Act 2000 sind allerdings ausschließlich Ministeriumsmitar-

beiter:innen Mitglieder des Committee, demnach direkt dem Staat zuzuordnen. Es finden keine 

Absprachen mit anderen Gruppen statt, wie es für problemorientierte und effektive Steuerungs-

instrumente nach dem New-Governance-Modell nötig sein würde. Dem Committee kann daher 

kein Steuerungsinstrument zugeordnet werden. 

In Section 4 Aliens Act 2000 werden aber wie in anderen Normen auch Schlepper:innen bzw. 

Transporteur:innen in die Pflicht genommen, indem ihnen Kontrollpflichten, wie z. B. die einer 

Art Passkontrolle sowie die Kontrolle der Antragstellung zu Aufenthaltsgenehmigungen, über-

tragen werden.934 Bei einer solchen Übertragung könnte es sich, da es sich um Privatpersonen 

handelt, um eine Organisationssteuerung des Staates handeln.935 Diese ist allerdings von einer 

umfassenden Übertragung und Selbstorganisation eigener Belange geprägt. Vorliegend sollen 

die Transporteur:innen allerdings nur sehr eingeschränkt die staatlichen Vorgaben und deren 

Endergebnis kontrollieren. Sie haben aber keine eigenen Entscheidungspflichten oder Entschei-

dungsrechte. Es handelt sich deshalb nicht um eine Organisationssteuerung des Staates. 

 
932 Wet Arbeid Vreemdelingen vom 21.12.1994; Vreemdelingencirculaire 2000 vom 01.03.2001. 
933 Vgl. van Bennekom et. al., Report on the Netherlands, https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/han-
dle/2066/93587/93587.pdf. 
934 Scholten/Minderhoud, European Journal of Migration and Law 10 (2008), 123, 124. 
935 Vgl. Scholten/Minderhoud, European Journal of Migration and Law 10 (2008), 123, 125. 
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Ansonsten lassen sich im Aliens Act 2000 keine weiteren Ansatzpunkte für Steuerungsinstru-

mente finden. Eher ist das Gegenteil der Fall. Beispielsweise werden in Section 46 Aliens 

Act 2000 explizit nur direkte staatliche hierarchische Akteur:innen als im Bereich Migration 

Tätige benannt, was in einem krassen Gegensatz zum New-Governance-Modell und den Über-

legungen der Governance-Theorien steht. In Section 54 Alien Act 2000 wird zwar noch Bezug 

auf die Migrierenden genommen, diese Regelungen sind allerdings ebenfalls in einem reinen 

Top-down-Verhältnis von Staat und Migrierenden angelegt und nicht in einem Kooperations-

verhältnis, wie es manche Steuerungsinstrumente voraussetzen. 

Nur den Transporteur:innen werden in geringem Umfang in Section 65 Aliens Act 2000, wie 

es auch in anderen europäischen Normen der Fall war, negative finanzielle Anreize in Form 

von Strafnormen angedroht. Diese können zwar externe Effekte herabsetzen, allerdings müsste 

wie bei den anderen Normen der Umweg über die Transporteur:innen als Dritte gegangen wer-

den und die Maßnahme betreffen, nicht direkt die Adressat:innen der Normen, die Migrieren-

den. Der Aliens Act 2000 beinhaltet somit nahezu keine Steuerungsinstrumente nach dem New-

Governance-Modell. 

b. Ausländerbeschäftigungsgesetz (ABG) 

Weitere Steuerungsinstrumente könnten allerdings in den konkreteren Normen des Ausländer-

beschäftigungsgesetzes zu finden sein, welches sich mit der Beschäftigung von Drittstaatsan-

gehörigen befasst. Aber auch in diesem Gesetz wird die strenge Struktur eines Top-down-Ver-

hältnisses konkretisiert. Ausnahme ist die nur partielle Einbeziehung der Arbeitgeber:innen, 

beispielsweise in Art. 6 und 9 ABG. 

Besonders scheint bei diesem Gesetz auch zu sein, dass die Arbeitgeber:innen und nicht die 

Migrierenden die Arbeitserlaubnis jeweils beantragen müssen. Demnach wird die Kooperati-

onsperson auf die Arbeitgeber:innen verlagert. Fraglich ist, ob dadurch eine Organisationssteu-

erung des Staates etabliert wurde. Die Arbeitgeber:innen haben insoweit ein eigenes Entschei-

dungsrecht, wen sie aus dem Ausland für eine bestimmte Stelle anwerben wollen, und können 

das Verfahren zusätzlich direkt anhand der gesetzlichen Vorgaben durchführen. Problematisch 

ist, dass selbst diese Entscheidungen von Vorrangüberlegungen, wie z. B. in Art. 8 I a) ABG 

geprägt sind. Zudem haben die Arbeitgeber:innen zwar ein Entscheidungsrecht über die Aus-

wahl, dies schlägt allerdings nicht auf den Aufenthaltstitel oder die Arbeitserlaubnis durch. 

Diese muss, wie in Art. 6 I ABG dargelegt ist, beim Staat beantragt werden. 
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Die Arbeitgeber:innen haben demnach einen zu geringen Spielraum an Entscheidungsbefug-

nissen, weshalb diese Eingliederung nicht als Organisationssteuerung des Staates verstanden 

werden kann. Weitere Steuerungsinstrumente sind nicht ersichtlich. 

c. Fazit 

Die niederländische Rechtsordnung bietet wie dargelegt ebenfalls keine nennenswerten verbes-

serten Steuerungsinstrumente, die über die Regelungen in Deutschland hinausgehen und des-

halb auf die deutsche Rechtsordnung übertragen werden könnten. Dies ist vor allem dahinge-

hend auffällig, dass die niederländische Rechtsordnung als eine solche gilt, in die Aspekte der 

Governance-Theorien schon Eingang gefunden haben.936 Daher überrascht es, dass die analy-

sierten Gesetze einem strengen Top-down-Verhältnis ohne jegliche Steuerungsinstrumente 

nach dem New-Governance-Modell folgen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Problematik 

der fehlenden Etablierung von Steuerungsinstrumenten entweder in der Struktur des Europa-

rechts oder des Migrationsrechts zu verorten ist. 

9. Die strukturelle Steuerungsproblematik im europäischen Migrationsrecht 

In dem vorstehenden Rechtsvergleich wurden acht europäischen Staaten unterschiedlicher 

Rechtssysteme dahingehend untersucht, ob und in welcher Qualität ihre Migrationsnormen 

Steuerungsinstrumente nach dem New-Governance-Modell beinhalten.937 Festzuhalten ist, dass 

der Rechtsvergleich grundsätzlich der Prämisse folgte, die Steuerungsfähigkeit vor allem deut-

scher Normen zu verbessern, weshalb in erster Linie solche inhaltliche Strukturen, die über-

tragbar sein könnten, herausgearbeitet wurden. Deshalb wurden weitere „Steuerungsstruktu-

ren“, die eine Steuerung eventuell sogar verhindern könnten oder offensichtlich keinen Steue-

rungseffekt nach dem New-Governance-Modell aufweisen würden, weniger beleuchtet, weil 

sie dem Ziel der Optimierung der Steuerungsfähigkeit nach dem New-Governance-Modell 

nicht dienen können.938 Auffällig und vergleichbar ist, dass manche Staaten (romanischer 

Rechtskreis) fast keine Steuerungsinstrumente verwenden, während dies in anderen Rechtskrei-

sen eher vorgesehen sind (nordischer Rechtskreis, germanischer Rechtskreis).939 Positiv her-

vorzuheben ist, dass die Normen der meisten untersuchten Staaten partiell Steuerungsinstru-

mente aufweisen. 

 
936 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 278. 
937 Kapitel 3, IV. 
938 Vgl. Kapitel 3, IV, 4, 7. 
939 Kapitel 3, IV, 5, 6, 1, 2. 
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Es zeigt sich aber ein grundlegendes Problem, welches auch für die deutsche Rechtsordnung 

herausgearbeitet wurde. In den anderen EU-Staaten liegen im Bereich der Analysehypothesen 

ebenfalls keine problemorientierten Steuerungsinstrumente nach dem New-Governance-Mo-

dell vor. Dies liegt daran, dass entweder die zur Verfügung stehenden Steuerungsstrukturen 

nicht vollumfassend etabliert wurden, z. B. Organisationssteuerung des Staates ohne weiten 

Entscheidungsspielraum, oder andere Erfolgsfaktoren fehlen, die explizit an der Steuerung von 

Migrierenden ansetzen würden, z. B. Einbindung der Migrierenden als Adressat:innen der Steu-

erung.940 Wie in Deutschland fehlt es demnach oftmals an grundlegenden Strukturen, die Steu-

erung etablieren können. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass eher weniger eine effektive Steuerung von Migration nach dem 

New-Governance-Modell vorliegt. Außerdem muss festgehalten werden, dass im Vergleich zu 

den deutschen Umsetzungsnormen die meisten EU-Rechtsordnungen nicht über die deutschen 

Regelungen hinausgehen, sondern oft sogar hinter diese zurückfallen.941 In Bezug auf die Steu-

erung von Migration nimmt Deutschland durchaus eine positive Vorreiterrolle ein, was die ge-

samte Untersuchung allerdings vor ein Problem stellt. 

Wie zu Beginn gezeigt wurde, steuern die Normen nicht in dem gewünschten Maß.942 Denn 

nach wie vor bestehen massive Probleme im Bereich der Steuerung von Migration bzw. dem 

Migrationsmanagement allgemein.943 Selbst die besseren Normen in Deutschland, Finnland 

oder Schweden können diese Problematik nicht abfangen. Eine Nachbesserung der Normen 

hinsichtlich ihrer Steuerungsfähigkeit bleibt demnach nach wie vor nötig. Problematisch ist 

allerdings, dass keine vollständigen Vorbilder aus anderen Rechtsordnungen übertragen werden 

können. Vielmehr muss die Frage gestellt werden, ob das europäische Migrationsrecht hinsicht-

lich der Steuerungsfähigkeit ihrer Migrationsrechtsnormen ein grundsätzliches strukturelles 

Problem aufweist. 

Dem könnte entgegengehalten werden, dass nicht alle Normen der anderen Länder das Ziel der 

Steuerung von Migration in gleicher Weise in den Vordergrund stellen – wie beispielsweise 

Deutschland (§ 1 I AufenthG) und Finnland (Präambel des AAF) – und aus diesen Gründen bei 

der Erstellung der Normen diese Mechanismen nicht berücksichtigt und einbezogen haben.944 

Spätestens aber mit dem Vertrag von Lissabon von 2007 wurde mit Art. 79 I AEUV die Steu-

erung von Migration als Ziel für das europäische Migrationsrecht ausgegeben. Selbst wenn 

dieses unterschiedlich ausgelegt wird und nicht wortwörtlich in den einzelnen Rechtsordnungen 

 
940 Vgl. Kapitel 3, IV, 2. 
941 Vgl. Kapitel 3, IV, 3. 
942 Kapitel 1. 
943 Kapitel 1, I. 
944 Kapitel 1; Kapitel 2, V, 3, a; Kapitel 3, IV, 2. 
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zu finden ist, sind doch nachfolgende Richtlinien unter dieser Norm mit deren Zielsetzung ent-

standen und Steuerung hätte in irgendeiner Form übertragen werden können oder müssen. 

Diesbezüglich kann argumentiert werden, dass diese strukturellen Problematiken aus-

schließlich dem EU-Recht zuzuordnen sind und im Bereich der zielsetzenden Richtlinien besser 

gearbeitet werden müsste. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass der Rechtsvergleich sich 

nicht nur auf die Normen des EU-Untersuchungsgegenstandes bezogen hat, sondern auch die 

anderen nationalen Normen, welche in den vollständig untersuchten Gesetzen zu finden sind, 

einbezogen wurden.945 Es konnten aber keine wesentlichen Unterschiede zwischen den natio-

nalen oder den EU-Normen in Bezug auf die Einführung von Steuerungsinstrumenten ermittelt 

werden. Es lässt sich demnach vermutet, dass die strukturelle Problematik für den gesamten 

Bereich des europäischen Migrationsrechts gilt.946 

Dieses strukturelle Steuerungsproblem des europäischen Migrationsrechts ist für die vorlie-

gende Untersuchung auf mehreren Ebenen von Bedeutung. Zunächst muss festgehalten werden, 

dass solche strukturellen Problematiken in einem großen Teils Europas verständlicherweise zu 

keiner optimalen Steuerung von Migration führen können, da die europäischen Rechtsordnun-

gen nicht auf die optimale Steuerung ausgelegt sind.947 Demzufolge ist ein Fehlgehen der Steu-

erung von Migration keine Überraschung. Auf einer anderen Ebene bedeutet dies aber auch, 

dass für die Revision nicht nur Migrationsrechtsnormen herangezogen werden können, sondern 

steuerungsbezogene Faktoren aus anderen Rechtsgebieten übertragen werden müssen. 

Festzuhalten bleibt, dass die fehlende Steuerungsfähigkeit der Migrationsnormen kein 

deutsches Problem zu sein scheint, sondern ein europäisches. Da das Ziel der Steuerung von 

Migration nach Art. 79 I AEUV aber ebenfalls ein europäisches ist, müssen weiterhin Lösungen 

für die Problemlage und das Ziel gefunden werden.948 Von daher ist zu überlegen, wie mit den 

Ergebnissen des Rechtsvergleichs umgegangen werden muss. Klar ist, dass das Migrationsrecht 

nicht nur „Vorgabengeber“ sein kann. Dennoch hat die Untersuchung gezeigt, dass durchaus 

Aspekte vorliegen, die mit einer leichten Modifikation zu einer effektiven Steuerung führen 

könnten. Demzufolge sollen die Ergebnisse des Rechtsvergleichs mit dem europäischen Mig-

rationsrecht nicht außer Acht gelassen werden. Vielmehr muss es Aufgabe sein, diese vielver-

sprechenden Aspekte gemäß Erfolgsfaktoren des New-Governance-Modells weiter zu verbes-

sern und zu modifizieren. 

 
945 Kapitel 3, III, 2. 
946 Diese Annahme folgt vor allem daraus, dass auch einige Staaten ihre Asylgesetzgebung in den untersuchten 
Normen umgesetzt haben, und deshalb ein großer Bereich des europäischen Migrationsrechts abgebildet ist. 
947 Besonders problematisch eventuell für den Bereich der Informationsmängel, da dies ein wesentliches Problem 
ist, welches von keinem der EU-Staaten bis jetzt gelöst wird, bei dem es aber eventuell gerade auf die Zusammen-
arbeit der 27 Mitgliedstaaten ankommt. 
948 Kapitel 1. 
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IV. Rechtsvergleich mit nationalem Recht 

Da aus dem vorangegangenen auf das Migrationsrecht in Europa bezogenen Rechtsvergleich 

keine erheblichen bzw. vollständigen Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Steuerungsfä-

higkeit des Untersuchungsgegenstands abgeleitet werden konnten und zusätzlich noch ein 

strukturelles Problem der Steuerungsfähigkeit der Migrationsrechtsnormen ersichtlich wurde, 

muss nun dargelegt werden, wie dennoch Optimierungsvorschläge für den Untersuchungsge-

genstand erarbeitet werden sollen.949 Methodisch soll an einem Rechtsvergleich festgehalten 

werden, da dieser die Möglichkeit bietet, etwaige Regelungsstrukturen in Form von Steuerungs-

instrumenten nach dem New-Governance-Modell in angemessener Weise zu analysieren.950 Er-

gänzend könnte explizit nach Normen gesucht werden, die effektive Steuerungsinstrumente 

nach dem New-Governance-Modell bereithalten. 

Problematisch könnte in diesem Fall die Funktionalität der zu vergleichenden Normen sein, da 

nicht mehr der eigentliche Regelungsgehalt ausschlaggebend für die Rechtsvergleichung ist, 

sondern der strukturell inhaltliche Aufbau der Norm.951 Für die Funktionalität könnte wiederum 

sprechen, dass nur das Vorliegen von effektiven Steuerungsinstrumenten in den jeweiligen Nor-

men das Ziel und die Funktionalität der Steuerung von Sachverhalten garantiert. Demnach 

würde sich die Funktionalität aus der Annahme eines Steuerungszieles ergeben.  

Ergänzt werden muss dies jedoch um einen weiteren strukturellen Ansatz der Rechtsverglei-

chung, wie dies im ersten Vergleich der Fall war.952 Aus praktischen Erwägungen ist es kaum 

sinnvoll, etwaige Funktionalität in den Vordergrund zu stellen, da in diesem zweiten Rechts-

vergleich explizit nach besonders effektiven Regelungsstrukturen in Form der Steuerungsin-

strumente gesucht werden muss.953 Die Struktur der vergleichenden Normen steht demnach 

besonders im Fokus und ist ausschlaggebendes Kriterium für den Rechtsvergleich.954 Für den 

Aufbau der Untersuchung bedeutet dies, dass vor allem die Steuerungsinstrumente des New-

Governance-Modells den Vergleichsmaßstab bilden und deshalb in das Zentrum der Untersu-

chung gestellt werden müssen. 

 
949 Kapitel 3, IV, 9. 
950 Kapitel 3, III. 
951 Forster, Ancilla Iuris: Lage des Rechts 2018, 98, 104; Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsverglei-
chung, S. 31ff. 
952 Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Methos, S. 96. 
953 Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Methos, S. 98; Vgl. Siems, Comparative law, S. 297. 
954 Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Methos, S. 98; Siems, Comparative law, S. 298. 



229 
 

1. Finanzielle Anreize 

Wie bereits ausgeführt bestehen finanzielle Anreize dann, wenn in positiver oder negativer Hin-

sicht finanzieller Druck auf Akteur:innen produziert wird, um diese zu einem bestimmten Han-

deln zu bewegen.955 Unterschieden werden kann zwischen positiven und negativen finanziellen 

Anreizen, je nachdem, ob eine finanzielle Förderung entsteht, oder finanzielles Potenzial ein-

behalten wird.956 

a. Positive finanzielle Anreize 

Eine Idee für positive finanzielle Anreize könnten die Prämienanreize aus §§ 14 SGB VII, 162 

SGB VII und 84 III SGB IX sein.957 Danach können Prämien (aber auch Kosten) von den Be-

rufsgenossenschaften an Arbeitgeber:innen ausgeschüttet werden, wenn diese präventive Maß-

nahmen ergreifen, die Arbeitsunfälle verhindern sollen.958 Interessant an diesem Konstrukt ist, 

dass verschiedene und nicht allein unmittelbar staatliche Akteur:innen in einem kooperativen 

Verhältnis arbeiten und so Prämien ausgeschüttet werden.959 Die Entscheidung über die Prä-

mien ergibt sich aus den Satzungsregelungen der Berufsgenossenschaften und liegt demnach in 

deren Entscheidungsmacht.960 Dieses Konstrukt vereinigt Kooperation mit positiven finanziel-

len Anreizen. Problematisch ist, dass die positiven finanziellen Anreize nicht immer gegenüber 

den Arbeitnehmer:innen eintreten, die jedoch Adressat:innen des Schutzzwecks der Normen 

sind.961 Demnach stehen auch hier nicht die Adressat:innen im Vordergrund. Trotzdem dienen 

die Normen dem Schutzzweck der Arbeitnehmer:innen und nicht allein dem Staat oder den 

Arbeitgeber:innen.962 Dies kann demnach schon als eine Optimierung der Migrationsnormen 

empfunden werden, bei denen vor allem die Reduzierung der externen Effekte und Informati-

onsmängel des Staates durch die mittelbare Einbeziehung der Migrierenden im Vordergrund 

steht. Zudem ist eine unmittelbare Einbeziehung von Migrierenden aufgrund der heterogenen 

 
955 Kapitel 2, V, 5, a, j. 
956 Kapitel 2, V, 5, a, j. 
957 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung vom 07.08.1996, BGBl. I S. 1254; Neuntes 
Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen vom 23.12.2016, BGBl. 
I S. 3234; Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink, § 162 SGB VII, Rn. 2; Neumann/Pahlen/Grei-
ner/Winkler/Jabben-Winkler, § 84 SGB IX, Rn. 1. 
958 Vgl. anhand von Beispielen aus der Fleischerei- oder ehemaligen Steinbruchs-Berufsgenossenschaft: Institut 
für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Die wichtigsten Anreizsysteme der 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, S. 9; Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink, § 162 SGB VII, 
Rn. 29. 
959 Vgl. Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink, § 162 SGB VII, Rn. 29; Neumann/Pahlen/Grei-
ner/Winkler/Jabben-Winkler, § 84 SGB IX, Rn. 4. 
960 Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink, § 162 SGB VII, Rn. 12. 
961 Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink, § 162 SGB VII, Rn. 2. 
962 Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink, § 162 SGB VII, Rn. 2; Neumann/Pahlen/Greiner/Winkler/Jabben-
Winkler, § 84 SGB IX, Rn. 2. 
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Struktur dieser Gruppe grundsätzlich schwierig, weshalb eine mittelbare Einbeziehung eine 

bessere und realistischere Lösung sein könnte als keine Einbeziehung, und zwar vor allem dann, 

wenn dies innerhalb einer kooperativen Struktur wie vorliegend geschieht. Aus diesem Grund 

sollte die Steuerung gemäß §§ 14 SGB VII, 162 SGB VII und 84 III SGB IX nicht von vorn-

herein ausgeschlossen werden. In dem konkreten Beispiel sind auch die Erfolgsfaktoren zumin-

dest teilweise klar ersichtlich. So informiert beispielsweise der Normtext in § 14 SGB VII über 

das Normziel der Prävention von Arbeitsunfällen und die Arbeitgeber:innen können durch die 

Berufsgenossenschaften informiert werden.963 Außerdem muss die Höhe der Prämien so fest-

gelegt werden, dass sie Steuerungswirkung entfaltet.964 Dies ist insofern für den Untersu-

chungsgegenstand problematisch, als die Prämien nicht unmittelbar vom Sozialrecht auf das 

Migrationsrecht übertragen werden können, sondern noch festgelegt werden müssten. 

Ein weiteres Beispiel, bei welchem auch Privatpersonen Prämien verlangen können, ist der au-

ßer Kraft gesetzte § 33g EEG.965 Danach können Anlagenbetreiber:innen von den Netzbetrei-

ber:innen Prämien für den direkt vermarkteten Strom erhalten. Der Begriff Prämie deutet auf 

einen positiven finanziellen Anreiz hin. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass die Prämie 

den Kaufanspruch bei Einspeisung in das Stromnetz ersetzt. Die Prämie dient somit nur der 

Vergütung, stellt aber keinen finanziellen Anreiz für die Nutzung dieses Konstrukts oder die 

Einhaltung bestimmter Regelungen dar. Aus diesem Grund kann diese Prämie nicht als positi-

ver finanzieller Anreiz verstanden werden. Ansonsten ist aber besonders auffällig, dass positive 

finanzielle Anreize in Form von Förderungen oft nicht durch Gesetz, sondern andere Maßnah-

men wie Subventionen festgelegt werden.966 Dies liegt vor allem daran, dass Förderungen und 

Subventionen nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes als positive Maßnahme für 

Bürger:innen unter bestimmten Voraussetzungen keiner Gesetzesgrundlage bedürfen.967 

Hinzukommend ist aus steuerungswissenschaftlicher Sicht problematisch, dass die finanziellen 

Maßnahmen oft nicht den unmittelbaren Adressat:innen von Normen wie den Migrierenden 

oder den von der Klimakrise Betroffenen, sondern anderen großen Verbänden, die nur als Dritte 

auftreten, dienen.968 Darüber hinaus bietet eine gesetzliche Verankerung oftmals eine länger-

fristige Festlegung und Sicherung (damit auch Steuerungswirkung) solcher Prämien.969 

 
963 Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Ricke, § 14 SGB VII. 
964 Vgl. auf Europäische Ebene: Europäische Kommission, Öko-Innovationen in den Mittelpunkt der Europäischen 
Politik rücken, https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes_de. 
965 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien vom 21.07.2014, BGBl. I S. 1066. 
966 Europäische Kommission, Öko-Innovationen in den Mittelpunkt der Europäischen Politik rücken, https://ec.eu-
ropa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes_de. 
967 BVerwG, Neue Juristische Wochenschrift 45 (1992), 2496-250, 2500; Jarass, Neue Zeitschrift für Verwal-
tungsrecht 3 (1984), 473. 
968 Zur Übersicht: Bundeszentrale für Politische Bildung, Fördermittel für Flüchtlings- und Integrationsprojekte, 
https://www.bpb.de/partner/akquisos/222387/foerdermittel. 
969 Vgl. Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts, S. 47ff. 
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b. Negative finanzielle Anreize 

Negative finanzielle Anreize können in unterschiedlicher Form vorliegen.970 Ein Beispiel für 

negative finanzielle Anreize könnte der Gesetzesentwurf zu Verbandssanktionen sein.971 In die-

sem geht es darum, Verbände wie juristische Personen angemessen für den Bereich der Unter-

nehmenskriminalität heranziehen zu können.972 Danach können in Zukunft die Verbände für 

die Straftaten einer Person des Verbandes zur Rechenschaft gezogen werden (§ 3 VerSanG) 

und negative finanzielle Anreize in Form von Geldstrafen verhängt werden (§ 9 VerSanG).973 

Um solche Strafen abwenden zu können, dürfen aber auch Milderungen nach § 17 VerSanG in 

Kraft treten, sofern der Verband sich an der Aufklärung beteiligt.974 Interessant sind diese Nor-

men deshalb, weil nicht nur Einzelpersonen, sondern ein Verband für bestimmte Straftaten zur 

Rechenschaft gezogen werden können bzw. kann. Der negative finanzielle Anreiz übt demzu-

folge nicht nur Druck auf Einzelne aus, sondern auf den gesamten Verbund, der sich selbst 

kontrollieren kann. Daneben kann die Strafe abgewendet oder zumindest vermindert werden, 

wenn sich der Verband entsprechend verhält.975 Von Interesse könnten diese Regelungen da-

hingehend sein, dass der finanzielle Anreiz ebenfalls in Bezug auf ein Kooperationsverhältnis 

gesetzt werden kann. Auch soll die Strafandrohung vorliegend unmittelbar gegen das Problem 

wirken und sie sind durch die individuelle Festlegung der Strafhöhe flexibel anwendbar 

(vgl. § 9 VerSanG). Im Bereich des Migrationsrechts könnte untersucht werden, inwiefern Ver-

bindungen wie die Verbände, die im vorliegenden Gesetz bestehen, herangezogen werden kön-

nen und ob es sinnvoll ist, diese zu einer Steuerung von Migration mit dem Mittel des negativen 

finanziellen Anreizes zu zwingen. 

 
970 Kapitel 2, V, 5, a. 
971 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, 
Drucksache 19/23568 vom 21.10.2020; Land Baden-Württemberg, Kritik an Gesetzentwurf zur Stärkung der In-
tegrität in der Wirtschaft, https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kritik-an-
gesetzentwurf-zur-staerkung-der-integritaet-in-der-wirtschaft/. 
972 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, 
Drucksache 19/23568 vom 21.10.2020, 1; Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gesetz zur 
Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staer-
kung_Integritaet_Wirtschaft.html. 
973 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, 
Drucksache 19/23568 vom 21.10.2020, 11, 13. 
974 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, 
Drucksache 19/23568 vom 21.10.2020, 16; Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gesetz zur 
Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staer-
kung_Integritaet_Wirtschaft.html. 
975 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.html. 
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2. Neokorporatistische Absprachen 

Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei neokorporatistische Absprachen um den Versuch der 

Konsensbildung zwischen staatlichen und privaten Akteur:innen, welche allerdings oft keine 

bindende Wirkung entfaltet und deshalb selten direkt in Gesetzen geregelt sind.976 Dennoch 

kann die Möglichkeit zu Festlegung neokorporatistische Absprachen im Gesetzestext etabliert 

werden, um diese weiter aufzubauen.977 Neokorporatistische Absprachen sind im Verlauf der 

Zeit reduziert worden, was den Bereich der Vorbilder für den Untersuchungsgegenstand ein-

schränken kann.978 Dennoch bestehen weiterhin einige Grundlagen, die als neokorporatistisch 

gelten und in denen auch Absprachen getroffen werden. Diese sind vor allem im kollektiven 

Arbeitsrecht zu finden, in dem den Gewerkschaften eine besondere Funktion zugeteilt wird.979 

Die Grundlage ist in § 2 BetrVG zu finden, der besagt, dass Arbeitgeber:innen, Betriebs-

räte und Gewerkschaften zusammenarbeiten, um die Situation für Arbeitnehmer:innen und Be-

triebe zu verbessern.980 Den Gewerkschaften werden durch § 2 II BetrVG sogar Rechte zuer-

kannt und die Verhandlungsparteien sind weitgehend frei von Normregelungen (vgl. § 2 III 

BetrVG).981 Eine weitere Ausgestaltung dieses „Zusammenschlusses“ findet sich in 

§ 116 AFG.982 Es wird also deutlich, dass sowohl bindende als auch nicht bindende Absprachen 

aus diesem Neokorporatismus hervorgehen. In Bezug auf die Erfolgsfaktoren kann zusammen-

gefasst werden, dass diese größtenteils vorliegen, da die Gewerkschaften und vor allem Be-

triebsräte für das konkrete Unternehmen als monopolistische Verhandlungspartner:innen ver-

standen werden können, die Absprachen grundsätzlich auf einen Konsens abzielen und gerade 

Fragen um Tarifverträgen handlungsorientiert zugunsten der Arbeitnehmer:innen etabliert 

sind.983 

Fraglich ist nur, ob der Faktor der Freiwilligkeit noch gegeben ist, da durch Gesetz festgelegt 

ist, dass Verhandlungen durchgeführt werden sollen und müssen. Dem kann allerdings entge-

gengehalten werden, dass zwar nicht die Zusammensetzung der Verhandlungsparteien bestrit-

ten werden kann, da diese durch Gesetz und Rechtsprechung festgelegt sind.984 Dennoch sind 

 
976 Kapitel 2, V, 5, b. 
977 Lompe, Gewerkschaftliche Monatshefte 1986, 280. 
978 Hartmann, Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft 53 (1983), 106; Vgl. Lompe, Gewerkschaftliche Mo-
natshefte 1986, 280. 
979 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 369. 
980 Betriebsverfassungsgesetz vom 15.01.1972, BGBl. I S. 2518; Däubler/Klebe/Wedde-Berg, § 2 BetrVG, Rn. 38; 
Richardi-Richardi/Maschmann, § 2 BetrVG, Rn. 4–5. 
981 Vgl. Däubler/Klebe/Wedde-Berg, § 2 BetrVG, Rn. 74–97; Vgl. Richardi-Richardi/Maschmann, § 2 BetrVG, 
Rn. 66–70. 
982 Arbeitsförderungsgesetz vom 25.06.1969, BGBl. I S. 582. 
983 Däubler/Klebe/Wedde-Berg, § 2 BetrVG, Rn. 52; Vgl. Richardi-Richardi/Maschmann, § 2 BetrVG, Rn. 73. 
984 Vgl. Däubler/Klebe/Wedde-Berg, § 2 BetrVG, Rn. 64; Richardi-Richardi/Maschmann, § 2 BetrVG. 
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die Verhandlungspunkte gerade in § 2 BetrVG nicht abschließend geregelt, weshalb im Rahmen 

des Betriebsverfassungsgesetzes die Freiheit zur Auswahl der zu verhandelnden Streitpunkte 

besteht.985 In diesen Bereichen sind die Verhandlungen demnach freiwillig.986 Die Einbezie-

hung von Gewerkschaften und vor allem der Betriebsräte in das Arbeitsrecht ist ein gutes Bei-

spiel für die Implementation neokorporatistischer Absprachen in das Gesetz.987 

Problematisch für den Untersuchungsgegenstand könnte allerdings sein, dass es sich vorliegend 

um den Bereich des Privatrechts handelt. Aus diesem Grund legt § 2 BetrVG nur eine Koope-

ration zwischen gesellschaftlichen Akteur:innen fest.988 Im Bereich des Migrationsrechts 

könnte dies dahingehend problematisch sein, dass der Staat wohl immer ein Beteiligter der Ab-

sprachen sein wird und deshalb aufgenommen werden müsste. Aus diesem Grund muss bei 

einer Übertragung überlegt werden, inwiefern solche Konstrukte im Bereich des öffentlichen 

Rechts etabliert werden können. Festzuhalten ist allerdings, dass auch schon angesichts der 

bestehenden Rechtslage im Migrationsrecht Arbeitgeber:innen oder den Hochschulen als pri-

vaten Akteur:innen Aufgaben und Pflichtstellungen übertragen wurden (vgl. § 16 Auf-

enthG a. F.). Kooperationen und die Einbeziehung Privater sind dem Aufenthaltsgesetz dem-

nach nicht fremd. Rein strukturell gehen die Normen des zivilrechtlichen Arbeitsrechts nicht 

wesentlich über bereits bestehende Machtübertragungen des Aufenthaltsgesetzes hinaus, wes-

halb keine wesentlichen Aspekte ersichtlich sind, die gegen das Arbeitsrecht als Vorbild für das 

Migrationsrecht sprechen. 

Aber auch bei den neokorporatistischen Absprachen zeigt sich, dass diese eher selten effektiv 

im Gesetz etabliert sind, sondern eher Förderung durch unterschiedliche, nicht im Gesetz etab-

lierte Projekte erfahren.989 Es liegt damit auch das Problem vor, dass dieses Steuerungsinstru-

ment nicht langfristig in Gesetzesform festgeschrieben ist, sondern nur kurzfristig als Instru-

ment dienen soll. Dies ist für den Ansatz der effektiven Umgestaltung der Steuerungsfähigkeit 

des Untersuchungsgegenstandes problematisch, da dieser Ansatz auf eine nachhaltige und lang-

fristige Verbesserung abzielt. Dennoch kann die Implementation der Arbeitnehmer:innenseite 

als neokorporatistische Absprache als Vorbild für den Bereich des Migrationsrechts verwendet 

werden, und es besteht daher ein etabliertes Beispiel für diesen Bereich, welches als Vorbild 

verwandt werden kann. 

 
985 Däubler/Klebe/Wedde-Berg, § 2 BetrVG, Rn. 3. 
986 Vgl. Richardi-Richardi/Maschmann, § 2 BetrVG, Rn. 2. 
987 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 371. 
988 Vgl. Däubler/Klebe/Wedde-Berg, § 2 BetrVG, Rn. 42–70. 
989 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 370. 
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3. Regimebildung 

Wie bereits dargelegt, können Regimebildungen zwischen staatlichen Akteur:innen und nicht 

staatlichen Akteur:innen unterschieden werden.990 Beispiele sind das Dopingregime des Inter-

nationalen Olympischen Komitees oder das Lufttransportregime der International Air Transport 

Association.991 Im Bereich des Dopingregimes wird auf mehreren Ebenen dem internationalen 

Doping entgegenzuwirken versucht. So bestehen auf völkerrechtlicher Ebene mit Anti-Doping-

Konventionen Verpflichtungen der Staaten, deren Regelungen innerstaatlich umgesetzt werden 

und die durch private Regelungen, beispielsweise der World Anti-Doping Agency, ergänzt wer-

den, was zu einem umfassenden Schutz führen soll.992 Ergebnisse solcher Kooperationen wa-

ren, die schon erwähnten Konventionen, aber auch das verbindliche Übereinkommen gegen 

Doping des Europarats und die Anti-Doping-Konvention der UNESCO.993 

Auf der obersten Ebene bestehen demnach völkerrechtliche Verträge, deren Voraussetzungen 

in nationales Recht übertragen wurden und deren Verpflichtungen durch private Sportverbände 

umgesetzt werden. Auf diesen drei Ebenen kann in verbindlicher Gesetzgebung auch nach Re-

gimen gesucht werden. Die Erstellung der völkerrechtlichen Vereinbarungen beinhaltet auch 

die Organisation der Parteien in einem Regime. Aufgrund einer fehlenden Rechtsgrundlage für 

die explizite Regimebildung im Bereich des Dopings soll jedoch auf eine Analyse verzichtet 

werden. Interessanter für den Untersuchungsgegenstand ist demgegenüber, wie in diesen völ-

kerrechtlichen Vereinbarungen Regime angelegt sind. 

Die Anti-Doping-Konvention des Europarats stellt eine eher kurze Konvention dar.994 Trotz-

dem könnte in Art. 3 der Europaratskonvention eine Regimebildung verlangt werden. Nach 

Art. 3 II der Europaratskonvention sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, eine Sportorga-

nisation zu etablieren, welche die Konvention durchsetzen soll. Diese kann staatlich oder privat 

sein. Problematisch ist allerdings, dass es nach dem Wortlaut nur um die Übertragung von Auf-

gaben geht. Eine tatsächliche Verhandlung zwischen Staat und Organisation ist nicht vorgese-

hen, weshalb es sich wohl nicht um eine im Gesetz angelegte Regimebildung handeln kann. 

Daneben könnte in Art. 7 der Europaratskonvention eine Regimebildung etabliert sein, bei der 

 
990 Kapitel 2, V, 5, d. 
991 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 387. 
992 Anti-Doping Convention vom 16.11.1989; Internationales Übereinkommen gegen Doping im Sport von 2005; 
Welt-Anti-Doping-Code von 2003; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Nationale Anti-Doping-
Organisationen im internationalen Vergleich, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/410222/1727fd5be73fdd1fcb91dc2b57492af7/wd-10-083-14-pdf-data.pdf. 
993 Anti-Doping Convention vom 16.11.1989; Internationales Übereinkommen gegen Doping im Sport von 2005; 
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Nationale Anti-Doping-Organisationen im internationalen 
Vergleich, https://www.bundestag.de/resource/blob/410222/1727fd5be73fdd1fcb91dc2b57492af7/wd-10-083-
14-pdf-data.pdf. 
994 Anti-Doping Convention vom 16.11.1989. 
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die Staaten private Sportverbände zu Anti-Doping-Maßnahmen ermutigen. Jedoch ist 

Art. 7 Europaratskonvention nicht auf Kooperation ausgelegt, sondern beinhaltet eher Anwei-

sungen des Staates an private oder staatliche Akteur:innen. Die Kooperationskomponente fehlt 

demnach. 

In Art. 8 Europaratskonvention wird in zwar eingeschränktem Maß, aber eindeutig auf Koope-

rationsverhältnisse hingewiesen, vor allem zwischen den Vertragsstaaten (Art. 8 III Europarats-

konvention). Danach sollen zumindest die Staaten untereinander bei der Erarbeitung der Kon-

trollinfrastruktur zusammenarbeiten und sich koordinieren. Dies spricht für ein Regime. Aus 

der Erstellung der Konvention ergibt sich auch, dass die Staaten änderungswillig sind. Aller-

dings ist nicht klar, inwiefern Expert:innen hinzugezogen werden oder wie häufig diese Koope-

ration angedacht ist. Das Vorliegen mancher Erfolgsfaktoren ist demnach fraglich.995 Dies muss 

allerdings nicht entscheidend sein, wenn diese Art von Regime ohnehin keine Vorbildfunktion 

für den Bereich des Untersuchungsgegenstandes einnehmen kann, was dann der Fall wäre, 

wenn das Regime nicht weiter problemorientiert etabliert ist. Vorliegend ist die Kooperation 

zwischen den Staaten etabliert und nicht zwischen den Adressat:innen, den Sportler:innen, die 

von ihre Verbände vertreten werden. Die Problemorientiertheit ist deshalb fraglich, sodass von 

einem weniger effektiven Regime für den Untersuchungsgegenstand ausgegangen werden 

muss. Für die beobachtende Begleitgruppe in Art. 10 Europaratskonvention würde Ähnliches 

gelten, da diese nur aus staatlichen Vertreter:innen besteht. Von daher ist in der europäischen 

Anti-Doping-Konvention zwar ein Regime angelegt, die konkreten Normen der Europaratskon-

vention spiegeln allerdings nicht alle Erfolgsfaktoren des New-Governance-Modells wider. 

Daneben kommt aber noch die UNESCO-Konvention als Regimegeberin in Betracht.996 

Diese umfassende Konvention regelt ebenfalls durch einen völkerrechtlichen Vertrag, wie in 

Zukunft mit der Problematik um Doping umgegangen werden könnte. Nach Art. 3 c) der UN-

ESCO-Konvention verpflichten sich die Vertragsstaaten zwecks Erreichung des Ziels der Zu-

rückdrängung von Doping dazu, mit anderen Organisationen – insbesondere der Welt-Anti-

Doping-Agentur (WADA) – zusammenzuarbeiten, weshalb es sich um eine Festlegung zur 

Etablierung eines Regimes handeln könnte. Bei der WADA handelt es sich um eine teils inter-

gouvernementale Organisation, bestehend aus mehreren Akteur:innen, was wie gerade be-

schrieben zu deren Koordination und Kooperation führt.997 Zudem ist der Wortlaut von 

Art. 3 c) UNESCO-Konvention nicht abschließend, sodass Regimebildungen zwischen Staat 

und Privaten zumindest nicht ausgeschlossen sind. Auch Art. 7 UNESCO-Konvention, welcher 

 
995 Vgl. Kapitel 2, V, 5, d. 
996 Internationales Übereinkommen gegen Doping im Sport von 2005. 
997 World Anti-Doping Agency, Governance, Funding, Anti-Doping Commun Who We Are, https://www.wada-
ama.org/en/who-we-are. 
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innerstaatliche Koordination nach den Voraussetzungen des innerstaatlichen Rechts vor-

schreibt, lässt ebenfalls eine Koordination von beispielsweise privaten Sportverbänden und dem 

Staat zu. In Art. 8 ff. UNESCO-Konvention werden wie in der europäischen Konvention eben-

falls Normen festgelegt, die allerdings nur die Vertragsstaaten dazu verpflichten, private Orga-

nisationen zum Handeln zu ermutigen, wobei die Kooperation jedoch nicht im Vordergrund 

steht. 

Konkreter in Richtung eines Regimes geht Art. 13 UNESCO-Konvention, der explizit festlegt, 

dass die Vertragsstaaten die Zusammenarbeit zwischen privaten und staatlichen Organisationen 

zu fördern haben. Zwar kann daraus nicht automatisch auf ein Kooperationsverhältnis geschlos-

sen werden, dennoch ist hervorzuheben, dass eine Zusammenarbeit von Staat und Privaten fest-

geschrieben wird. Darüber hinaus wird nach Art. 28 UNESCO-Konvention eine Konferenz der 

Vertragsparteien etabliert, die alle zwei Jahre zusammentritt und die Durchsetzung des Abkom-

mens überwachen soll. Nach Art. 29 UNESCO-Konvention wird dieses Komitee auch von der 

WADA beraten und andere Akteur:innen wie der Europarat nehmen eine Beobachter:innen-

stellung ein. Problematisch ist allerdings, dass diese Gruppen nur als Beobachter:innen oder 

Berater:innen tätig werden und die Norm eher nicht auf ein Kooperationsverhältnis abzielt. Eine 

Regimebildung bleibt in diesem Zusammenhang demnach fraglich. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass auch die UNESCO-Konvention mehrere Aspekte und Normen bereithält, die 

auf eine Regimebildung im Bereich der Dopingbekämpfung hinweisen. Ausschließlich 

Art. 7 UNESCO-Konvention erfüllt allerdings die Voraussetzungen eines Regimes in größe-

rem Umfang. Bei den anderen Strukturen fehlt es an bestimmten Voraussetzungen. Trotzdem 

weisen beide Konventionen Strukturen auf, die der Regimebildung zugeordnet werden und mit 

Modifikationen als Vorbild für den Untersuchungsgegenstand dienen könnten. Neben den in-

ternationalen Konventionen könnten Regimebildungen aber auch im nationalen Recht etabliert 

sein.  

Der deutsche Staat hat 2015 ein nationales Anti-Doping-Gesetz erlassen, welches Regelungen 

über die Ausgestaltung oder Erschaffung von Regimen beinhalten könnte.998 Bei dem Anti-

Doping-Gesetz handelt es sich allerdings um reine Strafvorschriften, die Verstöße gegen Do-

pingvorschriften regeln, beinhalten aber keine Regelungen über Regime. Zurückgegriffen wer-

den könnten außerdem noch auf die Regelungen der nationalen Anti-Doping-Agentur.999 In 

diesem geht es allerdings um die konkreten Regelungen, wann Doping vorliegt und wie damit 

umzugehen ist beziehungsweise wie die Prüfverfahren und Dopingkontrollen bei Mensch und 

 
998 Gesetz gegen Doping im Sport vom 10.12.2015, BGBl. I S. 2210. 
999 Nationaler Anti-Doping Code von 2015. 
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Tier ablaufen, wodurch die Regelungen der WADA-Konvention für Deutschland anwendbar 

gemacht wurden.1000 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gerade auf internationalen Ebene vermehrt auf eine 

Kooperation gesetzt, und demnach Regime erlassen werden. Wie eingangs erwähnt handelt es 

sich zwar auch häufiger um Kooperationen zwischen Staaten, die aufgrund der fehlenden Prob-

lemorientiertheit im Bereich des Untersuchungsgegenstandes eher weniger in Betracht kom-

men. Daneben bestehen aber auch Ansätze, wie mit privaten Akteur:innen und Vertreter:innen 

der Adressat:innen innerhalb eines Regimes kooperiert werden kann, was für den Bereich des 

Untersuchungsgegenstandes interessant ist. Daneben handelt es sich um verbindliche Verträge, 

die deshalb auch nach ihrem Wortlaut als Vorbild für andere Gesetze dienen können. Der Voll-

ständigkeit halber soll auch darauf hingewiesen werden, dass im Bereich der internationalen 

Konventionen zwischenstaatliche Regimebildungen ein häufiger zu sehendes Mittel sind. So 

bestehen ähnliche intergouvernementale Regime in Bezug auf die Rüstungskontrolle oder im 

Bereich des Klimawandels, deren Übertragung allerdings schwieriger bleibt.1001 Aus dem Be-

reich der Anti-Doping-Regime könnten sich teilweise Vorbilder für den Untersuchungsgegen-

stand im Migrationsrecht ableiten lassen. 

4. Information, Beratung und Überzeugung 

Im Folgenden sollen die Steuerungsinstrumente Information, Beratung und Überzeugung zu-

sammen untersucht werden, weil es sich bei ihnen um eine direkte Art der Herabsetzung von 

Informationsmängeln handelt. Dennoch soll nochmals der Unterschied zwischen den Steue-

rungsinstrumenten hervorgehoben werden. Während bei Information und Beratung davon aus-

gegangen wird, dass bei den Steuerungsobjekten lediglich Informationen fehlen und bei Wissen 

über bestimmte Faktoren regelkonform gehandelt werden würde, ist es im Bereich der Über-

zeugung so, dass davon ausgegangen wird, dass selbst mit genügend faktenbasierter Informa-

tion sich die Personen aufgrund anderer Erwägungen gegen ein regelkonformes Verhalten ent-

scheiden könnten.1002 Im Bereich der Überzeugung geht es demnach auch um eine Veränderung 

von Ansichten.1003 In diesem Bereich der Informationsmängel ist die Streuung der Probanden 

 
1000 Nationaler Anti-Doping Code von 2015, 7f. 
1001 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Montrealer Protokoll, https://www.bmwi.de/Redak-
tion/DE/Artikel/Industrie/chemikaliensicherheit-internationale-regelungen-montrealer-protokoll.html; Dose, 
Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 387; Intergovermental Panel on Climate Change, About the IPCC, 
https://www.ipcc.ch/about/. 
1002 Kapitel 2, V, 5, c, e. 
1003 Kapitel 2, V, 5, c. 
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allerdings sehr hoch, was bedeutet, dass sowohl an den faktischen Informationsmängeln als 

auch an der Überzeugung gearbeitet werden muss (Abb. XXX, XXXI in Anhang 5).1004 

Die Überlegung besteht darin, Information, Beratung und Überzeugung in einem Nor-

menkomplex zusammenzuführen, um diese Struktur umfassend für beide Probleme zu etablie-

ren, da diese sich gemäß einigen Umfrageergebnissen immer wieder ändern könnten 

(Abb. XXXI in Anhang 5). Aufgrund dieser Variabilität ist auch nochmals zu betonen, dass nur 

die Grundlage für Informationsgaben im Gesetz festgeschrieben werden kann, die genaue Aus-

gestaltung allerdings der konkreten Situation angepasst werden muss und soll.1005 

a. Information und Beratung 

Im Bereich von Information und Beratung war bei der vorherigen Analyse auffällig, dass aktive 

Informationspflichten vor allem vom Staat gegenüber den Migrierenden eingefordert werden, 

jedoch keine Informationspflichten seitens der Ankunftsstaaten oder anderer nationalen Ak-

teur:innen bestehen.1006 Allerdings ist in den meisten Ländern eine umfassende passive Infor-

mationsgabe feststellbar, die nicht normiert ist.1007 Darunter fallen vor allem Information auf 

unterschiedlichen Websites oder auch gedruckte Informationsbroschüren.1008 Aus diesem 

Grund soll sich bei der folgenden Analyse auf aktive Informationspflichten seitens des Staates 

konzentriert werden. 

Als ein Beispiel kommt Art. 246 EGBGB in Betracht.1009 Danach sind Unternehmen gegenüber 

Verbraucher:innen schon vor Vertragsschluss dazu verpflichtet, Informationen bezüglich des 

Kaufes zu geben, also, bevor eine rechtliche Bindung entsteht.1010 Problematisch ist, dass die 

Personen zuerst in Kontakt treten müssen. Dennoch könnte diese Art von Informationsgabe zu 

einem früheren Zeitpunkt stattfinden als die Informierung zum Zeitpunkt der Beantragung eines 

Visums. Zudem verdeutlicht dieses Beispiel gut, inwiefern der Staat auch privaten Akteur:innen 

Pflichten zur Steuerung auferlegen könnte, was wahrscheinlich auch im Bereich des öffentli-

chen Rechts möglich wäre.1011 Bei der Auswahl dieser privaten Akteur:innen ist – als ein 

 
1004 Vgl. Kapitel 2, V, 4, a, (1), vi. 
1005 Vgl. Kapitel 2, V, 5 c, e. 
1006 Vgl. Kapitel 2, V, 5, e; Kapitel 3, IV. Dabei bestehen in den zugrundeliegenden Richtlinien teilweise Informa-
tionspflichten z. B. in Art. 11 RL 2014/36/EU oder Art 10 RL 2014/66/EU, diese treten allerdings erst nach An-
tragstellung in Kraft und wurden nicht effektiv von nationaler Seite umgesetzt, weshalb auf eine genauere Analyse 
an dieser Stelle verzichtet werden soll. 
1007 Vgl. Europäische Kommission, Belgium - Member State summary; Europäische Kommission, Austria - Mem-
ber State summary; Europäische Kommission, Germany - Member State summary. 
1008 Vgl. Europäische Kommission, Belgium - Member State summary; Europäische Kommission, Austria - Mem-
ber State summary; Europäische Kommission, Germany - Member State summary. 
1009 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 18.08.1896, BGBl. I S. 2494. 
1010 Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann-Busch, Art. 246 EGBGB, Rn. 10. 
1011 Vgl. Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann-Busch, Art. 246 EGBGB, Rn. 2. 
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Erfolgsfaktor – auf die Vertrauenswürdigkeit zu achten, die für den Bereich des Migrations-

rechts gesondert analysiert werden müsste. Somit ist Art. 246 EGBGB eine interessante Vor-

bildnorm, die mit Modifikationen für den Bereich des Migrationsrechts etabliert werden könnte. 

Ein weiteres Beispiel aus dem öffentlichen Recht könnte das Umweltinformationsgesetz 

(UIG) darstellen.1012 Das Gesetz dient nach § 1 UIG dem Ziel, die Verbreitung von Umweltda-

ten (§§ 1 I, 2 UIG) durch den Staat zu fördern (§ 1 II UIG).1013 Diese Zielsetzung könnte auch 

für den Bereich der Problemlage des Migrationsrechts relevant sein, bei dem es ebenfalls darum 

geht, Informationen des Staates über Vor- und Nachteile bestimmter Migrationsarten weiter zu 

verbreiten. Das Umweltinformationsgesetz arbeitet nach § 3 UIG mit einem Anspruch auf In-

formationsgabe, also passiver Information, die durch einen Antrag durchgeführt werden muss 

(§ 4 UIG).1014 Dieser Teil, der ausschließlich auf passive Informierung setzt, bei dem die Ad-

ressat:innen dazu verpflichtet sind, die Informationen abzufragen, stellt wie dargelegt, nur einen 

Teilaspekt wirksamer Information dar und geht nicht beziehungsweise nur in der Frage um das 

Recht auf Information über die Normen im Migrationsrecht hinaus.1015 

Allerdings wird in § 7 UIG dem Staat eine Handlungspflicht zur Verbesserung der Informati-

onslage auferlegt.1016 Diese Norm etabliert teilweise eine aktive Informationsgabe, deren Modi 

in § 7 II UIG genauer beschrieben werden.1017 So sollen Veröffentlichungen über die Verfüg-

barkeit von Informationen (§ 7 II Nr. 2 UIG) sowie die Einrichtung von Datenbanken (§ 7 II 

Nr. 3 UIG) zu einer breiteren Information führen.1018 Die Norm legt fest, dass der Staat die 

Informationslage verbessern muss, und macht konkrete Angaben, wie dies geschehen soll. Da-

mit ist § 7 UIG eine Etablierung aktiver Informationspflichten durch Recht, die allerdings in-

soweit flexibel ist, als sie nur einen Rahmen bietet, der von Situation zu Situation und von 

Akteur:in zu Akteur:in umgestaltet werden kann. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass diese 

Norm ein gutes Leitbild darstellt, aber dahingehend modifiziert werden müsste, wie Informati-

onen verbreitet werden sollen, was bedeutet, dass eine Modifikation von Abs. 2 notwendig ist. 

Dennoch zeigt § 7 UIG, dass eine Verpflichtung des Staates zur Informationsgabe in gewissen 

Bereichen schon etabliert ist. Besonders ist im Bereich des Umweltinformationsgesetzes, dass 

durch die Kombination von passiven Informationsgaben zu Beginn und Verpflichtung zu 

 
1012 Umweltinformationsgesetz vom 22.12.2004, BGBl. I S. 1643. 
1013 Gersdorf/Paal-Karg, § 1 UIG, Rn. 1a, 1b; Landmann/Hansmann/Rohmer/Bartsch/Beckmann-Reidt/Schiller, § 
1 UIG, Rn. 3. 
1014 Gersdorf/Paal-Karg, § 3 UIG, Rn. 6; Landmann/Hansmann/Rohmer/Bartsch/Beckmann-Reidt/Schiller, § 3 
UIG, Rn. 4–9. 
1015 Kapitel 2, V, 5, e. 
1016 Vgl. Gersdorf/Paal-Karg, § 7 UIG, Rn. 1; Landmann/Hansmann/Rohmer/Bartsch/Beckmann-Reidt/Schiller, § 
7 UIG, Rn. 4. 
1017 Gersdorf/Paal-Karg, § 7 UIG, Rn. 2ff; Landmann/Hansmann/Rohmer/Bartsch/Beckmann-Reidt/Schiller, § 7 
UIG, Rn. 8. 
1018 Vgl. Landmann/Hansmann/Rohmer/Bartsch/Beckmann-Reidt/Schiller, § 7 UIG, Rn. 9. 
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Maßnahmen der aktiven Information, eine umfassende Informationsgabe nach den zuvor dar-

gestellten sozialwissenschaftlichen Standards geschehen kann. Das Umweltinformationsgesetz 

ist demnach ein gutes Beispiel für umfassende Informationsgabe und kann als Vorbild für den 

Bereich des Migrationsrechts dienen. Für die Information gibt es demnach Beispiele, wie eine 

aktive Information aussehen könnte und außerdem eine umfassende Information nach sozial-

wissenschaftlichen Standards durch Recht etabliert werden kann. 

Zu untersuchen ist aber auch, ob es eventuell Vorbilder für den Bereich der Beratung gibt, die 

in das Migrationsrecht übertragen werden könnten. Beispielsweise beinhaltet das Sozialrecht 

gemäß § 14 SGB I ein Recht auf Beratung,1019 was aber nicht automatisch zur Beratung von 

Personen führt, eventuell wird das Angebot nur häufiger gemacht. Dies ist allerdings eher spe-

kulativ, weshalb darauf keine Argumentation aufgebaut werden sollte. Dennoch ergibt sich aus 

dem Recht auf Beratung wie im Fall der Informationsgabe zumindest auch eine Pflicht zur 

Beratung durch den Staat.1020 Daneben wird die Pflicht zur Beratung nach § 14 SGB I aber den 

jeweiligen Leistungsträger:innen übertragen, was auf eine Einbeziehung von Körperschaften 

und Anstalten – vergleichbar mit den Hochschulen im Bereich der Organisationssteuerung des 

Staates – hindeutet.1021 

Daneben geht § 61 VVG explizierter auf die Beratungspflicht ein, und zwar zwischen Versi-

cherungsvermittler:innen und Versicherungsnehmer:innen (eine ähnliche Norm besteht in 

§ 504a I 3, 4 BGB in Bezug auf Darlehen).1022 Nach § 61 I 1 VVG sind Versicherungsvermitt-

ler:innen dazu verpflichtet, in bestimmtem Umfang über die abzuschließende Versicherung zu 

informieren und zu beraten.1023 Auch wenn Versicherungsrecht weit vom Migrationsrecht ent-

fernt ist, zeigt doch, dass auch auf private Akteur:innen Beratungspflichten übertragen werden 

können, um Beratung sicherzustellen. Gerade diese Einbeziehung von unmittelbar agierenden 

privaten Akteur:innen könnte auch für den Bereich des Migrationsrechts vorteilhaft sein. Im 

Bereich der Beratung zeigt sich demnach, dass diese Pflichten in den Normen vorhanden sind 

und (privaten) Akteur:innen auferlegt werden.  

 
1019 Erstes Buch Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil vom 11.12.1975, BGBl. I S.3015. 
1020 Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink, § 14 SGB I, Rn. 3. 
1021 Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink § 12 SGB I; Körner/Leitherer/Mutschler/Rolf-Spellbrink, § 14 
SGB I, Rn. 39. 
1022 Gesetz über den Versicherungsvertrag vom 23.11.2007, BGBl. I S. 2631. 
1023 Langheid/Wandt-Reiff, § 61 VVG, Rn. 10. 
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b. Überzeugung 

Wie gezeigt, bedarf es zumindest für langfristige Überzeugungen ebenso der Information, um 

die Personen von regelkonformem Handeln zu überzeugen.1024 Bei der Etablierung von Über-

zeugungsarbeit geht es aber nicht allein um die Verankerung der Informationspflichten im Ge-

setz, sondern auch über den Inhalt der Information.1025 Trotzdem ist Information ein Bestandteil 

von Überzeugung, weshalb in einem ersten Ansatzpunkt auf die Vorbildnormen aus dem Ab-

schnitt zur Information und Beratung zurückgegriffen werden kann.1026 Jedoch muss den Be-

sonderheiten der Überzeugung gerade auch in Gesetzen Rechnung getragen werden. Dies 

könnte beispielsweise durch eine Festlegung von Überzeugungspflichten nach dem Vorbild von 

§ 7 II UIG geschehen, bei dem festgehalten werden müsste, dass solche auf Überzeugung be-

zogenen Informierungen ausschlaggebend für die Steuerung von Migration sein können. Diese 

Normstruktur eignet sich gerade deshalb, weil sie nur die Rahmenbedingungen und Pflichten 

zur Überzeugung festlegt, dabei allerdings so genau ist, um eine effektive Überzeugung zu ge-

währleisten, gleichzeitig allerdings keine zu genauen Angaben über die Art der Überzeugung 

und die mitgeteilten Informationen geben würde. So würde zwar eine Pflicht zur Überzeugung 

etabliert werden, jedoch über die genauen Inhalte flexibel und je nach Problematik entschieden 

werden können. Dies bedeutet auch, dass Überzeugungen in den gleichen Normen und mit ähn-

licher Struktur wie Informationspflichten etabliert werden könnten. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf kurzfristige Überzeugungsmöglichkeiten einzugehen, 

die vor allem an Moralvorstellungen der Adressat:innen appellieren, um eine Steuerung zu er-

langen. Diese kurzfristig wirkende Überzeugung stellt für das Migrationsrecht wahrscheinlich 

keinen besonders bedeutsamen Lösungsweg dar, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist es 

schwierig, durch Normierung der Überzeugung im Migrationsrecht an die Moralvorstellungen 

der Migrierenden zu appellieren. Ein Vergleich des Arguments bezüglich des überlasteten 

Asylsystems mit den Migrationsgründen der Befragten zeigt, dass die Abwägung der Migrie-

renden eher nicht zugunsten der europäischen Staaten ausfallen (vgl. Anhang 3 Frage 7, letzte 

Frage). Andererseits sind Moralvorstellungen weltweit unterschiedlich (was auch die Umfrage 

teilweise zeigt (Abb. XXX, XXXI in Anhang 5), weshalb hohe Schwankungen bestehen. Daher 

soll der Fokus weiter auf einer langfristigen Überzeugung mit dem Mittel der faktenbasierten 

Veränderung von Ansichten zur Migration liegen. 

 
1024 Kapitel 2, V, 5, c. 
1025 Kapitel 2, V, 5, c. 
1026 Kapitel 3, V, 4, a. 
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5. Anzeige- und Genehmigungspflichten 

Im Bereich der Anzeige- und Genehmigungspflichten wurde festgestellt, dass davon einige 

auch im Migrationsrecht und im Untersuchungsgegenstand bestehen.1027 Diese sollen bei der 

Herabsetzung externer Effekte und Informationsmängel helfen.1028 Problematisch bei den be-

stehenden Anzeige- und Genehmigungspflichten war allerdings, dass diese Pflichten nur für 

die Migrierenden gegenüber dem Staat gelten.1029 Demzufolge können zwar externe Effekte 

und Informationsmängel für den Ankunftsstaat herabgesetzt werden, allerdings nicht für die 

Migrierenden, obwohl die externen Effekte und Informationsmängel bei diesen auch deutlich 

vorliegen.1030 Demzufolge muss im Folgenden nicht grundsätzlich nur nach Anzeige- und Ge-

nehmigungspflichten als Vorbild gesucht werden, sondern diese müssen nach Übertragung die 

Problematik für die Migrierenden herabsetzen können. Dies bedeutet, dass nach Anzeige- und 

Genehmigungspflichten von Migrierenden, also den Adressat:innen einer Norm gesucht wer-

den muss. Dies ist insofern problematisch, als dass sich der Staat selbst keine Anzeige- und 

Genehmigungspflichten auferlegt. Demzufolge gibt es auch rechtsgebietsübergreifend zwar 

Beispiele für Anzeige- und Genehmigungspflichten von Privaten gegenüber dem Staat, jedoch 

liegen keine stichhaltigen Beispiele vor, die als Vorbild herangezogen werden könnten. 

Anzustellen ist allerdings noch die Überlegung, ob private Anzeige- und Genehmigungspflich-

ten als Vorbild dienen können. Als Beispiele könnten § 377 HGB und § 5 EntgFG erwähnt 

werden.1031 Nach § 377 HGB obliegt es Kaufleuten, etwaige Mängel anzuzeigen, damit ihre 

Mängelansprüche nicht entfallen.1032 Nach § 5 EntgFG müssen Arbeitnehmer:innen den Ar-

beitgeber:innen eine Krankheit und demnach Arbeitsunfähigkeit anzeigen, um den Entgeltan-

spruch zu behalten.1033 In beiden Bereichen geht es um eine Anspruchssicherung aufgrund von 

Sonderregelungen. Diese Art von Struktur würde in Bezug auf das Migrationsrecht bedeuten, 

dass Ansprüche gegenüber den Migrierenden bestehen würden, was die Problematik für die 

Migrierenden nicht herabsetzen, sondern eher deren Verpflichtungen noch erhöhen würde. 

Auch eine mittelbare Übertragung dieser Vorbilder ist demnach ebenfalls schwierig und nicht 

umfassend problemorientiert, was zusammenfassend bedeutet, dass Anzeige- und Genehmi-

gungspflichten zugunsten der Migrierenden und zur Lösung der eingangs beschriebenen Prob-

lemlage, eher abwegig erscheinen. 

 
1027 Kapitel 2, V, 5, f. 
1028 Kapitel 2, V, 5, f. 
1029 Vgl. Kapitel 2, V, 5, f. 
1030 Vgl. Kapitel 2, V, 5, f. 
1031 Handelsgesetzbuch vom 10.05.1897, BGBl. I S. 1534; Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feier-
tagen und im Krankheitsfall vom 25.05.1994, BGBl. I S. 1014, 1065. 
1032 Baumbach/Hopt-Leyens, § 377 HGB, Rn. 32. 
1033 Müller-Glöge/Preis/Schmidt-Reinhard, § 5 EntgFG, Rn. 5–8. 
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6. Normsetzende Absprachen 

Normsetzende Absprachen sind, auch wenn der Begriff dies nicht vermuten lässt, grundsätzlich 

darauf ausgelegt, dass sie gerade nicht normbasiert sind.1034 Dies könnte auf den ersten Blick 

dem Umstand widersprechen, dass vorliegend Steuerungsinstrumente in bindende Gesetzte in-

tegriert werden sollen. Normsetzende Absprachen sind ebenfalls darauf angewiesen, dass sie 

etabliert werden können, und die jeweiligen Rechte oder Pflichten, normsetzende Absprachen 

treffen zu können, kann grundsätzlich gesetzlich festgeschrieben werden. Aus diesem Grund 

sollen Normen analysiert werden, die diese Möglichkeit bieten. 

An Beispielen für Selbstverpflichtungen in Form von normsetzenden Absprachen mangelt es 

nicht.1035 Problematisch ist aber, dass keine gesetzlichen Grundlagen bestehen, die dem Staat 

eine solche Absprache ermöglichen. Daraus kann also keine Struktur für den Untersuchungs-

gegenstand abgeleitet werden, sondern diese müsste nach den Vorgaben des New-Governance 

Modells unter Berücksichtigung der Erfolgsfaktoren entwickelt werden. Im Ergebnis zeigt sich, 

dass es zwar genügend Vorbildabsprachen gibt, die für den Bereich des Migrationsrechts her-

angezogen werden könnten, allerdings bestehen keine gesetzlichen Grundlagen, die als Vorbild 

für die Etablierung von normsetzenden Absprachen im Untersuchungsgegenstand dienen könn-

ten. 

7. Organisationssteuerung des Staates 

Im Bereich der Organisationssteuerung des Staates gibt es im Untersuchungsgegenstand schon 

zwei Beispiele mit der Eingliederung der Hochschulen in § 16 AufenthG a. F. und der Einbe-

ziehung der Bundesagentur für Arbeit, beispielsweise in § 15a AufenthG a. F. Trotzdem sollen 

zumindest kurz abstraktere Beispiele analysiert werden, die eventuell als Vorbild dienen könn-

ten. Allgemein bieten sich vor allem Gebietskörperschaften, Personalkörperschaften und Real-

körperschaften als Verwirklichung der Organisationssteuerung des Staates an.1036 

Das klassische Beispiel für Gebietskörperschaften sind Gemeinden, die in Baden-Württemberg 

nach § 2 GemO selbstständig Rechte wahrnehmen.1037 Zumindest durch Auslegung von 

§ 2 GemO könnten Aufgaben der Migration den Gemeinden übertragen werden, welche diese 

in Eigenverantwortung ausführen könnten. Personalkörperschaften sind dagegen die 

 
1034 Kapitel 2, V, 5, g. 
1035 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Beispiele für Freiwillige Selbstverpflichtungen der 
Wirtschaft, https://www.bundestag.de/resource/blob/480084/7a54deeee5135d82f7df678d8456b1ea/wd-5-079-
16-pdf-data.pdf. 
1036 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 356. 
1037 Vgl. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 01.12.1999, LGBl. 2000, 581, ber. S. 698. 
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Berufskammern sowie Genossenschaften, aber auch die Hochschulen.1038 Im Bereich der Kam-

mern richten sich die Gesetzesgrundlagen für deren Tätigkeiten ebenfalls nach Landesrecht, so 

sind beispielsweise die Aufgaben der Kammern für Heilberufe in Baden-Württemberg in 

§ 4 HBKG festgelegt.1039 Als Drittes kommt die Einbeziehung von Realkörperschaften in Be-

tracht, bei denen es sich um Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt, die reale Liegen-

schaften haben.1040 Ein Beispiel dafür ist die Industrie- und Handelskammer (IHK).1041 Die Tä-

tigkeitsbereiche der IHK sind im Gesetz zur Regelung des Rechts der Industrie- und Handels-

kammern geregelt (IHKG).1042 Gerade auch die Berufskammern und die IHK mit ihren arbeits-

marktbezogenen Handlungsprofilen können durchaus Akteur:innen für den Bereich der legalen 

Migration sein, da diese stark von der Arbeitsmigration geprägt ist. 

Es zeigt sich somit, dass grundsätzlich noch weitere Körperschaften bestehen, durch die eine 

Organisationssteuerung des Staates und demnach eine heterarchische Steuerung ausgedehnt 

werden könnte. Die Kombination von bestehenden Leitbildern des Aufenthaltsgesetzes und 

weiteren Akteur:innen könnte dabei, sofern effektiv ausgestaltet, zu einer Optimierung der 

Steuerung nach dem New-Governance-Modell beitragen. 

8. Netzwerke 

Zuletzt soll auf den Bereich der Netzwerke eingegangen und untersucht werden, inwiefern diese 

in anderen Rechtsgebieten bestehen und ggf. übertragen werden können. Als Beispiel kann 

wiederum das Arbeitsrecht mit Art. 9 III GG und § 2 TVG dienen.1043 Gewerkschaften sind 

dazu berechtigt, Tarifverträge in Kooperation mit den Arbeitgeber:innen auszuhandeln.1044 Da-

nach erarbeitet dieses aus Gewerkschaften und Arbeitgeber:innen bestehende Netzwerk auto-

nom Tarifverträge, deren Besonderheit darin besteht, dass sie bindend sind.1045 In diesem Be-

reich kann den Akteur:innen demnach weite Dispositionsfreiheit gewährt werden, die sie zur 

Regelung durch einen Konsens nutzen. 

Erneut stellt sich allerdings die Problematik der Übertragung von privatrechtlichen Regelungen 

auf den Bereich des öffentlichen Rechts. Diesen Bedenken ist allerdings entgegenzuhalten, dass 

 
1038 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 356. 
1039 Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Heilberufe vom 24.12.1994, LGBl. 1995, 313. 
1040 Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 356. 
1041 Industrie und Handelskammer, Wir über uns, https://www.ihk.de/die-ihk/wir-ueber-uns. 
1042 Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18.12.1956, BGBl. I 
S. 591. 
1043 Tarifvertragsgesetz vom 09.04.1949, BGBl. I S. 1323; Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 
23.05.1949, BGBl. I S. 2048. 
1044 Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Meßling/Udsching-Waas, § 2 TVG, Rn. 1; Schmidt-Bleibtreu/Klein-Kannengie-
ßer, Art. 9 GG, Rn. 20. 
1045 Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Meßling/Udsching-Waas, § 2 TVG. 
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das Migrationsrecht grundsätzlich zwar dem öffentlichen Recht angehört, aber gerade Bereiche 

der legalen Migration und insbesondere der Arbeitsmigration von privaten Akteur:innen wie 

den Arbeitgeber:innen geprägt ist.1046 Deren Einbeziehung ist schon im Bereich des Untersu-

chungsgegenstandes etabliert und die Veränderung würde demnach eher deren Dispositions-

freiheit als deren tatsächliche Eingliederung in das Migrationsrechts betreffen. 

Daher bietet sich die legale Migration für diese Art von Netzwerken an, da die arbeitsrechtliche 

Prägung dieses Teils des Migrationsrechts dazu führt, dass beispielsweise die Mitwirkung von 

Gewerkschaften dazu genutzt werden könnte, alle beteiligten Akteur:innen in dem Netzwerk 

zu vereinen. Daneben ist diese Art von Netzwerk bewährt und müsste nur für einen weiteren 

Aufgabenbereich eröffnet werden, um auch die anderen Erfolgsfaktoren für die legale Migrati-

onssteuerung zu erfüllen. Einer Einbeziehung eines Netzwerks nach arbeitsrechtlichem Vorbild 

sollte nicht von vornherein eine Absage erteilt werden. 

V. Ergebnisse des Rechtsvergleich 

Aufgrund der Besonderheiten des Rechtsvergleiches, dass Normen nach bestimmten Strukturen 

aus dem New-Governance-Modell hin untersucht werden mussten, ergab sich, dass ein Ver-

gleich allein mit europäischem Migrationsrecht nicht genügt.1047 Aus diesem Grund musste der 

Rechtsvergleich zweistufig gestaltet werden, indem zuerst europäisches Migrationsrecht mit 

Bezug (aber nicht ausschließlich) auf den Untersuchungsgegenstand nach Steuerungsinstru-

menten hin analysiert wurde und auf einer zweiten Ebene rechtsgebietsunabhängig nach sol-

chen Steuerungsinstrumenten gesucht wurde, die als Vorbilder für eine Modifizierung fungie-

ren könnten.1048 Zusammenfassend lässt sich für den untersuchten Bereich des Migrationsrecht 

sagen, dass zwar einige Steuerungsinstrumente vorliegen, diese allerdings ebenso wie die deut-

schen Steuerungsinstrumente in den Normen des Untersuchungsgegenstandes nicht immer 

problemorientiert etabliert waren.1049 

Aus diesem Grund sollte gezielt nach weiteren Steuerungsinstrumenten gesucht werden. Diese 

wurden aus anderen Rechtsbereichen herausgearbeitet und nach dem Vorliegen der Erfolgsfak-

toren kurz analysiert, sofern dies möglich war, da eine abschließende Untersuchung erst anhand 

konkreter Modifikationen erfolgen kann.1050 

  

 
1046 Vgl. Kapitel 3, V. 
1047 Kapitel 3, IV, 9. 
1048 Kapitel 3, IV, V. 
1049 Kapitel 2, V, 5; Kapitel 3, IV. 
1050 Kapitel 3, V. 
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Obwohl einige Ansätze für Steuerungsinstrumente ausgemacht werden konnten, musste darauf 

hingewiesen werden, dass einige Ansätze ebenfalls einer Modifikation hin zu einer effektiveren 

Regelungsstruktur nach dem New-Governance-Modell bedürfen.1051 Aus diesem Grund sollen 

im Folgenden nochmals kurz die sich aus dem vorangegangen Rechtsvergleich ergebenden Er-

kenntnisse tabellarisch zusammengefasst werden. 

Tab. 4: Positive über die deutschen Regelungen (teilweise) hinausgehenden Steuerungsinstru- 

mente aus dem Migrationsrecht (eigene Darstellung) 

Fundstelle Steuerungsinstrument 
Modifikationsbedarf/ 
Problematik 

Kapitel 5 Section 18 AAS 
(Schweden) 

Ausnahmeregelungen zur 
Antragstellung aus dem Aus-
land in Form von Geboten 
zur Reduzierung von Anpas-
sungsmängeln 

Erweiterung der Ausnahmen 
(Gebote) 

Kapitel 6 Section 7 AAS 
(Schweden) 

Verteilung von Entschei-
dungsmacht auf staatliche 
Akteur:innen 

Erweiterung auf Netzwerk-
akteur:innen etc., damit ein 
Steuerungsinstrument vor-
liegt 

Kapitel 9 Section 3-3f. AAS 
(Schweden) 

Einbeziehung der Transpor-
teur:innen in den Kontroll-
prozess als Organisations-
steuerung des Staats 

Erweiterung der Entschei-
dungsmacht von Transpor-
teur:innen wichtig, damit ein 
Steuerungsinstrument vor-
liegt (Organisationssteue-
rung des Staats) 

Kapitel 12 Section 5 AAS 
(Schweden) 

Negative finanzielle Anreize 
in Form von Strafnormen ge-
gen Transporteur:innen 

Keine direkte Wirkung auf 
die Adressat:innen 

Kapitel 17 AAS (Schweden) Aktive Informationspflichten 
Gerade nur gegenüber dem 
Staat, Ausweitung auf Adres-
sat:innen nötig. 

Kapitel 3 Section 10, Kapi-
tel 5 Section 7 und 8 AOS 
(Schweden) 

Kooperation mit anderen 
staatlichen Akteur:innen vor-
geschrieben 

Erweiterung der Kooperation 
mit privaten Akteur:innen 

Kapitel 6 Section 8-13, Ka-
pitel 7 AOS (Schweden) 

Aktive Informationspflichten 
durch verschiedene Ak-
teur:innen 

Erweiterung der Informati-
onspflichten gegenüber den 
Adressat:innen der Steue-
rung 

Kapitel 8 Section 5 AOS 
(Schweden) 

Ausnahmeregelungen, wann 
Kosten für Antragstellungen 
entfallen können als positive 
finanzielle Anreize 

Erweiterung der Ausnahmen 
nötig (Gebot) 

Section 7 II, 69c, 75, 95a 
AAF (Finnland) 

Aktive Informationspflichten 
des Staates bezüglich Migrie-
render 

Erst nach Antragstellung zur 
legalen Migration 

 
1051 Vgl. Kapitel 3, V, 8. 
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Section 49 AAF (Finnland) 

Ausnahmeregelungen zur 
Antragstellung aus dem Aus-
land in Form von Geboten 
zur Reduzierung von Anpas-
sungsmängeln 

Erweiterungen der Ausnah-
men (Gebot) 

Section 54a II AAF (Finn-
land) 

Art der Kooperation mit In-
novation Funding Agency 
Business 

Keine herausragende Stel-
lung der Agency, sodass kein 
Steuerungsmittel vorliegt 

Section 49 AAF, 52d AAF 

Ausnahmeregelungen, die 
die Sphäre der Migrierenden 
und Arbeitgeber:innen mit 
aufnimmt 

Als Ergänzung zu anderen 
Normen 

Section 69b AAF (Finn-
land) 

Kooperation mit den externa-
len Services zur Entlastung 
der finnischen Botschaften 

Erweiterung des Aufgaben-
bereichs der Services, um 
eine Organisationssteuerung 
des Staates zu erlangen 

Section 71 AAF (Finnland) 

Kooperation mit Labour 
Market Organisations bei der 
Erschaffung der Einreisevor-
schriften 

Kooperation führt nur zur 
Herabsetzung von Informati-
onsmängel auf staatlicher 
Seite, Adressat:innen müssen 
mit einbezogen werden 

Section 78 AAF (Finnland) 

Zusammenziehen von Auf-
enthaltstitel und Arbeitser-
laubnis zur Herabsetzung 
von Externen Effekten sei-
tens der Migrierenden 

 

Section 86a AAF (Finn-
land) 

Integration von Arbeitge-
ber:innen 

Zu geringe Entscheidungs-
macht, weshalb kein Gover-
nanceinstrument vorliegt 

Section 157 AAF (Finn-
land) 

Ausnahmeregelungen zur 
Einreise ohne Registrierung 
für nordische Länder zur 
Herabsetzung von externen 
Effekten 

Erweiterung solcher Ausnah-
men nötig, um eine umfas-
sendere Herabsetzung der ex-
ternen Effekte zu erlangen 

Section 172a AAF (Finn-
land) 

Strafnormen gegenüber 
Transporteur:innen als nega-
tive finanzielle Anreize 

Keine direkte Wirkung auf 
die Adressat:innen der Nor-
men 

Art. 11 ISC (Griechenland) 

Einbeziehung von privaten 
Akteur:innen in die Migrati-
onskontingentfestlegung 
nach dem Vorbild von norm-
setzenden Absprachen 

Zu geringe Verhandlungs-
macht der privaten Ak-
teur:innen, Steigerung hin zu 
einem Netzwerk etc. nötig 

Art. 45-47 ISC (Griechen-
land) 

Herabsetzung der Einreise-
voraussetzungen mit Aus-
nahmecharakter zur Herab-
setzung der externen Effekte 

Erweiterung der Ausnah-
meregelungen für eine flä-
chendeckende Herabsetzung 
der externen Effekte nötig 

Art. 23 I ISC (Griechen-
land) 

Einführung von negativen fi-
nanziellen Anreizen direkt 
gegenüber von Migrierenden 
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Kapitel H ISC (Griechen-
land) 

Strafandrohungen gegenüber 
Arbeitgeber:innen oder 
Transporteur:innen als nega-
tive finanzielle Anreize 

Keine direkte Bezugnahme 
auf die Adressat:innen der 
Steuerung 

Art. 115 ISC (Griechen-
land) 

Vergabe von Visa ohne Be-
teiligung weiterer staatlicher 
Stellen wie der Bundesagen-
tur für Arbeit, wodurch ex-
terne Effekte herabgesetzt 
werden können 

 

Art. 131 ISC (Griechen-
land) 

Kooperation des staatlichen 
Social Integration Coordina-
ting Committee mit einem 
Scientific Committee zur 
Problemlösung 

Scientific Committee ist 
nicht frei, sondern wird vom 
Minister:innenrat gewählt 
und hat nur beratende Funk-
tion 

Art. 134 I ISC (Griechen-
land) 

Kooperationen zwischen pri-
vaten und staatlichen Ak-
teur:innen bezüglich die 
Problematiken zum Dauer-
aufenthalt 

Erweiterung der Stellung der 
privaten Akteur:innen nötig, 
sowie eine Übertragung in 
den Bereich der Steuerung 
vor Daueraufenthalt 

§ 28 FPG (Österreich) Beispiel für Deregulierung 
Als Ergänzung zu anderen 
Normen 

Art. 24a I Nr.2, IV FPG 
(Österreich) 

Integration des Arbeits-
marktservices, welcher aus 
Vertreter:innen der Gewerk-
schaften und Kammern be-
steht, aber staatliches Organ 
ist 

Etablierung als Prüfstelle mit 
geringem Entscheidungs-
spielraum, der in Richtung 
Regime oder Organisations-
steuerung des Staates erwei-
tert werden müsste 

Art. 13 III NAG (Öster-
reich) 

Migrationsquotenfestlegung 
durch Kooperation zwischen 
staatlichen Akteur:innen 

Eventuell als Regime zu 
klassifizieren, müsste aber 
problemorientiert zwischen 
Staat und Adressat:innen 
etabliert werden 

Art. 12 NAG (Österreich) 
Anzeigepflicht durch Quo-
tenregelung über Migration 

Nur Herabsetzung der Infor-
mationsmängel auf staatli-
cher Seite 

Art. 23 NAG (Österreich) 
Aktive Information über an-
gemessene Migrationspfade 

Erst nach Antragstellung 

Art. 77 NAG (Österreich) 
Negative finanzielle Anreize 
gegenüber den Migrierenden 
in Form von Strafnormen 

 

§ 20 AuslBG (Österreich) 

Intensive Integration des Ar-
beitsmarktservices mit wei-
tem Entscheidungsrechten 
zum Bewilligungsprozess 

 

Art. 3 289/1998 (Italien) 

Kooperation des Minister:in-
nenrats mit Regionalverbän-
den etc. ähnlich zu normset-
zenden Absprachen 

Stellung der Verbände zum 
Staat müsste zur Effektivität 
modifiziert werden 

Art. 10-bis ff. 289/1998 (Ita-
lien) 

Strafnormen gegenüber 
Schlepper:innen in Form von 

Keine direkte Wirkung auf 
Migrierende 
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negativen finanziellen Anrei-
zen 

Art. 22 VIII AoF (Polen) Aktive Informationspflichten 
Nur gegenüber dem polni-
schen Staat 

Art. 149 ff. AoF (Polen) 
Integration von Transpor-
teur:innen in den Prüfungs-
prozess bei Einreise 

Erweiterung der Rechte von 
Transporteur:innen, um 
Governanceinstrument zu 
etablieren 

Section 4 Aliens Act 2000 
(Niederlande) 

Transporteur:innen werden 
Kontrollpflichten bei der 
Einreise übertragen 

Erweiterung der Rechte von 
Transporteur:innen, um 
Governanceinstrument zu 
etablieren 

Section 65 Aliens Act 2000 
(Niederlande) 

Negative finanzielle Anreize 
gegenüber Transporteur:in-
nen in Form von Strafnormen 

Nicht direkt gegenüber Mig-
rierenden 

Art. 6 und 9 ABG (Nieder-
lande) 

Kooperation mit Arbeitge-
ber:innen bezüglich der An-
tragstellung 

Keine Entscheidungsmacht 
der Arbeitgeber:innen bezüg-
lich der Migration 
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Tab. 5: Positive Ansätze von Steuerungsinstrumenten in anderen Rechtsgebieten 

(eigene Darstellung) 

Fundstelle Steuerungsinstrument 
Modifikationsbedarf/ 
Problematik 

§§ 14 SGB VIII, 162 VII, 84 
III SGB IX 

Positive finanzielle Anreize 
für die Umsetzung präventi-
ver Maßnahmen gegen Ar-
beitsunfälle und dem Ziel, 
die Sicherheit für Arbeitneh-
mer:innen zu verbessern 

Keine positiven finanziellen 
Anreize direkt gegenüber 
den Adressat:innen, dafür 
aber Etablierung eines Ko-
operationsverhältnisses 

§§ 3 ff. VerSanG 

Strafnormen in Form von ne-
gativen finanziellen Anreizen 
gegenüber Verbänden zur 
Reduzierung von Unterneh-
menskriminalität 

Keine negativen finanziellen 
Anreize direkt gegenüber den 
Adressat:innen, dafür aber 
Etablierung eines Kooperati-
onsverhältnisses 

§ 2 BetrVG 

Kooperation mit Gewerk-
schaften zum Ziel der Ver-
besserung von Arbeitsbedin-
gungen mit neokorporatisti-
schen Absprachen als Ergeb-
nis 

Fokussierung auf den Be-
reich des Privatrechts mit pri-
vaten Akteur:innen 

Art. 8 Anti-Doping Kon-
vention des Europarats 

Regimebildung zwischen den 
Vertragsstaaten wird festge-
legt 

Reine Kooperation zwischen 
Staaten, Förderung von Ex-
pert:innengremien etc. nötig 

Art. 3c.) UNESCO Anti-
Doping Konvention 

Regimebildung zwischen 
Vertragsstaaten und WADA 
mit offenem Wortlaut 

Einbeziehung von weiteren 
Akteuren oder Adressat:in-
nen-vertreter:innen  

Art. 7 UNESCO Anti-Do-
ping Konvention 

Festlegung von innerstaatli-
cher Kooperation in Form 
von Regimen 

 

Art. 13 UNESCO Anti-Do-
ping Konvention 

Festlegung von Regimeko-
operation zwischen staatli-
chen und privaten Akteur:in-
nen 

Verbindlichkeit fraglich 

Art. 246 EGBGB 
Aktive Informationspflichten 
von Verbraucher:innen vor 
Vertragsschluss 

Fokussierung auf den Be-
reich des Privatrechts 

§ 3 UIG  
Anspruch auf Informations-
gabe als passive Informie-
rung 

 

§ 7 UIG 

Verpflichtung des Staates zur 
Verbesserung der Informati-
onslage mit konkreteren Vor-
gaben zur aktiven Informie-
rung 

 

§ 14 SGB I 
Festlegung eines Beratungs-
rechts mit Übertragung auf 
Leistungsträger:innen 

 

§ 61 VVG 
Beratungsverpflichtung zwi-
schen 
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Versicherungsvermittler:in-
nen und Versicherungsneh-
mer:innen 

§ 7 II UIG 
Festlegung von Überzeu-
gungspflichten durch fachli-
che Informierung 

 

§ 377 HGB 
Anzeigepflichten zwischen 
Privaten 

Herabsetzung auf private 
Ebene, allerdings muss die 
Etablierung tatsächlich den 
Migrierenden dienen. 

§ 5 EntgFG 
Anzeigepflichten zwischen 
Privaten 

Herabsetzung auf private 
Ebene, allerdings muss die 
Etablierung tatsächlich den 
Migrierenden dienen. 

§ 2 GemO 
Selbstorganisation der Ge-
meinden durch Organisati-
onssteuerung des Staates 

 

§ 4 HBKG 

Selbstorganisation der Kam-
mern für Heilberufe durch 
Organisationssteuerung des 
Staates 

 

§ 1 ff. IHKG 
Selbstregulierung der IHK 
durch Organisationssteue-
rung des Staates 

 

Art. 9 III GG, § 2 TVG 

Netzwerkbildung bei den 
Verhandlungen von Tarifver-
trägen mit bindender Wir-
kung zwischen Gewerk-
schaften und Arbeitgeber:in-
nen 

 

VI. Zusammenfassung 

Nachdem durch die interdisziplinäre Grundlagenarbeit festgestellt wurde, dass sich wenige 

steuerungsfähige Instrumente im Untersuchungsgegenstand befinden, mussten im vorliegenden 

Kapitel rechtliche Lösungsansätze zur Optimierung der Steuerungsfähigkeit unter Anwendung 

des New-Governance-Modells erarbeitet werden. Grundsätzlich könnte eine Revision anhand 

von Leitbildern gestaltet werden, welche aus anderen Rechtsordnungen übernommen würden. 

Aus diesem Grund stellte sich die Rechtsvergleichung grundsätzlich als sinnvolle Verbesse-

rungsmethodik heraus. Abweichend von einer üblichen funktionalen Rechtsvergleichung erge-

ben sich für die vorliegende Untersuchung allerdings Besonderheiten aus dem Zugriff mittels 

New-Governance-Modells auf die strukturelle inhaltliche Ebene. So schien es wenig sinnvoll 

zu sein die Rechtsvergleichung rein funktional auszugestalten, da dadurch die Gefahr bestünde, 

effektive Steuerungsinstrumente zu übersehen. Stattdessen musste die Rechtsvergleichung von 

einer Themenebene auf die inhaltlich strukturelle Ebene fokussiert werden, um die 
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Verknüpfung von theoretischem Fundament und rechtswissenschaftlichem Optimierungsansatz 

zu gestalten. Dies kann, wie dargelegt, durch die Gestaltung des Rechtsvergleichs als struktu-

relle Rechtsvergleichung geschehen. 

Aus dem Rechtsvergleich von Migrationsrechtsnormen anderer Mitgliedstaaten auf der struk-

turell inhaltlichen Ebene ergeben sich im Wesentlichen drei Probleme. Teilweise waren in den 

Rechtsordnungen kaum Steuerungsinstrumente gemäß New-Governance-Modell zu analysie-

ren. Daneben gehen viele Rechtsordnungen bezüglich der Steuerungsinstrumente nicht über die 

deutschen Regelungen hinaus, und Rechtsordnungen, welche einige Steuerungsinstrumente des 

New-Governance-Modells etabliert haben, fehlt es aufgrund der nicht vorliegenden Erfolgsfak-

toren an einem ausreichenden Problembezug. Aus dem Rechtsvergleich ergibt sich daher, dass 

wenige Leitbilder aus anderen Rechtsordnungen für die Optimierung der Steuerungsfähigkeit 

deutscher Normen herangezogen werden können. Außerdem scheint das Ergebnis des Rechts-

vergleichs darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Fehlen von steuerungsfähigen Faktoren im 

Migrationsrecht um ein gesamteuropäisches und nicht nur deutsches Problem handelt, weshalb 

ein strukturelles Steuerungsdefizit im europäischen Migrationsrecht zur legalen Migration ver-

ortet werden kann, welches durch gezielte Etablierung von Steuerungsinstrumenten beseitigt 

werden muss. Dieses Ergebnis stellt auch die vorliegenden Untersuchung vor die Herausforde-

rung, weitere Leitbilder für die erforderliche Optimierung heranzuziehen. Aus diesem Grund 

musste der strukturelle Rechtsvergleich auf Normen anderer Rechtsgebiete ausgeweitet wer-

den. Im Ergebnis konnten aus anderen Normen weitere Leitbilder von bereits partiell etablierten 

Steuerungsinstrumenten herausgearbeitet werden, welche für eine Optimierung von Migrati-

onsnormen in Betracht kommen. 

Zusammenfassend verdeutlicht das vorliegende Kapitel die konsequente Weiterführung des in-

terdisziplinären Forschungsansatzes zur Optimierung der Steuerungsfähigkeit der Normen des 

Untersuchungsgegenstandes innerhalb eines rechtswissenschaftlichen Ansatzes. Im Ergebnis 

bestehen Ansatzpunkte zur Optimierung der Steuerungsfähigkeit des Untersuchungsgegenstan-

des in Form von Leitbildern aus dem europäischen Migrationsrecht und weiteren nationalen 

Rechtsgebieten. 
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Kapitel 4: Ausführung der verknüpften Ansätze 

Nachdem der Rechtsvergleich unter Zuhilfenahme der Strukturen des New-Governance-Mo-

dell spezifische Leitbilder zur Umsetzung von Steuerungsinstrumenten in rechtlichen Normen 

aufgezeigt hat, müssen diese Leitbilder in einem nächsten Schritt zur Optimierung der Steue-

rungsfähigkeit gemäß dem New-Governance-Modell in die Normen des Untersuchungsgegen-

standes integriert werden. Für diese Anwendung ist auf der einen Seite der Versuch, die Instru-

mente in die Struktur der Normen einzuarbeiten von Bedeutung, auf der anderen Seite ist die 

Frage zu beantworten, inwiefern modifizierte Normen im rechtlichen Kontext realistischer-

weise Bestand haben dürfen. Deshalb müssen für die Umsetzung der verknüpften Ansätze zu-

erst konkrete Vorschläge über eine mögliche Integration der Steuerungsinstrumente erarbeitet 

werden, um diese anschließend im rechtlichen Kontext auf ihre Übereinstimmung mit höher-

rangigem Recht zu überprüfen. 

Für die konkrete Integration der Steuerungsinstrumente in die Normen des Untersuchungsge-

genstandes ist zu wiederholen, dass bei der Analyse der Problematiken des New-Governance-

Modells herausgearbeitet wurde, dass in allen der kategorisierten gesellschaftlichen Probleme 

auch Probleme im untersuchten tatsächlichen Migrationsgeschehen vorlagen.1052 Daraus ergibt 

sich, dass fast alle Steuerungsinstrumente, die analysiert wurden, auch für die Modifikation in 

Betracht kommen.1053 Darüber hinaus waren aber Probleme im Bereich der Informationsmän-

gel in der Umfrage besonders gravierend.1054 Aus diesem Grund sollen insbesondere Steue-

rungsinstrumente fokussiert werden, die dazu in der Lage sind, Informationsmängel abzumil-

dern. Bei diesen handelt es sich um die Steuerungsinstrumente aus neokorporatistischen Ab-

sprachen, der Regimebildung, der Überzeugung, der Information und Beratung, der Anzeige- 

und Genehmigungspflichten, normsetzenden Absprachen, der Gebote und Verbote, der Orga-

nisationssteuerung des Staates sowie der Netzwerkbildung.1055 

Es zeigt sich also, dass für die Beseitigung eines der größten Probleme (und auch ein schwierig 

zu lösendes Problem im tatsächlichen Migrationsgeschehen) doch einige Mittel zur Verfügung 

stehen, die in den Untersuchungsgegenstand einbezogen werden können. Im Folgenden sollen 

daher zuerst unter zur Zuhilfenahme des Rechtsvergleichs Beispielmodifikationen erstellt wer-

den, die sich konkret an den bestehenden Normen und der jeweiligen Problematik der Aus-

gangslage orientieren, damit diese in einem weiteren Schritt konkret auf die Erfolgsfaktoren 

gerichtet werden können.  

 
1052 Kapitel 2, V, 4. 
1053 Kapitel 2, V, 5. 
1054 Kapitel 2, V, 4, (4). 
1055 Kapitel 2, V, 5. 



254 
 

I. Nutzung der durch Rechtsvergleich erarbeiteten Vorbilder 

Fraglich bleibt aber noch, inwiefern die herausgearbeiteten Vorbilder für die zu modifizieren-

den Normen nutzbar gemacht werden können. Wie die Tabellen 4 und 5 zeigen, konnten kaum 

Steuerungsvorbilder herausgearbeitet werden, die in vollem Umfang den Voraussetzungen der 

Problematiken oder Erfolgsfaktoren des New-Governance-Modells entsprechen.1056 

Daraus folgt, dass diese Vorbilder nicht unüberprüft und unverändert in die Normen des Auf-

enthaltsgesetzes übertragen werden können. Vielmehr müssen die Modifikationen aus drei 

Komponenten herausgearbeitet werden: den Vorbildern des europäischen Migrationsrechts, 

den Vorbildern anderer deutscher Rechtsgebiete und den Voraussetzungen des New-Gover-

nance-Modells, insbesondere der Erfolgsfaktoren, indem effektive Bestandteile aus den drei 

Gruppen der genannten Vorbilder kombiniert werden, um etwaige Problematiken, die in den 

Tabelle 4 und 5 zusammengetragen wurden, zu beseitigen.1057 Die Erfolgsfaktoren bieten dabei 

den Rahmen, in dem geprüft werden kann, inwiefern die Vorbildnormen kombiniert oder ver-

ändert werden können. Das Ergebnis wird eine Modifikation sein, deren Grundlage in beste-

henden Leitbildern fußt und die Effektivitätsvoraussetzungen des New-Governance-Modells 

beinhaltet, um eine Steuerung nach diesem Modell zu gewährleisten. 

II. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die Bedeutung für die Modifikation 

Der Bereich des Untersuchungsgegenstandes hat sich durch das Fachkräfteeinwanderungsge-

setz allerdings stark verändert.1058 Die Normen, die der Studie über die Steuerungsfähigkeit 

zugrunde lagen, existieren daher teilweise nicht mehr in dieser Form. Dennoch musste die Ana-

lyse der Steuerungsfähigkeit anhand der alten Normen durchgeführt werden, da die Steuerungs-

fähigkeit sowie die Wirkung in der Gesellschaft nur durch eine Umfrage von schon in Kraft 

getretenen Normen untersucht werden kann. Jedoch würde es an dieser Stelle keinen Sinn er-

geben, die Modifikationen an veraltete Normen anzulegen, die nicht mehr bestehen. Aus diesem 

Grund muss bezüglich der Modifikation mit den neuen Normen gearbeitet werden, die den Be-

reich des Untersuchungsgegenstandes regeln.1059 

 
1056 Kapitel 3, VI. 
1057 Vgl. Kapitel 3, VI. 
1058 Vgl. Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 13.08.2019, BGBl. I S. 1307. 
1059 Im Bereich der Richtlinie zur Blauen Karte der EU wird gerade ebenfalls eine Erneuerung angestrebt, diese 
wird in Deutschland spätesten in zwei Jahren relevant werden: Europäische Kommission, Proposal for a directive 
of the European Parliament and od the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals 
for the purposes of highly skilled employment, https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0378&qid=1620651019259&from=EN; Europäische Kommission, 
EU Blue Card: Commission welcomes political agreement on new rules for highly skilled migrant workers, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2522. 



255 
 

Im Folgenden muss sowohl die alte als auch die neue Rechtslage zueinander in Bezug gesetzt 

werden. Dazu müssen in einem ersten Schritt die Unterschiede zwischen alten und neuen Nor-

men herausgearbeitet werden und diese Veränderungen unter den Grundsätzen des New-Gover-

nance-Modells auf ihre Vorteile bezüglich der Steuerungsfähigkeit dieser Normen hin unter-

sucht werden. Sollte die Steuerungsfähigkeit unter den Voraussetzungen des New-Governance-

Modells nicht maßgeblich verändert worden sein, muss anhand der Ergebnisse des Rechtsver-

gleichs versucht werden, die abstrakten Vorbilder für Steuerungsinstrumente in die neuen Nor-

men des Aufenthaltsgesetzes zu integrieren und zu etablieren. Am Ende stehen dann modifi-

zierte Normen auf Grundlage der Optimierung der Steuerungsfähigkeit durch das New-Gover-

nance-Modell, welche den aktuellen Rechtsstand verbessern können. 

III. Studium 

Zunächst sollen die Normen aus dem Bereich des Studiums modifiziert werden. In der alten 

Fassung des Aufenthaltsgesetzes befanden sich die Regelungen zur Einreise für ein Studium 

vorwiegend in § 16 AufenthG a. F. und wurden durch § 16a AufenthG a. F. über die Regelungen 

zur Mobilität von Studierenden ergänzt.1060 Im Folgenden sollen zuerst die Neuerungen der 

neuen Gesetzeslage analysiert und beurteil werden, um danach festzustellen, inwiefern Steue-

rungsinstrumente in die neue Rechtsordnung einbezogen werden müssen.1061 

1. Rechtsänderungen der Normen zu Studium 

Die Regelungen zur Einreise zwecks Aufnahme eines Studiums befinden sich nach der Recht-

sänderung nicht mehr in § 16 AufenthG a. F., sondern in § 16b AufenthG.1062 In § 16b I Auf-

enthG wurde der Wortlaut dahingehend verändert, dass nicht mehr an dieser Stelle im Normtext 

auf die Umsetzung der EU-Richtlinie verwiesen wird, sondern dies nun in § 16 VIII AufenthG 

beschrieben wird,1063 sodass § 16b I AufenthG dadurch kürzer und übersichtlicher wird.1064 

§ 16 IV AufenthG wurde dahingehend verändert, dass nunmehr grundsätzlich kein anderer Auf-

enthaltszweck mehr als das Studium bestehen darf.1065 Dies und die Streichung von § 16 V 

AufenthG a. F. führt dazu, dass außerhalb des Studiums keine Möglichkeit für einen 

 
1060 Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 67. 
1061 Kapitel 4, II. 
1062 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 b AufenthG; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 b AufenthG; Welte, Das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz, S. 67. 
1063 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 b AufenthG, Rn. 6; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 b AufenthG, Rn. 95. 
1064 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 b AufenthG, Rn. 1. 
1065 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 b AufenthG, Rn. 6; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 b AufenthG, Rn. 58; Welte, Das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 71. 
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Aufenthaltstitel in der neuen Norm mehr besteht.1066 Die genaueren Festlegungen von § 16 VI 

AufenthG a. F. sind deshalb nun in § 16b V AufenthG zu finden. Auch § 16 VII AufenthG a. F. 

wurde gestrichen. Die Änderung beinhaltet, dass die Grundstruktur und auch die Einbeziehung 

der Hochschulen an sich gleichgeblieben ist. Jedoch wurde die Stellung der Hochschulen auch 

durch die Rechtsprechung des EuGH gestärkt, weshalb sich aus § 16b AufenthG bei Annahme 

an einer Hochschule nun ein Anspruch auf Aufenthaltsgenehmigung ergibt.1067 

2. Modifikation von § 16b AufenthG 

Fraglich ist allerdings, inwiefern § 16b AufenthG einer Modifikation bedarf, damit die Steue-

rungsfähigkeit der Norm verbessert werden könnte. In § 16b AufenthG, der den Zugang nach 

Deutschland für ein Studium regelt, ist in Bezug auf die Integration von Steuerungsinstrumen-

ten schon dahingehend positiv zu bewerten, dass die Stellung der Hochschulen als Organisati-

onssteuerung des Staates verstanden werden kann, was im Bereich der Informationsmängel, der 

externen Effekte und der Anpassungsmängel helfen kann.1068 Durch die Stärkung der Entschei-

dungsmacht der Hochschulen hat sich dieses signifikant verbessert, da die Annahme an der 

Hochschule und die Entscheidung der Organisationssteuerung des Staates nun wichtigstes Kri-

terium für die Aufenthaltsgenehmigung ist. Gerade im Bereich der Herabsetzung der Informa-

tionsmängel konnte auch in Ansätzen in der Umfrage gezeigt werden, dass in diesem Bereich 

die Informationsmängel geringer ausfielen als in anderen Bereichen (Abb. XXIV in Anhang 5). 

Dies könnte als Hinweis auf ein wirksames Kooperationssteuerungsinstrument verstanden wer-

den, das zudem gesetzlich festgeschrieben ist. Diese Freiheit der Hochschulen muss aber bei-

behalten werden, um die Organisationssteuerung gewährleisten zu können. 

In § 16b AufenthG besteht nicht unbedingt der Bedarf, weitere Kooperationsmöglichkeiten ein-

zubeziehen, weil die Kooperation bereits zwischen den Hochschulen und den unmittelbaren 

Adressat:innen, also den Migrierenden, stattfindet und sich daraus der Anspruch auf Aufent-

haltsgenehmigung ergibt.1069 In § 16b AufenthG besteht demnach bereits ein Steuerungsinstru-

ment, welches auch dazu in der Lage ist, die Hauptproblematik der Informationsmängel herab-

zusetzen (was auch in der Praxis erkennbar ist). Es handelt sich in Anbetracht des Modells um 

die effektivste Norm des Untersuchungsgegenstandes, gerade weil auch die Erfolgsfaktoren des 

 
1066 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 b AufenthG, Rn. 6; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 b AufenthG, Rn. 1; Welte, 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 67. 
1067 Vgl. EuGH C-491/13 Ben Alaya ECLI:EU:C:2014:2187; Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 b AufenthG, Rn. 6. 
1068 Vgl. Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 b AufenthG, Rn. 7; Vgl. Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 b AufenthG, 
Rn. 6. 
1069 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 b AufenthG, Rn. 6; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 b AufenthG, Rn. 5. 
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Steuerungsinstrumentes in § 16b AufenthG eingehalten werden.1070 Daraus lässt sich aber auch 

ableiten, dass eine Modifizierung dieser Norm nicht unbedingt nötig und eventuell auch schäd-

lich sein könnte, wenn dadurch die aktuelle Steuerungswirkung herabgesetzt werden würde. 

Modifikationen einer solchen Norm sind deshalb vorsichtig zu etablieren. 

Problematisch und eine Modifikationsbedarf anzeigend, könnten allerdings die Streichungen in 

§ 16b AufenthG sein. Wie gezeigt wurden die Möglichkeiten zur Verlängerung und zur Berufs-

suche in Deutschland aus dem Gesetz genommen. Die Umfrage hat allerdings ergeben, dass die 

meisten Migrierenden längerfristig in Deutschland bleiben möchten (zumindest länger als nur 

für die Dauer des Studiums, Abb. XV in Anhang 5). Durch diese Veränderung zu einem ver-

kürzten Aufenthalt wurden im Gegensatz zu der alten Norm die Anpassungsmängel und die 

externen Effekte auf die Migrierenden in nicht unerheblichen Maß erhöht. Im Umkehrschluss 

bedeutet dies, dass die neue Norm in § 16b AufenthG teilweise Probleme aus dem New-Gover-

nance-Modells schafft, die vorher nicht bestanden. Daraus könnte sich ergeben, dass das beste-

hende Steuerungsinstrument der Organisationssteuerung des Staates nun nicht mehr genügt, 

sondern zur Absicherung der Steuerungsfähigkeit von § 16b AufenthG versucht werden muss, 

mehr effektive Steuerungsinstrumente einzubeziehen. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, 

dass die Absätze zur Arbeitsplatzsuche nicht vollständig aus dem Aufenthaltsgesetz entfernt, 

sondern nur in § 20 AufenthG zusammengefasst wurden.1071 

Dennoch könnte versucht werden, unterstützende Steuerungsinstrumente auch in § 16b Auf-

enthG zu etablieren. In Betracht kommen könnte eine Einbeziehung von Überzeugungspflich-

ten. Im Bereich der Überzeugung ist die Lage nach der Umfrage eher durchwachsen und müsste 

verbessert werden (Abb. XXX, XXXI in Anhang 5). Es könnte demnach sinnvoll sein, solche 

Überzeugungspflichten gerade an Stellen zu etablieren, bei denen eine reine Informationsgabe 

schon funktioniert, denn die Informationsgabe würde „nur“ um den Aspekt der Überzeugung 

erweitert werden. Die Etablierung an Stelle der Hochschulen erscheint deshalb besonders sinn-

voll, weil die Umfrage gezeigt hat, dass die Information zu Studienmöglichkeiten auch Migrie-

rende erreicht, die aufgrund der Qualifikation keine Möglichkeit der Studienaufnahme haben 

(Abb. XVI in Anhang 5). Es kann die Annahme getroffen werden, dass die Stellung der Hoch-

schulen als Organisationssteuerung des Staates mit der engen kooperativen Verbindung zu einer 

grundsätzlichen Optimierung der Informationslage führen kann. Aus diesem Grund kann eine 

Überzeugung von legaler Migration in diesem Bereich langfristig eventuell gesamtgesellschaft-

lich wirken. Demnach sollte die Integration von Überzeugung in § 16b AufenthG angedacht 

werden. 

 
1070 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 b AufenthG, Rn. 6; Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 450. 
1071 Vgl. Bergmann/Dienelt-Samel, § 20 AufenthG; Huber/Mantel-Dippe, § 20 AufenthG. 
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Als Vorbild liegen aus dem Bereich anderer Migrationsrechtsordnungen einige Beispiele vor, 

die eine aktive Information in unterschiedlichen Formen beinhalten.1072 Diese zeigen zwar eine 

Grundlage dafür, wie aktive Informationsverpflichtungen im Migrationsrecht bestehen können, 

sie sind allerdings, wie dargelegt, des Öfteren nicht problembezogen und lösen nur einen Teil 

der Informationsmängel.1073 Zur Etablierung einer effektiveren Norm nach dem New-Gover-

nance-Modell muss demnach eine andere Vorbildnorm herangezogen werden, die weite Teile 

der Informationsgabe abbilden kann. Diese kann sich aus der zweiten Ebene des Rechtsverglei-

ches mit den nationalen Rechtsgebieten ergeben.1074 

Als Vorbild für die Eingliederung von Überzeugung könnte wie gezeigt § 7 II UIG dienen. 

Dazu müssten den Hochschulen wie in § 7 UIG explizit Informationspflichten auferlegt werden. 

Auch wenn die gesetzliche Festschreibung dieser Informationspflichten auf den ersten Blick 

als große Aufgabenübertragung erscheint, ist dem jedoch entgegenzuhalten, dass die meisten 

Hochschulen solche Informierungen und Kooperationen wohl schon betreiben. In der Praxis 

würde dies nicht zu wesentlich mehr Aufwand für die Hochschulen führen, sondern nur einen 

Teilaspekt regeln.  

Die neuen Regelungen könnten dabei ebenfalls in § 16 b AufenthG integriert werden und könn-

ten wie im Folgenden zusammengestellt formuliert werden.1075 

§ 16b Studium 

Beginn der Norm gekürzt, 

weiter in Abs. 4 (…)  

(4) Während eines Aufent-

halts nach Absatz 1 darf 

eine Aufenthaltserlaubnis 

für einen anderen Aufent-

haltszweck nur auch zum 

Zweck einer qualifizierten 

Berufsausbildung, der 

Ausübung einer Beschäfti-

gung als Fachkraft, der 

Ausübung einer Beschäfti-

gung mit ausgeprägten 

 
1072 Kapitel 17 Aliens Act (Schweden), Kapitel 6 Section 8-14, Kapitel 7 Aliens Ordinance (Schweden), Section 7 
II, 69c, 75, 95 a Aliens Act (Finnland), Art, 23 SRA (Österreich, Art. 22 VIII AoF (Polen). 
1073 Vgl. Kapitel 3, IV, 1. 
1074 Vgl. Kapitel 3, V. 
1075 Die Modifikationen des Gesetzestexts nach dem New-Governance-Modell sind farblich markiert. 

berufspraktischen Kennt-

nissen nach § 19c Absatz 2 

oder in Fällen eines ge-

setzlichen Anspruchs er-

teilt werden. § 9 findet 

keine Anwendung. 

Abs. 5-8 gekürzt, weiter in 

Abs. 9 (…) 

(9) Die informations-

pflichtigen Stellen ergrei-

fen Maßnahmen, um den 

Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Studieninfor-

mationen vor allem 

gegenüber nationalen und 

internationalen Migrati-

onsverbänden und Migra-

tionsorganisationen zu er-

leichtern. 

1. 

Zu diesem Zweck wirken 

sie darauf hin, dass Infor-

mationen bezüglich eines 

legalen Aufenthalts in 

Deutschland, über die sie 

verfügen, zunehmend in 

elektronischen Datenban-

ken oder in sonstigen 
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Formaten gespeichert wer-

den, die über Mittel der 

elektronischen Kommuni-

kation abrufbar sind und 

aktiv zur Verfügung ge-

stellt werden. Insbeson-

dere wirken die informati-

onspflichtigen Stellen auf 

eine umfassende Informie-

rung über die Migration 

nach Deutschland aktiv 

gegenüber den genannten 

Organisationen hin. 

2. 

Die informationspflichti-

gen Stellen treffen prakti-

sche Vorkehrungen zur 

Erleichterung des Infor-

mationszugangs 

gegenüber den genannten 

Organisationen, beispiels-

weise durch  

a) 

die Benennung von Aus-

kunftspersonen oder Infor-

mationsstellen, 

b) 

die Veröffentlichung von 

Verzeichnissen über ver-

fügbare Informationen in 

Bezug auf einen Aufent-

halt in Deutschland, 

c) 

die Einrichtung öffentlich 

zugänglicher Informa-

tionsnetze und Datenban-

ken oder 

 

d) 

die Veröffentlichung von 

Informationen über be-

hördliche Zuständigkei-

ten. 

(10) Soweit möglich, ge-

währleisten die informati-

onspflichtigen Stellen, 

dass alle Informationen 

mit Bezug auf die Vorteile 

eines legalen Aufenthalts 

in Deutschland, die von 

ihnen oder für sie zusam-

mengestellt werden, auf 

dem gegenwärtige Stand, 

exakt und vergleichbar 

sind.

IV. Schulbesuche und Sprachkurse sowie Praktika 

Migration aufgrund von Sprachkursen und Schulbesuche in Deutschland wurde ursprünglich in 

§ 16b AufenthG a. F. geregelt und befindet sich nun in § 16f AufenthG.1076 Die Regelungen zu 

Praktika innerhalb der EU lagen in § 17b AufenthG a. F. vor und befinden sich nun in 

§ 16e AufenthG.1077 Im Folgenden werden zunächst die Veränderungen dieser Normen darge-

stellt werden, anschließend wird auf etwaige Modifikationen eingegangen. 

1. Rechtsänderungen der Norm zu Schulbesuchen und Sprachkursen 

In § 16b AufenthG a. F. wurden systematisch dahingehend Veränderungen vorgenommen, dass 

er nun in § 16f AufenthG nur noch den Schulaufenthalt und nicht mehr die Ausbildung ab-

deckt.1078 § 16b II, III, IV AufenthG a. F. wurden deshalb abgeschafft, weil sie sich auch mit 

 
1076 Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 92. 
1077 Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 91. 
1078 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 f AufenthG, Rn. 2; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 f AufenthG. 
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dem Aufenthalt für Berufsausbildungen beschäftigen, die nun an anderer Stelle geregelt 

sind.1079 

Die neuen Absätze von § 16f AufenthG setzen nun die Voraussetzungen für eine solche Einreise 

zum Schulaufenthalt fest.1080 § 16f II AufenthG setzt vor allem eher strenge Voraussetzungen 

fest, welche die Schulen erfüllen müssen, wobei trotzdem der Ausnahmegehalt der Regelung 

herabgesetzt wurde.1081 So muss es sich für die Einreise nach § 16f AufenthG beispielsweise 

um eine Schule mit internationaler Ausrichtung handeln (§ 16f II Nr. 1 AufenthG).1082 Außer-

dem setzt § 16f III AufenthG fest, dass der Zweck des Aufenthaltes nur unter engen Vorausset-

zungen verändert werden darf.1083 Nach § 16f IV AufenthG bleiben staatliche Absprachen von 

der neuen Regelung allerdings unberührt.1084 

2. Modifikation von § 16f AufenthG 

Fraglich ist, ob oder wie § 16f AufenthG verändert werden könnte, um die Steuerungsfähigkeit 

nach dem New-Governance-Modell zu verbessern. Dabei soll, wie dargelegt, vor allem die 

Problematik der Informationsmängel primär beseitigt werden.1085 Gerade kooperative Steue-

rungsinstrumente können den Effekt haben, Informationsmängel herabzusetzen. Der Rechts-

vergleich mit anderen Migrationsnormen in EU-Mitgliedstaaten hat gezeigt, dass oftmals auf 

heterarchische Kooperation zwischen verschiedenen Akteur:innen gesetzt wird.1086 

Problematisch war dahingehend allerdings, dass diese Instrumente oftmals nicht problembezo-

gen nach dem New-Governance-Modell etabliert waren und daher ebenfalls einer Modifikation 

bedürfen, damit ein effektives Steuerungsinstrument geschaffen wird.1087 Die Normen können 

vor allem als Grundlage für weitere Überlegungen dienen.1088 Für den vorliegenden Bereich 

besteht allerdings zudem die Beziehung zur deutschen Vorschrift des Studiums dahingehend, 

dass es sich bei beiden Normen um den Bereich der (schulischen) Ausbildung handelt. Aus 

diesem Grund könnte der Bereich der Hochschulen mit den Regelungen zur Einreise über ein 

 
1079 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 f AufenthG, Rn. 2; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 f AufenthG, Rn. 1. 
1080 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 f AufenthG, Rn. 2; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 f AufenthG, Rn. 12–14. 
1081 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 f AufenthG, Rn. 7; Vgl. Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 f AufenthG, Rn. 22; Welte, 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 92f. 
1082 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 f AufenthG, Rn. 7; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 f AufenthG, Rn. 22. 
1083 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 f AufenthG, Rn. 9; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 f AufenthG, Rn. 29; Welte, Das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 93. 
1084 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 f AufenthG, Rn. 12; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 f AufenthG, Rn. 42. 
1085 Kapitel 4, I. 
1086 Kapitel 6 Section 7 AAS (Schweden), Kapitel 3 Section 10, Kapitel 5 Section 7 und 8 AOS (Schweden), 
Section 54 II, 69 b, 71 AAF (Finnland), Art. 11, 131, 134 I ISC (Griechenland), § 20 AuslBG (Österreich), Art. 3 
289/1998 (Italien). 
1087 Vgl. Kapitel 2, V, 7, 8; Kapitel 3, IV. 
1088 Kapitel 3, VI. 



261 
 

Studium als Vorbild herangezogen werden. Diese haben gezeigt, dass die kooperative Stellung 

der Hochschulen zur Herabsetzung von Informationsmängeln beitragen kann, auch über den 

studentischen Bereich hinaus. Die Änderungen durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ha-

ben die Organisationssteuerung des Staates durch die Hochschulen ebenfalls gestärkt.1089 

Es könnte versucht werden, die Schulen ebenfalls als Organisationssteuerung des Staa-

tes zu etablieren. Dies ist nach dem Wortlaut der Normen vorliegend noch nicht der Fall, da 

Unterschiede zwischen § 16f und 16b AufenthG dahingehend bestehen, dass die Schulen bis 

jetzt durch Gesetz noch nicht als Entscheidungsträgerinnen in den Auswahlprozess einbezogen 

werden.1090 Daneben besteht weiterhin ein Ermessen der Auslandsvertretungen bezüglich der 

Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung nach § 16f AufenthG.1091 Dadurch entsteht zumindest 

strukturell durch Gesetz kein faktischer Anspruch auf Aufenthaltstitel, wie es im Bereich des 

Studiums nach § 16b AufenthG der Fall ist.1092 Den Schulen kommt demnach bis jetzt keine 

Entscheidungsmacht in Form einer Organisationssteuerung des Staates zu. In der Praxis müssen 

die Schulen aber ohnehin den Bewerbungsprozess durchführen, wenn Schüler:innen aus ande-

ren Ländern eine deutsche Schule besuchen wollen. Es würde sich nicht um eine praktische 

Veränderung, sondern nur um eine rechtliche Veränderung der Stellung der Schulen im Gesetz 

handeln, die aber zu einer intensiveren Kooperation zwischen inländischen und ausländischen 

Schulen und Schüler:innen führen kann. Gerade auch im Hinblick auf die Erweiterung des Mig-

rationskanals durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz könnte sich daraus ein effektives Steu-

erungsmittel ergeben.1093 Dabei müsste der Wortlaut von § 16f AufenthG insofern kaum geän-

dert werden, als die Entscheidungsmacht in § 16f I 1 AufenthG integriert werden könnte. So 

könnte die Entscheidungsmacht der Schulen etabliert, allerdings die Ermessensentscheidung 

nach dem Beispiel von § 16 V AufenthG beibehalten werden, sodass ein faktischer, aber nicht 

tatsächliche Anspruch auf Aufenthaltstitel entsteht. Darüber hinaus könnte nach dem Vorbild 

von § 7 II UIG ebenfalls eine Informationsverpflichtung für inländische Schulen ausgestaltet 

werden. 

  

 
1089 Kapitel 4, III. 
1090 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 f AufenthG; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 f AufenthG, Rn. 12. 
1091 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 f AufenthG, Rn. 2; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 f AufenthG, Rn. 15. 
1092 Bauer/Dollinger/Röcker-Samel, § 16 b AufenthG, Rn. 6. 
1093 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 f AufenthG, Rn. 6. 



262 
 

Daher könnte § 16f AufenthG wie im Folgenden ausgeführt modifiziert werden. 

§ 16f Sprachkurse und 

Schulbesuch 

(1) Einem Ausländer kann 

eine Aufenthaltserlaubnis 

zur Teilnahme an Sprach-

kursen, die nicht der Studi-

envorbereitung dienen, 

oder zur Teilnahme an ei-

nem Schüleraustausch er-

teilt werden, wenn er von 

der Bildungseinrichtung 

zugelassen worden ist. 

Eine Aufenthaltserlaubnis 

zur Teilnahme an einem 

Schüleraustausch kann 

auch erteilt werden, wenn 

kein unmittelbarer Aus-

tausch erfolgt. 

(2) Einem Ausländer kann 

eine Aufenthaltserlaubnis 

zum Zweck des Schulbe-

suchs in der Regel ab der 

neunten Klassenstufe er-

teilt werden, wenn in der 

Schulklasse eine Zusam-

mensetzung aus Schülern 

verschiedener Staatsange-

hörigkeiten gewährleistet 

ist und es sich handelt  

1. 

um eine öffentliche oder 

staatlich anerkannte 

Schule mit internationaler 

Ausrichtung oder 

2. 

um eine Schule, die nicht 

oder nicht überwiegend 

aus öffentlichen Mitteln fi-

nanziert wird und die 

Schüler auf internationale 

Abschlüsse, Abschlüsse 

anderer Staaten oder staat-

lich anerkannte Ab-

schlüsse vorbereitet. 

(3) Während eines Aufent-

halts zur Teilnahme an ei-

nem Sprachkurs nach Ab-

satz 1 oder zum Schulbe-

such nach Absatz 2 soll in 

der Regel eine Aufent-

haltserlaubnis zu einem 

anderen Aufenthaltszweck 

nur in Fällen eines gesetz-

lichen Anspruchs erteilt 

werden. Im Anschluss an 

einen Aufenthalt zur Teil-

nahme an einem Schüler-

austausch darf eine Auf-

enthaltserlaubnis für einen 

anderen Zweck nur in den 

Fällen eines gesetzlichen 

Anspruchs erteilt werden. 

§ 9 findet keine Anwen-

dung. Die Aufenthaltser-

laubnis nach den Absätzen 

1 und 2 berechtigt nicht 

zur Ausübung einer Er-

werbstätigkeit. 

(4) Bilaterale oder multila-

terale Vereinbarungen der 

Länder mit öffentlichen 

Stellen in einem anderen 

Staat über den Besuch in-

ländischer Schulen durch 

ausländische Schüler blei-

ben unberührt. Aufent-

haltserlaubnisse zur Teil-

nahme am Schulbesuch 

können auf Grund solcher 

Vereinbarungen nur erteilt 

werden, wenn die für das 

Aufenthaltsrecht zustän-

dige oberste Landesbe-

hörde der Vereinbarung 

zugestimmt hat. 

(5) Die informations-

pflichtigen Stellen ergrei-

fen Maßnahmen, um den 

Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Bildungsin-

formationen vor allem ge-

genüber nationalen und in-

ternationalen Migrations-

verbänden und Migrati-

onsorganisationen zu er-

leichtern. 
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1. 

Zu diesem Zweck wirken 

sie darauf hin, dass Infor-

mationen die Vorteile ei-

nes legalen Aufenthalts in 

Deutschland, über die sie 

verfügen, zunehmend in 

elektronischen Datenban-

ken oder in sonstigen For-

maten gespeichert werden, 

die über Mittel der elektro-

nischen Kommunikation 

abrufbar sind und aktiv zur 

Verfügung gestellt wer-

den. Insbesondere wirken 

die informationspflichti-

gen Stellen auf eine um-

fassende Informierung 

über die legale Migration 

nach Deutschland aktiv 

gegenüber den genannten 

Organisationen hin. 

2. 

Die informationspflichti-

gen Stellen treffen prakti-

sche Vorkehrungen zur 

Erleichterung des Infor-

mationszugangs gegen-

über den genannten Orga-

nisationen, beispielsweise 

durch  

a) 

die Benennung von Aus-

kunftspersonen oder Infor-

mationsstellen, 

b) 

die Veröffentlichung von 

Verzeichnissen über ver-

fügbare Informationen in 

Bezug auf einen Aufent-

halt in Deutschland, 

c) 

die Einrichtung öffentlich 

zugänglicher 

Informationsnetze und 

Datenbanken oder 

d) 

die Veröffentlichung von 

Informationen über be-

hördliche Zuständigkei-

ten. 

(6) Soweit möglich, ge-

währleisten die informati-

onspflichtigen Stellen, 

dass alle Informationen 

mit Bezug auf die Vorteile 

eines legalen Aufenthalts 

in Deutschland, die von 

ihnen oder für sie zusam-

mengestellt werden, auf 

dem gegenwärtigen Stand, 

exakt und vergleichbar 

sind. 

 

3. Rechtsänderung der Norm zur Teilnahme an Praktika 

Ursprünglich waren die Bedingungen für die Einreise zur Teilnahme an einem Praktikum in 

der EU in § 17b AufenthG a. F. geregelt. Nun sind sie wie dargelegt in § 16e AufenthG geregelt. 

Die Normen wurden wenig verändert.1094 Allerdings wurden § 17b III, IV AufenthG a. F. ge-

strichen, der die Ablehnungsgründe schon in § 17b AufenthG a. F. aufnahm.1095 Diese Ände-

rungen haben dabei allerdings weniger Einfluss auf ein bestehendes Steuerungsinstrument, 

weshalb die Steuerungsfähigkeit von § 16e AufenthG problemlos untersucht und modifiziert 

werden kann. 

 
1094 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 f AufenthG, Rn. 1; Vgl. Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 e AufenthG, Rn. 3. 
1095 Teilweise verschoben nach § 80 V AufenthG. 
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4. Modifikationen von § 16e AufenthG 

Im Bereich der Praktika wird nach § 16e AufenthG die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 Auf-

enthG in den Entscheidungsprozess einbezogen. Dies ist grundsätzlich eine Organisationssteu-

erung des Staates, die nach der Analyse von § 39 AufenthG aber vor allem der Herabsetzung 

von Problematiken auf deutscher staatlicher Seite dient und nicht der Herabsetzung der Prob-

lematiken bei den Migrierenden.1096 Demnach muss durch Modifikationen versucht werden, die 

Migrierenden mehr in den Prozess einbeziehen und deren Hauptproblematiken der Informati-

onsmängel aufzulösen. 

Auffällig im Wortlaut von § 16e I AufenthG ist weiterhin, dass kein Ermessen der Behörden 

besteht, welches durch § 16e AufenthG selbst etabliert wird.1097 Vielmehr ergibt sich bei Vor-

liegen der Voraussetzungen wieder ein faktischer Anspruch auf Aufenthaltsgenehmigung.1098 

Eine Ermessensentscheidung besteht erst durch die Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit 

durch § 39 AufenthG. Es könnte überlegt werden, die Beteiligung der Bundesagentur vollstän-

dig aus § 16e AufenthG herauszunehmen, da so ein Anspruch auf Aufenthaltstitel der Migrie-

renden entstehen würde, sofern sie die Voraussetzungen gemäß § 16e I AufenthG erfüllen. Dies 

könnte zur Herabsetzung von Anpassungsmängeln, Ungewissheiten und externen Effekten von 

Migrierenden führen. 

Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass die Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit zu-

mindest der Herabsetzung von Problematiken auf staatlicher Seite dienen kann. Eine Heraus-

nahme könnte zu mehr externen Effekten und Informationsmängeln auf staatlicher Seite führen. 

Dies wäre nach dem New-Governance-Modell ebenfalls kontraproduktiv. Es gilt nach wie vor 

der Grundsatz, dass positive Strukturen nach dem New-Governance-Modell nicht “herausmo-

difizier“ werden sollen. Zu überlegen ist deshalb, ob an anderen Stellen die Problematiken der 

Migrierenden durch Gesetz herabgesetzt werden können. 

So könnte nach dem gleichen Verfahren wie bei den Hochschulen und den Schulen vorgegan-

gen werden. Die Praktikageber:innen, deren Aufgabe zumindest in § 16e I Nr. 2 AufenthG 

angelegt ist, könnten in der strukturellen Funktion der Hochschulen auftreten. Durch die Über-

tragung von Entscheidungsmacht auf die anderen private Akteur:innen könnte wiederum das 

Mittel der Organisationssteuerung des Staates etabliert werden, was die Informationsgabe ver-

bessert sowie externe Effekte und Anpassungsmängel beseitigt. In §16e AufenthG würden al-

lerdings nicht die Hochschulen die Entscheidung über ein Praktikum fällen, sondern die 

 
1096 Kapitel 2, V, 5, i. 
1097 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 e AufenthG, Rn. 3. 
1098 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 e AufenthG, Rn. 3; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 e AufenthG, Rn. 15. 
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jeweiligen Praktikumsinstitutionen. Demnach würden diese privaten „Arbeitgeber:innen“ in 

den Bereich der Organisationssteuerung des Staates einbezogen werden. 

Dies stellt insofern eine Neuerung dar, als private Akteur:innen bisher im Untersuchungsge-

genstand noch nicht in Form der Organisationssteuerung aufgenommen wurden, sondern nur 

Körperschaften wie Schulen und Hochschulen. Dennoch gibt es aber Beispiele wie Kapitel 9 

Section 3-3f Aliens Act 8 (Schweden), in denen private Transporteur:innen einbezogen werden, 

oder Section 86a Aliens Act (Finnland), mit dem Arbeitgeber:innen in den Kontrollprozess ein-

zubeziehen versucht werden.1099 Daneben treten nach § 4 HBKG oder §§ 1 ff. IHKG andere 

Körperschaften, die sich zumindest im Themenbereich des Arbeitsmarktes bewegen.1100 Gleich 

ist diesen Normen, dass die Anlage des Steuerungsinstrumentes einfach durch Festlegung die-

ser Stellung geschieht. Es bedarf bei der Anlegung keiner genaueren Ausgestaltung (beispiels-

weise der Stellung als Beliehene). 

Anders sieht es bei der aktiven Informationsgabe aus. Auch in diesen Bereich können zwar die 

Praktikageber:innen einbezogen werden, allerdings stehen aufgrund dessen, dass es sich um 

studienbezogene Praktika in § 16e AufenthG handelt, wiederum auch die Hochschulen zur Ver-

fügung. Demzufolge können zwei Akteur:innen aktiv Informationsgabe betreiben, was die In-

formationsverbreitung deutlich optimieren kann. Die informationspflichtigen Stellen wären 

demnach die Hochschulen und die Praktikageber:innen. 

Werden die beiden genannten Aspekte in den Bereich von § 16e AufenthG einbezogen, könnte 

die Änderungen wie nachfolgendaufgeführt aussehen. 

§ 16e Studienbezogenes 

Praktikum EU 

(1) Einem Ausländer wird 

eine Aufenthaltserlaubnis 

zum Zweck eines Prakti-

kums nach der Richtlinie 

(EU) 2016/801 erteilt, 

wenn die Bundesagentur 

für Arbeit nach § 39 zuge-

stimmt hat oder durch die 

Beschäftigungsverord-

nung oder durch 

 
1099 Ebenfalls in §§ 63 ff AufenthG außerhalb des Untersuchungsgegenstandes. 
1100 Vgl. Rohmer/Marcks/Landmann-Günther, § 1 IHKG. 

zwischenstaatliche Ver-

einbarung bestimmt ist, 

dass das Praktikum ohne 

Zustimmung der Bunde-

sagentur für Arbeit zuläs-

sig ist sowie der Antrag-

steller von der Praktikum-

seinrichtung zugelassen 

worden ist, und  

1. 

das Praktikum dazu dient, 

dass sich der Ausländer 

Wissen, praktische Kennt-

nisse und Erfahrungen in 

einem beruflichen Umfeld 

aneignet, 

2. 

der Ausländer eine Ver-

einbarung mit einer auf-

nehmenden Einrichtung 

über die Teilnahme an ei-

nem Praktikum vorlegt, 

die theoretische und prak-

tische 
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Schulungsmaßnahmen 

vorsieht und Folgendes 

enthält:  

a) 

eine Beschreibung des 

Programms für das Prakti-

kum einschließlich des 

Bildungsziels oder der 

Lernkomponenten, 

b) 

die Angabe der Dauer des 

Praktikums, 

c) 

die Bedingungen der Tä-

tigkeit und der Betreuung 

des Ausländers, 

d) 

die Arbeitszeiten des Aus-

länders und 

e) 

das Rechtsverhältnis zwi-

schen dem Ausländer und 

der aufnehmenden Ein-

richtung, 

3. 

der Ausländer nachweist, 

dass er in den letzten zwei 

Jahren vor der Antragstel-

lung einen Hochschulab-

schluss erlangt hat, oder 

nachweist, dass er ein Stu-

dium absolviert, das zu ei-

nem Hochschulabschluss 

führt, 

4. 

das Praktikum fachlich 

und im Niveau dem in 

Nummer 3 genannten 

Hochschulabschluss oder 

Studium entspricht und 

5. 

die aufnehmende Einrich-

tung sich schriftlich zur 

Übernahme der Kosten 

verpflichtet hat, die öffent-

lichen Stellen bis zu sechs 

Monate nach der Beendi-

gung der Praktikumsver-

einbarung entstehen für  

a) 

den Lebensunterhalt des 

Ausländers während eines 

unerlaubten Aufenthalts 

im Bundesgebiet und 

b) 

eine Abschiebung des 

Ausländers. 

(2) Die Aufenthaltserlaub-

nis wird für die verein-

barte Dauer des Prakti-

kums, höchstens jedoch 

für sechs Monate erteilt. 

(3) Die informations-

pflichtigen Stellen ergrei-

fen Maßnahmen, um den 

Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Prakti-

kumsinformationen vor 

allem gegenüber nationa-

len und internationalen 

Migrationsverbänden und 

Migrationsorganisationen 

zu erleichtern. 

1. 

Zu diesem Zweck wirken 

sie darauf hin, dass Infor-

mationen die Vorteile ei-

nes legalen Aufenthalts in 

Deutschland, über die sie 

verfügen, zunehmend in 

elektronischen Datenban-

ken oder in sonstigen For-

maten gespeichert werden, 

die über Mittel der elektro-

nischen Kommunikation 

abrufbar sind und aktiv zur 

Verfügung gestellt wer-

den. Insbesondere wirken 

die informationspflichti-

gen Stellen auf eine um-

fassende Informierung 

über die legale Migration 

nach Deutschland aktiv 

gegenüber den genannten 

Organisationen hin. 

2. 

Die informationspflichti-

gen Stellen treffen prakti-

sche Vorkehrungen zur 

Erleichterung des Infor-

mationszugangs gegen-

über den genannten 
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Organisationen, beispiels-

weise durch  

a) 

die Benennung von Aus-

kunftspersonen oder Infor-

mationsstellen, 

b) 

die Veröffentlichung von 

Verzeichnissen über ver-

fügbare Informationen in 

Bezug auf einen Aufent-

halt in Deutschland, 

c) 

die Einrichtung öffentlich 

zugänglicher Informa-

tionsnetze und Datenban-

ken oder 

d) 

die Veröffentlichung von 

Informationen über be-

hördliche Zuständigkei-

ten. 

(4) Soweit möglich, ge-

währleisten die 

informationspflichtigen 

Stellen, dass alle Informa-

tionen mit Bezug auf die 

Vorteile eines legalen 

Aufenthalts in Deutsch-

land, die von ihnen oder 

für sie zusammengestellt 

werden, auf dem gegen-

wärtigen Stand, exakt und 

vergleichbar sind. 

 

V. Anerkennung von Berufsqualifikationen 

Auch durch § 17a AufenthG a. F. wurde eine Einreisemöglichkeit geschaffen, sofern Personen 

einreisen möchten, um Zusatzqualifikationen zu erlangen, die dazu führen, dass ihre ausländi-

schen Berufsqualifikationen in Deutschland anerkannt werden.1101 Diese Norm befindet sich 

nach der Rechtsänderung in § 16d AufenthG. 

1. Rechtsänderung der Norm zur Ankerkennung von Berufsqualifikationen 

Auch § 16d AufenthG setzt voraus, dass für eine Qualifikationsmaßnahme ein Aufenthaltstitel 

erteilt werden kann. Im Gegensatz zu § 17a AufenthG a. F. stellt § 16d I 2 AufenthG aus steu-

erungstheoretischer Perspektive mehr Voraussetzungen für einen solchen Aufenthaltstitel 

auf.1102 § 16d III AufenthG beschäftigt sich dahingehend nicht mit der Vergabe eines Aufent-

haltstitels zu Qualifikationsmaßnahmen wie § 16d I AufenthG, sondern mit der Einreise zur 

Anerkennung der Berufsqualifikation, und setzt dafür etwas andere Voraussetzungen fest.1103 

In § 16d IV AufenthG werden darüber hinaus Qualifikationsmaßnahmen für bestimmte Berei-

che mit Vermittlungsabsprachen festgelegt.1104 Auffällig ist vor allem § 16d IV Nr. 2 AufenthG, 

 
1101 Bergmann/Dienelt-Bergmann, § 16 d AufenthG, Rn. 1; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 d AufenthG; Welte, 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 83. 
1102 Vgl. Bergmann/Dienelt-Bergmann, § 16 d AufenthG, Rn. 6; Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 d AufenthG, Rn. 8–18. 
1103 Bergmann/Dienelt-Bergmann, § 16 d AufenthG, Rn. 15; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 d AufenthG, Rn. 2. 
1104 Bergmann/Dienelt-Bergmann, § 16 d AufenthG, Rn. 10; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 d AufenthG, Rn. 2; 
Kolb, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 40 (2020), 267, 270; Welte, Das Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz, S. 90f. 
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der laut Gesetz nur eine befristete Dauer von 5 Jahren hat.1105 § 16d V AufenthG legt die Ein-

reisemöglichkeit zur Prüfungsablegung fest und § 16d VI AufenthG bestimmt, dass eine Ver-

längerung des Aufenthalts mit Zweckwechsel nur unter den Voraussetzungen der anderen Mig-

rationskanäle möglich ist.1106 Auch in der neuen Norm sind zwar Ansätze für Steuerungsinstru-

mente zu erkennen, allerdings sind diese ebenfalls nicht zu Ende ausgeführt. Daher muss es 

ebenso Ziel der Modifikationen sein, Steuerungsinstrumente zu etablieren. 

2. Modifikation von § 16d AufenthG 

Zuerst soll auf die Problematik der Befristung einzelner Abschnitte von Gesetzen eingegangen 

werden. Diese Struktur in § 16d IV Nr. 2 AufenthG ist äußerst problematisch. Wie zu Beginn 

festgehalten, besteht ein Problem der Steuerungsinstrumente darin, dass sie sehr langsam wir-

ken.1107 Aus diesem Grund schlägt diese Untersuchung explizit eine Lösung durch Gesetz vor 

(im Gegensatz zu kurzfristigen Förderungen ohne Gesetzesgrundlage), in der Steuerungsme-

chanismen langfristig durch Gesetz gesichert werden können. Es ist gerade der Vorteil von 

Gesetzen, dass sie langfristig angelegt sind. Durch eine Befristung, wie sie § 16d VI Nr. 2 Auf-

enthG enthält, wird das Gesetz als solches der vorteilhaften Struktur beraubt. Daneben ist der 

Zeitraum, der in diesem Beispiel gewählt wurde, kurz. Wird davon ausgegangen, dass die ersten 

Wirkungen eines Gesetzes frühestens nach drei Jahren zu spüren sind, dann ist § 16d IV Nr. 2 

AufenthG fast schon wieder abgeschafft, bevor er überhaupt wirken konnte. Im schlimmsten 

Fall bleibt die Norm komplett ohne Wirkung. Aus diesem Grund sind solche Strukturen für die 

Frage der Optimierung der Steuerungsfähigkeit abzulehnen. 

Neben dieses Befristungsproblem tritt in § 16d IV Nr. 2 AufenthG dass es sich um einen Ab-

schnitt der Norm handelt, der Kooperationsmechanismen mit den Arbeitsverwaltungen der Her-

kunftsländer beinhaltet, die bei Modifikation ein effektives Steuerungsmittel darstellen könn-

ten.1108 Durch die Beschneidung der Tragweite dieser Absprachen kann sich deshalb nur schwer 

ein stabiles Netzwerk oder Ähnliches bilden, das zur Herabsetzung von Informationsmängeln 

beitragen kann.1109 Es ist daher zu empfehlen, solche Befristungen aufzuheben und stattdessen 

 
1105 Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Anwendungshinweise des Bundesministeriums des In-
nern, für Bau und Heimat zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz (BGBl.I2019, S.1307), 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshin-
weise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 
1106 Bergmann/Dienelt-Bergmann, § 16 d AufenthG, Rn. 17–18; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 d AufenthG, 25; 
Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 91. 
1107 Vgl. Kapitel 2, V, 5, c. 
1108 Vgl. Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 d AufenthG, Rn. 58. 
1109 Vgl. Kapitel 2, V, 5, k. 
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die Normen experimentell zu prüfen, indem die Wirkungsweise der Normen nach mehreren 

Jahren ordentlich evaluiert und sie anschließend ggf. überarbeitet werden. 

Jedoch könnte § 16d AufenthG aber auch weiter modifiziert werden. Im Bereich der Bildung 

und Ausbildung wurden die Ausbildungsstätten in Form einer Organisationssteuerung des Staa-

tes mit in den Auswahlprozess aufgenommen, um den unmittelbar beteiligten Akteur:innen 

mehr Entscheidungsmacht zu übertragen. Dies könnte nach dem Vorbild der Hochschulen auch 

für die anderen Ausbildungsstätten gelten, sodass diese faktisch über die Erteilung eines Auf-

enthaltstitels mitentscheiden können. Zu beachten ist aber, dass die Ausbildungsstätten nicht 

die gleichen zentralen und organisierten Einheiten bilden, wie dies bei den Hochschulen der 

Fall ist. Die Ausbildungsstätten sind zumeist kleiner und privater organisiert, weshalb sie nicht 

die Durchschlagskraft beispielsweise im Bereich der Information erhalten, wie dies bei den 

Hochschulen der Fall ist. Aus diesem Grund soll die Veränderung der Stellung der Ausbil-

dungsstätten eher als ergänzend betrachtet werden, die von anderen Steuerungsinstrumenten 

umrahmt werden muss. 

In Betracht kommt dafür eine weitere Modifizierung von § 16d IV AufenthG, in dem eine Ko-

operation zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Arbeitsverwaltungen des Herkunfts-

staates angedacht ist.1110 Bei beiden handelt es sich um staatliche Akteur:innen, die Einreise 

und Vergabe von Aufenthaltstiteln in unterschiedlichem Maß regeln können.1111 Eine solche 

Struktur findet sich auch in § 15a BeschV, bei dem herausgearbeitet wurde, dass genau diese 

Stellung nicht problemorientiert ist, da sie nur die Problemlösungen auf staatlicher Seite ab-

deckt.1112 Dennoch ist in § 16d IV AufenthG eine solche Kooperation angelegt, welche zu ei-

nem effektiven Steuerungsmittel modifiziert werden könnte. 

Im Bereich der Arbeitsmigration könnte eine Modifikation der Norm dahingehend ausgestaltet 

werden, dass auf der einen Seite die Arbeitgeber:innenseite besser in den Migrationsprozess 

einbezogen werden kann. Dies ist vor allem deshalb sinnvoll, weil dargelegt wurde, dass eine 

Einbeziehung in die Migrationsentscheidung weniger Durchschlagskraft haben könnte als bei 

den Hochschulen. Es kann sinnvoll sein, die Arbeitgeber:innen in die bestehende Kooperation 

einzubeziehen. Dies könnte beispielsweise unter zur Zuhilfenahme des Vorbilds in § 2 TVG 

geschehen. Danach werden Vereinigungen von Arbeitgeber:innen in konkrete Vertragsver-

handlungen einbezogen, wodurch ein Netzwerk entsteht.1113 § 2 TVG kann zumindest partiell 

 
1110 Vgl. Kluth/Heusch-Fleuß, § 16 d AufenthG, Rn. 58. 
1111 Vgl. Kapitel 2, V, 5, d. 
1112 Vgl. Kapitel 2, V, 5, d. 
1113 Däubler/Ahrendt/Bepler/Deinert/Heuschmid/Klein/Lakies/Lorenz/Nebe/Peter/Rachor/Reinecke/Schiek/Ul-
ber/Winter/Zimmer/Zwanziger-Peter, § 2 TVG, Rn. 93; Wiedemann/Oetker-Oetker, § 2 TVG, Rn. 29. 
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auch als Vorbild dienen, um die Seite der Migrierenden einzubeziehen.1114 Als Äquivalent ge-

schieht dies in § 2 TVG durch die Einbeziehung der Gewerkschaften als Arbeitnehmer:innen-

vertretung.1115 Dadurch entsteht ein umfassendes Netzwerk, welches zur Reduzierung von In-

formations- und Anpassungsmängeln beitragen kann.1116 Fraglich ist allerdings, in welcher 

Struktur die Migrierenden – außerhalb der Gewerkschaften – besser in das Netzwerk einbezo-

gen werden könnten. Dazu müssen Organisationen bestehen, die institutionell und gesellschaft-

lich organisiert sind, da sie Teilnehmer:innen des Netzwerks sein müssen. Gleichzeitig müssen 

die Organisationen aber auch Migrierende vertreten können, weshalb es nützlich ist, wenn die 

Organisationen Mitglieder aus den jeweiligen Staaten hat und somit eine perfekte Brücke zwi-

schen Deutschland und den Herkunftsländern bieten können. 

Die Einbeziehung von Migrantenselbstorganisationen in Deutschland könnte eine Möglichkeit 

sein, weil sie sich gezielt für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzen und größtenteils aus Per-

sonen mit Migrationsgeschichte bestehen.1117 Solche Organisationen wären ideal, da sie die 

nachzuweisenden Voraussetzungen erfüllen, indem sie (1) strukturell und institutionell organi-

siert sind und (2) durch die eigene Migrationserfahrung sich besonders gut als Interessenver-

treter:innen für Migrierende eignen könnten. Vorteilhaft ist auch, dass die Anzahl der Organi-

sationen in Deutschland mit schätzungsweise 10.000 bis 20.0000 Organisationen sehr hoch ist 

und diese heterogen sind, was bedeutet, dass eine große Auswahl für die jeweilige Kooperation 

besteht.1118 Daneben scheint eine Kooperation mit Migrationsselbstorganisationen auch dahin-

gehend möglich zu sein, dass andere Organisationen oder staatliche Akteur:innen wie Kommu-

nen ebenfalls schon mit ihnen zusammenarbeiten.1119 

Auch wenn dadurch nicht direkt die Communities aus den Herkunftsstaaten einbezogen wer-

den, stellt die Eingliederung der in Deutschland bestehenden Communitys doch eine Einbezie-

hung der migrantischen Perspektive dar, was eine Optimierung gegenüber der noch 

 
1114 Vgl. Kapitel 3, V, 8. 
1115 Vgl. Däubler/Ahrendt/Bepler/Deinert/Heuschmid/Klein/Lakies/Lorenz/Nebe/Peter/Rachor/Rein-
ecke/Schiek/Ulber/Winter/Zimmer/Zwanziger-Peter, § 2 TVG, Rn. 6–67; Vgl. Wiedemann/Oetker-Oetker, § 2 
TVG, Rn. 23–28. 
1116 Kapitel 2, V, 5, k; Kapitel 3, V, 8. 
1117 Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung, Was sind Migranten(selbst)organisationen?, 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/158870/was-sind-migrantenselbstorganisationen. 
1118 Bundeszentrale für Politische Bildung, Was sind Migranten(selbst)organisationen?, https://www.bpb.de/ge-
sellschaft/migration/kurzdossiers/158870/was-sind-migrantenselbstorganisationen; Zur Übersicht: Bundeszent-
rale für Politische Bildung, Migrantenselbstorganisationen – Umfang, Strukturen, Bedeutung, 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/158865/migrantenselbstorganisationen. 
1119 Caritas, Migrantenorganisationen als Schlüssel zur Teilhabe, https://www.caritas.de/neue-caritas/heftar-
chiv/jahrgang2010/artikel/migrantenorganisationen-als-schluessel-z; Der Paritätische Gesamtverband, Koopera-
tion mit Migrantenorganisationen, https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/interkulturelle-oeffnung/koope-
rationen-mit-migrantenorganisationen/; Ennepe-Ruhr-Kreis, Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen, 
https://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum/aufgaben/querschnitt/zusammenar-
beit-mit-migrantenselbstorganisationen.html. 
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bestehenden Regelung darstellen könnte. Durch diese Einbeziehung könnten neben der staatli-

chen Seite der Ankunfts- und Herkunftsländer ebenfalls die private Seite der Arbeitgeber:innen 

sowie der Migrierenden einbezogen werden. Die Einbeziehung von Gewerkschaften zur Ver-

tretung der Arbeitnehmer:innenseite bleibt ebenfalls eine Option und könnte einen Ausgleich 

der Machtverhältnisse zugunsten der Arbeitsmigrierenden schaffen. 

Nachdem festgelegt ist, wie ein effektives Netzwerk im Bereich § 16d VI AufenthG in Bezug 

auf die beteiligten Akteur:innen geschaffen werden könnte, sind darüber hinaus die anderen 

Voraussetzungen einer effektiven Netzwerkbildung sicherzustellen. So müssen alle Beteiligten 

Vorteile aus dem Netzwerk ziehen können, was allerdings durch das eher unpolitische Ziel der 

Herabsetzung von Informationsmängeln gegeben sein dürfte.1120 Daneben muss das Netzwerk 

auf Konsensentscheidungen ausgelegt sein, was auch bedeutet, dass die staatliche Seite nicht 

dominieren darf.1121 Zuletzt müsste dem Netzwerk in gewissem Maß Dispositionsfreiheit zu-

gestanden werden, damit es in dem ihm zugeordneten Bereich effektiv handeln kann.1122 Als 

Vorbild kann § 16d IV AufenthG dienen, der dem Netzwerk dann die Festlegung von Verfahren 

und Voraussetzungen zusprechen würde (§ 16d IV Nr. 1 AufenthG).1123 Wie dargelegt müsste 

die Befristung allerdings aufgehoben werden. Daneben stellt § 16d IV AufenthG nur die Rege-

lung für die Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen in Deutschland dar. Für den 

Bereich der weiterführenden Qualifikationsmaßnahmen gemäß § 16d I AufenthG ist ein solches 

Netzwerk allerdings nicht angedacht.1124 Aber auch in diesem Bereich muss und sollte die Stel-

lung der Ausbildungsstätten durch weitere Maßnahmen zur Herabsetzung von Anpassungs- und 

Informationsmängeln ergänzt werden, weshalb die Aufgaben des Netzwerkes auf alle Bereiche 

von § 16d AufenthG ausgedehnt werden sollten. Dadurch erhält das Netzwerk einen weiteren 

Aufgabenbereich und auch eine größere Dispositionsfreiheit ist gegeben. Zuletzt sollen wie in 

den anderen Normen aktiv Informationsmängel durch eine Informationspflicht wie in § 7 UIG 

beseitigt werden. 

  

 
1120 Kapitel 2, V, k. 
1121 Kapitel 2, V, k. 
1122 Kapitel 2, V, k. 
1123 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 d AufenthG, Rn. 20. 
1124 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 d AufenthG, Rn. 5. 
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Nachstehend findet sich die vorgeschlagene Modifikation von § 16d Aufenth. 

§ 16d Maßnahmen zur 

Anerkennung ausländi-

scher Berufsqualifikatio-

nen 

(1) Einem Ausländer soll 

wird zum Zweck der An-

erkennung seiner im Aus-

land erworbenen Berufs-

qualifikation eine Aufent-

haltserlaubnis für die 

Durchführung einer Quali-

fizierungsmaßnahme ein-

schließlich sich daran an-

schließender Prüfungen 

erteilt werden, wenn von 

einer nach den Regelun-

gen des Bundes oder der 

Länder für die berufliche 

Anerkennung zuständigen 

Stelle festgestellt wurde, 

dass Anpassungs- oder 

Ausgleichsmaßnahmen 

oder weitere Qualifikatio-

nen  

1. 

für die Feststellung der 

Gleichwertigkeit der 

Berufsqualifikation mit ei-

ner inländischen Berufs-

qualifikation oder 

2. 

in einem im Inland regle-

mentierten Beruf für die 

Erteilung der Berufsaus-

übungserlaubnis erforder-

lich sind. 

Die Erteilung der Aufent-

haltserlaubnis setzt vo-

raus, dass  

1. 

Das der Ausländer an ei-

ner Ausbildungseinrich-

tung anerkannt ist, 

2. 

der Ausländer über der 

Qualifizierungsmaßnahme 

entsprechende deutsche 

Sprachkenntnisse, in der 

Regel mindestens über 

hinreichende deutsche 

Sprachkenntnisse, verfügt, 

3. 

die Qualifizierungsmaß-

nahme geeignet ist, dem 

Ausländer die Anerken-

nung der Berufsqualifika-

tion oder den Berufszu-

gang zu ermöglichen, und 

4. 

bei einer überwiegend be-

trieblichen Qualifizie-

rungsmaßnahme die Bun-

desagentur für Arbeit nach 

§ 39 zugestimmt hat oder 

durch die Beschäftigungs-

verordnung oder 

zwischenstaatliche Ver-

einbarung bestimmt ist, 

dass die Teilnahme an der 

Qualifizierungsmaßnahme 

ohne Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit 

zulässig ist. 

nach Absprache zwischen 

der Bundesagentur für Ar-

beit mit der Arbeitsver-

waltung des Herkunftslan-

des sowie geeigneter Mig-

rationsselbstverwaltungs-

organisationen, den Ge-

werkschaften sowie den 

Arbeitgebervertretungen, 

eine Qualifizierungsmaß-

nahme ohne die Zustim-

mung der Bundesagentur 

für Arbeit zulässig ist. 

Die Aufenthaltserlaubnis 

wird für bis zu 18 Monate 

erteilt und um längstens 

sechs Monate bis zu einer 

Höchstaufenthaltsdauer 

von zwei Jahren verlän-

gert. Sie berechtigt nur zur 

Ausübung einer von der 

Qualifizierungsmaßnahme 

unabhängigen Beschäfti-

gung bis zu zehn Stunden 

je Woche. 



273 
 

(2) Die Aufenthaltserlaub-

nis nach Absatz 1 berech-

tigt zusätzlich zur Aus-

übung einer zeitlich nicht 

eingeschränkten Beschäf-

tigung, deren Anforderun-

gen in einem Zusammen-

hang mit den in der späte-

ren Beschäftigung ver-

langten berufsfachlichen 

Kenntnissen stehen, wenn 

ein konkretes Arbeits-

platzangebot für eine spä-

tere Beschäftigung in dem 

anzuerkennenden oder 

von der beantragten Be-

rufsausübungserlaubnis 

erfassten Beruf vorliegt 

und die Bundesagentur für 

Arbeit nach § 39 zuge-

stimmt hat oder durch die 

Beschäftigungsverord-

nung bestimmt ist, dass die 

Beschäftigung ohne Zu-

stimmung der Bunde-

sagentur für Arbeit zuläs-

sig ist. § 18 Absatz 2 Num-

mer 3 gilt entsprechend. 

(3) Einem Ausländer soll 

zum Zweck der Anerken-

nung seiner im Ausland 

erworbenen Berufsqualifi-

kation eine Aufenthaltser-

laubnis für zwei Jahre 

erteilt und die Ausübung 

einer qualifizierten Be-

schäftigung in einem im 

Inland nicht reglementier-

ten Beruf, zu dem seine 

Qualifikation befähigt, er-

laubt werden, wenn  

1. 

der Ausländer über der Tä-

tigkeit entsprechende 

deutsche Sprachkennt-

nisse, in der Regel mindes-

tens über hinreichende 

deutsche Sprachkennt-

nisse, verfügt, 

2. 

von einer nach den Rege-

lungen des Bundes oder 

der Länder für die berufli-

che Anerkennung zustän-

digen Stelle unter Einbe-

ziehung der Gewerkschaf-

ten sowie geeigneter Mig-

rationsselbstverwaltungs-

organisationen, als auch 

der Gewerkschaften und 

Arbeitgebervertretungen 

festgestellt wurde, dass 

schwerpunktmäßig Fertig-

keiten, Kenntnisse und Fä-

higkeiten in der betriebli-

chen Praxis fehlen, 

 

 

3. 

ein konkretes Arbeits-

platzangebot vorliegt, 

4. 

sich der Arbeitgeber ver-

pflichtet hat, den Aus-

gleich der von der zustän-

digen Stelle festgestellten 

Unterschiede innerhalb 

dieser Zeit zu ermöglichen 

und 

5. 

die Bundesagentur für Ar-

beit nach § 39 zugestimmt 

hat oder durch die Be-

schäftigungsverordnung 

oder zwischenstaatliche 

Vereinbarung bestimmt 

ist, dass die Beschäftigung 

ohne Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit 

zulässig ist. 

Der Aufenthaltstitel be-

rechtigt nicht zu einer dar-

über hinausgehenden Er-

werbstätigkeit. 

(4) Einem Ausländer kann 

zum Zweck der Anerken-

nung seiner im Ausland 

erworbenen Berufsqualifi-

kation eine Aufenthaltser-

laubnis für ein Jahr erteilt 

und um jeweils ein Jahr bis 

zu einer 
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Höchstaufenthaltsdauer 

von drei Jahren verlängert 

werden, wenn der Auslän-

der auf Grund einer Ab-

sprache der Bundesagen-

tur für Arbeit mit der Ar-

beitsverwaltung des Her-

kunftslandes, geeigneter 

Migrationsselbstverwal-

tungsorganisationen, so-

wie den Gewerkschaften 

und Arbeitnehmervertre-

tungen 

Von Aufzählung in Abs. 4- 

Abs. 6 gekürzt, weiter mit 

Abs. 7 (…) 

(7) Die informations-

pflichtigen Stellen ergrei-

fen Maßnahmen, um den 

Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Qualifikati-

onsinformationen vor al-

lem gegenüber nationalen 

und internationalen Mig-

rationsverbänden und 

Migrationsorganisationen 

zu erleichtern. 

1. 

Zu diesem Zweck wirken 

sie darauf hin, dass Infor-

mationen die Vorteile ei-

nes legalen Aufenthalts in 

Deutschland, über die sie 

verfügen, zunehmend in 

elektronischen Datenban-

ken oder in sonstigen For-

maten gespeichert werden, 

die über Mittel der elektro-

nischen Kommunikation 

abrufbar sind und aktiv zur 

Verfügung gestellt wer-

den. Insbesondere wirken 

die informationspflichti-

gen Stellen auf eine um-

fassende Informierung 

über die legale Migration 

nach Deutschland aktiv 

gegenüber den genannten 

Organisationen hin. 

2. 

Die informationspflichti-

gen Stellen treffen prakti-

sche Vorkehrungen zur 

Erleichterung des Infor-

mationszugangs gegen-

über den genannten Orga-

nisationen, beispielsweise 

durch  

a) 

die Benennung von Aus-

kunftspersonen oder Infor-

mationsstellen, 

 

 

b) 

die Veröffentlichung von 

Verzeichnissen über ver-

fügbare Informationen in 

Bezug auf einen Aufent-

halt in Deutschland, 

c) 

die Einrichtung öffentlich 

zugänglicher Informa-

tionsnetze und Datenban-

ken oder 

d) 

die Veröffentlichung von 

Informationen über be-

hördliche Zuständigkei-

ten. 

(7) Soweit möglich, ge-

währleisten die informati-

onspflichtigen Stellen, 

dass alle Informationen 

mit Bezug auf die Vorteile 

eines legalen Aufenthalts 

in Deutschland, die von 

ihnen oder für sie zusam-

mengestellt werden, auf 

dem gegenwärtigen Stand, 

exakt und vergleichbar 

sind. 
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VI. Ausbildungszwecke 

Im Bereich der Ausbildungszwecke findet sich eine der größten Veränderungen, da dies auch 

eines der Hauptziele der Veränderungen durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz war.1125 

Vorher befand sich die Norm in § 17 AufenthG a. F.1126 Nun findet sich die Norm, systematisch 

nach vorn gerückt, in § 16a AufenthG.1127 

1. Rechtsänderung der Normen zu Ausbildungszwecken 

Es besteht demnach eine große Veränderung allein schon des Wortlauts, bei dem wie in den 

Normen um das Studium die Verlängerung und Zweckveränderung des Aufenthaltstitels auf-

gehoben wurden (vgl. § 17 III AufenthG a. F.). Gleichgeblieben ist allerdings die doppelte Er-

messensentscheidung von § 16a I AufenthG, die sowohl Ermessen direkt in § 16a AufenthG 

als auch durch § 39 AufenthG festlegt.1128 In § 16a II AufenthG wird dann wiederum Bezug 

auf schulische Berufsausbildungen genommen, für die sich die Zustimmungspflicht aus 

§ 39 AufenthG nicht direkt aus der Norm ergibt.1129 Fraglich ist also, wie in den beiden Absät-

zen die Steuerungsfähigkeit effektiv verbessert werden kann. 

2. Modifikation von § 16a AufenthG 

Sowohl für § 16a I als auch II AufenthG ist es demnach relevant, die Informationsmängel und 

andere Problematiken seitens der Migrierenden herabzusetzen. Aus dem Bereich der Ausbil-

dung kann hierfür wiederum das Beispiel des Studiums aus § 16b AufenthG insofern dienen, 

als die Ausbildungsbetriebe als Organisationssteuerungen des Staates etabliert sind und ihnen 

gleichzeitig Informationspflichten auferlegt werden können. Die Einbeziehung der Arbeitge-

ber:innen ist wie im Bereich der Praktika nach anderen Vorbildern des Rechtsvergleichs vor-

zunehmen.1130 

 
1125 Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Anwendungshinweise des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz (BGBl.I2019, S.1307), 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshin-
weise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 a 
AufenthG, Rn. 1. 
1126 Vgl. Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 a AufenthG, Rn. 1. 
1127 Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 61. 
1128 Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 a AufenthG, Rn. 12; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 a AufenthG, Rn. 2. 
1129 Vgl. Bergmann/Dienelt-Samel, § 16 a AufenthG, Rn. 17–19; B. Huber/Mantel-Hoffmeister, § 16 a AufenthG, 
Rn. 7; Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 65f. 
1130 Kapitel 4, IV, 3. 
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Daneben stellt sich allerdings eine ähnliche Problematik wie in § 16d AufenthG, dass die Aus-

bildungsstätten oftmals nicht die gleiche zentrale Organisation aufweisen können, wie bei-

spielsweise Hochschulen, und deshalb eine organisierte Informationsmängelbeseitigung allein 

durch die Organisationssteuerung des Staates weniger Effektivität aufweisen könnte als bei den 

Hochschulen. Aus diesem Grund soll im Bereich der Ausbildung ebenfalls auf einen weiteren 

Faktor der Steuerung gesetzt werden, wie es für die Anerkennung der Qualifikationen festge-

setzt ist, indem ein ähnliches Netzwerk auch im Bereich der Ausbildung etabliert wird, um eine 

Verringerung der Informations- und Anpassungsmängel besser absichern zu können.1131 

Im Folgenden wird die modifizierte Norm von § 16a AufenthG ausgeführt. 

§ 16a Berufsausbildung; 

berufliche Weiterbil-

dung 

(1) Eine Aufenthaltser-

laubnis zum Zweck der 

betrieblichen Aus- und 

Weiterbildung wird kann 

erteilt werden, wenn die 

Bundesagentur für Arbeit 

nach § 39 zugestimmt hat 

oder durch die Beschäfti-

gungsverordnung oder 

zwischenstaatliche Ver-

einbarung nach Absprache 

zwischen der Bundesagen-

tur für Arbeit mit der Ar-

beitsverwaltung des Her-

kunftslandes sowie geeig-

neter Migrationsselbstver-

waltungsorganisationen, 

den Gewerkschaften so-

wie den Arbeitgeberver-

tretungen, dass die Aus- 

 
1131 Kapitel 4, IV. 

und Weiterbildung ohne 

Zustimmung der Bunde-

sagentur für Arbeit zuläs-

sig ist, und wenn der Aus-

zubildende von der Bil-

dungseinrichtung zugelas-

sen worden ist. Während 

des Aufenthalts nach Satz 

1 darf eine Aufenthaltser-

laubnis zu einem anderen 

Aufenthaltszweck nur 

zum Zweck einer qualifi-

zierten Berufsausbildung, 

der Ausübung einer Be-

schäftigung als Fachkraft, 

der Ausübung einer Be-

schäftigung mit ausge-

prägten berufspraktischen 

Kenntnissen nach § 19c 

Absatz 2 oder in Fällen ei-

nes gesetzlichen An-

spruchs erteilt werden. 

Der Aufenthaltszweck der 

betrieblichen qualifizier-

ten Berufsausbildung nach 

Satz 1 umfasst auch den 

Besuch eines Deutsch-

sprachkurses zur Vorbe-

reitung auf die Berufsaus-

bildung, insbesondere den 

Besuch eines berufsbezo-

genen Deutschsprachkur-

ses nach der Deutsch-

sprachförderverordnung. 

Abs. 2- 4 gekürzt, weiter 

mit Abs. 5 (…) 

(5) Die informations-

pflichtigen Stellen ergrei-

fen Maßnahmen, um den 

Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Ausbildungs-

informationen vor allem 

gegenüber nationalen und 

internationalen Migrati-

onsverbänden und 



277 
 

Migrationsorganisationen 

zu erleichtern. 

1. 

Zu diesem Zweck wirken 

sie darauf hin, dass Infor-

mationen die Vorteile ei-

nes legalen Aufenthalts in 

Deutschland, über die sie 

verfügen, zunehmend in 

elektronischen Datenban-

ken oder in sonstigen For-

maten gespeichert werden, 

die über Mittel der elektro-

nischen Kommunikation 

abrufbar sind und aktiv zur 

Verfügung gestellt wer-

den. Insbesondere wirken 

die informationspflichti-

gen Stellen auf eine um-

fassende Informierung 

über die legale Migration 

nach Deutschland aktiv 

gegenüber den genannten 

Organisationen hin. 

2. 

Die informationspflichti-

gen Stellen treffen prakti-

sche Vorkehrungen zur 

Erleichterung des Infor-

mationszugangs gegen-

über den genannten Orga-

nisationen, beispielsweise 

durch  

a) 

die Benennung von Aus-

kunftspersonen oder Infor-

mationsstellen, 

b) 

die Veröffentlichung von 

Verzeichnissen über ver-

fügbare Informationen in 

Bezug auf einen Aufent-

halt in Deutschland, 

 

c) 

die Einrichtung öffentlich 

zugänglicher Informa-

tionsnetze und Datenban-

ken oder 

d) 

die Veröffentlichung von 

Informationen über be-

hördliche Zuständigkei-

ten. 

(6) Soweit möglich, ge-

währleisten die informati-

onspflichtigen Stellen, 

dass alle Informationen 

mit Bezug auf die Vorteile 

eines legalen Aufenthalts 

in Deutschland, die von 

ihnen oder für sie zusam-

mengestellt werden, auf 

dem gegenwärtigen Stand, 

exakt und vergleichbar 

sind. 

VII. Suche eines Ausbildungs- oder Studienplatzes 

Aus dem Bereich der Ausbildung kommt als letzte zu modifizierende Norm die Neufassung 

von § 17 AufenthG in Betracht, der sich mit der Einreise zur Suche eines Ausbildungs- oder 

Studienplatzes befasst.1132 

1. Gesetzesäderungen der Normen zur Suche eines Ausbildungs- oder Studienplatzes 

Ursprünglich waren diese Regelungen nicht in einer gesonderten Norm zusammengefasst und 

nahmen auch nicht die Stellung eines eigenen Migrationspfades ein, sondern waren in die alten 

 
1132 Kluth/Heusch-Fleuß, § 17 AufenthG, Rn. 1; Kolb, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 40 
(2020), 267, 268; Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 93. 
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Normen, wie beispielsweise zum Studium, integriert (vgl. § 16 VII AufenthG a. F.). Daher stellt 

§ 17 AufenthG eine umfassende Neuerung dar, die allerdings ebenfalls so ausgestaltet werden 

sollte, dass sie eine Steuerung der Migration nach dem New-Governance-Modell unterstützen 

könnte.1133 Durch die neue Stellung ergibt sich auch in § 17 AufenthG ein neuer Migrations-

pfad, der im Folgenden in Richtung einer effektiveren Steuerungsfähigkeit modifiziert werden 

soll.1134 

2. Modifikation von § 17 AufenthG 

Auch in § 17 AufenthG findet sich eine Befristung, die aus den genannten Gründen nachteilig 

sein kann und auf die deshalb verzichtet werden muss. Positiv fällt allerdings auf, dass 

§ 17 AufenthG wenige Voraussetzungen bereithält, was dazu führt, dass davon ausgegangen 

werden kann, dass die externe Effekte, welche entstehen, eher gering sind. Aus diesem Grund 

soll diese schmale Regelung auch nicht durch zu viele Steuerungsinstrumente überlastet wer-

den. Dennoch soll eine Steuerung durch Steuerungsinstrumente gefördert werden. 

In § 17 AufenthG kommt allerdings nicht mehr die verwendete Organisationssteuerung des 

Staates in Betracht, da es bei § 17 AufenthG gerade darum geht, dass Personen ohne vorherige 

Annahme an einer Ausbildungsstätte einreisen können.1135 Was dabei allerdings sicherlich 

möglich ist, ist die Ausweitung der Informationspflichten in Bezug auf den Aufenthalt zur Aus-

bildungs- und Studiensuche nach dem Vorbild von § 7 UIG. 

Fraglich ist aber, welches Steuerungsinstrument daneben geeignet wäre, ohne dass die einfache 

Struktur von § 17 AufenthG für die Migrierenden und Rechtsanwender:innen verloren geht. 

Zur Lösung des hervorstechenden Problems der Informationsmängel bedürfte es also eines 

Steuerungsinstrumentes, welches zwar die Informationsmängel beseitigen kann, das zudem 

aber keine zusätzlichen Voraussetzungen für die Migrierenden etablieren. Ein solches Steue-

rungsinstrument könnte eine Regimebildung nach den Vorbildern der Anti-Doping-Konvention 

der UNESCO darstellen. Bei der Etablierung von Regimen nach den Vorbildern von Art. 3 c), 

7, 13 UNESCO Anti-Doping-Konvention handelt es sich vor allem um Absichtserklärungen 

zur Kooperation aller beteiligten Akteur:innen, was zu einer verbesserten untergesetzlichen Ko-

operation führen kann, und dabei keine direkten Voraussetzungen für die Adressat:innen der 

 
1133 Huber/Mantel-Hoffmeister, § 17 AufenthG, Rn. 1; Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 93. 
1134 Kolb, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 40 (2020), 267, 268. 
1135 Bergmann/Dienelt-Samel, § 17 AufenthG, Rn. 3; Huber/Mantel-Hoffmeister, § 17 AufenthG, Rn. 2; 
Kluth/Heusch-Fleuß, § 17 AufenthG, Rn. 2. 



279 
 

Norm festlegt. Gleiches gilt für Art. 8 Anti-Doping-Konvention des Europarats, der ebenfalls 

eine solche Absichtserklärung zur Kooperation beinhaltet. 

Regime wären demnach für den Bereich von § 17 AufenthG ein gut geeignetes Mittel. Fraglich 

bleibt dabei allerdings, welche Parteien im Regime vertreten sein sollten. Anders als bei den 

Netzwerken müssen nicht alle Interessenvertreter:innen beteiligt sein, allerdings müssen diese 

auch kooperationsbereit sein und sich heterarchisch gegenüberstehen, wobei mindestens ein/e 

Akteur:in änderungswillig sein muss.1136 Für den Bereich des Migrationsrechts würde dies be-

deuten, dass nur eine Vertretung der staatlichen Seite und der Migrierenden nötig und sinnvoll 

ist, da die untersuchte Problematik zwischen diesen Akteur:innen auftritt. Als Vertretung des 

Staates könnte die Bundesagentur für Arbeit dienen, da sie diesen im Bereich des Aufenthalts-

gesetzes des Öfteren vertritt. Als unmittelbare Vertretung der Migrierenden kann hinzukom-

mend wieder auf unterschiedliche Migrantenselbstverwaltungsorganisationen zurückgegriffen 

werden. Als Dachverband könnte eventuell die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigranten-

verbände in Deutschland e. V. herangezogen werden, die mehrere Verbände unter sich vereinigt 

und deshalb den größten Teil der Migrierenden (im Gegensatz zu anderen Verbänden) vertreten 

könnte.1137 Daneben würde es sich anbieten, auch die Arbeitsverwaltungen der Herkunftsländer 

einzubeziehen, um eine stärkere Brücke in die Herkunftsländer zu bauen. In einem solchen 

Regime könnte unter Zuhilfenahme von Expert:innengremien Probleme sowie deren Lösungen 

verhandelt werden. 

§ 17 AufenthG könnte wie nachfolgend aufgezeigt modifiziert werden. 

§ 17 Suche eines Ausbil-

dungs- oder Studienplat-

zes 

(1) Einem Ausländer kann 

zum Zweck der Suche 

nach einem Ausbildungs-

platz zur Durchführung ei-

ner qualifizierten Berufs-

ausbildung eine Aufent-

haltserlaubnis erteilt wer-

den, wenn  

 
1136 Kapitel 2, V, 5, d. 
1137 Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e.V, Über uns, https://bagiv.de/. 

Anfang gekürzt, weiter mit 

Abs. 4 (…)  

(4) Die Bundesagentur für 

Arbeit, die Arbeitsverwal-

tungen der Herkunftslän-

der und die Bundesge-

meinschaft der Immigran-

tenverbände in Deutsch-

land verpflichten sich:  

1. ihre nationalen Migrati-

onsorganisationen zu er-

mutigen, ihre Arbeit so zu 

gestalten, dass die Nut-

zung von § 17 AufenthG 

gefördert wird, insbeson-

dere durch die aktive In-

formierung von Arbeitge-

bern und Migrierenden;  

2. die Zusammenarbeit 

zwischen den am Migrati-

onsprozess beteiligten 

Akteuren zu fördern;  

3. die zweiseitige und 

mehrseitige 
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Zusammenarbeit zwischen 

ihren zuständigen Stellen, 

Behörden und Organisati-

onen in die Wege zu leiten, 

um auch auf 

internationaler Ebene le-

gale Migration zu fördern.  

4. Die genannten Parteien 

verpflichten sich, anderen 

Migrationsparteien behilf-

lich zu sein, die für die 

Migrationssteuerung not-

wendigen Erfahrungen, 

Kenntnisse und Techniken 

zu erwerben.  

 

VIII. Aufenthaltstitel für Fachkräfte 

Die Frage nach den Aufenthaltstiteln für Fachkräfte wurde durch das neue Fachkräfteeinwan-

derungsgesetzt stark umgestaltet. Früher noch vor allem in § 19a AufenthG a. F. verortet, finden 

sich die Normen nunmehr in §§ 18 ff. AufenthG und beginnen mit § 18 AufenthG, der wie ein 

allgemeiner Teil ausgestaltet ist, um in §§ 18a f. AufenthG genauer auf zwei Arten der Fach-

kräfte einzugehen.1138 Aus diesem Grund hat sich die Grundsystematik der Normen ebenfalls 

stark verändert, da bestimmte allgemeingültige Voraussetzungen aus den einzelnen Normen 

herausgelöst wurden.1139 Die Voraussetzungen von § 18 AufenthG gelten demnach für die Be-

reiche der Blauen Karte der EU, der ICT-Karte und der Einreise von Forscher:innen sowie für 

den europäischen Freiwilligendienst.1140 Die alten Normen arbeiteten eher weniger mit Steue-

rungsinstrumenten des New-Governance-Modells, weshalb nun die neue Gesetzgebung zu un-

tersuchen ist.1141 

1. Modifikation von § 18 AufenthG 

§ 18 AufenthG beginnt als allgemeiner Teil (wie § 18 AufenthG a. F.) in § 18 I AufenthG mit 

der Festlegung der Grundsätze, dass sich die Einreise von Fachkräften an den Bedarfen des 

Wirtschaftsstandorts Deutschland auszurichten hat, wobei nicht geregelt wird, wie dies durch-

zusetzen ist.1142 Im Gegensatz dazu kann diese abstrakte Festlegung von Zielen allerdings die 

externen Effekte auf die Migrierenden erhöhen, da weitere Voraussetzungen zu den konkreten 

Einreisevoraussetzungen hinzugefügt werden, auf die die Migrierenden zudem keinen Einfluss 

 
1138 Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 AufenthG, Rn. 2; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 1; Welte, 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 104. 
1139 Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 AufenthG, Rn. 1; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 1; Welte, 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 104. 
1140 Vgl. Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 4. 
1141 Kapitel 2, V, 5. 
1142 Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 AufenthG, Rn. 3; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 6. 
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haben. Aus steuerungswissenschaftlicher Sicht stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit einer sol-

chen Regulierung. 

§ 18 II AufenthG setzt konkrete Voraussetzungen fest, die erfüllbar sind und den Rahmen für 

eine legale Einreise festlegen.1143 Positiv ist § 18 II Nr. 1 AufenthG, der festlegt, dass ein Ar-

beitsplatzangebot vorliegen muss.1144 Dies verdeutlicht, dass auch hier die Arbeitgeber:innen 

zumindest teilweise ein gesetzlich festgelegtes Mitentscheidungsrecht innehaben, da der be-

trieblichen Entscheidung zumindest durch Gesetz Bedeutung verliehen wird. Dennoch unter-

scheiden sich die Wortlaute dahingehend, dass § 16 AufenthG a. F. die Annahme als eine Art 

Berechtigung zum Aufenthaltstitel etabliert, während § 18 II Nr. 1 AufenthG das Arbeitsplatz-

angebot als eine zu erfüllende Voraussetzung zur Beantragung eines Aufenthaltstitels wertet, 

wobei die Voraussetzungen an das Angebot weniger streng zu beurteilen sind als eine Annahme 

als Arbeitgeber:in.1145 Die unterschiedlichen Wortlaute verdeutlichen demnach eine unter-

schiedliche Stellung der Hochschulen und der Arbeitgeber:innen. Zur Herabsetzung von Infor-

mationsmängeln scheint es allerdings positiv zu sein, auch im Bereich der Fachkräfteeinwan-

derung die privaten Akteur:innen, die unmittelbar mit den Migrierenden interagieren, mit einem 

Steuerungsinstrument auszustatten, da sie den Migrierenden am nächsten sind und Steuerung 

unmittelbar durchführen könnten. Zudem ist gerade das Steuerungsinstrument der Organisati-

onssteuerung des Staates, wie auch bei den anderen Normen gezeigt, recht einfach auf andere 

Normen übertragbar und hat im Bereich des Studiums laut der Umfrage zumindest Effekte ge-

zeigt.1146 Die Verwendung dieses Steuerungsinstrumentes ist demnach sehr vielversprechend 

und soll auch im Bereich der Fachkräfteeinwanderung eingesetzt werden. 

Für den Bereich der Forschung in § 18d AufenthG könnte diese Etablierung der Organisations-

steuerung des Staates eventuell schon genügen, da Forschung oft an Hochschulen stattfindet 

und sich deswegen die Forscher:innen in einem ähnlichen Netzwerk wie die Studierenden be-

finden. Für den Bereich der Arbeitnehmer:innen muss allerdings Ähnliches gelten wie im Be-

reich der Ausbildung, dass mithin die Netzwerkstrukturen nicht so stark ausgebildet sind wie 

im universitären Bereich und deshalb das Steuerungsmittel der Organisationssteuerung des 

Staates nicht alleinstehen sollte.1147 Es könnte demnach ebenfalls positiv sein, eine solche Ver-

bindung auch zwischen den Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen sowie dem Staat zu 

etablieren. Dies kann durch ein Netzwerk – wie zuvor beschrieben – etabliert werden.1148 

 
1143 Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 AufenthG, Rn. 6; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 9. 
1144 Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 AufenthG, Rn. 7; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 10–12. 
1145 Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 AufenthG, Rn. 7; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 10. 
1146 Kapitel 4, III. 
1147 Kapitel 4, VI. 
1148 Vgl. Kapitel 4, VI, VII, VIII. 
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Implementiert werden könnte dies durch eine Änderung von § 18d II Nr. 2 AufenthG, sodass 

eine Zustimmungspflicht nicht allein bei der Bundesagentur für Arbeit, sondern bei einem Netz-

werk bestehend aus der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeber:innenvertretungen, Gewerk-

schaften sowie den Migrantenselbstverwaltungen bestehen könnte.1149 Daneben bietet es sich 

bei einer Norm wie § 18 AufenthG, die allgemeine Voraussetzungen für mehrere Einreisemög-

lichkeiten festlegt, besonders an, darin verschiedene und wichtige Steuerungsinstrumente zu 

etablieren, da diese eine weitreichende Wirkung entfalten können. Aus diesem Grund sollen 

auch allgemeinere Regelungen etabliert werden, die eine Kooperation verstärken, wie beispiels-

weise die Grundlegungen für die Regime. Gerade auch die Neuschaffung von § 18 I AufenthG 

mit ebenfalls bloßen Absichtsbekundungen lässt den Schluss zu, dass die Etablierung eines Re-

gimes in den Wortlaut von § 18 AufenthG angemessen ist. 

Daneben ist auch an dieser Stelle eine Grundlage für Informationspflichten besonders sinnvoll, 

da sie für den gesamten Bereich des Abschnitts gelten würde. So wären auf mehreren Ebenen 

Steuerungsinstrumente des New-Governance-Modells etabliert, die an unterschiedlichen Stel-

len des Migrationsprozesses Wirkung entfalten könnten. 

Nach diesen beiden Änderungen könnte § 18 AufenthG wie nachfolgend ausgeführt lauten. 

§ 18 Grundsatz der 

Fachkräfteeinwande-

rung; allgemeine Bestim-

mungen 

(1) Die Zulassung auslän-

discher Beschäftigter ori-

entiert sich an den Erfor-

dernissen des Wirtschafts- 

und Wissenschaftsstan-

dortes Deutschland unter 

Berücksichtigung der Ver-

hältnisse auf dem Arbeits-

markt. Die besonderen 

Möglichkeiten für auslän-

dische Fachkräfte dienen 

der Sicherung der 

 
1149 Bzw., dass die Zustimmungspflicht durch Regelungen des Netzwerkes ersetzt werden. 

Fachkräftebasis und der 

Stärkung der sozialen Si-

cherungssysteme. Sie sind 

ausgerichtet auf die nach-

haltige Integration von 

Fachkräften in den Ar-

beitsmarkt und die Gesell-

schaft unter Beachtung der 

Interessen der öffentlichen 

Sicherheit. 

(2) Die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels zur Aus-

übung einer Beschäfti-

gung nach diesem Ab-

schnitt wird einem Aus-

länder erteilt, wenn ihm 

ein konkretes Arbeits-

platzangebot vorliegt. Es 

setzt zudem voraus, dass  

1. 

ein konkretes Arbeits-

platzangebot vorliegt, 

1.  

die Bundesagentur für Ar-

beit, Vertretungen der Ar-

beitgeberverbände, Ge-

werkschaften und geeig-

nete Migrantenselbstorga-

nisationen nach § 39 zuge-

stimmt hat; dies gilt nicht, 

wenn durch Gesetz, zwi-

schenstaatliche 
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Vereinbarung, Vereinba-

rung zwischen der Bunde-

sagentur für Arbeit, Ver-

tretungen der Arbeitgeber-

verbände, Gewerkschaften 

und geeignete Migranten-

selbstorganisationen oder 

durch die Beschäftigungs-

verordnung bestimmt ist, 

dass die Ausübung der Be-

schäftigung ohne Zustim-

mung der Bundesagentur 

für Arbeit zulässig ist; in 

diesem Fall kann die Ertei-

lung des Aufenthaltstitels 

auch versagt werden, 

wenn einer der Tatbe-

stände des § 40 Absatz 2 

oder 3 vorliegt, 

Von Aufzählung in Abs. 2- 

Abs. 4 gekürzt, weiter mit 

Abs. 5 (…) 

(5) Die Bundesagentur für 

Arbeit, die Arbeitsverwal-

tungen der Herkunftslän-

der und die Bundesge-

meinschaft der Immigran-

tenverbände in Deutsch-

land verpflichten sich,  

1. ihre nationalen Migrati-

onsorganisationen zu er-

mutigen, ihre Arbeit so zu 

gestalten, dass die Nut-

zung von §§ 18 ff. 

AufenthG gefördert wird, 

insbesondere durch die ak-

tive Informierung von Ar-

beitgebern und Migrieren-

den;  

2. die Zusammenarbeit 

zwischen den am Migrati-

onsprozess beteiligten 

Akteuren zu fördern;  

3. die zweiseitige und 

mehrseitige Zusammenar-

beit zwischen ihren zu-

ständigen Stellen, Behör-

den und Organisationen in 

die Wege zu leiten, um 

auch auf internationaler 

Ebene legale Migration zu 

fördern.  

4. Die genannten Parteien 

verpflichten sich, anderen 

Migrationsparteien behilf-

lich zu sein, die für die 

Migrationssteuerung not-

wendigen Erfahrungen, 

Kenntnisse und Techniken 

zu erwerben.  

(6) Die informations-

pflichtigen Stellen ergrei-

fen Maßnahmen, um den 

Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Informatio-

nen vor allem gegenüber 

nationalen und internatio-

nalen 

Migrationsverbänden und 

Migrationsorganisationen 

zu erleichtern. 

1. 

Zu diesem Zweck wirken 

sie darauf hin, dass Infor-

mationen die Vorteile ei-

nes legalen Aufenthalts in 

Deutschland, über die sie 

verfügen, zunehmend in 

elektronischen Datenban-

ken oder in sonstigen For-

maten gespeichert werden, 

die über Mittel der elektro-

nischen Kommunikation 

abrufbar sind und aktiv zur 

Verfügung gestellt wer-

den. Insbesondere wirken 

die informationspflichti-

gen Stellen auf eine um-

fassende Informierung 

über die legale Migration 

nach Deutschland aktiv 

gegenüber den genannten 

Organisationen hin. 

2. 

Die informationspflichti-

gen Stellen treffen prakti-

sche Vorkehrungen zur 

Erleichterung des Infor-

mationszugangs gegen-

über den genannten Orga-

nisationen, beispielsweise 

durch  
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a) 

die Benennung von Aus-

kunftspersonen oder Infor-

mationsstellen, 

b) 

die Veröffentlichung von 

Verzeichnissen über ver-

fügbare Informationen in 

Bezug auf einen Aufent-

halt in Deutschland, 

 

 

c) 

die Einrichtung öffentlich 

zugänglicher Informa-

tionsnetze und Datenban-

ken oder 

d) 

die Veröffentlichung von 

Informationen über be-

hördliche Zuständigkei-

ten. 

(7) Soweit möglich, ge-

währleisten die 

informationspflichtigen 

Stellen, dass alle Informa-

tionen mit Bezug auf die 

Vorteile eines legalen 

Aufenthalts in Deutsch-

land, die von ihnen oder 

für sie zusammengestellt 

werden, auf aktuellem 

Stand, exakt und ver-

gleichbar sind. 

 

2. Modifikationen von §§ 18a und 18b AufenthG 

Nachdem die Modifikationen von § 18 AufenthG dargelegt wurden, der den allgemeinen Teil 

über die Einreise zur Beschäftigung darstellt, soll nun untersucht werden, ob auch die konkre-

teren Normen einer Modifikation bedürfen.1150 Zu berücksichtigen ist, dass es in den vorliegen-

den Normen keiner Wiederholung mehr bedarf, weil sie schon im allgemeinen Teil festgehalten 

wurden. Die bereits etablierten Steuerungsinstrumente in Form der Organisationssteuerung des 

Staates, der Regimebildung, der Netzwerkbildung und der aktiven Informationsgabe sind dem-

nach auch für §§ 18a f. AufenthG etabliert. Aus diesem Grund sollen Modifikationen eher spar-

sam eingesetzt werden, um die Voraussetzungen und damit die externen Effekte nicht weiter 

zu erhöhen. Besonders hervorzuheben ist § 18a AufenthG, der kaum andere Voraussetzungen 

festlegt als die bereits genannten, die durch die Steuerungsinstrumente modifiziert wurden.1151 

§ 18b AufenthG legt dahingehend weitere Voraussetzungen fest, die sich aus der EU-Richtlinie 

ergeben.1152 

Interessant bei § 18b AufenthG ist allerdings auch die Wortlautänderung gegenüber § 19a Auf-

enthG a. F. Betitelt ist § 18b AufenthG mit der Einreise für Akademiker:innen, während § 19a 

AufenthG a. F. noch von hochqualifizierten Beschäftigten spricht. Auch wenn keine 

 
1150 Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 1; Vgl. Morell/Hofmann, Kritische Vierteljahresschrift für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 102 (2020), 293, 304. 
1151 Vgl. Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 a AufenthG, Rn. 2; Hammer/Klaus, Zeitschrift für Ausländerrecht und 
Ausländerpolitik 39 (2019), 137, 140; Huber/Mantel-Dippe, § 18 AufenthG, Rn. 1. 
1152 Vgl. Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 b AufenthG, Rn. 10; Vgl. Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 b AufenthG, 
Rn. 2–9. 
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allgemeingültige Definition von Hochqualifizierten besteht, liegt die Auffassung vor, dass es 

sich auch um Personen handeln kann, die gerade keine Akademiker:innen mit Hochschulab-

schluss sind, sondern die ihre hohe Qualifikation durch einen längere Berufserfahrung in qua-

lifizierten Berufsfelder nachweisen können.1153 Je nach Auslegung kann es demnach sein, dass 

durch die Rechtsänderung der Anwendungsbereich von § 18b AufenthG beschränkt wurde, da 

der Begriff Akademiker:in eindeutig auf einen Hochschulabschluss hinweist. Darauf weist auch 

§ 18 III Nr. 3 AufenthG hin, der den Begriff Akademiker:innen direkt mit einem Hochschulab-

schluss verbindet.1154 Für diese Gruppe ändert sich dadurch zwar in Bezug auf die externen 

Effekte nichts. Für Hochqualifizierte ohne Hochschulabschluss wird dieser Migrationspfad al-

lerdings blockiert. Für diese ist die Einreise allerdings nach ähnlichen Voraussetzungen über 

§ 18a AufenthG möglich.1155 Demzufolge können zwar durch § 18b AufenthG externe Effekte 

erhöht werden, die durch die Ergänzung von § 18a AufenthG allerdings wieder abgeschwächt 

werden. Einer Korrektur durch ein Steuerungsmittel bedarf es demnach nicht unbedingt. Da 

keine erhebliche Erhöhung der Problematiken in §§ 18a f. AufenthG festgestellt wurden, soll 

auf eine weitere Modifikation dieser Normen verzichtet werden. 

3. Exkurs: neue Richtlinie zur Blauen Karte der EU 

Ende 2021 hat die EU eine neue Richtlinie bezüglich der Regelungen zur Blauen Karte der EU 

verabschiedet, welche die alte Richtlinie ersetzt (Art. 30 Richtlinie 2021/1883).1156 Der Voll-

ständigkeit halber sollte deshalb auch diese neue Richtlinie Beachtung finden, da sie sich mit 

dem Untersuchungsgegenstand befasst, auch wenn eine Analyse wie dargestellt an den jewei-

ligen nationalen Umsetzungsnormen durchzuführen ist. In der Steuerungsperspektive des New-

Governance Modells ist vor allem ein Aspekt der neuen Richtlinie äußerst interessant. In Er-

wägungsgrund (8) wird den Mitgliedstaaten nahegelegt, die Werbe- und Informationskampag-

nen für die Möglichkeit einer Blauen Karte der EU zu intensivieren. Dies spricht dafür, dass 

auch die EU den Mangel an Informationsweitergabe erkannt hat und dieses Problem zu lösen 

versucht, auch wenn der Informationsmangel mit dem vorliegenden nicht automatisch vergli-

chen werden kann. Darüber hinaus legt die EU den Mitgliedstaaten in Erwägungsgrund (11) 

 
1153 Vgl. zu angesetzten Definition: IQ Netzwerk Niedersachsens, Hochqualifizierte, https://www.migrationspor-
tal.de/glossar/h/hochqualifizierte.html. 
1154 Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 AufenthG, Rn. 19; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 46. 
1155 Bergmann/Dienelt-Nusser, § 18 a AufenthG, Rn. 3,4; Huber/Mantel-Dippe, § 18 AufenthG. 
1156 Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2021 über die Be-
dingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten 
Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des Rates; Europäische Union, Blaue Karte der EU 
- Einreise und Aufenthalt hochqualifizierter Arbeitskräfte (bis 2023). 
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nahe, die Voraussetzungen für die Einreise gering zu halten, was in dem dargelegten steue-

rungswissenschaftlichen Kontext eine Reduzierung von externen Effekten und Anpassungs-

mängel bedeuten könnte. Allerdings ist zu ergänzen, dass der Wortlaut der Erwägungsgründe 

deutlich auf eine Empfehlung für die Mitgliedstaaten hinweist und nicht auf eine Verpflichtung. 

Dies könnte beuteten, dass gerade im Umsetzungsprozess solche Anregungen nicht flächende-

ckend übernommen werden müssen und so eine effektive Umsetzung verfehlt werden könnte. 

Allerdings ist diesbezüglich noch auf eine weitere Besonderheit der neuen Richtlinie 

hinzuweisen. In Art. 24 Richtlinie 2021/1883 wird eine Verpflichtung zur effektiven Informa-

tion durch die Mitgliedstaaten, gerade auch gegenüber Drittstaaten, explizit festgelegt. Diese 

explizite Feststellung folgt den aus dem Modell von Dose erarbeiteten Grundsätzen, was nicht 

zuletzt die Vergleichbarkeit der dargestellten Informationsansätze verdeutlicht, die sich in einer 

expliziten Nennung in der nationalen und internationalen Rechtsordnung widerspiegeln. Auch 

verdeutlicht dies, dass die EU die Wichtigkeit dieser Nennung und der damit einhergehenden 

Verpflichtungen erkannt hat und die versuchte Umsetzung gemäß New-Governance-Modell 

auch plausibel erscheint. Die neue Richtlinie zur Blauen Karte der EU kann demnach zwar 

wenig konkrete Aussagen über die zukünftige explizite Umsetzung von Steuerungsmitteln in 

den nationalen Rechtsordnungen treffen, da weiterhin fraglich bleibt, inwiefern diese durch die 

Mitgliedstaaten umgesetzt werden, allerdings verdeutlicht die neue Richtlinie, dass auch die 

EU die Wichtigkeit expliziter Umsetzungen von Steuerungsmitteln und die explizierte Ver-

pflichtung erkannt und auch umgesetzt hat. Die EU folgt dabei ebenfalls dem Ansatz der expli-

ziten Nennung einer Verpflichtung zur aktiven Inforationsgabe. 
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IX. Forschung 

Für den Bereich der Forschung als Migrationskanal kommt § 18d AufenthG in Betracht, der 

die Einreise aus dem Ausland zu Forschungszwecken regelt.1157 Aus diesem Grund soll diese 

Norm hinsichtlich etwaiger Modifikationserfordernisse untersucht werden. 

1. Rechtsänderung im Bereich der Forschung 

Im Bereich Forschung wurde § 20 AufenthG a. F. zu § 18d AufenthG. Inhaltlich hat sich im 

Gegensatz zu anderen Normen weniger verändert.1158 Lediglich § 20 VI, VII AufenthG a. F. 

wurden getilgt.1159 Die Struktur der vorliegenden Steuerungsinstrumente ist demnach gleichge-

blieben und für die Modifikation kann ohne Weiteres bei § 18d AufenthG angesetzt werden. 

2. Modifikation von § 18d AufenthG 

Wie bereits dargelegt, unterscheidet sich die Stellung der Forschungseinrichtungen für den 

Migrationsprozess von dem der Hochschulen für die Einreise zu einem Studium.1160 Die Stel-

lung der Forschungseinrichtungen ist dabei nicht so ausgestaltet, dass sie als Organisationssteu-

erung des Staates betrachtet werden kann.1161 Die Normen zum Studium stellen mit einem be-

reits bestehenden effektiven Steuerungsmittel ein gutes Vorbild für andere Bereiche dar. Auch 

besteht eine ähnliche strukturelle Verbindung im Bereich der Forschung zwischen den For-

schungseinrichtungen und den Forscher:innen. Aus diesem Grund soll auch an dieser Stelle 

eine Organisationssteuerung des Staates durch die Forschungseinrichtungen etabliert werden. 

Fraglich ist, ob es einer solchen Etablierung überhaupt bedarf, da diese schon in § 18 II 

AufenthG eingefügt wurde und es sich deshalb nur um eine Doppelung handeln würde. Dem 

ist allerdings entgegenzuhalten, dass der Wortlaut von § 18d AufenthG ebenfalls nochmals die 

Stellung der Forschungseinrichtungen dahingehend betrifft, dass die Annahme, nur eine Vo-

raussetzung zur Aufenthaltsgenehmigung ist und die Forschungseinrichtungen gerade systema-

tisch nicht die Stellung der Hochschulen gemäß § 16b AufenthG innehaben.1162 Würde die Stel-

lung in § 18d AufenthG nicht verändert werden, könnte dies zur Rechtsunsicherheit über die 

Aufgaben der Forschungseinrichtungen führen und im schlimmsten Fall zu einer 

 
1157 Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 134. 
1158 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 18 d AufenthG, Rn. 2; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 d AufenthG. 
1159 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 18 d AufenthG, Rn. 2. 
1160 Kapitel 2, V, 5, i. 
1161 Kapitel 2, V, 5, i. 
1162 Vgl. Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 18 d AufenthG, Rn. 8; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 d AufenthG, Rn. 2. 
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Nichtanwendung des Steuerungsinstrumentes, das etabliert werden sollte. Aus diesem Grund 

soll eine Modifikation auch an dieser Stelle durchgeführt werden. 

Für die Struktur von § 18d AufenthG wird daher Folgendes vorgeschlagen. 

§ 18d Forschung 

(1) Einem Ausländer wird 

ohne Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit 

eine Aufenthaltserlaubnis 

nach der Richtlinie (EU) 

2016/801 zum Zweck der 

Forschung erteilt, wenn 

ihm eine wirksame Auf-

nahmevereinbarung oder 

ein entsprechender Ver-

trag zur Durchführung ei-

nes Forschungsvorhabens 

mit einer Forschungsein-

richtung vorliegt, die für 

die Durchführung des be-

sonderen Zulassungsver-

fahrens für Forscher im 

Bundesgebiet anerkannt 

ist und wenn er 

 

1. 

er 

a) 

eine wirksame Aufnahme-

vereinbarung oder einen 

entsprechenden Vertrag 

zur Durchführung eines 

Forschungsvorhabens mit 

einer Forschungseinrich-

tung abgeschlossen hat, 

die für die Durchführung 

des besonderen Zulas-

sungsverfahrens für For-

scher im Bundesgebiet an-

erkannt ist oder 

b) 

1. eine wirksame Aufnah-

mevereinbarung oder ei-

nen entsprechenden Ver-

trag mit einer Forschungs-

einrichtung abgeschlossen 

hat, die Forschung be-

treibt, und 

2. 

die Forschungseinrichtung 

sich schriftlich zur Über-

nahme der Kosten 

verpflichtet hat, die öffent-

lichen Stellen bis zu sechs 

Monate nach der Beendi-

gung der Aufnahmever-

einbarung entstehen für  

a) 

den Lebensunterhalt des 

Ausländers während eines 

unerlaubten Aufenthalts in 

einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union und 

b) 

eine Abschiebung des 

Ausländers. 

In den Fällen des Satzes 1 

Nummer 1 Buchstabe a ist 

die Aufenthaltserlaubnis 

innerhalb von 60 Tagen 

nach Antragstellung zu er-

teilen. 

Ende der Norm gekürzt 

(…) 
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X. ICT-Karte 

Die ICT-Karte regelt unternehmensinterne Transfers nach Deutschland.1163 Die Einreisen aus 

Drittstaaten regelt § 19 AufenthG neu, weshalb an diesem Modifikationen durchgeführt werden 

müssten.1164 

1. Rechtsänderung im Bereich der ICT-Karte 

Im Gegensatz zu § 19d AufenthG a. F. beginnt 19 AufenthG mit den Definitionen bezüglich 

der ICT-Karte, was durch § 19 II 2 AufenthG ergänzt wird. Grundsätzlich kommt es auch durch 

den neuen Inhalt von § 18 AufenthG zu strukturellen Umstellungen, wobei der wichtigste As-

pekt zur Beurteilung der Steuerungsfähigkeit ebenfalls in Abs. II der neuen Norm zu finden ist. 

Aus diesem Grund sollen anhand von § 19 AufenthG Modifikationen abgewogen werden, die 

vor allem in § 19 II AufenthG etabliert werden könnten. 

2. Modifikation von § 19 AufenthG 

Von den zuvor erwähnten Normen nimmt § 19 AufenthG eine Art Zwischenstellung ein. Zwar 

wird der Entscheidung der Unternehmen durch den Wortlaut von § 19 II AufenthG insofern 

Rechnung getragen, als bei Vorliegen der Annahme im Unternehmen ein Aufenthaltstitel erteilt 

wird, allerdings finden sich in den zu prüfenden Voraussetzungen auch die Fragen, ob es sich 

um eine Führungskraft handelt (§ 19 II Nr. 1 AufenthG) und ob die Qualifikation grundsätzlich 

ausreicht (§ 19 II Nr. 5 AufenthG).1165 Demgegenüber wird den Unternehmen demnach Ent-

scheidungsmacht zugestanden, die an anderer Stelle wieder revidiert wird. Dies ist insofern 

problematisch, als so der Entscheidungsspielraum der Unternehmen zu klein sein kann, um eine 

Organisationssteuerung des Staates zu gewährleisten. Die Unternehmen haben demnach keine 

vollumfängliche Entscheidungsmacht, da der Staat letztlich ein Kontrollrecht über die Auswahl 

innehat. Mit Modifikationen könnte allerdings eine Organisationssteuerung des Staates etabliert 

werden. Da es wieder um den Bereich der Privatwirtschaft geht, müsste zudem versucht wer-

den, weitere Steuerungsinstrumente zu etablieren, um mehr Kooperation herstellen zu können. 

Allerdings ist durch § 18 AufenthG für den gesamten Abschnitt ein Netzwerk und ein Regime 

etabliert worden, das auch bei der ICT-Karte Anwendung findet. 

 
1163 Kapitel 2, V, 3, a. 
1164 Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 144. 
1165 Anders ist das beispielsweise in § 18 b I AufenthG, bei dem die Qualifikation nur nachgewiesen werden muss, 
allerdings nicht geprüft wird. 
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Die Etablierung der Organisationssteuerung dürfte für eine effektive Modifikation demnach 

genügen, was im Folgenden ausgeführt wird. 

§ 19 ICT-Karte für un-

ternehmensintern trans-

ferierte Arbeitnehmer 

(1) Eine ICT-Karte ist ein 

Aufenthaltstitel zum 

Zweck eines unterneh-

mensinternen Transfers ei-

nes Ausländers. Ein unter-

nehmensinterner Transfer 

ist die vorübergehende 

Abordnung eines Auslän-

ders  

1. 

in eine inländische Nieder-

lassung des Unterneh-

mens, dem der Ausländer 

angehört, wenn das Unter-

nehmen seinen Sitz außer-

halb der Europäischen 

Union hat, oder 

2. 

in eine inländische Nieder-

lassung eines anderen Un-

ternehmens der Unterneh-

mensgruppe, zu der auch 

dasjenige Unternehmen 

mit Sitz außerhalb der Eu-

ropäischen Union gehört, 

dem der Ausländer ange-

hört. 

(2) Einem Ausländer wird 

die ICT-Karte erteilt, 

wenn die aufnehmende 

Niederlassung den Aus-

länder als Führungskraft 

oder Spezialisten über-

nimmt und 

1. 

er in der aufnehmenden 

Niederlassung als Füh-

rungskraft oder Spezialist 

tätig wird, 

1. 

er dem Unternehmen oder 

der Unternehmensgruppe 

unmittelbar vor Beginn 

des unternehmensinternen 

Transfers seit mindestens 

sechs Monaten und für die 

Zeit des Transfers unun-

terbrochen angehört, 

2. 

der unternehmensinterne 

Transfer mehr als 90 Tage 

dauert, 

3. 

der Ausländer einen für 

die Dauer des unterneh-

mensinternen Transfers 

gültigen Arbeitsvertrag 

und erforderlichenfalls ein 

Abordnungsschreiben vor-

weist, worin enthalten 

sind:  

a) 

Einzelheiten zu Ort, Art, 

Entgelt und zu sonstigen 

Arbeitsbedingungen für 

die Dauer des unterneh-

mensinternen Transfers 

sowie 

b) 

der Nachweis, dass der 

Ausländer nach Beendi-

gung des unternehmensin-

ternen Transfers in eine 

außerhalb der Europäi-

schen Union ansässige 

Niederlassung des glei-

chen Unternehmens oder 

der gleichen Unterneh-

mensgruppe zurückkehren 

kann und 

5. 

er seine berufliche Qualifi-

kation nachweist. 

Führungskraft im Sinne 

dieses Gesetzes ist eine in 

einer Schlüsselposition 

beschäftigte Person, die in 

erster Linie die aufneh-

mende Niederlassung lei-

tet und die hauptsächlich 

unter der allgemeinen 

Aufsicht des Leitungsor-

gans oder der 
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Anteilseigner oder gleich-

wertiger Personen steht 

oder von ihnen allgemeine 

Weisungen erhält. Diese 

Position schließt die Lei-

tung der aufnehmenden 

Niederlassung oder einer 

Abteilung oder Unterab-

teilung der aufnehmenden 

Niederlassung, die Über-

wachung und Kontrolle 

der Arbeit des sonstigen 

Aufsicht führenden Perso-

nals und der Fach- und 

Führungskräfte sowie die 

Befugnis zur Empfehlung 

einer Anstellung, Entlas-

sung oder sonstigen perso-

nellen Maßnahme ein. 

Spezialist im Sinne dieses 

Gesetzes ist, wer über un-

erlässliche Spezialkennt-

nisse über die Tätigkeits-

bereiche, die Verfahren 

oder die Verwaltung der 

aufnehmenden Niederlas-

sung, ein hohes Qualifika-

tionsniveau sowie ange-

messene Berufserfahrung 

verfügt. 

Ende der Norm gekürzt 

(…) 

 

 

XI. Europäischer Freiwilligendienst 

Der Europäische Freiwilligendienst wurde ursprünglich in § 18d AufenthG a. F. geregelt und 

befindet sich nun in § 19e AufenthG und stellt damit auch einen eigenen Migrationspfad dar, 

der die Steuerung von Migration unterstützen kann. Aus diesem Grund soll auch dieser zwecks 

Optimierung der Steuerungsfähigkeit modifiziert werden. 

1. Rechtsänderung im Bereich des Europäischen Freiwilligendienst 

Im Gegensatz zu § 18d AufenthG a. F. wurde in § 19e AufenthG § 18 d III, IV AufenthG a. F. 

nicht mehr aufgenommen.1166 Ansonsten wurde der Wortlaut der Norm nicht verändert, wes-

halb direkt zur Frage der Modifikation übergegangen werden kann.1167 

2. Modifikation von § 19e AufenthG 

Hinsichtlich der Stellung von privaten Akteur:innen nimmt § 19e AufenthG eine Zwischenstel-

lung ein. Die Stellen die einen Freiwilligendienst anbieten nehmen nach dem Wortlaut von 

§ 19e AufenthG eine Stellung ein, bei der sie einen größeren Entscheidungsspielraum bei der 

Auswahl haben, der nicht vom Staat kontrolliert wird.1168 Die Stellung ist demnach mit der von 

Hochschulen gemäß § 16b AufenthG vergleichbar. Der Unterschied liegt in § 19e AufenthG, 

 
1166 Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 160. 
1167 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 19 e AufenthG, Rn. 1; Vgl. Welte, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 161. 
1168 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 19 e AufenthG, Rn. 4; Huber/Mantel-Dippe, § 19 e AufenthG, Rn. 2. 
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der die Vorlage der Aufnahmevereinbarung mit bestimmtem Inhalt festlegt.1169 Das Gesetz re-

gelt jedoch nur den Inhalt des Vertrags, nicht die Auswahl der Migrierenden, sodass die Rege-

lung eher eine Formalie als eine Beschneidung des Entscheidungsspielraums darstellt. Daher 

kann § 19e AufenthG nicht abgesprochen werden, bereits eine Ansatz für eine Organisations-

steuerung des Staates zu beinhalten. Aufgrund dieser Feststellung und der Etablierung eines 

Netzwerkes und eines Regimes im allgemeinen Teil des Gesetzesabschnitts, kann festgehalten 

werden, dass es sich schon um eine recht effektive Norm nach dem New-Governance-Modell 

handelt, die nicht grundsätzlich modifiziert werden muss, sondern nur durch die Ergänzungen 

gemäß § 18 AufenthG effektiver gestaltet werden kann. Diese kann dazu beitragen, die vermu-

tete geringere Wirkung der Organisationssteuerung des Staates bei privaten Arbeitgeber:innen 

aufzufangen. Aus diesem Grund wird darauf verzichtet, weitere Modifikationen zu etablieren. 

XII. Arbeitsplatzsuche 

Die Einreisemöglichkeit zur Arbeitsplatzsuche kann besonders relevant sein, da diese keine 

vorherige Verbindung nach Deutschland in Form eines Arbeitsplatzangebots voraussetzt und 

deshalb besonders flexible Möglichkeiten in Deutschland bietet.1170 

1. Rechtsänderung im Bereich der Arbeitsplatzsuche 

Ursprünglich waren die Möglichkeiten zur Verlängerung eines Aufenthaltes in den jeweiligen 

Normen der Migrationskanäle verortet und wurden durch die Rechtsänderung des Fachkräf-

teeinwanderungsgesetztes nun in einer Norm, und zwar § 20 AufenthG zusammengefasst. 

Durch diese Neuverordnung und Umstrukturierung der Systematik entsteht nun systematisch 

betrachtet ein neuer Migrationskanal.1171 Diese Neuschaffung bedeutet aber auch, dass die Mo-

difizierungen vollständig auf die neue Norm bezogen werden müssen und in diesem Bereich 

zuerst dargelegt werden muss, ob Steuerungsstrukturen bestehen, die modifiziert werden kön-

nen. 

 
1169 Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 19 e AufenthG, Rn. 4. 
1170 Die neue Systematik ist an dieser Stelle ungenau. Nach der Systematik steht § 20 AufenthG in dem Abschnitt 
für den auch die Regelungen des § 18 AufenthG gelten müssen, also ein Arbeitsplatzangebot vorliegen muss. Der 
Sinn und Zweck des § 20 AufenthG widerspricht dem aber. 
1171 Huber/Mantel-Dippe, § 20 AufenthG, Rn. 2; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 20 AufenthG, Rn. 3. 
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2. Modifikation von § 20 AufenthG 

In § 20 I AufenthG ist ebenfalls eine Befristung angelegt, die für die Steuerung wenig sinnvoll 

oder sogar schädlich ist und deshalb aufgehoben werden muss, denn § 20 I AufenthG stellt die 

einzige Einreisemöglichkeit zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte ohne Hochschulabschluss 

dar, weshalb eine Streichung dieser Möglichkeit aus steuerungswissenschaftlicher Perspektive 

ebenfalls schädlich sein könnte. Aus diesem Grund könnte die erste Modifikation in der Besei-

tigung der Befristung bestehen. 

Besonders wichtig wird dies auch im Zusammenhang mit § 20 III AufenthG, der den Aufent-

haltstitel nach diesem Absatz nur möglich macht, wenn bereits ein Aufenthaltstitel nach den 

anderen erwähnten Normen erteilt wurde.1172 Es handelt sich bei § 20 III AufenthG nicht mehr 

um einen eigenen Migrationspfad, sondern nur um eine Verlängerungsmöglichkeit des recht-

mäßigen Aufenthalts, was für den Bereich der Untersuchung aufgrund der zu lösenden Prob-

lemlage zweitrangig ist.1173 Wichtig ist aber auch, dass weitere Steuerungsinstrumente auf 

§ 20 I AufenthG angewendet werden, da eine direkte Anbindung an Arbeitgeber:innen auf-

grund eines konkreten Angebots nicht besteht. Es sind demnach andere kooperative Steue-

rungsinstrumente zu etablieren, die in dem Bereich angewendet werde können. Erneut kommen 

besonders Regime und Netzwerke in Betracht, die im Prinzip für § 20 AufenthG schon über 

§ 18 AufenthG gelten. Zu überlegen wäre dabei allerdings noch, dass in § 20 I 3 AufenthG das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales dazu verpflichtet werden könnte, die Rechtsverord-

nung durch eine normsetzende Absprache mit anderen Akteur:innen zu erstellen. Gerade durch 

eine Absprache zwischen privaten Vertreter:innen könnte besser abgeschätzt werden, inwiefern 

Bedarf für Blockierungen des Arbeitsmarktes überhaupt bestehen würde. 

Daher könnte § 20 AufenthG wie im Folgen ausgeführt lauten. 

§ 20 Arbeitsplatzsuche 

für Fachkräfte 

[Abs. 1 bis 1.3.2025] 

(1) Einer Fachkraft mit 

Berufsausbildung kann 

eine Aufenthaltserlaubnis 

für bis zu sechs Monate 

zur Suche nach einem 

 
1172 Bergmann/Dienelt-Samel, § 20 AufenthG, Rn. 11; Huber/Mantel-Dippe, § 20 AufenthG, Rn. 12; Welte, Das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, S. 168. 
1173 Huber/Mantel-Dippe, § 20 AufenthG, Rn. 2; Vgl. Kluth/Heusch-Breidenbach, § 20 AufenthG, Rn. 17. 

Arbeitsplatz, zu dessen 

Ausübung ihre Qualifika-

tion befähigt, erteilt wer-

den, wenn die Fachkraft 

über der angestrebten Tä-

tigkeit entsprechende 

deutsche Sprachkennt-

nisse verfügt. Auf 

Ausländer, die sich bereits 

im Bundesgebiet aufhal-

ten, findet Satz 1 nur An-

wendung, wenn diese un-

mittelbar vor der Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis 

nach Satz 1 im Besitz ei-

nes Aufenthaltstitels zum 
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Zweck der Erwerbstätig-

keit oder nach § 16e wa-

ren. Das Bundesministe-

rium für Arbeit und Sozia-

les kann unter Absprache 

mit Arbeitgebervertretern, 

den Gewerkschaften und 

geeigneten Migranten-

selbstorganisationen durch 

Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundes-

rates Berufsgruppen be-

stimmen, in denen Fach-

kräften keine Aufenthalts-

erlaubnis nach Satz 1 er-

teilt werden darf. Die Auf-

enthaltserlaubnis berech-

tigt nur zur Ausübung von 

Probebeschäftigungen bis 

zu zehn Stunden je 

Woche, zu deren Aus-

übung die erworbene Qua-

lifikation die Fachkraft be-

fähigt. 

[Abs. 1 ab 2.3.2025] 

(1) (aufgehoben) 

Ende der Norm gekürzt 

(…) 

 

 

XIII. Saisonarbeit 

Im Gegensatz zu den anderen untersuchten Migrationskanälen ist die Norm zur Einreise für die 

Saisonarbeit nicht im Aufenthaltsgesetz, sondern in § 15a BeschV geregelt und wurde auch 

nicht durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verändert. Es können Modifikationen an der 

ursprünglichen Norm direkt vorgenommen werden. 

Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die gesamte Beschäftigungsverordnung nicht irrelevant für das 

Aufenthaltsgesetz ist. Denn §§ 2 ff. BeschV beinhalten Ausnahmeregelungen, wann die Bun-

desagentur für Arbeit nicht einem Aufenthaltstitel zustimmen muss (vgl. § 18 II Nr. 2 Auf-

enthG).1174 Die Normen der Beschäftigungsverordnung können sich somit auf die Migrations-

pfade auswirken, weshalb es sinnvoll erscheint, nicht nur § 15a BeschV zu modifizieren, son-

dern auch allgemeine Steuerungsinstrumente in der Beschäftigungsverordnung zu etablieren. 

1. Allgemeine Modifikationen für den Bereich der Saisonarbeit 

Eine allgemeine Modifikation kann nach dem Vorbild von § 18 AufenthG angedacht werden, 

bei der durch allgemeine Kooperation versucht werden soll, Informationsmängel zu beseitigen. 

Gerade durch eine Regimebildung und aktive Informationsgaben könnte zumindest ein Rahmen 

in der Beschäftigungsverordnung geschaffen werden, der es erlaubt, Steuerungsinstrumente zu 

etablieren und die Steuerung auch durch diese Gesetze abzusichern.1175 

 
1174 Offer/Mävers et. al.-Offer/Ewald, § 15 a BeschV. 
1175 Vgl. Kapitel 3, V, 8. 
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Solch eine Regelung wäre systematisch in § 1 BeschV wenig sinnvoll, da er nur den Anwen-

dungsbereich der Beschäftigungsverordnung regelt, sodass ein neuer § 2 BeschV etabliert wer-

den müsste, wie nachfolgend ausgeführt wird. 

§ 2 BeschV n.F. 

(1) Die Bundesagentur für 

Arbeit, die Arbeitsverwal-

tungen der Herkunftslän-

der und die Bundesge-

meinschaft der Immigran-

tenverbände in Deutsch-

land verpflichten sich:  

1. ihre nationalen Migrati-

onsorganisationen zu er-

mutigen, ihre Arbeit so zu 

gestalten, dass die Nut-

zung der BeschV gefördert 

wird, insbesondere durch 

die aktive Inform von Ar-

beitgebern und Migrieren-

den;  

2. die Zusammenarbeit 

zwischen den am Migrati-

onsprozess beteiligten 

Akteuren zu fördern;  

3. die zweiseitige und 

mehrseitige Zusammenar-

beit zwischen den zustän-

digen Stellen, Behörden 

und Organisationen in die 

Wege zu leiten, um auch 

auf internationaler Ebene 

legale Migration zu för-

dern.  

4. Die genannten Parteien 

verpflichten sich, anderen 

Migrationsparteien behilf-

lich zu sein, die für die 

Migrationssteuerung not-

wendigen Erfahrungen, 

Kenntnisse und Techniken 

zu erwerben.  

(2) Die informations-

pflichtigen Stellen ergrei-

fen Maßnahmen, um den 

Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Informatio-

nen vor allem gegenüber 

nationalen und internatio-

nalen Migrationsverbän-

den und Migrationsorgani-

sationen zu erleichtern. 

1. 

Zu diesem Zweck wirken 

sie darauf hin, dass Infor-

mationen die Vorteile ei-

nes legalen Aufenthalts in 

Deutschland, über die sie 

verfügen, zunehmend in 

elektronischen Datenban-

ken oder in sonstigen For-

maten gespeichert werden, 

die über Mittel der elektro-

nischen Kommunikation 

abrufbar sind und aktiv zur 

Verfügung gestellt wer-

den. Insbesondere wirken 

die informationspflichti-

gen Stellen auf eine um-

fassende Informierung 

über die legale Migration 

nach Deutschland aktiv 

gegenüber den genannten 

Organisationen hin. 

2. 

Die informationspflichti-

gen Stellen treffen prakti-

sche Vorkehrungen zur 

Erleichterung des Infor-

mationszugangs gegen-

über den genannten Orga-

nisationen, beispielsweise 

durch  

a) 

die Benennung von Aus-

kunftspersonen oder Infor-

mationsstellen, 

b) 

die Veröffentlichung von 

Verzeichnissen über ver-

fügbare Informationen in 

Bezug auf einen Aufent-

halt in Deutschland, 
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c) 

die Einrichtung öffentlich 

zugänglicher Informa-

tionsnetze und Datenban-

ken oder 

d) 

die Veröffentlichung von 

Informationen über 

behördliche Zuständigkei-

ten. 

(3) Soweit möglich, ge-

währleisten die informati-

onspflichtigen Stellen, 

dass alle Informationen 

mit Bezug auf die Vorteile 

eines legalen Aufenthalts 

in Deutschland, die von 

ihnen oder für sie zusam-

mengestellt werden, auf 

dem gegenwärtigen Stand, 

exakt und vergleichbar 

sind. 

 

2. Modifikation von § 15a BeschV 

Zur Absicherung der Steuerung kann aber auch § 15a BeschV direkt modifiziert werden, indem 

das in § 15a I BeschV angelegte, aber wie dargestellt ineffektive Regime in ein effektives Netz-

werk oder Regime umgewandelt wird.1176 

Dies kann nach dem gleichen Vorbild wie bereits dargelegt geschehen, was für § 15a BeschV 

das nachfolgend Dargelegte bedeutet. 

§ 15a Saisonabhängige 

Beschäftigung 

(1) Ausländerinnen und 

Ausländern, die auf Grund 

einer Absprache der Bun-

desagentur für Arbeit mit 

der Arbeitsverwaltung des 

Herkunftslandes den Ver-

tretern der Arbeitgeber, 

der Gewerkschaften sowie 

geeigneter Migranten-

selbstverwaltungen über 

das Verfahren und die 

Auswahl zum Zweck der 

Saisonbeschäftigung nach 

 
1176 Kapitel 2, V, 5, k. 

der Richtlinie 2014/36/EU 

des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die 

Bedingungen für die Ein-

reise und den Aufenthalt 

von Drittstaatsangehöri-

gen zwecks Beschäftigung 

als Saisonarbeitnehmer 

(ABl. L 94 vom 

28.3.2014, S. 375) vermit-

telt worden sind, kann die 

Bundesagentur für Arbeit 

zur Ausübung einer sai-

sonabhängigen 

Beschäftigung von regel-

mäßig mindestens 30 

Stunden wöchentlich in 

der Land- und Forstwirt-

schaft, im Gartenbau, im 

Hotel- und Gaststättenge-

werbe, in der Obst- und 

Gemüseverarbeitung so-

wie in Sägewerken.  

1. 

Ende der Norm gekürzt 

(…) 
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XIV. Modifikationen außerhalb des Untersuchungsgegenstandes 

In den vorausgehenden Ausführungen wurde gezeigt, wie die einzelnen bereits vorgestellten 

Normen des Untersuchungsgegenstandes modifiziert werden können, um die Steuerungsfähig-

keit nach dem New-Governance-Modell effektiver zu gestalten. Der Rechtsvergleich vor allem 

mit dem Migrationsrecht der anderen Mitgliedstaaten hat allerdings noch weitere Aspekte er-

öffnet und Normen aufgezeigt, die zur Optimierung der Steuerungsfähigkeit modifiziert werden 

könnten.1177 Im Folgenden sollen daher diese Äquivalente der deutschen Rechtsordnung eben-

falls effektiv umgestaltet oder neue Normen nach den herausgearbeiteten Vorbildern erarbeitet 

werden. 

1. Negative finanzielle Anreize 

Wie auch im deutschen Aufenthaltsgesetz (Vgl. § 63 III AufenthG) wurde auch in anderen 

Rechtsordnungen festgestellt, dass negative finanzielle Anreize gegenüber verschiedenen Par-

teien wie den Transporteur:innen, den Arbeitgeber:innen und den Migrierenden festgelegt wur-

den.1178 Diese weisen, wie dargelegt, unterschiedlichen Problemen auf, die aber durch Modifi-

kation behoben oder zumindest verringert werden könnten.1179 Bevor eine solche Modifikation 

durchgeführt wird, muss unter Bezugnahme auf die Erfolgsfaktoren eines effektiven finanziel-

len Anreizes geklärt werden, ob diese überhaupt als ein Steuerungsinstrument des New-Gover-

nance-Modells im Bereich des Migrationsrechts angewendet werden können. Dies ist unter dem 

Aspekt fraglich, da negative finanzielle Anreize nicht bei Situationen der Gefahrenabwehr an-

gewendet werden dürfen, da das Risiko einer Nachmaßnahme zur eigentlichen Gefahrenabwehr 

zu groß ist, was die Effektivität der negativen finanziellen Anreize vollständig herabsetzen 

würde.1180 Es ist demnach fraglich, ob es sich bei der zugrundeliegenden Problemlage um einen 

Bereich der Gefahrenabwehr handelt und deswegen von der Nutzung von negativen finanziel-

len Anreizen grundsätzlich abgeraten werden muss. 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe definiert Gefahrenabwehr als 

„Gesamtheit der notwendigen staatlichen Maßnahmen, um eine im Einzelfall bestehende 

 
1177 Kapitel 3, IV. 
1178 Vgl. gegenüber Transporteur:innen: Kapitel 12 Section 10, Kapitel 5 Section 7, 8 Aliens Ordinance (Schwe-
den); Section 172a Aliens Act (Finnland) Kapitel H ISC (Griechenland), Art 10-bis ff. (289/1998 (Italien) Section 
65 Aliens Act 2000 (Niederlande); gegenüber Migrierenden: Art. 23 I ISC (Griechenland). Art. 77 SRA (Öster-
reich). 
1179 Vgl. Kapitel 3, IV, 1, 2. 
1180 Kapitel 2, V, 5, a, j. 
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konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren“.1181 Es müsste sich 

bei einer Migration demnach um eine anerkannte konkrete Gefahr für Sicherheit und Ordnung 

handeln. In den verschiedenen Gesetzen und vor allem den Richtlinien bestehen in diesem Be-

reich insofern Regelungen, als eine Einreise und auch Asyl grundsätzlich versagt werden dür-

fen, wenn die Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt.1182 Dies 

umfasst allerdings einen sehr schmalen und auch konkreten Bereich der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung. Bei der vorliegenden Frage geht es allerdings eher darum, ob die Migration als 

solche eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen kann. 

Normen geben keine konkreten Hinweise darauf, dass Migration grundsätzlich als Gefahr an-

gesehen wird. Dies liegt aber eher an der Tatsache, dass das Verhältnis von Migration und 

Sicherheit äußerst komplex ist und deshalb auch durch einzelne Normen nur schwer zu be-

schreiben ist.1183 Teilweise bestehen aber Situationen, in denen bestimmte Arten der Migration 

von manchen als eine kurzfristige Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung angesehen 

werden.1184 

In diesem Zusammenhang müssten negative finanziellen Anreize nicht von vornherein ausge-

schlossen werden, da die vorliegende Verwendung der negativen finanziellen Anreize sogar 

dazu dienen soll, Migrierende von der Migration nach Deutschland abzuhalten, also die Gefahr 

für öffentliche Sicherheit und Ordnung klein zu halten. Diese Überlegung lässt allerdings wie-

der die Seite der Migrierenden außer Betracht. So ergibt sich aus Art. 18 und 19 GrCh zumin-

dest eine Prüfpflicht von Asylanträgen, die an der EU-Grenze gestellt werden.1185 Im Wesent-

lichen geht es um den Schutz von Migrierenden vor erheblichen Menschenrechtsverletzungen, 

also um Gefahrenabwehr für die Migrierenden, somit eine Pflicht, der sich die Mitgliedstaaten 

nicht entziehen können.1186 Im Bereich des Untersuchungsgegenstandes geht es gerade darum, 

den Asylkanal zu entlasten und Migrierende umzusteuern. In der Gesamtbetrachtung der Situ-

ation ergibt sich dann das Bild, dass auf der einen Seite die Migration bzw. die Migrierenden 

als Sicherheitsfrage vor allem bei hohen Migrationszahlen angesehen wird bzw. werden, auf 

der anderen Seite ein großer Bestandteil der Migration mit der Pflicht zur Prüfung von 

 
1181 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK Glossar, Gefahrenabwehr, 
https://www.bbk.bund.de/DE/Servicefunktionen/Glossar/Glossar_Buchstabe_g.pdf?__blob=publicationFile. 
1182 Vgl. Egebuna-Joss, Der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der internationalen 
Schutzgewährung. 
1183 Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung, Migration und Sicherheit – eine Einführung, 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/302974/einfuehrung. 
1184 Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung, Migration und Sicherheit – eine Einführung, 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/302974/einfuehrung. 
1185 Vedder/von Heinegg-Folz, §§ 18 -19 GrCh. 
1186 Vedder/von Heinegg-Folz, §§ 18-19 GrCh, Rn. 3, 4. 
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Asylanträgen verknüpft ist. In Kombination ergibt sich eine Situation, in der bei Bedarf schnell 

gehandelt werden muss und etwaige negative finanzielle Anreize übergangen werden müssten. 

Solch eine Situation soll allerdings nach dem New-Governance-Modell verhindert wer-

den, um die Effektivität des Steuerungsmittels nicht zu gefährden.1187 Selbst wenn nach anderer 

Auslegung keine Gefahrenabwehrsituation festgestellt werden würde, dann bestände doch eine 

Migrationssituation, die flexibles und schnelles Handeln nötig machen würde, weshalb negative 

finanzielle Anreize nicht als besonders sicheres Steuerungsinstrument gewertet werden können. 

Im Bereich der Migration liegt somit grundsätzlich solch ein Sicherheitsbedenken vor, was die 

Effektivität von negativen finanziellen Anreizen negativ beeinflussen könnt. Dieses Steue-

rungsinstrument stellt sich demnach für den Untersuchungsgegenstand nicht als sonderlich si-

cher dar. Der Nutzen eines solchen Steuerungsinstruments könnte demnach den Risiken weit 

unterliegen. Aus diesem Grund soll auf eine weitere Etablierung oder Modifikation der beste-

henden Normen mit dieser Regelungsstruktur im Untersuchungsgegenstand verzichtet werden. 

2. Einbeziehung der Transporteur:innen 

Neben negativen finanziellen Anreizen bestehen Normen, die im Bereich des Migrationsrechts 

auch die Transporteur:innen in einen Prüfungsprozess einbeziehen, was eine Organisationssteu-

erung des Staates etablieren könnte (vgl. Art. 149 ff. AoF in Polen; Section 4 Aliens Act 2000 

in den Niederlanden). Diese sind zwar nicht problemorientiert etabliert, können aber als Grund-

lage für effektive Steuerungsinstrumente herangezogen werden. Da es sich um Verpflichtungen 

der Transporteur:innen handelt, würde sich eine Modifikation von §§ 63 ff. AufenthG anbieten. 

Nach dem niederländischen Vorbild wird beispielsweise den Transporteur:innen aufer-

legt Kontrollpflichten gegenüber den Migrierenden wahrzunehmen.1188 Diese Kontrollstellung 

könnte in § 63 AufenthG zu einer Organisationssteuerung des Staates erweitert werden. Sofern 

ein kooperatives Steuerungsinstrument etabliert werden würde, würde es sich anbieten, diese 

Kooperation und das entstehende Näheverhältnis für eine weitere aktive Informationsgabe zu 

nutzen und eine solche Norm ebenfalls in § 63 AufenthG zu etablieren. Durch die Kombination 

aus erweiterten Kontroll- und Informationsverpflichtungen entsteht eine Stellung der Beförde-

rungsunternehmen, die eine gewisse bereichsbezogene eigenständige Arbeit zulässt, die der Or-

ganisationssteuerung der Beförderungsunternehmen obliegt. 

  

 
1187 Kapitel 2, V, 5, a, j. 
1188 Kapitel 3, IV, 8. 
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Eine Modifikation von § 63 AufenthG könnte demnach wie im Folgenden dargelegt lauten. 

§63 Pflichten der Beför-

derungsunternehmer 

(1) Ein Beförderungsun-

ternehmer ist dazu ver-

pflichtet, das Vorliegen 

von gültigen Reisedoku-

menten zu überprüfen und 

gegebenenfalls auf die Re-

geln zur Beantragung ei-

nes Reisedokuments hin-

zuweisen. Ein Beförde-

rungsunternehmen darf 

Ausländer nur in das Bun-

desgebiet befördern, wenn 

sie im Besitz eines erfor-

derlichen Passes und eines 

erforderlichen Aufent-

haltstitels sind. 

(2) Das Bundesministe-

rium des Innern, für Bau 

und Heimat oder die von 

ihm bestimmte Stelle kann 

im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infra-

struktur einem Beförde-

rungsunternehmer unter-

sagen, Ausländer entgegen 

Absatz 1 in das Bundesge-

biet zu befördern und für 

den Fall der Zuwiderhand-

lung ein Zwangsgeld an-

drohen. Widerspruch und 

Klage haben keine auf-

schiebende Wirkung; dies 

gilt auch hinsichtlich der 

Festsetzung des Zwangs-

geldes. 

(3) Das Zwangsgeld gegen 

den Beförderungsunter-

nehmer beträgt für jeden 

Ausländer, den er einer 

Verfügung nach Absatz 2 

zuwider befördert, min-

destens 1 000 und höchs-

tens 5 000 Euro. Das 

Zwangsgeld kann durch 

das Bundesministerium 

des Innern, für Bau und 

Heimat oder die von ihm 

bestimmte Stelle festge-

setzt und beigetrieben 

werden. 

(4) Das Bundesministe-

rium des Innern, für Bau 

und Heimat oder die von 

ihm bestimmte Stelle kann 

mit Beförderungsunter-

nehmern Regelungen zur 

Umsetzung der in Absatz 

1 genannten Pflicht ver-

einbaren. 

(5) Die informations-

pflichtigen Stellen ergrei-

fen Maßnahmen, um den 

Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Informatio-

nen vor allem gegenüber 

nationalen und internatio-

nalen Migrationsverbän-

den und Migrationsorgani-

sationen zu erleichtern. 

1. 

Zu diesem Zweck wirken 

sie darauf hin, dass Infor-

mationen die Vorteile ei-

nes legalen Aufenthalts in 

Deutschland, über die sie 

verfügen, zunehmend in 

elektronischen Datenban-

ken oder in sonstigen For-

maten gespeichert werden, 

die über Mittel der elektro-

nischen Kommunikation 

abrufbar sind und aktiv zur 

Verfügung gestellt wer-

den. Insbesondere wirken 

die informationspflichti-

gen Stellen auf eine um-

fassende Informierung 

über die legale Migration 

nach Deutschland aktiv 

gegenüber den genannten 

Organisationen hin. 

2. 

Die informationspflichti-

gen Stellen treffen prakti-

sche Vorkehrungen zur 

Erleichterung des 
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Informationszugangs ge-

genüber den genannten 

Organisationen, beispiels-

weise durch  

a) 

die Benennung von Aus-

kunftspersonen oder Infor-

mationsstellen, 

b) 

die Veröffentlichung von 

Verzeichnissen über ver-

fügbare Informationen in 

Bezug auf einen Aufent-

halt in Deutschland, 

c) 

die Einrichtung öffentlich 

zugänglicher Informa-

tionsnetze und Datenban-

ken oder 

d) 

die Veröffentlichung von 

Informationen über be-

hördliche Zuständigkei-

ten. 

(6) Soweit möglich, ge-

währleisten die informati-

onspflichtigen Stellen, 

dass alle Informationen 

mit Bezug auf die Vorteile 

eines legalen Aufenthalts 

in Deutschland, die von 

ihnen oder für sie zusam-

mengestellt werden, auf 

dem gegenwärtigen Stand, 

exakt und vergleichbar 

sind. 

 

3. Ausnahmeregelungen zur Herabsetzung externer Effekte 

Als dritter unabhängiger Bereich der Steuerungsnormen kommt das Mittel von Ausnahmerege-

lungen in Betracht, die in anderen Rechtsordnungen teilweise etabliert sind und auch für das 

Aufenthaltsgesetz von Bedeutung sein können, wenn sie so gestaltet sind, dass sie externe Ef-

fekte und Anpassungsmängel beseitigen können.1189 Vor allem geht es um die Herabsetzung 

von Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland. 

Zu überlegen ist, ob eine solche grundsätzliche Herabsetzung der Voraussetzungen in Deutsch-

land durch die Rechtsänderungen nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht schon ge-

schehen ist. Zwar wären dadurch keine konkreten Ausnahmeregelungen festgelegt worden, je-

doch würde sich der Effekt der herausgearbeiteten Ausnahmeregelungen durch die Rechtsän-

derung bereits im gesamten Aufenthaltsgesetz widerspiegeln. Für diese Annahme spricht auch 

der Grundtenor der Gesetzesbegründung zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, die eine hohe 

Regulationsdichte als Problem anerkennt und diesem eine Herabsetzung und Entschlackung der 

Normen entgegensetzen will.1190 Bei genauerer Prüfung könnte sich dies auch beispielsweise 

im Bereich der Fachkräfteeinwanderung für Fachkräfte mit Berufsausbildung widerspiegeln 

(§§ 18 f. AufenthG). Aus Perspektive des New-Governance-Modells wurde allerdings weder 

 
1189 Vgl. Kapitel 5 Section 18 Aliens Act (Schweden), Kapitel 8 Section 5 Aliens Ordinance (Schweden, Section 
49, 78, 157 Aliens Act (Finnland), Art. 45-47 ISC (Griechenland). 
1190 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 
vom 13.03.2019. 
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die doppelte Ermessensentscheidung beseitigt, noch ein Steuerungsinstrument etabliert. Die 

Voraussetzungen, die sich aus dem Gesetz ergeben, sind weitestgehend identisch oder es wur-

den keine Voraussetzungen herausgenommen, die von den Migrierenden beeinflussbar sind 

(was dazu führt, dass die Anpassungsmängel nicht reduziert werden). 

Dieser kritischen Betrachtung ist aber eine wesentliche Änderung durch das Fachkräfteeinwan-

derungsgesetz entgegenzuhalten, nämlich die Veränderung der Regel-Ausnahme-Struktur des 

Aufenthaltsgesetzes durch die Neuregelung von § 4a AufenthG.1191 So stellt die Möglichkeit 

der Einreise zur Erwerbstätigkeit nun die Regel und nicht die Ausnahme dar, was für die Aus-

legung des gesamten Aufenthaltsgesetzes relevant ist und auch für den Bereich der Steuerung 

positiv bewertet werden muss.1192 Daraus kann geschlossen werden, dass durch das Fachkräf-

teeinwanderungsgesetz durchaus allgemeine Strukturen verändert wurden, die der Steuerung 

dienlich sind. 

Zu klären ist noch, wie die Ausnahmeregelungen im Aufenthaltsgesetz gestaltet werden könn-

ten. In den anderen Rechtsordnungen ergeben sich diese vor allem für bestimmte Staatsange-

hörige und setzen die Einreisevoraussetzungen herab. Angesichts von Sinn und Zweck des 

Fachkräfteeinwanderungsgesetzes könnten weitere Ausnahmeregelungen beispielsweise für 

Berufsbereiche festgelegt werden, die einen besonders hohen Bedarf an Fachkräften haben und 

die mit weiteren Steuerungsinstrumenten des New-Governance-Modells zu einem flexiblen 

„Tool“ gestaltet werden könnten. Daneben könnte durch Rechtsverordnung verbindliche Ab-

sprachen zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Arbeitsverwaltungen der Herkunfts-

staaten flexibel etabliert werden. Eine neue Norm könnte sich demnach aus den Komponenten 

schon bestehender Kooperation, der Ausnahmeregelung gemäß Migrationsnormen anderer 

Rechtsordnungen und der Struktur von normsetzenden Absprachen zusammensetzen. 

Eine Norm könnte beispielsweise für den Bereich der Erwerbstätigkeit gemäß folgenden Aus-

führungen gestaltet werden. 

§ 18 V AufenthG n.F. 

Ausnahmen über die Vo-

raussetzungen zur Einreise 

für bestimmte Fachkräfte 

können vom Bundesmi-

nisterium für Arbeit und 

 
1191 Hammer/Klaus, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 39 (2019), 137, 138; Mävers, Arbeitsrecht 
Aktuell 12 (2020), 82. 
1192 Mävers, Arbeitsrecht Aktuell 12 (2020), 82. 

Soziales und der Bunde-

sagentur für Arbeit in der 

Kooperation mit den Ar-

beitsverwaltungen der 

Herkunftsländer sowie der 

Vertreter der Arbeitgeber 

und der Gewerkschaften 

und geeigneten Migrati-

onsselbstverwaltungen 

verhandelt und durch 

Rechtsverordnung festge-

legt werden. 
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4. Absicherung rechtsstaatlicher Standards 

Da die Modifikationen zur Herabsetzung von Informationsmängeln vor allem auf kooperative 

Steuerungsinstrumente setzen, wird zu einem nicht unerheblichen Teil Entscheidungsmacht auf 

private Akteur:innen übertragen.1193 Dies könnte aufgrund von rechtsstaatlichen oder anderen 

verfassungsmäßigen Rechten (Demokratieprinzip) problematisch sein. 

Aus diesem Grund sollte zu den einzelnen Modifikationen, die eine Kooperation zulassen, zu-

mindest grundsätzliche Standards und das Gewaltmonopol des Staates ebenfalls festgehalten 

werden.1194 Vorbild dafür kann eine von Schuppert entwickelte Norm für die Public Private 

Partnerships sein.1195

Kooperationsvertrag1196 

Eine öffentlich-rechtliche 

Kooperation kann ge-

schlossen werden, wenn 

die Behörde sicherstellt, 

dass ihr ein hinreichender 

Einfluss auf die ordnungs-

gemäße Erfüllung der öf-

fentlichen Aufgaben ver-

bleibt. Die Behörde darf 

nur einen Vertragspartner 

auswählen, der fachkun-

dig, leistungsfähig und zu-

verlässig ist.

Durch eine solche allgemeine Norm könnte die Möglichkeit zur Etablierung von Steuerungsin-

strumenten grundsätzlich und allgemein für die Zukunft abgesichert werden, wobei die Modi-

fikationen in den einzelnen Normen die genaue Art der Steuerungsinstrumente zur Absicherung 

der effektiven Steuerung regeln würden. Die Kombination von allgemeiner Norm und spezifi-

schen Modifikationen verbindet die nötige Etablierung der Voraussetzungen für effektive Steu-

erungsinstrumente mit dem rechtswissenschaftlichen Anspruch einer rechtlichen Absicherung 

und ist deshalb aus Perspektiver beider wissenschaftlicher Disziplinen sinnvoll für das Gelingen 

einer Steuerung. 

XV. Ergebnisse zu den Modifikationen 

Die Modifikationen sind als Beispielmodifikationen zu verstehen, um die Implementation von 

Steuerungsinstrumenten grundsätzlich zu verdeutlichen. Diese Einschränkung ergibt sich nicht 

zuletzt aus der eingeschränkten Möglichkeit vollständige Leitbilder in das Migrationsrecht zu 

 
1193 Kapitel 4. 
1194 Vgl. Schmidt-Aßmann, Zur Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts - Reformbedarf und Reformsätze, 
11, 47f. 
1195 Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdisziplinen, 371, 391. 
1196 Vgl. Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdisziplinen, 371, 391. 
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übertragen, da nur wenige Vorbilder ebenfalls alle Komponenten des New-Governance-Mo-

dells beinhalten. Sicherlich wird es zudem sinnvoll sein, nicht in jeder Norm die Informations-

pflichten zu erwähnen, sondern dies kann auch in einem allgemeinen Abschnitt einmalig ge-

schehen.1197 Bei der Analyse hat sich auch gezeigt, dass der Umfang der Änderungen durchaus 

gering ausfallen kann.1198 Schon leichte Wortlautänderungen können Steuerungsinstrumente 

etablieren, welche die Voraussetzungen des New-Governance-Modells erfüllen.1199 Im Um-

kehrschluss bedeutet dies, dass das New-Governance-Modell Lösungsvorschläge bereithält, die 

in der Gesetzgebungspraxis anwendbar sind, was wiederum für dieses Modell spricht. Die Mo-

difikationen der herausragenden Problematiken verschiedenster Steuerungsinstrumente konn-

ten an unterschiedlichen Stellen etabliert werden, die eine Steuerungsfähigkeit der Normen 

nach dem New-Governance-Modell verbessern können. 

XVI. Rechtmäßigkeit der modifizierten Normen  

Die mögliche Effektivität der modifizierten Normen kann in den Rechtswissenschaften und 

auch nach dem New-Governance-Modell nicht allein die Veränderungen rechtfertigen.1200 

Dose fasst die mit der Etablierung verbundene Problematik unter dem Begriff Einigungskosten 

zusammen und beschreibt diese als mögliche Hürden, die aufgrund gesellschaftlicher Abwehr-

reaktionen die Wirkung der Steuerungsmittel verhindern können.1201 Die Einigungskosten set-

zen sich aus der Art der Maßnahme und dem Umfang der Änderungen zusammen.1202 

Bei den vorliegenden Modifikationen könnte eventuell mit Widerstand aus den Reihen der Ko-

operationsmitglieder zu rechnen sein (Hochschulen, Arbeitgeber:innen, Gewerkschaften), für 

die eine Kooperation nach einem Steuerungsinstrument Mehraufwand bedeutet. Dahingegen 

erlangen diese Akteur:innen durch die Veränderungen aber auch mehr Macht im Migrations-

prozess und weniger Einmischung durch den Staat, was sie positiv beurteilen könnten. Daneben 

handelt es sich eher um geringfügige Änderungen des Gesetzestexts, die auf bereits bestehen-

den Kooperationen fußen, die durch den Rechtsvergleich erarbeitet wurden – also nicht um 

vollständig neue Konstrukte, die auf besonders starken Widerstand stoßen würden. 

Für den Bereich der rechtswissenschaftlichen Untersuchung kann es allerdings nicht genügen, 

gesellschaftliche Widerstände wie im New-Governance-Modell beschrieben zu beurteilen. 

 
1197 Die Variante wurde hier gewählt, um den Grundwortlaut und die Grundsystematik für die beispielhafte Modi-
fikation nicht zu sehr verändern zu müssen, und die Beispiele übersichtlich zu halten. 
1198 Vgl. Kapitel 4, IV. 
1199 Vgl. Kapitel 4, IV. 
1200 Vgl. Kapitel 2, IV, V, 1. 
1201 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 217ff. 
1202 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 220ff. 
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Vielmehr muss im Rahmen der Übertragung des sozialwissenschaftlichen New-Governance-

Modells auf den rechtswissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand dargelegt und analysiert 

werden, wie sich die Einigungskosten in diesem rechtswissenschaftlichen Kontext darstellen. 

Aus diesem Grund ist darzulegen, inwiefern spezifische rechtswissenschaftliche Einigungskos-

ten, also rechtliche Widerstände bestehen. So ist festzuhalten, dass für die Rechtswissenschaf-

ten die Frage nach etwaigen gesellschaftlichen Vorbehalten grundsätzlich hinter die zentrale 

Frage der Rechtmäßigkeit der Normen zurücktritt. Grundlage dafür ist, dass in rechtswissen-

schaftlicher Perspektive zentraler Widerstand gegen etwaige Steuerungsinstrumente von höher-

rangigem Recht – sowohl dem nationalem Recht wie dem Grundgesetz als auch dem internati-

onalen Recht, vorliegend vor allem dem primären und sekundären EU-Recht – ausgehen 

könnte. Dieser rechtliche Widerstand ist so hoch, dass die Normen ohne Rechtmäßigkeit in 

Bezug auf dieses höherrangige Recht keine Effektivität entfalten können, da sie kassiert werden 

könnten. Für die rechtswissenschaftliche Untersuchung ist diese Rechtmäßigkeit von eminenter 

Bedeutung, weshalb sie ebenfalls Untersuchung einbezogen und analysiert werden muss. 

Die Einigungskosten für den rechtswissenschaftlichen Kontext stellen sich im vorliegen-

den Zusammenhang vor allem als die Frage nach der Vereinbarkeit der modifizierten Normen 

mit den Steuerungsinstrumenten mit höherrangigem Recht dar. Aus diesem Grund werden die 

modifizierten Normen im Folgenden auf den genannten Ebenen auf ihre Vereinbarkeit mit die-

sem Recht und demnach auf ihre Rechtmäßigkeit hin untersucht.1203 Fraglich ist zunächst, ob 

die Modifikationen noch mit den zugrundeliegenden EU-Richtlinien übereinstimmen. Daneben 

stellt sich die Frage der Übereinstimmung mit weiterem EU-Recht und dem Grundgesetz. 

  

 
1203 Die Überprüfung wird dabei umfassend auf verschiedenen Ebenen durchgeführt, da unklar ist, auf welcher 
Ebene Steuerungsinstrumente etabliert werden sollten, und aus diesem Grund nicht abschließend geklärt werden 
kann, an welchem höherrangigen Recht sich die Modifikationen primär richten lassen müssen. Aus diesem Grund 
prüft die Untersuchung alle Eventualitäten. 
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1. Übereinstimmung mit den zugrundeliegenden EU-Richtlinien 

In einem ersten Schritt wird untersucht, inwiefern die Modifikationen mit den einzuhaltenden 

Zielvorgaben der EU-Richtlinien übereinstimmen oder ob es in diesem Bereich zu Überschrei-

tungen kommt. 

a.  § 18b AufenthG und die Richtlinie zur Blauen Karte der EU 

Wie dargelegt wurden für § 18b AufenthG keine Modifikationen erarbeitet, sondern für 

§ 18 AufenthG insgesamt. Daher muss für beide Normen die Übereinstimmung mit der Richt-

linie zur Blauen Karte der EU überprüft werden, da zumindest in § 18 II AufenthG eine Wort-

lautänderung erfolgt ist.1204 

Grundsätzlich problematisch an den Rechtsänderungen durch das Fachkräfteeinwanderungsge-

setz könnte sein, dass § 18 II AufenthG nur noch von der Blauen Karte der EU für Akademi-

ker:innen spricht, sodass die Möglichkeit, diesen Status auf andere Gruppen wie in § 19a Auf-

enthG a. F. auszudehnen, nicht mehr existiert.1205 Der Begriff der Akademiker:innen ist in 

§ 18 III Nr. 2 AufenthG legal definiert und legt eindeutig fest, dass es sich um Personen handelt, 

die einen Hochschulabschluss haben.1206 Damit wird der Anwendungsbereich insofern be-

grenzt, als in § 19a I Nr. 2 AufenthG a. F. eine Einreise auch ohne Hochschulabschluss möglich 

war.1207 Fraglich ist, ob diese Begrenzung mit der Richtlinie zur Blauen Karte der EU überein-

stimmt, die in Art. 2 b) lit. 3 nur einen höheren beruflichen Bildungsabschluss voraussetzt.1208 

Art. 2 g) Richtlinie der Blauen Karte der EU stellt ebenfalls die Möglichkeit fest, ohne Hoch-

schulabschluss eine Blaue Karte der EU zu erlangen, indem der Begriff des Nachweises über 

den höheren beruflichen Bildungsabschluss so definiert wird wie in § 19a I Nr. 2 Auf-

enthG a. F.1209 Eingeschränkt wird die Einreisemöglichkeit für Personen ohne Hochschulab-

schluss in der Richtlinie allerdings auch insoweit, als Alternativen vom innerstaatlichen Recht 

vorgesehen werden müssen.1210 Von daher ist zu prüfen, ob eine Einreisemöglichkeit durch den 

Nachweis von Berufserfahrung gegeben ist. 

 
1204 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung. 
1205 Vgl. Huber/Mantel-Dippe, § 18 AufenthG, Rn. 15–16; Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG,  
Rn. 46–47. 
1206 Kluth/Heusch-Breidenbach, § 18 AufenthG, Rn. 46–47. 
1207 Vgl. Huber/Beichel-Benedetti-Huber, § 19 a AufenthG, Rn. 3. 
1208 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung. 
1209 Vgl. Thym/Hailbronner-Hailbronner/Herzog-Schmidt, Blue Card Directive 2009/50/EG, 765. 
1210 Thym/Hailbronner-Hailbronner/Herzog-Schmidt, Blue Card Directive 2009/50/EG, 766. 
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Zum Zeitpunkt der Erstumsetzung der Richtlinie bestand nach innerstaatlichem Recht die Mög-

lichkeit, durch Berufserfahrung einen höheren beruflichen Qualifikation nachzuweisen. Aus der 

Gesetzesbegründung zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz ergeben sich allerdings keine 

Gründe, dass die ursprünglich bestehende Vergleichbarkeit nun nicht mehr gegeben sein 

sollte.1211 Die Beschränkung des Anwendungsbereichs liegt demnach ohne genaue Begründung 

vor. Fraglich ist, ob eine solche Beschränkung nach der EU-Richtlinie zulässig ist. Der Wortlaut 

von Art. 2 g) Richtlinie zur Blauen Karte der EU stellt beide Nachweismöglichkeiten grund-

sätzlich systematisch auf eine Stufe und nicht in ein hierarchisches Verhältnis.1212 Die einzige 

Ausnahme für den Verzicht der Regelung bleibt die innerstaatliche Anwendbarkeit, von der der 

deutsche Staat im Nachhinein Gebrauch gemacht hat. Gegen eine zu starke Beschränkung spre-

chen aber Sinn und Zweck der Richtlinie, der nach den Erwägungsgründen (3) und (7) darin 

besteht, Arbeitskräfte anzuwerben. Das Ziel ist demnach nicht allein die Anwerbung von Fach-

kräften mit möglichst hoher Qualifikation, sondern auch die Deckung des Fachkräftebedarfs in 

unterschiedlichen Bereichen. Die Auslegung der Richtlinie spricht eher dafür, dass eine weite 

Auslegung des Begriffs des höheren beruflichen Bildungsabschlusses anzudenken ist, und die-

ser sich gerade nicht nur auf Akademiker:innen, sondern auch auf andere hochqualifizierte Per-

sonen beziehen soll. In der deutschen Rechtslage wird vor allem nach der Rechtsänderung durch 

das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht klar, warum diese Nachweismöglichkeit in 

§ 19a AufenthG a. F. bestand, nun aber nicht mehr. Dies könnte insofern problematisch sein, 

als § 18 II b) AufenthG den Anwendungsbereich der Richtlinie beschränkt und aufgrund der 

durch die Modellanwendung ermittelten Einsichten nicht mehr die Ziele der Erwägungsgründe 

erreicht. 

Dies könnte dann aber nicht der Fall sein, wenn die Rechtsänderung ein Äquivalent zur Einreise 

mit einer Blauen Karte der EU geschaffen hätte, welches den Rechten der Richtlinie entspricht. 

Dafür kommt § 18a AufenthG in Betracht, der nun die Arbeitsmigration für nicht akademische 

Fachkräfte regelt. Sowohl für § 18a AufenthG als auch § 18 II b) AufenthG gelten die Vor-

schriften von § 18 AufenthG, weshalb sich daraus keine Abweichungen bezüglich der Einrei-

serechte ergeben. Dennoch bestehen Unterschiede. 

So ist nach § 18 II b) AufenthG keine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit notwendig, 

sondern nur der Nachweis eines bestimmten Gehalts, und die Beschäftigung muss der 

 
1211 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 
19/8285 vom 13.03.2019, 98. 
1212 Vgl. Thym/Hailbronner-Hailbronner/Herzog-Schmidt, Blue Card Directive 2009/50/EG, 766. 
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angegebenen Qualifikation entsprechen, anders als dies bei §§ 18a, 18b I AufenthG der Fall 

ist.1213 Demnach wurde die Anzahl der Voraussetzungen um eine minimiert, aber um zwei Vo-

raussetzungen erweitert. Danach könnte davon ausgegangen werden, dass § 18a AufenthG ein-

fachere Voraussetzungen zur Einreise bereithält, was eine Benachteiligung für Nicht-Akademi-

ker:innen bedeuten könnte. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass aus steuerungswissen-

schaftlicher Perspektive die Streichung der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einen 

großen Effekt haben kann, da diese die externen Effekte herabsetzen könnte. Eventuell muss 

daher diese Streichung stärker gewichtet werden. Aus steuerungswissenschaftlicher Perspek-

tive ergeben sich demnach keine direkten und offensichtlichen Nachteile aus der Rechtsände-

rung. 

Deshalb ist auch festzuhalten, dass sich aus den Rechtsänderungen keine offensichtlichen Nach-

teile für Personen ohne akademische Bildung ergeben. Deswegen kann § 18a AufenthG durch-

aus als nationales Äquivalent mit vorteilhafteren Regelungen verstanden werden (vgl. Art 4 IV, 

Art. 4 Richtlinie zur Blauen Karte der EU). Die Rechtsänderung ist demzufolge auch nicht 

offensichtlich mit der Richtlinie unvereinbar. 

Darüber hinaus besteht aber die konkrete Frage, inwiefern die Modifikationen, also die Einfüh-

rung eines Regimes, der Organisationssteuerung des Staates sowie die aktiven Informations-

pflichten gemäß § 18 AufenthG n. F. mit der Richtlinie übereinstimmen. Vor der Prüfung ist 

daran zu erinnern, dass nach Art. 288 AEUV nur die Zielvorgaben umgesetzt werden müssen 

und die Staaten bei der Wahl ihrer Mittel frei sind.1214 Problematisch könnten die Modifikatio-

nen trotzdem dahingehend sein, dass diese unterschiedlichen Zielen als in der Richtlinie dienen. 

Wie bereits kurz angerissen, dient die Richtlinie der Anwerbung hochqualifizierter Personen 

aus dem Ausland, um auf der einen Seite die Wirtschaft der EU zu stärken, indem das Wirt-

schaftswachstum angeregt wird (Erwägungsgrund (3)) und gerade fehlende Fachkräfte für die 

EU angeworben werden (Erwägungsgrund (7)). Daneben soll die EU zum wettbewerbsfähigs-

ten und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt werden (Erwägungsgrund (3)). Die Ziele der 

EU sind demnach ausschließlich an der Ökonomie orientiert und nur auf den Vorteil der Mit-

gliedstaaten ausgerichtet. Auch aus der Gesetzesgrundlage von Art. 63 I Nr. 2 a), 4 EG-Vertrag 

ergibt sich nach dem Wortlaut kein anderes Ziel. Diese wirtschaftlichen Ziele sind allerdings 

nicht der primäre Grund, weshalb die Steuerungsmittel durch die Modifikationen etabliert wur-

den. Viel mehr dienen die Modifikationen der Umsteuerung von Migrierenden. Es ist demnach 

 
1213 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 
19/8285 vom 13.03.2019, 98. 
1214 Vedder/von Heinegg-Vedder, Art. 288 AEUV, Rn. 23. 
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fraglich, ob sie mit dem Ziel der Richtlinie noch vereinbar sind oder diesem sogar entgegenste-

hen. 

Problematisch kann sein, dass den Modifikationen zur Problemlösung der Ausgangslage auch 

ein erheblicher humanitärer Aspekt zugrunde liegt, da verhindert werden soll, dass Migrierende 

lebensgefährliche Reisen auf sich nehmen.1215 Die Modifikationen sollen dazu führen, dass 

diese Migrierenden unabhängig von ihrer Wichtigkeit für die Wirtschaft zur Auflösung der 

Lose-lose-lose-Situation einreisen können.1216 Dadurch könnte die Verengung der Zielperspek-

tive auf ökonomische Belange verhindert oder zumindest abgemildert werden. Dem ist aller-

dings entgegenzuhalten, dass die humanitäre Sicht nicht die einzige Komponente des Lösungs-

ansatzes darstellt, sondern auch die bestehende Lose-Situation für Deutschland und die Mit-

gliedstaaten aufgelöst werden soll, indem die Migrierenden die „sowieso“ migrieren, für den 

deutschen Arbeitsmarkt auch „nutzbar“ gemacht und nicht im Asylkanal festgehalten werden 

sollen.1217 Die Modifikationen dienen demnach zwar nicht allein, aber auch wirtschaftlichen 

Erwägungen. Außerdem sind die Modifikationen allgemein angelegt und nicht nur für den Be-

reich der untersuchten Migrierenden. Dies bedeutet, dass eine Optimierung der Steuerungswir-

kung nicht nur dafür nutzbar gemacht werden kann, sondern allgemein die Steuerungsdefizite 

reduziert und auch andere Gruppen durch die steuerungsfähigeren Normen angesprochen wer-

den. Es besteht eine Chance auf eine grundsätzliche Effektivierung, die auch den konkreten 

Zielen der Richtlinie dient. 

Problematisch könnte sein, dass Erwägungsgrund (22) ethische Erwägungen einbezieht, sodass 

nicht im Übermaß Fachkräfte aus anderen Ländern übernommen werden sollen. Durch eine 

besonders starke Steuerung könnte rein theoretisch eine solche Situation entstehen. Realistisch 

betrachtet ist eine solch starke Steuerung (in Form einer Anwerbung einer immensen Anzahl 

von Migrierenden) allerdings eher unwahrscheinlich. Wie bereits dargelegt, können Steue-

rungsinstrumente die Situation in Bezug auf die Steuerung verbessern, stellen aber keine sofort 

und stark wirkende Wundermittel dar.1218 Steuerungsinstrumente wirken zwar zuverlässig, aber 

langsam, weshalb ein schneller und unkontrollierter Umschwung zu einer zu hohen Anwerbung 

nur durch die Steuerungsinstrumente in der Praxis unrealistisch erscheint.1219 Daneben ist im-

mer noch erstes Ziel der Modifikationen die Umsteuerung von ohnehin migrationswilligen Per-

sonen und nicht die Überzeugung zur Migration.1220 Die Modifikationen sollen dazu dienen, 

 
1215 Kapitel 1, I. 
1216 Kapitel 1, I, II. 
1217 Kapitel 1, I, II. 
1218 Vgl. Kapitel 2, V, 5, c. 
1219 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 329. 
1220 Kapitel 1. 
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nur die Art der Migration zu ändern, und nicht die Entscheidung über eine Migration, weshalb 

ein Abschöpfen von hochqualifizierten Arbeitskräften auch gerade nicht das Ziel der Modifi-

kationen ist. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Modifikationen nicht gegen die 

grundsätzlichen Zielvorgaben der EU-Richtlinie verstoßen. Vielmehr dienen die Modifikatio-

nen auch dem Ziel der Richtlinie und sind demnach als unterstützendes Mittel nach 

Art. 288 AEUV zu verstehen, welches die deutsche Rechtsordnung nutzt. 

Zu untersuchen ist eine weitere Problematik bzgl. der Übereinstimmung mit Art. 5 Richtlinie 

2009/50/EG. In diesem sind die Voraussetzungen für die Einreise als Bedingungen für den 

Aufenthaltstitel und nicht als Organisationssteuerung des Staates zu betrachten. Die Stellung 

der Arbeitgeber:innen durch die Modifikation unterscheidet sich vom Wortlaut der Richtlinie. 

Fraglich ist, ob dieser Bereich bei der Umsetzung grundsätzlich verändert werden darf oder ob 

es sich bei der Einfügung der Steuerungsinstrumente grundsätzlich um eine damit nicht verein-

bare Modifikation handelt. Daran schließt sich vor allem auch die Frage an, ob Modifikationen 

für die Eingliederung von Steuerungsinstrumenten grundsätzlich auf ihre Vereinbarkeit mit 

dem Inhalt der Richtlinie zu prüfen ist oder ob Steuerungsinstrumente grundsätzlich etabliert 

werden können. Dazu ist genauer festzulegen, was von der Umsetzungsfreiheit der Mitglied-

staaten umfasst ist und was nicht. Der Wortlaut von Art. 288 AEUV stellt dazu fest, dass die 

Ziele zu übernehmen sind, die Mitgliedstaaten aber in der Wahl der Form und Mittel frei 

sind.1221 

Fraglich ist aber, ob sich auch die Verwendung von Steuerungsinstrumenten in Gesetzen eben-

falls unter die Begriffe Form und/oder Mittel subsumieren lassen und im alleinigen Entschei-

dungsbereich der Mitgliedstaaten liegen. Grundsätzlich ist die Wahlfreiheit eher restriktiv aus-

zulegen.1222 Bei der Frage von Form und Mittel soll es vor allem um innerstaatliche Durchfüh-

rungszuständigkeiten, also die innerstaatliche Anwendung der Richtlinien gehen.1223 Es ist eher 

fraglich, ob die Etablierung eines Steuerungsinstrumentes diesem Bereich noch zugerechnet 

werden kann. Was allerdings dennoch Teil der Wahlfreiheit ist, sind Rechtssetzungstechni-

ken.1224 Es ist somit fraglich, ob die Etablierung von Steuerungsinstrumenten eines Gover-

nance-Modells als Gesetzgebungstechnik verstanden werden kann. 

 
1221 Vedder/von Heinegg-Vedder, Art. 288 AEUV, Rn. 23. 
1222 Grabitz/Hilf et. al.-Nettesheim (2020), Art. 288 AEUV, Rn. 132; Streinz/Michl-Schroeder, Art. 288 AEUV, 
Rn. 72. 
1223 Grabitz/Hilf et.al-Nettesheim (2020), Art. 288 AEUV, Rn. 132. 
1224 Streinz/Michl-Schroeder, Art. 288 AEUV, Rn. 72. 
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Das Handbuch der Rechtsförmlichkeit zeigt allerdings eher, dass die Frage nach der Rechtsset-

zungstechnik vor allem eine Frage von Formalie ist,1225 weshalb um die Art der Formulierung 

den sprachlichen Stil geht und den Aufbau von Gesetzen und Verordnungen betrifft.1226 Zwar 

handelt es sich bei den Modifikationen teilweise nur um leichte Veränderungen im Wortlaut, 

allerdings dienen diese gerade nicht einfach nur der besseren Verständlichkeit, sondern ändern 

gerade auch die rechtliche Position privater Akteur:innen. Es handelt sich demnach nicht um 

reine Formalia. Aus diesem Grund können die Änderung zur Organisationssteuerung des Staa-

tes also nicht als reine Gesetzestechnik verstanden werden. 

Dennoch ist zur Vereinbarkeit des Steuerungsmittels im deutschen Wortlaut zu sagen, dass der 

Wortlaut der Richtlinien gerade nicht übernommen werden muss, sondern nur die Vorausset-

zungen gemäß Art. 5 Richtlinie 2009/50/EG durch das nationale Gesetz widergespiegelt wer-

den müssen. Dies ist beispielsweise auch in den anderen Rechtsordnungen wie in Art. 111 ISC 

(Griechenland) und Section 81 AAF (Finnland) der Fall. Demnach ist nur zu prüfen, ob die 

vorgegebenen Voraussetzungen zur Einreise auch in dem modifizierten Gesetz verankert sind. 

Im Wesentlichen handelt es sich um die Voraussetzung der Vorlage eines Arbeitsvertrages. 

Diese Voraussetzung ist nach wie vor auch in der Modifikation vorhanden und hat dabei auch 

nicht an Wichtigkeit verloren. Allein die Stellung der Arbeitgeber:innen wurde verändert, was 

sich aber nicht unmittelbar auf den Bereich des Wortlauts des Art. 5 Richtlinie 2009/50/EG 

auswirkt. Die Zielvorgaben, die durch die Richtlinie festgelegt werden, werden demnach nicht 

nur im Allgemeinen von den Modifikationen erfüllt, sondern auch im Konkreten durch Bezug 

auf die einzelnen Voraussetzungen. Aus diesem Grund lässt sich festhalten, dass die Modifika-

tionen nicht grundsätzlich von den Wahlentscheidungen der Mitgliedstaaten nach Art. 288 

AEUV umfasst sind, sodass jede Modifikation auf ihre Vereinbarkeit mit der jeweiligen Richt-

linie und deren allgemeinen und konkreten Zielen hin untersucht werden muss. Für den Bereich 

von § 18 ff. AufenthG konnten allerdings keine offensichtlichen Verstöße gegen die Ziele der 

Richtlinien oder die Herabsetzung oder Umgehung einzelner Regelungen festgestellt werden. 

Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass die erarbeitete Modifikation von § 18 

AufenthG und § 18b AufenthG mit der Richtlinie 2009/50/EG vereinbar sind. 

 
1225 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 
http://hdr.bmj.de/vorwort.html. 
1226 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 
http://hdr.bmj.de/vorwort.html. 
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b. § 19 AufenthG und die Richtlinie zum unternehmensinternen Transfer 

Auch im Bereich des unternehmensinternen Transfers wurde die Stellung der Unternehmen 

bezüglich der Organisationssteuerung des Staates gestärkt. Daneben gelten auch die Vorausset-

zungen und Modifikationen in § 18 AufenthG. Da es sich bei den Steuerungsinstrumenten nicht 

um einfache Mittel handelt, müssen die Modifikationen in § 18 AufenthG allerdings diesmal 

an den Voraussetzungen von Richtlinie 2014/66/EG gemessen werden.1227 

Konkretisiert werden die Ziele der Richtlinie durch Erwägungsgrund (2) der Richtlinie zur ICT-

Karte, der darauf hindeutet, dass Steuerung von Migration ein wesentliches Ziel der gesamten 

Richtlinie darstellt, wobei Steuerung als eine Lenkung der Migrationsströme in geordnete und 

kalkulierbare Wege verstanden werden muss.1228 Diese Art der Steuerung kann auch die Um-

steuerung umfassen, wie sie im Untersuchungsgegenstand analysiert wird. So soll die Umsteu-

erung zu einer effektiveren Nutzung der bestehenden Migrationsnormen führen, um damit die 

bestehende Lose-lose-lose-Situation aufzulösen. Das Ziel der Untersuchung ist demzufolge mit 

dem Ziel der Erwägungsgründe und auch Art. 79 AEUV zu vereinen. Daneben treten die wirt-

schaftlichen Ziele, wie sie beispielsweise auch in Richtlinie 2009/50/EG, die in Erwägungs-

grund (3) zu finden sind, für die schon gezeigt wurde, dass eine Etablierung von Steuerungsin-

strumenten nicht grundsätzlich diesen Zielen widerspricht, sondern auch diese durch eine Auf-

lösung der Lose-lose-lose-Situation durchaus gefördert werden können.1229 

Daneben ist allerdings wieder fraglich, ob die Etablierung der Organisationssteuerung des Staa-

tes in § 19 I AufenthG n. F. auch mit den Vorgaben der Richtlinie vereinbar ist. Dabei ergibt 

sich ein ähnliches Bild wie im Bereich der Blauen Karte der EU, da Art. 5 I Richtlinie 

2014/66/EU die Voraussetzungen für den vorliegenden Arbeitsvertrag anders darstellt, als die 

Modifikation dies tun würde.1230 Problematisch könnte dies vor allem insofern sein, als durch 

Art. 5 Richtlinie 2014/66/EU auch für den Inhalt der Arbeitsvereinbarung genauere Vorausset-

zungen festgelegt werden.1231 Dem ist dennoch entgegenzuhalten, dass diese Voraussetzungen 

von der Modifikation nicht angetastet werden und selbst das Prüfungsrecht des Staates über die 

Voraussetzungen nicht vollkommen aufgehoben wurde. Stattdessen wurde nur die Stellung der 

Unternehmen leicht verändert, um diesen einen weiteren Spielraum auch zur Beseitigung von 

Anpassungs- und Informationsmängeln einzuräumen. Wie im Bereich der Blauen Karte der EU 

 
1227 Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers. 
1228 Vgl. Schwarze-Kortländer, Art. 79 AEUV, Rn. 5. 
1229 Thym/Hailbronner-Lörges, ICT Directive 2014/66/EU, 982. 
1230 Thym/Hailbronner-Lörges, ICT Directive 2014/66/EU, 992. 
1231 Thym/Hailbronner-Lörges, ICT Directive 2014/66/EU, 992f. 
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wurden die in den Richtlinien genannten Voraussetzungen nicht angetastet, weshalb ein Ver-

stoß gegen die europäischen Vorgaben eher unwahrscheinlich ist. Die Modifikation von 

§ 19 AufenthG n.F. sind demnach auch mit der Ursprungsrichtlinie vereinbar. 

c. §§ 16a-f, 17, 18d, 19e AufenthG n. F. und die REST-Richtlinie 

Die REST-Richtlinie umfasst einen Großteil der Normen des Untersuchungsgegenstandes und 

stellt deshalb eine wichtige Richtlinie für die Frage der Rechtmäßigkeit dar.1232 Da sich der 

Anwendungsbereich der REST-Richtlinie als äußerst weit darstellt, sind auch die in der Richt-

linie dargelegten Ziele in den Erwägungsgründen weit ausgelegt und nicht so konkret gefasst, 

wie dies beispielsweise bei der Richtlinie der Blauen Karte der EU oder dem unternehmensin-

ternen Transfer der Fall ist.1233 Trotzdem lässt sich feststellen, dass das Ziel der Steuerung nicht 

unmittelbar in der Richtlinie aufgegriffen wurde. An die Stelle treten eher unkonkrete Zielvor-

gaben, die allerdings in ihrer Gesamtheit ebenfalls auf die Anwerbung von eher hochqualifi-

zierten Personen wie Studierenden und Forscher:innen zielen (vgl. Erwägungsgrund (3), (5), 

(8)), um den Wissenschaftsstandort EU zu stärken (Erwägungsgrund (7)). Daraus lässt sich 

schließen, dass es ebenfalls um die gezielte Anwerbung zugunsten der EU-Mitgliedstaaten geht. 

Wie dargelegt steht dieses Ziel aber grundsätzlich nicht im Gegensatz zu dem vom Untersu-

chungsgegenstand angeführten Ziel einer reinen Steuerung von Migration. Viel mehr impliziert 

auch die konkrete Anwerbung einen Steuerungsgedanken, da eine bestimmte Gruppe über ei-

nen rechtlich geordneten Weg Deutschland und andere Mitgliedstaaten erreichen soll. Daneben 

steht der Abwerbungsgrundsatz ebenfalls im Spannungsverhältnis zur Verpflichtung nicht zu 

viele Hochqualifizierte aus den Herkunftsländern abzuwerben, um diese Länder nicht zu desta-

bilisieren (Erwägungsgrund (12)). Wie in der Untersuchungsfrage geht es um eine Lenkung der 

Migration mit Augenmaß und nicht zum einseitigen Vorteil der EU. 

Diesem Steuerungsziel widerspricht die Lösung allerdings nicht. Zumindest sind diese Ziele 

vergleichbar, und das eine Ziel kann dem anderen dienen. Aus diesem Grund stehen sie auch 

nicht in einem gegensätzlichen Verhältnis, weshalb die Modifikationen grundsätzlich auch den 

Zielen der REST-Richtlinie entsprechen. Bei genauer Prüfung könnte sich allerdings dahinge-

hend ein Problem ergeben, dass die Stellung vor allem der privaten Akteur:innen in den Modi-

fikationen verändert wurden. So wurde das etablierte Mittel der Organisationssteuerung des 

 
1232 Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2016 über die Bedingun-
gen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- und Studienzwecken, zur Ab-
solvierung eines Praktikum, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogramm oder Bil-
dungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair Tätigkeit (Neufassung). 
1233 Kapitel 4, XVI, a, b. 
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Staates aus der Norm zum Studiums auf fast alle der genannten anderen Normen übertragen. 

Eventuell verlangt die REST-Richtlinie aber eine genaue Unterscheidung dieser Stellungen, 

was zu einer Unvereinbarkeit der Modifikationen mit der Richtlinie führen könnte. Gegen diese 

Annahme spricht allerdings der Wortlaut der REST-Richtlinie. Grundsätzlich werden allge-

meine Voraussetzungen in Art. 2 REST-Richtlinie festgelegt, die unabhängig von der Art der 

Einreise gelten sollen. Daneben unterscheidet sich der Wortlaut bzgl. der Einbeziehung der 

privaten Akteur:innen in der Richtlinie auch in den konkreten Normen zu den Migrationspfaden 

nicht (vgl. Art. 8 I, Art. 11 I a) REST-Richtlinie). Der Wortlaut der Richtlinie deutet weder auf 

eine konkrete Organisationssteuerung noch ihren Ausschluss hin. Aus diesem Umstand können 

demnach zwei Ergebnisse abgeleitet werden: (1) Der Wortlaut der Richtlinie schließt nicht 

grundsätzlich eine Organisationssteuerung des Staates aus. (2) Daneben legt die Richtlinie auch 

nicht nur die Stellung der Hochschulen für den Bereich des Studiums fest, sondern der Wortlaut 

formuliert eine gleiche Stellung für verschiedene Akteur:innen. Daraus kann geschlossen wer-

den, dass die Modifikationen der Normen gerade bezüglich der Stellung der Forschungsein-

richtungen nicht grundsätzlich durch die Richtlinien ausgeschlossen werden müssen und eine 

offensichtliche Unvereinbarkeit der Modifikationen mit den Richtlinien nicht gegeben ist. 

d.  §§ 2, 15a BeschV n. F. und die Richtlinie zur Saisonarbeit 

In der Richtlinie zur Saisonarbeit wird als Ziel die Steuerung von Migration in Form der Len-

kung von Migrationsströmen genannt (Erwägungsgrund (2)).1234 Demnach stimmt das allge-

meine Ziel der Richtlinie, wie bereits bei den anderen Richtlinien festgestellt, auch mit dem 

Grundziel der Untersuchung und den Modifikationen überein. Fraglich bleibt, inwiefern die 

konkreten Kooperations-Institutionen, die durch die Modifikationen etabliert werden mit der 

Richtlinie übereinstimmen können. 

Art. 2 II Saisonarbeiterrichtlinie verdeutlicht, dass eine grundsätzliche Kooperation mit anderen 

Akteur:innen auch als sinnvoll erachtet wird.1235 Der Wortlaut der Norm ist mit dem Begriff 

der Absprache auch eher weit gefasst und lässt verschiedenste Kooperationen zu. Außerdem ist 

der Kreis der Sozialpartner:innen in Art. 3 Saisonarbeiterrichtlinie nicht legal definiert und kann 

einen weiten Bereich von Kooperationspartner:innen beschreiben, wie der ursprüngliche 

§ 15a BeschV dies auch bei den Arbeitsverwaltungen der Herkunftsländer hält. Auch in der 

Saisonarbeiterrichtlinie sind demnach keine Anhaltspunkte ersichtlich, die auf eine offensicht-

liche Unvereinbarkeit mit den Modifikationen hinweisen. 

 
1234 Thym/Hailbronner-Wiesbrock/Jöst/Desmond, Seasonal Workers Directive 2014/36/EU, 936. 
1235 Thym/Hailbronner-Wiesbrock/Jöst/Desmond, Seasonal Workers Directive 2014/36/EU, 939. 
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e. Rechtmäßigkeit und Übereinstimmung mit Richtlinie 2011/98/EU 

Als Rahmenrichtlinie für die Festlegung eines einheitlichen Verfahrens zur legalen Migration 

besteht Richtlinie 2011/98/EU.1236 Diese gilt grundsätzlich für Arbeitsmigration in die EU und 

ist mit dem Bereich des Untersuchungsgegenstandes deswegen verwandt. Aus diesem Grund 

soll nachfolgend auch untersucht werden, ob die Modifikationen auch grundsätzlich mit dieser 

Richtlinie übereinstimmen. Die Richtlinie dient der Erstellung einer einheitlichen Migrations-

politik (Erwägungsgrund (1)) sowie der gerechten und fairen Behandlung von Drittstaatsange-

hörigen (Erwägungsgrund (2)). Das Ziel der Untersuchung und der Modifikationen ist nicht 

unvereinbar mit diesem Ziel der Richtlinie, da durch die Modifikationen in der EU ebenfalls 

geordnete Migrationspfade geschaffen werden sollen. 

Daneben legt die Richtlinie vor allem sehr allgemeine Regelungen fest, wie beispielsweise die 

Benennung zuständiger Behörden durch die jeweiligen Mitgliedstaaten in Art. 5 Richtlinie 

2011/98/EU.1237 Dies bedeutet auch, dass die Richtlinie den Mitgliedstaaten einen sehr großen 

Handlungsspielraum lässt, in dem diese die Struktur der Regelungen, das Verfahren und die 

beteiligten Akteur:innen selbstständig regeln können.1238 Es bestehen demnach auch keine An-

haltspunkte, die darauf hinweisen, dass die Modifikationen mit diesen Rahmenregelungen nicht 

übereinstimmen könnten. Darüber hinaus wird in Art. 9 Richtlinie 2001/98/EU sogar auf eine 

Informationspflicht der Mitgliedstaaten gegenüber Drittstaatsangehörigen hingewiesen, was 

sogar eine spezielle Nennung und Förderung eines Steuerungsinstrumentes bedeutet.1239 

f. Ergebnis 

Ziel der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Modifikationen mit den zugrundeliegenden EU-

Richtlinien war in erster Linie darzulegen, dass eine rechtskonforme Umsetzung der Steue-

rungsinstrumente durch die Beispielmodifikationen grundsätzlich im Einklang mit den Richtli-

nien möglich ist und diese bei ordentlicher Etablierung nicht automatisch in Konflikt mit den 

EU-Rechtsakten geraten. Grundsätzlich sind die Ziele der Untersuchung und die vorgeschlage-

nen Modifikationen des Untersuchungsgegenstandes mit den Zielen der Richtlinien vereinbar 

– auch wenn sie an manchen Stellen andere Schwerpunkte setzen, stehen sie doch nicht im 

 
1236 Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über ein einheit-
liches Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaats-
arbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten. 
1237 Thym/Hailbronner-Sanchez, Single Permit Directive 2011/98/EC, 907. 
1238 Thym/Hailbronner-Sanchez, Single Permit Directive 2011/98/EC,887. 
1239 Thym/Hailbronner-Sanchez, Single Permit Directive 2011/98/EC,913. 
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Widerspruch. Auffällig war bei der Untersuchung allerdings auch, dass in den Richtlinien keine 

konkreten Hinweise gefunden wurden, die eine grundsätzliche Übereinstimmung der Modifi-

kationen und damit implementierten Steuerungsinstrumenten bezweifeln lassen würden. Viel 

mehr erweckt die vorliegende Untersuchung den Eindruck, dass Steuerungsinstrumente des 

New-Governance-Modells zumindest dann, wenn sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen wer-

den, eher unproblematisch in die nationalen Gesetzestexte integriert werden können. Dies ist 

vor allem dahingehend positiv zu beurteilen, dass nicht alle untersuchten Richtlinien die Steu-

erung von Migration als ein festgelegtes Ziel definiert haben. Für die Anwendung des Modells 

im Migrationsrecht könnte daraus abgeleitet werden, dass die Etablierung von Steuerungsin-

strumenten also grundsätzlich möglich ist und nicht die Ausnahme darstellt. Zusammenhängen 

könnte dieser Sachverhalt damit, dass es sich bei den Steuerungsinstrumenten nicht um zielver-

ändernde, sondern unterstützende Mechanismen handeln, die sich nicht unmittelbar auf den 

Inhalt der Richtlinie auswirkt, sondern nur die Zielerreichung sicherstellen. Daneben handelt es 

sich allerdings, wie gezeigt, auch nicht um reine Gesetzestechniken, da es sich nicht um reine 

Formalia handelt, sondern sich die Stellung der Akteur:innen und die Modifikationen rechtlich 

auswirken.1240 Die Steuerungsinstrumente nehmen demnach eine Zwischenstellung ein, die so-

wohl von der EU als auch den Mitgliedstaaten geprägt werden kann. Zusammenfassend lässt 

sich daraus schließen, dass die Steuerungsinstrumente gut integriert werden können, dass sie 

sowohl dem europäischen Recht als auch dem nationalen Recht Genüge tun können, weshalb 

sie eher keine schweren Rechtswidrigkeitsprobleme auslösen werden und sich daher gut als 

Instrument zur Zielerreichung eignen. 

2. Übereinstimmung mit dem EU-Primärrecht 

Untersucht werden muss auch, ob die bestehenden Modifikationen mit dem vorliegenden EU-

Primärrecht vereinbar wären. Für eine erste Überprüfung kommt Art. 79 AEUV in Betracht, 

der die neue Gesetzesgrundlage für einige der analysierten Richtlinien darstellt.1241 Laut 

Art. 79 I AEUV steht auch die Steuerung von Migration im Fokus der europäischen Einwan-

derungspolitik, die zudem eine angemessene Behandlung der Migrierenden sichern und irregu-

läre Migration verhindern soll, wobei die Wichtigkeit dieser Zielsetzungen nicht überschätzt 

 
1240 Kapitel 4, XVI, 1, a. 
1241 Vgl. Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Be-
dingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeit-
nehmer. 
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werden sollte.1242 Diese Problematik ist allerdings dahingehend weniger relevant, als die Ziele 

der Modifikationen grundsätzlich mit den in Art. 79 AEUV genannten Zielen übereinstimmen, 

da sie Migration steuern sollen, um die Migrierenden von einem irregulären Weg der Migration 

auf einen legalen Weg der Migration umzulenken. Eine Übereinstimmung mit den Zielen in 

Art. 79 AEUV ist demnach gegeben. Auch gegen Normen, die in Art. 77-80 AEUV angeführt 

werden, sind keine Verstöße ersichtlich. 

Eventuell könnte für den speziellen Fall von positiven finanziellen Anreizen ein Verstoß gegen 

Art. 107 AEUV vorliegen. Dann müssten diese als bestimmte Art von Beihilfe für Unternehmen 

verstanden werden, die den Wettbewerb verzerren.1243 Der Begriff der Beihilfe ist dabei sehr 

weit auszulegen, weshalb auch finanzielle Hilfen im Migrationsbereich grundsätzlich davon 

gedeckt sein könnten.1244 Der Wortlaut von Art. 107 I AEUV spricht allerdings eindeutig da-

von, dass es marktverzerrende Vorteile für Marktteilnehmer:innen geben muss.1245 Damit po-

sitive finanzielle Anreize in der konkreten Problemlage helfen, müssten sie allerdings direkt für 

Migrierende oder zur Finanzierung der Netzwerke oder Regime gelten. Bei keinen dieser Ak-

teur:innen handelt es sich um Wirtschaftsunternehmen. Auch besteht zwischen den Regimen 

und Netzwerken kein Wettbewerb, der verzerrt werden könnte. In diesem Bereich würde dem-

nach nicht der Anwendungsbereich von Art. 107 AEUV betroffen sein.1246 

Problematisch könnten aber dennoch positive finanzielle Anreize gegenüber Arbeitgeber:innen 

sein. Diese könnten wettbewerbsverzerrend wirken, sofern sie einzelnen Arbeitgeber:innen 

Vorteile bringen.1247 Fraglich wäre, ob diese durch Art. 107 III b) und e) AEUV gerechtfertigt 

werden könnten.1248 Der Begriff der gemeinsamen europäischen Vorhaben ist nicht genau fest-

gelegt, aber es handelt sich um Maßnahmen, die von mehreren europäischen Staaten getragen 

werden und sich auch an Art. 3 EUV orientieren.1249 Angewendet wird dies bislang beim Um-

weltschutz, aber auch bei Forschungsförderung und Entwicklungshilfe.1250 Diese Maßnahmen 

sollen vor allem einem umfassenden Zielkonvolut dienen und nicht einzelnen spezifischen 

Steuerungszielen.1251 

 
1242 Grabitz/Hilf et. al.-Thym (2020), Art. 79 AEUV, Rn. 3; Vedder/von Heinegg-Rosenau/Petrus, Art. 79 AEUV, 
Rn. 2. 
1243 Vedder/von Heinegg-Müller-Graff, Art. 107 AEUV, Rn. 6–9. 
1244 Calliess/Ruffert-Cremer, Rn. 10; Vedder/Heintschel von Heinegg-Müller-Graff, Rn. 7. 
1245 Calliess/Ruffert-Cremer, Art. 107 AEUV, Rn. 35; Vedder/von Heinegg-Müller-Graff, Art. 107 AEUV, Rn. 8. 
1246 Calliess/Ruffert-Cremer, Art. 107 AEUV, Rn. 1; Vedder/von Heinegg-Müller-Graff, Art. 107 AEUV, Rn. 3. 
1247 Vgl. Calliess/Ruffert-Cremer, Art. 107 AEUV, Rn. 10; Vedder/von Heinegg-Müller-Graff, Art. 107 AEUV, 
Rn. 10. 
1248 Vgl. Calliess/Ruffert-Cremer, Art. 107 AEUV, Rn. 48; Vedder/von Heinegg-Müller-Graff, Art. 107 AEUV, 
Rn. 27, 30. 
1249 Calliess/Ruffert-Cremer, Art. 107 AEUV, Rn. 56. 
1250 Calliess/Ruffert-Cremer, Art. 107 AEUV, Rn. 57; Vedder/von Heinegg-Müller-Graff, Art. 107 AEUV, Rn. 26. 
1251 Calliess/Ruffert-Cremer, Art. 107 AEUV, Rn. 57. 
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Die Konflikte im tatsächlichen Migrationsgeschehen sind wie gezeigt weit und zunehmend in 

die Diskussion geraten, gerade in den letzten Jahren zeichnet sich ein gemeinsames Interesse 

bzw. die Anerkennung eines gemeinsamen Problems ab.1252 Daneben würden Beihilfen zur 

Steuerung der Migration auch ökonomisch vorteilhaft sein, und zwar dann, wenn qualifizierte 

Personen angeworben werden, was auch den wirtschaftlichen Zielen der EU dienen könnte. 

Zudem sind die anerkannten Ziele der EU wie Entwicklungshilfe und Forschungsförderung in 

Teilen der legalen Migration verankert.1253 Hinzukommend spiegeln gerade mögliche Sek-

toralbeihilfen die sektoralen Regelungen im Migrationsbereich wider und könnten danach nur 

in bestimmten Bereichen der Arbeitsmigration gezielt ausgezahlt werden.1254 Es sprechen dem-

nach einige Aspekte dafür, dass positive finanzielle Anreize nach Art. 107 III b) AEUV auch 

an Arbeitgeber:innen gestattet werden könnten. Momentan ist dies allerdings noch nicht offizi-

ell festgelegt, weshalb bis zum jetzigen Zeitpunkt bei der Etablierung von finanziellen Anreizen 

die Regelungen von Art. 107 AEUV beachtet werden müssen. Zumindest im Bereich der finan-

ziellen Anreize gegenüber Arbeitgeber:innen müssen demnach die Regelungen und Einschrän-

kungen des Art. 107 I AEUV beachtet werden. Aus diesem Grund ist die Umsetzung von Steu-

erungsinstrumenten nicht grundsätzlich bedenkenfrei. 

Als Primärrecht kommt zudem Art. 6 I EUV in Betracht, in dessen Zusammenhang etwaige 

Rechtsverletzungen überprüft werden könnten, da der deutsche Staat im Bereich des Untersu-

chungsgegenstandes EU-Recht anwendet und an die Charta der Grundrecht der Europäischen 

Union gebunden ist (Art. 51 I GrCh).1255 Allerdings sind keine schwerwiegenden Probleme 

ersichtlich. So ist Art. 8 GrCh nicht berührt, da der Informationsfluss zu den Migrierenden ge-

stärkt werden soll und nicht diese mehr Informationen bereitstellen müssen.1256 Zudem wird 

Art. 18 GrCh nicht berührt, da für die Umsteuerung nur Personen in Betracht kommen sollen, 

die keinen Asylgrund haben bzw. das Asylrecht ist von den Modifikationen nicht berührt.1257 

Zusammengefasst ergeben sich demnach keine offensichtlichen Verstöße der Modifikationen 

gegen das EU-Primärrecht, die eventuell problematisch sein könnten. 

 
1252 Kapitel 1. 
1253 Vedder/von Heinegg-Müller-Graff, Art. 107 AEUV, Rn. 26. 
1254 Vedder/von Heinegg-Müller-Graff, Art. 107 AEUV, Rn. 30. 
1255 Vgl. Jarass-Jarass, Art. 107 AEUV, Rn. 3; Vgl. Vedder/von Heinegg-Folz, Art. 107 AEUV, Rn. 4. 
1256 Jarass-Jarass, Art. 8 GrCh, Rn. 4; Vedder/von Heinegg-Folz, Art. 8 GrCh, Rn. 5. 
1257 Jarass-Jarass, § 18 GrCh, Rn. 6; Vgl. Vedder/von Heinegg-Folz, § 18 GrCh, Rn. 4. 
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3. Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des EuGH 

Zwar besteht keine EuGH-Rechtsprechung, die sich direkt auf den Bereich des Untersuchungs-

gegenstandes bezieht, also auf die Etablierung von Steuerungsinstrumenten im Migrationsrecht, 

dennoch soll untersucht werden, ob andere Beschlüsse Hinweise darauf enthalten, ob der EuGH 

bei der Etablierung der Regelungsstrukturen Probleme hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit 

EU-Recht sehen könnte. Es ist demnach zu untersuchen, ob ähnlich gelagerte Fälle eventuell 

Einfluss auf den Untersuchungsgegenstand haben könnten. Dafür kommen vor allem Urteile in 

Betracht, die sich mit Privatisierung oder der Übertragung von Entscheidungsbereichen auf an-

dere Akteur:innen beschäftigen, da in diesem Bereich eventuell Parallelen zu den kooperativen 

Steuerungsinstrumenten gezogen werden können. 

Zu erwähnen ist beispielsweise die Meroni-Doktrin, die sich aus dem fast gleichlautenden Ur-

teil ergibt.1258 Bei dem Urteil geht es um die Frage, inwiefern die Kommission, also EU-Organe 

ihre Aufgaben auf andere Parteien (in den weiterführenden Debatten oft EU-Agenturen) über-

tragen können.1259 Der EuGH urteilte, dass die Übertragung auf private Akteur:innen grund-

sätzlich nicht möglich sei, sondern die Entscheidungshoheit bei den Organen verbleiben müsse, 

die nach den Verträgen dafür verantwortlich seien.1260 Das Meroni Urteil ist auf die EU-Organe 

und die Übertragung von sich aus den Verträgen ergebender Entscheidungsmacht gerichtet. 

Im Untersuchungsgegenstand handelt es sich allerdings um eine Ebene „unterhalb“ der 

Vertragsebene. Somit geht es nicht um die Übertragung von Entscheidungsmacht, die durch die 

Verträge festgelegt ist, sondern um Entscheidungsmacht, die durch Sekundärrecht festgelegt 

ist. Dennoch war das Ziel der Meroni-Doktrin die Macht anderer Akteur:innen, die nicht in den 

Verträgen genannt wurden, möglichst kleinzuhalten.1261 Dieses Ziel könnte auch für den Un-

tersuchungsgegenstand gelten. Im Unterschied zum Untersuchungsgegenstand wird im Meroni 

Urteil festgestellt, dass die Brüsseler Organe vollkommen eigenständig ohne die hohe Behörde 

handeln können und die Entscheidungen gerade nicht von ihr abhängen.1262 Insbesondere dieser 

Umstand begründet die Entscheidung des Gerichts, dass diese Maßnahmen unzulässig seien. 

Anders ist es aber beim Untersuchungsgegenstand. Zwar werden private Akteur:innen, 

beispielsweise durch Netzwerke oder Regime, in einen Entscheidungsprozess einbezogen, was 

aber vor allem das Ziel des Informationsaustausches beinhaltet und weniger Einfluss auf direkte 

 
1258 EuGH Case 9/56 Meroni & Co., Industrie Metallurgische S.p.A. v. High Authority ECLI:EU:C:1958:8. 
1259 Chamon, Common Market Law Review 48 (2011), 1055, 1057. 
1260 Chamon, Common Market Law Review 48 (2011), 1055, 1057. 
1261 Vgl, auch EuGH Case 70/88 European Parliament v. Council of the European Communities ECR I-2041; 
Chamon, Common Market Law Review 48 (2011), 1055, 1058. 
1262 EuGH Case 9/56 Meroni & Co., Industrie Metallurgische S.p.A. v. High Authority ECLI:EU:C:1958:8, S. 78. 
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Entscheidungen hat. Selbst wenn anerkannt werden würde, dass ein direkter Einfluss besteht, 

liegt dennoch nicht die gleiche Situation wie im Fall Meroni vor. Entscheidend ist nämlich, 

dass im Untersuchungsgegenstand trotz der Einbeziehung von privaten Akteur:innen der Staat 

immer involviert bleibt. Beteiligt sind die Ausländerbehörden und die Botschaften, und trotz 

der Vorbereitung durch andere Akteur:innen liegt die endgültige Entscheidung über die Ertei-

lung eines Aufenthaltstitels weiter bei den staatlichen Behörden. Zudem wurde bei den Modi-

fikationen darauf geachtet, die staatlichen Kontrollbehörden wie die Bundesagentur für Arbeit 

nicht vollständig aus dem Entscheidungs- und Prüfprozess zu nehmen. Die sich aus dem Meroni 

Urteil ergebende Problematik besteht nicht im Untersuchungsgegenstand. 

Die Doktrin wird daneben zwar weiter diskutiert und teilweise für den Bereich der europäischen 

Agenturen nutzbar gemacht, diese haben jedoch nicht die gleiche Stellung wie die Steuerungs-

instrumente und sind aus diesem Grund ebenfalls kaum damit zu vergleichen. 1263 Von daher 

handelt es sich (1) nicht um eine Übertragung von Befugnissen der EU-Organe, sondern um die 

nationale Umsetzung im Sekundärrecht; (2) wird im Bereich des Untersuchungsgegenstandes 

die staatliche Entscheidungsbefugnis nicht in gleichem Maß übertragen wie im Meroni Urteil 

oder im Bereich der Agenturen. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass sich aus diesem Urteil 

eine Problematik für die Modifikationen ergibt. 

Jedoch könnten eventuell Hinweise aus Rechtsprechung gezogen werden, die sich vor allem 

mit der Frage von möglichen Privatisierungen beschäftigen. In Betracht kommen können die 

Urteile Teckal und Parking Brixen, da in diesen der EuGH Problematiken bei der Frage der 

Privatisierung von staatlichem Handeln feststellt.1264 Vor allem ging es darin um die Frage, wie 

bestimmte Formen der Privatisierung zu behandeln sind, wobei der EuGH urteilte, dass bei 

fehlender Kontrollmacht der staatlichen Organe über eine privatisierte Anstalt diese als Dritte 

zu behandeln ist, sodass EU-Recht eingehalten werden muss.1265 Dies würde für den Bereich 

des Migrationsrechts bedeuten, dass Institutionen, die privatisiert sind, an denen der Staat aber 

Anteile, jedoch keine Kontrolle besitzt, als Dritte angesehen werden müssten und soweit Vor-

schriften vorliegen, diese bei Kooperationen eingehalten werden müssten. Wie bereits dargelegt 

bestehen in den Richtlinien allerdings keine Vorgaben dahingehend, dass private Akteur:innen 

nicht in den Migrationsprozess einbezogen werden dürfen. Zudem wird dies von den Richtli-

nien, z. B. bei der Frage der studienbedingten Einreise, sogar selbst vorausgesetzt.1266 

 
1263 Chamon, Common Market Law Review 48 (2011), 1055, 1057f.; Vgl. Wittinger, Europarecht 2008, 609-626, 
618-617. 
1264 EuGH C-458/03 Parking Brixen ECLI:EU:C:2005:605; EuGH C-107/98 Teckal ECLI:EU:C:1999:562. 
1265 Dabei ging es beispielsweise um die Frage von europaweiten Ausschreibungen. 
1266 Kapitel 4, XVI, 1, c. 



321 
 

Darüber hinaus handelt es sich bei Teckal und Parking Brixen um spezielle Fälle aus dem 

Vergaberecht, weshalb diese Fälle aufgrund des Fehlens ähnlich konkreter Vorschriften mit 

Migration und Migrationsrecht kaum verglichen werden können. Aus diesem Grund kann auch 

aus den Urteilen Teckal und Parking Brixen nicht unbedingt ein Verstoß der Modifikationen 

vorausgesagt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwar Urteile des EuGH beste-

hen, die sich mit Privatisierungen in unterschiedlichen Bereichen auseinandersetzen. Allerdings 

gehen die Modifikationen entweder nicht so weit, dass sie vom EuGH als problematisch einge-

stuft werden könnten, oder die Bereiche sind so unterschiedlich, dass es an den konkreten Nor-

men im Migrationsrecht und demnach an der Vergleichbarkeit fehlt. Demzufolge sind keine 

Urteile ersichtlich, die dafürsprechen könnten, dass eine Kooperation mit privaten Akteur:innen 

grundsätzlich vom EuGH als rechtswidrig beurteilt würde.  

4. Übereinstimmung mit nationalem einfachen Bundesrecht 

Aufgrund der ausführlichen Rechtslage kann nur sehr punktuell auf Fragen bezüglich der Über-

einstimmung mit anderem Bundesrecht eingegangen werden, davon abgesehen, dass dieses 

auch normalerweise in keinem Hierarchieverhältnis steht. Dennoch kann überlegt werden, ob 

der Staat bei der Frage der Kooperation mit anderen eventuell auf schon bestehende Muster 

zurückgreifen muss. In Betracht kommen beispielsweise die öffentlichen Verträge gemäß 

§ 54 ff. VwVfG, die eine Kooperation mit verschiedenen Akteur:innen des öffentlichen und 

privaten Rechts ermöglichen,1267 sodass die Frage aufgeworfen werden könnte, ob Kooperati-

onen grundsätzlich durch Institutionen des allgemeinen öffentlichen Rechts durchgeführt wer-

den müssen. 

Dem könnte entgegengehalten werden, dass im deutschen Recht schon Vorlagen für Koopera-

tionen bestehen, wie dies mit den Gewerkschaften der Fall ist. Gerade bei den Gewerkschaften 

ist diese Argumentation allerdings schwierig, da sich ihre Stellung direkt aus Art. 9 III GG 

ergibt.1268 Dennoch steht der allgemeine Teil des Verwaltungsrechts nicht hierarchisch über 

dem Aufenthaltsgesetz. Eine Exklusivität ergibt sich daher nicht automatisch, sondern müsste 

sich aus der Auslegung von § 54 ff. VwVfG ergeben. Weder der Wortlaut noch die Systematik 

spricht allerdings für eine solche ausschließende Stellung der öffentlich-rechtlichen Verträge. 

Zudem liegen Beispiele der Kooperationsfestlegung vor, die auch außerhalb der Verfassung 

 
1267 Baer/Bauer/Brosius-Gersdorf-Bauer, § 54 VwVfG, Rn. 117; Bonk/Fellenberg/Hecker-Bonk/Neumann/Siegel, 
§ 54 VwVfG, Rn. 74; Vgl. Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdisziplinen, 371, 391. 
1268 Schmidt-Bleibtreu/Klein-Kannengießer, Art. 9 GG, Rn. 20. 
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nur durch einfaches Recht gewährleistet sind.1269 Dazu gehört beispielsweise auch das Gesetz 

zur Beschleunigung der Umsetzung von öffentlich-privaten Partnerschaften und zur Verbesse-

rung gesetzlicher Rahmenbedingungen für öffentlich-privaten Partnerschaften.1270 Diese Bei-

spiele verdeutlichen auch, dass die öffentlich-rechtlichen Verträge als Mittel zur Regelung pri-

vater- und öffentlicher Verhältnisse weiterverwendet werden können.1271 Auch im Bereich des 

Aufenthaltsgesetzes werden diese für eine Regelung nicht ausgeschlossen. 

Das Aufenthaltsgesetz beinhaltet außerdem keine allgemeine Norm, die einer staatlichen Be-

hörde die Entscheidungsmacht grundsätzlich und monopolhaft zugesteht und aus diesem Grund 

kooperative Steuerungsinstrumente grundsätzlich ausgeschlossen wären. Ebenso liegt es in der 

Beschäftigungsverordnung. Dennoch besteht im Aufenthaltsgesetz ein Aspekt, der bei der 

Frage der Rechtmäßigkeit der modifizierten Normen mit den anderen Abschnitten des Aufent-

haltsgesetz nicht außer Acht gelassen werden darf. § 1 I 1 AufenthG verwendet den Begriff der 

Steuerung. Fraglich bleibt allerdings, ob der Steuerungsbegriff unter der Umsteuerungshypo-

these, wie sie in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, auch unter den Begriff der Steuerung 

gemäß § 1 I 1 AufenthG gefasst werden kann oder ob die Norm durch diesen überstrapaziert 

wird. Genauer stellt sich die Frage, ob der Begriff der Steuerung auch die angestrebte Umlen-

kung von Migrierenden von einem Migrationspfad in den anderen abbilden kann. 

Der Wortlaut in § 1 I AufenthG kann bei dieser Frage keine genaue Antwort geben. Der Begriff 

der Steuerung ist zunächst nicht legal oder weiter definiert. Steuerung meint zwar in diesem 

Zusammenhang die Gestaltung der Migration durch den Staat, wobei das Gesetz allerdings 

nicht ein einzelnes Steuerungsziel definiert, sondern diverse.1272 Dieses Verständnis bedeutet 

aber auch, dass der Begriff eine Umlenkung unter der genannten Steuerungshypothese zumin-

dest nicht ausschließt und Steuerung eben auch als Gestaltung in Form der Umsteuerung ver-

standen werden kann. Der Wortlaut in § 1 I 1 AufenthG steht demnach der Steuerungshypothese 

zumindest nicht grundsätzlich im Weg und eine Modifizierung der spezielleren Normen würde 

dem „allgemeinen Teil“ des Aufenthaltsgesetzes nicht im Wege stehen. Viel mehr legt die Ent-

scheidung für eine nicht definierte Verwendung des Steuerungsbegriff nahe, dass das Aufent-

haltsgesetz offen für jegliche Art der Steuerung ist, also auch im Rahmen der erarbeiteten Um-

steuerungshypothese. 

 
1269 Kapitel 2, V, 5. 
1270 Vgl. Bonk/Fellenberg/Hecker-Bonk/Neumann/Siegel, § 54 VwVfG, Rn. 75; Vgl. Cassardt, Public Private Part-
nership. 
1271 Bonk/Fellenberg/Hecker-Bonk/Neumann/Siegel, § 54 VwVfG, Rn. 75. 
1272 Analyse des Steuerungsanspruchs des AufenthG in Kapitel 2, II, 2; Bergmann/Dienelt-Dienelt, § 1 AufenthG, 
Rn. 7; Kluth/Heusch (2019)-Eichenhofer, § 1 AufenthG, Rn. 9. 
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Mehr Aufschluss könnte aber der Telos von § 1 I 1 AufenthG geben. Bei der ursprünglichen 

Schaffung des Aufenthaltsgesetzes sollte im Wesentlichen der Zugang zur Arbeitsmigration 

erleichtert werden.1273 Diese Ziel steht auch in der Umsteuerungshypothese im Vordergrund, 

da die Schaffung effektiver Zugangswege die Umlenkung unterstützen soll. Dennoch ist im 

Gesetzesentwurf offensichtlich, dass ein wesentlicher Aspekt des Aufenthaltsgesetzes auch im-

mer eine beschränkende Wirkung von Migration sein sollte.1274 Dazu wurde festgelegt, dass 

dies durch die Schaffung von sehr beschränkten Migrationspfaden geschehen soll, um sicher-

zustellen, dass die Migration von „ausgewählten“ Personen gefördert wird.1275 Gerade dieser 

beschränkende Charakter könnte im Rahmen der dargelegten Umsteuerung fraglich sein. Rich-

tig ist, dass die Umsteuerungshypothese keinen Fokus auf die Beschränkung von Migration 

legt, es also nicht erklärtes Ziel der Umsteuerung ist, Migration zu reduzieren. Demgegenüber 

ist es aber auch kein Ziel der Umsteuerung, Migrationszahlen zu erhöhen oder zu steigern. Wie 

bereits dargelegt bewegt sich die Umsteuerungshypothese und die sich daran anschließende 

Umsetzung auf einer strukturellen inhaltlichen Ebene, die vor allem effektivere Gesetze zum 

Ziel hat. Die Anzahl der Migrierenden ist für die Steuerung im Sinne der Umsteuerungshypo-

these zweitrangig. Vielmehr geht es um die effektive Nutzung der bestehenden Pfade und die 

Effektuierung sozialwissenschaftlicher Steuerung durch Recht, also den effektiven Zugriff auf 

die tatsächlich bestehende Problemlage durch Recht. 

Erwähnt werden muss außerdem, dass nicht nur Unterschiede zwischen dem regulierenden 

Steuerungsziel gemäß § 1 I 1 AufenthG und der Steuerungshypothese bestehen, sondern auch 

Gemeinsamkeiten vorliegen. So dient die Umlenkung auch den nationalen Staaten, um dort die 

„Win-Situation“ herzustellen, indem der Asylkanal entlastet wird und Migrierende direkt in 

eine für den Staat weniger finanziell belastende Arbeitstätigkeit umgelenkt werden sollen. Zu-

sammenfassend kann demnach gesagt werden, dass die Steuerungshypothese zur Umlenkung 

auf thematischer Ebene den ursprünglichen Gedanken von Begrenzung gemäß Aufenthaltsge-

setz nicht widerspricht und zudem den Zielen der Verhinderung des Missbrauch des Asylsys-

tems und der Entlastung Deutschlands auch durch die Umlenkung entsprochen wird. 

 
1273 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz), 
Drucksache 15/420 vom 07.02.2003, S. 1. 
1274 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz), 
Drucksache 15/420 vom 07.02.2003, S. 1. 
1275 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz), 
Drucksache 15/420 vom 07.02.2003, S. 1. 
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Dennoch könnte sich der Telos von § 1 I AufenthG seit der Verabschiedung im Jahr 2003 ver-

ändert haben und deshalb jetzt der Steuerungshypothese der Umlenkung entgegenstehen. Fest-

zuhalten ist nämlich, dass sich durch die hohe Zahl an Geflüchteten, das „Scheitern“ des Dub-

lin-Abkommens und die sich verschärfenden politischen und gesellschaftlichen Debatten, auch 

die Gesetzgeber:innen in Deutschland dazu veranlasst sahen, zahlreiche Änderungen von Ge-

setzen, vor allem des Asylrechts zu veranlassen.1276 Auch wenn diese Neuerungen nicht den 

Wortlaut des § 1 AufenthG umfassen, können diese Änderungen dennoch einen Einblick in das 

Verständnis des Migrationsrechts in Deutschland und demnach in den Steuerungsbegriff er-

möglichen bzw. darstellen, ob das Verständnis des Steuerungsbegriffs aus den letzten Jahren 

von dem ursprünglichen Verständnis von 2003 und früher abweicht. Gerade spezielle Ände-

rungen im Aufenthaltsgesetz, wie das neu eingeführte Fachkräfteeinwanderungsgesetz können 

für die Telos-Auslegung von § 1 I 1 AufenthG relevant sein.1277 Außerdem kann eine Gesamt-

betrachtung des Neuerungsnetzwerks Aufschluss darüber geben, wie der Begriff der Steuerung 

von gesetzgeberischer Seite in Zukunft verstanden werden muss.1278 

Betrachtet man ausgewählte Änderungen im Asylrecht, so wurde u. a. mit dem Asylpaket I die 

Gruppe der sicheren Herkunftsstaaten erweitert (Anlage II zu § 29a AsylG) und die Aufent-

haltspflicht in den Aufnahmeeinrichtungen wurde verlängert, was auch die räumliche Be-

schränkung betrifft und sich auf die Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit nach § 61 II 1 AsylG aus-

wirkt (§ 47 I AsylG).1279 Daneben wurde das Sachleistungsprinzip nach § 3 II 5 AsylbLG er-

weitert. Zudem wurde der Ausreisegewahrsam nach § 62b AufenthG eingeführt. Das Asylpa-

ket II legt ein beschleunigtes Asylverfahren für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten bei 

Folgeanträgen oder bei Personen, die im Asylverfahren nicht mitwirken, fest. Daneben wurde 

 
1276 Vgl. zu beschriebener Entwicklung: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 
2020; Lübbe, Dublin ist gescheitert: Thesen zum Umbau des europäischen Asylsystems, https://verfassungs-
blog.de/dublin-ist-gescheitert-thesen-zum-umbau-des-europaeischen-asylsystems/; Raffl, Sind Dublin und Schen-
gen gescheitert?, S. 48ff; Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Jahresgutach-
ten 2019, Bewegte Zeiten: Rückblick auf die Integrations- und Migrationspolitik der letzten Jahre, S. 55ff. 
1277 Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 15.08.2019, BGBl. I S. 1307. 
1278 Übersicht der dynamischen Gesetzgebung: Bundesregierung, Kürzere Verfahren, weniger Familiennachzug, 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kuerzere-verfahren-weniger-familiennachzug-370360; Pro 
Asyl, Asylpaket I in Kraft: Überblick über die ab heute geltenden asylrechtlichen Änderungen, 
https://www.proasyl.de/hintergrund/asylpaket-i-in-kraft-ueberblick-ueber-die-ab-heute-geltenden-asylrechtli-
chen-aenderungen/; Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Migrationspaket 2019 und Einstu-
fung sicherer Herkunftsstaaten, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/687652/e4dee3d3ac6a078ce2c1081c6aab90ab/WD-3-285-19-pdf-data.pdf. 
1279 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Bundestags, Änderungen des Asyl- und Aufenthaltsgesetzes seit Januar 
2015 mit dem Schwerpunkt Asylpaket I und II, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/424122/05b7770e5d14f459072c61c98ce01672/WD-3-018-16-pdf-data.pdf. 
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der Familiennachzug eingeschränkt.1280 Insgesamt dienen die Asylpakete offenkundig einer 

Einschränkung bestimmter Erleichterungen innerhalb des Asylsystems. 

Dahingegen dient das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Anwerbung und der Zuwanderung 

von Fachkräften.1281 Es beinhaltet insofern Erleichterungen für den Einreiseprozess, als Mig-

rierende grundsätzlich nur noch einen Arbeitsvertrag und eine geeignete Qualifikation nach-

weisen müssen.1282 Im Gegensatz zu den Asylpaketen lässt sich demnach eine Liberalisierung 

der Normen zur Arbeitsmigration aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz herauslesen. 

Nach dieser Auslegung entsteht der Eindruck, die Änderungen haben zusammengefasst 

zur Folge, dass die Asylrechtsnormen verschärft und gleichzeitig die Einreisemöglichkeiten für 

eine legale Einreise erweitert wurden.1283 Grundsätzlich erweckt es den Anschein, dass Perso-

nen durch die neuen Gesetze vom Asylweg abgehalten werden sollen, während legale Einrei-

semöglichkeiten gestärkt werden.1284 Konkret kann dies darauf hindeuten, dass die Gesetzge-

ber:innen Migrierende nach Möglichkeit in eine legale Migration lenken wollen und durch die 

Gesetzgebung aktiv Einfluss auf die Migrationsbewegung gewinnen möchten.1285 Gerade auch 

diese Gesamtbetrachtung kann im Kontext einer Verhinderung der Überlastung des Asylsys-

tems verstanden werden.1286 Aus der Systematik und Gesamtbetrachtung der bestehenden Ge-

setzesänderungen lässt sich demnach ein ähnlicher Steuerungsanspruch wie im Sinne der Um-

steuerungshypothese herleiten. Zumindest verdeutlicht diese Gesamtbetrachtung allerdings, 

dass keine Aspekte bestehen, die darauf hinweisen, dass eine Steuerung im Sinne der Umsteu-

erungshypothese dem Telos von § 1 I 1 AufenthG entgegensteht. 

Dem kann allerdings entgegengehalten werden, dass dieser systematische Steuerungsgedanke 

im Sinne einer Umlenkung nicht durch konkrete Aussagen aus den Gesetzesänderungen be-

stärkt wird. Zwar heißt es im Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass eine „gezielte und 

 
1280 Bundesregierung, Kürzere Verfahren, weniger Familiennachzug, https://www.bundesregierung.de/breg-
de/aktuelles/kuerzere-verfahren-weniger-familiennachzug-370360. 
1281 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 
vom 13.03.2019, S. 1. 
1282 Eine genauerer Analyse der Änderungen in Kapitel 4, I Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 vom 13.03.2019, S. 2. 
1283 Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Masterplan Migration; Europäische Kommission, Mig-
ration besser bewältigen – die Europäische Agenda für Migration, https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/detail/de/IP_15_4956. 
1284 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter 
Asylverfahren, Drucksache 18/7538 vom 16.02.2016; Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fach-
kräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 vom 13.03.2019; Zusammenfassend Asylpaket I und II: Wis-
senschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Änderungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts seit Januar 2015 
mit den Schwerpunkten Asylpaket I und II, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/424122/05b7770e5d14f459072c61c98ce01672/WD-3-018-16-pdf-data.pdf. 
1285 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 
vom 13.03.2019, Thym, Zeitschrift für Ausländerrecht 37 (2017), 297, 299. 
1286 Thym, Zeitschrift für Ausländerrecht 37 (2017), 297, 299. 
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gesteuerte Steigerung der Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften“ das Ziel sei, allerding 

wird nicht klar, ob die Umlenkung von Migrierenden explizit das Ziel ist oder ob die Steuerung 

von Arbeitsmigration und die Beschränkung des Asylzugangs vollständig unabhängig vonei-

nander vonstattengehen müssen.1287 Zwar wird durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz fest-

gelegt, dass Arbeitsmigration im Gegensatz zum alten Aufenthaltsgesetz von 2003 nicht be-

schränkt, sondern gesteigert werden soll, allerdings ergibt sich für die Frage, wie der Begriff 

der Steuerung gemäß § 1 I 1 AufenthG gerade nach der Änderung durch das Fachkräfteeinwan-

derungsgesetz verstanden werden muss, demnach das Ergebnis, dass zwar aus einer Gesamtbe-

trachtung aller Änderungen des Migrationsrechts ein Steuerungsverständnis im Sinne der Um-

steuerungshypothese verstanden werden kann, sich dieses Verständnis allerdings nicht explizit 

in den einzelnen Gesetzesänderungen vorfinden lässt. Das führt dazu, dass das Steuerungsver-

ständnis nach der Umsteuerungshypothese zwar nicht direkt durch den Telos insbesondere auch 

der Gesetzesänderungen bestätigt werden kann. Allerdings bestehen trotzdem keine Hinweise 

darauf, dass eine Umlenkung von Migrierenden dem Telos des § 1 I 1 AufenthG vollständig 

entgegenstehen würde, was Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Modifikation haben 

könnte. 

Zuletzt könnte die Systematik von § 1 I 1 AufenthG Aufschluss über das Verständnis des Be-

griffs Steuerung geben. Gerade aus der Stellung dieser Formulierung direkt zu Beginn des Auf-

enthaltsgesetzes und durch den Wortlaut, dass dieses Gesetz den beiden genannten Zielvorga-

ben dient, wird deutlich, dass die Steuerung von Migration eines der wichtigsten Ziele des Ge-

setzes ist.1288 Diese wichtige Stellung von Steuerung würde auch durch die Umsteuerungshy-

pothese weitergeführt werden, da diese die Steuerung von Migration als Lösung der tatsächlich 

bestehenden Migrationsproblematik verwendet. Allerdings wird im Zusammenhang mit § 1 I 2 

AufenthG, welcher die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie wirtschaftliche Interessen 

Deutschlands zum Kriterium für eine Migration macht, klar, dass § 1 I AufenthG weiterhin ein 

eher beschränkender Charakter bezüglich Migration zukommt. Vor allem die Nennung be-

stimmter Interessen, die nur die nationale Ebene betreffen, verdeutlichen, dass Migration nach 

dem Aufenthaltsgesetz immer auch zugunsten Deutschlands erfolgen soll. Die Systematik 

könnte demnach den weiten Begriff der Steuerung, welche aus dem Wortlaut und teilweise aus 

dem Telos der Norm herausgelesen werden kann, auf eine bestimmte Form der Steuerung zu-

gunsten Deutschlands beschränken. Ein solches Steuerungsverständnis könnte insofern für die 

 
1287 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Drucksache 19/8285 
vom 13.03.2019, S. 2. 
1288 Vgl. Bergmann/Dienelt- Dienelt, § 1 AufenthG, Rn. 7f.; Hofmann-Bender, § 1 AufenthG, Rn. 20. 
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Steuerungshypothese der Umlenkung problematisch sein, als die Umlenkung nicht nur natio-

nale Belange, sondern auch die Belange der anderen Akteur:innen einbezieht. Dennoch wurde 

bereits erwähnt, dass die nationalen Interessen Teil der Umsteuerungshypothese sind, um die 

vollständige Win-win-win-Situation zu erreichen, und dass die Umlenkung in § 1 I AufenthG 

genannten Interessen einbeziehen kann. Gerade darin, dass der Lösungsvorschlag diese natio-

nalen Interessen nicht vernachlässigt, sondern explizit einbezieht, kann zumindest ein konkretes 

Entgegenstehen der Umsteuerungshypothese mit der Systematik des Aufenthaltsgesetzes und 

explizit § 1 I AufenthG nicht erkannt werden. 

Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass die genaue Definition des Steuerungsbegriffs 

in § 1 I 1 AufenthG schwierig ist. Aus dem offenen Wortlaut ergibt sich nicht eine Steuerungs-

definition, sondern verschiedene Arten der Steuerung könnten unter der Norm erfasst werden, 

was allerdings auch bedeutet, dass Steuerung im Sinne der Umlenkung verstanden werden darf. 

Auch die (historische) Telos-Auslegung, die sich durch die Einführung des Fachkräfteeinwan-

derungsgesetzes verändert hat, definiert zwar Ziel und Zweck der Steuerung, jedoch nicht einen 

Steuerungsbegriff, was eine Implikation der Umlenkung allerdings ebenfalls möglich macht. 

Am konkretesten erscheinen die Ergebnisse hinsichtlich der Systematik von § 1 I AufenthG, 

welche eine Einschränkung auf nationale Interessen vornimmt. Im Ergebnis sind demnach ver-

schiedene Formen der Steuerung unter § 1 I AufenthG möglich, wobei diese durch die Einbe-

ziehung der nationalen Interessen in die Umsteuerungshypothese des Eingangs dargelegten 

Steuerungsansatzes zumindest nicht offensichtlich und vollständig dem Steuerungsbegriff von 

§ 1 I 1 AufenthG widersprechen. 

Es sind demnach keine offensichtlichen Aspekte gegeben, die darauf hindeuten, dass einfaches 

Bundesrecht bestehen würde, das grundsätzlich gegen eine Anwendung der Umsteuerungshy-

pothese oder gegen eine Kooperation oder andere Steuerungsinstrumente im Aufenthaltsgesetz 

sprechen würde oder mit diesen im Konflikt steht. 

5. Übereinstimmung mit dem Grundgesetz 

Neben den geprüften Aspekten ist aber auch zu untersuchen, inwiefern die Modifikationen mit 

dem Grundgesetz übereinstimmen oder ob verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber diesen 

bestehen, sofern auch der Grundrechtsschutz drastisch abfallen würde.1289 Aus dem Bereich der 

Grundrechte als Abwehrrechte gegen den Staat kommen diesbezüglich keine offensichtlichen 

Verstöße in Betracht, gerade auch im Bereich der informationellen Selbstbestimmung nach 

 
1289 Vgl. BVerfG, 22.20.2986 – 2 BvR 197/83. 



328 
 

Art. 2 I i. V. m. Art 1 I GG geht es in den Modifikationen gerade nicht um eine weitere Infor-

mationsgabe durch die Migrierenden, sondern um eine Information durch den Staat.1290 

Genauer zu analysieren sind aber die Auswirkungen der kooperativen Steuerungsinstru-

mente, bei denen staatliche Aufgaben auf Private übertragen oder diese zumindest in den Ver-

waltungsprozess einbezogen werden und dadurch Macht über staatliche Entscheidungen erlan-

gen können. Dies ist problematisch, weil diese privaten Akteur:innen gerade nicht von den Bür-

ger:innen gewählt wurden und nicht demokratisch legitimiert sind.1291 Aus diesem Grund ist 

fraglich, ob sich ein Verbot der Kooperation aus ungeschriebenen Grundsätzen ergeben kann. 

Dies könnte der Fall sein, wenn obligatorische Staatsaufgaben bestehen würden, die niemals 

privatisiert werden könnten. Problematisch dabei könnte sein, dass sich aus dem Grundgesetz 

solche rein staatlichen Aufgaben nicht ergeben und deswegen grundsätzlich nur die einzelnen 

Grundgesetznormen dieses vorgeben können.1292 Dennoch ist zu unterscheiden zwischen öf-

fentlichen Aufgaben und Staatsaufgaben.1293 Öffentliche Aufgaben sind nur solche, die im öf-

fentlichen Interesse stehen und regelmäßig auch von privaten Akteur:innen vertreten werden 

können.1294 Staatsaufgaben stehen dahingehend nicht allein im öffentlichen Interesse und wer-

den eher durch staatliche Organe durchgeführt, wobei eine Durchführung durch Körperschaften 

nicht ausgeschlossen ist.1295 In beiden Bereichen werden demnach Kooperationen zwischen 

Staat und privaten Akteur:innen nicht vollständig ausgeschlossen, sondern bleiben grundsätz-

lich möglich. Anders könnte es nur dann sein, wenn es Bereiche der Grundrechts- oder Verfas-

sungsordnung geben würde, die allein dem Staat zuzuordnen sind und zwingend in dessen Ent-

scheidungsbereich verbleiben müssen. Zu erinnern ist jedoch daran, dass die Kooperation, wie 

sie in den Steuerungsmodifikationen festgelegt werden, nicht die gesamte Verwaltung auf pri-

vate Akteur:innen übertragen, sondern weiterhin die endgültige Entscheidungsmacht auf staat-

licher Seite liegt. Die Kooperationen dienen nur der Steuerung und demnach der Festigung des 

staatlichen Gewaltmonopols für die Entscheidung über die Anträge. Deshalb ist auch in diesem 

Bereich ein grundsätzliches Verbot, das sich aus ungeschrieben Pflichten des Staatsmonopols 

ergibt, eher unwahrscheinlich. 

Eine Verfassungswidrigkeit würde sich dahingehend eher anhand konkreter Normen des 

Grundgesetzes feststellen lassen. In Betracht kommt ein Verstoß gegen Art. 33 IV GG. Danach 

 
1290 Müller-Glöge/Preis/Schmidt-Schmidt, Art 2 GG, Rn. 33; Vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein-Hofmann, Art. 2 GG, 
Rn. 26. 
1291 Dürig et. al.-Grzeszick, Art. 20 GG, Rn. 61; Schmidt-Bleibtreu/Klein-Hofmann, Art. 20 GG, Rn. 42. 
1292 Schoch, Juridica International 2009, 14, 17. 
1293 Schoch, Juridica International 2009, 14, 17. 
1294 BVerfGE 38, 299 Schoch, Juridica International 2009, 14, 17f. 
1295 Dürig et. al.-Korioth, Art. 30 GG, Rn. 14. 
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müssen hoheitliche Aufgaben vor allem Beamt:innen übertragen werden und dürfen nach dem 

Ausschluss gerade nicht privatisiert werden.1296 Der Begriff der hoheitlichen Aufgaben kann 

nicht allgemeingültig definiert werden, aber umfasst zumindest Eingriffe des Staates gegenüber 

den Bürger:innen in Form von Zwang.1297 Andere Meinungen gehen dabei allerdings weiter 

und erstrecken die Regelung von Art. 33 IV GG auf die gesamte Exekutive, was für die Modi-

fikationen dahingehend problematisch sein könnte.1298 Allerdings ist auch zu berücksichtigen, 

dass die heutige Verwaltungstätigkeit oft nicht mehr allein durch eine Eingriffsverwaltung 

durchgeführt wird, was insofern von den unterschiedlichen Definitionen berücksichtigt wird, 

als die strengeren Regelungen vor allem dann zum Tragen kommen, wenn es sich um grund-

rechtssensible Bereiche handelt.1299 

Migration ist zwar grundsätzlich ein menschenrechtssensibler Bereich, das Grundgesetz selbst 

beinhaltet aber nur wenige Normen, die sich direkt auf die Migration anwenden lassen. Dane-

ben treten Deutschengrundrechte, die grundsätzlich nicht im Migrationsbereich angewendet 

werden können. Festzuhalten ist auch, dass durch die Modifikationen in keiner Weise vollstän-

dige Verwaltungsbereiche privatisiert werden. Wie dargelegt werden private Akteur:innen nur 

teilweise in den Migrationsprozess einbezogen, indem sie aufgrund ihrer ursprünglichen Stel-

lung zur Steuerung beitragen können. Dadurch wird allerdings die staatliche Entscheidungs-

macht wie gezeigt nicht vollständig aufgehoben, sondern nur durch weitere Akteur:innen er-

gänzt. Auch bei genauerer Betrachtung der Modifikationen wurden die Rechte und Pflichten 

der staatlichen Akteur:innen nicht beschnitten, sondern teilweise dahingehend erweitert, dass 

sie in einen Kooperationsprozess zur Steuerung aktiv eintreten sollen. Die Modifikationen set-

zen demnach keine Privatisierung im klassischen Sinn durch, sondern eher eine Kooperation. 

Die Heranziehung von privaten Akteur:innen widerspricht zudem nicht dem Wortlaut oder dem 

Sinn und Zweck von Art. 33 IV GG, der festlegt, dass die Aufgaben „in der Regel“ der Ver-

waltung übertragen werden müssen, um den Zweck zu dienen, das staatliche Handeln an das 

Grundgesetz zu binden. Durch die Stellung der Verwaltung als endgültige Entscheidungsstelle 

für die Annahme der Anträge für Aufenthaltstitel ist dieser Zweck aber weiter gewahrt. Es liegt 

demnach kein offensichtlicher Verstoß der Modifikationen gegen Art. 33 IV GG vor. 

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob durch diese Kooperationen ein Verstoß gegen das Demokra-

tieprinzip gemäß Art. 20 I GG bestehen würde. Das Demokratieprinzip fordert grundsätzlich, 

„dass Notwendigkeit, Inhalt sowie Art und Weise des staatlichen Handelns bei wesentlichen 

 
1296 Dürig et. al.-Badura, Art. 33 GG, Rn. 55; Schmidt-Bleibtreu/Klein-Pieper, Art. 33 GG, Rn. 78. 
1297 Schmidt-Bleibtreu/Klein-Pieper, Art. 33 GG, Rn. 82. 
1298 Dürig et. al.-Badura, Art. 33 GG, Rn. 55; Schmidt-Bleibtreu/Klein-Pieper, Art. 33 GG, Rn. 83. 
1299 Schmidt-Bleibtreu/Klein-Pieper, Art. 33 GG, 84. 
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Fragen vom unmittelbar demokratisch legitimierten Gesetzgeber im parlamentarischen Gesetz-

gebungsverfahren zu entscheiden sind“.1300 Zusammengefasst muss die Staatsgewalt vom Volk, 

oder nach dem Legitimationsprinzip von demokratisch legitimierten Stellen ausgehen.1301 Zu 

beachten ist bei diesem Sachverhalt, dass das Demokratieprinzip wie Art. 33 IV GG kein 

Grundrecht darstellt und kein Recht wie die Grundrechte verleiht, sondern als übergeordneter 

Grundsatz die Rahmenbedingung für staatliches und privates Handeln festlegt.1302 Dennoch 

müssen die Rahmenbedingungen streng eingehalten werden. 

Zu untersuchen ist nun, ob die kooperativen Steuerungsinstrumente den Rahmen des Demokra-

tieprinzips überschreiten. Ausgangspunkt dafür ist die Frage, was unter dem Begriff der Staats-

gewalt zu verstehen ist, die wie dargelegt vom Volk ausgehen muss. Staatsgewalt wird definiert 

als Gewalt, „die auf eigenem Recht beruhende Herrschaftsmacht, über die ein Staat bezogen 

auf das eigene Staatsgebiet (Gebietsmacht) und auf die eigenen Staatsangehörigen (Personal-

hoheit) verfügt“.1303 Migration und vor allem die Frage der Einreise und Steuerung von Migra-

tion lässt sich sowohl unter den Bereich der Gebietshoheit als auch der Personalhoheit subsu-

mieren, da der Untersuchungsgegenstand Fragen des Grenzschutzes, der Erlaubnis zur Einreise 

sowie des Lebens und Arbeitens in Deutschland beinhaltet.1304 Der Bereich des Untersuchungs-

gegenstands im Migrationsrecht ist deshalb eher unproblematisch auch Teil des Bereichs der 

Staatsgewalt, die demokratisch legitimiert sein muss. Nach dem Legitimationsprinzip müssen 

demokratisch legitimierte Organe die Entscheidungsgewalt innehaben. 

Fraglich ist, ob dies bei den vorgeschlagenen kooperativen Steuerungsinstrumenten noch der 

Fall ist. Die Steuerungsinstrumente Regimebildung, neokorporatistischen Absprachen, norm-

setzende Absprachen und Netzwerke setzen für den Bereich der Steuerung auf Austausch zwi-

schen den beteiligten Gruppen mit unterschiedlichen Ergebnissen.1305 Selbst bei den normset-

zenden Absprachen sind bindende Regelungen allerdings nicht unbedingt möglich.1306 Diese 

Kooperationen dienen zudem vor allem der Herabsetzung der Informationsmängel, weshalb 

bindende Regelungen auch nicht das Ziel sein müssen. So sollen die vorgeschlagenen Modifi-

kationen deshalb auch nicht verstanden werden. 

 
1300 Dürig et. al.-Grzeszick, Art. 20 GG, Rn. 102; Bauer/Brosius-Gersdorf/Hermes/Heun/Morlok/Schulze-
Fielitz/Thiele/Wieland/Wittreck/Wollenschläger/Dreier-Schulze-Fielitz, Art. 20 GG, Rn. 105; Starck/Klein/v. 
Mangoldt/Hermann-Sommermann, Art. 20 GG, Rn. 273. 
1301 Schmidt-Bleibtreu/Klein-Hofmann, Art. 20 GG, Rn. 41 f. 
1302 Dürig et. al.-Grzeszick, Art. 20 GG, Rn. 61; Schmidt-Bleibtreu/Maunz/Klein/Bethge-Bethge, § 90 BVerfGG, 
Rn. 111. 
1303 Vgl. Schubert/Klein, Das Politiklexikon. 
1304 Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung, Staatsgewalt, https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politikle-
xikon/18270/staatsgewalt. 
1305 Kapitel 2, V, 5. 
1306 Kapitel 2, V, 5, g. 
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Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass die finale Entscheidung über bindende Rege-

lungen immer noch auf staatlicher Seite und vor allem dem/der Gesetzgeber:in, also dem Par-

lament und dem Bundesrat zusteht, die demokratisch legitimiert sind. Selbst wenn die Steue-

rungsinstrumente so etabliert werden würden, dass die Bundesregierung beteiligt werden 

würde, würde zumindest ein demokratisch legitimiertes Organ beteiligt sein. Daneben führen 

die Einführungen der genannten Steuerungsinstrumente für den Einzelfall, also die Entschei-

dung für oder gegen eine Annahme des Einreiseantrags nicht zum vollständigen Ausschluss der 

staatlichen Organe. Diese sind durch verschiedene Stellen wie Botschaften oder Ausländerbe-

hörden immer noch ausschlaggebendes Entscheidungsorgan. Daher ist festzuhalten, dass eine 

vollständige Übertragung der Staatsgewalt bei diesen Steuerungsinstrumenten nicht stattfindet 

und ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip deshalb unwahrscheinlich ist. 

Anders könnte es bei der Organisationssteuerung des Staates liegen, da diesbezüglich konkrete 

Migrationsentscheidungen faktisch auf private Träger:innen übertragen werden. Dies könnte 

dazu führen, dass die Personalentscheidung des Staates unangemessen stark eingeschränkt wird 

und auch die Gebietshoheit teilweise herabgesetzt wird. Dem ist allerdings ebenfalls entgegen-

zuhalten, dass eine vollständige Übertragung auf private Akteur:innen nicht stattfindet. So dient 

die Organisationssteuerung des Staates ebenfalls zur Herabsetzung von Informations- und An-

passungsmängeln und hat nicht die Kontrolle durch die privaten Akteur:innen zum Ziel.1307 

Daneben sind weiterhin die Ausländerbehörden und Botschaften am Migrationsvorgang betei-

ligt, oder der Staat kann das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (vgl. § 19e AufenthG n. F.) 

selbst kontrollieren. Auch in diesem Bereich sind die legitimierten Organe demnach nicht voll-

ständig aus dem Prozess ausgeschlossen, was ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip nach 

Art. 20 I GG ebenfalls unwahrscheinlich macht. 

Bei den kooperativen Steuerungsmitteln werden demnach nie die staatlichen Kompetenzen 

vollkommen privatisiert, sondern es geht, wie die Bezeichnung es schon ausdrückt, um Koope-

rationen zwischen den staatlichen und privaten Akteur:innen. Aus diesem Grund ist davon aus-

zugehen, dass die Steuerungsinstrumente des New-Governance-Modells bei einer Etablierung 

wie in den Beispielmodifikationen nicht gegen das Demokratieprinzip verstoßen. Dennoch 

muss darauf hingewiesen werden, dass eine noch weitergehende Übertragung von Kompeten-

zen nach dem New-Governance-Modell und den Governance-Theorien durchaus möglich ist. 

Bei einer Nutzung von Governancestrukturen besteht demnach immer eine Verbindung zu Dis-

kursen um das Demokratieprinzip, die durch die Rechtswissenschaften überwacht werden 

 
1307 Kapitel 2, V, 5, i. 
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muss. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass eine Anwendung von Governance-Theorien 

in der Praxis an demokratische Grenzen stoßen kann. Dies ist auch für die vorliegende Unter-

suchung interessant, insofern festgestellt werden sollte, dass es weiterer Modifikationen im Un-

tersuchungsgegenstand bedarf. Dies könnte ein grundsätzliches Dilemma der Anwendung von 

Governance-Theorien in der Praxis verdeutlichen. 

Aber auch andere verfassungsrechtliche Grundsätze können bei der Etablierung kooperativer 

Steuerungsinstrumente infrage stehen. So könnten solche Kooperationen mit dem Grundsatz 

des Vorbehalts des Gesetzes gemäß Art. 20 III GG in Konflikt geraten.1308 Danach kann der 

Staat zum Schutz der Grundrechte bei Eingriffen in diese nur auf Grundlage des Gesetzes han-

deln und muss sich an dessen Vorschriften streng halten.1309 Dies könnte durch die Kooperati-

onen gefährdet sein. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass Aufgabe der Modifikationen 

gerade ist, die Steuerungsinstrumente gesetzlich festzulegen, um so auch die Verwaltung allge-

mein an die Steuerungsinstrumente binden zu können. Da der Vorbehalt des Gesetzes keinen 

Totalvorbehalt darstellt, müsste die gesetzliche Festlegung der Steuerungsinstrumente dazu 

führen, dass dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes Genüge getan ist.1310 Daneben schafft 

gerade diese gesetzliche Regelung die Bindung aller Akteur:innen an das Gesetz. 

Im Zusammenhang mit dem Gesetzesvorbehalt ist aber auch zu prüfen, ob die Grundsätze der 

vom BVerfG entwickelten Wesentlichkeitstheorie eingehalten wurden. Nach dieser müssen alle 

wesentlichen Eingriffe (Grundrechtsrelevanz, größerer Adressat:innenkreis, langfristige Rege-

lungen) durch Gesetz geregelt werden.1311 Aber auch bei der Wesentlichkeitstheorie handelt es 

sich um einen Grundsatz, der weite Rechtfertigungsbereiche zulässt, weshalb davon ausgegan-

gen werden kann, dass durch die Etablierung der Steuerungsinstrumente durch Gesetz diesem 

Grundsatz Genüge geleistet wurde.1312  

An die Wesentlichkeitstheorie anknüpfend muss zudem die Frage gestellt werden, inwiefern 

manche neuen Regelungen in Konflikt mit Art. 80 GG und insbesondere Art. 80 I 2, 3 GG 

geraten können. Grundsätzlich behandelt Art. 80 GG die Möglichkeit der Regelung von Sach-

verhalten durch Rechtsverordnungen. Diesem sind durch Art. 80 I 2, 3 GG allerdings im Rah-

men der Wesentlichkeitstheorie und des Bestimmtheitsgebots Grenzen gesetzt, die konkret in 

 
1308 Vgl. Battis/Bethge/Brinktrine/Coelln/Huber-Sachs, Art 20 GG. 
1309 Battis/Bethge/Brinktrine/Coelln/Huber-Sachs, Art. 20 GG, Rn. 113; Vgl. Reimer, Das Parlamentsgesetz als 
Steuerungsmittel und Kontrollmaßstab, 585, 609, 611, 620-621. 
1310 Dürig et. al.-Grzeszick, Art. 20 GG, 108; Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontroll-
maßstab, 585, 620. 
1311 Battis/Bethge/Brinktrine/Coelln/Huber-Sachs, Art. 20 GG, Rn. 117; Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steue-
rungsmittel und Kontrollmaßstab, 585, 622f. 
1312 Reimer, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontrollmaßstab, 585, 625ff. 
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der Norm verankert sind.1313 Durch die Neuerung in § 18 V AufenthG n. F. und eine Erweite-

rung der Kooperation in § 20 AufenthG n. F. müsste überprüft werden, ob die modifizierten 

Normen dem Standard von Art. 80 I GG entsprechen. Im Rahmen der Delegationssperre und 

des Delegationsfilters müsste geklärt werden, ob es im untersuchten Abschnitt des Migrations-

rechts grundsätzlich möglich ist (gemäß dem Standard der Wesentlichkeitstheorie), Gesetzge-

bungsaufgaben in Form von Rechtsverordnungen zu übertragen und inwiefern die Norm diese 

Übertragung bestimmt genug angibt.1314 Grundsätzlich wurde bereits festgestellt, dass sich die 

zu überprüfenden kooperativen Steuerungsinstrumente im Rahmen der Wesentlichkeitstheorie 

befinden, da sie die Entscheidungsmacht nie vollständig auf private Akteur:innen übertragen 

und auch in den beiden modifizierten Normen verbleibt die Rechtsverordnungskompetenz 

grundsätzlich bei einem Ministerium und einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dennoch 

müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der Übertragung durch die modifizierte Norm festgestellt 

werden.1315 Denn § 18 V AufenthG n. F. stellt klar, dass die Rechtsverordnungssetzung nur in 

Ausnahmefällen durch die Kooperation von privaten Akteur:innen mit dem Ministerium und 

der Bundesagentur für Arbeit möglich ist. Der Inhalt ist insofern weiter impliziert, als klar wird, 

dass Ausnahmeregelungen für eine vereinfachte Einreise festgehalten werden. Zuletzt ergibt 

sich daraus auch der Zweck der Neuregelung, da vor allem die gesteigerte Expertise der Bun-

desagentur für Arbeit für die Ausnahmeschaffung relevant ist. Grundsätzlich kann demnach 

festgehalten werden, dass keine Anhaltspunkte bestehen, die darauf hinweisen würden, dass die 

modifizierte Norm grundsätzlich mit Art. 80 I 2, 3 GG unvereinbar ist. Ähnlich liegt es im Fall 

von § 20 AufenthG n.F. in dem die Rechtsverordnungen Ausnahmen für die Nichteinreise fest-

legen. 

Des Weiteren könnte allerdings eine Subdelegation an die Bundesagentur für Arbeit nach 

Art. 80 I 4 GG bestehen.1316 Eine solche Delegation ist insofern anzudenken, als die Bunde-

sagentur für Arbeit in § 18 V AufenthG n. F. zusammen mit dem Ministerium für Arbeit und 

Soziales Rechtsverordnungen gestalten soll. Allerdings spricht gegen eine reine Delegation im 

Sinne des Art. 80 I 4 GG, dass das Ministerium weiterhin in Entscheidungsposition ist. Es han-

delt sich vorliegend demnach nicht um eine Delegation, bei der Staatsaufgaben vollständig 

übertragen werden und die Art. 80 I 4 GG zur Absicherung rechtsstaatlicher Standards unter 

weitere Voraussetzungen stellt. Wie bei den anderen kooperativen Steuerungsinstrumenten 

nimmt auch die vorliegende Kooperation eine Zwischenstellung zwischen vollständiger 

 
1313 Battis/Bethge/Brinktrine/Coelln/Huber-Mann, Art 80 GG, Rn. 6 ff., 23. 
1314 Vgl. Battis/Bethge/Brinktrine/Coelln/Huber-Mann, Art 80 GG, Rn. 4. 
1315 Battis/Bethge/Brinktrine/Coelln/Huber-Mann, Art 80 GG, Rn. 25, 26. 
1316 Battis/Bethge/Brinktrine/Coelln/Huber-Mann, Art 80 GG, Rn. 34. 
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Entscheidungsübertragung und alleiniger Entscheidungsposition von Regierung und Parlament 

ein. Es kann somit ebenfalls festgehalten werden, dass zumindest keine Ansatzunkte bestehen, 

die darauf hinweisen, dass eine Kooperation in der genannten Form grundsätzlich mit 

Art. 80 GG unvereinbar wäre. Auch im Bereich anderer verfassungsrechtlicher Grundsätze sind 

demnach keine Aspekte ersichtlich die der einer Einführung von Steuerungsinstrumenten im 

Rahmen der Modifikationen elementar entgegenstehen würden. 

6. Zusammenfassung der Rechtmäßigkeitsprüfung 

Die vorangegangene Darstellung nimmt eine Perspektive ein, mittels derer verdeutlicht werden 

kann, dass eine rechtmäßige Etablierung der Steuerungsinstrumente auf allen Ebenen grund-

sätzlich möglich ist und bei vorsichtiger Etablierung der Steuerungsinstrumente keine erhebli-

chen Rechtmäßigkeitsbedenken bestehen.1317 Wie die Analyse zeigt, ist die Frage der mögli-

chen Rechtmäßigkeit der Modifikationen von verschiedenen Rechtsebenen geprägt, die gerade 

zu der Frage der Kooperation mit privaten Akteur:innen in verschiedener Weise Stellung bezo-

gen haben.1318 Gemeinsam haben diese allerdings, dass diese Kooperation erst ab einer gewis-

sen Schwelle tatsächlich als problematisch angesehen wird, nämlich dann, wenn die staatlichen 

Aufgaben vollkommen übertragen werden und das Gewaltmonopol nicht mehr beim Staat liegt 

und daneben auch sowohl Rechtsschutz als auch demokratische Legitimation beschränkt 

wird.1319 Auffällig ist, dass die Etablierung der Modifikationen im Untersuchungsgegenstand 

so geschehen kann, dass die gemeinsam definierte Problematik nicht eintritt. Dies hängt auf der 

einen Seite sicherlich damit zusammen, dass es bei der Etablierung der Modifikationen, und 

damit der Steuerungsinstrumente nicht um das Ziel der Privatisierung, sondern um das Ziel der 

(staatlichen) Steuerung der Migrationsbewegung geht, was es ermöglicht, die Steuerungsinstru-

mente grundsätzlich so zu etablieren, dass sie nicht in Konflikt mit dem Recht geraten.1320 Im 

Umkehrschluss führt dies dazu, dass eine Etablierung von Steuerungsmitteln auch grundsätz-

lich ohne erhebliche rechtliche Bedenken erfolgen kann, was die Anwendung der Steuerungs-

mittel erheblich erleichtert und auch die Einsatzmöglichkeiten erweitert. 

Aus dieser Untersuchung kristallisiert sich allerdings ebenfalls die besondere Stellung von 

Steuerungsinstrumenten im Recht heraus. So handelt es sich wie dargelegt nicht um reine Ge-

setzgebungstechnik, welche die Darstellung des Wortlauts betrifft, sondern durch die 

 
1317 Kapitel 4, XVI, 1. 
1318 Vgl. Kapitel 4, XVI, 3. 
1319 Kapitel 4, XVI, 5. 
1320 Kapitel 4, XVI, 1. 
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Steuerungsinstrumente werden auch rechtliche Folgen festgelegt.1321 Allerdings handelt es sich 

bei diesen Folgen nur um die Etablierung von Strukturen, die Etablierung sagt dabei wenig über 

die tatsächlich möglichen Rechtsfolgen oder die Rechtslage aus, die sich aus den Normen er-

geben soll.1322 Die Steuerungsinstrumente nehmen demnach eine Stellung zwischen reiner For-

malie und regelndem Inhalt ein. Daraus folgt, dass sie zwar auf ihre Rechtmäßigkeit hin unter-

sucht werden müssen, allerdings bei angemessener Etablierung keine allzu großen Verstöße 

gesehen werden können.1323 Dennoch ist hervorzuheben, dass im Bereich des Steuerungsinstru-

mentes der finanziellen Anreize mit Art. 107 AEUV eine konkrete Norm berücksichtigt werden 

muss, die nicht außer Acht gelassen werden darf.1324 

XVII. Zusammenfassung 

Nachdem die interdisziplinären Ergebnisse in eine rechtswissenschaftliche Analyse eingebettet 

wurden, war in diesem Kapitel zu analysieren, inwiefern die Ergebnisse der verknüpften An-

sätze konkret auf die Problemlage im tatsächlichen Migrationsgeschehen angewendet werden 

können. Für diese Umsetzung waren insbesondere zwei Faktoren relevant: die Erarbeitung von 

Beispielen sowie die notwendige Analyse der Steuerungsfaktoren anhand der Prüfung ihrer 

Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht. 

Die Modifikation steht vor dem eingangs erwähnten Problem der „Schnelllebigkeit“ mancher 

rechtlicher Normen, was sich in der umfassenden Gesetzesänderung des Aufenthaltsgesetzes 

durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz widerspiegelt. Die Analyse der Veränderungen zeigt 

allerdings, dass die Änderungen weniger die strukturell inhaltliche Ebene der jeweiligen Nor-

men umfassen und zudem auch die neuen Normen des Aufenthaltsgesetzes in der Perspektive 

des New-Governance-Modells wenige Verbesserungen bereithalten. Aus diesem Grund war es 

aber sinnvoll, die bestehenden Ergebnisse auf die neuen Normen zu übertragen. Zwar wird bei 

der Modifikation der Ansatz einer expliziten Nennung vieler der Steuerungsinstrumente inner-

halb der Normen gewählt, die Beispielmodifikationen verdeutlichen allerdings, dass Steue-

rungsinstrumente teilweise schon durch leichte Wortlautveränderungen möglich und deshalb 

gut zu etablieren wären.  

Wie dargelegt richtet sich die Umsetzbarkeit solcher Modifikationen im rechtlichen Kontext 

aber vor allem auch nach der Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht. So musste die 

 
1321 Kapitel 4, XVI, 1. 
1322 Kapitel 4, XVI, 1. 
1323 Kapitel 4, XVI, 1. 
1324 Kapitel 4, XVI, 2. 
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Vereinbarkeit der Modifikationen mit nationalen und internationalem Recht analysiert werden. 

Im Ergebnis bestehen zwar teilweise Ansatzpunkte, die eine Diskussion der Vereinbarkeit der 

Modifikationen eröffnen können. So setzen die Modifikationen aufgrund der Problemorientiert-

heit der Untersuchung und der damit einhergehenden Verknüpfung mit der Umsteuerungshy-

pothese zur Erstellung einer Win-win-win-Situation oftmals andere Schwerpunkte der Steue-

rung als das bereits bestehendes Recht. Dennoch greifen die Modifikationen, die sich auf der 

strukturell inhaltlichen Ebene befinden, oft weniger die stärker geschützte thematische Ebene 

an. Auch grundsätzliche Problematiken wie die Frage der Möglichkeit von Privatisierung kön-

nen durch den „ausbauenden“ Charakter, bei dem die Steuerungsinstrumente eher ergänzend 

zum staatlichen Machtmonopol stehen, ausgeräumt werden. 

Aus der Rechtmäßigkeitsüberprüfung ergibt sich somit, dass die vorgeschlagenen Modifikati-

onen zumindest keiner der untersuchten Rechtsnormen entgegenstehen. Hervorzuheben ist, 

dass aus der Untersuchung auch abgeleitet werden kann, dass Steuerungsinstrumente des New-

Governance-Modells grundsätzlich in Rechtsnormen umgesetzt werden können, sofern das 

grundlegende Machtmonopol des Staates beachtet wird. Gerade diese Erkenntnis zur „einfa-

chen Umsetzbarkeit“ der Steuerungsinstrumente verdeutlicht eine Stärke des New-Gover-

nance-Modells, da es effektive Steuerung in unterschiedlichsten Rechtsbereichen ermöglichen 

kann. 
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Kapitel 5: Ergebnisse und Ausblick 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst. Aufgrund des 

interdisziplinären Ansatzes ergeben sich für verschiedenste Bereiche Lösungsvorschläge zur 

Optimierung der Steuerungsfähigkeit zwecks Auflösung der eingangs definierten Problemlage. 

Aus diesem Grund folgt eine Einteilung in drei Unterkapitel: Ergebnisse zur Problemlage, Er-

gebnisse der interdisziplinären Modellanwendung und Ergebnisse der rechtswissenschaftlichen 

Steuerungsanalyse. 

I. Ergebnisse zur Problemlage 

Allgemein stellt die Arbeit einen Beitrag zur Auflösung der eingangs definierten Problemlage 

dar.1325 Gewählt wurde ein Steuerungsansatz, da dieser nach ersten Überlegungen theoretisch 

dazu in der Lage sein könnte, die eingangs dargelegte Lose-lose-lose-Situation abzuschwä-

chen.1326 Zu diesem Zweck wurden mithilfe eines Modells, welches sich aus den sozialwissen-

schaftlichen Steuerungstheorien ableitet und sowohl für die Rechtswissenschaften als auch für 

die konkrete Problemlage nutzbar gemacht wurde, konkrete Beispiele erarbeitet, die ein solches 

Umsteuerungsvorhaben unterstützen können.1327 Anhand der verworfenen Analysehypothesen 

des Modells wurde aufgezeigt, in welchem Bereich Steuerungsproblematiken im konkreten Un-

tersuchungsgegenstand vorliegen, um aus dem Inhalt des Modells konkrete und problemorien-

tierte Verbesserungsvorschläge erarbeiten zu können.1328 Für die vorliegende Untersuchung 

zeigten sich vor allem Mängel in der Problemorientiertheit der Steuerungsinstrumente, die 

durch eine empirische Analyse verdeutlicht werden konnten.1329 Im Ergebnis entstanden kon-

krete Vorschläge, wie eine Steuerung durch Gesetz verbessert werden kann.1330 Annahme ist, 

dass eine verbesserte Steuerung von Migration einen Beitrag zur Auflösung der eingangs be-

schriebenen Problemlage darstellen kann.1331 Durch die Arbeit wurden konkrete Beispiele er-

arbeitet, wie dieser Beitrag aussehen könnte und ein rechtswissenschaftlicher Beitrag zur Auf-

lösung der tatsächlichen Problemlage gestaltet werden kann. Ergebnis der Arbeit sind konkrete 

rechtswissenschaftliche Handlungsvorschläge, wie eine rechtliche Umgestaltung zur 

 
1325 Kapitel 1, I. 
1326 Kapitel 1, I, II. 
1327 Kapitel 2. 
1328 Kapitel 2, V, 6, 7. 
1329 Kapitel 2, V, 6, 7. 
1330 Kapitel 3. 
1331 Kapitel 1. 
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Optimierung der Steuerungsfähigkeit bestimmter Migrationsrechtsnormen aussehen könnte. 

Aber auch von den konkreten Ergebnissen dieses Beitrages können weitere Ergebnisse abge-

leitet werden. 

1.  Keine tiefgreifenden systematischen und Wortlautveränderungen 

Die konkreten Modifikationen zeigen, mit welchen leichten Veränderungen des Gesetzeswort-

lautes effektive Steuerungsinstrumente im Gesetz etabliert werden können.1332 Kleine Ände-

rungen können die Stellung bestimmter Akteur:innen so verändern, dass diese problemorien-

tierte Steuerung unterstützen können.1333 Die tatsächliche rechtliche Veränderung liegt wie ge-

zeigt in der Aufgabenverteilung dieser Akteur:innen. Sie ist für das Aufenthaltsgesetz zwar neu, 

andere Rechtsgebiete wie das Arbeitsrecht verdeutlicht aber, dass diese Stellungen, Einbezie-

hungen und vor allem Kooperationen gerade der deutschen Rechtsordnung nicht fremd sind.1334 

Somit ergeben sich aus der Untersuchung dahingehend konkrete Verbesserungsvorschläge, 

dass und wie das Recht einen Steuerungsbeitrag zur Auflösung der tatsächlichen Problemlage 

bieten kann.1335 Zudem wird verdeutlicht, dass es eher eines politischen Umsetzungswillens 

bedarf, als dass tatsächliche rechtliche Probleme bei der Frage der Modifikation auftreten.1336 

Dies macht die Ergebnisse des Modells besonders attraktiv, um das Modell umfassend auch auf 

andere Bereiche des Migrationsrechts anzuwenden. 

2. Tiefgreifende Veränderungen als Perspektivenwechsel 

Allerdings bedürfen die eher einfach zu etablierenden formalen Modifikationen des Rechts ei-

nes erheblichen Perspektivenwechsel in Bezug auf die Steuerungsinstrumente und wie Steue-

rung von Migration auch im Bereich der Rechtswissenschaft gedacht werden muss. So umfasst 

das Aufenthaltsgesetz zwar das Ziel der Steuerung, welches seiner Definition zufolge mit dem 

der Sozialwissenschaften sowie mit dem zur Problemlösung benötigten fast identisch ist.1337 

Allerdings spiegelt sich dies nicht im Gesetz wider. Ankerpunkt für Steuerung müsste immer 

die Beeinflussung der Adressat:innen der Normen in Form der Migrierenden sein. Wie das Mo-

dell zeigt, sind diese in den Untersuchungsgegenstand oft nicht mit einbezogen worden, was 

 
1332 Kapitel 4. 
1333 Vgl. Kapitel 4, XVI, 4. 
1334 Kapitel 3, V. 
1335 Kapitel 4. 
1336 Kapitel 4, XVI. 
1337 Kapitel 1. 
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fehlende oder unzureichende Problemorientiertheit nach sich zieht.1338 Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass es für die effektive Steuerung und die vorzunehmenden Modifikationen und Etablie-

rung von Steuerungsinstrumenten eines bewussten Perspektivenwechsel in Richtung substan-

zieller Problemorientierung bedarf. Es kann nicht genügen, das Ziel der Steuerung, nur mittel-

bar zu regulieren, sondern es müssen aktive Grundlagen durch den Einbezug sozialwissen-

schaftlicher Forschung geschaffen werden, welche die hinter den Steuerungsdefiziten stehen-

den Probleme, wie die Informationsmängel, berücksichtigen und auflösen.1339 Die Lösungsstra-

tegien für die Einzelproblematiken wie die Informationsmängel müssen sich sowohl in der Ge-

setzgebung als auch in der Rechtsanwendung und Auslegung widerspiegeln. Es bedarf deshalb 

eines umfassenden Perspektivenwechsels, damit die tatsächlichen Probleme in der Rechtswis-

senschaft und Rechtsanwendung gelöst werden können. Ansatzpunkte dafür können sich wie 

gezeigt aus dem New-Governance-Modell ergeben.1340 

Im Gegensatz zu den eher geringen Änderungen, welche die Steuerungsinstrumente im Gesetz 

tatsächlich etablieren, handelt es sich um eine tiefgreifendere Veränderung, da der Bereich der 

Steuerung von Migration vollkommen neu gedacht werden muss. Es müssen Fragen nach den 

gesellschaftlichen Strukturen und den Problemen der Migrierenden gestellt werden, aber es 

muss auch überlegt werden, wie es deutschen Normen gelingt, Beachtung in dieser Migrations-

gesellschaft zu finden.1341 Zusammenfassend muss Migrationssteuerung problemorientiert mit 

den Migrierenden und nicht mit dem deutschen Staat beginnen. Das New-Governance-Modell 

zeigt, dass die Inkorporation von komplexem und umfassenden sozialwissenschaftlichem Steu-

erungsforschung für den benötigten Perspektivwechsel als Grundlage dienen kann, und die so-

zialwissenschaftlichen Erkenntnisse so für die Rechtswissenschaften nutzbar gemacht werden. 

Positiv ist hervorzuheben, dass der Rechtsvergleich verdeutlicht, dass diese tiefgreifenden Per-

spektivenwechsel in anderen Rechtsbereichen oder Ländern (Finnland) schon teilweise vollzo-

gen werden und unter diesem Aspekt die Forderung nach diesem Perspektivenwechsel gerade 

für einen Bereich, der mit dem Arbeitsrecht verwandt ist, weniger radikal erscheint.1342 

  

 
1338 Kapitel 2, V, 5. 
1339 Kapitel 2, IV. 
1340 Kapitel 2, IV. 
1341 Kapitel 2. 
1342 Kapitel 3, IV, V. 
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3. Etablierung von Steuerung(sinstrumenten) durch Gesetz 

Die vorliegende Arbeit hat die Steuerung von Migration konkret am Beispiel von Normen des 

Aufenthaltsgesetzes untersucht. Da die Steuerungsinstrumente recht einfach durch leichte 

Rechtsänderungen zu implementieren sind und durch diese ebenfalls der geforderte tiefgrei-

fende Perspektivenwechsel durchgesetzt werden könnte, könnte sich aus diesen Feststellungen 

ergeben, dass eine feste Etablierung der Steuerungsinstrumente durch Gesetz besonders vor-

teilhaft ist. 

Neben diesen konkreten Ergebnissen der Arbeit, die für eine feste Etablierung von Steuerungs-

instrumenten durch Gesetz sprechen, liegen aber auch weitere Argumente vor, die verdeutli-

chen, warum eine Etablierung durch Gesetz sinnvoll erscheint.1343 So ergibt sich aus dem New-

Governance-Modell bzw. deren Steuerungsinstrumenten der Umstand, dass Steuerung nur sehr 

langfristig erreicht werden kann.1344 Dies hängt vor allem mit dem langsamen Wirken einiger 

Steuerungsinstrumente zusammen, die für die konkrete Problemlage aber besonders relevant 

sind.1345 Die Steuerungsinstrumente müssen demnach so etabliert sein, dass sie möglichst lang-

fristig und konstant wirken können. Gesetze können durch ihre (zumeist) unbefristete und zwin-

gende Geltung diese langfristige Etablierung gewährleisten. Gerade auch die Praxis verdeut-

licht, dass nicht festgeschriebene Kooperationsinstrumente oft nicht angewendet werden oder 

Förderungen zu kurzfristig sind, als dass sie tatsächlich Steuerungswirkung erzeugen könn-

ten.1346 Für eine nachhaltige Steuerung würde sich die gesetzliche Etablierung deshalb beson-

ders anbieten, da die Steuerungsinstrumente danach zumindest formal beachtet werden müssen 

und weit weniger schnell abgeschafft werden könnten. 

Hinzukommend können durch die Etablierung der Steuerungsinstrumente auch verfassungs-

rechtliche Grundwerte wie das Demokratieprinzip und die Bindung der Verwaltung an Recht 

gesichert werden, was nicht zuletzt Grundlage für ein effektives und dauerhaftes Bestehen der 

Steuerungsinstrumente ist.1347 Für die Gewährleistung der Effektivität der Steuerungsinstru-

mente kommt es zudem auf die Etablierungsweise dieser Instrumente an. Die Untersuchung 

verdeutlicht anhand des Beispiels des Aufenthaltsgesetzes auch, dass Gesetze ein effektives 

Mittel darstellen können, die Steuerungsinstrumente langfristig abzusichern. 

 
1343 Vgl. Schmidt-Aßmann, Zur Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts - Reformbedarf und Reformsätze, 
11, 47f. 
1344 Vgl. Kapitel 2, V, 5, c. 
1345 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 329. 
1346 Vgl. Hilz, Governance in der Kritik, 269, 282ff. 
1347 Vgl. Schmidt-Aßmann, Zur Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts - Reformbedarf und Reformsätze, 
11, 47f. 
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II. Ergebnisse der interdisziplinären Modellanwendung 

Die Arbeit stellt sich vorliegend so dar, dass ein allgemeines Steuerungsmodell verwendet 

wurde, welches in einem ersten Schritt allgemein auf die Rechtswissenschaft übertragen 

wurde.1348 Dadurch ergibt sich auch für die Analyse der Steuerungsfähigkeit von Normen oder 

anderen rechtlichen Konstrukten ein Analysetool, wie es vom New-Governance-Modell von 

Dose vorgesehen ist.1349 Dieses Analysetool in Form des Modells wurde auf eine konkrete Prob-

lemlage des Migrationsbereichs übertragen, indem es mit Daten aus der Erhebung zum konkre-

ten Untersuchungsgegenstand konkretisiert wurde.1350 Fraglich bleibt aber, wie konkret mit den 

Ergebnissen der Arbeit umgegangen werden muss oder kann. 

1. Umgang mit den Forschungsergebnissen 

Aufgrund der Interdisziplinarität der Arbeit können sich Besonderheiten für den Umgang mit 

den Ergebnissen der Arbeit ergeben. Wie dargestellt ist die Grundlage der Untersuchung der 

Steuerungsfähigkeit ein Modell, welches den Governance-Theorien mit Policy-analytischen 

Aspekten entspringt.1351 Das Modell ist deshalb hilfreich, weil es eine Herabsetzung der un-

überschaubaren Komplexität der Problemlage ermöglicht.1352 Nur so ist die Erarbeitung eines 

Teillösungsansatzes möglich. 

Da das Modell Annahmen über die Steuerungsinstrumente trifft, darf allerdings nicht automa-

tisch davon ausgegangen werden, dass es die Wirklichkeit exakt darstellt.1353 Vielmehr müssen 

die Ergebnisse zur Verifizierung getestet und evaluiert werden.1354 Erst danach können konkre-

tere Aussagen über die Wirkung in der Praxis getroffen werden. Die Arbeit stellt demnach den 

Analyseansatz im Voraus zur experimentellen Untersuchung dar, was für die Praxisanwendung 

aber nicht weiter hinderlich ist. Daneben sollte dieser Umstand aber auch keine grundsätzliche 

unüberwindbare Hürde für die Rechtswissenschaften darstellen, da auch diese zumeist die Wir-

kung der normierten Verbesserungsvorschläge vor experimenteller Einführung und nachträgli-

cher Evaluation nicht exakt vorhersehen kann. Die vorliegende Untersuchung kann demnach 

für die Problemlage im tatsächlichen Migrationsgeschehen zwar konkrete Angaben zur Opti-

mierung der Steuerungsmöglichkeiten anhand wissenschaftlich fundierter Ansätze machen, die 

 
1348 Kapitel 2, IV. 
1349 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 19ff. 
1350 Kapitel 2, V. 
1351 Vgl. Dose, Problemorientierte staatliche Steuerung, S. 135ff; Vgl. Marin, Introduction, 13. 
1352 Kapitel 1. 
1353 Kapitel 2, IV, V. 
1354 Vgl. Franzius, Modalitäten und Wirkungsfaktoren der Steuerung durch Recht, 179, 243ff. 
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Einbettung in ein sozialwissenschaftliches Forschungsschema verdeutlicht aber auch, dass die 

Forschung nicht als abgeschlossen verstanden werden darf. 

Gerade auch Analysen weiterer Normen können ein Gesamtbild zu Steuerungsproblematiken 

im gesamten Migrationsrecht kontextualisiere. Dies verdeutlicht, dass die vorliegende Unter-

suchung vor allem als Grundlagenforschung verstanden werden muss, die ein wichtiges Fun-

dament zur Untersuchung des Migrationsrechts darstellen kann. Neben einem grundlegenden 

Ansatzpunkt für die Problemlage im tatsächlichen Migrationsgeschehen zeigt sich für die 

Grundlagenforschung aber noch ein weiteres Ergebnis, welches für die Frage des Umgangs mit 

den Forschungsergebnissen relevant ist. So bietet die durchgeführte Herleitung der angewen-

deten Methodik die Möglichkeit, durch die Verknüpfung von sozialwissenschaftlichen Steue-

rungsansätzen und rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten Steuerungsbemühungen in tatsächli-

chen Problemlagen durch rechtliche Weichenstellungen und Normierungen zu unterstützen. 

Die Gestaltung einer Untersuchungsmöglichkeit von rechtlichen Ansatzmöglichkeiten auf tat-

sächliche Probleme verdeutlicht grundlegende Erkenntnisse, welche unabhängig von der An-

wendung auf das konkrete Problem untersucht und genutzt werden können. 

Im Ergebnis steht Grundlagenforschung, welche das Verständnis von Steuerung zur Problemlö-

sung im Migrationsgeschehen verbessern kann und auf einer abstrakten Ebene der Methodik 

grundlegende Ansatzmöglichkeiten für weitere Steuerungsuntersuchungen der Rechtswissen-

schaft ermöglicht. Unabhängig von einer fehlenden direkten Erfolgssicherheit ergeben sich fun-

damentale Erkenntnisse für die Migrationsforschung. So kann festgehalten werden, dass für die 

konkreten Problemlage ein neuer Ansatzpunkt geschaffen wurde, der sich auf die strukturelle 

Ebene eines Gesetzes bezieht und demnach die bestehende rechtswissenschaftliche Forschung 

gut ergänzen kann. Auf der methodischen Ebene wurde zudem ein Ansatzpunkt für eine grund-

sätzliche rechtliche Steuerungsforschung geschaffen. Aus Sicht der Grundlagenforschung bie-

tet die vorliegende Untersuchung demnach zwei Ergebnisse, welche einen zukünftigen Umgang 

mit den Forschungsergebnissen fördern. 

2. Die Governance-Theorien unter dem Aspekt der vorliegenden Untersuchung 

Wie zu Beginn genau dargelegt, wurden auf Grundlage der Governance-Theorien unter Zuhil-

fenahme des New-Governance-Modells von Dose, welches auf den rechtswissenschaftlichen 

Untersuchungsgegenstand übertragen und modifiziert wurde, konkrete rechtliche Normen auf 

ihre Steuerungsfähigkeit hin untersucht. 1355 Die Übertragung der Grundideen der Governance-

 
1355 Kapitel 2. 
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Theorien in die Rechtwissenschaften hat dazu geführt, dass neue Erkenntnisse durch diese An-

wendung entstanden sind, die für die Governance-Theorien nützlich sein können, um die The-

orien insofern um weitere Aspekte der Realität zu ergänzen, sodass sie Steuerung genauer be-

schreiben könnten. Aus diesem Grund soll im Folgenden dargelegt werden, zu welchen Er-

kenntnissen die vorangegangene rechtswissenschaftliche Untersuchung gekommen ist, die für 

die Governance-Theorien relevant sein könnten. 

Die Verknüpfung von Recht und Governance-Theorien kann grundsätzlich problematisch sein, 

da die Theorien im Gegensatz zum üblichen Vorgehen in den Rechtswissenschaften nicht mit 

ausschließlich bindenden Instrumenten Steuerung erzielen will.1356 Grundsätzlich gehen die 

Governance-Theorien davon aus, dass nicht bindende Steuerungsinstrumente genauso wirksam 

sind wie bindende.1357 An dieser grundsätzlichen Aussage der Governance-Theorien soll auch 

vorliegend nicht gezweifelt werden und diese Grundlagen werden auch nicht durch die vorlie-

gende Untersuchung mit ihren Ergebnissen infrage gestellt. Dennoch hat die Untersuchung der 

rechtlichen Normen eine Problematik aufgedeckt. Im Migrationsrecht, aber auch in anderen 

Bereichen, die im Rechtsvergleich erwähnt wurden, zeigt sich, dass viele Governance-Struktu-

ren vollkommen ohne rechtliche Grundlage auskommen und nur aufgrund nicht bindender 

Konzepte bestehen.1358 Dies ist beispielsweise in den Bereichen der Fall, in denen mit Subven-

tionen oder Förderungen gearbeitet wird oder in denen nur durch Beschlüsse Kooperationsme-

chanismen etabliert werden.1359 Solche Konzepte stellen zwar grundsätzlich ein Steuerungs-

instrument dar, ihnen haftet allerdings ein wesentliches Problem an: Förderungen oder auch 

Absprachekooperationen, die nicht gesetzlich geregelt sind, können viel einfacher abgesetzt 

oder verhindert werden als durch Gesetz etablierte Steuerungsinstrumente, da in solchen Fällen 

erst ein Gesetzänderungsverfahren durchgeführt werden müsste. Dies ist vor allem dahingehend 

problematisch, da Steuerungsinstrumente grundsätzlich eines langen Zeitraums bedürfen, um 

wirken zu können.1360 Von daher besteht die Gefahr, dass untergesetzliche Steuerungsinstru-

mente schon abgeschafft werden, bevor sie überhaupt wirken können. Diese Gefahr besteht 

gerade auch im Migrationsrecht, indem beispielsweise überlegt wird, die Regelungen zur West-

balkanregelung nach nur vier Jahren abzuschaffen, bzw. wurde diese vor Fristende nur modifi-

ziert um drei Jahre verlängert.1361 Wird sich vor Augen geführt, dass eine Etablierung von 

 
1356 Kapitel 2, III, 9. 
1357 Kapitel 2, III, 7. 
1358 Kapitel 3, V. 
1359 Vgl. Kapitel 3, V, 4, 6. 
1360 Kapitel IV, 3. 
1361 Bundesagentur für Arbeit, Die Westbalkanregelung ab dem 1.1.2021, https://www.arbeitsagentur.de/da-
tei/dok_ba146772.pdf. 
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wirksamer Steuerung durch Steuerungsinstrumente mehrere Jahrzehnte beanspruchen kann, 

kann abgeleitet werden, dass kurzfristige Festlegungen von Förderungen oder Kooperationen 

diese Steuerung nicht effektiv erreichen können. Daher scheint es sinnvoll zu sein, Steuerungs-

instrumente, zur Sicherung ihrer Effektivität fest in Gesetzesstrukturen zu etablieren.1362 Aus 

diesen Beobachtungen lassen sich aber zudem Ergebnisse für die Governance-Theorien ablei-

ten, die zu einer genaueren Beschreibung von effektiver Steuerung beitragen können. 

Grundsätzlich soll die Idee der Gleichwertigkeit der Steuerung von bindenden und nicht bin-

denden Steuerungsinstrumenten nicht infrage gestellt werden. Gleichwohl muss allerdings 

überlegt werden, eine weitere Ebene im Bereich der Steuerungsinstrumente hinzuzufügen. Eine 

solche Ebene würde sich nicht mit der Frage der genauen Ausgestaltung der Steuerungsinstru-

mente beschäftigen, wie es beispielsweise im New-Governance-Modell gemacht wird, sondern 

allein mit der Frage der Etablierung der Steuerungsinstrumente. Auf dieser Etablierungsebene 

ist die Frage, ob nicht bindende und bindende Etablierungen gleichwertig zu beurteilen sind, 

aber neu zu stellen. So bieten nicht bindende Etablierungen zwar den Vorteil der Flexibilität, 

ihnen haften aber auch die genannten Problematiken an. Eine gesetzliche Etablierung, wie sie 

sie für den Untersuchungsgegenstand vorgeschlagen wird, hat dahingehend mehrere Vorteile. 

Zweifelsohne bietet die gesetzliche Festlegung keinen hundertprozentigen Schutz vor Zurück-

nahme und die Vorgabe von Rahmenbedingungen kann immer noch dazu führen, dass Steue-

rungsinstrumente nicht effektiv angewendet werden. Dennoch hält die gesetzliche Normierung 

ein „Sicherheitsnetz“ für die Steuerung durch Steuerungsinstrumente bereit.1363 Zusammenfas-

send ist festzustellen, dass die rechtswissenschaftlichen Ergebnisse verdeutlichen, dass eine Er-

gänzung der Governance-Theorien bezüglich der Bindungsrelevanz in Erwägung gezogen wer-

den müsste. Konkret zeigen die Ergebnisse aus der Rechtswissenschaft, dass eine Bindung zu-

mindest in den Bereichen sinnvoll ist, in denen die Langfristigkeit und das Bestehen von Steu-

erungsinstrumenten relevant ist. Für die Governance-Theorien bedeutet dies, dass neben der 

Anwendungsebene der Steuerungsinstrumente eine Etablierungsebene der Steuerungsinstru-

mente eingefügt werden sollte, die unabhängig von den Grundlagen der Governance-Theorien 

die Frage der Bindung neu beurteilen muss. Konkret werden die Governance-Theorien nach 

diesem Vorschlag durch eine weitere Ebene, die Etablierungsebene, ergänzt, um die Wirkung 

der Steuerung abzusichern. 

  

 
1362 Vgl. Börzel, Der "Schatten der Hierarchie" - Ein Governance-Paradox?, 118, 126. 
1363 Vgl. Börzel, Der "Schatten der Hierarchie" - Ein Governance-Paradox?, 118, 127ff. 
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Abb. 5: Struktur der Governance-Theorien zur (rechtswissenschaftlichen) Anwendung 

(eigene Darstellung) 

 Etablierungsebene: 
Bindende gesetzliche Festlegung der Etablierung von Steuerungsinstrumenten 
 Anwendungsebene: 
Voraussetzungen über bindenden und nicht bindende Steuerungsinstrumente nach den ur-
sprünglichen Governance-Theorien 

III. Ergebnisse der rechtswissenschaftlichen Steuerungsanalyse 

Zuletzt bleibt darzulegen, welche Ergebnisse sich konkret für den und aus dem rechtswissen-

schaftlichen Teil der Untersuchung ergeben. Allgemein wird durch die Arbeit ein Perspekti-

venwechsel zu einer Verknüpfung sozialwissenschaftlichen Wissens mit rechtswissenschaftli-

chen Lösungsvorschlägen verdeutlicht.1364 Gerade die strikte Analyse von Normen beinhaltet 

eine Untersuchung, die wahrscheinlich nur in den Rechtswissenschaften so intensiv betrieben 

wird. Aus diesem Grund bieten Untersuchungen, wie die vorliegende auch die Möglichkeit, 

einen rechtswissenschaftlichen Beitrag zur Lösung der Gesamtproblematik beizusteuern. 

Gleichzeitig erzielt eine solche Untersuchung aber auch weitere Ergebnisse, die für die Rechts-

wissenschaften und das Migrationsrecht grundsätzlich relevant sein könnten. 

1. Governance nicht als Trendbegriff 

Die Governance-Theorien bzw. Governance-Strukturen werden in den Rechtswissenschaften 

schon länger diskutiert und werden augenscheinlich im Recht etabliert. Beispiel dafür ist nicht 

zuletzt die untersuchte finnische Rechtsordnung, aber auch in anderen Bereichen wird der Be-

griff zur Umschreibung von Rechtsstrukturen verwendet oder vermeintlich Ansätze der Gover-

nance-Theorien genutzt.1365 Diese Governance-Theorien haben in unterschiedlichen Rechtsge-

bieten schon Eingang gefunden. Die vorliegende Untersuchung zeigt aber verschiedene As-

pekte, die bei einer Übertragung der Theorien auf die Rechtswissenschaften insbesondere ins 

Migrationsrecht beachtet werden müssen. 

So zeigt sowohl der Rechtsvergleich mit den anderen Migrationsnormen als auch das Aufent-

haltsgesetz, dass vermeintliche Governancestrukturen in Form von heterarchische Strukturen 

 
1364 Kapitel 2, 3. 
1365 Betts, Global migration governance; Europäische Kommission, Das Austrittsabkommen zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich, https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agree-
ment_de; Lavenex/Stucky, 'Partnering' for migration in EU external relations, 116; Never, Macht in der globalen 
Klima-Governance; Peters, Governance als Political Theory, 19, 13; Vgl. Ward, Facilitating the temporary move-
ment of natural persons: Economic partnership agreements versus bilateral migration agreements and Mobility 
Partnerships, 143. 
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teilweise vorhanden sind. Nach einer oberflächlichen Lesart der Governance-Theorien, die sich 

nur auf die Etablierung dieser heterarchischen Kooperationsmodule fokussiert, müsste dem-

nach konstatiert werden, dass die Vorgaben der Theorien in Recht integriert wurden. Diese 

Perspektive greift nach den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit allerdings zu kurz. So muss 

auf der einen Seite festgehalten werden, dass auch Steuerungsinstrumente keine Wundermittel 

darstellen, sondern nur im Bereich bestimmter Problematiken wirken können.1366 Das Fehlge-

hen einer Steuerung stellt allerdings nicht die Problematik dar, sondern nur deren Symptom. 

Bei den zugrundeliegenden Problematiken handelt es sich vielmehr um solche, im New-Gover-

nance-Modell beschrieben werden.1367 Die Arbeit verdeutlicht, dass nur mit Kenntnis dieser 

Problematiken gezielt Steuerungsinstrumente ausgewählt werden können.1368 Eine blinde Aus-

wahl der Instrumente würde es dem Zufall überlassen, ob diese Steuerungswirkung entfalten 

oder nicht. 

Hinzukommend müssen auch die Steuerungsinstrumente vertieft von den Rechtswissenschaf-

ten analysiert werden.1369 Die bloße Etablierung eines „Netzwerkes“ genügt nicht, wenn dieses 

seine Steuerungswirkung und positiven Effekte nicht entfalten kann, da es nicht zwischen den 

richtigen Akteur:innen und mit genügend Entscheidungsspielraum etabliert ist.1370 Es bedarf 

somit eines tieferen Kenntnis der sozialwissenschaftlichen Forschung, was welche Steuerungs-

instrumente zu leisten in der Lage sind und vor allem wie sie dafür etabliert werden müssen. 

Nur so können diese Instrumente effektiv zur Steuerung beitragen und ihr Potenzial entfalten. 

Bei der Übertragung der Governance-Theorien auf die Rechtswissenschaft bedarf es 

demnach einer tiefgreifenden problemorientierten Analyse der komplexen Theorie- und Mo-

dellbestandteile, um die tatsächlichen Vorteile der Theorien nutzbar machen zu können. Die 

verkürzte Lesart der Governance-Theorien als alleinige heterarchische Kooperationsschaffung 

verkennt ansonsten die Komplexität, welche es nach der sozialwissenschaftlichen Forschung 

zur Steuerung durch Ansätze der Governance-Theorien bedarf. Im schlimmsten Fall führt die 

unterkomplexe „Anwendung“ der Theorieansätze zu einem durchgehenden Fehlgehen der 

Steuerungsziele und damit auch zu einem Vertrauensverlust in die Theorien oder erarbeiteten 

Modelle. Daher genügt es nicht, eine höhere Anzahl von Governance-Strukturen in den Rechts-

wissenschaften zu etablieren, ausschlaggebend ist die Frage nach der Art der Anwendung der 

Steuerungsinstrumente unter Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse. 

 
1366 Kapitel 2, V, 4. 
1367 Kapitel 2, V, 4. 
1368 Kapitel 2. 
1369 Kapitel 2, V, 5. 
1370 Kapitel 2, V, 5, k. 
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2. Governance-Perspektive und Auslegung 

Auch aus dem vorangegangenen Ausführungen, in denen nochmals betont wird, wie wichtig 

eine problemorientierte Etablierung der Steuerungsinstrumente ist, ergibt sich, wie in Zukunft 

zumindest im Bereich des Untersuchungsgegenstandes mit Steuerungsinstrumenten umgegan-

gen werden muss.1371 Wie dargelegt, besteht die primäre Problematik aus Informationsmängeln, 

die sich durch fast den gesamten Untersuchungsgegenstand ziehen.1372 Dies ist vor allem da-

hingehend problematisch, da ohne eine effektive Information sehr viele Schritte des Migrati-

onsprozesses nicht in Gang gesetzt werden können und auf Migration bezogene Wissen oft 

erster Schritt für Entscheidungen ist. Es ist deshalb wichtig, gerade diese Problematik durch die 

bestehenden Steuerungsinstrumente aufzulösen. Für die Umsetzung der Steuerungsinstrumente 

und die Optimierung der Steuerung ist es deshalb wichtig, bei der Etablierung die primären 

Probleme einer Steuerungssituation zu kennen und die Instrumente immer wieder daran auszu-

richten.1373 Dies ist vor allem für den Untersuchungsgegenstand wichtig, da die bestehenden 

Steuerungsinstrumente neu auf die Reduzierung von Informationsmängeln (und später andere 

Problematiken) ausgerichtet werden müssen. Es muss deshalb beispielsweise verdeutlicht wer-

den, dass Netzwerke gute Mittel zur Reduzierung von Informationsmängeln darstellen und sie 

aus diesem Grund etabliert werden, um auf deren Herabsetzung hinzuwirken. Eine allgemeine 

Definition der Aufgaben von Netzwerken, beispielsweise das allgemeine Ziel der Optimierung 

von Steuerung, würde ansonsten nur einer Symptombehandlung gleichen und gleichzeitig die 

Steuerungsfähigkeit eines Netzwerks überlasten. Zusammenfassend muss sich die Perspektive 

um die Wirkungsweise von Steuerungsinstrumenten im Bereich des Untersuchungsgegenstan-

des, aber auch grundsätzlich problemorientiert ausrichten. Für die Auslegung der Normen be-

deutet dies eine Hervorhebung der teleologischen Auslegung, die strenger anhand der Ziele von 

§ 1 I AufenthG ausgerichtet wird, wobei der Begriff der Steuerung als problemorientierte ef-

fektive Steuerung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten verstanden werden 

muss und so die komplexen sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse mit einbeziehen kann. Da-

neben müssen von rechtswissenschaftlicher Seite auch Mechanismen entwickelt werden, wie 

die veränderten Perspektiven gesichert und festgeschrieben werden könnten. Dazu bestehen 

erste Ansätze, die auf der einen Seite die Auswahl qualifizierter Kooperationspartner:innen ge-

währleisten und auf der anderen Seite die Entscheidungsmacht beim Staat belassen.1374  

 
1371 Kapitel 4, I, III, 1. 
1372 Kapitel 2, V, 4, (4). 
1373 Vgl. Kapitel 2, IV. 
1374 Vgl. Schuppert, Governance im Spiegel der Wissenschaftsdisziplinen, 371, 392. 
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3. Hierarchische Etablierungsebene: eine europäische Lösung 

Unabhängig von der Feststellung, dass es einer festen Etablierungsebene bedarf, um die analy-

sierten Steuerungsinstrumente abzusichern, besteht auch die Frage, ob die Steuerungsinstru-

mente besser auf europäischer Ebene innerhalb der EU-Richtlinien etabliert werden sollten oder 

ob dies auf nationaler Ebene geschehen soll. Sinnvoller wäre eine Etablierung auf EU-Ebene, 

da dadurch eine größere Zahl von Staaten effektivere Steuerung betreiben würde. In Anbetracht 

der unsicheren Wirkung mancher Steuerungsinstrumente würde es Vorteile bringen, wenn 

möglichst viele Staaten sich an der effektiven Steuerung beteiligen. 

Fraglich ist aber, ob dies mit dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung gemäß Art. 5 

I 1, II EUV zu vereinbaren ist.1375 Nach Art. 79 AEUV fällt der Bereich der Einwanderung (und 

Steuerung von Migration) in den Zuständigkeitsbereich der EU.1376 Fraglich ist allerdings, ob 

sich aus der Sonderstellung der Steuerungsinstrumente zwischen Gesetzgebungstechnik und 

tatsächlichem Regelungsinhalt ergeben könnte, dass dieser Bereich nicht von der EU, sondern 

nur von den Mitgliedstaaten geregelt werden muss. Art. 5 II EUV schließt eine solche Regelung 

von Steuerungsinstrumenten grundsätzlich nicht aus.1377 Die Steuerungsinstrumente könnten 

beispielsweise auch als Annex-Kompetenz verstanden werden, da nur so eine effektive Steue-

rung nach Art. 79 AEUV gewährleistet werden kann.1378 Auch das klar erklärte Ziel der Steue-

rung von Migration spricht dafür, dass die Union dieses umfassend regeln und absichern 

kann.1379 

Dem muss allerdings entgegengehalten werden, dass Art. 2 I, II AEUV der EU auf der einen 

Seite nicht die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz zuspricht und auf der anderen Seite 

die Art der Durchführung grundsätzlich den Mitgliedstaaten nach innerstaatlichem Recht ob-

liegt (Art. 291 I AEUV).1380 Da Art. 79 AEUV der EU auch keine Verwaltungskompetenzen 

zuspricht, muss davon ausgegangen werden, dass diese weiterhin bei den Mitgliedstaaten lie-

gen.1381 Dies ist für eine Etablierung der Steuerungsinstrumente auf EU-Ebene insofern prob-

lematisch, als für eine effektive Umsetzung gerade bei den kooperativen Steuerungsinstrumen-

ten festgeschrieben werden müsste, welche Akteur:innen beteiligt werden müssen. Diese 

 
1375 Augsberg/Bär-Bouyssière-Lienbacher, Art 5 EUV; Vedder/von Heinegg-Vedder, Art 5 EUV. 
1376 Vgl. Calliess/Ruffert-Rossi, Art. 79 AEUV, Rn. 6. 
1377 Augsberg/Bär-Bouyssière-Lienbacher, Art. 5 EUV, Rn. 8; Vedder/von Heinegg-Vedder, Art, 5 EUV, 
Rn. 7–8. 
1378 Augsberg/Bär-Bouyssière-Lienbacher, Art. 5 EUV, Rn. 9; Vedder/von Heinegg-Vedder, Art. 5 EUV, Rn. 11. 
1379 Vgl. Calliess/Ruffert-Rossi, Art. 79 AEUV, Rn. 6; Vedder/von Heinegg-Rosenau/Petrus, Art. 79 AEUV, 
Rn. 2. 
1380 Schwarze-Pelka, Art, 3 AEUV, Rn. 9, 14; Vedder/von Heinegg-Vedder, Art. 2 AEUV, Rn. 11; Vedder/von 
Heinegg-Vedder, Art. 291 AEUV, Rn. 3. 
1381 Vedder/von Heinegg-Vedder, Art. 291 AEUV, Rn. 3. 
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Festlegung, welche mitgliedstaatlichen Behörden im Rahmen der Steuerungsinstrumenten ko-

operieren, wäre aber nach dem zuvor Festgehaltenen auf EU-Ebene nicht möglich. Diesem 

Problem könnte allerdings durch eine losere Festschreibung der Steuerungsinstrumente begeg-

net werden. So ist es für die meisten kooperativen Steuerungsinstrumente nicht ausschlagge-

bend, welche Behörden an diesen partizipieren. Wichtig für die Effektivität mancher Steue-

rungsinstrumente ist nur, dass die aus der Problemlage bekannten Hauptparteien unbedingt zu 

beteiligen sind.1382 Um die Vorgaben der begrenzten Einzelermächtigung definitiv zu wahren, 

könnten demnach zumindest die Grundvoraussetzungen für die Steuerungsinstrumente ge-

schaffen werden. Mit Festsetzungen über die Grundstruktur von Steuerungsinstrumenten und 

einer explizite Umsetzungspflicht, wären die Vorgaben so genau, dass sie auch im Rahmen von 

Richtlinien umgesetzt werden müssten, dabei aber die Grenzen der Zuständigkeit der Mitglied-

staaten wahren würden. Ergänzend kann auch auf die neue Richtlinie zur Blauen Karte der EU 

hingewiesen werden, welche eine explizite Etablierung eines Steuerungsinstruments auf EU-

Ebene verdeutlicht. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Etablierung der Steuerungsinstrumente nach An-

passungen und Modifikationen auf EU-Ebene grundsätzlich möglich erscheint. Aus diesem 

Grund und der Sinnhaftigkeit, Steuerungsinstrumente möglichst im gesamten EU-Raum durch-

zusetzen, ergibt sich die Empfehlung, die Etablierung der Steuerungsinstrumente von einer bis 

jetzt eher nationalen Ebene auf eine internationale EU-Ebene zu heben. Durch die Wirkung auf 

die bestehende Lose-lose-lose-Situation könnte sich daraus auch ein weiterer Beitrag zur euro-

päischen Lösung der Migrationsproblematik insgesamt ergeben. 

4. Übertragungsmöglichkeiten: – Die Westbalkanregelung 

Abschließend kann überlegt werden, inwiefern aus den gewonnenen Einsichten auch Erkennt-

nisse für andere Abschnitte des Migrationsrechts abgeleitet werden können. Gerade die West-

balkanregelung gemäß § 26 II BeschV, welche als steuerungspolitisches Vorbild gilt könnte 

dafür erster Ansatzpunkt sein. 

Die Westbalkanregelung wurde im Jahr 2015 mit dem Asylpaket I befristet eingeführt, jedoch 

2020 bis zum Jahr 2023 verlängert, wobei eine Obergrenze von 25 000 Migrierenden nachträg-

lich festgelegt wurde.1383 Nach dieser Regelung können Staatsangehörige aus den Staaten Al-

banien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien 

 
1382 Kapitel 2, V, 5, k. 
1383 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Sechste Verordnung zur Änderung der Beschäf-
tigungsverordnung vom 27.08.2020, Drucksache 490/20; Kluth/Heusch-Klaus, § 26 BeschV, Rn. 29i ff. 
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vereinfacht zu Arbeits- und Ausbildungszwecken nach Deutschland einreisen, da nur ein kon-

kretes Arbeits- oder Ausbildungsangebot sowie die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

notwendig sind.1384 Daneben darf nach § 26 II 4 BeschV in den letzten 24 Monaten kein Asyl-

antrag gestellt worden sein und das Visum muss im Heimatstaat der Staatsangehörigen ausge-

stellt werden (§ 26 II 2 BeschV). Auffällige Neuerung der Westbalkanregelung ist vor allem 

die Schaffung einer Einreisemöglichkeit unabhängig von der Qualifikation der Migrieren-

den.1385 

Die Westbalkanregelung ist in steuerungswissenschaftlicher Perspektive vor allem deshalb in-

teressant, weil in den Jahren von 2015 bis 2019 insgesamt 204 799 Personen die Einreise über 

§ 26 II BeschV erlaubt wurde, wobei in demselben Zeitraum die Asylanträge aus den Westbal-

kanstaaten von 120 882 (2015) auf 4 399 (2018) sanken und die Einreisezahlen aus anderen 

Migrationswegen stabil blieben.1386 Dies könnte darauf hinweisen, dass im Rahmen der West-

balkanregelung eine Umsteuerung im Sinne der Umsteuerungshypothese, also Migrierende auf 

einen anderen Migrationspfad umzuleiten bereits gelungen ist. Problematisch ist allerdings, 

dass bei dem Rückgang der Asylanträge aus den Westbalkanstaaten und der Anwendung von 

§ 26 II BeschV nur von einer Korrelation und nicht von einer Kausalität gesprochen werden 

kann. Es fehlen bis jetzt aussagekräftige Daten, mittels derer die Umsteuerung kausal mit der 

Einführung der Westbalkanregelung verbunden werden kann.1387 Solche sind jedoch besonders 

wichtig, da im selben Zeitraum der Einführung weitere Maßnahmen ergriffen wurden, welche 

die vorliegenden Zahlen erklären könnten. So wurden weitere Staaten des Westbalkans zu si-

cheren Herkunftsstaaten erklärt, was den Asylprozess beschleunigt und auch Abschiebungen 

effektiver gestalten lässt.1388 In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass drei der West-

balkanländer unter den Staaten mit den häufigsten Abschiebungen aus Deutschland liegen.1389 

Hinzukommend verdeutlichen auch die Abschiebungszahlen im Verlauf der letzten Jahre ge-

rade für die Jahre 2015 und 2016 eine massive Abschiebungswelle in die Westbalkanstaaten. 

 
1384 Vgl. Brückner/ Falkenhain/Fendel/Promberger/ Raab/ Trübwetter/Blažević/ Trmkoli, Evaluierung der West-
balkanregelung: Registerdatenanalyse und Betriebsfallstudien; Abschlussbericht, S. 13. 
1385 Vgl Burkert/ Haase, Westbalkanregelung: Ein neues Modell für die Migrationssteuerung?, S. 1 f. 
1386 Brückner/ Falkenhain/Fendel/Promberger/ Raab/ Trübwetter/Blažević/ Trmkoli, Evaluierung der Westbalkan-
regelung: Registerdatenanalyse und Betriebsfallstudien; Abschlussbericht, S. 20; Burkert/ Haase, Westbalkanre-
gelung: Ein neues Modell für die Migrationssteuerung?, S. 3. 
1387 Brückner/ Falkenhain/Fendel/Promberger/ Raab/ Trübwetter/Blažević/ Trmkoli, Evaluierung der Westbalkan-
regelung: Registerdatenanalyse und Betriebsfallstudien; Abschlussbericht, S. 20; Burkert/ Haase, Westbalkanre-
gelung: Ein neues Modell für die Migrationssteuerung?. 
1388 Burkert/ Haase, Westbalkanregelung: Ein neues Modell für die Migrationssteuerung?. 
1389 Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, 
Nicole Gohlke, Anke Domscheit-Berg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Abschiebungen im 
Jahr 2021, Drucksache 20/583, S. 5. 
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Abb. 6: Entwicklung der Abschiebungszahlen (Westbalkanstaaten) (eigene Darstellung)1390 

Land 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2018 2020 2021 
Albanien 200 143 246 443 3622 6045 2147 926 904 
Bosnien-
Herzego-
wina 

150 108 122 404 488 788 280 169 164 

Kosovo 274 531 444 546 5849 4988 1229 300 387 
Mon-
tenegro 

53 44 39 34 123 270 143 109 78 

Mazedo-
nien 

171 243 450 635 1493 1958 1046 404 352 

Serbien 499 503 1363 2127 3619 3769 1451 719 612 

Der Rückgang der Asylanträge aus den Westbalkanländern korreliert demnach ebenso mit den 

steigenden Abschiebungszahlen. Der Rückgang der Asylanträge könnte auch mit einer effekti-

veren Abschiebungspolitik verbunden sein, die Personen davon abhält, grundsätzlich zu mig-

rieren, während Personen, die vor der Westbalkanregelung nicht nach Deutschland migrieren 

wollten, dies nun aufgrund der bestehenden Möglichkeiten tun. Im Ergebnis können die Ent-

wicklungen nach der Einführung der Westbalkanregelung zwar auf eine Umsteuerung hindeu-

ten, es bestehen aber keine Daten, die eine Umlenkung von Migration belegen können. 

Auch deshalb ist die Frage zu stellen, ob sich aus der vorliegenden Untersuchung Ergebnisse 

für die Westbalkanregelung ableiten lassen. Allerdings muss vorausgeschickt werden, dass eine 

direkte Übertragung konkreter Erkenntnisse nicht möglich ist. Dies ist vor allem dem Studien-

design geschuldet, welches Daten explizit zu den Normen des Untersuchungsgegenstandes ge-

neriert. Gerade die Fragen zu den Informationsmängeln sind spezifisch auf die untersuchten 

 
1390 Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, 
Sevim Dağdelen, Jan Korte, Petra Pau und der Fraktion DIE LINKE, Abschiebungen im Jahr 2008, Drucksache 
16/12397; Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla 
Jelpke, Jan Korte, Sevim Dağdelen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Abschiebungen im Jahr 
2010, Drucksache 17/5278; Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dağdelen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Ab-
schiebungen im Jahr 2012, Drucksache 17/12148; Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dağdelen, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE, Abschiebungen im Jahr 2014, Drucksache 18/3896; Deutscher Bundestag, Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Frank Tempel, Jan Korte, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE, Abschiebungen im Jahr 2015, Drucksache 18/7347; Deutscher Bundestag, Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dağdelen, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Abschiebungen im Jahr 2016, Drucksache 18/10955; Deutscher Bun-
destag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn, 
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Abschiebungen im Jahr 2018, Drucksache 
19/7395; Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jel-
pke, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Abschiebungen im 
Jahr 2020, Drucksache 19/26156; Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Clara Bünger, Nicole Gohlke, Anke Domscheit-Berg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE, Abschiebungen im Jahr 2021, Drucksache 20/583; Pro Asyl, Fakten, Zahlen und Argumente, 
https://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/statistiken/. 
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Migrationsnormen ausgelegt und gerade nicht auf die Westbalkanregelung. Zwar wurden bei 

der Umfrage viele Personen der Westbalkanländer erreicht, eine nachträgliche Veränderung des 

Untersuchungsgegenstandes und der Hypothese würde aber zu kaum verwertbaren Ergebnissen 

führen und zudem aufgrund der Gefahr des HARKing (hypothesizing after the results are 

known) den methodischen Aufbau schwächen.1391 Direkte Übertragungen der Studienergeb-

nisse wären demnach schlicht unwissenschaftlich. Für eine genaue Analyse der Steuerungsfä-

higkeit der strukturellen inhaltlichen Ebene müsste zunächst eine Studie mit ähnlichem Stu-

diendesign für die Westbalkanregelung durchgeführt werden. Darin wird auch der bereits er-

wähnte wesentliche Vorteil der Allgemeingültigkeit des Studiendesigns deutlich.1392 Da die 

Möglichkeit der Übertragung des Modells in die Rechtswissenschaft vorliegend festgestellt 

wurde, kann das Modell durch die Balance zwischen Abstraktheit und Konkretheit auf andere 

Normen sowohl im Migrationsrecht als auch in anderen Rechtsgebieten angewandt werden. 

Das Modell bietet ein Tool zur strukturell inhaltlichen Untersuchung von Normen und kann 

somit auch die Grundlage für weitere Studien zur Steuerungsfähigkeit von Recht sein. 

Dieser Nutzen wird auch anhand der Westbalkanregelung deutlich. So kann festgehalten wer-

den, dass die Westbalkanregelung auf thematischer Ebene einen anderen Ansatz verfolgt, in-

dem sie Einreisemöglichkeiten von der Qualifikation abkoppelt und so auch geringqualifizier-

ten Personen einen einfachen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt gewähren kann. Diese the-

matische Umgestaltung könnte sich wie dargelegt auch schon in einer gewissen Umlenkungs-

wirkung zeigen. Auf struktureller inhaltlicher Ebene kann aber zumindest festgehalten werden, 

dass § 26 II BeschV wie die analysierten Normen des Untersuchungsgegenstandes keine Steu-

erungsinstrumente nach den dargelegten Möglichkeiten bereithält. Dies könnte darauf hindeu-

ten, dass, auch wenn auf thematischer Ebene eventuell ein Steuerungserfolg zu verzeichnen 

wäre, dieser durch eine strukturelle Stärkung der Steuerungsfähigkeit noch weiter vorangetrie-

ben werden kann, um eine noch effektivere Umsteuerung zu erreichen. Gerade die thematischen 

Ansätze könnten es bei der Westbalkanregelung ermöglichen, weniger umfassende Steuerungs-

instrumente etablieren zu müssen, da manche gesellschaftlichen Steuerungsprobleme des New-

Governance-Modells für § 26 II BeschV nicht vorliegen.1393 Dies macht § 26 II BeschV zu 

einem weiteren Untersuchungsgegenstand für die zukünftige Anwendung des übertragenen 

 
1391 Die hohe Anzahl der Befragten aus den Westbalkanstaaten hängt nicht mit dem ursprünglichen Studiendesign 
zusammen, sondern ist der Coronapandemie geschuldet, welche die Befragung von weiteren Personen nicht mehr 
möglich gemacht hat. Die Nationalität der Befragten ist demnach zufällig und kann nicht zur Begründung einer 
Übertragung der Ergebnisse auf die Westbalkanregelung herangezogen werden. 
1392 Kapitel 2, V, 2. 
1393 Beispielsweise weniger Anpassungsmängel und weniger externe Effekte. 
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Modells und verdeutlicht auch das Erfordernis weiterer Untersuchungen, um Steuerung von 

Migration durch Recht weiter zu verstehen, zu präzisieren und damit effektiver zu machen.  

Insgesamt muss deshalb festgehalten werden, dass eine direkte Übertragung der kon-

kreten Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung auf andere Normen des Migrationsrechts 

oder anderer Rechtsgebiete aus wissenschaftstheoretischen Gründen nicht möglich sind. Den-

noch ist festzustellen, dass für die Westbalkanregelung auf der inhaltlich strukturellen Ebene 

Verbesserungspotenzial bestehen könnte und eine Analyse von § 26 II BeschV durch das Mo-

dell die Westbalkanregelung zu einem der effektivsten steuernden Normen des nationalen Mig-

rationsrechts machen könnte. Damit verdeutlichen die Überlegungen zu den Übertragungsmög-

lichkeiten auch einen wesentlichen Gewinn des vorliegenden Untersuchungsansatzes. Denn die 

Analyse, ob und inwiefern das New-Governance-Modell in den Rechtswissenschaften einge-

setzt werden könnte, wurde anhand des Untersuchungsgegenstandes beispielhaft dargelegt und 

kann demnach für weitere Studien über rechtliche Steuerungszugriffe auf tatsächliche Gesche-

hen verwendet werden. 
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IV. Schlussbemerkung 

Die Arbeit verbindet aufgrund des interdisziplinären Forschungsansatzes verschiedene Per-

spektiven und kommt aus diesem Grund zu mehreren Teilergebnissen, die sich zu einem Ge-

samtlösungsvorschlag zusammensetzen, der in Abbildung 7 veranschaulicht wird. 

Abb. 7: Übersicht zum Gesamtlösungsbeitrag (eigene Darstellung) 

 

 

Die Arbeit bietet einen konkreten rechtswissenschaftlichen Beitrag zur Lösung der Migrations-

problematik.1394 Erarbeitet werden konnten konkrete Beispiele, wie die Steuerungsfähigkeit 

von bestimmten Normen verbessert werden könnte, um durch eine Umsteuerung eine Win-win-

win-Situation für die Hauptakteur:innen der Problemlage herzustellen.1395 Aus der Arbeit erge-

ben sich allerdings auch eher allgemeine Ergebnisse. So konnte ein abstraktes Modell für die 
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Steuerungsfähigkeit andere Normen verwendet werden kann.1396 Aber auch grundsätzliche Er-

gebnisse für die interdisziplinäre Arbeit konnten durch die Untersuchung erzielt werden.1397 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die einzelnen Teilergebnisse, die in diesem Kapitel be-

schrieben wurden, sich zu einem Gesamtergebnis zusammensetzen, welches den eingangs ge-

forderten Perspektivenwechsel für Wissenschaft und Praxis aufzeigen und verdeutlichen. 

  

 
1396 Kapitel IV, II. 
1397 Kapitel IV, III, 1. 
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Anhang 

I. Anhang 1: Wortlaut Aufenthaltsgesetz a. F. vor März 2020 

§ 16 AufenthG a. F. Studium 

(1) 1 Einem Ausländer wird zum Zweck des 

Vollzeitstudiums an einer staatlichen Hoch-

schule, an einer staatlich anerkannten Hoch-

schule oder an einer vergleichbaren Ausbil-

dungseinrichtung eine Aufenthaltserlaubnis 

nach der Richtlinie (EU) 2016/801 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2016 über die Bedingungen für die 

Einreise und den Aufenthalt von Drittstaats-

angehörigen zu Forschungs- oder Studien-

zwecken, zur Absolvierung eines Prakti-

kums, zur Teilnahme an einem Freiwilli-

gendienst, Schüleraustauschprogrammen 

oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung 

einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 

21.5.2016, S. 21) erteilt, wenn der Auslän-

der von der Ausbildungseinrichtung zuge-

lassen worden ist. 2 Der Aufenthaltszweck 

des Studiums umfasst auch studienvorberei-

tende Maßnahmen und das Absolvieren ei-

nes Pflichtpraktikums. 3 Studienvorberei-

tende Maßnahmen sind  

1. der Besuch eines studienvorbereitenden 

Sprachkurses, wenn der Ausländer zu ei-

nem Vollzeitstudium zugelassen worden ist 

und die Zulassung an den Besuch eines stu-

dienvorbereitenden Sprachkurses gebunden 

ist, und  

2. der Besuch eines Studienkollegs oder ei-

ner vergleichbaren Einrichtung, wenn die 

Annahme zu einem Studienkolleg oder ei-

ner vergleichbaren Einrichtung nachgewie-

sen ist. 

4 Ein Nachweis hinreichender Kenntnisse 

der Ausbildungssprache wird verlangt, 

wenn die Sprachkenntnisse weder bei der 

Zulassungsentscheidung geprüft worden 

sind noch durch die studienvorbereitende 

Maßnahme erworben werden sollen. 

(2) 1 Die Geltungsdauer der Aufenthaltser-

laubnis beträgt bei der Ersterteilung und bei 

der Verlängerung mindestens ein Jahr und 

soll zwei Jahre nicht überschreiten. 2 Sie 

beträgt mindestens zwei Jahre, wenn der 

Ausländer an einem Unions- oder multilate-

ralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen 

teilnimmt oder wenn für ihn eine Vereinba-

rung zwischen zwei oder mehr Hochschu-

leinrichtungen gilt. 3 Dauert das Studium 

weniger als zwei Jahre, so wird die Aufent-

haltserlaubnis nur für die Dauer des Studi-

ums erteilt. 4 Die Aufenthaltserlaubnis wird 

verlängert, wenn der Aufenthaltszweck 

noch nicht erreicht ist und in einem ange-

messenen Zeitraum noch erreicht werden 

kann. 5 Zur Prüfung der Frage, ob der Auf-

enthaltszweck noch erreicht werden kann, 

kann die aufnehmende Ausbildungseinrich-

tung beteiligt werden. 

(3) 1 Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt 

zur Ausübung einer Beschäftigung, die 
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insgesamt 120 Tage oder 240 halbe Tage im 

Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur 

Ausübung studentischer Nebentätigkeiten. 

2 Dies gilt nicht während des Aufenthalts zu 

studienvorbereitenden Maßnahmen im ers-

ten Jahr des Aufenthalts, ausgenommen in 

der Ferienzeit. 

(4) 1 Die Aufenthaltserlaubnis darf zu ei-

nem anderen Aufenthaltszweck als dem in 

Absatz 1 genannten Aufenthaltszweck er-

teilt oder verlängert werden, wenn das Stu-

dium erfolgreich abgeschlossen wurde. 2 

Wenn das Studium ohne Abschluss beendet 

wurde, darf eine Aufenthaltserlaubnis zu ei-

nem anderen als dem in Absatz 1 genannten 

Zweck erteilt oder verlängert werden, wenn 

die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis für die in § 16b Absatz 

2 genannten Fälle oder nach § 17 vorliegen 

und die Berufsausbildung in einem Beruf 

erfolgt, für den die Bundesagentur für Ar-

beit die Feststellung nach § 39 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 getroffen hat, oder wenn 

ein gesetzlicher Anspruch besteht. 3 Wäh-

rend des Studiums soll in der Regel eine 

Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen 

Aufenthaltszweck als dem in Absatz 1 ge-

nannten Aufenthaltszweck nur erteilt oder 

verlängert werden, sofern ein gesetzlicher 

Anspruch besteht. 4 § 9 findet keine An-

wendung. 

(5) 1 Nach erfolgreichem Abschluss des 

Studiums wird die Aufenthaltserlaubnis bis 

zu 18 Monate zur Suche einer diesem 

Abschluss angemessenen Erwerbstätigkeit 

verlängert, sofern diese Erwerbstätigkeit 

nach den Bestimmungen der §§ 18, 19, 19a, 

20 und 21 von einem Ausländer aufgenom-

men werden darf. 2 Die Aufenthaltserlaub-

nis berechtigt während dieses Zeitraums zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 3 § 9 fin-

det keine Anwendung. 

(6) 1 Einem Ausländer kann eine Aufent-

haltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. er von einer staatlichen Hochschule, einer 

staatlich anerkannten Hochschule oder ei-

ner vergleichbaren Ausbildungseinrichtung 

a) zum Zweck des Vollzeitstudiums zuge-

lassen worden ist und die Zulassung mit ei-

ner Bedingung verbunden ist, die nicht auf 

den Besuch einer studienvorbereitenden 

Maßnahme gerichtet ist, 

b) zum Zweck des Vollzeitstudiums zuge-

lassen worden ist und die Zulassung mit der 

Bedingung des Besuchs eines Studienkol-

legs oder einer vergleichbaren Einrichtung 

verbunden ist, der Ausländer aber den 

Nachweis über die Annahme zu einem Stu-

dienkolleg oder einer vergleichbaren Ein-

richtung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 

nicht erbringen kann oder 

c) zum Zweck des Teilzeitstudiums zuge-

lassen worden ist,  

2. er zur Teilnahme an einem studienvorbe-

reitenden Sprachkurs angenommen worden 

ist, ohne dass eine Zulassung zum Zweck 

eines Studiums an einer staatlichen Hoch-

schule, einer staatlich anerkannten 
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Hochschule oder einer vergleichbaren Aus-

bildungseinrichtung vorliegt, oder  

3. ihm die Zusage eines Betriebs für das Ab-

solvieren eines studienvorbereitenden Prak-

tikums vorliegt.  

2 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 sind 

Absatz 1 Satz 2 bis 4 und die Absätze 2 bis 

5 entsprechend anzuwenden. 3 In den Fällen 

des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sind die Ab-

sätze 2, 4 und 5 entsprechend anzuwenden; 

die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Be-

schäftigung nur in der Ferienzeit sowie zur 

Ausübung des Praktikums. 

(7) 1 Einem Ausländer kann auch zum 

Zweck der Studienbewerbung eine Aufent-

haltserlaubnis erteilt werden. 2 Der Aufent-

halt als Studienbewerber darf höchstens 

neun Monate betragen. 3 Die Aufenthaltser-

laubnis berechtigt nicht zur Ausübung einer 

Beschäftigung und nicht zur Ausübung stu-

dentischer Nebentätigkeiten. 4 Absatz 4 

Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(8) Bevor die Aufenthaltserlaubnis nach 

Absatz 1 oder Absatz 6 aus Gründen, die in 

der Verantwortung der Ausbildungseinrich-

tung liegen und die der Ausländer nicht zu 

vertreten hat, zurückgenommen wird, wi-

derrufen wird oder gemäß § 7 Absatz 2 Satz 

2 nachträglich befristet wird, ist dem Aus-

länder die Möglichkeit zu gewähren, die 

Zulassung bei einer anderen Ausbildungs-

einrichtung zu beantragen.  

(9) 1 Einem Ausländer, der in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union 

internationalen Schutz im Sinne der Richt-

linie 2011/95/EU genießt, kann eine Auf-

enthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 

erteilt werden, wenn er  

1. in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union ein Studium begonnen hat,  

2. von einer staatlichen Hochschule, einer 

staatlich anerkannten Hochschule oder ei-

ner vergleichbaren Ausbildungseinrichtung 

im Bundesgebiet zum Zweck des Studiums 

zugelassen worden ist und  

3. einen Teil seines Studiums an dieser Aus-

bildungseinrichtung durchführen möchte, 

und er  

a) im Rahmen seines Studienprogramms 

verpflichtet ist, einen Teil seines Studiums 

an einer Bildungseinrichtung eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union 

durchzuführen,  

b) an einem Austauschprogramm zwischen 

den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder an einem Austauschprogramm 

der Europäischen Union teilnimmt oder  

c) vor seinem Wechsel an die Ausbildungs-

einrichtung im Bundesgebiet das nach 

Nummer 1 begonnene Studium mindestens 

zwei Jahre in dem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union betrieben hat sowie 

der Aufenthalt zum Zweck des Studiums im 

Bundesgebiet 360 Tage nicht überschreiten 

wird.  

2 Ein Ausländer, der einen Aufenthaltstitel 

nach Satz 1 beantragt, hat der zuständigen 

Behörde Unterlagen zu seiner 
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akademischen Vorbildung und zum beab-

sichtigten Studium in Deutschland vorzule-

gen, die die Fortführung des bisherigen Stu-

diums durch das Studium im Bundesgebiet 

belegen. 3 Die Aufenthaltserlaubnis wird 

für die Dauer des Studienteils, der in 

Deutschland durchgeführt wird, erteilt. 4 

Absatz 3 gilt entsprechend. 5 § 9 findet 

keine Anwendung. 

(10) Sofern der Ausländer das 18. Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat, müssen die 

zur Personensorge berechtigten Personen 

dem geplanten Aufenthalt zustimmen.  

(11) Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 

des Studiums oder der Studienbewerbung 

nach den Absätzen 1, 6 und 7 wird nicht er-

teilt, wenn eine der in § 20 Absatz 6 Num-

mer 1 bis 3 und 6 bis 8 genannten Voraus-

setzungen vorliegt. 

§ 16 b AufenthG a. F. Teilnahme an 

Sprachkursen und Schulbesuch 

(1) 1 Einem Ausländer kann eine Aufent-

haltserlaubnis zur Teilnahme an Sprachkur-

sen, die nicht der Studienvorbereitung die-

nen, zur Teilnahme an einem Schüleraus-

tausch und in Ausnahmefällen für den 

Schulbesuch erteilt werden. 2 Eine Aufent-

haltserlaubnis zur Teilnahme an einem 

Schüleraustausch kann auch erteilt werden, 

wenn kein unmittelbarer Austausch erfolgt. 

3 Sofern der Ausländer das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, müssen die zur 

Personensorge berechtigten Personen dem 

geplanten Aufenthalt zustimmen.  

(2) Dient der Schulbesuch nach Absatz 1 

Satz 1 einer qualifizierten Berufsausbil-

dung, so berechtigt die Aufenthaltserlaub-

nis zur Ausübung einer von dieser Ausbil-

dung unabhängigen Beschäftigung bis zu 

zehn Stunden je Woche.  

(3) 1 Nach erfolgreichem Abschluss der 

qualifizierten Berufsausbildung kann die 

Aufenthaltserlaubnis bis zu zwölf Monate 

zur Suche eines diesem Abschluss ange-

messenen Arbeitsplatzes verlängert werden, 

sofern dieser Arbeitsplatz nach den Bestim-

mungen der §§ 18 und 21 von einem Aus-

länder besetzt werden darf. 2 Die Aufent-

haltserlaubnis berechtigt während dieses 

Zeitraums zur Ausübung einer Erwerbstä-

tigkeit. 3 § 9 findet keine Anwendung.  

(4) 1 In den Fällen, in denen die Aufent-

haltserlaubnis zur Teilnahme an einem 

Sprachkurs, der nicht der Studienvorberei-

tung dient, oder für den Schulbesuch erteilt 

wurde, gilt § 16 Absatz 4 Satz 1 und 3 ent-

sprechend. 2 In den Fällen, in denen die 

Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an ei-

nem Schüleraustausch erteilt wurde, gilt § 

16 Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 

§ 17 AufenthG a. F. Sonstige Ausbil-

dungszwecke 

(1) 1 Einem Ausländer kann eine Aufent-

haltserlaubnis zum Zweck der betrieblichen 

Aus- und Weiterbildung erteilt werden, 
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wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 

39 zugestimmt hat oder durch Rechtsver-

ordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche 

Vereinbarung bestimmt ist, dass die Aus- 

und Weiterbildung ohne Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. 2 Be-

schränkungen bei der Erteilung der Zustim-

mung durch die Bundesagentur für Arbeit 

sind in die Aufenthaltserlaubnis zu über-

nehmen. 3 § 16 Absatz 4 Satz 1 und 3 gilt 

entsprechend. 

(2) Handelt es sich um eine qualifizierte Be-

rufsausbildung, berechtigt die Aufenthalts-

erlaubnis zur Ausübung einer von der Be-

rufsausbildung unabhängigen Beschäfti-

gung bis zu zehn Stunden je Woche. 

(3) 1 Nach erfolgreichem Abschluss der 

qualifizierten Berufsausbildung kann die 

Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur 

Suche eines diesem Abschluss angemesse-

nen Arbeitsplatzes, sofern er nach den Best-

immungen der §§ 18 und 21 von Auslän-

dern besetzt werden darf, verlängert wer-

den. 2 Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt 

während dieses Zeitraums zur Ausübung ei-

ner Erwerbstätigkeit. 3 § 9 findet keine An-

wendung. 

§ 17 b AufenthG a. F. Studienbezogenes 

Praktikum 

(1) Einem Ausländer wird eine Aufenthalts-

erlaubnis zum Zweck eines Praktikums 

nach der Richtlinie (EU) 2016/801 erteilt, 

wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 

39 zugestimmt hat oder durch Rechtsver-

ordnung nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 oder 

durch zwischenstaatliche Vereinbarung be-

stimmt ist, dass das Praktikum ohne Zu-

stimmung der Bundesagentur für Arbeit zu-

lässig ist, und  

1. das Praktikum dazu dient, dass sich der 

Ausländer Wissen, praktische Kenntnisse 

und Erfahrungen in einem beruflichen Um-

feld aneignet,  

2. der Ausländer eine Vereinbarung mit ei-

ner aufnehmenden Einrichtung über die 

Teilnahme an einem Praktikum vorlegt, die 

theoretische und praktische Schulungsmaß-

nahmen vorsieht und Folgendes enthält:  

a) eine Beschreibung des Programms für 

das Praktikum einschließlich des Bildungs-

ziels oder der Lernkomponenten,  

b) die Angabe der Dauer des Praktikums,  

c) die Bedingungen der Tätigkeit und der 

Betreuung des Ausländers,  

d) die Arbeitszeiten des Ausländers und  

e) das Rechtsverhältnis zwischen dem Aus-

länder und der aufnehmenden Einrichtung,  

3. der Ausländer nachweist, dass er in den 

letzten zwei Jahren vor der Antragstellung 

einen Hochschulabschluss erlangt hat, oder 

nachweist, dass er ein Studium absolviert, 

das zu einem Hochschulabschluss führt,  

4. das Praktikum fachlich und im Niveau 

dem in Nummer 3 genannten Hochschulab-

schluss oder Studium entspricht und  

5. die aufnehmende Einrichtung sich 

schriftlich zur Übernahme der Kosten 
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verpflichtet hat, die öffentlichen Stellen bis 

zu sechs Monate nach der Beendigung der 

Praktikumsvereinbarung entstehen für  

a) den Lebensunterhalt des Ausländers 

während eines unerlaubten Aufenthalts im 

Bundesgebiet und  

b) eine Abschiebung des Ausländers.  

(2) Die Aufenthaltserlaubnis wird für die 

vereinbarte Dauer des Praktikums, höchs-

tens jedoch für sechs Monate erteilt.  

(3) Sofern der Ausländer das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, müssen die zur 

Personensorge berechtigten Personen dem 

geplanten Aufenthalt zustimmen.  

(4) Einem Ausländer wird eine Aufenthalts-

erlaubnis zum Zweck eines Praktikums 

nach der Richtlinie (EU) 2016/801 nicht er-

teilt, wenn eine der in § 20 Absatz 6 Num-

mer 1 bis 3 und 6 bis 8 genannten Voraus-

setzungen vorliegt. 

§ 18 d AufenthG a. F. Teilnahme am eu-

ropäischen Freiwilligendienst 

(1) Einem Ausländer wird eine Aufenthalts-

erlaubnis zum Zweck der Teilnahme an ei-

nem europäischen Freiwilligendienst nach 

der Richtlinie (EU) 2016/801 erteilt, wenn 

die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zu-

gestimmt hat oder durch Rechtsverordnung 

nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 oder durch 

zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt 

ist, dass die Teilnahme an einem europäi-

schen Freiwilligendienst ohne Zustimmung 

der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist 

und der Ausländer eine Vereinbarung mit 

der aufnehmenden Einrichtung vorlegt, die 

Folgendes enthält:  

1. eine Beschreibung des Freiwilligendiens-

tes,  

2. Angaben über die Dauer des Freiwilli-

gendienstes und über die Dienstzeiten des 

Ausländers,  

3. Angaben über die Bedingungen der Tä-

tigkeit und der Betreuung des Ausländers, 

4. Angaben über die dem Ausländer zur 

Verfügung stehenden Mittel für Lebensun-

terhalt und Unterkunft sowie Angaben über 

Taschengeld, das ihm für die Dauer des 

Aufenthalts mindestens zur Verfügung 

steht, und  

5. Angaben über die Ausbildung, die der 

Ausländer gegebenenfalls erhält, damit er 

die Aufgaben des Freiwilligendienstes ord-

nungsgemäß durchführen kann.  

(2) Der Aufenthaltstitel für den Ausländer 

wird für die vereinbarte Dauer der Teil-

nahme am europäischen Freiwilligendienst, 

höchstens jedoch für ein Jahr erteilt. 

(3) Sofern der Ausländer das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, müssen die zur 

Personensorge berechtigten Personen dem 

geplanten Aufenthalt zustimmen.  

(4) Einem Ausländer wird eine Aufenthalts-

erlaubnis zum Zweck der Teilnahme an ei-

nem europäischen Freiwilligendienst nach 

der Richtlinie (EU) 2016/801 nicht erteilt, 

wenn eine der in § 20 Absatz 6 Nummer 1 
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bis 3 und 6 bis 8 genannten Voraussetzun-

gen vorliegt. 

§ 19 a AufenthG a. F. Blaue Karte EU 

(1) Einem Ausländer wird eine Blaue Karte 

EU nach der Richtlinie 2009/50/EG des Ra-

tes vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen 

für die Einreise und den Aufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer 

hochqualifizierten Beschäftigung (ABl. L 

155 vom 18.6.2009, S. 17) zum Zweck ei-

ner seiner Qualifikation angemessenen Be-

schäftigung erteilt, wenn  

1. er  

a) einen deutschen, einen anerkannten aus-

ländischen oder einen einem deutschen 

Hochschulabschluss vergleichbaren auslän-

dischen Hochschulabschluss besitzt oder 

b) soweit durch Rechtsverordnung nach 

Absatz 2 bestimmt, eine durch eine mindes-

tens fünfjährige Berufserfahrung nachge-

wiesene vergleichbare Qualifikation besitzt,  

2. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 

zugestimmt hat oder durch Rechtsverord-

nung nach § 42 oder zwischenstaatliche 

Vereinbarung bestimmt ist, dass die Blaue 

Karte EU ohne Zustimmung der Bunde-

sagentur für Arbeit nach § 39 erteilt werden 

kann und  

3. er ein Gehalt erhält, das mindestens dem 

Betrag entspricht, der durch Rechtsverord-

nung nach Absatz 2 bestimmt ist.  

(2) 1 Das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales kann durch Rechtsverordnung Fol-

gendes bestimmen:  

1. die Höhe des Gehalts nach Absatz 1 

Nummer 3,  

2. Berufe, in denen die einem Hochschulab-

schluss vergleichbare Qualifikation durch 

mindestens fünfjährige Berufserfahrung 

nachgewiesen werden kann und  

3. Berufe, in denen für Angehörige be-

stimmter Staaten die Erteilung einer Blauen 

Karte EU zu versagen ist, weil im Her-

kunftsland ein Mangel an qualifizierten Ar-

beitnehmern in diesen Berufsgruppen be-

steht.  

2 Rechtsverordnungen nach den Nummern 

1 und 2 bedürfen der Zustimmung des Bun-

desrates.  

(3) 1 Die Blaue Karte EU wird bei erstmali-

ger Erteilung auf höchstens vier Jahre be-

fristet. 2 Beträgt die Dauer des Arbeitsver-

trags weniger als vier Jahre, wird die Blaue 

Karte EU für die Dauer des Arbeitsvertrags 

zuzüglich dreier Monate ausgestellt oder 

verlängert.  

(4) Für jeden Arbeitsplatzwechsel eines In-

habers einer Blauen Karte EU ist in den ers-

ten zwei Jahren der Beschäftigung die Er-

laubnis durch die Ausländerbehörde erfor-

derlich; die Erlaubnis wird erteilt, wenn die 

Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen.  

(5) Eine Blaue Karte EU wird nicht erteilt 

an Ausländer,  
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1. die die Voraussetzungen nach § 9a Ab-

satz 3 Nummer 1 oder 2 erfüllen,  

2. die einen Antrag auf Feststellung der Vo-

raussetzungen nach § 60 Absatz 5 oder 7 

Satz 1 oder nach § 60a Absatz 2 Satz 1 ge-

stellt haben,  

3. deren Einreise in einen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union Verpflichtungen un-

terliegt, die sich aus internationalen Ab-

kommen zur Erleichterung der Einreise und 

des vorübergehenden Aufenthalts bestimm-

ter Kategorien von natürlichen Personen, 

die handels- und investitionsbezogene Tä-

tigkeiten ausüben, herleiten,  

4. die in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union als Saisonarbeitnehmer zuge-

lassen wurden,  

5. die im Besitz einer Duldung nach § 60a 

sind,  

6. die unter die Richtlinie 96/71/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 1996 über die Entsendung 

von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbrin-

gung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 

21.1.1997, S. 1) fallen, für die Dauer ihrer 

Entsendung nach Deutschland, oder  

7. die auf Grund von Übereinkommen zwi-

schen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten 

anderseits ein Recht auf freien Personenver-

kehr genießen, das dem der Unionsbürger 

gleichwertig ist.  

(6) 1 Dem Inhaber einer Blauen Karte EU 

ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, 

wenn er mindestens 33 Monate eine Be-

schäftigung nach Absatz 1 ausgeübt hat und 

für diesen Zeitraum Pflichtbeiträge oder 

freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung geleistet hat oder Aufwen-

dungen für einen Anspruch auf vergleich-

bare Leistungen einer Versicherungs- oder 

Versorgungseinrichtung oder eines Versi-

cherungsunternehmens nachweist und die 

Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2, 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen und er 

über einfache Kenntnisse der deutschen 

Sprache verfügt vorliegen. 2 § 9 Absatz 2 

Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. 3 Die Frist 

nach Satz 1 verkürzt sich auf 21 Monate, 

wenn der Ausländer über ausreichende 

Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 

§ 19b AufenthG a. F. ICT-Karte für un-

ternehmensinternen Transfer  

(1) 1 Eine ICT-Karte ist ein Aufenthaltstitel 

nach der Richtlinie 2014/66/EU des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 15. 

Mai 2014 über die Bedingungen für die Ein-

reise und den Aufenthalt von Drittstaatsan-

gehörigen im Rahmen eines unternehmens-

internen Transfers (ABl. L 157 vom 

27.5.2014, S. 1) zum Zweck eines unterneh-

mensinternen Transfers eines Ausländers. 2 

Ein unternehmensinterner Transfer ist die 

vorübergehende Abordnung eines Auslän-

ders 

1. in eine inländische Niederlassung des 

Unternehmens, dem der Ausländer 
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angehört, wenn das Unternehmen seinen 

Sitz außerhalb der Europäischen Union hat, 

oder  

2. in eine inländische Niederlassung eines 

anderen Unternehmens der Unternehmens-

gruppe, zu der auch dasjenige Unternehmen 

mit Sitz außerhalb der Europäischen Union 

gehört, dem der Ausländer angehört.  

(2) 1 Einem Ausländer wird die ICT-Karte 

erteilt, wenn  

1. er in der aufnehmenden Niederlassung als 

Führungskraft oder Spezialist tätig wird,  

2. er dem Unternehmen oder der Unterneh-

mensgruppe unmittelbar vor Beginn des un-

ternehmensinternen Transfers seit mindes-

tens sechs Monaten und für die Zeit des 

Transfers ununterbrochen angehört,  

3. der unternehmensinterne Transfer mehr 

als 90 Tage dauert,  

4. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 

zugestimmt hat, oder durch Rechtsverord-

nung nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 oder 

durch zwischenstaatliche Vereinbarung be-

stimmt ist, dass die ICT-Karte ohne Zustim-

mung der Bundesagentur für Arbeit erteilt 

werden kann,  

5. der Ausländer einen für die Dauer des un-

ternehmensinternen Transfers gültigen Ar-

beitsvertrag und erforderlichenfalls ein Ab-

ordnungsschreiben vorweist, worin enthal-

ten sind:  

a) Einzelheiten zu Ort, Art, Entgelt und zu 

sonstigen Arbeitsbedingungen für die 

Dauer des unternehmensinternen Transfers 

sowie  

b) der Nachweis, dass der Ausländer nach 

Beendigung des unternehmensinternen 

Transfers in eine außerhalb der Europäi-

schen Union ansässige Niederlassung des 

gleichen Unternehmens oder der gleichen 

Unternehmensgruppe zurückkehren kann 

und  

6. er seine berufliche Qualifikation nach-

weist.  

2 Führungskraft im Sinne diese Gesetzes ist 

eine in einer Schlüsselposition beschäftigte 

Person, die in erster Linie die aufnehmende 

Niederlassung leitet und die hauptsächlich 

unter der allgemeinen Aufsicht des Lei-

tungsorgans oder der Anteilseigner oder 

gleichwertiger Personen steht oder von 

ihnen allgemeine Weisungen erhält. 3 Diese 

Position schließt die Leitung der aufneh-

menden Niederlassung oder einer Abteilung 

oder Unterabteilung der aufnehmenden 

Niederlassung, die Überwachung und Kon-

trolle der Arbeit des sonstigen Aufsicht füh-

renden Personals und der Fach- und Füh-

rungskräfte sowie die Befugnis zur Emp-

fehlung einer Anstellung, Entlassung oder 

sonstigen personellen Maßnahme ein. 4 

Spezialist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 

über unerlässliche Spezialkenntnisse über 

die Tätigkeitsbereiche, die Verfahren oder 

die Verwaltung der aufnehmenden Nieder-

lassung, ein hohes Qualifikationsniveau so-

wie angemessene Berufserfahrung verfügt.  
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(3) 1 Die ICT-Karte wird einem Ausländer 

auch erteilt, wenn  

1. er als Trainee im Rahmen eines unterneh-

mensinternen Transfers tätig wird und  

2. die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 

genannten Voraussetzungen vorliegen.  

2 Trainee im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 

über einen Hochschulabschluss verfügt, ein 

Traineeprogramm absolviert, das der beruf-

lichen Entwicklung oder der Fortbildung in 

Bezug auf Geschäftstechniken und -metho-

den dient, und entlohnt wird.  

(4) 1 Die ICT-Karte wird erteilt  

1. bei Führungskräften und bei Spezialisten 

für die Dauer des Transfers, höchstens je-

doch für drei Jahre und  

2. bei Trainees für die Dauer des Transfers, 

höchstens jedoch für ein Jahr.  

2 Durch eine Verlängerung der ICT-Karte 

dürfen die in Satz 1 genannten Höchstfris-

ten nicht überschritten werden.  

(5) Die ICT-Karte wird nicht erteilt, wenn 

der Ausländer  

1. auf Grund von Übereinkommen zwi-

schen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten 

andererseits ein Recht auf freien Personen-

verkehr genießt, das dem der Unionsbürger 

gleichwertig ist,  

2. in einem Unternehmen mit Sitz in einem 

dieser Drittstaaten beschäftigt ist oder  

3. im Rahmen seines Studiums ein Prakti-

kum absolviert.  

(6) Die ICT-Karte wird darüber hinaus nicht 

erteilt, wenn  

1. die aufnehmende Niederlassung haupt-

sächlich zu dem Zweck gegründet wurde, 

die Einreise von unternehmensintern trans-

ferierten Arbeitnehmern zu erleichtern,  

2. sich der Ausländer im Rahmen der in der 

Richtlinie 2014/66/EU vorgesehenen Mög-

lichkeiten der Einreise und des Aufenthalts 

in mehreren Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union im Rahmen des Transfers län-

ger in einem anderen Mitgliedstaat aufhal-

ten wird als im Bundesgebiet oder  

3. der Antrag vor Ablauf von sechs Mona-

ten seit dem Ende des letzten Aufenthalts 

des Ausländers zum Zweck des unterneh-

mensinternen Transfers im Bundesgebiet 

gestellt wird. 

§ 20 AufenthG a. F. Forschung  

(1) 1 Einem Ausländer wird eine Aufent-

haltserlaubnis nach der Richtlinie (EU) 

2016/801 zum Zweck der Forschung erteilt, 

wenn  

1. er  

a) eine wirksame Aufnahmevereinbarung 

oder einen entsprechenden Vertrag zur 

Durchführung eines Forschungsvorhabens 

mit einer Forschungseinrichtung abge-

schlossen hat, die für die Durchführung des 

besonderen Zulassungsverfahrens für For-

scher im Bundesgebiet anerkannt ist oder  

b) eine wirksame Aufnahmevereinbarung 

oder einen entsprechenden Vertrag mit 
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einer Forschungseinrichtung abgeschlossen 

hat, die Forschung betreibt, und  

2. die Forschungseinrichtung sich schrift-

lich zur Übernahme der Kosten verpflichtet 

hat, die öffentlichen Stellen bis zu sechs 

Monate nach der Beendigung der Aufnah-

mevereinbarung entstehen für  

a) den Lebensunterhalt des Ausländers 

während eines unerlaubten Aufenthalts in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union und  

b) eine Abschiebung des Ausländers.  

2 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 

Buchstabe a ist die Aufenthaltserlaubnis in-

nerhalb von 60 Tagen nach Antragstellung 

zu erteilen.  

(2) 1 Von dem Erfordernis des Absatzes 1 

Nr. 2 soll abgesehen werden, wenn die Tä-

tigkeit der Forschungseinrichtung überwie-

gend aus öffentlichen Mitteln finanziert 

wird. 2 Es kann davon abgesehen werden, 

wenn an dem Forschungsvorhaben ein be-

sonderes öffentliches Interesse besteht. 3 

Auf die nach Absatz 1 Nr. 2 abgegebenen 

Erklärungen sind § 66 Abs. 5, § 67 Abs. 3 

sowie § 68 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 4 

entsprechend anzuwenden.  

(3) Die Forschungseinrichtung kann die Er-

klärung nach Absatz 1 Nr. 2 auch gegenüber 

der für ihre Anerkennung zuständigen 

Stelle allgemein für sämtliche Ausländer 

abgeben, denen auf Grund einer mit ihr ge-

schlossenen Aufnahmevereinbarung eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.  

(4) 1 Die Aufenthaltserlaubnis wird für 

mindestens ein Jahr erteilt. 2 Nimmt der 

Ausländer an einem Unions- oder multilate-

ralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen 

teil, so wird die Aufenthaltserlaubnis für 

mindestens zwei Jahre erteilt. 3 Wenn das 

Forschungsvorhaben in einem kürzeren 

Zeitraum durchgeführt wird, wird die Auf-

enthaltserlaubnis abweichend von den Sät-

zen 1 und 2 auf die Dauer des Forschungs-

vorhabens befristet; die Frist beträgt in den 

Fällen des Satzes 2 mindestens ein Jahr.  

(5) 1 Eine Aufenthaltserlaubnis nach Ab-

satz 1 berechtigt zur Aufnahme der For-

schungstätigkeit bei der in der Aufnahme-

vereinbarung bezeichneten Forschungsein-

richtung und zur Aufnahme von Tätigkeiten 

in der Lehre. 2 Änderungen des For-

schungsvorhabens während des Aufenthalts 

führen nicht zum Wegfall dieser Berechti-

gung. 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Ausländer,  

1. die sich in einem Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union aufhalten, weil sie einen 

Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft oder auf Gewährung subsidiären 

Schutzes im Sinne der Richtlinie 

2004/83/EG oder auf Zuerkennung interna-

tionalen Schutzes im Sinne der Richtlinie 

2011/95/EU gestellt haben, oder die in ei-

nem Mitgliedstaat internationalen Schutz 

im Sinne der Richtlinie 2011/95/EU genie-

ßen,  
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2. die sich im Rahmen einer Regelung zum 

vorübergehenden Schutz in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union aufhalten,  

3. deren Abschiebung in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union aus tatsächli-

chen oder rechtlichen Gründen ausgesetzt 

wurde,  

4. deren Forschungstätigkeit Bestandteil ei-

nes Promotionsstudiums ist,  

5. die von einer Forschungseinrichtung in 

einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union an eine deutsche Forschungs-

einrichtung als Arbeitnehmer entsandt wer-

den,  

6. die eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt - 

EU oder einen Aufenthaltstitel, der durch 

einen anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union auf der Grundlage der Richtli-

nie 2003/109/EG erteilt wurde, besitzen,  

7. die auf Grund von Übereinkommen zwi-

schen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten 

andererseits ein Recht auf freien Personen-

verkehr genießen, das dem der Unionsbür-

ger gleichwertig ist oder  

8. die eine Blaue Karte EU nach § 19a oder 

einen Aufenthaltstitel, der durch einen an-

deren Mitgliedstaat der Europäischen 

Union auf Grundlage der Richtlinie 

2009/50/EG erteilt wurde, besitzen.  

(7) 1 Nach Abschluss der Forschungstätig-

keit wird die Aufenthaltserlaubnis um bis zu 

neun Monate zur Suche einer der Qualifika-

tion des Forschers entsprechenden 

Erwerbstätigkeit verlängert, sofern der Ab-

schluss von der aufnehmenden Einrichtung 

bestätigt wurde und diese Erwerbstätigkeit 

nach den Bestimmungen der §§ 18, 19, 19a, 

20 und 21 von einem Ausländer aufgenom-

men werden darf. 2 Die Aufenthaltserlaub-

nis berechtigt während dieses Zeitraums zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit.  

(8) 1 Einem Ausländer, der in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union interna-

tionalen Schutz im Sinne der Richtlinie 

2011/95/EU genießt, kann eine Aufent-

haltserlaubnis zum Zweck der Forschung 

erteilt werden, wenn die Voraussetzungen 

des Absatzes 1 erfüllt sind und er sich min-

destens zwei Jahre nach Erteilung der 

Schutzberechtigung in diesem Mitgliedstaat 

aufgehalten hat. 2 Absatz 5 gilt entspre-

chend. 

§ 39 AufenthG a. F. Zustimmung zur 

Ausländerbeschäftigung 

(1) 1 Ein Aufenthaltstitel, der einem Aus-

länder die Ausübung einer Beschäftigung 

erlaubt, kann nur mit Zustimmung der Bun-

desagentur für Arbeit erteilt werden, soweit 

durch Rechtsverordnung nicht etwas ande-

res bestimmt ist. 2 Die Zustimmung kann 

erteilt werden, wenn dies in zwischenstaat-

lichen Vereinbarungen, durch ein Gesetz 

oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist. 

(2) 1 Die Bundesagentur für Arbeit kann der 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur 

Ausübung einer Beschäftigung nach § 18 
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oder einer Blauen Karte EU nach § 19a zu-

stimmen, wenn  

1. a) sich durch die Beschäftigung von Aus-

ländern nachteilige Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt, insbesondere hinsichtlich der 

Beschäftigungsstruktur, der Regionen und 

der Wirtschaftszweige, nicht ergeben und  

b) für die Beschäftigung deutsche Arbeit-

nehmer sowie Ausländer, die diesen hin-

sichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich 

gleichgestellt sind oder andere Ausländer, 

die nach dem Recht der Europäischen 

Union einen Anspruch auf vorrangigen Zu-

gang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur 

Verfügung stehen oder  

2. sie durch Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 Buch-

stabe a und b für einzelne Berufsgruppen 

oder für einzelne Wirtschaftszweige festge-

stellt hat, dass die Besetzung der offenen 

Stellen mit ausländischen Bewerbern ar-

beitsmarkt- und integrationspolitisch ver-

antwortbar ist, 

und der Ausländer nicht zu ungünstigeren 

Arbeitsbedingungen als vergleichbare deut-

sche Arbeitnehmer beschäftigt wird. 2 Für 

die Beschäftigung stehen deutsche Arbeit-

nehmer und diesen gleichgestellte Auslän-

der auch dann zur Verfügung, wenn sie nur 

mit Förderung der Agentur für Arbeit ver-

mittelt werden können. 3 Der Arbeitgeber, 

bei dem ein Ausländer beschäftigt werden 

soll oder beschäftigt ist, der dafür eine Zu-

stimmung benötigt oder erhalten hat, hat der 

Bundesagentur für Arbeit Auskunft über 

Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten und sonstige 

Arbeitsbedingungen zu erteilen. 

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthal-

ten zu anderen Zwecken nach den Abschnit-

ten 3, 5 oder 7 eine Zustimmung der Bun-

desagentur für Arbeit zur Ausübung einer 

Beschäftigung erforderlich ist.  

(4) Die Zustimmung kann die Dauer und die 

berufliche Tätigkeit festlegen sowie die Be-

schäftigung auf bestimmte Betriebe oder 

Bezirke beschränken.  

(5) Die Bundesagentur für Arbeit kann der 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

nach § 19 zustimmen, wenn sich durch die 

Beschäftigung des Ausländers nachteilige 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht 

ergeben.  

(6) 1 Die Absätze 2 und 4 gelten für die Er-

teilung einer Arbeitserlaubnis zum Zweck 

der Saisonbeschäftigung entsprechend. 2 

Im Übrigen sind die für die Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit geltenden Rechts-

vorschriften auf die Arbeitserlaubnis anzu-

wenden, soweit durch Gesetz oder Rechts-

verordnung nichts anderes bestimmt ist. 3 

Die Bundesagentur für Arbeit kann für die 

Zustimmung zur Erteilung eines Aufent-

haltstitels zum Zweck der Saisonbeschäfti-

gung und für die Erteilung einer Arbeitser-

laubnis zum Zweck der Saisonbeschäfti-

gung am Bedarf orientierte Zulassungszah-

len festlegen. 
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§ 15 a BeschV a. F. Saisonabhängige Be-

schäftigung  

(1) 1 Ausländerinnen und Ausländern, die 

auf Grund einer Absprache der Bunde-

sagentur für Arbeit mit der Arbeitsverwal-

tung des Herkunftslandes über das Verfah-

ren und die Auswahl zum Zweck der Sai-

sonbeschäftigung nach der Richtlinie 

2014/36/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26. Februar 2014 über 

die Bedingungen für die Einreise und den 

Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen 

zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitneh-

mer (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 375) ver-

mittelt worden sind, kann die Bundesagen-

tur für Arbeit zur Ausübung einer saisonab-

hängigen Beschäftigung von regelmäßig 

mindestens 30 Stunden wöchentlich in der 

Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau, 

im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der 

Obst- und Gemüseverarbeitung sowie in 

Sägewerken. 

1. eine Arbeitserlaubnis für die Dauer von 

bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen 

mit Vorrangprüfung erteilen, wenn es sich 

um Staatsangehörige eines in Anhang II der 

Verordnung (EG) Nr. 539/2001 genannten 

Staates handelt, oder 

2. eine Zustimmung mit Vorrangprüfung er-

teilen, wenn  

a) die Aufenthaltsdauer mehr als 90 Tage je 

Zeitraum von 180 Tagen beträgt oder 

b) es sich um Staatsangehörige eines in An-

hang I der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 

genannten Staates handelt 

2 Die saisonabhängige Beschäftigung eines 

Ausländers oder einer Ausländerin darf 

sechs Monate innerhalb eines Zeitraums 

von zwölf Monaten nicht überschreiten. 3 

Die Dauer der saisonabhängigen Beschäfti-

gung darf den Gültigkeitszeitraum des Rei-

sedokuments nicht überschreiten. 4 Im Fall 

des § 39 Nummer 11 der Aufenthaltsverord-

nung gilt die Zustimmung als erteilt, bis 

über sie entschieden ist. 5 Ausländerinnen 

und Ausländern, die in den letzten fünf Jah-

ren mindestens einmal als Saisonbeschäf-

tigte im Bundesgebiet tätig waren, sind im 

Rahmen der durch die Bundesagentur für 

Arbeit festgelegten Zahl der Arbeitserlaub-

nisse und Zustimmungen bevorrechtigt zu 

berücksichtigen. 6 Der Zeitraum für die Be-

schäftigung von Saisonbeschäftigten ist für 

einen Betrieb auf acht Monate innerhalb ei-

nes Zeitraums von zwölf Monaten begrenzt. 

7 Satz 5 gilt nicht für Betriebe des Obst-, 

Gemüse-, Wein-, Hopfen- und Tabakan-

baus.  

(2) 1 Die Erteilung einer Arbeitserlaubnis 

oder der Zustimmung setzt voraus, dass  

1. der Nachweis über ausreichenden Kran-

kenversicherungsschutz erbracht wird,  

2. der oder dem Saisonbeschäftigten eine 

angemessene Unterkunft zur Verfügung 

steht und  
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3. ein konkretes Arbeitsplatzangebot oder 

ein gültiger Arbeitsvertrag vorliegt, in dem 

insbesondere festgelegt sind  

a) der Ort und die Art der Arbeit,  

b) die Dauer der Beschäftigung,  

c) die Vergütung,  

d) die Arbeitszeit pro Woche oder Monat, 

e) die Dauer des bezahlten Urlaubs,  

f) gegebenenfalls andere einschlägige Ar-

beitsbedingungen und  

g) falls möglich, der Zeitpunkt des Beginns 

der Beschäftigung.  

2 Stellt der Arbeitgeber der oder dem Sai-

sonbeschäftigten eine Unterkunft zur Ver-

fügung, so muss der Mietzins angemessen 

sein und darf nicht vom Lohn einbehalten 

werden. 3 In diesem Fall muss der oder die 

Saisonbeschäftigte einen Mietvertrag erhal-

ten, in dem die Mietbedingungen festgelegt 

sind. 4 Der Arbeitgeber hat der Bunde-

sagentur für Arbeit jeden Wechsel der Un-

terkunft des oder der Saisonbeschäftigten 

unverzüglich anzuzeigen.  

(3) 1 Die Arbeitserlaubnis oder die Zustim-

mung ist zu versagen oder zu entziehen, 

wenn  

1. sich die Ausländerin oder der Ausländer 

bereits im Bundesgebiet aufhält, es sei 

denn, die Einreise ist zur Aufnahme der Sai-

sonbeschäftigung erfolgt oder die Arbeits-

erlaubnis oder die Zustimmung wird für 

eine an eine Saisonbeschäftigung anschlie-

ßende weitere Saisonbeschäftigung bean-

tragt,  

2. der oder die Saisonbeschäftigte einen An-

trag nach Artikel 16a des Grundgesetzes ge-

stellt hat oder um internationalen Schutz ge-

mäß der Richtlinie 2011/95/EU nachsucht; 

§ 55 Absatz 2 des Asylgesetzes bleibt unbe-

rührt,  

3. der oder die Saisonbeschäftigte den aus 

einer früheren Entscheidung über die Zulas-

sung zur Saisonbeschäftigung erwachsenen 

Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, 

4. über das Unternehmen des Arbeitgebers 

ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das 

auf Auflösung des Unternehmens und Ab-

wicklung des Geschäftsbetriebs gerichtet 

ist,  

5. das Unternehmen des Arbeitgebers im 

Rahmen der Durchführung eines Insolvenz-

verfahrens aufgelöst wurde und der Ge-

schäftsbetrieb abgewickelt wurde,  

6. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

über das Vermögen des Unternehmens des 

Arbeitgebers mangels Masse abgelehnt 

wurde und der Geschäftsbetrieb eingestellt 

wurde oder  

7. das Unternehmen des Arbeitgebers keine 

Geschäftstätigkeit ausübt.  

2 Die Arbeitserlaubnis oder die Zustim-

mung ist zu versagen, wenn die durch die 

Bundesagentur für Arbeit festgelegte Zahl 

der Arbeitserlaubnisse und Zustimmungen 

für den maßgeblichen Zeitraum erreicht ist. 

3 § 39 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes 

bleibt unberührt. 
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(4) Die Arbeitserlaubnis ist vom Arbeitge-

ber bei der Bundesagentur für Arbeit zu be-

antragen. 

(5) Bei einer ein- oder mehrmaligen Verlän-

gerung des Beschäftigungsverhältnisses bei 

demselben oder einem anderen Arbeitgeber 

kann eine weitere Arbeitserlaubnis erteilt 

werden, soweit die in Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 1 genannte Höchstdauer nicht über-

schritten wird. 

(6) Die Arbeitserlaubnis und die Zustim-

mung werden ohne Vorrangprüfung erteilt, 

soweit die Bundesagentur für Arbeit eine 

am Bedarf orientierte Zulassungszahl nach 

§ 39 Absatz 6 Satz 3 des Aufenthaltsgeset-

zes festgelegt hat
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II. Anhang 2: Fragebögen 

1. Fragebogen deutsch 

Fragebogen 

Felicitas Ernst, Universität Konstanz 

Die Steuerungsfähigkeit der EU RL zur legalen Migration in Deutschland 

Einrichtung: 

 

 

 

 

Befragten Nummer:      

 

 

Befragten Nummer       

Einrichtung: 

 

 

 

 

 

 

Felicitas Ernst 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht 

Universität Konstanz 

Tel.: +49 (0)7531 88 4367 

e-mail: felicitas.ernst@uni-konstanz.de 
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I. Allgemein 

1. Woher kommen sie? 

☐ Afghanistan ☐ Marokko 

☐ Albanien ☐ Nigeria 

☐ Algerien ☐ Nord Mazedonien 

☐ Armenien ☐ Pakistan 

☐ Aserbaidschan ☐ Republik Moldau 

☐ Äthiopien ☐ Russland 

☐ Gambia ☐ Serbien 

☐ Georgien ☐ Somalia 

☐ Ghana ☐ Sudan 

☐ Guinea ☐ Türkei 

☐ Irak ☐ Ukraine 

☐ Iran ☐ Anderes: 

☐ Kamerun  

☐ Kosovo  

 

2. Wie alt sind sie? 

☐ 0-15 Jahre ☐ 15-18 Jahre ☐ 18-25 Jahre 

☐ 25-35 Jahre ☐ 35-65 Jahre ☐ 65+ Jahre 

 

II. Beruf  

1. Welchen Beruf hatten sie vor Ihrer Einreise nach Deutschland? 

☐ Student ☐ Schüler 

☐ Wissenschaftler/Lehrer/ 

wissenschaftlicher Mitarbeiter*in 
☐ Landwirtschaft oder Forstwirtschaft 

☐ Tourismusbranche ☐ Gastronomie oder Hotelgewerbe 

☐ Obst- und Gemüseverarbeitung ☐ Sägewerk 

☐ Keine berufliche Tätigkeit ☐ Trainee 

☐ akademischer Forscher ☐ Andere: 
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2. Wie hoch war Ihr Einkommen im Monat? 

☐ 0 € ☐ 1-100€ 

☐ 100-400€ ☐ 400-800€ 

☐ 800-4000€ ☐ 4000 +€ 

☐ Heimatwährung:   

 

3. Würden sie Berufe im Bereich: Landwirtschaft oder Forstwirtschaft (z. B. Ernte-

helfer), Gastronomie oder Hotelgewerbe (z. B. Koch), Obst- und Gemüseverarbei-

tung, Sägewerk, annehmen, um nach Deutschland zu kommen? 

☐ ja ☐ nein 

 

III. Reise 

1. Warum haben sie Ihre Heimat verlassen?  

☐ Arbeitssuche ☐ Studium 

☐ Ausbildung ☐ Familienzusammenführung 

☐ Schüleraustausch/Freiwilligendienst/ 

    Au-pair, Praktikum 
☐ Krieg 

☐ Verfolgung ☐ Anderer Grund: 

 

2. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?  

☐ Arbeitssuche ☐ Studium 

☐ Ausbildung ☐ Familienzusammenführung 

☐ Schüleraustausch/Freiwilligendienst/ 

    Au-pair, Praktikum 
☐ Krieg 

☐ Verfolgung ☐ Anderer Grund: 

 

3. Glauben sie, die anderen Personen in Ihrer Unterkunft sind aus ähnlichen Grün-

den nach Deutschland gekommen? 

☐ ja ☐ nein 
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4. In welchem Land gibt es ähnliche Probleme wie in Ihrem Ausreiseland? 

☐ Afghanistan ☐ Marokko 

☐ Albanien ☐ Nigeria 

☐ Algerien ☐ Nord Mazedonien 

☐ Armenien ☐ Pakistan 

☐ Aserbaidschan ☐ Republik Moldau 

☐ Äthiopien ☐ Russland 

☐ Gambia ☐ Serbien 

☐ Georgien ☐ Somalia 

☐ Ghana ☐ Sudan 

☐ Guinea ☐ Türkei 

☐ Irak ☐ Ukraine 

☐ Iran ☐ Anderes: 

☐ Kamerun ☐ Weiß nicht 

☐ Kosovo ☐ In keinem von Diesen 

5. Glauben sie, die Gründe für eine Ausreise ist in den aufgelisteten Staaten ähnlich? 

☐ Sehr ähnlich ☐ ähnlich ☐ Weniger ähnlich 
☐ Überhaupt nicht 

ähnlich 

 

IV. Aufenthaltsdauer 

1. Konnten sie vor Einreise nach Deutschland eine dieser Sprachen auf B2 Niveau? 

☐ englisch ☐ deutsch 

☐ Andere: ☐ keine 

 

2. Möchten sie für immer in Deutschland bleiben? 

☐ ja ☐ nein 

 

3. Würden sie für Arbeit zwischen Ihrem Herkunftsstaat und Deutschland reisen 

und nur ein paar Monate pro Jahr in Deutschland arbeiten? 

☐ ja ☐ nein 
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4. Wie lange möchten sie mindestens in Deutschland bleiben, wenn sie in diesem Zeit-

raum garantiert Arbeit hätten? 

☐ 3 Monate ☐ 6 Monate 

☐ Bis 1 Jahr ☐ Bis 2 Jahre 

☐ Bis 4 Jahre ☐ Mehr als 5 Jahre 

 

5. Haben sie einen Aufenthaltstitel in einem anderen EU Land? Oder können sie die-

sen erreichen? 

☐ nein ☐ Ja: Asyl oder Subsidiärer Schutz 

☐ Ja: Familiennachzug ☐ Ja: Anderer: 

 

V. Bildung  

1. Welche Bildung haben sie? 

☐ keine ☐ 4 Jahre (Grundschule) 

☐ 9/10 Jahre (Hauptschule) ☐ 10 Jahre (Realschule) 

☐ 12/13 Jahre (Gymnasium) ☐ Studium 

☐ Fachausbildung ☐ Andere: 

 

2. Haben sie ein Zeugnis über Ihre Bildung? 

☐ ja ☐ nein 

 

3. Wird Ihr Zeugnis in Deutschland anerkannt? 

☐ ja ☐ nein 

☐ Weiß nicht  

 

4. Würden sie eine Weiterbildung in Deutschland machen, damit Ihr Zeugnis aner-

kannt wird? 

☐ ja ☐ nein 
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VI. Familie 

1. Lebt Ihr Ehegatte, ein Kind von Ihnen oder leben Ihre Eltern in Deutschland? 

☐ Eltern ☐ Kinder 

☐ Ehegatte ☐ niemand 

 

VII. Legale Zugangswege 

1. Kannten sie den europäischen Freiwilligendienst oder Au-pair Dienst vor Ihrer 

Einreise? 

☐ europäischen Freiwilligendienst ☐ Au-pair Dienst 

☐ keinen  

 

2. Kannten sie die EU Blue Card vor Ihrer Einreise? 

☐ ja ☐ nein 

 

3. Kannten sie die Möglichkeit der Saisonarbeit in Deutschland vor Ihrer Einreise? 

☐ ja ☐ nein 

 

4. Kannten Sie vor Ihrer Einreise die Möglichkeit in Deutschland ein Studium oder 

eine Ausbildung zu machen? 

☐ ja ☐ nein 

 

5. Kannten sie die gerade genannten Möglichkeiten. Aber waren diese keine Mög-

lichkeit für sie? 

☐ ja ☐ nein 

 

6. Konnten sie vor Ihrer Einreise Kontakt zu deutschen Unternehmen oder Univer-

sitäten aufnehmen? 

☐ ja ☐ Nein, warum: 
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7. Waren sie vor Ihrer Einreise nach Deutschland bei einer deutschen Botschaft, oder 

andren EU Botschaft, um sich zu informieren? 

☐ ja ☐ nein 

☐ EU Botschaft von:  

 

8. Hat Ihr Abreitgeber sie über legale Migrationswege informiert? 

☐ ja ☐ nein 

 

9. Haben sie sich woanders über legale Migrationswege nach Deutschland infor-

miert? 

☐ Nein ☐ Ja, bei: 

 

10. Kannten sie die legalen Möglichkeiten, wussten aber nicht was sie tun müssen? 

☐ ja ☐ nein 

 

11. Hatten sie zu wenige Informationen oder haben sie die Informationen nicht ver-

standen? 

☐ zu wenige Informationen ☐ nicht verstanden 

☐ Genügend Informationen vorhanden  

 

12. War der Aufwand ein Visum zu beantragen zu hoch? 

☐ ja ☐ nein 

 

13. Wie viel hat Ihre Reise nach Deutschland gekostet? 

 

 

 

14. Hatten sie zu wenige Optionen, um legal nach Deutschland zu kommen? 

☐ ja ☐ nein 
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15. Haben sie keinen Antrag auf ein Visum gestellt, weil sie denken, dass dieser abge-

lehnt worden wäre? 

☐ ja ☐ nein 

 

16. Halten sie es für ein Verbrechen illegal in einen Staat einzureisen? 

☐ ja ☐ nein 

 

17. Wenn sie nochmal nach Deutschland kommen würden, wie würden sie einreisen? 

☐ legal ☐ illegal 

 

18. Wer hat Ihnen geraten einen Asylantrag in Deutschland zu stellen? 

 

 

 

19. Was soll Deutschland tun, damit mehr Menschen legal nach Deutschland einreisen 

können? 
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2. Fragebogen englisch 

Questionnaire 

Felicitas Ernst, University of Konstanz 

The regulation of migration by the EU directives for legal migration 

Refugee facility: 

 

 

 

 

 

Respondent number:      

 

 

Respondent number:     

Refugee facility: 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitas Ernst 

Research assistant 

Chair for public law, EU- law and public international law 

University of Konstanz 

Tel.: +49 (0)7531 88 4367 

e-mail: felicitas.ernst@uni-konstanz.de 
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I. General 

1. Where are you from? 

☐ Afghanistan ☐ Morocco 

☐ Albania ☐ Nigeria 

☐ Algeria ☐ North Macedonia 

☐ Armenia ☐ Pakistan 

☐ Azerbaijan ☐ Moldova 

☐ Ethiopia ☐ Russia 

☐ Gambia ☐ Serbia 

☐ Georgia ☐ Somalia 

☐ Ghana ☐ Sudan 

☐ Guinea ☐ Turkey 

☐ Irak ☐ Ukraine 

☐ Iran ☐ Other: 

☐ Cameroon  

☐ Kosovo  

 

2. How old are you? 

☐ 0-15 years ☐ 15-18 years ☐ 18-25 years 

☐ 25-35 years ☐ 35-65 years ☐ 65+ years 

 

II. profession 

1. What was your job before you came to Germany? 

☐ student ☐ pupil 

☐ research assistant/ teacher/ scientist ☐ agriculture or forest management 

☐ tourism industry ☐ gastronomy or hotel industry 

☐ fruit- and vegetable processing ☐ sawmill 

☐ no job ☐ trainee 

☐ academic scientist ☐ other: 
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2. What was your monthly income?  

☐ 0 € ☐ 1-100€ 

☐ 100-400€ ☐ 400-800€ 

☐ 800-4000€ ☐ 4000 +€ 

☐ home currency:   

 

3. Would you work in the field of agriculture or forest management (for example 

harvester), gastronomy or hotel industry(for example chef), fruit- and vegetable 

processing or sawmill to stay in Germany? 

☐ yes ☐ no 

 

III. journey 

1. Why did you leave your home country? 

☐ job search ☐ studies 

☐ education ☐ family reunification 

☐ student exchange/ voluntary service/ Au-

pair/ internship 
☐ war 

☐ persecution ☐ other reasons: 

 

2. Why did you go to Germany?  

☐ job search ☐ studies 

☐ professional training ☐ family reunification 

☐ student exchange/ voluntary service/ Au-

pair/ internship 
☐ war 

☐ persecution ☐ other reasons: 

 

3. Do you think the people in your refugee facility had the same reasons to go to Ger-

many? 

☐ yes ☐ no 
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4. In which country the people have the same problems as in your home country? 

☐ Afghanistan ☐ Morocco 

☐ Albania ☐ Nigeria 

☐ Algeria ☐ North Macedonia 

☐ Armenia ☐ Pakistan 

☐ Azerbaijan ☐ Moldova 

☐ Ethiopia ☐ Russia 

☐ Gambia ☐ Serbia 

☐ Georgia ☐ Somalia 

☐ Ghana ☐ Sudan 

☐ Guinea ☐ Turkey 

☐ Irak ☐ Ukraine 

☐ Iran ☐ other: 

☐ Cameroon  

☐ Kosovo  

 

5. Do you think the reasons for leaving the home country are similar in the listed 

countries? 

☐ very similar ☐ similar ☐ less similar ☐ not similar 

 

IV. Length of stay 

1. Could you speak one of the following languages on a B2 level before you came to 

Germany? 

☐ English ☐ German 

☐ other: ☐ none 

 

2. Would you like to stay in Germany forever? 

☐ yes ☐ no 
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3. Would you travel between your home country and Germany to work in Germany 

for a few months every year? 

☐ yes ☐ no 

 

4. How long would you like to stay at least in Germany, If you could work in this 

period? 

☐ 3 month ☐ 6 month 

☐ up to 1 year ☐ up to 2 years 

☐ up to 4 years ☐ more than 5 years 

 

5. Do you have a residence permit for another EU country? Or can you get one? 

☐ no ☐ yes: asylum or subsidiary protection 

☐ yes: family reunification ☐ yes: Other: 

 

V. Education  

1. Which education do you have? 

☐ none ☐ 4 years(Grundschule) 

☐ 9/10 years (Hauptschule) ☐ 10 years (Realschule) 

☐ 12/13 years (Gymnasium) ☐ study 

☐ professional training ☐ other: 

 

2. Do you have a certificate about it? 

☐ yes ☐ no 

 

3. Will your certificates be recognised in Germany? 

☐ yes ☐ no 

☐ I do not know  

 

4. Would you do further training in Germany to get your certificates recognised? 

☐ yes ☐ no 
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VI. family 

1. Do your husband/wife, children or your parents live in Germany? 

☐ husband/ wife ☐ children 

☐ parents ☐ nobody 

 

VII. Legal migration path 

1. Did you know the European voluntary service or the Au-pair service before you 

came to Europe? 

☐ european voluntary service ☐ au-pair service 

☐ none  

 

2. Did you know the EU Blue Card before you came to Europe? 

☐ yes ☐ no 

 

3. Did you know the possibility of seasonal working in Germany before you came to 

Europe? 

☐ yes ☐ no 

 

4. Did you know the possibility to study or do professional training in Germany be-

fore you came to Europe? 

☐ yes ☐ no 

 

5. Did you know the listed possibilities before you came to Germany? But did you 

think that these are no possibilities for you? 

☐ yes ☐ no 

 

6. Could you contact german companies or universities before you came to Ger-

many? 

☐ yes ☐ no, because: 
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7. Did you go to a German embassy or another EU Country embassy to inform your-

self about migration? 

☐ yes ☐ no 

☐ EU embassy from:  

 

8. Did your employer informed you about legal migration path? 

☐ yes ☐ no 

 

9. Did you inform yourself about legal migration in another place? 

☐ yes, at: ☐ no 

 

10. Did you know legal migration path but did not know what to do? 

☐ yes ☐ no 

 

11. Did you have too little information or did you not understand the information? 

☐ too little information ☐ did not understand the information 

☐ enough information  

 

12. Was the expense to apply for a Visa to high? 

☐ yes ☐ no 

 

13. How much did your journey to Germany cost? 

 

 

 

14. Did you have too little options to enter Germany legally? 

☐ yes ☐ no 

 

15. Did you not apply for a Visa because you thought it will be rejected? 

☐ yes ☐ no 
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16. Do you think it is a crime to enter a country illegally? 

☐ yes ☐ no 

 

 

17. If you would have the chance to enter Germany again, would you enter Germany 

legal or illegal? 

☐ legal ☐ illegal 

 

18. Who gave you the advice to apply for asylum in Germany? 

 

 

 

19. What should Germany do, that more people can enter Germany on a legal migra-

tion path? 
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3. Fragebogen französisch 

Questionnaire 

Felicitas Ernst, Université de Konstanz 

La capacité de controle de la directives de l´UE pour migration legale en Allemagne 

 

Centre de réfugiés: 

 

 

 

 

Nombre de répondants:      

 

 

Nombre de répondants:      

Centre de réfugiés: 

 

 

 

 

 

Felicitas Ernst 

Assistante scientifique 

Chaire pour droit puplic, l´europe droite et droit international 

Université de Konstanz 

Tel.: +49 (0)7531 88 4367 

e-mail: felicitas.ernst@uni-konstanz.de 
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I. Généralement 

1. D'où venez-vous?  

☐ Afghanistan ☐ Maroc 

☐ Albanie ☐ Nigeria 

☐ Algérie ☐ Macédoine du Nord 

☐ Arménie ☐ Pakistan 

☐ Azerbaïdjan ☐ République de Moldavie 

☐ Éthiopie ☐ Russie 

☐ Gambie ☐ Serbie 

☐ Géorgie ☐ Somalie 

☐ Ghana ☐ Soudan 

☐ Guinée ☐ Turquie 

☐ Irak ☐ Ukraine 

☐ Iran ☐ autre: 

☐ Cameroun  

☐ Kosovo  

 

2. Quel âge avez- vous? 

☐ 0-15 ans ☐ 15-18 ans ☐ 18-25 ans 

☐ 25-35 ans ☐ 35-65 ans ☐ 65+ ans 

 

II. profession  

1. Quelle a eté votre profession avant de venir en Allemagne? 

☐ étudiant ☐ scolaire 

☐ scientifiques/enseignant/ Assistant scienti-

fique 
☐ agriculture ou sylviculture 

☐ secteur du tourisme ☐ gastronomie ou secteur hôtelier 

☐ secteur fruits et légumes ☐ scierie 

☐ pas d´activité professionnelle ☐ stagiaire 

☐ chercheur universitaire ☐ autre: 
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2. Quel était votre revenu par mois? 

☐ 0 € ☐ 1-100€ 

☐ 100-400€ ☐ 400-800€ 

☐ 800-4000€ ☐ 4000 +€ 

☐ monnaie nationale   

 

3. Accepteriez-vous un emploi dans le secteur de: agriculture ou sylviculture (par 

exemple saisonnier), gastronomie ou secteur hôtelier (par example cuisinier), sec-

teur fruits et légumes ou scieries? 

☐ oui ☐ non 

 

III. Voyage 

1. Pourquoi avez- vous quitté votre pays d´origine? 

☐ recherche travail ☐ études 

☐ formation profesionnelle ☐ regroupement familial 

☐ échange scolaire/ service volontaire euro-

péen/ au-pair/ stage 
☐ guerre 

☐ poursuite ☐ autre raison: 

 

2. Pourquoi étés-vous venu en Allemagne? 

☐ recherche travail ☐ études 

☐ formation profesionnelle ☐ regroupement familial 

☐ échange scolaire/ service volontaire euro-

péen/ au-pair/ stage 
☐ guerre 

☐ poursuite ☐ Autre raison: 

 

3. Prensez-vous que les autres personnens dans le centre de réfugiés sont venus en 

Allemagne pour les mêmes raisons? 

☐ oui ☐ non 
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4. Dans quel pays d´origine y- a-il des problemes similaires a votre pays d´origine? 

☐ Afghanistan ☐ Maroc 

☐ Albanie ☐ Nigeria 

☐ Algérie ☐ Macédoine du Nord 

☐ Arménie ☐ Pakistan 

☐ Azerbaïdjan ☐ République de Moldavie 

☐ Éthiopie ☐ Russie 

☐ Gambie ☐ Serbie 

☐ Géorgie ☐ Somalie 

☐ Ghana ☐ Soudan 

☐ Guinée ☐ Turquie 

☐ Irak ☐ Ukraine 

☐ Iran ☐ Autre: 

☐ Cameroun  

☐ Kosovo  

 

5. Prenez- vous que les raisons de quitter sont smiliaires aux votres? 

☐ très similaire ☐ similaire ☐ moins similaire 
☐ pas du tout simi-

laire 

 

IV. Durée du séjour 

1. Avant d´entrer en Allemagne, maîtrisiez vous ces langues au niveau B2? 

☐ anglais ☐ allemand 

☐ autre: ☐ aucune 

 

2. Voulez-vous rester en Allemagne pour toujours? 

☐ oui ☐ non 
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3. Envisagevez- vous pour votre travail de voyage entre l´Allemagne et votre pays 

d´origine et de ne travailler qu´en Allemagne depuis quelques mois ? 

☐ oui ☐ non 

 

4. Combien de temps voulez-vous rester au moins en Allemagne, si vous avez du tra-

vail pendant cette période? 

☐ 3 mois ☐ 6 mois 

☐ jusqu´à un an ☐ jusqu´à deux ans 

☐ jusqu´à quatre ans ☐ plus de cinq ans 

 

5. Avez-vous un permis de séjour dans une autre Etats membres de l´ UE? 

☐ non ☐ oui: asile ou protection internationale 

☐ oui: regroupement familial ☐ oui: autre: 

 

V. Éducation 

1. Quel niveau d´études avez-vous? 

☐ aucune ☐ 4 ans (école primaire/Grundschule) 

☐ 9/10 ans (Hauptschule) ☐ 10 ans (Realschule) 

☐ 12/13 ans (lycée/ Gymnasium) ☐ étude 

☐ formation profesionnelle ☐ autre: 

 

2. Avez- vous un certificat de vos études? 

☐ oui ☐ non 

 

3. Votre certificat est-il reconnu en Allemagne? 

☐ oui ☐ non 

☐ je ne sais pas  

 

4. Souhaitez-vou poursuivre vos études en Allemagne pour que votre certificat soit 

reconnu? 

☐ oui ☐ non 
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VI. Famille 

1. Votre conjoint, un de vos enfants ou vos parents habiton en Allemagne ? 

☐ parents ☐ enfants 

☐ conjoint ☐ aucun 

 

VII. Voies d´accès légales 

1. Connaissez-vous le service volontaire européen ou le service au-pair? 

☐ service volontaire européen ☐ service au-pair 

☐ aucun  

 

2. Connaissez-vous la carte bleue européene? 

☐ oui ☐ non 

 

3. Connaissez-vous la possibilité d´un travail saisonnier en Allemagne? 

☐ oui ☐ non 

 

4. Connaissez-vous la possibilité d´étudier ou de suivre une formation professionnelle 

en Allemagne? 

☐ oui ☐ non 

 

5. Connaissiez-vous les possibilités que nous venons de mentionner. Maisce ne sont 

pas une option pour vous? 

☐ oui ☐ non 

 

6. Pouviez-vous contacter des entreprises ou des universités allemandes avant d´en-

trer en Allemagne? 

☐ oui ☐ non, pourquoi: 

 

7. Vous étes vous dans á ambassade d'Allemagne ou une autre ambassade de l'UE 

avant d'entrer en Allemagne pour obtenir des informations? 

☐ oui ☐ non 

☐ ambassade de:  
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8. Votre employeur vous a-t´il informé des itinéraires de migration légale? 

☐ oui ☐ non 

 

9. Vous êtes-vous renseigné sur les itinéraires de migration légale vers l'Allemagne? 

☐ non ☐ oui, à: 

 

10. Connaissiez-vous les options juridiques, mais ne saviez pas quoi faire? 

☐ oui ☐ non 

 

11. Aviez-vous trop peu d’informations ou ne les avez-vous pas comprises? 

☐ trop peu d´informations ☐ pas comprises 

☐ suffisamment d´informations disponibles  

 

12. L'effort de demander un visa était-il trop élevé? 

☐ oui ☐ non 

 

13. Combien a coûté votre voyage en Allemagne? 

 

 

 

14. Aviez-vous trop peu d'options pour venir en Allemagne légalement? 

☐ oui ☐ non 

 

15. N'avez-vous pas demandé un visa parce que vous pensez qu'il a été rejeté? 

☐ oui ☐ non 

 

16. Estimez-vous qu'il est illégal pour un État d'entrer dans un État? 

☐ oui ☐ non 

 

17. Si vous reveniez, comment entreriez vous? 

☐ légal ☐ illégal 
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18. Qui vous a conseillé de demander l'asile en Allemagne? 

 

 

 

19. Que devrait faire l'Allemagne pour qu'un plus grand nombre de personnes puis-

sent entrer en Allemagne légalement? 
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III. Anhang 3: Auswertung Fragebögen 
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do-

nien,  

Ko-

sovo

, 

Ser-

bien 

Alba-

nien, 

Nord 

Ma-

zedo-

nien,  

Ko-

sovo, 

Ser-

bien 

kein

e 

An-

gabe 

Rus

slan

d, 

Iran 

Rus

slan

d, 

Iran 

Af-

gha-

nis-

tan, 

Pakis-

tan, 

Su-

dan, 

Irak, 

Iran 

Irak, Uk-

raine 

Iran, 

Ko-

sovo, 

Pa-

kis-

tan, 

Russ-

land, 

Ser-

bien, 

Tür-

kei 

So-

ma-

lia, 

Irak, 

Sy-

rien 



446 
 

10. 

Ähn-

lich-

keit 

Gründ

e 

ähn-

lich 

keine 

An-

gabe 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

ähnlich weni-

ger 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

kein

e 

An-

gabe 

we-

ni-

ger 

ähn-

lich 

we-

ni-

ger 

ähn-

lich 

über-

haupt 

nicht 

ähn-

lich 

weniger 

ähnlich 

über-

haupt 

nicht 

ähn-

lich 

ähn-

lich 

11. 

Sprac

hni-

veau 

B2 

Eng

lisc

h 

Fran-

zö-

sisch 

Ser-

bisch 

Ser-

bisch 

Ser-

bisc

h 

Ser-

bisc

h 

Roma, 

Ser-

bisch,  

Alba-

nisch 

Eng-

lisch 

Ser-

bisch, 

Roma 

Rom

a, 

Ser-

bisc

h, 

Al-

ba-

nisc

h 

Ma-

ze-

do-

nisc

h, 

Rom

a 

Itali-

e-

nisc

h, 

Al-

ba-

nisc

h, 

 Ser-

bisc

h, 

Kro-

a-

tisch 

Ma-

zedo-

nisch 

Al-

ba-

nisc

h 

Tür-

kisc

h 

Eng

lisc

h, 

Tür-

kisc

h 

Dari 

und 

Per-

sisch 

Englisch 

und Ara-

bisch 

Dari 

und 

Per-

sisch 

eng-

lisch 

Sprac

hni-

veau 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kodie-

rung 

12. 

Nie-

der-

las-

sung 

in D 

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

13. 

Sai-

sonar-

beits-

zeit-

raum 

nein keine 

An-

gabe 

nein nein nein ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein 

14. 

Min-

dest-

dauer 

Deutsc

hland 

>5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 6 Mo-

nate 

>5 >5 

Zirku-

läre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Mig-

ration 

Kodie-

rung 

15. 

Auf-

ent-

halts-

titel 

nein nein nein nein nein nen nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

16. 

Bil-

dungs-

niveau 

Stu-

diu

m 

Fach-

aus-

bil-

dung  

(Au-

to-

me-

cha-

ni-

ker) 

8 

Jahre 

(Grun

dschu

le) 

Fach-

aus-

bil-

dung  

(Ma-

schi-

nen 

Tech

ni-

ker) 

kein

e 

kein

e 

8 Jahre  

(Grund

schule) 

9/10 

Jahre 

4 

Jahre 

 

(Grun

dschu

le in 

D) 

kein

e 

kein

e 

12/1

3 

Gym

nasi

um 

8 

Jahre 

(Grun

dschu

le) 

kein

e 

stu-

dier

t 

stu-

dier

t 

und 

Dr. 

9/10 

Haupt

schule 

Bachelor 

Studium 

6 

Jahre 

8/10 

Hau

ptsch

ule 

Bil-

dungs-

niveau 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 00 
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Kodi-

fizie-

rung 

17. 

Zeug-

nis 

ja nein nein ja Kei-

ne 

An-

gab

e 

Kei-

ne 

An-

gab

e 

nein ja nein Kei-

ne 

An-

gabe 

Kei-

ne 

An-

gabe 

nein ja Kei-

ne 

An-

gabe 

ja ja nein ja ja nein 

18. 

Aner-

ken-

nung 

Zeug-

nis 

ja nein Weiß 

nicht 

Weiß 

nicht 

Kei-

ne 

An-

gab

e 

Kei-

ne 

An-

gab

e 

keine 

An-

gabe 

Weiß 

nicht 

keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

Weiß 

nicht 

kein

e 

An-

gabe 

ja ja keine 

An-

gabe 

ja weiß 

nicht 

nein 

Aner-

ken-

nung 

Zeug-

nis 

Kodi-

fizie-

rung 

1 0 0 0 
   

0 
    

0 
 

1 1 
 

1 0 0 
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19. 

Wei-

terbil-

dung 

ja ja ja ja kein

e 

An-

gab

e 

kein

e 

An-

gab

e 

keine 

An-

gabe 

ja nein kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gab

e 

kein

e 

An-

gab

e 

keine 

An-

gabe 

nein keine 

An-

gabe 

ja 

Wei-

terbil-

dung 

Kodi-

fizie-

rung 

1 1 1 1 
   

1 0 
        

0 
 

1 

20. Fa-

milie 

ja nein ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja nein ja ja ja nein nein nein 

21. 

EFD 

nein nein nein nein nein nein nein nein keine 

An-

gabe 

nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

EFD 

Kodie-

rung 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. 

Au-

pair 

nein nein nein nein nein nein nein nein keine 

An-

gabe 

nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein 
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Au-

pair 

Kodie-

rung 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

22. EU 

Blue 

Card 

nein nein nein nein nein nein nein nein keine 

An-

gabe 

nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein 

EU 

Blue 

Card 

Kodi-

fizie-

rung 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

23. 

Sai-

sonar-

beit 

Kennt

nis 

ja nein nein nein nein ja nein nein keine 

An-

gabe 

nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein 

Sai-

sonar-

beit 

1 0 0 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Kodi-

fizie-

rung 

24. 

Stu-

dium 

und 

Aus-

bil-

dung 

Kennt

nis 

ja ja nein nein nein ja nein nein keine 

An-

gabe 

nein nein ja nein nein nein ja ja ja nein ja 

Stu-

dium 

und 

Aus-

bil-

dung 

Kodi-

fizie-

rung 

1 1 0 0 0 1 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
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25. 

Keine 

Mög-

lich-

keit 

für sie 

ja ja keine 

An-

gabe 

keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gab

e 

ja keine 

An-

gabe 

keine 

An-

gabe 

keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

ja keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gab

e 

ja keine 

An-

gabe 

ja nein nein 

Keine 

Mög-

lich-

keit 

für sie 

Kodi-

fizie-

rung 

1 1 
   

1 
     

1 
   

1 
 

1 0 0 

26. 

Kon-

takt 

zu 

Deutsc

hland 

nein nein nein nein nein nein nein nein keine 

An-

gabe 

nein kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

keine 

An-

gabe 

nein nein ja nein ja nein nein 

Kon-

takt 

nach 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
   

0 0 1 0 1 0 0 
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Deutsc

hland 

Kodi-

fizie-

rung 

27. 

Bot-

schaft

sbe-

such 

nein nein nein nein nein nein ja 

(Deuts

chland) 

nein keine 

An-

gabe 

nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

28. 

Ar-

beitge-

berin-

for-

ma-

tion 

nein nein nein nein nein nein nein keine 

An-

gabe 

nein nein nein nein keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

nein nein nein nein nein nein 

29. In-

for-

ma-

tion 

über 

legale 

nein nein nein nein nein nein nein nein keine 

An-

gabe 

nein nein nein nein kein

e 

An-

gabe 

nein nein nein nein nein nein 
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Mig-

ration 

Allge-

meine 

Infor-

mati-

ons-

män-

gel 

Kodie-

rung 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

30. 

Nicht 

Wis-

sen 

was 

tun 

ja ja keine 

An-

gabe 

keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gab

e 

ja ja ja keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

nein keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

ja ja keine 

An-

gabe 

ja nein nein 

Nicht 

wissen 

was 

tun 

1 1 
   

1 1 1 
   

0 
  

1 1 
 

1 0 0 
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Kodi-

fizie-

rung 

32. 

Auf-

wand 

Visum 

ja ja nein ja ja ja ja (Ein-

la-

dungs-

schrei-

ben) 

nein keine 

An-

gabe 

ja ja ja ja kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gab

e 

kein

e 

An-

gab

e 

nein ja ja kein

e 

An-

gabe 

Auf-

wand 

Visum 

Kodi-

fizie-

rung 

1 1 0 1 1 1 1 0 
 

1 1 1 1 
   

0 1 
  

33. 

Reise-

kosten 

100

0 

(Fa-

mi-

lie) 

0 

(Ein-

zel-

per-

son) 

500 

(Fa-

milie) 

500 

(Fa-

mi-

lie) 

170 

(Fa-

mi-

lie) 

400 

(Fa-

mi-

lie) 

keine 

An-

gabe 

keine 

An-

gabe 

keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

1500  

(gro

ße 

Fa-

mi-

lie) 

1500  

(gro

ße 

Fa-

mi-

lie) 

1500  

(groß

e Fa-

milie) 

kein

e 

An-

gabe 

100

0 

250

0 

3000 3500 10.00

0 

8000 

(Doll

ar) 
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34. 

Optio-

nen-

man-

gel 

ja ja ja ja ja ja ja ja keine 

An-

gabe 

ja ja ja ja kein

e 

An-

gabe 

ja ja keine 

An-

gabe 

ja ja ja 

Optio-

nen-

man-

gel 

Kodie-

rung 

1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 

35. 

Ableh-

nungs-

sorgen 

ja ja ja ja ja ja ja ja keine 

An-

gabe 

ja ja ja ja ja kein

e 

An-

gab

e 

kein

e 

An-

gab

e 

nein ja ja kein

e 

An-

gabe 

Ableh-

nungs-

sorgen 

Kodi-

fizie-

rung 

1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
  

0 1 1 
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36. 

Ver-

bre-

chen 

nein nein ja nein nein ja keine 

An-

gabe 

ja nein kein

e 

An-

gabe 

ja ja ja ja nein nein ja und 

nein 

ja nein nein 

Ver-

bre-

chen 

Kodi-

fizie-

rung 

0 0 1 0 0 1 
 

1 0 
 

1 1 1 1 0 0 1, 0 1 0 0 

37. 

Noch-

mali-

ger 

Ver-

such 

le-

gal 

legal 

(wen

n Vo-

raus-

set-

zun-

gen  

bes-

ser 

wä-

ren) 

legal legal le-

gal 

le-

gal 

keine 

An-

gabe 

legal ille-

gal 

kein

e 

An-

gabe 

legal legal legal ille-

gal 

le-

gal 

le-

gal 

legal, 

illegal 

legal ille-

gal 

legal 
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Noch-

mali-

ger 

Ver-

such 

Kodi-

fizie-

rung 

1 1 1 1 1 1 
 

1 0 
 

1 1 1 0 1 1 1, 0 1 0 1 

38. Be-

ratung 

zum 

Asyl 

nie-

man

d 

nie-

mand 

nie-

mand 

nie-

mand 

nie-

man

d 

nie-

man

d 

keine 

An-

gabe 

Ist mit 

Grupp

e nach  

Frank-

reich 

ge-

kom-

men,  

dann 

weiter 

nach  

Deutsc

hland. 

Hat 

dann 

keine 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

nie-

man

d 

nie-

man

d 

nie-

mand 

Er-

zäh-

lun-

gen 

in 

Al-

ba-

nien 

nie-

man

d 

nie-

man

d 

nie-

mand 

niemand wurd

e in D 

auto-

ma-

tisch 

von 

Poli-

zei 

ge-

macht 

In-

ter-

net 

(Ins-

ta-

gram

, fa-

ce-

book 

usw.

) 
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 dort 

ent-

schie-

den 

Asyl  

zu be-

antra-

gen 

39. 

Deutsc

hland 

Hand-

lungs-

mög-

lich-

keiten 

kein

e 

An-

gab

e 

Opti-

onen 

erhö-

hen, 

Ras-

sis-

mus 

be-

kämp

fen 

einfa-

che-

res 

Ar-

beits-

visum 

ein-

fa-

che-

res 

Ar-

beits-

vi-

sum 

ein-

fa-

che-

res 

Ar-

beit

svi-

sum 

ein-

fa-

che-

res 

Ar-

beit

svi-

sum 

keine 

An-

gabe 

besser 

Migra-

tions-

ge-

setze, 

die 

den 

Mig-

ranten 

 ge-

gen-

über 

fair 

sind 

und 

einfa-

che 

Ar-

beits-

er-

laub-

nis 

kein

e 

An-

gabe 

kein

e 

An-

gabe 

ist 

scho

n alt. 

Für 

sich 

kein

e 

Idee

n 

mehr 

leich-

terer 

Schul

zu-

gang 

we-

niger 

Bü-

ro-

kra-

tie 

  
Grenz

schutz 

wird 

die 

Perso-

nen 

nicht 

auf-

halten 

Kosten 

zu hoch, 

unrealis-

tische 

Voraus-

setzun-

gen 

(Konto-

höhe) 

Die 

Vo-

raus-

set-

zun-

gen 

zur 

Ein-

reise 

sind 

 voll-

kom-

men 

kein

e 

An-

gabe 
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den 

Mig-

ranten 

die  

ein Vi-

sum 

bean-

tragen 

bes-

sere 

Chanc

e bie-

ten 

unre-

alis-

tisch 

(teuer 

Be-

ste-

chung

) 
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IV. Anhang 4: Formelsammlung 

Frage Standardabweichung 

Bereitschaft Saisonarbeit 

(Anpassungsmängel) 
�� = 16 ∗ 
1 − 0,8�� + 4 ∗ 
0 − 0,8��

20 − 1 = 
0,64 + 2,56�19 = �0,168 = 0,41 

Sprachniveau �� = 0 ∗ 
1 − 0�� + 20 ∗ 
0 − 0��
20 − 1 = 0 

Zirkuläre Migration �� = 0 ∗ 
1 − 0�� + 20 ∗ 
0 − 0��
20 − 1 = 0 

Ausbildungsniveau 

(Anpassungsmängel) 
�� = 7 ∗ 
1 − 0,35�� + 13 ∗ 
0 − 0,35��

20 − 1 = 
2,96 + 1,59�19 = �0,24 = 0,49 

Zeugnisanerkennung 

(Informationsmängel 
�� = 4 ∗ 
1 − 0,3�� + 7 ∗ 
0 − 0,3��

10 − 1 = 
1,96 + 0,63�9 = �0,29 = 0,54 

Weiterbildungsbereitschaft 

(Anpassungsmängel) 
�� = 6 ∗ 
1 − 0,75�� + 2 ∗ 
0 − 0,75��

8 − 1 = 
0,375 + 1,13�7 = �0,22 = 0,46 

Europäischer Freiwilligen-

dienst 

(Informationsmängel) 

�� = 0 ∗ 
1 − 0�� + 19 ∗ 
0 − 0��
19 − 1 = 0 

Au-Pair 

(Informationsmängel) 
�� = 1 ∗ 
1 − 0,05�� + 18 ∗ 
0 − 0,05��

19 − 1 = 
0,90 + 0,05�18 = �0,05 = 0,23 



463 
 

Blue Card 

(Informationsmängel) 
�� = 1 ∗ 
1 − 0,05�� + 18 ∗ 
0 − 0,05��

19 − 1 = 
0,90 + 0,045�18 = �0,05 = 0,22 

Saisonarbeit 

(Informationsmängel) 
�� = 3 ∗ 
1 − 0,16�� + 16 ∗ 
0 − 0,16��

19 − 1 = 
2,11 + 0,41�18 = �0,14 = 0,37 

Studium 

(Informationsmängel) 
�� = 8 ∗ 
1 − 0,42�� + 11 ∗ 
0 − 0,42��

19 − 1 = 
2,69 + 1,94�18 = �0,26 = 0,51 

Keine Möglichkeit für Sie �� = 6 ∗ 
1 − 0,75�� + 2 ∗ 
0 − 0,75��
18 − 1 = 
0,38 + 1,13�7 = �0,22 = 0,46 

Kontakt nach Deutschland 

(Anpassungsmängel/ 

Irreversibilität) 

�� = 2 ∗ 
1 − 0,125�� + 14 ∗ 
0 − 0,125��
16 − 1 = 
1,53 + 0,22�15 = �0,12 = 0,34 

Allgemeine Informations-

mängel 
�� = 0 ∗ 
1 − 0�� + 18 ∗ 
0 − 0��

18 − 1 = 0 

Nicht wissen, was tun 

(Informationsmängel 
�� = 8 ∗ 
1 − 0,73�� + 3 ∗ 
0 − 0,73��

11 − 1 = 
0,58 + 1,60�10 = �0,22 = 0,46 

Visumsaufwand zu groß 

(Anpassungsmängel/ 

Irreversibilität) 

�� = 11 ∗ 
1 − 0,8�� + 3 ∗ 
0 − 0,8��
14 − 1 = 
0,44 + 1,92�13 = �0,18 = 0,42 
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Optionenmangel �� = 18 ∗ 
1 − 0�� + 0 ∗ 
0 − 0��
18 − 1 = 0 

Ablehnungssorgen 

(externe Effekte/ Irreversibi-

lität) 

�� = 15 ∗ 
1 − 0,94�� + 1 ∗ 
0 − 0,94��
16 − 1 = 
0,054 + 0,88�15 = �0,06 = 0,24 

Verbrechen 

(Anpassungsmängel/ Unteil-

barkeiten/ Irreversibilität) 

�� = 9 ∗ 
1 − 0,47�� + 10 ∗ 
0 − 0,47��
19 − 1 = 
2,53 + 2,21�18 = �0,26 = 0,51 

Nochmaliger Versuch 

(Anpassungsmängel/ Irrever-

sibilität 

�� = 15 ∗ 
1 − 0,77�� + 4 ∗ 
0 − 0,77��
19 − 1 = 
0,79 + 2,37�18 = �0,18 = 0,42 
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V. Anhang 5: Diagramme Umfrage 

 

Abbildung I: Herkunftszusammensetzung (eigene Darstellung) 

 

Abbildung II: Altersverteilung (eigene Darstellung) 

Serbien
30%

Guinea
5%

Bosnien
5%Nord 

Mazedonien
20%

Nigeria
5%

Albanien
5%

Türkei
10%

Afghanistan
15%

Syrien
5%

HERKUNFTSLÄNDER

15-18
5%

18-25
30%

25-35
20%

35-65
40%

65+
5%

ALTER
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Abbildung III: Berufsverteilung (eigene Darstellung) 

 

Abbildung IV: Einkommensverteilung (eigene Darstellung) 

Chemiker_In
5%

Handwerker_In
15%

Küchenkraft
5%

Erntehelfer_In
10%

Schüler_In/Studi
erend
10%Lehrkraft

10%

Keine
45%

BERUFE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0-100 100-400 400-800 800-4000 4000+

Einkommen
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Abbildung V: Übersicht Ausreisegründe (eigene Darstellung) 

 

Abbildung VI: Einreisegründe in Bezug zum Ausreisegrund (eigene Darstellung) 

wirtschaftliche 
Gründe

43%

politische 
Gründe
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Abbildung VII: Familienbegleitung (eigene Darstellung) 

 

Abbildung VIII: Nutzung von Informationsquellen (eigene Darstellung) 
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Abbildung IX: Subjektive Einschätzung der Ähnlichkeit der Migrationsgründe mit den her-

kunftsstärksten Ländern (eigene Darstellung) 

 

Abbildung X: Subjektive Einschätzung der Ähnlichkeit der Migrationsgründe in der Unterkunft 

(eigene Darstellung) 

ähnlich
67%

weniger ähnlich
22%

überhaupt nicht 
ähnlich

11%

ÄHNLICHKEIT DER AUSREISEGRÜNDE 
TOP 20

ja
71%

nein
29%

ÄHNLICHKEIT DER AUSREISEGRÜNDE 
UNTERKUNFT



470 
 

 

Abbildung XI: Bereitschaft zur Saisonarbeit (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XII: Wunsch nach dauerhafter Niederlassung (eigene Darstellung) 
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Abbildung XIII: Übersicht Sprachqualifikation (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XIV: Pendelbereitschaft, gesetzesunabhängig (eigene Darstellung) 
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Abbildung XV: gewünschte Mindestaufenthaltsdauer (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XVI: Übersicht Bildungsqualifikation (eigene Darstellung) 
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Abbildung XVII: Möglichkeit der Zeugnisanerkennung (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XVIII: Bereitschaft zu Weiterbildung, gesetzesunabhängig (eigene Darstellung) 
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Abbildung XIX: Kenntnisstand zum europäischen Freiwilligendienst (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XX: Kenntnisstand zum Au-pair (eigene Darstellung) 
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Abbildung XXI: Kenntnisstand zur Blauen Karte der EU (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XXII: Kenntnisstand zur Saisonarbeit (eigene Darstellung) 
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Abbildung XXIII: Kenntnisstand zu Studium und Ausbildung (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XXIV: Zusammenfassung des Wissensstands über die einzelnen Migrationspfade 

(eigene Darstellung) 
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Abbildung XXV: Vorherige Kontaktaufnahme nach Deutschland (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XXVI: Wissensfehlstellen bezüglich Handlungsoptionen (eigene Darstellung) 
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Abbildung XXVII: Subjektive Einschätzung zum Aufwand der Visabeantragung 

(eigene Darstellung) 

 

Abbildung XXVIII: subjektive Einschätzung bezüglich eines Optionenmangels 

(eigene Darstellung) 
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Abbildung XXIX: Subjektive Einschätzung der Antragsablehnung (eigene Darstellung) 

 

Abbildung XXX: Subjektive Einschätzung zum Unrechtsgehalt irregulärer Migration 

(eigene Darstellung) 
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Abbildung XXXI: Nochmalige Einreise über den gleichen Migrationskanal 

(eigene Darstellung) 
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